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1. Uebersicht über die Verhandlungen - Resume des deliberations 

00.094 s "Gleiche Rechte für Behinderte". 
Volksinitiative und Bundesgesetz über die 
Beseitigung von Benachteiligungen behinderter 
Menschen 
Botschaft vom 11. Dezember 2000 zur Volksinitiative 
"Gleiche Rechte fOr Behinderte• und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes Ober die Beseitigung von 
Benachteiligungen behinderter Menschen (881 2001 
1715) 

NR/SR Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit 

1. Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative 
"Gleiche Rechte fOr Behinderte• 
02.10.2001 Ständerat. Die Frist zur Behandlung der 
Volksinitiative wird gemäss Artikel 27 Absatz 5bis GVG 
um ein Jahr verlängert. 
05.10.2001 Nationalrat. Die Frist zur Behandlung der 
Volksinitiative wird um ein Jahr verlängert. 
23.09.2002 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
25.11.2002 Nationalrat. Zustimmung. 
13.12.2002 Ständerat. Der Bundesbeschluss wird in 
der Schlussabstimmung angenommen. 
13.12.2002 Nationalrat. Der Bundesbeschluss wird in 
der Schlussabstimmung angenommen. 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz) 
02.10.2001 Ständerat. Beschluss abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
18.06.2002 Nationalrat. Abweichend. 
23.09.2002 Ständerat. Abweichend. 
25.11.2002 Nationalrat. Abweichend. 
02.12.2002 Ständerat. Abweichend. 
04.12.2002 Nationalrat. Abweichend. 
10.12,2002 Ständerat. Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
11.12.2002 Nationalrat. Beschluss gemäss Antrag der 
Einigungskonferenz. 
13.12.2002 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
13.12.2002 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 

3. Bundesbeschluss über die Finanzierung der 
Massnahmen im öffentlichen Verkehr zu Gunsten von 
Menschen mit Behinderungen 
02.10.2001 Ständerat. Beschluss nach Entwurf des 
Bundesrates. 
18.06.2002 Nationalrat. Zustimmung. 

00.094 e "Drolts egaux pour les personnes 
handicapees". Initiative populaire et lol sur 
l'elimlnation des inegalltes frappant les personnes 
handlcapees 
Message du 11 decembre 2000 relatif a !'initiative 
populaire Drolts egaux pour les personnes 
handicapees• et au projet de loi federale sur 
l'elimlnatlon des lnegalites frappant les personnes 
handicapees (FF 20011605) 

CN/CE Commission de la securite sociale et de la 
sante publique 

1. Am'He federal concemant !'initiative populaire "Drolts 
egaux pour les personnes handicapees• 
02.10.2001 Conseil des Etats. Le delai de traitement 
de !'initiative populaire est proroge d'un an selon l'art. 
27, al. 5bis LRC. 
05.10.2001 Conseil national. Le delai de traltement 
du projet est prolonge d'un an Qusqu'au 13 decembre 
2002). 
23.09.2002 Conseil des Etats. Decislon conforme au 
proJet du Conseil federal. 
25.11.2002 Conseil national. Adheslon. 
13.12.2002 Conseil des Etats. L'arräte est adopte en 
votation finale. 
13.12.2002 Conseil national. L'arräte est adopte en 
votatlon finale. 

2. Loi federale sur l'elimlnation des lnegalites frappant 
les personnes handicapees (Loi sur l'egalite pour les 
handicapes, Lhand) 
02.10.2001 Conseil des Etats. Decislon modlflant le 
projet du Conseil federal. 
18.08.2002 Conseil national. Dlvergences. 
23.09.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
25.11.2002 Conseil national. Divergences. 
02.12.2002 Conseil des Etats. Divergences. 
04.12.2002 Consell national. Divergences. 
10.12.2002 Conseil des Etats. Decislon conforme a la 
proposition de la Conference de concillatlon. 
11.12.2002 Conseil national. Declsion conforme a la 
proposltlon de la Conference de conciliation. 
13.12.2002 Conseil des Etats. La lol est adoptee en 
votation finale. 
13.12.2002 Conseil national. La loi est adoptee en 
votation finale. 

3. Arräte federal relatif au financement des mesures 
prises dans le domaine des transports publics en 
faveur des personnes handicapees 
02.10.2001 Consell des Etats. Decision conforme au 
projet du Conseil federal. 
18.06.2002 Conseil national. Adheslon. 
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00.094 "Gleiche Rechte für Behinderte". Volksinitiative und 
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen 
behinderter Menschen 

Botschaft vom 11. Dezember 2000 zur Volksinitiative "Gleiche Rechte für Behinderte" und zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen (BBI 2001 
1715) 

Ausgangslage 

Die Frage der Gleichstellung der behinderten mit den nicht behinderten Personen ist eines der 
besonders wichtigen politischen Anliegen der letzten Jahre. Eng verknüpft mit der Politik der 
Menschenrechte, fügt es sich nahtlos in die Perspektive einer Politik der gegenseitigen Toleranz und 
Solidarität zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft ein. In diesem Sinne verdient das eigentliche 
Anliegen der Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» unsere Unterstützung. Überdies hat 
bereits die neue Bundesverfassung vom 18. April 1999 sich diese Idee zu eigen gemacht und die 
Gesetzgeber von Bund und Kantonen beauftragt, die Benachteiligungen zu beseitigen, welche 
behinderte Personen beeinträchtigen (geltender Art. 8 Abs. 4). Da das Ziel nicht in Frage gestellt wird, 
muss das zur Umsetzung einer Politik zu Gunsten der Gleichstellung der Behinderten am besten 
geeignete Instrument gefunden werden. 

Die Volksinitiative ist am 14. Juni 1999 bei der Bundeskanzlei in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
eingereicht worden. Sie verlangt die Ergänzung der Bundesverfassung mit einer neuen Bestimmung, 
die einen Gesetzgebungsauftrag erteilt, für die Gleichstellung zu sorgen, und die Massnahmen im 
Hinblick auf die Beseitigung und den Ausgleich bestehender Benachteiligungen verlangt. Ferner 
gewährleistet sie direkt, soweit wirtschaftlich zumutbar, den Zugang zu Bauten und Anlagen oder die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

Die Formulierung des von der Initiative vorgesehenen Gesetzgebungsauftrags ist offen gehalten. Von 
daher unterscheidet er sich nicht wesentlich von demjenigen, wie er bereits in Artikel 8 Absatz 4 der 
neuen Bundesverfassung niedergelegt ist. Anders verhält es sich hingegen bezüglich der 
Gewährleistung des Zugangs zu Bauten oder der Inanspruchnahme von Leistungen. Diese 
Gewährleistung bringt auf Verfassungsebene ein subjektives Recht, das sowohl an die Privatpersonen 
als auch an die Gemeinwesen gerichtet ist. Sie beschlägt alle öffentlich zugänglichen Bauten und 
Anlagen, seien sie neu oder bereits bestehend. Sie umfasst Leistungen jeglicher Art, seien sie vom 
Staat oder von Privatpersonen erbracht. Sie bringt eine identische Regelung für die Bauten und die 
Leistungen. Die Regelung umfasst somit eine Verpflichtung zur Anpassung, die mit dem Inkrafttreten 
der Verfassungsbestimmung vollzogen werden muss. Die einzige Schranke, die anerkannt wird, ist 
das Verhältnismässigkeitsprinzip, namentlich in Bezug auf seinen wirtschaftlichen Aspekt. 

Da das Recht auf Zugang oder Inanspruchnahme direkt anwendbar ist, obläge seine Umsetzung den 
Gerichten, zumindest insoweit, als die Gesetzgeber nicht legiferiert hätten. Diese Umsetzung impliziert 
nun aber politische Entscheidungen, die in demokratischen Gesetzgebungsverfahren getroffen werden 
sollten. Ferner hätte ein derart offen formuliertes Recht auf Zugang erhebliche finanzielle 
Auswirkungen für den Einzelnen und die betroffenen Privatunternehmen sowie für das Gemeinwesen. 
Aus diesen Gründen beantragen wir, die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» Volk und 
Ständen mit der Empfehlung auf Ablehnung zur Abstimmung zu unterbreiten. 

Der geltende Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfassung erteilt den verschiedenen Gesetzgebern den 
verbindlichen Auftrag, die Benachteiligungen der Behinderten zu beseitigen. Um diesen Auftrag der 
neuen Verfassung umzusetzen, sowie als Antwort auf eine in den Räten im Juni 2000 überwiesene 
parlamentarische Motion (99.3192), haben wir uns an die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs 
gemacht. Der Erlass eines Gesetzes scheint uns der beste Weg zu sein, um das Hauptanliegen der 
Volksinitiative, das heisst die Förderung der Gleichstellung zu Gunsten der Behinderten, erfüllen zu 
können. Was das subjektive Recht anbelangt, hat ein Bundesgesetz gegenüber einer 
verfassungsmässigen Gewährleistung den Vorteil, dass die Bereiche, in denen Massnahmen 
erforderlich sind, genau bezeichnet, das Ausmass dieser Massnahmen definiert, der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit konkretisiert und der Rhythmus der Anpassungen festgelegt werden können. 

Der Gesetzesentwurf ist auf den öffentlichen Verkehr, die für die Öffentlichkeit bestimmten Bauten, die 
Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinheiten sowie die Gebäude mit vielen Arbeitsplätzen 
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gerichtet, unabhängig davon, ob sie Privatpersonen oder dem Gemeinwesen gehören. Was andere 
Bauten als diejenigen des öffentlichen Verkehrs angeht, betrifft die Regelung nur die neuen oder 
erneuerten Objekte und sieht somit keine generelle Verpflichtung zur Anpassung vor; hingegen werden 
die Bauten für den Betrieb des öffentlichen Verkehrs (soweit wirtschaftlich vertretbar) einer 
Sonderregelung unterworfen, die eine solche Verpflichtung vorsieht. Dieser Unterschied rechtfertigt es, 
dass der Bund an den durch den Gesetzesentwurf verursachten zusätzlichen Kosten nur bezüglich des 
öffentlichen Verkehrs und nicht bezüglich der Bauten im Allgemeinen partizipiert. Der Entwurf soll sich 
auch auf die der Öffentlichkeit angebotenen Dienstleistungen des Staates, konzessionierter 
Unternehmen oder Privater erstrecken. Auch hier unterscheidet die Regelung je nach der Eigenschaft 
des Leistungserbringers; für die Privatpersonen sieht das Gesetz nur ein Diskriminierungsverbot im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung vor, währenddem sie den Gemeinwesen oder den 
konzessionierten Unternehmen die Verpflichtung auferlegt, ihre Leistungen behindertengerecht zu 
erbringen. 

Ausserdem sieht der Gesetzesentwurf beim Zugang zu Bauten und Leistungen subjektive Rechte vor. 
In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit werden diese subjektiven Rechte 
indessen nur dann anerkannt, wenn das konkrete Interesse der behinderten Person hinsichtlich des 
Zugangs zu Bauten oder Leistungen höher zu gewichten ist als die entgegenstehenden Interessen 
einer anderen Privatperson oder andere öffentliche Interessen. Für die Anpassung der Infrastrukturen 
im Bereich des öffentlichen Verkehrs bestimmt der Entwurf eine Frist von 20 Jahren. Er ermächtigt 
ferner den Bund, den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs Beiträge zu gewähren, um die durch 
den Entwurf verursachten zusätzlichen Kosten teilweise zu finanzieren. 

Schliesslich sieht der Gesetzentwurf Änderungen des geltenden Rechts bei den Steuern, dem 
Strassenverkehr sowie dem Fernmeldewesen vor. Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes sind 
sicher bedeutend, doch deutlich kleiner als diejenigen im Fall der Annahme der Initiative. Diese 
erhebliche Differenz ist vor allem auf den unterschiedlichen materiellen Geltungsbereich, die 
geforderten Anpassungs-Standards sowie den für die Umsetzung beschlossenen Rhythmus 
zurückzuführen. Der Gesetzesentwurf zeichnet sich durch folgende Grundzüge aus: Leistungen 
Privater sind nur erfasst, wenn eine Diskriminierung vorliegt; hinsichtlich der Bauten besteht, mit 
Ausnahme des öffentlichen Verkehrs, keine Verpflichtung zur Anpassung; die Anpassungsfristen für 
den öffentlichen Verkehr betragen 20 und 10 Jahre; erweisen sich die Kosten der 
lnfrastrukturanpassung im Vergleich zum individuellen Nutzen für eine behinderte Person als 
unverhältnismässig, sind Ersatzmassnahmen erlaubt. Der Bereich des öffentlichen Verkehrs hat die 
Verpflichtung zur Anpassung, was ihn von den anderen Bereichen unterscheidet. Dort sind deshalb 
auch die höchsten Mehrkosten zu erwarten. Aus diesem Grund beantragen wir, dass der Bund sich an 
der Finanzierung dieser Kosten bis zu einem Betrag von 300 Millionen Franken beteiligt, und zwar 
während einer Periode von 20 Jahren. Die jährlichen Kosten, die dem Bund aus den im 
Gesetzesentwurf vorgesehenen Massnahmen erwachsen, weisen die Grössenordnung von 31-47 
Millionen Franken auf. 

Der Gesetzesentwurf setzt den geltenden Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfassung um, soweit er 
gewisse unbestimmte Begriffe des Gesetzgebungsauftrags konkretisiert. Er stützt sich ferner auf 
verschiedene materielle Kompetenzzuweisungen an den Bund, vor allem im Bereich des öffentlichen 
Verkehrs und der Förderungsmassnahmen zur Integration der behinderten Personen. 

Verhandlungen 

Vorlage 1 
Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative "Gleiche Rechte für Behinderte• 
02.10.2001 SR Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative wird gemäss Artikel 27 Absatz 

05.10.2001 
23.09.2002 
25.11.2002 
13.12.2002 
13.12.2002 

Vorlage2 

Sbis GVG um ein Jahr verlängert. 
NR Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative wird um ein Jahr verlängert. 
SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
NR Zustimmung. 
SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.(37:6) 
NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

(107:70) 

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
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V11 -

02.10.2001 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
18.06.2002 NR Abweichend. 
23.09.2002 SR Abweichend. 
25.11.2002 NR Abweichend. 
02.12.2002 SR Abweichend. 
04.12.2002 NR Abweichend. 
10.12.2002 SR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 
11.12.2002 NR Beschluss gemäss Antrag der Einigungskonferenz. 

Leglslaturrückbl!ck 1999-2003 

13.12.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (39:6) 
13.12.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (175:1) 

Vorlage 3 
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Massnahmen Im öffentlichen Verkehr zu Gunsten 
von Menschen mit Behinderungen 
02.10.2001 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
18.06.2002 NR Zustimmung. 

Im Ständerat herrschte Einigkeit darüber, dass die Situation der körperlich, geistig und psychisch 
behinderten Menschen verbessert werden muss. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer im 
wesentlichen dem Vorschlag des Bundesrates. In einzelnen Punkten kam sie jedoch den Vorschlägen 
der Dachorganisation der privaten lnvalidenhilfe (DOK) entgegen. So soll das Beschwerderecht nicht 
nur gesamtschweizerischen, sondern auch Behindertenorganisationen von gesamtschweizerischer 
Bedeutung zugestanden werden (Artikel 11 ). Nicht durchsetzen - und zwar mit 32 resp. 31 zu 6 
Stimmen - konnten sich Anträge einer Minderheit, die aus Jean Studer (S, NE) und Christiane Brunner 
(S, GE) bestand, den Geltungsbereich des Gesetzes auf das Erwerbsleben und die Aus- und 
Weiterbildung auszudehnen, wie dies auch die DOK in der Vernehmlassung gefordert hatte. Abgelehnt 
wurde bei Artikel 8 auch der Antrag der Kommission, die Beschränkung der Entschädigung bei 
Diskriminierung (maximal 5000 Fr. nach bundesrätlichem Vorschlag) zu streichen und diese Frage den 
Richtern zu überlassen. Mit Unterstützung von Bundesrätin Metzler machte Hans-Rudolf Marz (R, AR) 
demgegenüber geltend, diese Aufhebung wecke die Ängste des Gewerbes und wäre nicht 
konsensfähig. Das Gesetz, das einstimmig verabschiedet wurde, wird als indirekter Gegenvorschlag 
zur Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte" zur Abstimmung kommen, sofern diese nicht 
zurückgezogen wird. Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative wurde gemäss Artikel 27 Absatz 5bis 
GVG um ein Jahr verlängert. Ebenfalls einstimmig gutgeheissen wurde eine Anschubhilfe von 300 Mio 
Fr. für behindertengerechte Massnahmen im öffentlichen Verkehr sowie die dafür notwendige 
Überwindung der Ausgabenbremse. 

Im Nationalrat legte die vorberatende Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) einen 
Entwurf vor, der gegenüber der Fassung von Bundesrat und Ständerat in vielen Teilen ausgebaut 
worden war. B0rgerlichen Votanten ging dieser Entwurf zu weit; sie kritisierten die damit verbundenen 
unbezlfferbaren Folgekosten und verschiedene rechtliche Unklarheiten. Die Rückweisungsanträge von 
Arthur Loepfe (C, Al) und Peter Föhn (V, SZ) wurden mit 83 zu n Stimmen knapp abgelehnt. In der 
Detailberatung folgte der Rat grossmehrheltlich den Anträgen der Kommissionsminderheit, die bei 
vielen Punkten Zustimmung zum Ständerat oder Streichen der Anträge der Mehrheit beantragte. Mit 
100 zu 70 Stimmen akzeptierte der Rat gemäss Kommissionsmehrheit eine ausführliche 
Umschreibung der Benachteiligung in der Aus- und Weiterbildung (Artikel 2 Absatz 4bis). Eine analoge 
Umschreibung der Benachteiligung im Bereich der Arbeitsverhältnisse lehnte er jedoch mit 92 zu 75 
Stimmen ab. Diese Abstimmung hatte auch Geltung für Artikel 3 Buchstabe g, wo die Mehrheit 
beantragte, den Geltungsbereich des Gesetzes auf alle Arbeitsverhältnisse nach Obligationenrecht 
sowie alle öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisse beim Bund, bei den Kantonen und Gemeinden 
auszudehnen. 
Bei Artikel 3 Buchstabe a lehnte der Rat mit 91 zu 81 Stimmen den Antrag der Mehrheit ab, die eine 
Ausweitung des Geltungsbereiches des Gesetzes auf alle öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen 
vorgesehen hatte; gemäss dem Antrag der Minderheit wurde der Fassung des Bundesrates 
zugestimmt, wonach das Gesetz nur gelten soll für öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes bewilligt und erneuert werden. Wohnhäuser sollen vom Gesetz mit 
.,mehr als acht" und nicht mit „mindestens sechs Wohneinheiten" erfasst werden (98 zu 74 Stimmen). 
Auch bei Artikel 8 Absatz 2 folgte der Rat mit 87 zu 84 Stimmen einer Minderheit, die beantragte, dass 
bei einer Diskriminierung durch private Anbieter eine Entschädigung höchstens 5000 Franken 
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betragen dürfe. Bei Artikel 13 lehnte der Rat eine Pflicht des Bundesrates zur Berichterstattung ab. Bei 
Artikel 13 folgte der Rat für einmal wieder der Mehrheit und hiess mit 93 zu 76 Stimmen die Schaffung 
eines BOros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gut. Auch ein Antrag der 
Mehrheit, wonach die Kantone die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in der 
Regelschule zu fördern haben, wurde angenommen (Artikel 14 Absatz 1bis). 
In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die Vorlage mit 74 zu 2 Stimmen (bei 92 Enthaltungen) gut. 
Der Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der Massnahmen im öffentlichen Verkehr wurde mit 158 
zu 2 Stimmen gutgehelssen. 

Der Ständerat stimmte bei Artikel 2 Absatz 4bls dem Beschluss des Nationalrates zu, die Aus- und 
Weiterbildung in den Geltungsbereich des Gesetzes aufzunehmen, wobei er aber nicht in allen Teilen 
der Auffassung der grossen Kammer folgte. Im Baubereich legte die Kommission neue Vorschläge für 
Massnahmen vor, die bei einem Neubau oder einer Erneuerung zumutbar sind. Der Begriff .,zumutbar" 
wurde in Artikel Ba definiert. Danach kann ein Richter die Anpassung nur verlangen, wenn der 
Aufwand für die Anpassung 5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes beziehungsweise des 
Neuwertes der Anlage oder 20 Prozent der Erneuerungskosten nicht Obersteigt. Die Beseitigung von 
Benachteiligungen kann bei bestehenden privaten Bauten nur bei einem Umbau verlangt werden, im 
Baubewilligungsverfahren. Der Rat stimmte ferner der Schaffung eines BOros tor die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen und der Integration behinderter Kinder in die Volksschule zu. 

Bei der Beratung des Bundesbeschlusses betreffend die Volksinitiative setzte sich Jean Studer (S, NE) 
als Vertreter einer Kommissionsminderheit erfolgslos für die Initiative ein. Christoffel Brändli (V, GR) 
als Berichterstatter der Kommission und Bundesrätin Ruth Metzler legten die Grunde für eine 
Ablehnung der Initiative dar. Die Anliegen der Behinderten seien in der politischen Diskussion In den 
letzten Jahren positiv aufgenommen worden. Im Rahmen der neuen Bundesverfassung hätten die 
Behinderten einen gewichtigen Platz erhalten, und mit diesem Gesetz sei nun ein ein wichtiger und 
grosser Schritt zur Wahrung der Interessen der Behinderten getan worden. zentraler Punkt der 
Volksinitiative sei die Einräumung von Rechten, die direkt vor Gericht geltend gemacht werden 
könnten. Die Initiative führe daher zu Rechtsunsicherheit und wOrde sicher sehr hohe Kosten 
verursachen. Der vorliegende Gesetzentwurf, der in der parlamentarischen Beratung noch 
angereichert worden sei, erfülle den Verfassungsauftrag. Der Rat lehnte den Antrag der Minderheit mit 
36 zu 4 Stimmen ab und nahm den Entwurf des Bundesbeschlusses mit 33 zu 4 Stimmen an. 

Der Nationalrat behandelte zunächst die verbliebenen Differenzen beim Bundesgesetz. Bei Artikel 2 
Absatz 4bis beantragte eine von Pierre Triponez (R, BE) vertretene Minderheit Zustimmung zum 
Beschluss des Ständerates. Die Mehrheit der Kommission wollte aber daran festhalten, dass eine 
Benachteiligung bei der Aus- und Weiterbildung auch dann vorliegt, wenn die Dauer und Ausgestaltung 
des Bildungsangebots sowie PrOfungen den spezifischen Bedürfnissen der Behinderten nicht 
angepasst sind. Der Rat folgte mit 89 zu 57 Stimmen der Mehrheit. Auch bei Artikel 7 
(RechtsansprOche bei Bauten) hielt der Rat mit 95 zu 57 Stimmen an seinem Beschluss fest. Der 
Ständerat hatte die Beschwerden gegen bauliche Benachteiligungen auf das Baubewilligungsverfahren 
beschränken wollen. Eine weitere Differenz verblieb bei Artikel 7d (Unentgeltlichkelt des Verfahrens), 
wo der Rat ohne Diskussion eine neue Formulierung beschloss: ,,Die Verfahren nach Artikel 7 und 7a 
sind in der Regel unentgeltlich. Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, können jedoch 
Verfahrenskosten auferlegt werden." Auch bei Artikel 12a (Pllotversuche zur Integration ins 
Erwerbsleben) und bei Artikel 14 (Grundschulung) hielt der Rat mit deutlichen Mehrheiten an seinen 
Beschlüssen fest. 

Bei der Beratung der Volksinitiative „Gleiche Rechte fOr Behinderte" beantragte die Kommission die 
Annahme der Initiative. Der Rat votierte aber mit 82 zu 75 gegen eine Empfehlung auf Annahme. Die 
Initiative führe zu weit, sie habe finanziell unabsehbare Folgen und sie könne sich fOr die Behinderten 
sogar kontraproduktiv auswirken, argumentierten die Gegner, die sich aus den Fraktionen der SVP und 
der Liberalen und der Mehrheit der FDP- und Teilen der CVP-Fraktion zusammensetzten. Bundesrätin 
Ruth Metzler plädierte ebenfalls für die Ablehnung und betonte In Ihrem Votum Insbesondere die 
Rechtsunsicherheit, die durch die direkt einklagbaren Rechte entstehen wOrde. Die Fraktionen der 
Sozialdemokraten und der Granen stimmten geschlossen für die Initiative. Der entsprechende 
Bundesbeschluss wurde schliesslich mit 93 zu 68 Stimmen gutgeheissen. 

Der Stinderat schloss sich bei den meisten Differenzen dem Nationalrat an. Bel Artikel 7 legte er 
nochmals einen neuen Vorschlag vor. Ein Streitpunkt bildete weiterhin Artikel 7d. Der Ständerat wollte 
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Da der Nationalrat weiterhin an seinem Vorschlag für Artikel 7d festhielt, der die Unentgeltlichkeit nicht 
auf das erstinstanzliche Verfahren beschränken wollte, wurde eine Einigungskonferenz nötig. 

Beide Räte stimmten schliesslich dem Antrag der Einigungskonferenz zu. Dieser hielt fest, dass die 
Verfahren nach Artikel 7 und 7a unentgeltlich sind. Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig 
verhält, können Verfahrenskosten auferlegt werden. Für das Verfahren vor dem Bundesgericht richten 
sich die Gerichtskosten nach einem Gebührenrahmen, der nicht nach dem Streitwert bemessen 
werden soll (200 bis 1000 Franken). Dieser Grundsatz wird von den Räten bei der zurzeit hängigen 
Revision des Bundesrechtspflegegesetzes noch weiter diskutiert werden müssen. 
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00.094 11Drolts egaux pour les personnes handlcapees 11
• Initiative 

populalre et lol sur rellmlnatlon des lnegalites frappant les 
personnes handlcapees 

Message du 11 decembre 2000 relatif a !'Initiative populaire "Droits egaux pour les personnes 
handicapees" et au projet de loi federale sur l'elimination des inegalites frappant les personnes 
handicapees (FF 2001 1605) 

Situation Initiale 

L'egalite entre les personnes handicapees et les personnes non handicapees est un sujet politique 
majeur de ces demieres annees. Elle est indissociable de la politique des droits de l'homme et se situe 
dans le droit fil d'une politique de tolerance et de solidarite entre tous les membres d'une mame 
societe. En ce sens, l'objectif general de !'initiative populaire «Drotts egaux pour les personnes 
handicapees» merite d'atre soutenu. D'ailleurs, la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 a deja fait 
sienne cette idee en chargeant les legislateurs de la Confederation et des cantons d'eliminer les 
inegalites qui frappant les personnes handicapees (art. 8, al. 4). L'objectif n'etant pas combattu, H 
convient de developper l'instrument le plus propre a mettre en oouvre une politique en faveur de 
l'egalite pour les personnes handicapees. 
L'initiative populaire a ete deposee a la Chancellerie federale le 14 juin 1999, sous la forme d'un projet 
redige de toutes pieces. Elle demande l'introduction dans la Constitution d'une nouvelle disposition qui 
donne un mandat legislatif de pourvoir a l'egalite et de prendre des mesures en vue d'ellminer et de 
corriger les inegalites existantes. En outre, eile entend garantir directement l'acces aux constructions 
et aux installations ou le recours a des equipements et a des prestations destines au public dans la 
mesure ol'.I ils sont economiquement supportables. 
Le mandat legislatif prevu par l'initiative est formule de maniere ouverte. II ne presente donc pas de 
difference notable avec celui qui figure deja a l'art. a, al. 4, de la Constitution. II en va, en revanche, 
autrement de la garantie d'acces aux constructions ou de recours aux prestations. Cette garantie 
introduit, au niveau constitutionnel, un droit subjectif qui vise aussi bien les personnes privees que les 
collectivites publiques. Elle porte sur toutes les constructions et installations qui sont mises a la 
disposition du public, qu'il s'agisse de constructions futures ou existantes. Elle couvre des prestations 
de toute nature, qu'elles soient foumies par des collectivites publiques ou par des personnes privees. 
Elle introduit un regime identique pour les constructions et les prestations; et ce regime impllque une 
obllgation d'adaptation qui devra atre executee des l'entree en vigueur de la norme constitutionnelle. 
La saufe limite qu'elle reconnaisse est le respect du principe de la proportionnalite, considere en 
particulier sous son aspect economique. 
Le droit d'acces ou de recours etant d'application directe, sa mise en CBuvre incomberait aux 
tribunaux, du moins tant que les legislateurs n'auraient pas legifere. Or cette mise en oouvre implique 
des choix politiques, qui devraient atre pris dans des procedures legislatives democratiques. En outre, 
un droit d'acces formule de maniere aussi large aurait des consequences financieres considerables 
pour les particuliers et les societes privees concemes ainsi que pour les collectivltes publiques. Pour 
ces raisons, nous proposons de soumettre l'initiative populaire «Droits egaux pour les personnes 
handicapees» au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter. 
L'art. 8, al. 4, de la Constitution donne aux differents legislateurs le mandat imperatif d'eliminer les 
inegalites frappant les personnes handicapees. Pour mettre en oouvre ce mandat de la nouvelle 
Constitution et pour donner suite a une motion parlementaire transmise en juin 2000 (99.3192), nous 
avons entrepris de faire une loi. L'elaboration d'une loi nous parait la meilleure maniere d'atteindre 
l'objectif majeur de l'initiative populaire, qui est de promouvoir l'egalite pour les personnes 
handicapees. En ce qui conceme le droit subjectif, une loi federale a en effet l'avantage, par rapport a 
une garantie constitutionnelle, de delimiter de fa9on precise les domaines dans lesquels des mesures 
sont necessaires, de definir l'ampleur de ces mesures, de preciser le principe de la proportlonnalite et 
de fixer le rythme des adaptations. 
Le projet de loi vise les transports publics, les constructions destinees au public, les maisons 
d'habitation de plus de huit logements et les immeubles abritant de nombreuses places de travail, 
qu'ils appartiennent a des personnes privees ou a des collectivites publiques. En ce qui conceme les 
constructions autres que celles relevant des transports publics, le regime applicable ne vise que les 
objets nouveaux ou renoves et ne prevoit donc pas d'obligation d'adaptation; en revanche, les 
constructions liees a l'exploitation des transports publics sont soumises a un regime special qui prevoit 
une teile obligation (sous reserve que l'adaptation soit economiquement supportable). C'est cette 
difference qui justifie que la Confederation ne contribue aux coOts supplementaires dus au projet de loi 
que pour les transports publics et non pour les constructions en general. Le projet vise aussi les 



Centrale de dooumentation 
de !'Assemblee federale 

~ 
Retrospectlve de 1a leglslature 1999-2003 

prestations foumies au public par des collectivites publiques ou des entreprises concessionnaires ainsi 
que celles foumies par des personnes privees. Toutefois, la encore, le regime differe en fonction de la 
qualite du prestataire; pour las personnes privees, le projet ne prevoit qu'une interdiction de la 
discrimination au sens de l'art. 8, al. 2, de la Constitution; en revanche, pour las collectivites publiques 
ou las entreprises concessionnaires, il impose l'obligation de foumir leurs prestations de manlere 
conforme aux besoins des personnes handicapees. 
Par ailleurs, le projet de lol prevoit des droits subjectifs en matiere d'acces a des constructions et a des 
prestatlons. Salon le principe de la proportionnalite cependant, ces droits subjectifs ne sont reconnus 
qua si l'inter&t concret des personnes handicapees a acceder a la construction ou a la prestation 
l'emporte sur las interäts contraires d'une autre personne prlvee ou sur ceux de la collectivite publique. 
Le projet fixe un delai maximal de 20 ans pour l'adaptation des lnfrastructures en matiere de transports 
publlcs. II permet a la Confederation d'accorder aux entreprises de transports publics des aides en vue 
de financer une partie des coats supplementaires resultant du projet. Enfin, le projet de loi prevoit des 
modifications du droit en vigueur en matiere d'imp0ts, de circulation routiere et de telecommunications. 
Les consequences financieres du projet de lol sont certes lmportantes, mais alles sont nettement 
inferieures a celles qu'entraTnerait l'acceptation de !'initiative populaire. Elias variant considerablement 
en fonction notamment du champ d'application material, des standards d'adaptation requis ou du 
rythme adopte pour la mise en <Buvre. Le projet de loi opte pour un modele qui repose sur les 
premisses suivantes: pour les prestatlons, exclusion de celles qui sont foumies par des personnes 
privees, sauf s'il y a discrlmination; pour les constructlons, pas d'obllgation d'adaptatlon, sauf dans le 
domaine des transports publics; dans ce demier cas, delals d'adaptatlon de 20 et 1 0 ans; possibllites 
d'adopter des mesures de substitution lorsque que les coats occasionnes sont disproportionnes par 
rapport a l'avantage individual que retirerait une personne handicapee de l'adaptation des 
infrastructures. Le domaine des transports publics est celui ou les coats sont les plus eleves, en raison 
de l'obligation d'adaptation (ce qui le distingue des autres domaines, qui n'y sont pas soumis). C'est la 
raison pour laquelle nous proposons que la Confederation contribue au financement de ces coats 
Jusqu'a concurrence d'un montant de 300 millions de francs, durant une periode de 20 ans. Pour la 
Confederation, les coats annuels resultant des mesures prevues par le projet se situent entre 31 et 47 
millions de francs. 
Le projet de loi met en <Buvre l'art. 8, al. 4, de la Constitution, en tant qu'il preclse certalnes notions 
indeterminees du mandat legislatif. II se fonde, en outre, sur diverses attributions de competence 
materielle a la Confederation, en particulier dans les domaines des transports publics et de 1a 
promotion de !'Integration des personnes handicapees. 

Dellberatlons 
Projet 1 
Arrete federal concemant !'initiative populaire "Droits egaux pour les personnes handicapees" 
02.10.2001 SR Le delai de traitement de !'initiative populalre est proroge d'un an selon l'art. 

05.10.2001 

23-09-2002 
25-11-2002 
13-12-2002 
13-12-2002 

Projet2 

27, al. Sbis LRC. 
NR Le delai de traitement du projet est prolonge d'un an 0usqu'au 13 decembre 

2002). 
CE Decislon conforme au projet du Conseil federal. 
CN Adheslon. 
CE L'arrete est adopte en votation finale (37:6) 
CN L'arräte est adopte en votation finale. (107:70) 

Loi federale sur l'eliminatlon des lnegalites frappant les personnes handicapees (Loi sur l'egalite 
pour les handicapes, Lhand) 
02.10.2001 SR Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
18-06-2002 CN Divergences. 
23-09-2002 CE Divergences. 
25-11.2002 CN Divergences. 
02-12.2002 CE Divergences. 
04-12.2002 CN Divergences. 
10-12.2002 CE Decislon conforme a la proposition de la Conference de conclllatlon. 
11-12.2002 CN Decision conforme a la proposition de la Conference de conclliation. 
13-12-2002 CE La loi est adoptee en votation finale. (39:0) 
13-12-2002 CN La lol est adoptee en votatlon finale. (175:1) 
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Am}te federal relatlf au financement des mesures prises dans le domaine des transports publics 
en faveur des personnes handicapees 
02.10.2001 SR Decision conforrne au projet du Conseil federal. 
18-06-2002 CN Adhesion. 

L'ensemble des deputes du Consell des Etats etait d'avis que la situation des personnes affectees 
d'un desavantage corporel, mental ou psychique devait Atre amelioree. La Chambre haute a suivl pour 
l'essentiel la proposition du Conseil federal ; sur certains points cependant, elle a accede aux requätes 
des associations centrales de l'aide privee aux invalides. Ainsi, le droit de recours doit ätre accorde 
non seulement aux organisations <Buvrant sur tout le territoire, mais a celles dont l'importance est de 
portee nationale (art. 11 ). En revanche, deux propositions, emanant d'une minorite composee de Jean 
Studer (S, NE) et de Christiane Brunner (S, GE), n'ont pas ete acceptees (par 32 puis 31 voix contre 
6) : il s'agit d'amendements visant a etendre l'application de la loi aux rapports de travail ainsi qu'a la 
forrnation et a la formation continue, comme l'avaient d'ailleurs demande les assoclations centrales 
dans la procedure de consultation. Autre proposition rejetee : celle qu'a presentee la commission au 
sujet de l'article 8 et qui visait a blffer 1a disposition limitant l'indemnite en cas de discrimination a un 
montant maximum de 5000 francs - chiffre propose par le Conseil federal - pour laisser cette question 
au libre choix du juge. Avec le soutien de la conseillere federale Metzler, Hans-Rudolf Merz (R, AR) a 
fait valoir que la suppression de cette limite suscitait des craintes dans la branche economique 
concemee et n'etait pas susceptible de creer un consensus. Votee a l'unanimite, la loi sera soumise 
au verdict populaire en tant que contre-proposition indirecte a !'Initiative populaire « Droits egaux pour 
les personnes handicapees », sous reserve que celle-ci ne soit pas retiree. Le delai d'examen de 
!'initiative populaire a ete proroge d'un an conforrnement a l'article 27, alinea 5 bis LREC. Ont 
egalement ete adoptees a l'unanimite une aide financiere de 300 millions de francs pour les mesures 
prises dans le domaine des transports publlcs en faveur des personnes handicapees et les modalites 
perrnettant de remplir les conditions du frein aux depenses. 
Le Conseil national a ete saisi d'un projet de texte de la Commission de la securite sociale et de la 
sante publique (CSSS), projet qui prevoit, sur plusieurs plans, une extension des dispositions par 
rapport a la version du Conseil federal et du Conseil des Etats. Les orateurs des partis bourgeois ont 
estime que ce projet allait trop loin ; leurs objections ont porte surtout sur les frais incalculables qui 
allaient decouier de ces dispositions et sur differentes insuffisances juridiques. Les propositions de 
renvoi deposees par Arthur Loepfe (C, Al) et Peter Föhn (V, SZ) ont ete rejetees de justesse par 83 
voix contre 77. Dans la discussion par articles, le Conseil national a suivi dans sa grande majorite la 
minorite de la commission dont les propositions consistaient, sur beaucoup de points, a adopter les 
decisions prises par ie Conseil des Etats ou a rejeter les propositions de la majorite. Par 100 voix 
contre 70, le Conseil national a accepte, suivant en cela la majorite de la commisslon, une description 
detaillee des inegalites en matiere de formation et de forrnation continue (article 2, alinea 4bls); II a 
toutefois rejete une disposition semblable dans le domaine du rapport de services, par 92 voix contre 
75. Ce vote valait aussi pour l'article 3, lettre g, ou la majorite a propose que le domaine d'application 
de la loi s'etende a tous les domaines concemes par le Code des obligations ainsi qu'a tous les 
rapports de service de droit public aupres de la Confederation, des cantons ou des communes. 
A l'article 3, lettre a, le Conseil national a rejete, par 91 voix contre 81, la proposition de la majorite 
visant a etendre la validite de la loi a tous les bätiments et installations accessibles au public ; comme 
l'avait demande la minorite, c'est la proposition du Conseil federal qui a ete preferee, proposition visant 
a ce que ia loi ne s'applique qu'aux bätiments et installations accessibles au public ne faisant l'objet 
d'une autorisation ou d'une renovation qu'apres l'entree en vigueur de la loi. S'agissant des immeubies 
touches par cette disposition, le nombre d'unites d'habitation qu'ils doivent comporter pour Atre touche 
par cette mesure est passe de « au moins six » a « plus de huit » (amendement vote par 98 voix 
contre 74). L'article 8, alinea 2 a egalement fait l'objet d'une modification proposee par une minorite qui 
exigeait qu'en cas de dlscrimination du fait d'un prestataire prive, l'indemnite ne depasse pas 5000 
francs. Le Conseil national a rejete une disposition a l'article 13 qui obligeait le Conseil federal a 
presenter des rapports sur les mesures prises. A l'article 13a, en revanche, le Conseil national s'est a 
nouveau rallie a la majorite pour accepter, par 93 voix contre 76, la creation d'un Bureau de l'egalite 
pour les personnes handicapees. A egalement ete acceptee une proposition de la majorite visant a ce 
que les cantons encouragent l'integration des enfants et des adolescents handicapes dans l'ecole 
reguliere par des forrnes de scolarisation adequates (article 14, alinea 1 bis). 
Au vote sur l'ensemble, le Conseil national a adopte le texte par 74 voix contre 2 (et 92 abstentions). 
L'arrAte federal relatif au financement des mesures prises dans le domaine des transports publics en 
faveur des personnes handicapees a ete adopte par 158 voix contre 2. 
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Le Consell des Etats a approuve la decision prise par le Conseil national concemant l'art. 2, al. 4, a 
savoir de faire passer la formation et la formation continue dans le champ d'appllcation de la loi, m6me 
s'il n'a pas partage l'avis de la Chambre du peuple sur tous les polnts. Dans le secteur du bätiment, la 
commission a propose de nouvelles mesures « raisonnablement » applicables aux nouvelles 
constructlons et aux renovations. Ces mesures ont ete definies a l'art. 8a : le tribunal ne peut exiger 
l'adaptation des locaux que si la depense qul en resulteralt ne depasse pas les 5 % de la valeur 
d'assurance du bätiment ou de la valeur a neuf de !'Installation, ou les 20 % des frais de renovation. 
Pour les bätiments prives existants, l'elimination des inegalites ne peut 6tre exigee que sous forme 
d'amenagement dans le cadre de la procedure d'autorisatlon de construlre. Le Conseil a par ailleurs 
approuve la creation d'un bureau de l'egalite pour les personnes handicapees et pour !'Integration des 
enfants handicapes dans les ecoles primaires. 
Lors de la discussion sur l'arr6te federal concemant !'initiative populaire, le representant de la minorite 
de la commission Jean Studer (S, NE) a plalde, en valn, en faveur de !'initiative. A l'oppose, le 
rapporteur de la commisslon Christoffel Brändli (Y, GR) et la conseillere federale Ruth Metzler ont 
presente des arguments pour le rejet de !'Initiative. lls ont notamment fait valoir que le probleme des 
personnes handlcapees avait ete pris en compte dans le debat politique de ces demleres annees : 
selon eux, la nouvelle Constitution accorde une grande place aux droits des personnes handicapees, 
et la nouvelle loi represente une avancee considerable pour la defense de leurs interAts. En outre, 
!'initiative viserait essentiellement a accorder des droits qul pourralent 6tre revendiques dlrectement 
aupres d'un Tribunal; elle nuiralt donc a la securite du drolt et risqueralt d'entratner des coOts tres 
importants. Enfin, les detracteurs de !'initiative ont precise que le projet de loi, qui a encore ete etoffe 
au cours du debat parlementalre, remplissalt le mandat constltutionnel. Le Conseil a finalement rejete 
la proposltion de la minorlte par 36 voix contre 4, et adopte le projet d'arr6te federal par 33 voix 
contre 4. 

Le Conseil national s'est consacre dans un premier temps a l'examen des divergences restantes. En 
ce qui conceme l'alinea 4bls de l'article 2, la minorite conduite par Pierre Triponez (R, BE) a demande 
d'adherer a la decislon du Conseil des Etats. La maJorlte de la commisslon a cependant souhalte 
maintenir le principe d'apres lequel n y a une inegalite dans le domalne de la formation et de la 
formation continue des lors que les cours proposes et les examens ne sont pas adaptes aux besoins 
specifiques des personnes handicapees. Le Conseil s'est rallie a la majorite, par 89 volx contre 57. 
S'agissant de l'article 7 (Droits subjectifs en matiere de constructions), le Conseil a maintenu sa 
decision, par 95 voix contre 57. Le Conseil des Etats avait souhalte que les recours contre les 
inegalltes en matlere de constructions se limitent a la procedure d'autorisation de construire. Une autre 
dlvergence a subsiste a l'article 7d (gratulte de la procedure), que le Conseil a decide de reformuler 
sans discussion: « Les procedures prevues aux art. 7 et 7a sont en principe gratuites. Des frais de 
procedure peuvent toutetois 6tre mis a 1a charge de la partle qui aglt de maniere temeraire ou 
temoigne de legerete. » Gräce a de larges maJorites, le Conseil a egalement malntenu ses declsions 
concemant les articles 12a (Essais pilotes destines a favorlser l'insertion professionnelle) et 14 
(enseignement de base). 

Au terme de l'examen de !'initiative populaire « Drolts egaux pour les personnes handicapees », 1a 
commisslon a recommande son adoption, mais le Conseil s'y est oppose, par 82 voix contre 75. Le 
camp des opposants - le groupe UDC, les Liberaux, la majorite du groupe PRD et une partie du 
groupe PDC - a estime que !'initiative allalt trop loin, que les consequences financieres etaient 
incalculables et que ce projet rlsqualt m6me d'avoir un effet contre-productif pour les personnes 
handicapees. La conseillere federale Ruth Metzler a egalement plaide en faveur du rejet de l'lnltiatlve 
et a notamment mis l'accent, lors de son vote, sur le flou juridique que pourraient faire naitre les drolts 
exiglbles. Les groupes du PS et des Ecologistes ont vote en bloc en faveur de !'initiative. L'arr6te 
federat correspondant a flnalement ete approuve, par 93 voix contre 68. 

En ce qul conceme les divergences, le Conseil des Etats s'est rallie au Conseil national dans la 
plupart des cas, mais a propose encore une tois une nouvelle verslon de l'article 7. L'article 7d reste 
un sujet de discorde. Le Conseil des Etats a souhaite maintenir le prlncipe selon lequel seule seralt 
gratulte la procedure en premiere lnstance. 

Etant donne que le Conseil national a maintenu sa proposition d'article 7d refusant de limlter la 
gratuite a la procedure de premlere lnstance, II a fallu convoquer une conference de conciliation. 

Les deux Conseils ont finalement adopte la proposition de la conference de conciliation, qui fixe la 
gratulte des procedures visees aux articles 7 et 7a. Des frais de procedure peuvent 6tre mis a la 
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charge de la partie qui agit de maniere temeraire ou temoigne de legerete. Pour la procedure devant le 
Tribunal federal, las frais judiciaires correspondent a une somme comprise entre 200 et 1000 francs, 
independamment de la valeur litigieuse. Las conseils devront poursuivre leur dlscussion portant sur ce 
principe dans le cadre de la revision actuellement en suspens de la loi sur l'organisation judiciaire 
federale. 
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La prealdente (Saudan Frany0lse, presidente): Le projet 1 
sera traite apres les projets 2 et 3. 

Brlndll Chrlstoffel ~. GA), fOr die Kommission: Als Präsident 
der Pro lnflrmls - damit lege Ich meine lnteressenblndung of
fen - freut es mich natOrllch, die Arbeit der Kommission und 
auch jene des Bundesrates präsentieren zu können, da wir 
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weitgehend dem Bundesrat gefolgt sind. Ich habe diese Auf. 
gabe gerne 0bemommen, weil Ich damit auch signalisieren 
will, dass Ich 0berrissene Forderungen ablehne und dieses 
Paket, wie es die Kommission verabschiedet hat, als taugll• 
ehe und durchaus gute Grundlage fOr die Behlndertenpolitlk 
betrachte. Ich habe deshalb auch keine Minderheitsanträge 
unterschrieben. 
Gestatten Sie mir, dass ich in der Einleitung einige grund
sätzliche und auch etwas ausführlichere Bemerkungen ma
che. Ich werde mich dann In der Detailberatung relativ kurz 
fassen. Ich spreche vorerst zum Handlungsbedarf, dann zur 
rechtlichen Ausgangslage und am Schluss noch zur Arbeit 
der Kommission und zu den wesentlichen Inhalten der Vor
lage. 
Vorerst zum Handlungsbedarf: Die Schweiz hat Im Jahre 
1959 eine invalldenverslcherung eingerichtet, die für die In 
Ihrer Erwerbsfähigkeit - das Ist sehr wichtig - elngeschrink
ten Personen indlvlduelle Leistungen erbringt, weiche ihr 
Existenzminimum sichern, das sie sich aufgrund der persOn
llchen Umstände selbst nicht verschaffen können. Diese in• 
stitutlon der Invalidenversicherung muss konsolldlert wer
den. Die entsprechende Revision Ist zurzeit im Gange. Bel 
der vorliegenden Gesetzesnovelle geht es um eine Politik, 
die die Individuelle HIife ergänzt. 
Man schätzt, dass heute In der Schweiz eine von zehn Per• 
sonen an einer physischen, geistigen oder psychischen Be
hinderung leidet. Es sind daher um die 700 000 Personen, 
welche Jeden Tag - für einige gilt: Jeden Tag seit Beginn ih
res Lebens - nicht nur Individuell mit Ihrer Behinderung le
ben und Ihre wirtschaftliche Existenz sichern müssen, 
sondern auch beachtenswerte Bemühungen zu untemeh• 
men haben, um das tägliche Leben mit Ihren Angehörigen 
teilen zu können, um an den Aktivitäten Ihrer sozialen Um
gebung teilzuhaben und um sich In das Laben der Gesell
schaft zu integrieren, zu der sie Ja gehören. 
Dieses Problem der Integration stellt sich für jeden behlnder• 
ten Menschen, auch dann, wenn er noch nicht der erwerbs
tätigen Bevölkerung angehört, wie das belsplelswelse bei 
Kindern der Fall Ist, oder wenn er daraus «entlassen» 
wurde, also z. B. bei AHV-Rentnerlnnen und AHV-Rentnern. 
Unbestrlttenermassen begegnen die behinderten Menschen 
auf diesem Weg einerseits der Integration und andererseits 
der Autonomie Immensen Hindernissen. Von diesen Hlnder• 
nlssen sind nicht alle unvermeidlich und m0ssen nicht alle 
un0berwlndbar bleiben. Einige könnten reduziert oder voll
ständig eliminiert werden, wenn die Gesellschaft sich der 
Bed0rfnlsse der behinderten Menschen bewusst w0rde. Oft 
Ist es Nachlässigkeit, dass dies nicht geschieht. Ein Hinder
nis - welches zu beheben die Gesellschaft sich weigert, ob
wohl sie die Mittel dazu hätte, oder bei dem sie eben in Kauf 
nimmt, dass es besteht - wird zu einer ungerechten 
Schranke und führt zu einer kOnstllchen Ausgrenzung der 
behinderten Menschen aus der sozialen Gruppe, der sie an
gehören. Dieses Phänomen des Ausschlusses wird noch 
vlel schmerzlicher empfunden, wenn es sich in einer Zelt er
eignet, In der man sich elndrOckilchen technischen Fort
schritten und viel versprechenden Technologien gegenüber• 
sieht. 
Dazu einige Beispiele: Die behinderten Menschen können 
kein wirklich autonomes Sozlalleben führen, wenn Ihnen der 
Zugang zu den öffentlichen Begegnungsorten und deren Be
nutzbarkeit verwehrt sind. Verschiedene architektonische 
Hindernisse komplizieren den Besuch dieser Orte oder ma
chen Ihn gar unmöglich: Treppen, zu enge Türen, unpassier
bare Drehtüren, unerreichbare Schalter, Fehlen angemesse
ner Installationen. Gemäss einer Im Jahr 1998 von der 
Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe vorgenom
menen Untersuchung sind 20 bis 30 Prozent der sehr häufig 
besuchten Bauten - also Schulen, Verwaltungen, Poststel
len, Banken, Restaurants, Hotels, Geschäftsläden, Kinos, 
Theater, Sportanlagen, Parklnganiagen usw. - für behin
derte Menschen unzugänglich. 
F0r Sehsehwache sind ungen0gend kontrastierte Beschrlf· 
tungen, schlecht beleuchtete Einrichtungen, Verkehrssignale 
ohne akustische Signallsatlon ebenfalls Hindernisse bei der 
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Orientierung. Für die Schwerhörigen hat das Fehlen ad· 
äquater Einrichtungen wie HörausrOstungen zur Folge, dass 
sie beispielsweise von Konferenzsälen oder anderen öffentll· 
chen Begegnungsorten ausgeschlossen sind. 
Wichtige Belsplele lassen sich auch zum Verkehr anführen. 
Eine volle soziale und wirtschaftliche Tätigkeit können In un
seren Tagen all Jene nicht ausOben, die nicht mobll sind. Die 
öffentlichen Verkehmmlttel haben daher eine grundlegende 
Funktion fQr das tägliche Leben, handle es sich nun um Zug, 
Bus, Tram, Schiff oder Flugzeug. Dies trifft noch mehr fQr die 
behinderten Menschen zu. Vlele unter Ihnen - Bllnde, Seh
sehwache, schwer physisch oder geistig Behinderte - kön
nen nicht Ihr eigenes Fahrzeug fOhren. Die allgemeinen 
Verkehrsmittel sind daher für diese Pemonen die einzige 
Möglichkeit. sich zu verschieben. Es existieren gewisse 
Transportleistungen fQr behinderte Menschen, aber sie bll· 
den keine gleichwertige Alternative zu den öffentlichen Ver
kehrsmitteln. Ein weiterer Bereich, In dem die Bedürfnisse 
Behinderter nur ungenügend berOckslchtlgt sind, Ist das Ge
biet der Kommunikation. 
Schllesslich ist der Ausschluss behinderter Menschen auf 
zwei grundlegenden Gebieten des Lebens, der Ausbildung 
und der Arbeit, offensichtlich. Junge Behinderte sind oft von 
gewöhnllchen Ausbildungslehrgängen ausgeschlossen. Sie 
sehen sich gezwungen, spezlallsierte Strukturen zu besu
chen, was weder ihre Integration In den Arbeitsmarkt noch 
Ihre volle Integration In das Sozlalleben begünstigt. 
Während des Schuljahres 1997/98 haben In der Schweiz um 
die 800 000 Schaler an der obllgatorlschen Schule teilge
nommen. Mehr als 5 Prozent von Ihnen, ungefähr 45 000 
Schüler, besuchen eine spezialisierte Schule oder Klassen 
mit reduzierten Beständen. Diese Jugendlichen fühlen sich 
aufgrund dieses Umstandes aus Ihrer famlllären Umgebung 
herausgerissen, was Ihrer persönUchen Entfaltung schaden 
kann. Eine separate Ausbildung kann langfristig zu einem 
Ausschluss führen. Im Gegenzug schafft eine bereits In der 
Schulzeit realisierte Integration die Voraussetzungen fQr ein 
gemeinsames. auf Respekt und Solidarität aufgebautes Le
ben. 
Die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit Ist fQr behinderte 
Menschen sodann eine grundlegende Bedingung für eine 
umfassende Teilnahme am sozialen Leben. Leider sind der 
Zugang zum Arbeitsmarkt und der Aufbau einer beruflichen 
Karriere für behinderte Menschen häufig schwieriger als für 
nlchtbehlnderte Menschen. Diese Schwierigkeiten schlagen 
sich Im Selbstwertgefühl nieder und führen häufig zum so
zialen Ausschluss. Diese Probleme haben auch zur Folge, 
dass Immer mehr behinderte Menschen auf die Leistungen 
der Invalidenversicherung zurückgreifen, obwohl sie eine 
berufliche Tätigkeit ausüben könnten. 
Heute sind um die 27 000 Personen in geschQtzten Werk• 
statten beschäftigt. Auch wenn diese Werkstätten fOr be
stimmte Personen eine Interessante Lösung darstellen, 
bleiben sie doch nur eine spezlell fOr behinderte Menschen 
entwickelte Struktur mit der Folge der Entfernung vom Rest 
der Gesellschaft. Die geschützten Werkstätten bilden daher 
keine gleichwertige Alternative zu einer Aktivität In der Pri• 
vatwlrtschaft. FOr diesen Bereich hat der Bundesrat eine Ar
beitsgruppe damit beauftragt, zusätzliche Massnahmen zu 
prOfen und noch diesen Herbst einen Bericht vorzulegen. Es 
Ist wichtig, dass deren Umsetzung rasch an die Hand ge
nommen wird, well nur damit die Zielsetzung glaubwürdig 
Ist, über Anrelzsysteme statt klagbare Rechte - Ich betone: 
über Anrelzsysteme statt klagbare Rechte - den Arbeitsbe
reich fOr Behinderte zu verbessern. Ich verzichte darauf, 
weitere Belsplele anzuführen, welche den Handlungsbedarf 
dokumentieren. Ich glaube, dieser Ist unbestritten. 
Nun zum vertassungsrechtllchen Auftrag: Im Bewusstsein 
um die bestehenden Lücken hat der Ver1assunggeber von 
1999 die Grundlage fOr eine Politik der Gleichbehandlung 
zwischen den behinderten und den nlchtbehlnderten Men
schen In die neue Ver1assung hineingeschrieben. So setzt 
Artikel 2 Absatz 3 der neuen Bundesver1assung ein generel
les Ziel für die Schweizerische Eidgenossenschaft: «Sie 
sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den 

Bürgerinnen und Bürgern.» In Artikel 8 Absatz 4 präzisiert 
die Verfassung dieses generelle Ziel und gibt allen öffentli
chen Gemeinschaften, das helsst dem Bund, den Kantonen 
und den Gemeinden, einen verbindlichen Handlungsauftrag: 
«Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Be
nachtelllgungen der Behinderten vor.» Der Verfassungsauf
trag Ist also eindeutig gegeben. Als Bundesgesetzgeber sind 
wir somit aufgrund der Verfassung gehalten, zu handeln und 
Im Rahmen der Grenzen der materiellen Kompetenzen des 
Bundes die notwendigen gesetzlichen Regelungen zu traf• 
fen, um die Ungleichheiten zu beseitigen. 
Der Bundesrat und Ihre Kommission beantragen Ihnen, die
sen Auftrag rasch umzusetzen. Dabei soll das vorliegende 
Gesetz so ausgestaltet werden, dass es als taugliche Atter
natlve zur Volkslnltlatlve «Gleiche Rechte tor Behinderte» 
wahrgenommen wird. 
Diese Volkslnltlatlve wurde am 14. Juni 1999 deponiert. Sie 
enthält eine Nlchtdlskrlmlnierungsklausel, welche derjenigen 
von Artikel 8 Absatz 2 der Ver1assung gleichwertig Ist. 
Sie erteilt sodann dem Gesetzgeber der verschiedenen Ge
meinwesen den Auftrag, Massnahmen zu ergreifen, um die 
bestehenden Ungleichheiten zu beseitigen und zu korrigie
ren. Schllesslich fOhrt sie - In den Grenzen des Wirtschaft• 
liehen Tragbaren - eine Garantie fOr den Zugang zu 
Gebäuden und zu Einrichtungen sowie zu den für die Öffent
lichkeit bestimmten Dienstleistungen ein. Diese letzte Klau
sel statuiert - nach dem Beispiel von Artikel 8 Absatz 3 der 
Bundesverfassung, letzter 8atz, der sich auf die Lohnglelch· 
helt für Frauen und Männer bezieht - ein direkt In der Verfas
sung begründetes, subjektives Recht. Diese Initiative hat Im 
Volk rasch eine bemerkenswerte Unterstützung erhalten. 
Der Bundesrat beantragt Zustimmung zum vorliegenden Ge
setzentwurf, welcher die wichtigsten Elementa der Volks
Initiative aufnimmt, aber die Begriffe der Unglelchbehand
lung, des materiellen Anwendungsbereiches, der konkreten 
Reichweite des Verhältnlsmässlgkeltsprlnzlps und der Natur 
der prozessualen Instrumente klar definiert. Gleichzeitig 
lehnt er die Volksinitiative ab, weil deren Klausel Ober die Zu
gangsgarantie betreffend öffentliche Anlagen zu unbestimmt 
und nicht genügend ausdifferenziert sei. 
Ihre Kommission hat beschlossen, die Prüfung der Volksinitia
tive auszusetzen und zunächst den vom Bundesrat präsen
tierten Gesetzentwurf zu beraten. ZU berOckslchtlgen sind 
debel die folgenden Termine: Die Initiative mosste bis zum 
14. Dezember 2001 beraten werden. Wir beantragen Ihnen, 
diese Frist In Anwendung von Artikel 27 Absatz 5bls des Ge
schäftsverkehrsgesetzes um ein Jahr zu verlängern. Dies 
sollte es uns erlauben, die Arbeiten am Entwurf des Behln
dertenglelchstellungsgesetzes zu beenden und erst In Kennt• 
nls der Ergebnisse dieser Beratungen Ober die Volksinitiative 
zu entscheiden. Die Schlussabstimmung Ober den Gesetz
entwurf sollte spätestens vor Ende der Herbstsession 2002 
durchgeführt werden. Die Abstimmung Ober die Initiative 
mOsste in diesem Fall spätestens Im Juni 2003 stattfinden. 
Ich sage «masste", weil Ich überzeugt bin, dass die Vorlage 
ein guter Ansatz Ist, um die Probleme zu lösen, und dass de
mit wohl auch ein Rückzug der Initiative denkbar ist. 
Ich hoffe dies auch deshalb, well die Wahrung der Interes
sen der Behinderten von der Offenheit unserer Gesellschaft 
abhängt und auf dem Prozessweg nicht erreichbar Ist. ZU 
hoffen Ist demnach, dass das vorhandene Vertrauenspoten
zial durch die lnltfanten nicht mutwillig aufs Spiel gesetzt 
wird. 
Zur Arbeit Ihrer Kommission: Wir heben während vier Slt· 
zungen, Im April, Mal, August und September dieses Jahres, 
den Gesetzentwurf behandett. Wir heben Vertreter aus ver
schiedenen Kreisen angehört, die von der Vorlage betroffen 
sind. Die Konferenz der kantonalen Sozlaldlrektorlnnen und 
Sozlaldlrektoren bewertet den Gesetzentwurf als ausgegli
chen und praktikabel. 
Die Vorlage, die wir heute diskutieren, enthält ein kurzes Ge
setz mit bloss achtzehn Artikeln, eingeteilt In fünf Abschnitte. 
Es handelt sich um ein Gesetz, welches generelle Prinzipien 
festlegt und keine detaillierte Regelung aufstellt. Das Gesetz 
definiert zunächst einige grundlegende Begriffe. Es um-

Bußetin offfc!el de r Assemblee flkl6rale 



2. Oktober 2001 611 Ständerat 00.094 

schreibt und begrenzt den materiellen Geltungsberelch. Der 
Gesetzentwurf definiert die Verpflichtungen. Es sind dies die 
Beseitigung der Unglelchbehandlung beim Zugang zu den 
Bauten, den Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs und 
den Leistungen der Gemeinwesen sowie das Diskriminie
rungsverbot beim Zugang zu den Leistungen von Privaten. 
Der Entwurf sieht - dem hat die Kommission zugestimmt -
subjektive Rechte vor. BenachtelHgte behinderte Personen 
können bei den rechtsanwendenden Personen die Beseiti
gung oder die Verhütung von Ungleichbehandlungen beim 
Zugang zu Bauten, Einrichtungen und bestimmten Dienst
leistungen verlangen. Werden sie durch Prtvatpersonen dis
kriminiert, können sie eine Entschädigung verlangen. Mit 
diesen klagbaren Rechten greift der Indirekte Gegenentwurf 
ein zentrales Element der Volkslnltlatfve auf. 
Dieses Instrument findet hier allerdings eine differenziertere 
und verfeinerte Anwendung. Das Behlndertenglelchstel
lungsgesetz konkretisiert das Verhältnlsmässigkeltsprinzip in 
Artikel 8. Es nennt die hauptsächlichen Kriterien, die je nach 
den konkreten Umständen schwerer wiegen als der An
spruch einer behinderten Person auf Beseitigung einer Be
nachteiligung. Namentlich erwähnt werden der wirtschaftli
che Aufwand, die Interessen des Natur- und Heimatschutzes 
sowie die Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit. 
Der Entwurf sieht für den Bund Insbesondere In den folgen
den Gebieten spezifische Massnahmen vor: Arbeitsverhält
nisse nach dem Bundespersonalgesetz, Beziehung der 
Bundesbehörden zu den B0rgern, technische Vorschriften, 
Beschwerderecht der Organisationen, Finanzierungshilfen 
f0r eine Förderungspolitik zugunsten der lntegratlon behin
derter Menschen. 
Der Entwurf konkretisiert sodann den Begriff der ausreichen
den Grundschulung für behinderte Kinder und Jugendliche. 
Er setzt Fristen für die Anpassung der Einrichtungen des öf
fentlichen Verkehrs fest. Dies Ist wohlgemerkt der einzige 
Bereich, bei welchem eine Pflicht zur Anpassung bestahen
der Strukturen besteht. F0r den öffenUlchen Verkehr ist die 
Gewährung einer auf zwanzig Jahre verteilten Flnanzle
rungshllfe von 300 Millionen Franken vorgesehen, um den 
betroffenen Unternehmungen die Anpassung zu erleichtern. 
Der entsprechende Bundesbeschluss ist Integrierender Be
standteil der vorliegenden Vorlage. 
Schliesslich modifiziert das Behlndertengleichstellungsge
setz In gewissen Punkten die Gesetzgebung Ober die Steu
ern, den Strassenverkehr und die Telekommunikation, um 
sie besser auf die Gleichstellung der behinderten mit nicht
behinderten Menschen auszurichten. 
Der Gesetzentwurf - Sie werden es bemerkt haben - sieht 
keine besonderen Massnahmen für Arbeitsverhältnisse des 
privaten Sektors oder der Kantone und Gemeinden vor, 
ebenso wenig im Bereich der Ausbildung. Diese beiden Pro
bleme haben Anlass zu einer ausführlichen Diskussion Im 
Schosse der Kommission gegeben. Die Kommission hat 
Vorschläge zur Ausweitung der Anwendungsbereiche klar 
abgelehnt. Was den Bereich der Beschäftigung angeht, hat 
die Kommission darauf verzichtet, eine Norm einzuführen, 
welche die Diskriminierung im Rahmen der Arbeitsverhält
nisse untersagt. Sie bevorzugt eher eine auf Anrelzmecha
nlsmen basierende Politik. In diesem Punkt wartet sie den 
Bericht einer interdepartementalen Arbeitsgruppe ab, wel
che damit beauftragt ist, die Anrelzmechanlsmen für die 
Beschäftigung von behinderten Menschen zu prüfen. In Arti
kel 12 Ist für diese lntegrationsmassnahmen auch eine Ge
setzesgrundlage geschaffen worden. 
Was den Bereich der Ausbildung anbelangt, hat die Kom
mission darauf verzichtet, eine Bestimmung einzutohren, 
welche den Kantonen vorgeschrieben hätte, eine Integrierte 
Schule für behinderte Kinder und Jugendliche vorzusehen. 
Politische, aber auch rechtliche Erwägungen, Insbesondere 
im Zusammenhang mit den herkömmlichen Aufgaben der 
Kantone Im Bereich der Ausbildung, machen nach Meinung 
der Kommission eine solche Massnahme wenig wünschens
wert. Es Ist auch festzuhalten, dass verschiedene Kantone 
den Beweis angetreten haben, dass sie In diesem Bereich 
Lösungen anstreben und auch Lösungen umsetzen. 
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Im Grossen und Ganzen ist die Kommission dem Entwurf 
des Bundesrates gefolgt. Im Rahmen der Umsetzung - es 
geht ja um gesetzgeberisches Neuland - soll der Bundesrat 
regelmässlg Bericht erstatten und allenfalls Anpassungen 
der gesetzlichen Grundlagen vorschlagen. Diese Bestim
mung ermöglicht eine flexible Umsetzung, sie ist aber auch 
ein Signal an die Vollzugsbeteillgten, die Umsetzung ab so
fort ernst zu nehmen. 
zusammengefasst beantragt Ihnen die Kommission: 
1. die Frist tor die Behandlung der Volksinitiative zu verlän
gern und diese Initiative auf der Grundlage der einmal fertig 
gestellten Arbeiten Ober den Entwurf zum Behlnderten
glelchstellungsgesetz zu behandeln; 
2. auf den Entwurf zum Behlndertenglelchstellungsgesetz 
einzutreten; 
3. auf den Entwurf betreffend den Bundesbeschluss Ober die 
Finanzierung der Massnahmen Im öffentlichen Verkehr zu
gunsten von Menschen mit Behinderungen einzutreten. 

Langenberger Christiane (R, VD): Oserai-je le dlre, face 
aux personnes gravement handicaplWs, toute personne en 
bonne sante se sent quelque peu lnterpellee. Nous osclllons 
entre pltie, commlseratlon, paternalisme, glne et mala
dresse. II a fallu que les assoclations de handicape& multl
pllent depuis des annees leurs efforts pour que nous nous 
remettlons en questlon et acceptlons de volr les choses en 
face. II y a dans notre pays un dlxieme de la populatlon qul 
souffre de handlcap: malvoyants, malentendants, sourds, 
personnes souffrant de handicap physlque et mental plus ou 
moins grave. 10 pour cent de la populatlonl 
Les handlcapes physlques ont pu, gräce a leur volonte ex
ceptlonnelle, pratlquer des dlsclpllnes sportives et faire de la 
haute competltlon, faisant oubller qu'ils et alles se deplacent, 
skient, Jouent au tennls, etc., en chalse roulante. Leur com
bat et celul des assoclations d'alde aux handicape& ont per
mls que l'on commence a revolr le probleme de fond en 
comble dans tous les pays lndustrlalises. II y avalt urgence, 
tant notre monde, de plus en plus axe sur la rapldlte, l'efflca
clte, la beaute, a eu tendance a negllger les condltlons per
mettant aux handicape& de mener une vie autonome. Mals 
volla, quelle autonomle et quelle egallte? La deflnltlon 
usuelle du handlcap se base excluslvement sur la dlfference 
constatee medicalement. Dans cette perspectlve, on sait 
qu'll taut des prestatlons medicales suffisantes, des moyens 
auxlllalres adequats et, blen s0r, une readaptatlon. 
II en va dlfferemment de la percaption par la populatlon. 
Ruedi Prerost ecrit, dans un document qui nous a ete remis 
au sujet de l'evolutlon des mentalites: «Pour des ralsons de 
'politlcal correctness', les 'anormaux' et les 'Invalides' sont 
devenus II y a quelques decennies des 'handicape&', pour 
s'elever progressivement au rang de 'personnes handlca
pees'. Les 'nalns' se sont aliegrement mues en 'personnes 
de petite tallle', en attendant de devenlr, pourquol pas, des 
'personnes ayant un rapport different avec la verticale'.» 
Les belles formules a 1a mode n'amellorent en rlen la situa
tion des handicapes, elles ne font que fausser la vlslon de la 
reallte. Car ou apprend-on quelque chose sur un handicap? 
J.:lntegratlon de handlcapes dans certalnes classes en 
SUlsse est relatlvement recente et pas encore tr6s repan
due. On a de plus tendance a dlfferencler les personnes 
handlcapees: handicape de nalssance, handicape par sulte 
de maladle ou handicape par sulte d'accldent qul represente 
le dessus du panler. C'est la une autre difficulte dans l'eliml
natlon des obstacles permettant une Integration. Les handl
capes sont tres dlfferents les uns des autres, et teurs 
revendlcations d'ellmlnatlon de discrlmlnatlons comprennent 
une palette de mesures considerable sl verltablement, on 
veut passer des paroles aux actes ou, comme l'ecrit encore 
Ruedl Prerost, passer du statut d'objet sublssant l'assls
tance au statut de sujet aglssant sur la base de l'egalite de 
drolts qul Jul est reconnue. 
Dans leurs revendlcatlons, les assoclatlons pour l'alde aux 
handlcapes se referent souvent au processus d'ellmlnatlon 
de discrimlnations entre temmes et hommes. Oserai-je le 
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dlre lcl, cela m'a tout d'abord choquee? Apres des decen
nies de combat en faveur de l'egallte de chances entre fem
mes et hommes, ces dernleres - qui representent tout de 
mEime plus de la moltle de la population, de l'humanlte 
mEime - sont encore blen loln d'avolr obtenu galn de cause 
dans la reallte des falts. Mals II faut se referer a la jurlspru
dence du Tribunal federal sulsse se rapportant au prlnclpe 
d'egallte pour expllquer cette revendlcation, et Dleu salt sl 
les femmes s'en sont inspirees. Pour parvenir a l'egallte, II 
taut tralter ce qul est semblable de manlere ldentlque et ce 
qul est dlssemblable de manlere differente. Tout traltement 
inegal doit Eitre justifie de maniere appropriee, en fonction de 
la matlere et des circonstances. 
Cette justlflcatlon ne sauralt se baser sur des normes par 
trop rigides. Elle impllque une decislon sur un jugement de 
valeur, jugement qui se base aussl sur les opinions et les clr
constances dominantes. C'est, a mon avls, sur ces crlteres 
que nous devons analyser le projet de lol qul nous est sou
mis. II s'y ajoute, bien entendu, des crlteres de falsablllte, de 
proportlonnallte et de pesee des lnterEits. 
Nous avons eu relatlvement peu de temps pour tralter ce 
contre-projet. Pour ma part, je le regrette tant les problemes 
sont complexes, pulsqu'lls touchent a des mesures ellmlnant 
des obstacles archltecturaux, a des prescrlptlons llees aux 
transports, a la formatlon, au drolt du travail, a la culture, au 
sport, a la communlcatlon, aux medlas,etc., donc a tous les 
aspects de la vle en soclete. Nous sommes egalement en 
pleine revision de la loi sur l'assurance-invalidlte et, pour ma 
part, je n'al pas une vlslon d'ensemble des questlons soule
vees. 
Je crois, neanmoins, que nos debats en commlsslon ont 
permis de clarifler un certain nombre de points lltlgleux. Ainsl 
avons-nous deflnl ce qu'lmpllquent les 40 pour cent lors 
d'une renovatlon d'un bätlment, selon sa valeur actuelle. M. 
Luzius Mader a falt la demonstratlon des coQts estlmes lors 
de renovatlons de dlfferents locaux publlcs, tels que cine
mas, restaurants, etc., qul nous ont convalncus. II a egale
ment lnslste, et je le clte: «Ob die Anpassungen gemacht 
werden können und wie die verschiedenen Interessen unter 
einen Hut zu bringen sind, Ist von Fall zu Fall zu beurteilen.» 
Nous avons soullgne qu'II nous paralssalt Indispensable de 
prevolr une periode transltolre importante afln de ne pas en
traver la releve economlque de bien des PME. Nous avons 
cependant dQ tenir compte de ce qul a ete falt a l'etranger et 
dans certalns cantons, qul sont tres progressistes et qul de
montrent que l'on peut parfols obtenlr de bons resultats avec 
relativement peu de moyens. 
Nous avons egalement releve que nous aurions affaire a 
l'avenlr a une proportion plus lmportante de personnes 
ägees et que, des lors, blen des amenagements leur se
ralent alors egalement profitables. 
En matiere de drolt du travall et de formatlon, nous avons 
reyu un complement d'informatlon concernant l'artlcle 2 all
nea 2 et l'artlcle 12 qui montre blen les limltes a ne pas de
passer. Nos entreprises font d'allleurs des efforts lmportants 
d'integratlon, mAme s'II est souhaltable que l'on fasse en
core davantage a cet egard. Economiesulsse, par exemple, 
a alnsl publle un document sur !'Integration professlonnelle 
des personnes handicapees qui demontre que celles-ci 
compensent souvent leur handlcap en developpant d'autres 
aptltudes Interessantes, pour autant qu'elles soient affectees 
a des täches preclses et mlses au courant de manlere pro
gressive et que l'entourage egalement solt blen prepare. 
II faut jeter des ponts entre notre societe et les personnes 
handlcapees, cette lol devralt nous y aider. 

Jenny Thls f'/, GL): Über die Zielsetzung des Gesetzes 
sind sich wohl alle einig: Die Situation behinderter Men
schen Im Alltag soll verbessert werden. Dazu bedarf es der 
Anstrengungen der öffentlichen Hand und der Gesellschaft. 
Die Massnahmen sollen aber finanziell zumutbar und vor al
lem verhältnlsmässlg sein. 
In dieser Hinsicht Ist der vorliegende Gesetzentwurf unbe
friedigend und teilweise auch ungenügend, weil er die Kon-

sequenzen zu wenig ausleuchtet Offen Ist vor allem auch 
die Frage neuer RechtsansprOche. Es wird neue juristische 
Unklarheiten beim Gesetzesvollzug geben. Auf die privaten 
Eigentümer und Unternehmer werden finanziell erhebliche 
Anpassungsarbeiten zukommen. Die Geister, die wir hier ru
fen, werden wir wohl kaum so schnell wieder loswerden. In 
der Praxis und Umsetzung werden wir nicht mehr aus dem 
Staunen herauskommen. Der Interpretationsspielraum, die 
Gesetzes- und Vollzugstreue werden uns In einem Masse 
beschäftigen, das nie - aber gar nlel - In unserem Sinne 
sein kann. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass eine weitere Regu
lierungsdichte, Insbesondere Im Wohnungsmarkt, f0r den 
Wirtschaftsstandort Schweiz kontraproduktiv Ist. Dazu ge
hört auch die Einschränkung der Handels- und Gewerbefrei
heit. Obwohl ich In verschiedenen Punkten nicht mit der 
Kommissionsmehrheit gestimmt habe, habe Ich es als Neu
ling In dieser Kommission verpasst, entsprechende Minder
heitsanträge zu stellen. Darum habe Ich nachträglich zwei 
Einzelanträge eingereicht. 
Ansonsten hoffe und vertraue Ich auf den Zweitrat und die 
zweite Lesung. Zum Beispiel darf das Dlskrlmlnlerungsver
bot nicht zu einem unberechenbaren Kostenfaktor fOr Privat
unternehmer werden. Gerade fOr Klein- und Mittelbetriebe 
Ist ein allfälliger Streitwert von 5000 Franken sehr bedeu
tend. Auch Im Gastgewerbe werden Probleme entstehen. In 
den letzten Jahren wurden die meisten kantonalen Gesetze 
stark liberalisiert. Viele unnötige Auflagen konnten beseitigt 
werden. Nun sollen aber ausgerechnet den liberalisierten 
und privatwirtschaftlich organisierten Betrieben von Staates 
wegen neue Vorschriften und Auflagen gemacht werden. 
Dieser Widerspruch wird das Gastgewerbe vor grosse Pro
bleme stellen. 
Im Wohnungsbau sind es vor allem Wohngebäude mit mehr 
als acht Wohneinheiten, die In den Geltungsbereich des Ge
setzes fallen. Es macht durchaus Sinn, dass die behinder
tengerechte Bauweise nur fOr grössere Bauten vorge
schrieben Ist, weil beispielsweise der Einbau eines Lifts bei 
einer Klelnbaute unverhältnlsmässlg wäre. Allerdings wurde 
Im Gesetz die Schwelle bei acht Wohneinheiten eindeutig zu 
tief angesetzt. Ich werde In der Detailberatung nochmals 
darauf zurOckkommen. 
Der Gesetzentwurf gewährt auch ein subjektives Klagerecht 
und ein Beschwerderecht der Behindertenorganisationen. 
Diese doppelte Klagemöglichkeit Ist unverhältnlsmässlg. Die 
Juristen - sie sind hier In grosser, aber nicht in zu grosser 
Anzahl vorhanden - wissen, dass das Gesetz In einigen 
Punkten schwammig formuliert Ist, z. B. bei der Definition 
der Behinderung und der Auslegung, was unter einer Be
nachteiligung bzw. unter einer Diskriminierung zu verstehen 
Ist. Deshalb erhält der Richter einen zu grossen Interpretati
onsspielraum, was erhebliche rechtliche Unklarheiten schaf
fen wird. Nicht umsonst haben sich In der Vernehmlassung 
21 der 26 Kantone gegen die doppelte Klagelegitimation 
ausgesprochen. 
Grundsätzlich sind wir uns alle einig: Die bessere Integration 
der Behinderten Ist ein wichtiges Anliegen. Machen wir uns 
aber nichts vorl Eine tatsächliche Gleichstellung behinderter 
Menschen wird es nie geben. Das Ziel muss sich vielmehr 
auf eine Besserstellung Im Sinne der Chancengleichheit 
konzentrieren. Das ist allerdings eine gesellschaftspolltlsche 
Aufgabe. Sie kann nicht allein Privaten Obertragen werden. 
Moralische und ethische Ideale lassen sich nicht durch 
rechtliche Normen erzwingen. Die Detailberatung In diesem 
Rat sollte also noch wesentliche Anpassungen und Verbes
serungen bringen. 

Brunner Christiane (S, GE): lncontestablement, cette loi 
constltue un progres par rapport a la sltuatlon actuelle, et je 
remercle d'allleurs le Conseil federal de nous avolr salsls de 
cette lol et aussl des excellentes explicatlons qul accompa
gnent son projet. 
Toutefois, c'est faclle de dlre que cette lol constltue un pro
gres, parce que c'est un progres par rapport a rlen. Alors 

Bulletin offlclel de r Assembk!e ll!d6rale 



~ 
2. Oktober 2001 613 Ständerat 00.094 

evldemment, par rapport li zero, une lol ne peut Atre qu'un 
progres; ou, par rapport ä une tres courte norme constitu
tionnelle, bien s0r que cette loi constltue aussl un progres. 
Mais ce n'est neanmolns pas une lol tres courageuse, je di
rai mAme qu'elle frise un tout petit peu l'hypocrisie, dans la 
mesure ou l'on reconnait, blen s0r, l'egallte des drolts des 
personnes handicapees - on veut eliminer les lnegalites qui 
les touchent -, mais ou on ne va pas jusqu'au bout de la de
marche. 
On ne va pas jusqu'au bout de la demarche d'abord en ce 
qul conceme le champ d'appllcation de la loi, puisqu'on ex
clut - et c'est le resultat des travaux de la commlssion - tout 
le domalne de la formation, de la formation professlonnelle, 
et surtout le domalne de l'emplol. Eton salt que ce sont des 
secteurs cles de l'lntegratlon des personnes handicapees et 
des secteurs exb'Amement sensibles, dans Iesquels des dls
crimlnatlons s'exercent encore de maniere repetee. 
J'al eu l'occaslon, dans mon experience professionnelle, de 
negocier de nombreuses conventions collectlves explici• 
tement dans leur taxte qul contenaient des declarations 
d'intention pour !'Integration des personnes handlcapees. 
Ouand on essayait de les mettre en pratique, on se rendalt 
compte flnalement que les declaratlons d'lntentlon ne suffl
saient pas et qu'II fallalt des normes contraignantes. 
Nous avons ensulte limlte ä l'exces, a mon avls, l'acces aux 
constructlons et aux Installations exlstantes, par une deflnl• 
tion au fond si large ou sl restrictive de la renovation - que 
M. Jenny nous propose encore de pejorer -, que nous 
n'avons pas ete au bout de notre demarche, la aussl. 
Je dlrai, contralrement a M. Jenny, que tout commence par 
l'octrol de drolts. C'est lorsqu'on a des droits, qu'on les fait 
valoir, que les mentalltes changent et que la soclete 
s'adapte a ces drolts. Je suls blen placee pour le dlre parce 
qu'II y a une analogle avec le combat des femmes en ma• 
tiere d'egalite. 
Nous sommes le Conseil prioritalre. II me raste l'espoir que 
vous soutiendrez les proposltions de mlnortte ou que le Con
seil national remettra a son tour plus genereusement 
l'ouvrage sur le metler. 
En ce sens, je vous invlte a entrer en mattere. 

Brindll Chrlstoffel (V, GR), fOr die Kommission: Ich muss 
meinem Nachbarn Thls Jenny kurz antworten, der davon 
gesprochen hat, dass wir hier Irgendwelche Geister be
schwören. Man muss hier klar sagen, dass es nicht darum 
geht, dass wir irgendwelche Geister anrufen, sondern wir 
tun hier etwas ganz Selbstverständllches, etwas, das In an
deren Ländern auch selbstverständlich Ist. Ich bin ja In die
sem Bereich tätig. Ich muss Ihnen sagen: Ich bin Immer 
wieder darflber erstaunt. wie mangelndes Bewusstsein und 
auch Nachlässigkeit zu vielen Problemen führen. Man 
könnte sehr vieles In diesem Bereich lösen, wenn eben et• 
was mehr Sensibilität vorhanden wäre. Die mangelnde Sen
sibilität Ist In der Regel das grössere Problem als die 
Behinderungen. 
Ich benutze die Gelegenheit gerne fOr ein Beispiel: Wenn 
der Bund Ober 800 Millionen Franken für eine Expo zur Ver
fügung stellt und wir heute feststellen, dass sie nicht durch
gehend behindertengerecht ist, Ist das nat0rllch auch ein 
Zeichen mangelnder Sensibilität. 
Es geht ja darum, dass wir ein selbst bestimmtes Leben dort 
ermöglichen, wo es Sinn macht, also nicht durchwegs. Über
legen Sie sich einmal: Was machen wir In der Politik generell 
f0r die Nlchtbehlnderten? Wir machen nichts anderes, als 
auch diesen Menschen ein selbst bestimmtes Leben zu er
möglichen. Wir sollten da eben mit gleicher Elle messen, 
auch wenn das etwas kostet. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich möchte bei den letzten Ge
danken Ihres Kommissionssprechers anschllessen: Haben 
Sie auch schon einmal ein Gefühl der Unsicherheit oder des 
Unwohlseins erlebt, wenn Sie einem Menschen mit Behin
derungen gegenübergestanden haben? Was soll oder was 
darf Ich sagen? Schaue Ich hin, schaue Ich weg? Viele von 
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uns haben wenig Übung Im Umgang mit Behinderten und 
benehmen sich deshalb oft wohl etwas ungeschickt. 
Ich möchte Sie bitten hinzuschauen, zu schauen, wo behln• 
derten Menschen Hindernisse Im Weg stehen. Unsere Ge
sellschaft baut zu sehr auf rundum funktionsfähige Men
schen auf. Wenn Sie selbst es noch nicht festgestellt haben, 
fragen Sie eine behinderte Person, und Sie werden eine 
Fülle von Beispielen zu hören bekommen. Ich bin überzeugt, 
dass wir mit verhältnlsmässig bescheidenem Aufwand die 
Bewegungsmögllchkelten der Menschen mit Behinderungen 
in räumlicher Hinsicht und auch Im Obertragenen Sinn ver
bessern können. 
Wir diskutieren heute einen Gesetzentwurf. Ich finde es rich
tig, wenn wir auf diesem Weg nach Verbesserungen suchen, 
die es Behinderten erlelchtem, sich In der Gesellschaft zu 
bewegen, Kontakte zu pflegen, zu arbeiten. Glelchzeltlg 
muss es uns aber bewusst sein, dass der Staat nicht für per
sönliche Schicksalsschläge verantwortlich Ist Der Staat 
kann nur die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitge
stalten, die es Personen mit Behinderungen erleichtern, mit 
Ihren Schwierigkeiten zurechtzukommen. Und genau hier 
wollen wir ansetzen. 
Die Volkslnltlatlve «Gleiche Rechte für Behinderte» hat ei
nen Umdenkprozess eingeleitet, den Ich voll und ganz unter
stütze. Wir als Gesellschaft mossen lernen, bei all unserem 
Handeln von allem Anfang an die Anliegen behinderter Men
schen mit einzubeziehen. Das vorliegende Gesetz soll zu 
diesem Kulturwandel beitragen und breites Verständnis für 
die besonderen Bed0rfnisse der Behinderten wecken. Diese 
Senslbillsierung - davon bin Ich fest 0berzeugt - macht uns 
vorab menschlich reicher, weil neue Begegnungen möglich 
sind, weil wir damit eine höherwertige, solldarlsche Gesell
schaft werden, und sodann flnanzlell, weil Behinderte sich 
auch als Arbeitskräfte Integrieren können und weil es billiger 
kommt, Vorkehrungen für Behinderte bei Beuten von Anfang 
an einzuplanen, als nachträglich Bauten zu korrigieren. 
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Gleiche Rechte fOr 
Behinderte„ ab und schlägt Ihnen einen Gegenentwurf auf 
Gesetzesstufe vor. Warum? Zentraler Punkt der Volkslnltla
tlve «Gleiche Rechte für Behinderte» Ist die Einräumung von 
Rechten, die, direkt gestatzt auf die Verfassungsnorm, vor 
Gericht geltend gemacht werden können. Dieses Instrument 
Ist für den Bundesrat In dieser Ausgestaltung vor allem we
gen der Rechtsanwendung und wegen der Kostenfolgen 
problematisch. Die Umsetzung der Initiative Ist problema
tisch, sie verursacht eine Rechtsunsicherheit, insbesondere 
für Grundeigentümer und Leistungserbringer, well unklar Ist, 
wie die Verfassungsbestimmung von den Gerichten ausge
legt WOrde. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass die Ge
währleistung eines subjektiven Rechtes auf der Stufe 
Verfassung in einem derart komplexen Bereich nicht der 
richtige Weg Ist, um die Gleichstellung der Behinderten mit 
den Nlchtbehlnderten zu fördern. 
Die Kosten, die sich aus der Initiative ergeben, lassen sich 
nicht exakt berechnen. Sie fallen aber sicher sehr hoch aus. 
Auch aus diesen Grflnden lehnt der Bundesrat die Initiative 
klar ab. 
Der Bundesrat Ist aber davon 0berzeugt, dass es gesetzli
che Massnahmen braucht, um die vorhandenen Benachteili
gungen Behinderter möglichst zu beseitigen. Er schlägt Ih
nen deshalb den Weg Ober einen Indirekten Gegenentwurf 
vor. Ein Gesetz hat den Vorteil, das es den Geltungsbereich 
In sachlicher und zeitlicher Hinsicht viel differenzierter und 
damit sachgerechter umschreiben kann. Herr Brändll hat auf 
die wichtigsten Punkte des Behlndertenglelchstellungsge
setzes hingewiesen. 
Zum Konzept des Gesetzes nur noch so viel: Die Rege
lungsdichte Ist so gewählt, dass das Gesetz einen Impuls 
auslöst Es Ist geeignet, etwas Positives zu bewirken. Auf 
unnötig harte Massnahmen wird verzichtet. Da das Gesetz 
differenzierte, massvolle Instrumente vorsieht, weckt es we
niger Ängste als die Initiative. 
Der Gesetzentwurf, dem die Kommission zugestimmt hat, Ist 
ausgewogen und konsensfähig. Die gesteckten Ziele sind 
erreichbar, die Umsetzungsfristen realistisch. Es soll und 
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kann nicht alles und jedes In Rechtsnormen gefasst werden. 
Die Integration der Menschen mit Behinderungen In die Ge
sellschaft gelingt nur, wenn wir uns selber Im Alltag Immer 
darum bemühen, Ihre berechtigten, besonderen Anliegen 
mit in unser Handeln einzubeziehen. Von den Massnahmen, 
die gestützt auf das Behinc/_ertenglelchstellungsgesetz ergrif
fen werden, profitieren Im Ubrlgen nicht nur dauerhaft behin
derte Personen, sondern beispielsweise auch all jene, die 
alters-, untall- oder krankheitsbedingt vorübergehend einen 
Teil ihrer Fähigkeiten verlieren. 
Bel der Umsetzung des Verfassungsauftrages Ist die Aufga
benteilung zwischen Bund und Kantonen, wie sie In den 
Kompetenzbestimmungen In der Verfassung enthalten Ist, 
zu beachten. So kann der Bund beispielsweise keine allge
meinen Vorschriften Ober behindertengerechtes Bauen er
lassen. Der Bund kann aber seine eigenen Bauten behinder
tengerecht ausgestalten, und er kann an Baubeiträge, die er 
Dritten leistet, entsprechende Auflagen knOpfen. 
Austohrllcher Ist hingegen der Abschnitt Ober besondere Be
stimmungen fOr den Bund. Ich meine, der Bund soll eine 
Vorreiterrolle Obemehmen und ais Bauherr, Arbeitgeber 
oder Anbieter von Dienstleistungen vorbildlich handeln. Die 
Verfassung verwendet die Begriffe «Behinderte» und «Be
nachteiligung». Der Bundesgesetzgeber kann diese unbe
stimmten Rechtsbegriffe In einem Gesetz konkretisieren, 
ohne die kantonalen zuständlgkelten in einem bestimmten 
Sachbereich zu verletzen. Er kann beispielsweise umschrei
ben, unter welchen Voraussetzungen ein Grundrecht als 
verletzt zu betrachten Ist 
Ich möchte Im Folgenden noch ein Instrument des Gesetzes 
herausgreifen, weil es auch bei der Initiative Im Zentrum 
steht: die Einräumung subjektiver Rechtsansprüche. Viele 
werden zunächst erschrecken und dieses Instrument reflex
artig als zu einschneidend ablehnen. Wer sich aber einge
hend mit der Materie beschäftigt, wird feststellen, dass sehr 
viel von der konkreten Ausgestaltung des Rechtes auf Zu• 
gang zu Gebäuden, Anlagen usw. abhängt. Von drei Selten 
her kann die Geltung des Beschwerde- und Klagerechtes 
massgeschneldert auf die gewanschte Wirksamkeit zuge
schnitten werden, nämlich Ober die Umschreibung des Gel
tungsbereiches, Ober die Einräumung von Obergangsfrlsten 
und Ober die Konkretisierung des Grundsatzes der Verhält
nlsmässlgkelt. Im Unterschied zur Initiative sind hier wesent
lich differenziertere Lösungen möglich. Der Bundesrat 
betrachtet die vorgeschlagenen subjektiven Rechte als 
zweckmässiges Instrument. Sie tragen den Anllegen der Be
hinderten zielgenau und massvoll Rechnung, und eine Ober
mässige Belastung Dritter wird vermieden. Die Kommission 
hat den bundesrätlichen Entwurf nur In wenigen Punkten ge
ändert oder ergänzt. Ich kann mich den Anträgen der Kom• 
mlssionsmehrhelt weitestgehend anschllessen. 
In vielen Unternehmen und Betrieben, aber auch In vielen 
Verwaltungsstellen von Gemeinden, Kantonen und des Bun
des wird tor die behinderten Menschen Vorbildliches gelei
stet. Diese Gesetzesvorlage soll diese posltiVe Entwicklung 
unterstatzen und beschleunigen. Es steht den Kantonen frei, 
weiter zu gehen als der Bund. Das Behindertenglelchstel• 
lungsgesetz soll aber Säumige zwingen, ein Minimum zu 
tun. Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf nicht vorprellen. 
Wer einen Blick Ober die Landesgrenzen wirft, kann leicht 
feststellen, dass dort vergleichbare Lösungen seit längerem 
In Kraft sind. 
Wir verstehen Behinderungen als Beeinträchtigungen von 
Funktionen, die sich in aller Regel nicht beseitigen lassen. 
Es gibt Dinge im Leben, die man akzeptieren muss, und Be
hinderungen gehören zu dieser Kategorie. Dies soll aber 
nicht zur Resignation oder zur Verdrängung der vorhande
nen Probleme tohren. Wichtig ist, dass vonseiten der Politik 
dort Verbesserungen in die Wege geleitet werden, wo Ver
änderungen möglich sind. Ich möchte Behinderte nicht aus
gegrenzt wissen. Ich möchte Ihnen Im Bundeshaus, Im 
Theater, im Bus, Im Schwimmbad begegnen. 
Das Behlndertengleichstellungsgesetz tohrt uns In diese 
Richtung, und ich bitte Sie, In diesem Sinne auf die Vorlage 
einzutreten. 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol federale sur l'ellmlnatlon des 1Mgallt6s frappant 
les peraonnes handlcapees 

Eintraten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L:entroo en mattere est decidtJe sans opposltion 

DetaUberatung - Examen de ddtall 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Das Gesetz hat zum zwack, Benachteiligungen zu verhln• 
dem, zu verringern oder .... 
Abs.2 
Es setzt Rahmenbedingungen, die es diesen Menschen er
leichtern, nach Möglichkeit am gesellschaftlichen •••• 

Art.1 
Proposition de la commlsslon 
AJ.1 
La presente lol a pour but d'empicher, de redulre •••• 
A/.2 
Elle cree des condltlons propres ä facillter selon leurs possi
bllltes leur partlclpatlon .... 

Briindll Chrlstoffel r,/, GR), fOr die Kommission: Wir haben 
in Artikel 1 Absatz 1 eine Ergänzung vorgenommen und «zu 
verhindern» eingefOgt, des ergibt sich aus der ganzen Ge
setzgebung. Es Ist dann In der Fahne ein Fehler entstanden, 
es sollte hier heissen: «Das Gesetz hat zum Zweck, Be
nachtelllgungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseiti
gen ...... Dieses «verringern» Ist hier enttallen, Ich bitte Sie, 
das auch entsprechend zu ben'lcksichtlgen. 
In Absatz 2 Ist der Einschub «nach Möglichkeit» erfolgt. Mit 
diesem Einschub wird eigentlich nichts Neues gesagt, es 
wird präzisiert, dass eben nicht tor jeden Behinderten das 
Gleiche gelten kann, sondern dass hier auch unterschiedli
che Verhältnisse möglich sind. An und tor sich ist das schon 
mit der Formulierung der Bundesrates, dem Begriff «erlelch
tem», gegeben. Abarwirersuchen Sie, diese Ergänzung der 
Klarheit halber vorzunehmen. 

Angenommen -Adopt/J 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(die Änderung betrifft nur den französischen Text) 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4b/s 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Eine Benachtelllgung Im Bereich des Erwerbelebens liegt 
Insbesondere vor, wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeltneh• 
mer hinsichtlich der Anstellung, Gestaltung der Arbeltsbedin• 
gungen, Aufgabenzuteilung, Aus• und Weiterbildung, Be
förderung und Entlassung wegen ihrer Behinderung anders 
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behandelt werden als Nlchtbehlnderte oder wenn eine unter
schiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Glelch
stellung Behinderter und Nichtbehlnderter notwendig ist. 

Abs. 4ter 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Eine Benachteiligung beim Zugang zu Aus- und Weiterbil
dungen liegt vor, wenn dieser filr behinderte Menschen nicht 
ohne Einschränkungen gewährleistet Ist. Eine Benachteili
gung liegt Insbesondere vor, wenn die Dauer und AusgestaJ.. 
tung der BIidungsangebote sowie Prüfungen den spezifi
schen BedQrfnlssen behinderter Menschen nicht angepasst 
sind oder wenn die Verwendung behindertenspezlflscher 
HIifsmittei sowie der Beizug notwendiger persönlicher Assis
tenz erschwert werden. 

Abs.5 
.... 40 Prozent des Versicherungswertes des Gebäudes oder 
des Neuwertes der Anlage vor der Erneuerung 0bersteigt. 

Antrag Jenny 
Abs. 5 
.... 50 Prozent des Versicherungs- oder Neuwertes vor der 
Renovation 0berstelgt. 

Art. 2 
Proposition de la comm/ssion 
Al. 1 
Est conslderee comme personne handicapee au sens de la 
presente lol toute personne dont la deflcience corporelle, 
mentale ou psychique presumee durable l'empeche •.•• 
.... ou tagene .... 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 4bis 
Maforlte 
ReJeter Ja proposltlon de la mlnorite 
Minorlte 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
II y a lnegallte dans le domalne de l'emplol en partlculler 
lorsque les travallleuses et les travailleurs sont traites, en 
raison de leur handlcap, de man~re differente des per
sonnes non handlcapees relatlvernent a l'embauche, l'attri
butlon des täches, l'amenagement des condltlons de travall, 
a la formatlon et au perfectlonnement, a la promotlon et A la 
resiliatlon des rapports de travall, ou lorsqu'une difference 
de traltement necessalre au retablissement d'une egallte de 
fait entre les personnes handicapees et les personnes non 
handicapees fait defaut. 

Al. 4ter 
Maforlte 
Rejeter la proposltlon de la mlnorite 
Mlnorite 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
II y a inegalite dans l'accils A la formatlon et au perfectlonne
ment lorsque celul-cl n'est pes garanti dens de bonnes con
dltions pour les personnes handlcapees. II y a lnegallte en 
particulier lorsque la duree et la conceptlon des offres de for
mation et des examens ne sont pas adaptees aux besolns 
speclflques des personnes handlcepees ou lorsque l'utllisa
tlon de moyens auxlllalres speclaux pour les personnes han
dlcapees de mAme que le recours a une asslstance 
personnelle necessalre sont rendus dlfficlles. 

Al. 5 
.... le changement d'affectatlon d'un bätiment ou d'une In
stallation dans la mesure oCI la depense totale depasse 
40 pour cent de la valeur assuree du bätlment ou de la 
valeur a neuf de l'lnstallatfon, valeurs conslderees avant la 
renovatlon. 
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Proposition Jenny 
Al. 5 
.... depasse 50 pour cent de la valeur assuree ou de la va
leur a neuf, valeurs considerees avant la renovatlon. 

Abs. 1-4 -Al. 1-4 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4bls - Al. 4bls 

Studer Jean (S, NE): t:alinea 4bls tralte de l'ellmlnation des 
lnegalltes dans le domalne du travail, et la proposltlon de ml
norite que nous falsons, a l'allnea 4ter, traite de l'ellmtnatlon 
des inegalltes dans la formatlon; II y a IA deux choses dls
tlnctes. Par contre, pour que d'emblee le debat soft clalr, l'ar
tlcle 2 allnea 4bls est He avec nos proposltlons de mlnorite A 
l'article 3 lettre f et li l'artfcle 7 allnea 5. La loi a une structure 
qui veut qu'on detlnlsse d'abord l'lnegallte, ensulte le do
maine d'appllcatlon et enfln les drolts qul sont attaches en 
cas d'lnegallte dans le domalne d'appllcatlon vlse, de telle 
sorte que je me proposeral de faire un developpement pour 
l'ensemble de ces trois artlcles. 
II est difflclle pour les membres du Pariement de llre, cha
cun, tous les messages qu'on reQOlt du Conseil federal. 
Lorsque Je me suls attele li essayer de vous convaincre 
d'accepter une proposltlon de mlnorite, fal comrnence A 
faire un projet personnel tendant A vous demontrer la neces
slte de permettre aussl dans cette lol l'ellmlnatlon des lnega
lltes dans le domalne du travall. Et un peu A court d'lnsplra
tlon pour mon developpement, Je me suls dlt que f allals 
quand mime rellre ce que dlsalt le Consell federal. Et je 
trouve qu'II est lnutlle d'essayer de reecrire quelque chose 
qul est tres convalncant. 
En effet, a la page 1616 de Ja verslon franyalse de son mes
sage - «auf Seite 1726» de la verslon allemande -, le Con
seil federal ecrit cecl: «La plupart des hommes et des 
femmes qul vlvent en Sulsse assurent leur subslstance par 
le prodult de leur travall (revenu). Aussl le monde du travall 
represente-t-11 une part essentielle de leur exlstence. Pouvolr 
acceder au marche de l'emplol et y Atre apprecle pour ses 
quallflcatlons professlonnelles est donc d'une lmportance 
capltale pour l'lndlvidu, economlquement et soclalement La 
sltuation generale de l'emplol, le rapport entre l'offre et lade
mande, les quallflcatlons requlses, l'evaluatlon de 1a per
formance, l'appreciatlon par l'employeur des competences 
technlques et soclales du candldat a un poste sont autant de 
facteurs qul determlnent les chances de l'lndlvldu d'acceder 
au marche du travall, autrement dlt de se faire embaucher. 
Cela vaut aussl pour les personnes handlcapees. Le marche 
de l'emplol n'est-il pas par excellence le revelateur de la 
marge d'acceptation dont falt montre la soclete a l'egard des 
personnes handicapees?» 
Dans son message, le Conseil federal, d'une manlere extr6-
mement convalncante, nous montre comblen II est impor
tant, dans une perspectlve d'lntegratlon et d'autonomle, 
d'ouvrir le marche du travall aux personnes handlcapees. Et, 
parallelement au message, j'al encore prls connalssance de 
la petlte documentatlon edltee notamment par economle
sulsse et dont le presldent de l'Unlon patronale sulsse, M. 
Blaser, nous dlt cecl: «Une democratle dlrecte ne dolt pes 
laisser des groupes de populatlon sur le bord de la route, 
sauf A s'exposer A une vlolente reactlon polltlque et soclale. 
Toutes les entreprfses ont une responsablllte soclale egale
ment vis-A-vls des personnes handlcepees, car elles font 
partle lntegrante de notre soclete.» 
II me semble clalr que, vu le mandat constftutlonnel que 
nous lmpose l'artlcle B, nous ferions a moltle notre travall sl, 
dans cette lol-lli, nous ne vlslons pas non plus son appllca· 
tlon aux condltlons de travall. Le projet qul vous est presente 
vlse excluslvement les rapports au sein de la Confederatlon, 
ce qul llmlte l'appllcatlon de la lol a un Heu un peu geographl· 
quement determlne - surtout Berne -, mals surtout a une 
certalne categorie de personnes qul travalllent Je crois 
qu'on ne peut pas, a l'occaslon de l'elaboration de cetle lol, 
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llmlter dans un domalne aussl important les mesures que 
tout le monde s'accorde a conslderer comme lmportantes 
pour ellmlner les inegalltes. 
Je vous lnvlte donc a ne pas executer lmparfaltement notre 
obllgatlon constltutionnelle, mals a l'executer parfaltement et 
a accepter que cette lol s'appllque, selon les termes des pro
posltlons de minorite, a tous les rapports de travall, que ce 
solt de la Confederatlon, des cantons ou des communes, 
mals aussi surtout aux rapports de travall relevant du drolt 
prive. 

Brlndll Christoffel (Y, GR), für die Kommission: Ich bin froh, 
dass Herr Studer gesagt hat. dass Artikel 2, In dem es um 
die Definitionen geht, mit den Artikeln 3 und 7 zusammen
hingt. Es macht Ja keinen Sinn, eine Benachteiligung zu de
finieren und nachher keine Massnahmen vorzuschlagen. Wir 
entscheiden jetzt also: Entweder wir definieren die Benach
telllgung und treffen dann auch Massnahmen, oder wir strei
chen die DefinHlon hier, und dann sind damit natorilch auch 
die anderen Minderheitsanträge erledigt. 
Ich habe beim Eintreten darauf hingewiesen, dass wir hier 
gesetzgeberisch Neuland betreten. Es Ist Im Endeffekt na
torllch eine politische Frage, ob wir Im Arbeitsbereich sub
jektive Rechte haben wollen oder nicht Die Kommission hat 
dies auf Jeden Fall mit 9 zu 3 Stimmen abgelehnt. Es gibt ja 
zwei Konzepte: das Konzept der Minderheit studer Jean mit 
den subjektiven Rechten - den klagbaren Rechten - und 
das Konzept, das im Gesetz Integriert ist. Dieses geht davon 
aus, dass die Integration Behinderter In den Arbeitsmarkt 
Ober Anrelzsysteme gefördert werden soll. Wir haben In Artl• 
kel 12 entsprechende Möglichkeiten vorgesehen. Wir haben 
eine Indirekte HIife Ober die Invalidenversicherung, wir ha
ben die Lösung bei den Bundesarbeltsplätzen. 
NatOrllch Ist die Sache nicht erledigt, wenn wir dem Bund 
diese Vorschriften machen. Wir sind aber davon Oberzeugt. 
dass dies seine Auswirkungen auf Kantone, Gemeinden und 
auf Betriebe, die der öffentlichen Hand nahe stehen, haben 
wird. Wir mossen gerechterweise auch festhalten: Es Ist na
tilrlich nicht so, dass Private nichts fQr Behinderte tun. Ich 
könnte eine ganze Reihe von vorbildlichen Betrieben anfüh
ren, die eben sehr vieles tun. Wir glauben, dass mit diesem 
Konzept einiges bewegt werden kann. Am Schluss des Ge
setzes ist festgehalten, dass der Bundesrat die Pflicht hat, 
periodisch Ober die Umsetzung Bericht zu erstatten. Wir sind 
davon ausgegangen, dass er dies alle vier Jahre tut. Wenn 
wir feststellen, dass nichts passiert, dann mOssen wir natOr
lich auch Ober den Arbeitsbereich wieder diskutieren. 
Wir meinen, dass das Gesetz mit diesen subjektiven Rech• 
ten - Ich sage das jetzt politisch - wahrscheinlich Oberladen 
wOrde. Wir glauben auch, dass es allenfalls kontraproduk
tive Auswirkungen haben könnte. Arbeitgeber könnten eben 
befürchten, dass sie - wenn sie einmal einen Behinderten 
beschäftigten - grosse Schwierigkeiten hätten, sich aus die
ser Verpflichtung zu lösen, wenn es eben nicht funktionieren 
wOrde. 
Ich empfehle Ihnen deshalb Im Namen der Mehrheit der 
Kommission - bei aller Anerkennung der Argumente von 
Herrn Kollege Studer -, Ihren Anträgen zu folgen. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Minderheit Studer Jean 
schlägt Ihnen vor, die beiden Bereiche Erwerbsleben und 
Aus- und Weiterbildung an verschiedenen Stellen des Ge
setzes ausdrücklich zu verankern. Der Bundesrat lehnt 
diese Ausdehnung ab. Es handelt sich um eine weit ge
hende Einschränkung der Vertragsfreiheit. Im Unterschied 
zur Glelchstellung von Frau und Mann ginge es hier um eine 
weiter gehende Lösung einer Gleichstellung und nicht bloss 
um eine Nichtdiskriminierung. Eine Analogie zur Glelchstel
lungsproblematik bezQgllch Frau und Mann kann nicht In 
allen Teilen gezogen werden. Die Behinderungen schaffen 
faktische Unterschiede, die Auswirkungen auf die Hand
lungsfähigkeit der behinderten Person haben. Solche Unter
schiede können nicht Immer durch eine Rechtsnorm 
kompensiert werden. Wir sind damit Qbrlgens auch auf der 

Linie der Volksinitiative, die ebenfalls kein subjektives Recht 
Im Arbeitsbereich vorsieht. 
Aus diesen Überlegungen zieht der Bundesrat Anrelzme
chanlsmen zwingenden Vorschriften vor. Er hat deshalb eine 
Arbeitsgruppe beauftragt. Anrelzsysteme 10r einen besseren 
Zugang Behinderter zum Arbeitsmarkt näher auf Ihre Eig
nung zu prOfen. Der Bundesrat hat vor wenigen Tagen vom 
Bericht der Arbeitsgruppe Kenntnis nehmen können. Der 
Bericht wird dem Parlament zugestellt werden. 
Ich kann Ihnen an dieser Stelle Jedoch schon etwas dazu sa
gen. Untersucht wurden folgende Massnahmen: ein Bonus
Malus-System mit einer Quote fQr die Mindestzahl der zu 
beschäftigenden Behinderten, Differenzzahlungen zwischen 
Leistungslohn und orts• bzw. branchenüblichem Lohn, Be
gleltrnassnahmen, zum Beispiel Information der Arbeitgeber 
Ober die erweiterte Beschäftlgungspolltik Im Rahmen der IV 
oder verbesserte Zusammenarbeit zwischen IV, Arbeitslo
senversicherung und FOrsorgestellen. Noch In PrOfung sind 
fiskalische Massnahmen. 
Die Arbeitsgruppe und der Bundesrat sind zum Schluss ge
kommen, dass sich ein Bonus-Malus-System mit Quoten 
nicht eignet Die positive Wirkung dieses doch starken Eln
grHfs Ist nicht erwiesen, und die Erfahrungen im Ausland zel• 
gen, dass die gesteckten Ziele, also die Quoten, nicht 
erreicht und kaum neue Stellen für Behinderte geschaffen 
wurden. 
Noch zur BIidung: Den Einbezug der BIidung lehnt der Bun
desrat mit folgender BegrOndung ab. Was die Grundschu
lung betrifft, haben wir In Artikel 14 einen Auftrag an die 
Kantone vorgesehen. Weitere Massnahmen wOrden den 
Grundsatz der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto
nen verletzen. 
Zur Berufsbildung: Das Parlament wird demnächst Ober den 
Entwurf eines revidierten Berufsblldungsgesetzes beraten. 
Darin sind verschiedene Massnahmen vorgesehett, die dem 
Anliegen der Behinderten Rechnung tragen. Im Ubrlgen Ist 
darauf hinzuweisen, dass Dienstleistungen der Kantone und 
Gemeinden vom Gesetz erfasst werden. Somit können Be
nachteilJgungen an öffentlichen Schulen und Bildungsein
richtungen - gestOtzt auf die subjektiven Rechte - nach den 
Voraussetzungen von Artikel 7ff. beseitigt werden. 
Ich bitte Sie also, den Minderheitsantrag Studer Jean abzu
lehnen und der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit ••.. 32 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •••. 6 Stimmen 

Abs. 4ter - Al. 4ter 

Studer Jean (S, NE): Quelques mots, mime sl, Madame la 
Conselllere federale, vous avez deja exprime votre point de 
vue sur cette dlsposltlon qul est aussl llee a mes propo
sltlons de mlnorlte qul flgurent a l'artlcle 3 lettre g et a l'ar
tlcle 7 allnea 4. 
L!acqulsltlon d'une formatlon est, sans aucun doute, une 
condltion lmportante pour l'lntegratlon et l'autonomlsatlon. 
Or, en l'etat actuel, en l'absence de lois supprimant les lne
gailtes qul frappent les personnes handlcapees, celles-cl se 
volent contraintes d'opter pour des formatlons speciales, car 
elles ne disposent pas de toutes les possibllltes pour sulvre, 
comme des personnes non handlcapees, la formatlon de 
leurchoix. 
Dans son message, le Conseil federal nous annonce que, 
dans ce domalne-la, des solutlons pourralent eventuelle
ment Atre abordees dans la nouvelle lol sur la formatlon pro
fesslonnelle, qul, sauf erreur de ma part, est actuellement 
pendante devant Ja commisslon competente du Conseil na
tional. La nouvelle lol sur la formatlon professlonnelle ne 
tralte pas tous les domalnes otl la Confederatlon a des com
petences en matlere de formatlon, et en partlculler, eile ne 
tralte pas les formatlons dlspensees par les hautes ecoles 
speclalisees nl les formatfons que l'on peut frequenter dans 
les ecoles polytechnlques federales. Dans ces trois secteurs 
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de formatlon qul sont de la competence de la Confederatlon, 
II nous paraTt Juste que des mesures soient prlses pour que 
toutes les voies soient offertes egalement aux personnes 
handicapees. Vous l'avez comprls, en llmltant a ces trois 
secteurs, on n'empiete en rlen sur les autres competences 
en matiere de formatlon, et en particulier, les competences 
cantonales. 
Je vous demande de bien voulolr soutenlr ma proposition de 
minortte. 

Brilndll Chrlstoffel (V, GR), für die Kommission: Es gibt hier 
an und für sich eine ähnliche oder gleiche Begründung wie 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsbereich. Vtelleicht zwei 
Ergänzungen: 
1. Es Ist so, dass BIidungsangebote der Gemeinwesen 
Dienstleistungen sind, die an und fOr sich von diesem Ge
setz erfasst werden, d. h., gegenOber staatlichen Schulen 
und Ausbildungsstätten können demnach subjektive Rechte 
gemäss Artikel 7 Absatz 2 geltend gemacht werden, Immer 
natOrlich unter dem Vorbehalt von Artikel 8. Der wesentliche 
Unterschied besteht darin, dass wir in Artikel 2 festgehalten 
haben, dass Behinderte und Nlchtbehlnderte gleich zu be
handeln sind, ausser wenn es eine sachliche Rechtfertigung 
gibt. Im Antrag der Minderheit Studer Jean helsst es, dass 
man dies ohne Einschränkung gewährleisten muss. Ich 
glaube, es Ist sehr klar und geht aus der ganzen Begrün
dung hervor, dass diese unbeschränkte Lösung nicht mach
bar und auch falsch ist. 
2. Zudem haben wir uns Ober die Zuständigkeiten unterhal
ten. Wir haben einen BIidungsartikei angefOgt. Wir mOssen 
auch die Zuständigkeiten Kantone/Bund respektieren, wobei 
wir auch davon ausgehen, dass die Kantone In diesem Be
reich allgemein noch aktiver werden, als es einzelne bereits 
gewesen sind. 
Ich bitte Sie deshalb, aus dieser Sicht, den Antrag der Min• 
derhelt abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .•.. 31 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 6 Stimmen 

La pr'81dente (Saudan Franc;olse, presldente): Nous 
avons alnsi regte egalement les problemes a l'artlcle 3 
lettres f et g et a l'article 7 allnees 4 et 5. 

Abs.5-Al.5 

Jenny Thls (V, GL): In der Wohnbaubranche ist das Thema 
des behindertengerechten Bauens vor allem bei Neubauten 
längst erkannt und auch weitgehend umgesetzt worden. In
vestoren in Neubauten sind sich darüber Im Klaren, dass bei 
Neubauten das behindertengerechte Bauen zur Vorausset
zung einer langfristig gesicherten Ertragslage der Bauten 
fllhrt. Architekten, Ingenieure und Investoren haben mehr
heitlich bereits seit den Siebzlgerjahren auf behindertenge
rechtes Bauen geachtet 
Die Vergrösserung des behindertengerechten Wohnangebo
tes ist WOnschbar, sollte aber nicht mit zu starken gesetzli• 
chen Zwängen geschehen. Zweck der weiteren Regulierung 
ist offenbar ein verbessertes Wohnangebot für behinderte 
Menschen. Gerade die 40-Prozent-Klausel könnte sich aber 
kontraproduktiv auswirken, Indem Investoren weniger in den 
Wohnbereich Investierten oder allfällige Renovationen hin
auszögerten. Mit dieser restriktiven Massnahme worden 
sämtliche Wohnungen verteuert, auch Wohnungen, die gar 
nie von Behinderten bewohnt wOrden. Eine noch stärkere 
Regulierung könnte somit generell das Wohnungsangebot 
verteuern und vor allem auch gOnstigen Wohnraum weiter 
verknappen. Das kann aber sicher nicht das Ziel des Behln
dertengleichstellungsgesetzes sein. Mit den von der Kom
mission vorgeschlagenen 40 Prozent Ist die Vorschrift für 
behindertengerechtes Bauen wesentlich zu hoch angesetzt. 
Das würde dazu fOhren, dass dringend notwendige Renova
tionen nicht mehr ausgefllhrt worden. 

Amtllches Bulletln der Bundesversammlung 

Ich bin auch nicht so sicher, ob wir uns alle bewusst sind, 
was wir hier beschllessen sollten. Denn Indem die Kommis
sion als Grundlage und Basis den Gebäudewert vor der Er
neuerung und nicht jenen nach der Erneuerung angenom
men hat, hat sie eine wesentliche Verschärfung gegenOber 
dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen. Der Prozent
satz des Versicherungswertes ist also statt der von der Kom
mission beantragten 40 Prozent Im Minimum auf 50 Prozent 
zu erhöhen oder der Passus «vor der Erneuerung» mit 
«nach der Erneuerung» zu ersetzen. Damit werden Behin
derte nicht ausgegrenzt, das kann ich Ihnen versichern: sie 
werden mit diesen 50 Prozent gar nie ausgegrenzt. 

Brilndll Christoffel (V, GR), für die Kommission: Ich möchte 
vorerst festhalten, dass sich die Kommission Immer bewusst 
war, was sie beschloss. Diejenigen, die nicht wissen, was sie 
beschllessen sollen, sollen der Mehrheit vertrauen. Das als 
Vorbemerkung. 
Wahrscheinlich Ist die Frage der 40 oder 50 Prozent nicht 
die entscheidende Frage. In der Kommission haben wir ein
gehend darüber gesprochen, ob wir hier den Begriff «we
sentlich» einfügen sollen, also von «wesentllchem um
bauen» sprechen sollten. 
Ich kann Ihnen sagen weshalb: Wenn Sie belsplelswelse Im 
Bahnhofareal In ZOrich ein Restaurant umbauen, dann wer
den Sie nie den Kostanautwand von 40 oder 50 Prozent des 
gesamten Baukomplexes erreichen. Wenn man aber dieses 
Restaurant vollständig umbaut, Ist es natürlich logisch und 
klar, dass man den Umbau auch behindertengerecht macht. 
Hier kann man sagen, dass die prozentuale Festlegung ei
gentlich eine unbefriedigende Lösung Ist. Wahrscheinlich 
wäre - wie es In den kantonalen Gesetzen teilweise festge
halten ist - der Begriff ccwesentllch» besser. 
Warum hat sich die Kommission nun trotzdem filr einen pro
zentualen Antell entschieden? Weil man gesagt hat, man 
solle Klarheit schaffen. Wer jetzt dieses Gesetz liest - wir 
betreten damit Neuland -, der sollte klar sehen, was gemeint 
Ist. Es Ist dann auch Aufgabe des Zweitrates, diese Frage 
nochmals zu QberprOfen. 
Dasselbe gilt auch fQr das Kriterium von mehr als acht oder 
zwölf Wohneinheiten bei Artikel 3 Buchstabe c. Auch das Ist 
eine politische Frage, die wir hier nicht «aus dem Handge
lenk» heraus lösen sollten. Man muss dann schon untersu
chen, wie viele Gebäude mit acht Wohneinheiten und wie 
viele Gebäude mit zwölf Wohneinheiten es hat und welche 
Auswirkungen die Bestimmung hat. Dass die Bauwirtschaft 
Jetzt deswegen zusammenfällt, wage Ich zu bezweifeln. 
Diese Fragen mOssten Im Zweitrat noch näher erläutert wer
den. 
Ich bitte Sie, aus dieser Sicht jetzt nicht falsche Signale 
auszusenden, der Kommission zu folgen und vorläufig die 
40 Prozent und die «Wohngebäude mit mehr als acht Wohn
einheiten» zu beschllessen, Im Wissen derum, dass der 
Zweitrat dann hier vielleicht noch eine differenziertere Lö
sung vornimmt. Die Zahlen einfach von 40 auf 50 Prozent 
oder von acht auf zwölf Wohneinheiten zu ändern Ist eigent
lich nicht die Lösung des Problems. 

Studer Jean (S, NE): Dans le prolongement de ce que vlent 
de dlre le rapporteur, II est lmportant de rappeler que, au nl
veau de la structure de la lol, on est lcl a l'artlcle 2 qui tralte 
des deflnltlons. Alnsl, chaque fols qu'on apere une transfor
matlon dont le coOt represente 40 pour cent de la valeur a 
neuf, cela ne slgnffie pas forcement que c'est automattque
ment la loi qul s'appllque, parce que toute la lol, flnalement, 
repose sur l'artlcle 8 qui etabllt la necesslte de 1a proportlon
nallte des mesures qu'on prend. Donc, on n'est pas en traln 
de dire lcl qu'une depense est obllgatolre chaque fols que 
les frais de renovatton sont de !'ordre de 4 mllilons de francs 
sur un bätiment d'une valeur de 1 o mllllons de francs, par 
exemple. Cela dependra encore des mesures qul sont pre
vues et, ffnalement, de l'appllcation de cette proportlonnallte 
sur laquelle on aura l'occasion de revenlr. 
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Metzler Ruth, Bundesrätin: Zuerst eine Vorbemerkung zu 
Herrn Jenny: Der Antrag der Kommission Ist nicht eine Ver
schärfung gegenüber dem bundesrätllchen Entwurf, son
dern er Ist eine Präzisierung des bundesrätlichen Entwurfes. 
Es Ist nicht so, dass der Bundesrat etwas anderes gemeint 
hat, als Ihre Kommission es jetzt mit der Neuformulierung 
beantragt. 
Wie Ist der Bundesrat zu diesen 40 Prozent gekommen? Der 
Bundesrat hat sich aufgrund einer Empfehlung seiner Fach
leute vom Amt für Bauten und Logistik auf den Wert von 
40 Prozent festgelegt. Dieser Wert schilesst geringfügige 
Renovationen wie beispielsweise Fassadenanstrlche oder 
das Auffrischen einer Wohnung ganz klar aus. Den Behin
dertenkreisen hingegen ging der bundesrätllche Entwurf viel 
zu wenig weit, sie haben gefordert, alle bestehenden öffent
lichen Bauten seien anzupassen. 
In der Kommission wurden Lösungen diskutiert, die den An
llegen der Behinderten weiter entgegenkämen: Es wurde ei
nerseits eine Umschreibung mit einem unbestimmten 
Rechtsbegriff diskutiert, z. 8. «umfassende Erneuerung» an
stelle der Nennung einer konkreten Zahl, andererseits auch 
eine tiefere Ziffer. Schliessllch hat die Kommission, wie Sie 
sehen, die bundesrätllche Lösung dann aber bekräftigt. Wir 
betrachten diese 40 Prozent als einen sinnvollen Kompro
miss zwischen den Forderungen der Behinderten und der 
wirtschaftlichen Tragbarkeit und eben auch der Verhältnls
mässigkeit. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, den Antrag Jenny abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 
Für den Antrag Jenny .•.. 11 Stimmen 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Einleitung, Bst. a-e 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bstf 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
f. Arbeitsverhältnisse nach Obllgatlonenrecht sowie alle öf
fentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse beim Bund, bei den 
Kantonen und Gemeinden; 

Bst.g 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
g. Aus- und Weiterbildungen Im Sinne des Bundesgesetzes 
vom 19. April 1978 Ober die Berufsbildung, des Bundes
gesetzes vom 6. Oktober 1995 Ober die Fachhochschulen 
sowie des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 Ober die 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen. 

Antrag Jenny 
Bst. c 
c. Wohngebäude mit mehr als zwölf Wohneinheiten, die .... 

Art. 3 
Proposition de Ja commlsslon 
lntroductlon, Jet. a-e 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let. f 
Majorftij 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorftij 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
f. aux rapports de travall regls par le Code des obllgatlons et 
aux rapports de travall de drolt public de la Confederatlon, 
des cantons et des communes: 

Letg 
Majorftij 
Rejeter la propositlon de la mlnorlte 
Mlnorftij 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
g. aux formatlons et perfectlonnements au sens de 1a loi 
federale du 19 avrll 1978 sur la formatlon professlonnelle, de 
la lol federale du 6 octobre 1995 sur les hautes ecoles spe
clallsees et de la lol federale du 4 octobre 1991 sur les 
ecoles polytechniques federales. 

Proposition Jenny 
Let. c 
c. aux habltattons collectlves de plus de douze logements 
pour lesquelles •... 

Bst. a, b, d, e - Let a, b, d, e 
Angenommen -Adoptij 

Bst. C - Let. C 

Jenny Thls (V, GL): Bel Artikel 3 Buchstabe c gilt dasselbe, 
was Ich schon für den Investitionsanteil ausgeführt habe. Die 
Schwelle von acht Wohneinheiten Ist zu tief angesetzt und 
Ist In der Praxis für den Gesetzesvollzug zu unpräzis. Mass
gebend müssten vielmehr bautechnische Gegebenheiten 
sein. Der Einbau eines Liftes kann meistens nur durch 
Grenz- und Gebäudeabstandsunterschreitungen, Näherbau
rechte, Planungsverzögerungen usw. gelöst werden. Es 
kann ja auch nicht darum gehen, dass bei jeder Renovation 
Gebäude ausgehöhlt werden müssen. 
Um die Verhältnlsmässlgkelt doch ein wenig zu wahren, 
möchte Ich Ihnen beantragen, die Zahl der Wohneinheiten 
wenigstens auf zwölf zu erhöhen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Gelegentlich mag es ja sinnvoll 
sein, dass man wieder einmal auf das föderalistische ala
bor» zurückgreift. So hat z. 8. der Kanton Aargau seit dem 
1. Aprll 1994 eine derartige Anforderung generell für Mehrfa
milienhäuser, also auch schon unter acht Wohneinheiten. 
Ich habe mich extra erkundigt, ob In den Verfahren je Pro
bleme entstanden seien. Das wurde verneint, es sei ein ein
ziger Fall streitig geworden. Offenbar Ist es meistens 
machbar. Auch damals hat mancher gesagt - Ich erinnere 
mich gut daran -, die Welt der Bauwirtschaft werde zusam
men brechen. Das Ist nicht ganz eingetroffen. 

Brändll Chrlstoffel (V, GR), für die Kommission: Ich bin für 
diesen Hinweis dankbar und möchte auch auf Folgendes 
hinweisen: Es geht hier nur um den Zugang zu Gebäuden 
mit mehr als acht Wohneinheiten; nur der Zugang zu den 
Gebäuden und zu einzelnen Stockwerken muss also ge
währleistet sein. Die Ausgestaltung des Wohnungsinnern Ist 
demgegenüber nicht Gegenstand des Geltungsbereiches 
des vorgesehenen Gesetzes. Es werden hier nur diese 
Wohnbauten erfasst Auch hier muss darauf hingewiesen 
werden, dass Artikel 8 bezüglich der Verhältnlsmässlgkelt 
angewendet werden muss. Dieser Artikel Ist also nicht In je
dem Fall durchzusetzen, sondern nur für Wohngebäude mit 
mehr als acht Wohneinheiten. 
Ich meine, dass es In Bezug auf diese Verhältnlsmässlg
keltsregel aufgrund der Erfahrungen der Kantone richtig Ist, 
wenn Sie der Kommission folgen. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich bitte Sie, dem Antrag der 
Kommission zu folgen. Wenn man die Zahl auf zwölf Wohn
einheiten hinaufsetzt, sind es in der Tat nur noch 5 Prozent 
der Wohnbauten, die dann Oberhaupt unter diese Bestim
mung fallen. Damit scheint dann die Wirkung des Gesetzes 
doch etwas fraglich zu sein. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag Jenny ••.. 8 Stimmen 

Bußetin ofllclel de r Assemblt§e h!d4rale 
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Bst. f. g-Let. f. g 

La prealdente (Saudan Fran90lse, presldente): Les lettres f 
et g sont deja reglees par les votes aux allneas 4bls et 4ter 
de l'artlcle 2. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptl selon la proposition de la majorfte 

Art.4-6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopt, 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
•.•• Benachteiligung beseitigt oder unterlässt. 
Abs. 2 
..•. Benachtelllgung beseitigt oder unterlässt. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.4 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Wer im Sinne von Artikel 2 Absatz 4ter benachteiligt wird, 
kann beim Gericht oder der Verwaltungsbehörde die Unter
lassung oder Beseitigung der Benachteiligung verlangen. 

Abs.5 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
a. Wer Im Sinne von Artikel 2 Absatz 4bis benachteiligt Ist, 
kann beim Gericht oder der Verwaltungsbehörde die Unter
lassung oder Beseitigung der Benachteiligung verlangen. 
Bel öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen sind die 
Bestimmungen Ober die Bundesrechtspflege anwendbar. 
FOr Beschwerden von Bundespersonal gelten ausserdem 
die Artikel 34 bis 36 des Bundespersonalgesetzes vom 
24. März 2000. 
b. Besteht die Benachtelllgung In der Ablehnung einer An
stellung oder In der KOndlgung eines obligatlonenrechtllchen 
Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich 
Anspruch auf Entschädigung. Diese Ist unter WOrdlgung al
ler Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des 
voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet. 
c. Behinderte Menschen, die sich beim Bund bewerben und 
bei der Bewerbung um eine Stelle trotz ausreichender Quali
fikation abgewiesen werden, können nach den allgemelnen 
Bestimmungen Ober die Bundesrechtspflege Beschwerde 
erheben. 
d. BezOgllch der Aufgabenzuteflung, Gestaltung der Arbeits
bedingungen, Aus- und Weltsrblldung, Beförderung und Ent
lassung wird eine Benachtelllgung vermutet, wenn diese von 
der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird. 

Art. 7 
Proposition de /a commisslon 
Al. 1 
.... l'lnegalite ou qu'II y renonce. 
Al.2 
.... rinegallte ou qu'il y renonce. 
Al.3 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al. 4 
Majorltl 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlte 
Minorite 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Toute personne qui sublt une lnegallte au sens de l'artlcle 2 
alinea 4ter, peut demander au trlbunal ou ä l'autorlte admi
nistrative d'ordonner qu'elle solt ellmlnee ou qu'II y solt 
renonce. 

Al. 5 
Majoritl 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlte 
Minortt, 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
a. Toute personne qul sublt une lnegallte au sens de l'ar
ticle 2 allnea 4bls, peut demander au trlbunal ou ä l'autorlte 
administrative d'ordonner qu'elle solt ellmlnee ou qu'H y solt 
renonce. Dans les rapports de travall de drolt publlc, les dis
posltlons sur la procedure federale sont applicables. Les ar
ticles 34 a 36 de 1a loi federale du 24 mars 2000 sur le 
personnel de la Confederatlon sont appllcables aux recours 
du personnel de la Confederation. 
b. Lorsque l'lnegallte porte sur un refus ou la resillatlon de 
rapports de travall regls par le Code des obllgatlons, la per
sonne lesee ne peut pretendre qu'au versement d'une in
demnlte par l'employeur. Celle-cl est flxee campte tenu de 
toutes les clrconstances et calculee sur la base du salalre 
auquei la personne preJudiclee avalt drolt ou auralt vralsem
blablement eu drolt. 
c. Les personnes handicapees qui postulent ä la Confedera
tlon et dont la candldature est rejetee en deplt d'une quallfl
catlon sufflsante peuvent former recours contormement aux 
dlsposltlons sur la procedure federale. 
d. Relatlvement ä l'attrlbutlon des täches, l'amenagement 
des condltlons de travall, ä 1a formation et au perfectlonne
ment professlonnels, ä la promotion et ä 1a reslllatlon des 
rapports de travall, l'exlstence d'une inegallte est presumee 
pour autant que la personne qul s'en prevaut la rende vral
semblable. 

Abs. 1-3-AI. 1-3 

Brlndll Chrlstoffel (V, GA), fQr die Kommission: Bei den Ab
sätzen 1 und 2 geht es darum, das Wort «unterlassen» noch 
elnzufOgen. Sonst habe Ich keine Bemerkungen. 

Angenommen - Adoptl 

Abs. 4, 5 -Al. 4, 5 

La presldente (Saudan FranQOJse, presldente): Les allneas 4 
et 5 ont ete egalement regles par les votes aux allneas 4bls 
et 4ter de l'artlcle 2. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la ma]orftl 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... steht, Insbesondere: 

Abs.2, 3 
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
.... der Dienstleistung Rechnung. (Rest des Absatzes strel• 
chen) 

AntragMerz 
Abs.4 
Zustlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art.8 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... et notamment: 

Al.2, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
.... en cause. (Blffer le raste de l'allnea) 

Proposition Merz 
Al.4 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Abs. 1-3-AI. 1-3 
Angenommen -Actoptt5 

Abs. 4-AI. 4 

Marz Hans-Rudolf (R, AR): Nach der Bemerkung, die der 
Berichterstatter einleitend zu Artikel 2 gemacht hat, muss Ich 
natorllch jetzt sehr aufpassen, wie Ich meinen Antrag formu
llere. Ich mQsste vielleicht sagen: Obwohl ich weiss, dass 
die Kommission genau wusste, was sie entschied, gestatte 
Ich mir, einen Antrag einzureichen. 
Hier geht es um das Prinzip der Verhältnlsmässlgkelt. In der 
Botschaft steht, die Beseitigung einer Benachteiligung 
m0sse wirtschaftlich In einem vem0nftlgen Verhältnis zum 
Nutzen fOr Behinderte stehen. Im Vordergrund stehen also 
hier Interessenabwägungen, wahrschelnllch vor allem Im öf
fentlichen Verkehr, aber auch In Bezug auf die Nutzung von 
Grundeigentum. 
Grundsätzlich kann man sich natorllch fragen, ob es Ober
haupt sinnvoll Ist, hier, in diesem Gesetz, einen neuen Begriff 
der Verhiltnlsmässlgkelt zu schaffen. Es gibt einen Begriff 
der Verhältnlsmässlgkelt ja schon Im Arbeitsgesetz und Im 
UVG. Dort hat sich dieser Begriff als absolut tauglich erwie
sen. Aber wenn man dies jetzt machen will - das Ist offenbar 
der Wille des Bundesrates und der Kommission -, dann er
laubt es auch gewisse Spielräume In der Ausgestaltung. Ein 
solcher Spielraum Ist eben die Entschädigungsfrage. 
Der Bundesrat legte In Absatz 4 die Entschädigung mit 
5000 Franken fest. Die Kommission beantragt, auf diese Be
grenzung zu verzichten. Damit will sie es dem Richter Ober
lassen, hier einen Weg zu finden und via entsprechende 
Praxis das Gesetz gewlssermassen auszudiskutieren und 
auszugestalten. 
Mein Antrag nimmt demgegen0ber die bundesrätllche Fas
sung wieder auf, und zwar aus zwei GrQnden: Erstens muss 
man Artikel 8 Absatz 4 Im Verbund mit Artikel 7 Absatz 3 se
hen. Es geht also konkret um Dienstleistungen Privater - Ar
tikel 7 Absatz 3 -, und Im Klartext reden wir hier von den 
Gewerbebetrieben. Aus Kreisen des Gewerbes und aus 
Kreisen der Wirtschaft würde eigentlich sogar eine Begren
zung des Maximalbetrages auf 3000 statt auf 5000 Franken 
gewünscht. 
Ein Betrag von 3000 oder 5000 Franken ist fOr einen ge
werblichen Kleinbetrieb - und davon gibt es In unserem 
Land Ja Zehntausende - nämlich viel Geld. 5000 Franken 
sind nicht fOr sich allein viel Geld, aber Im Verbund mit all 
dem, was für solche Klelnbetrlebe eben sonst dauernd an 
Belastungen, Gebühren und Beiträgen anfällt. Setzt man 
keine Begrenzung und lässt man damit den Spielraum nach 
oben offen, wird der Richter ohne Zweifel noch höhere Ent
schädigungen festlegen - nicht nur fOr kleine Betriebe son
dern infolge einer vermeintlich grösseren Flnanzkraft

1 

auch 
fOr Grossbetrlebe. 
Dann haben wir hier eine Art Blackbox. Damit entstünde 
dann unerw0nschterwelse eine Entschädigung nach der 
Grösse und Zahlungskraft eines Unternehmens und nicht 
nach der Schwere der Diskriminierung. Das wäre dann ein 
eher pönaler Massstab, gewlssermassen ein strafrechtlicher 
Tatbestand, und das kann Ja kaum der Sinn dieser Bestlm• 
mung sein. 

In der Botschaft des Bundesrates sucht man vergebUch 
nach Kriterien. Aber solche sind dort auch nicht nötig, denn 
der Bundesrat hat Ja seinerseits klar eine Obergrenze ge
setzt. Deshalb brauchte er sich dazu auch nicht weiter aus
zulassen. Ob es aber genQgt, bei unbegrenzter Entschädi
gung auch einfach zu sagen, die Entschädigung müsste 
dann nach den konkreten Umständen, der Schwere der Dis
kriminierung und dem Wert der fraglichen Dienstleistung 
festgelegt werden, Ist anzuzweifeln • 
Es gibt noch ein zweites Argument fOr ein R0ckkommen 
auf die bundesrätllche Fassung: Wir sind Ja Erstral Hier be
steht - In erster Linie aus der Sicht unserer KMU -ein Nach
besserungsbedarf. Am liebsten hätten die Gewerbler wie 
g~ eine Obergrenze von 3000 Franken vorgeschlagen. 
Diese Möglichkeit besteht für den Nationalrat Immer noch. 
Es Ist zu hoffen, dass er sich dieser Frage noch einmal an
nimmt Um Ihm diese Mögllchkelt zu geben, beantrage Ich, 
dass wir auf die Fassung des Bundesrates einschwenken. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen. 

Brändll Christoffel 01, GR), fOr die Kommission: Es geht hier 
nicht um den wichtigsten Entscheid der Kommission. Aber 
Ich möchte auch festhalten, dass derjenige, der nicht diskri
miniert, auch nichts zahlt. Das müssen wir hier auch festhal
ten. Wir diskutieren hier Ober den Diskrlminlerungssachver
halt. Diskriminierung Ist eine qualifizierte Benachteiligung, 
also eine besonders krasse unterschiedliche, benachteili
gende und - Ich halte fest - meist auch herabw0rdlgende 
Behendlung von Menschen mit Behinderungen. Das Ist der 
Sachverhalt der Diskriminierung. Wer diskriminiert, muss 
eine Entschädigung bezahlen. 
Nun hat der Bundesrat eine Obergrenze von 5000 Franken 
festgelegt. Die Kommission teilt die Meinung - dies auch 
zuhanden der Materialien -, dass Im Regelfall diese 
5000 Franken nicht überschritten werden sollen. Aber wir 
können Einzelfälle krassester Diskriminierung nicht aus
schllessen, bei denen diese Obergrenze wahrscheinlich un
genügend sein wird. Das hat dazu geführt, dass wir - mit 
6 zu 3 Stimmen - beantragen, keinen Höchstbetrag festzule
gen und diesen Entscheid aufgrund dieser Materlallengrund
lege den Gerichten zu Oberlassen. 
Wenn Sie auch krasseste Diskriminierungen mit höchstens 
5000 Franken abgelten wollen, dann stimmen Sie dem An• 
trag Marz zu. Sonst stimmen Sie der Kommission zu. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Kommission hat beschlos
sen, bei der Entschädigung fOr erlittene Diskriminierungen 
keine Höchstllmite festzulegen, sodass die rechtsanwenden
den Behörden nach freiem Ermessen entscheiden könnten. 
Dieser Verzicht weckt Ängste bei Dlenstlelstungsanbletern. 
Eine solche Entschädigung hat neben der Entschädigungs
funktion auch pönalen Charakter. Aus psychologischen 
GrQnden betrachte ich es deshalb als besser, einen Höchst
wert zu nennen. Diese Lösung Ist meines Erachtens auch 
konsensfähiger. Wir möchten damit zur Beruhigung beitra
gen und Klarheit Ober die Rechtsfolgen und deren Bere
chenbarkeit schaffen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Merz und damit dem Ent• 
wurf des Bundesrates zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag Merz .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 14 Stimmen 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commfssion 
Adherer au proJet du Consell 11\k!eral 

Angenommen -- Actoptt5 

Bulletln offlclel de r Assembllle flk!etale 
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Art. 9bls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Massnahmen fOr Hörgeschädigte und Sehbehinderte 
Abs. 1 
Im Verkehr mit der Bevölkerung nehmen die Behörden 
R0cksieht auf die besonderen Anliegen der Hörgeschädig
ten und Sehbehlnderten. 
Abs.2 
In Ergänzung zu den Leistungen der lnvaltdenversicherung 
kann der Bund: 
a. die Massnahmen der Kantone zur Förderung der schuli
schen und der beruflichen Ausbildung Hörgeschädigter in 
der Gebärden- und Lautsprache sowie zur Förderung der 
Sprachkenntnisse Sehbehlnderter unterstotzen; 
b. nichtgewinnorientlerte Organisationen und Institutionen 
von gesamtschwelzerlscher Bedeutung unterstützen, die 
sich um sprach- und verständigungspolltlsche Anliegen Hör
geschädigter sowie Sehbehlnderter bemühen. 

Art. 9bls 
Proposition de la commission 
Titre 
Mesures en faveur des malvoyants et malentendants 
Al.1 
Dans les rapports avec la populatlon, les autorltes prennent 
en consideratfon les besolns partlcullers des malvoyants et 
des malentendants. 
Al.2 
En complement des prestatlons de l'assurance invalldlte, 1a 
Confederatlon peut: 
a. soutenir les mesures prises par les cantons pour encoura
ger l'utlllsatlon du langage des signes et du langage artlcule 
dans la fonnatlon scolalre et professionnelle des malenten
dants et pour encourager les connalssances llngulstlques 
des malvoyants; 
b. soutenlr les organisations et les institutlons ä but non lu
cratlf d'lmportance nationale qul s'occupent de problemes 
de langue et de comprehension rencontres par les mal
voyants et les malentandants. 

Brindll Chrlstoffel 0/, GA), für die Kommission: Zurzeit wird 
ein Sprachengesetz entworfen. Eine paritätische Arbeits
gruppe aus Vertretern des Bundes und der Kantone Ist be
auftragt, den Vorentwurf eines Bundesgesetzes zu erarbei
ten, das den Auftrag von Artikel 70 der Bundesverfassung 
erfüllt. 
Der Entwurf enthält einen Artikel 20, wonach der Bund För
derungsmassnahmen ergreHen könnte, und zwar zur Unter
stützung der Kantone Im Bereich der schulischen und 
beruflichen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Seh
und Hörbehinderungen oder zur Unterstützung von privaten 
Organisationen, die das Erlernen der verschiedenen an die 
Bedürfnisse seh- und hörbehlnderter Personen angepassten 
Sprachen fördern. Die Kommission betrachtet diese Bestim
mung als sinnvoll. Es erschien Ihr aber auch zweckmässlg, 
sie Im Behindertengleichstellungsgesetz «3. Abschnitt: Be
sondere Bestimmungen für den Bund» zu Integrieren. 
Wir haben dies mit 9 zu o Stimmen beschlossen und ersu
chen Sie, Artikel 9bls in der vorgeschlagenen Form zu ge
nehmigen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Amtllches Bullelln tter Bunaesversammlung 

Art.11 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Beschwerde gegen Benachtelllgungen können auch Behin
dertenorganisationen mit gesamtschwelzerischer Bedeu
tung erheben •..• 
Abs.2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.11 
Proposftlonde~commlsswn 
Al. 1 
Les organlsatlons d'alde aux personnes handicapees d'lm
portance nationale peuvent •••• 
Al. 2-5 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Brändll Chrlstoffel (\1. GA), für die Kommission: In Artikel 11 
Absatz 1 haben wir eine kleine Präzisierung vorgenommen: 
Statt von «gesamtschwelzerlschen Behindertenorganisatio
nen» sprechen wir von «Behindertenorganisationen mit ge
samtschwelzerlscher Bedeutung». Wenn es also beispiels
weise darum geht, fQr die Televlslone svizzera di llngua lta
Jlana etwas zu machen, muss natürlich eine Organisation In 
diesem Raum beschwerdeberechtlgt sein. Sie muss aber 
von gesamtschwelzerlscher Bedeutung sein, vom Anliegen 
und auch von der Organisation her. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Er untersucht regelmässlg, wie .... 

Art.13 
Proposition de ~ commfssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
Elle evalue periodlquement !'Impact .... 

Brindll Christoffel 0/, GA), fQr die Kommission: Ich möchte 
darauf hinweisen, dass wir In Absatz 3 das Wort «regelmäs
sig» eingefügt haben. Der Bund soll also über den Vollzug 
regelmässig Bericht erstatten und dann auch entsprechende 
Massnahmen vorschlagen, sofern das nötig lsl Wir haben 
uns auch darüber unterhalten, ob wir eine Frist festlegen sol• 
len - drei, vier oder fOnf Jahre. Wir gehen davon aus, dass 
das In der Grössenordnung von vier Jahren sein könnte. Wir 
haben aber auf diese Einfügung verzichtet, well man das 
doch situativ festlegen müsste. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 
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ArL 15 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

La presldente (Saudan Fram,olse, presidente): Nous tralte
rons l'annexe (Modlficatlon du drolt en vigueur) aprt!ls l'ar
ticle 18. 

Angenommen -Adopte 

ArL16 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.•.. und Billettausgabe müssen .... 

Art 16 
Proposition de la comm/sslon 
Al. 1, 3 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modiflcatlon ne concerne que le texte ailemand) 

Angenommen -Adopte 

ArL 17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe ...• 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr Ist erreicht 
La majorlte qualltlee est acqulse 

ArL 18 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Anderung bisherigen Rechts 
Modlflcatlon du drolt en vlgueur 

La presldente (Saudan Fran~ise, presldente): Nous tral
tons malntenant l'annexe (volr art. 15 de la lol). 

ZIH. 1 Art. 33 Abs. 1 
Antrag der Kommission 

h. die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen 
und der von Ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuer
pflichtige die Kosten selber trägt und diese 5 Prozent der um 
die Aufwendungen (Art. 26-33) verminderten steuerbaren 
Einkünfte übersteigen; 
hbls. die behlnderungsbedingten Kosten des Steuerpflichti
gen oder der von ihm unterhaltenen Personen mH Behinde
rungen Im Sinne des Behlndertenglelchstellungsgesetzes 
vom .... soweit der Steuerpfllchtlge die Kosten selber trägt. 

Ch. 1 art 33 al. 1 
Proposition de la comm/sslon 

h. les frais provoques par la maladie et les accidents du con
trlbuable ou d'une personne a l'entretlen de laquelle II sub
vlent, lorsque le contrlbuable supporte lul-mtme ces frais et 
que ceux-cf exoodent 5 pour cent des revenus imposables 
dimlnues des deductlons prevues aux artlcles 26 a 33; 
hbls. les frais lies au handicap du contrlbuable ou d'une per
sonne a l'entretlen de laquelle II subvlent lorsque le contrl
buable ou cette personne est handicape au sens de la loi sur 
l'egallte pour les handlcapes du ..•. et que le contrlbuable 
supporte lui-mOme les frais. 

Brändll Christoffel r,,, GR), für die Kommission: Wenn Frau 
Bundesrätin Metzler zustimmt, habe ich keine Bemerkun
gen • 

Angenommen -Adopte 

ZIH. 2 Art 9 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

h. die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen 
und der von Ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuer
pflichtige die Kosten selber trägt und diese einen vom kanto
nalen Recht bestimmten Selbstbehalt übersteigen; 
hbis. die behlnderungsbedlngten Kosten des Steuerpflichti
gen oder der von Ihm unterhaltenen Personen mit Behinde
rungen Im Sinne des Behindertenglelchstellungsgesetzes 
vom .... soweit der Steuerpflichtige die Kosten selber trägt 

Ch.2art 9 al. 2 
Proposition de 1a comm/sslon 

h. les frais provoques par la maladle et les accldents du con
trlbuable .... le drolt cantonal; 
hbis. les frais lies au handlcap du contrlbuable ou d'une per
sonne a l'entretlen de laquelle II subvlent lorsque le contrl
buable ou cette personne est handicape au sens de la lol sur 
l'egallte pour les handlcapes du .... et que le contrlbuable 
supporte lul-mOme les frais. 

Angenommen -Adopte 

ZIH.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.3 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

ZIH.4Art 16 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

e. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1bis 

b. für Hörbehinderte ein Vermittlungsdienst .... 

Ch.4art 16 
Proposition de la comm/sslon 
Al. 1 

e. Adherer au projet du Conseil federal 

Bullelln olllclel de V.Assemblee Mdmale 
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Al. 1bls 

b ..... un service de transmlssion; 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 30 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

3. Bundesbeschluss Ober die Finanzierung der Maas
nahmen Im öffentllchen Verkehr zugunsten von Men
schen mit Behinderungen 
3. Arrite federal relatlf au flnancement des mesures prl
ses dans le domalne des transports publlcs en faveur 
des personnes handlcapees 

Brändll Chrlstoffel (V, GA), fOr die Kommission: Ich glaube, 
dazu muss man etwas sagen, weil es doch um einen Zah
lungsrahmen von 300 MIiiionen Franken geht. Mit dem Zah
lungsrahmen von 300 MIiiionen Franken soll der Bund einen 
Beitrag an die rasche Umsetzung der Behindertenanliegen 
im kostenintensiven Bereich des öffentlichen Verkehrs - es 
geht hier nur um den öffentlichen Verkehr - leisten. Das 
Bundesamt fOr Verkehr hat, gestOtzt auf eine Umfrage bei 
den Transportunternehmen, die Kosten fOr die Anpassungen 
im Bereich des öffentlichen Verkehrs an die Bedürfnisse der 
Behinderten geschätzt. Es hat verschiedene Umsetzungs
szenarien durchgerechnet. Es Ist offensichtlich, dass eine 
sofortige Anpassung wesentlich teurer kommt als die Um
setzung in zehn oder zwanzig Jahren. Der Bundesrat Ist 
zum Schluss gelangt, dass es eine zusätzliche finanzielle 
HIife von Bund und Kantonen braucht, um In naher Zukunft 
erste Erfolge verbuchen zu können. Dieser Bundesbe
schluss untersteht nicht dem Referendum, weil er keine 
Recht setzenden Bestimmungen enthält. Er tritt gleichzeitig 
mit dem Behindertengleichstellungsgesetz In Kraft. Das 
setzt also voraus, dass dieses Gesetz vom Parlament und In 
einer allfälllgen Volksabstimmung gutgeheissen wird. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, diesem Bun
desbeschluss zuzustimmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
l.!entree en mattere est decidtje sans opposltlon 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltelundlngress,Art.1,2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art.1, 2 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qual/Uzierte Mehr ist e"elcht 
La majorite qualtnee est acquise 

Gesamtsbsttmmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil tederal 
Classer las Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

1. Bundesbeschluss betreffend die Volkslnltlatlve ccGlel
che Rechte fflr Behinderte» 
1. Arrtte federal concemant l'lnlttatlve populalre «Drolts 
egaux pour les personnes handlcapees» 

Antrag der KDmmlsslon 
Die Frist zur Behandlung der Volksinitiative wird gemäss Ar
tikel 27 Absatz 5bls GVG um ein Jahr verlängert. 

Proposition de la commlsslon 
Le delal est prolonge d'un an selon l'artlcle 27 alln6a 5bls 
LCR. 

La pr'81dente (Saudan Fran~lse, presldente): Nous repre
nons le projet 1 qul concerne la prolongation du d6lal sur 
laquelle le rapporteur s'est deJa exprime. II n'y a pas d'op
posltlon a Ia prolongation du delai. 

Angenommen -Adopte 
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Glelche Rechte für Behinderte. 
Volkslnltlatlve. 

5 octobre 2001 

Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachtelllgungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'ellmlnatlon 
des lnegalltes frap~ant 
les personnes hanc:llcapees 

Frist - Delai 
Botsc:hafl des Bundesrates 11.12.00 (BBI 20011715) 
Message du Conseil fMeral 11.12.00 (Ff 2001 1605) 

Bericht SGK-NR 20 09 01 
Rapport CSSS.CN 2Q Q9 01 
ständerat/ConseU des Etats 02.10.01 (Erstrat- Premler Conseß) 
NatlonalratlConsell national 05.10.01 (Frist - Delal) 

Prlsldent (Hess Peter, Präsident): Die Kommission bean
tragt gemllss Artikel 27 Absatz Sbls GVG, die Frist zur Be
handlung der Volkslnltlatlve um ein Jahr zu verlängern. 

Angenommen -Adopt, 

Bullelln offlclel de r Assemblee federale 
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00.094 

Gleiche Rechte für Behinderte. 
Volksinitiative. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Droits egaux pour les personnes 
handicapees. Initiative populaire. 
Loi federale sur l'eliminatlon 
des lnegalltes frappant 
les personnes hani:licapees 

Zweitrat - Deuxleme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Conseil lederal 11.12.00 (FF 2001 1605) 

Bericht SGK•NB 20.09.01 
B1gport CSSS::CN 2Q 09.0J 
Stllnderat/ConseU des Elalll 02.10.01 (Eratrat - Premier Conseil) 
NallonalraVConsell national 05.10.01 (Frist - Oelai) 
Nallonalral/Consell national 13.06.02 (Zweitrat - Deuldeme Conseil) 
Nationalral/Conseil national 17.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConsell national 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 

95.418 

Parlamentarische Initiative 
Suter Marc F. 
Gleichstellung 
der Behinderten 
Initiative parlementaire 
Suter Marc F. 
Traitement egalitaire 
des personnes handicapees 

Differenzen - Divergences 
Einreichun~tum os 10.95 
Oam de d®Öf 05.10.95 
Nationalral/Consell national 21.08.98 (Erste Phase - Premiere 4tape) 
Bericht SGK-NR 13.02.98 (BBI 1998 2437) 
Rappon CSSS-CN 13.02.98 (FF 1998 2081) 
Nationalrat/Conseil national 23.09.98 (Zweite Phase - Deulderne 4tape) 

Bericht SGK-SR 21 02 oo 
Rapport CSSS-CE 21.02.00 
Stllnderat/Conseil des Etats 06.06.00 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

NallonalraVConseil national 13.06.02 (Differenzen Divergences) 
Nationalral/Conseil national 17.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.08.02 (Fortsetzung - Suite) 

--·-------------------
La presldente (Maury Pasquier Ullane. presidente): Je vous 
propose de mener un seul debat sur l'entree en matlere et 
les propositlons de renvol. 

00.094 

Antrag Föhn 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag: 
- die Verhältnismässigkeit enger zu fassen und nicht der Ge
richtsbarkeit zu Obertassen; 
- die vorgesehene Beteiligung des staates an privaten 
Aufwendungen zu deklarieren; 
- die Kostenfolge fQr Bund. Kanton, Gemeinden und Private 
vorzulegen; und 
- die Auswirkungen in Bezug auf den Finanzplan (auch hin
sichtlich der Einnahmeneinbussen) und die vom Volk aufer
legte Schuldenbremse aufzuzeigen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 
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Antrag Loepfe 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag: 

00.094 95.418 

1. tor die von der Kommission vorgeschlagenen Regelun
gen; 
- die Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Zustlln
dlgkeiten der Kantone; 
- die Auswirkungen In personalrechtllcher Hinsicht; und 
- die finanziellen Konsequenzen 
zu prüfen; 
2. die Vorlage aufgrund der Pn1fungsergebnlsse zu überar
beiten. 

Proposition Fßhn 
Renvol a la commisslon 
avec mandat: 
- de deflnir plus preclsement la notion de proportlonnallte et 
de ne pas abandonner aux trlbunaux le soln de le faire; 
- de declarer la partlclpatlon prevue de l'Etat aux depenses 
prlvees; 
- de presenter les consequences flnancleres du projet pour 
la Confederation, les cantons, les communes et les partlcu
liers; 
- de montrer les consequences du projet pour le plan flnan
cier (en lncluant les pertes de revenu) et pour le freln a l'en
dettement approuve par le peuple. 

Proposition Loepfe 
Renvoi a la commlssion 
avec mandat: 
1. d'etudier. pour les reglementatlons qu'elle propose: 
- la compatlbillte avec les competences constltutionnelles 
des cantons; 
- les consequences en mattere de rapports de travail; 
- les consequences flnancleres; 
2. de remanler le projet sur la base des resuitats de cette 
analyse. 

Suter Marc F. (R. BE), fQr die Kommission: Ihre vorberatende 
Kommission, die SGK, legt Ihnen ein massvolles Behlnder
tengtelchstellungsgesetz vor. Das Gesetz wird nun seinem 
Titel gerecht. Die Kommission liess sich von verschiedenen 
Rechtsquellen inspirieren. so vom so genannten Dokument 
«Gesetzentwurf der Behindertenorganisationen», vom kOrz
llch in Kraft getretenen, einstimmig verabschiedeten deut
schen Behindertengesetz und von unserem Bundesgesetz 
Ober die Gleichstellung von Frau und Mann. Ohne die um
sichtige Mitarbeit des Bundesamtes tor Justiz, unter Leitung 
von Vizedirektor Luzlus Mader, wäre die Nachbesserung 
nicht zustande gekommen. Die Kommission hat es aller
dlngs bedauert, dass Frau Bundesrätin Metzler an den Kom
missionsberatungen nicht teilnehmen konnte- aus ZeltgrOn
den, nicht etwa aus mangelndem Interesse, so hoffen wir 
wenigstens. 
Der Gesetzentwurf Ist am Auftrag von Artikel a unserer Bun
desverfassung zu messen. Dieser Verfassungsartikel enthält 
zwei Prinzipien. Das eine ist, dass Behinderte nicht diskrimi
niert werden sollen. Das andere ist ein Auftrag an den Bun
desgesetzgeber, aber auch an die Gesetzgeber der 
Kantone, bestehende Benachtelllgungen zu beseitigen. Die
sen Auftrag wollen wir mit diesem Behindertenglelchstel• 
tungsgesetz ertollen. Behlndertenglelchstellung ist weder 
soziale Fürsorge noch Versicherungsschutz vor den Folgen 
der Invalidität. Gleichstellung ist nichts anderes als die Um
setzung der verfassungsmässig garantierten Rechte, vor al
lem des Verbotes, Behinderte wegen Ihrer körperlichen, 
psychischen oder geistigen Behinderung zu diskriminieren. 
Der Oberbegriff - wenn wir bei den Begriffen sind - ist die 
Benachteillgung, und der Kern der Benachteiligung Ist die 
Diskriminierung. 
Der Begriff der Diskriminierung Ist In der Benachtelllgung 
enthalten, er geht aber recht viel weiter: Nicht jede Benach
teiligung ist eine Diskriminierung, sondern eine Diskrlmlnie
rung Ist eine bewusste oder In Ihrer Wirkung besonders 
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stossende Benachteiligung. Der Gesetzentwurf hält sich an 
diese verfassungsmässlgen Vorgaben, namentlich was den 
Geltungsbereich und die Begrifflichkeit anbelangt. 
Von Wirtschaftsverbänden wird eingewendet, wir warden 
den Begriff gegenOber dem lnvalldenversicherungsgesetz 
(IVG) ausweiten. Das Ist eigentlich ein falsches Argument, 
weil die Verfassung von den Behinderten und der Diskrimi
nation spricht. Das IVG, das uns alle versichert, ob wir nun 
behindert seien oder nicht, ist kein taugliches Instrument, 
um diese begriffliche Abgrenzung vorzunehmen. Dies zumal 
auch deshalb nicht, weil die Invalidenversicherung Leistun• 
gen zuspricht, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben 
sind. Die Hauptleistungen der lnvalfdenverslcherung sind 
bekanntlich die Renten. Sle wissen, dass es dank guter Inte
gration vielen behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern gelingt, trotz Ihrer Beeinträchtigung einem Erwerb 
nachzugehen; entsprechend erhalten sie keine Rente. Wenn 
man nun sagt, das Behindertenglelchstellungsgesetz solle 
nur entsprechend dem IVG gelten, dann warden belspiels• 
weise Blinde, die erwerbstätig sind und keine IV-Rente be
ziehen, nicht dem Behindertenglelchstellungsgesetz unter
stellt. Diese Argumentation fOhrt zu einem absurden Resul
tat. Damit ist auch aufgezeigt, dass das Behlndertengleich
stellungsgesetz an und fOr sich dem IVG nicht in die Quere 
kommt. 
Das Gleichstellungsgesetz bezweckt die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen rar Behinderte im Alltag, vor allem in 
Schule und Ausbildung, im Erwerbsleben sowie beim Zu
gang zu Beuten, Anlagen und Dienstleistungen, die fOr die 
Offentllchkelt bestimmt sind. Analog zum Gleichstellungsge
setz fOr Frau und Mann will die SGK den Rechtsschutz fOr 
behinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor diskri
minierender Behandlung Im neuen Gesetz verankern. Diese 
Bestimmung wird präventiv wirken, jedoch wie bei der Frau
engleichstellung keine Prozessflut auslösen. 
Da In der Schweiz - Im Gegensatz zum europäischen Um
feld - weder eine Behinderten- noch eine Armutsstatistik be
steht. Ist die Arbeitslosenrate unter den erwerbsfähigen 
Behinderten nicht bekannt; es sind aber Schätzungen ge
macht worden. Die sicher repräsentativste Schätzung, bei· 
splelswelse durch Pro Mente Sana, hat ermittelt, dass 
schätzungsweise 150 000 Behinderte eigentlich einer Arbeit 
nachgehen könnten, dass aber schätzungsweise nur die 
Hälfte von Ihnen eine Arbeitstätigkeit auf dem freien Markt 
ausObt. Das helsst, fast die HäHte der erwerbsfähigen Men
schen mit Behinderungen Ist ohne Arbeit. Das Ist eine Ar
beitslosenrate auf Drittweltniveau. Ich muss das hier etwas 
plakativ derlegen, damit man sich vorstellen kann, welch 
schwierige Situation im Beschäftigungsbereich besteht. 
Aus diesem Grund hat der Gesetzentwurf, wie Ihn die SGK 
vorlegt, Ausgieichsmassnahmen vorgesehen: Eine dieser 
Massnahme sind Beschäftigungsanreize. So kann der Bund 
beispielsweise wie in der Arbeitslosenversicherung PIiotpro
jekte zur Beschäftigung Behinderter unterstOtzen. Zum an
deren - ich habe es bereits erwähnt - sollen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer mit Behinderung vor diskriminie
render Behandlung geschotzt werden. 
Das Gesetz fordert Bund und Kantone sodann auf, In der 
Schule sowie In der Aus- und Weiterbildung die Integration 
behinderter Kinder und Jugendlicher zu fördern. Was die 
Aus- und Weiterbildung anbelangt, ist die Bundeszuständig
keit unbestritten. Das gilt insbesondere fQr die Fachhoch
schulen, aber auch fQr den Bereich der Berufsbildung. 
Etwas anders sieht es bei der Schule aus, dort besteht ein 
ausdrQckllcher Verfassungsauftrag nur In Bezug auf die 
Grundschule. Die Kommission Ist aber der Auffassung, dass 
Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung eine genOgende 
Grundlage bietet, um den Kantonen den Auftrag, nun die In
tegration in der Schule auf allen stufen zu fördern und zu 
unterstotzen, im Sinne eines Sozlalzlels zu Obertragen. 
Das Ist ein sehr wichtiges und sicher ein sehr berechtigtes 
Anliegen, denn In der Schule beginnt, was im Vaterland 
leuchten soll. Der Kanton Tessin hat hier aufgezeigt, wie 
das - ohne nennenswerte Mehrkosten - gemacht werden 
kann. Das Ist wechselseitig und sowohl fOr die behinderten 

Kinder wie auch fQr die Kinder und Jugendlichen ohne sol
che Beeinträchtigung bereichernd. 
Die bessere Integration der Behinderten In das Erwerbsle
ben sowie in Schute und Ausbildung Ist natarlich nicht zum 
Nufltarlf zu haben. Doch werden auf der anderen Seite die 
Invalidenversicherung und auch die zweite Säule entlastet, 
wenn das Ziel «Eingliederung vor Rente» zu neuem Leben 
erweckt wird. Dank Informatik, Elektronik und Telekommuni
kation eröffnen sich ganz neue Chancen zum Einbezug Be
hinderter In Schule und Arbeitswelt. 
Diese Dienstleistungen, beispielsweise das Internet oder die 
Vielzahl von Automaten, sollten für Behinderte, namentlich 
Blinde und Gehörgeschädlgte, allerdings benutzbar sein. 
Der Gesetzentwurf sieht dies nun vor und schafft auch An
reize, damit die bestehenden Benachteiligungen abgebaut 
werden können. 
Gemessen am Verfassungsauftrag beinhaltet der nun vorlie
gende Gesetzentwurf fOr schätzungsweise 700 000 Perso
nen durchaus massvolle Verbesserungen fQr mehr Gerech
tigkeit und MenschenWOrde. Um das öffenUiche Bewusstsein 
für dieses berechUgte Anliegen zu stärken, sieht die SGK ein 
BOro fOr die Gleichstellung Behinderter vor. Auch dieses Bei
spiel zeigt auf, dass sich die SGK Ober weite Strecken die 
Frauengleichstellung als Vorbild genommen hat. 
Eintreten auf den Gesetzentwurf Ist nicht bestritten. Zu den 
ROckwelsungsanträgen werde Ich erst nach deren Begrün
dung Stellung nehmen, well In der Kommission keine ROck
welsungsanträge gestellt worden sind. In der Kommission 
sind die Erweiterungsanträge Jeweils mit deutlicher Mehrheit 
von Im Schnitt zwei Dritteln der Kommissionsmitglieder gut
gehelssen worden. Die Gesetzesvorlage Ist auch in der 
Schlussabstimmung sehr deutlich angenommen worden. 
Ich bitte den Rat, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Mayer Therese (C, FR), pour la commisslon: Avant de com
mencer mon rapport, j'almerals vous faire une petlte decla
ratlon. J'al ete nommee rapporteur d'offlce il cause de la 
non-dlsponlbillte d'autres Romands a cette occaslon. Je 
pense vralment que la sltuation des personnes frappees de 
handicape dolt Atre amelioree. Et mime sl je ne veux pas 
soutenir la commfsslon sur tous les polnts, je feral un rapport 
fidele de ses dellberatlons. 
Personne ne songe auJourd'hul il contester l'objectlf vlsant a 
amellorer le sort des personnes handlcapees dans la vle de 
tous les Jours. Dans ce sens, l'obJectlf general de !'Initiative 
populalre aDrolts egaux pour les personnes handicapees», 
deposee le 14 Juin 1999, marlte d'Atre soutenu. 
Le mandat leglslatH prevu par !'initiative ne presente pas de 
dlfference notable avec l'artlcle a alinea 4 de la Constitution 
federale. II en va en revanche autrement de la garantle d'ac
ces aux constructlons ou de recours a des prestations, qui 
lmpliqueralt une obllgatlon d'adaptation a executer des l'en
tree en vlgueur de la norme constltutlonnelle. 
Pour ces ralsons, le Conseil tedmal demande de rejeter l'lnl
tlatlve populalre sans contre-projet et a entrepris d'elaborer 
une nouvelle lol et de la p•enter sous forme de contre-pro
jet lndlrect. 
Le proJet de lol federale sur l'ellmlnatlon des lnegalltes frap
pant les personnes handlcapees vlse les transports publlcs, 
tes constructions destlnees au publlc, les malsons d'hablta· 
tion de plus de hult logements et les lmmeubles abrltant de 
nombreuses places de travall, qu'lls appartlennent il des prl
ves ou a des collectlvltes publlques. Pour les constructlons 
autres que celles relevant des transports publlcs, f'appllca
tion vise les projets nouveaux ou renoves. 
Le projet vlse aussl les prestatlons foumles au publlc par les 
collectlvltes publlques et les entreprises concesslonnalres et 
par des personnes prlvees, mais selon deux reglmes diffe
rencles: obligatlon pour les coliectlvltes publlques ou con
cesslonnalres de fournlr des prestatlons conformes aux 
besolns des personnes frappees de handicaps, et interdlc
tion de dlscrimlner pour les prives. 
Le projet prevolt egalement des drolts subjectlfs en mattere 
d'acces a des constructlons et a des prestatlons, ou le prin• 
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clpe de proportlonnalHe est cependant introduH. Le delal 
d'adaptatlon maximal est de 20 ans pour les lnfrastructures 
en mattere de transports publlcs et perrnet a la Confedera
tion de financer une partie des coats. 
Le proJet de loi prevolt des modlflcatlons du drolt en Vlgueur 
en mattere d'impöts, de clrculatlon routlere et de telecommu
nicatlons. Le coOt du proJet du Conseil fedeml est estlme a 
300 mllllons de francs pour la Confederatlon pour une pe
riode de 20 ans. 
Le Conseil des Etats a en grande partie souscrit au proJet du 
Conseil federal; II a cependant apporte des amelioratlons 
pour las malvoyants et las malentendants. La commisslon 
du Conseil national, dans sa maJorlte, a developpe la lol et a 
etendu son champ d'appllcatlon a des points lmportants par 
rapport a la Version adoptee par le Conseil des Etats. La 
presence et l'eloquence de M. Suter, qui vit cette reallte au 
quotidian, ont ete pour beaucoup dans les decislons de la 
commisslon. 
Les propositlons de la commlsslon sont donc les suivantes: 
etendre la lol a l'acces a la formatlon ou a la formatlon contl
nue; etendre la lol a tous Jes rapports de tmvall regls par le 
droH public ou par le Code des obllgatlons; rendre la lol ap
pllcable desormals a tous las bätiments accesslbles au pu
bllc constrults avant l'entree en vlgueur de la lol dans un 
delal de 20 ans, mAme sans renovatlon - las lmmeubles 
d'au molns slx logements, et non de hult, sont comprls dans 
le lot, les skllifts et las telecablnes aussl. 
La commlsslon demande d'amellorer les drolts da plalnte et 
de recours, de facillter aux handicapes de la vue racces a 
Internet et de promouvoir pour las handicapes de l'oule l'utl
lisatlon de la langue des signes a la televlsion publlque; alle 
propose l'lntegratlon dans les classes regulleres quand c'est 
pOSS1ble. Toutes ces amelloratlons vlsent ä ellmlner las lne
galltes pour las personnes attelntes de handlcaps. 
En seance de commlssion, las coats n'ont pas pu Atre eva
lues completement, las lncidences jurldlques et constltutlon
nelles non plus. Nous avons tmvallle vite parce qua le d6Iai 
pour tralter l'lnltlatlve populalre echolt en septembre 2002, et 
nous avons dO aller de l'avant. En ce qul conceme las loge
ments, les coats estlmes sont de 2,34 mllllards de fmncs. 
Bien qu'on lul alt communiqu6 ce chlffre, la commisslon a 
maintenu cependant sa verslon. 
Par 13 voix contre 1, eile a adopte le projet et, par conse
quent, alle vous demande d'entrer en matlere. 

Föhn Peter r,J, SZ): Das vorliegende Bundesgesetz Ober die 
Beseitigung von Benachteiligungen behinderter Menschen 
als Gegenvorschlag zur Volkslnltlatlve «Gleiche Rechte fOr 
Behinderte» ist filr mich und die grosse Mehrheit der SVP• 
Fraktion nicht greifbar und zu undurchsichtig. Deshalb bean
trage ich die ROckwelsung an die Kommission, welche die 
vielen Unklarheiten, auch wenn sie nicht im Gesetz veran
kert sind, zu klären und uns neue Vorschläge vorzulegen 
hat. ich stelle die Frage: Was notzt den behinderten, den 
schwächeren, den benachteiligten Mitmenschen am meis
ten? Wie und wo können wir effizient helfen? Was aber Ist 
machbar? Aber auch: Was könnte - auf weite Sicht gese
hen - kontraproduktiv sein? Man könnte vieles behinder
tengerecht machen, und zwar ohne grosse Mehrkosten. Ich 
frage mich nämlich Immer wieder: Weshalb macht das Ins
besondere die öffentliche Hand nicht? Ich denke dabei an 
erhöhte Trottoirs und Übergänge, an eventuell architek• 
tonisch schöne Eingänge, die aber lelder nicht behinderten• 
gerecht odar nur schwer Oberwindbar sind. 
Die Verabschiedung eines Bundesgesetzes bringt nichts, 
wenn dessen Folgen weder bekannt noch abschatzbar sind, 
wenn bestehende und gut gemeinte Vorgaben kaum erfOllt 
werden können oder dann nach Möglichkeit umgangen wer
den. Es nOtzt auch nichts und niemandem, wenn wir in ei
nem bereits ausgetrockneten Wohnungsmarkt noch mehr 
Hindernisse aufbauen, dies Immer unter BerOckslchtlgung 
dar kaum voraussehbaren Folgen. So wOrde noch weniger 
gebaut, und die Behinderten wären einmal mehr zusätzlich 
benachteiligt. Es natzt auch nichts, wenn wir unserem Ge-
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werbe noch mehr Auflagen machen, zumal die Kosten Ober
haupt nicht absehbar sind. Unsere Aufgabe muss es sein, 
die bestehenden Arbeitsplätze möglichst zu erhalten oder 
gar auszubauen, was aber Je länger, Je schwieriger wird, an
sonsten haben ausgerechnet die Behinderten einen weite
ren Nachteil. 
Die gut gemeinten Gesetze bringen gar nichts, wenn sie 
nicht angewendet oder letztendlich wegen finanzieller 
Schwierigkeiten nicht umgesetzt werden können. Insbeson
dere die Absätze 4bls und 4ter des neu gefassten Artikels 2 
bringen einer Unternehmung sowie dem Staat viele Unklar
heiten. Ich muss festhalten, dass die Botschaft mit dem bun
desrätllchen Entwurf die Beseitigung von Benachtelligungen 
fOr behinderte Menschen vor allem bei öffentlichen Einrich
tungen vorsieht. 
Der Kommissionsantrag macht hingegen neu recht viele 
Vorgaben zulasten Privater. Die Fragen können nun ganz 
einfach gestellt werden: Wer berappt die Mehraufwendun
gen? Will oder muss sich die öffentliche Hand an solchen 
vorgeschriebenen Mehraufwendungen beteiligen? Ist es 
überhaupt rechtens, In die Zuständigkeiten der Kantone ein
zugreifen? Nach welchen Gesichtspunkten wird die Verhält
nlsmässlgkelt festgelegt? Werden dabei Stendort. Wirt
schaftslage und Fachbereich bei Jedem Fall neu beurteilt 
und die Entschädigungen entsprechend festgelegt? Welche 
Funktion Obernlmmt kOnftlg die IV bei dar Elngllederung Be
hinderter? Fragen Ober Fragen könnten folgen. 
Aus malner Sicht legt uns die Kommission eine Oberhaupt 
nicht ausgereifte Vorlage vor. Wir wollen die Behinderten In
tegrieren. Die KMU tun dies heute schon, wann und wo Im
mer es sinnvoll Ist. Wir dOrfen aber keinesfalls eine Gesetz
gebung verabschieden, deren Folgen Oberhaupt nicht ab
schätzbar sind, die private Unternehmungen In dar heutigen 
Zelt weiter verunsichert und Kosten zur Folge haben kann, 
die weder fOr die Privaten noch filr die öffentliche Hand gere
gelt und absehbar sind. All das wäre einzig kontraproduktiv. 
Daneben sind auch die rechtlichen Fragen Oberhaupt nicht 
geklärt. 
Deshalb bitte Ich Sie, dem «Rückweisungsantrag Loepfe/ 
Föhn» zuzustimmen. Es wird nämlich nach Absprache mit 
Kollege Loepfe nur eine Abstimmung geben. Diese beiden 
Anträge werden zusammengenommen. Korrekturen In Be
zug auf die Ananzierung, Wirtschaftstaugllchkelt und 
Rechtssicherheit müssen angebracht werden. Bel einer aus
gereiften Vorlage werden letztendllch die heute Benachteilig
ten gewinnen. Ich danke Ihnen für die Unterstatzung. 

Loepfe Arthur (C, Al): Wir alle wollen den behinderten Men
schen die Tellnahme am gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben erleichtern; dies gilt Insbesondere auch für die CVP. 
Wir sind klar für ein Gesetz. Die Anträge der Kommission fOr 
soziale Sicherheit und Gesundheit gehen Jedoch zu weit und 
lassen viele Fragen offen. Es stellen sich Fragen der Verfas
sungsmässlgkelt, der Zweckmässlgkelt und der Finanzier• 
barkelt. 
Eine erste Frage der Verfassungsmässigkelt stellt sich Im 
Zusammenhang mit dem kantonalen Baurecht Im Bauwe
sen gilt grundsätzlich das kantonale Verwaltungsverfahren. 
Der Bund kann weder organisatlonsrechtllche noch prozes
suale Bestimmungen erlassen. Die In Artikel 7c des Entwur
fes zum Behindertenglelchstellungsgesetz vorgesehene Be
schwerde- und Klagelegltlmatlon von Behindertenorganisa
tionen und die in Artikel 7d vorgesehene Unentgeltllchkelt 
des Verfahrens entbehren einer ausreichenden verfassungs
rechUlchen Grundlage. 
Eine weitere Frage der Verfassungsmässlgkelt betrifft Arti• 
kel 14. Laut Bundesverfassung sind die Kantone ror das 
Schulwesen zuständig. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung 
werden die Kantone gezwungen, die Integration In der 
Regelschule anderen Lösungen - z. B. Sonderschulen -
vorzuziehen. Der Bund WOrde sich somit In die Schulhoheit 
der Kantone einmischen. Eine solche Bestimmung Ist ver
fassungsrechtlich nicht zulässig. 
Gemäss Artikel 3 soU der Geltungsbereich des Behlnderten
glelchstellungsgesetzes die Arbeitsverhältnisse nach Obll-
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gatlonenrecht sowie aUe öffentllclwechtllchen Arbeltsver• 
hältnlsse umfassen. Die Definition der Benachteiligung Im 
Bereiche der Arbeitsverhältnisse gemäss Artikel 2 und die 
RechtsansprOche nach Artikel 7b sind derart einschneidend, 
dass sich die Unternehmen zweimal Oberlegen werden, ob 
sie eine behinderte Person einstellen. Hier wird das Gesetz 
fOr die Anliegen der Behinderten kontraproduktiv. Bundesrat 
und Ständerat konzentrieren sich zu Recht auf Bauten, die 
nach Inkrafttreten des Gesetzes bewilligt oder erneuert wer
den. Die Kommission will alle öffentlich zugänglichen Bauten 
und Anlagen erfassen, also auch die bestehenden Objekte. 
Diese Bestimmung hätte riesige Ausgaben der Öffentllchkelt 
und der Privaten zur Folge. Viele KMU wären In ihrer 
Existenz gefährdet, und das hätte Arbeitsplatzverluste zur 
Folge. Die finanziellen Konsequenzen wurden von der Kom
mission nicht geklärt. 
Nach Auffassung der CVP-Fraktlon Ist die Vorlage fOr die 
Behandlung Im Nationalrat jetzt nicht reif. Wir sind zwar fQr 
Eintreten, beantragen aber, das Geschäft an die vorbera• 
tende Kommission zurOckzuwelsen mit dem Auftrag, die ge
stellten Fragen zu prOfen und die Vorlage aufgrund der 
PrOfungsergebnlsse zu Oberarbeiten. Wir haben dies auch 
beim Mietrecht gemacht, und zwar zugunsten einer wesent• 
lieh besseren Lösung. 
Die CVP-Fraktlon will jedoch keine Verzögerung. Wir wollen 
das Geschäft In der Herbstsession behandeln. Wir sind ein
verstanden, dass dieser RQckwelsungsantrag zusammen 
mit dem Antrag Föhn behandelt wird und Sie gleichzeitig 
darOber abstimmen. 

Zieh Guido (C, AG): Ein Gesetz muss von der Gesellschaft 
getragen und von allen Interessengruppen unterstatzt wer
den, sonst wird es nicht gelebt. Ein erzwungenes und um
strittenes Behlndertenglelchstellungsgesetz bleibt toter 
Buchstabe. Das kann nicht Im Sinne der Menschen mit einer 
Behinderung sein. 
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass ausgerechnet 
ich der RQckwelsung des Behlndertenglelchstellungsge
setzes an die Kommission zustimme. Denn wer mich und 
meine Arbeit kennt, welss, dass Ich seit Jahren fQr die be
rechtigten Anliegen der Behinderten kämpfe. Ich bin jedoch 
gegen ein Gesetz, das In der vorliegenden Form eben die
sen berechtigten Anliegen nicht dient. 
Unsere Kommission muss auf die vielen leider noch offenen 
Fragen mehrheitsfähige Antworten finden. Menschen mit 
Behinderungen haben ein Grundrecht auf Chancenglelch• 
halt. DafOr setze Ich mich mit ganzer Kraft ein. Die Kommis• 
sion wird aber Wege finden mOssen, wie diese Chancen
glelchhelt Im Einklang mit allen Mltbetroffenen verwirklicht 
werden kann. Die Folgekosten mOssen genauer abgeklärt 
und die Verfassungsmässlgkelt muss grOndllcher untersucht 
werden. Statt emotional zu debattieren, sollen die Auswir
kungen sachlich dargestellt werden. Der Zeltdruck dafQr war 
In der Kommission schlicht zu gross. 
Wir brai.,chen ein wirksames Bahlndertengleichstellungsge
setz als Umsetzung des Verfassungsauftrages. Wir brau
chen eine neue Definition von Behinderung, weil zahlreiche 
Menschen mit Behinderungen nicht unter die geltende Defi
nition von «Invalidität» Im lnvalldenverslcherungsgesetz fal
len, da sie voll erwerbsfähig sind. Besonders wichtig Ist der 
Einbezug des Erwerbslebens und der Aus- und Weiterbil
dung. In diesem Bereich sollten wir aus der Sicht der Gesell• 
schalt allen Grund zur Ausweitung des Gesetzes haben. 
In die Arbeitswelt Integrierte Menschen sind zufriedener, ha
ben eine Vision, sind wirtschaftlich besser abgesichert, 
übernehmen grössere Verantwortung und nehmen an der 
Gesellschaft teil. Menschen mit Behinderungen haben Ziele, 
den Willen und die Kraft, alle Hindernisse zu Oberwinden. 
Chancengleichheit helsst, dass sie nicht doppelt behindert 
werden: durch Ihre Behinderung und durch die Hindernisse 
In der Gesellschaft, sei es In Form zwlschenmenschllcher, 
beruflicher oder baullcher Barrieren. 
Meine Interessenbindungen sind Ihnen bekannt Zusätzlich 
bin ich Mitglied des lnltfatlvkomltees der Volkslnltlatlve «Glel-

ehe Rechte fQr Behinderte». Ich versichere Ihnen, dass die 
Behindertenorganisationen und Ihre Mitglieder einen Ab
stimmungskampf nicht scheuen werden. Die Volkslnltlatlve 
Ist unser Pfand. Menschen mit Behinderungen wollen ernst
hafte und deutliche Fortschritte bei der Gleichstellung. Die
ses ebenso berechtigte wie rechtmässlge Anliegen muss 
In ein griffiges Behlndertengleichstellungsgesetz eingebaut 
werden. Nur dann wird ein Rückzug der Initiative möglich 
sein. 
Die ROckwelsung an die Kommission bedeutet also keine 
wesentliche Verzögerung. Die Zelt bis Im Herbst ist aber nö
tig, um einen polltlsch tragfähigen Konsens herzustellen. Die 
Kostenfolgen fOr einen Einbezug der bestehenden Bauten, 
die Kosten einer Ausweitung des Geltungsbereichs auf das 
Erwerbsleben, auf die Aus- und Weiterbildung und auf die 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse sind noch zu wenig be
leuchtet worden. Die Verfassungsmässlgkelt eines Einbe
zugs bestehender Bauten und der Bestimmung Ober die 
grundsätzliche Einschulung In die Regelschule sind rechtlich 
noch nicht abgesichert. Es Ist klug, all das grOndllcher abzu
klären. Es Ist nicht sinnvoll, In eine parlamentarische Ausein
andersetzung zu steigen, wenn zahlreiche wichtige Fragen 
offen sind. Statt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, 
wollen wir gemeinsam Hindernisse abbauen. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der CVP-Fraktlon, den An
trägen Loepfe und Föhn auf RQckwelsung zu folgen. 

Haerlng Barbara (S, ZH): Herr Zäch, ich möchte Ihnen zwei 
Fragen stellen. Wenn ich Ihnen zugehört habe, tönte eine 
mittlere Passage Ihres Elntretensvotums ganz stark danach, 
dass Behinderung eine Chance sei. Was antworten Sie dar
auf? 
Zweitens: Nächste Woche werden Sie zweifellos der Armee
reform XXI zustimmen. Alle Bedenken, die Sie hier geäus
sert haben, mOssten elgentilch dazu fOhren, dass Sie 
«Armee XXI» ablehnen. Denn auch Bundesrat Schmid weist 
darauf hin, dass «Armee XXI» noch keinesfalls gesichert Ist 
und dass unklar Ist, ob die Instruktoren gefunden werden; 
zudem können die Auswirkungen auf der Kostenseite noch 
nicht präzis berechnet werden. Wir alle wissen, dass wir je
nes Gesetz bereits In einigen Jahren wieder werden revidie
ren mOssen. 

Zäch Guido {C, AG): Zur ersten Frage: Wenn Ich Sie recht 
verstanden habe, sind Sie der Meinung, Behinderung sei 
keine Chance. Im Gegenteil: Behinderung Ist sehr wohl eine 
Chance! Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass 
Tausende von Menschen mit schweren Behinderungen aus 
Ihrem Leben - gerade infolge und wegen Ihrer Behinderun
gen -- viel mehr gemacht haben. Aber es setzt dann kon
krete Hilfe voraus, speziell Hilfe zur Selbsthilfe. Hier muss 
dieses Gesetz präzisere Angaben darOber machen, wo Hilfe 
möglich Ist 
Zur zweiten Frage: Das Ganze hat mit «Armee XXI» nichts 
zu tun. Ich bin davon Oberzeugt: Wenn wir betreffend den 
Entwurf zum BehlnderungsglelchsteUungsgesetz in der 
Kommission nochmals Ober die BOcher gehen, können wir 
eine tragfähige Lösung finden. Sie können sich an den Fin
gern abZählen, dass dieses Gesetz so, wie es die Kommis
sionsmehrheit vorsieht. nicht mehrheitsfähig Ist. Ich will 
mithelfen, dass die wichtigen Punkte mehrheitsfähig gestal
tet werden. 

Hlimmerle Andrea (S, GR): Herr Zäch, Ich möchte Ihnen 
gerne zwei Fragen stellen: 
1. Ich bin Jetzt elf Jahre in diesem Rat, habe aber noch nie 
erlebt, dass jemand, der gemäss Fahne praktisch Oberall der 
Mehrheit angehört, Im Nachhinein kommt und einen RQck
welsungsantrag an die gleiche Kommission stellt, in der er 
Immer bei der Mehrheit war, um die Mehrheitsanträge zu bo
digen. Können Sie mir diesen Widerspruch erklären? 
2. Sie haben In Ihrem relativ konfusen Plädoyer gesagt, Sie 
wollten nicht, dass das Gesetz toter Buchstabe bleibe. Wie 
kommen Sie darauf, dass ein Gesetz mit bestimmten Vor-
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schritten, die wir hier - mehrheitlich - beschllessen, toter 
Buchstabe sein soll? 

Zieh Guido (C, AG): Die beiden Fragen sind relativ leicht zu 
beantworten. In der Kommission haben wir Immer wieder 
festgestellt, dass konkrete Angaben Ober Kostenfolgen nicht 
vorliegen. Am Schluss ging es auch um die Frage der Ver
fassungsmässigkelt. In der Fraktion ist insbesondere zum 
Argument der Verfassungsmässlgkeit durch Bundesrätin 
Metzler überzeugend dargelegt werden, dass diese beiden 
Punkte, wenn es um schulische, berufliche und bauliche Fra
gen geht, das kantonale Recht einfach missachtet haben. 
Solange etwas nicht verfassungsmässlg Ist, Ist es nicht sinn
voll, dass wir es hier verabschieden, sonst kommt später 
eine Retourkutsche. 
Zur Frage des «toten Buchstabens»: Es ist vorhin schon an
gedeutet worden, dass es nicht sinnvoll Ist, Ober Bestimmun
gen Behinderte als Arbeitnehmer einem Arbeitgeber aufzu
oktroyieren. Wenn die Bereitschaft nicht vorhanden ist, diese 
Integration zu fördern, ist es Ober das Gesetz nicht möglich. 
Ich zitiere das deutsche Beispiel der beruflichen Wiederein
gliederung, wo Arbeitgeber - wenn sie mehr als zehn Ange
stellte haben - verpflichtet sind, Behinderte als Arbeitneh
mer aufzunehmen. Diese Bestimmung wird regelmässlg mit 
einem kleinen Beitrag in Euro ausgeschaltet, und dann sind 
die Behinderten ein weiteres Mal diskriminiert. Deshalb 
müssen wir eine versöhnliche, tragfähige, überzeugende, 
partnerschaftliche Lösung suchen. Ich weiss, was es heisst, 
Behinderte wieder einzugliedern, denn Ich habe bei Tausen
den mitgeholfen, sie wieder in den Arbeitsprozess zurück
zuführen. Es sind In den vergangenen Jahren jedes Jahr 
120 Millionen Franken eingespart worden, indem Ich bei 
5600 Querschnlttgelähmten mitgeholfen habe, damit sie 
wieder ein volles Erwerbsleben haben. Das sind Zahlen, die 
überzeugen, und wir sollten keine Gesetze machen, die die 
Behinderten noch mehr diskriminieren. 

Gross Jost (S, TG): Ich stelle Ihnen für die SP-Fraktlon den 
Antrag, auf die Vorlage einzutreten und die Anträge Föhn 
und Loepfe auf Rückweisung abzulehnen. 
Eigentlich sollten wir heute eine Eintretensdebatte führen. 
Nun sind wir mit Rückweisungsanträgen konfrontiert. Wa
rum? Gesagt wird, die Kostenfolgen dieses Gesetzes seien 
nicht Oberblickbar; Herr Zäch hat das hier wiederholt. Das 
wäre auch ein Vorwurf an die Verwaltung, an den Bundesrat, 
an die zuständige Bundesrätin. Es gibt ein vierseitiges Pa
pier, in dem diese Kostenfolgen exakt dargestellt werden, 
aber nicht nur die Kostenfolgen, sondern auch das, was an 
Kompensationen, an Einsparungen durch vermehrte Wie
dereingliederung möglich ist. Gesprochen wird in diesem 
Zusammenhang vor allem von 2,34 MIiiiarden Franken Fol
gekosten für den Wohnungsbau. Das sind bei einem Bauvo
lumen von rund 120 MIiiiarden Franken In 20 Jahren weniger 
als 5 Prozent, pro Jahr etwas mehr als 100 Mllllonen Fran
ken. 
Ich war gestern auf einer Neat-Grossbaustelle. Da werden 
für die Mobilität der so genannten Nlchtbehlnderten - Ich un
terstütze das - bis 2006 zweistellige Milliardenbeträge aus
gegeben, ebenso für den oft geforderten Ausbau der 
Autobahnen. Sind für rollstuhlgänglge Wohnungen, so frage 
ich Sie, 100 Millionen pro Jahr zu viel? Was Ist das für ein 
Verständnis der Menschenrechte dieser Behinderten, die In 
der Verfassung festgeschrieben sind? Economiesuisse führt 
in diesem Zusammenhang eine verräterische Sprache, wie 
sie oft gegen Minderheiten eingesetzt wird. Sie schreibt: 
«Niemand hat etwas gegen Behinderte.» Ich ergänze sinn
gemäss: wenn sie nicht stören, wenn sie nichts fordern, 
wenn sie nichts kosten. 
Die Rückweisungsanträge sind ein Diktat der Arbeitgeberor
ganisationen. Wenn Sie Ihnen zustimmten, wäre das ein Zei
chen auch von Feigheit - Ich brauche dieses Wort. Man will 
sich nicht mit den einzelnen Anträgen befassen, man will 
sich nicht gegen Behindertenanliegen konkret aussprechen, 
also schickt man die Post an den Absender zurück. 
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Es bestehen zu allen relevanten Fragen klare Mehrheits
und Minderheitsanträge. Sie haben sich zu outen und Stel
lung zu beziehen; alles andere Ist heute verantwortungslos. 
Deshalb haben wir auch Abstimmung mit Namensliste ver
langt. 
Auch die anderen Einwände, Herr Föhn, Herr Loepfe, sind 
falsch oder gesucht. Der Behindertenbegriff Im lnvalldenver
sicherungsgesetz ist erwerbsorlentlert. Er kann gar nicht 
Identisch mit jenem des Behlndertenglelchstellungsgesetzes 
sein. 
Oder Ich frage Sie: Wollen Sie einer 70-jährlgen Frau, die 
keinen Anspruch mehr auf IV-Leistungen hat, die nicht mehr 
erwerbstätig ist, den Anspruch auf einen rollstuhlgänglgen 
Zugang zur Post oder zu einem Einkaufszentrum abspre
chen? 
Der Einbezug der privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse Ist 
durchaus verfassungskonform - das bestreitet auch der 
Bundesrat nicht - und entspricht der gleichen Logik wie die 
Geschlechtergleichheit und das Gleichstellungsgesetz. Im 
Übrigen Ist dieser Schutz gegen missbräuchliche Kündigung 
in der Praxis des Arbeitsrechtes schon heute verankert. Die 
Verpflichtung der Kantone, behinderte Kinder nach Möglich
keit In die Normalschule zu Integrieren, entspricht auch dem 
Auftrag der besonderen Schulung Im Rahmen des IVG. Des
halb Ist diese Rückweisung ein Affront, eine Dialogverweige
rung gegenüber den 700 000 Behinderten In diesem Landl 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen dieser Menschen, auf die 
Vorlage einzutreten und - jetzt! - eine faire und ehrliche 
Auseinandersetzung Ober die einzelnen Fragen zu führen 
sowie Entscheidungen zu treffen. Diesen Menschen bliebe 
sonst noch die Volksinitiative; es wäre aber besser, wenn 
wir - jetzt! - anhand dieser Vorlage diese Fragen diskutieren 
und diese Entscheidungen treffen würden. 
Deshalb bitte Ich Sie, die Rückweisungsanträge abzulehnen. 

Goll Christine (S, ZH): Seit einigen Jahren gibt es In diesem 
Land eine neue soziale Bewegung. Menschen mit Behinde
rung, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde und Freundinnen pro
testieren gegen die zahlreichen alltäglichen Diskriminierun
gen von Behinderten. Sie gehen für Ihre Anliegen auf die 
Strasse. Sie rollen, stehen, sitzen und liegen vor das Bun
deshaus. Sie besetzen die Tribünen der Parlamente - nicht 
nur hier -, um den Entscheidungsträgern und Entschei
dungsträgerinnen, die es In der Hand haben, die alltäglichen 
Diskriminierungen und Benachteiligungen zu beseitigen, auf 
die Finger zu schauen. Die Ziele dieser Bewegung helssen 
Existenzsicherung, Selbstbestimmung und Gleichstellung 
für alle Menschen mit einer Behinderung. 
Es mag einige von Ihnen Irritieren, dass diese Menschen 
selbstbewusst, sieht- und hörbar auftreten und laut Ihre 
Rechte einfordern und nicht einfach nur Barmherzigkeit wün
schen, wie das Herr Föhn formuliert hat. Die Behinderten
lobby hat gezeigt, dass mit Ihr zu rechnen Ist. Sie hat den 
geplanten Sozialabbau bei der Invalidenversicherung 1999 
an der Urne gebodigt, und sie hat In kurzer Zelt eine Volksin
itiative eingereicht, die grösste Chancen hat, vom Volk ange
nommen zu werden. Vergessen Sie eines nicht: Diese 
Bewegung genlesst weit verbreitete Sympathien und eine 
starke Unterstützung in der Bevölkerung. 
Als Frau erlebe ich In dieser Debatte sehr viele Dej~-vu-Mo
mente. Sie wissen, dass der Kampf um die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein unrühmliches Kapitel der 
Schweizer Demokratie, der Schweiz Ist, die Frauen viel zu 
lange als unmündig erklärt hat. Behlndertenpolltlsch hat die 
Schweiz einen riesigen Nachholbedarf. Vor knapp zehn Jah
ren haben wir In diesem Hause das Bundesgesetz Ober die 
Gleichstellung von Frau und Mann beraten. Heute würde 
sich niemand mehr von den Hardlinern - auch nicht von den 
«soften» Hardlinern - zu sagen getrauen, dass die Verfas
sungsmässlgkelt der Kantone geritzt werden könnte. Nie
mand würde sich mehr getrauen zu sagen, dass damit 
unverantwortbare Kosten entstehen würden oder gar Pro
zesslawinen von klagewatlgen Frauen zu befürchten seien. 
Es Ist gut, dass die SGK dieses Gesetz verbessert hat und 
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sich nicht mit dem zahnlosen Papiertiger begnügt hat, rar 
den sich Bundesrat und Ständerat ausgesprochen haben. 
Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist: Es gehört zu unserer 
Demokratie, dass politische Kontroversen ausgetragen wer
den. So können wir ohne weiteres auch Ober die konkreten 
Inhalte dieses Gesetzes streiten. Ihre ROckwelsungsanträge 
Jedoch sind eine Diskussionsverweigerung. Sie wollen offen
sichtlich keinen tauglichen Gegenvorschlag zur Volkslnltla
tlve. 
Ich bitte Sie deshalb, auf diese Verzögerungsmanöver nicht 
einzutreten, und Ich bitte auch Herrn Zäch und Herrn Föhn 
bzw. die vereinigte CVP- und SVP-Fraktlon: Stellen Sie sich 
nicht weiterhin politisch blind und taub, fechten Sie mit Argu
menten rar oder halt eben gegen die konkreten Glelchstel
lungslnhalte In dieser Vor1agel 
Ich bitte Sie, vorwärts zu machen, auf die Vor1age einzutre
ten und die ROckwelsungsanträge abzulehnen. 

Bruderar Pascale (S, AG): Viele Behinderte sind heute an
wesend, eine Etage tiefer In der Galerie des Alpes, viele 
auch auf dem Bundesplatz. Sie verteilen Postkarten mit 
traurigen Smlleys. Was glauben Sie, warum diese Smlleys 
trauern? Ob dem Schicksal der behinderten Menschen? 
Welt gefehlt. Sie trauern ob der Diskussionsverweigerung, 
die jetzt, hier und heute, zur Diskussion im Raume steht. 
Die Kommission hat mehrmals getagt. Sie hat das Gesetz 
beraten und zu dem gemacht, was es gemäss Titel sein 
sollte: ein Gleichstellungsgesetz. Eine ROckwelsung an die 
Kommission kann nur ein Ablenkungsmanöver sein, ein Ver
such nämlich, hinsichtlich dessen, was die Gleichstellung 
behinderter Menschen betrifft, heute nicht geradestehen zu 
müssen. Eine andere Bedeutung kann dem Rückwelsungs• 
antrag nicht beigemessen werden. Wir haben In der Kom
mission das Gesetz zu Ende beraten. Wäre es nicht 
justiziabel, wäre es nicht in den Rat gekommen. 
Glauben Sie mir, Ich hätte mir mein erstes Votum hier Im Rat 
auch freundlicher vorstellen können! Ich bin optimistisch: Es 
wird ein freundlicheres, konstruktiveres Votum geben, be
reits das nächste dann, wenn wir auf dieses Geschäft eintre
ten. Eine Vision unserer Gesellschaft muss es doch sein, 
behinderte Menschen selbstverständlich zu integrieren, be
hinderte Menschen als gleich und als gleich wertvoll anzu
sehen, und nicht Ihre Behinderung ins Zentrum zu stellen, 
sondem ihre Persönlichkeit. Heute werden viele dieser Men
schen durch unzähUge Hlndemlsse diskriminiert, einge
schränkt. Das Ist unbefriedigend, und das Ist unserer Ge
sellschaft unwordlg, aber es ist nicht fatal. Fatal wäre, wenn 
wir das nicht ändern könnten oder nicht ändern wollten. 
Ich bitte Sie, die Rückwelsunganträge abzulehnen und auf 
das Geschäft einzutreten. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Chancengleichheit Ist 
sehr schwer zu erreichen, denn die Diversltät der Menschen 
trftt Immer und auch unabhängig von einer Behinderung zu
tage. und zwar aufgrund unterschiedlicher Begabung und 
Fähigkeiten, aufgrund der Charaktereigenschaften. der Er
ziehung und der Lebensumstände und schllessllch aufgrund 
auch des engeren und weiteren Umfeldes. Aber bei Gleich• 
stellungsfragen - und das Behindertengesetz basiert auf der 
Gleichstellungsfrage - dürfen wir In keinem Fall Interessen 
gegen Interessen ausspielen, indem die Vorteile, die fOr die 
einen postuliert werden, sich als Nachtelle fOr die anderen 
herausstellen. Und werden Dritte, z. B. in Bezug auf die vor
gesehene Einschränkung der Vertragsfreiheit, mit einbe
zogen, so muss ein Kompromiss gefunden werden, der 
möglichst von allen getragen werden kann. Bei dle&er Vor
lage Ist das nun wirklich noch nicht der Fall. 
Es Ist keine leichte Aufgebe, zum Behlndertenglelchstel• 
lungsgesetz zu sprechen, denn man fOhlt sich a priori auf 
einer Gratwanderung, wenn Im Zusammenhang mit der 
Gleichstellung von nichtbehinderten und behinderten Men
schen das eigentlich WOnschbare dem wirtschaftlich Vertret
baren und der Praktikabilität gegenObergestellt werden 
muss. Aber es darf nicht passieren, dass sich die Urnset-

zung einiger Artikel - Ich spreche da besonders den Arbeits
und den Baubereich an - schllesslich für die Behinderten als 
kontraproduktiv erweisen könnte. 
Ich möchte festhalten, dass die Liberalen sehr grosses Inter
esse an einem Behlndertenglelchstellungsgesetz haben. Sie 
möchten ein gutes Gesetz fördern, und sie fordern deshalb 
auch ein gutes Gesetz. Aber die uns vorliegende Fahne Ist 
in sich sehr unterschiedlich. Der Geltungsbereich des Ge
setzes sprengt - wie schon gesagt - In vielen Bereichen die 
Auffassung des Gleichstellungsgedenkens und reicht bis In 
die Vertragsfreiheit hinein. Im Grunde genommen werden 
wir bereits bei Artikel 1 stecken bleiben, weil die Fassung der 
Minderheit die allgemeinen Bestimmungen bei weitem Ober
schreitet und quasi Im Voraus bereits präjudizierend für alle 
nachfolgenden Artikel bestimmend ist. Es wäre logischer. 
man WOrde das ganze Gesetz beraten und im Anschluss 
daran Artikel 1 festschreiben. 
Die Schwindel erregenden Höhen der flnanzlellen Konse
quenzen einzelner Forderungen Im Bereich der Anpassung 
aller öffentlich zugänglichen Bauten lassen sich nur erah
nen. Die Kosten sind nicht absehbar. Wir haben Zahlen auf 
dem Tisch liegen, aber wir haben auch gegensätzliche Zah
len auf dem Tisch liegen. Ich muss wissen, welche Zahlen 
Gültigkeit haben, bevor Ich mich Oberhaupt entscheiden 
kann, ob Ich einem Artikel Im baulichen Bereich zustimme 
oder eben nlchl Kommt dazu, dass die Behandlungszelt na
torlich sehr kurz war, es ist unverantwortlich, In dieser kurzen 
Zelt wirklich abschliessend Ober das Gesetz zu befinden. 
lm Interesse einer umsetzbaren, praktikablen Gesetzgebung 
schllessen sich die Liberalen dem Rückweisungsantrag 
Föhn/Loepfe an - allerdings auch verbunden mit der Bitte, 
dass wir In der Herbstsession wieder neu darOber beraten 
können. 
Noch eine Bemerkung zu dem Blatt, das wir heute von den 
Behindertenorganisationen erhalten haben, und zu Frau 
Goll und ihrer Bemerkung, dass wir nicht bereit seien, die 
Diskussion zu fOhren. Ich möchte ausdrücklich festhalten, 
dass der Rückweisungsantrag keine Diskussionsverweige
rung Ist Im Gegenteil, wir wollen sorgfältig und In voßer Ver
antwortung darüber befinden, weU wir ein gutas Gesetz 
erlassen wollen. Die Medlenmlttellung geht natQrllch gerade 
In die Richtung meiner Befürchtung, dass wir die sachliche 
Ebene verlassen und uns von Emotionen leiten lassen. Das 
wollen wir nicht, wir wollen seriöse, fundierte Arbeit lelstan 
zugunsten eines Gesetzes, das allgemein akzeptiert wird. 
Wir sind also, Ich sage es nochmals, fOr Rückweisung. 

Trlponez Plerre (R, BE): Das Behlndertenglelchstellungs
gesetz, wie es sich nach den Beratungen in der SGK prä
sentiert, hat In der FDP-Fraktion emsthafte Besorgnis 
ausgelöst. Unsere Fraktion musste faststellen, dass die An
träge der Kommissionsmehrheit In starkem Ausmass vom 
Entwurf des Bundesrates und den Beschlüssen des Stände
rates abweichen, dass sie teilweise den Charakter eines 
Rahmengesetzes sprengen und dass sie, beispielsweise In 
den Bereichen Ausbildung und Erwerbstätigkeit, Individuelle 
Rechtsanspruche vorsehen, deren Auswirkungen unabseh
bar sind und die sich fOr Menschen mit Behinderungen In 
manchen Fällen sogar nachteHlg auswirken könnten. Unsere 
Fraktion musste feststellen, dass die Anträge Insgesamt und 
ganz besonders Jene Anträge, welche die baulichen Mass
nahmen betreffen, zu untragbaren Mehrkosten fOhren wor
den und dass In einzelnen Punkten - auch das ist wichtig -
sogar die Verfassungsmässlgkelt der BeschlOsse Infrage ge
stellt werden muss. Angesichts dieser Sachlage ertaube Ich 
mir denn auch, Herr Gross Jost. Ihre relativ unqualifizierten 
und undifferenzierten Attacken gegen die Wirtschaft zurOck
zuweisen. Sie sind nicht fair, muss man sagen, wenn man 
sieht, was die Kommission aus der Vorlage gemacht hal Die 
FDP-Fraktion bedauert es umso mehr, dass die Anträge der 
Kommissionsmehrheit in starkem Ausmass vom Entwurf des 
Bundesrates abweichen, als der Bundesrat nach eingehen
den Konsultationen einen ausgewogenen Entwurf rar ein Be
hlndertenglelchstellungsgesetz ausgearbeitet hat Es han-
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delt sich nicht um einen zahnlosen Papiertiger, llebe Frau 
Goll, sondern um sehr konkrete Massnahmen. Der stände
rat ist dieser Linie weitgehend gefolgt und hat damit seinen 
WIiien bestätigt - das scheint mir entscheidend zu sein-, ei
nen letztlich mehrheitsfähigen Konsens für ein Rahmenge
setz zur Verhinderung, zur Verringerung und zur Beseitigung 
von Benachteiligungen behinderter Menschen zu erarbeiten. 
Bundesrat und Ständerat haben im Geltungsbereich - Arti
kel 3 - festgelegt, dass das Gesetz Im Wesentlichen für fol
gende sechs Bereiche gilt 
1. öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, die neu er
stellt oder erneuert werden; 
2. alle Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs, also auch 
die bestehenden; In diesem Bereich gibt es eine Übergangs
frist von zwanzig Jahren; 
3. sämtliche Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinhei
ten, soweit sie neu erstellt oder erneuert werden; 
4. sämtliche Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen, die 
neu erstellt oder erneuert werden; 
5. grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstiels
tungen privater und öffentlicher Anbieter; 
6. Arbeitsverhältnisse nach dem geltenden Bundespersonal
gesetz. 
Das ist kein zahnloser Papiertiger. Aber gegenOber dem 
Bundesrat und dem ständerat hat die Mehrheit der SGK-NR 
den Geltungsbereich in zahlreichen - ich muss sagen, In 
fast sämtlichen - Punkten massiv erweitert. So sollen bel
splelswelse - ich nenne nur vier Punkte - bei den öffentlich 
zugänglichen Bauten und Anlagen nicht nur die neuen bzw. 
erneuerten Werke, sondern unter Vorbehalt der Ausnahme
bestimmungen in Artikel 16a Absatz 2 sämtliche bereits be
stehenden Bauten und Anlagen In spätestens 20 Jahren 
behindertengerecht ausgestaltet sein. Es sollen neue und 
neu erstellte Wohngebäude bereits ab sechs Wohneinheiten 
in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, und es sollen 
auch sämtliche Arbeitsverhältnisse - ob privat oder öffent
lich - explizit und mit entsprechenden Ansprüchen in die 
Vorlage aufgenommen werden. Schllessllch beantragt die 
Kommissionsmehrheit auch den Einbezug der gesamten 
Aus- und Weiterbildung In den Geltungsbereich des Geset
zes, mit entsprechenden Konsequenzen. 
Mit diesen massiven Ausweitungen des Geltungsbereiches 
hat die Kommissionsmehrheit nach Überzeugung unserer 
Fraktion den Bogen Qberspannt. Es warden Immense Zu
satzkosten anfallen, und - Ich habe das am Anfang schon 
ganz kurz gesagt - dieses Gesetz WOrde zu schwierigen Ab
grenzungsfragen und rechtilchen lnterpretatlonsproblemen 
führen. Zudem werden auch verfassungsmässlge Fragen 
aufgeworfen. 
Es muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass 
der Vertreter der Verwaltung bei den Kommissionsarbeiten, 
Herr Luzius Mader. der die Arbeit übrigens sehr kompetent 
begleitet hat, mehrfach nachdrücklich und intensiv auf die 
Auswirkungen der Anträge der Mehrheit hingewiesen hat. 
Dennoch ist es bedauerlich - der Kommissionssprecher hat 
das bereits gesagt-. dass die zuständige Departements
chefln nicht selber an den Sitzungen teilnehmen konnte. Das 
wäre sehr wichtig gewesen, damit sie die Haltung des Bun
desrates persönlich hätte erläutern können. Bel einem der
art wichtigen Geschäft hätten wir uns dies alle geWOnscht. 
Wie dem auch sei: Angesichts der Anträge der Kommissi
onsmehrheit hat die FDP-Fraktion an Ihrer vorbereitenden 
Sitzung darüber diskutiert, ob eine Rückweisung der Vorlage 
angemessen wäre. Unsere Fraktion hat von sich aus darauf 
verzichtet, diesen Schritt vorzunehmen, auch angesichts der 
durch die hängige Volkslnltlatlve «Gleiche Rechte für Behin
derte» vorgesebenen zeitlichen Abläufe. Dabei Hessen wir 
uns von der Uberzeugung leiten, dass eine ROckwelsung an 
die Kommission ohne klare Instruktionen, und ohne dass 
man sagt, was man ändern will, wahrscheinlich keine so ein
fache Sache wäre. 
Inzwischen hat sich die Situation allerdings etwas verändert, 
nämlich durch die ROckweisungsanträge Föhn und Loepfe. 
Eine kurze Konsultation heute Morgen hat mir gezeigt, dass 
aller Voraussicht nach eine Mehrheit unserer Fraktion eine 
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ROckwelsung unterstatzen wird. Diese hätte auch noch den 
Vorteil, dass man letztlich glelchzeltlg Ober die Volkslnltlatlve 
und dieses Gesetz diskutieren und befinden könnte. 
Sollte Eintreten beschlossen werden, WOrde Ihnen die FDP
Fraktion In Ihrer grossen Mehrheit - ich darf das hier als ein
ziger Sprecher unserer Fraktion deutlich machen - beantra
gen, auf der ganzen Linie, bei sämtlichen Gesetzesbestim
mungen, ausser bei Artikel 2 Absatz 5 In Verbindung mit 
Artikel Sa, dem ständerat bzw. dem Bundesrat zu folgen. 

Graf Maya (G, BL): Die grüne Fraktion tritt auf die Vorlage 
ein und weist die ROckweisungsanträge aus den Kreisen der 
CVP und der SVP entschieden zurück. Warum? Dieses Ge
schäft wurde von der SGK, der zuständigen Kommission, Im 
Sinne der betroffenen Menschen und der hängigen Volks
Initiative ccGlelche Rechte fQr Behinderte» differenziert, fun
diert und wohlOberlegt verbessert. Das Gesetz soll Ja auch 
als Indirekter Gegenvorschlag zur Initiative dienen. Alle im 
Gesetz strittigen Artikel stehen heute mit Minderheitsanträ
gen auf der Fahne zur Diskussion. Sie alle können also hier 
entscheiden, ob Sie ein echtes Glelchstellungsgesetz wol
len, das diesen Namen verdient. Es wird dazu Immer polltl
sche Entscheide brauchen, denn die Mehrheiten werden 
sich auch bei einer ROckwelsung an die Kommission kaum 
ändern. 
Herr Zäch, es geht hier nicht um offene Fragen, es geht um 
politische Entscheide. Ich frage mich, ob Sie Angst davor ha
ben. Denn was die SVP- und die CVP-Fraktion hier betrei
ben, ist Verzögerungstaktik. Bei den Ersten ist das begreH
lich, weil sie am llebsten gar kein Gesetz wollen. Die zweiten 
haben den Mut auf halbem Weg verloren; die Wirtschaft hat 
wieder elnmal genug Druck gemacht. Vor allem der Antrag 
Loepfe auf RQckweisung ist mir absolut unverständlich. Die 
Mitglieder der CVP-Fraktion in der Kommission haben mehr
heitlich fast alle Verbesserungsvorschläge unterstatzt und 
auch selbst Anträge eingereicht. Ich weise auf die Förde
rung der Integration von behinderten Kindern In der Schule 
hin, das ist ein CVP-Vorschlag. Was soll nun also dieses Ma
növer heute? 
Wenn man ein Gesetz oder etwas nicht will, setzt man beim 
schwächsten Punkt an. Hier und bei anderen neuen Geset
zen ist das Zauberwort ccKostenfolge» bestens dazu geeig
net; denn verständlicherweise sind die Auswirkungen eines 
Gesetzes nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell 
schwer abschätzbar, nie ganz berechenbar. Doch wenn Sie 
Jetzt MIiiiarden Franken an Mehrkosten herumbleten, Ist das 
bewusst Irreführend. Das Gesetz verlangt nur, was wirt
schaftlich zumutibar Ist. Wenn von Anfang an behindertenge
recht gebaut wird, verursacht dies kaum Mehrkosten. ist 
eine Anpassung nötig, werden diese Kosten laut Antrag der 
Kommissionsmehrheit 5 Prozent des Versicherungswertes 
In keinem Fall Oberstalgen dürfen. Ausserdem garantiert 
eine 20-jährlge Übergangsfrist, dass Bauten In den meisten 
Fällen im Rahmen einer regulären Renovation behinderten
gerecht gestaltet werden können. Zusätzlich steht noch Ober 
allem die Verhältnismässigkelt gemäss Artikel 8. Das Ist ein 
ausgewogener und durchdachter Antrag der Mehrheit der 
Kommission. 
Etwas Ist uns wichtig: Kosten, wir reden wieder einmal nur 
von den Kosten. In diesem Gesetz geht es aber nur zum 
kleinsten Tell um Kosten. Es geht um Menschenrechte, um 
die gleiche Teilhabe aller am Leben unserer Gesellschaft. 
Schon einmal - es Ist gar nicht so lange her - haben Wlrt
schaftsfOhrer die Vision einer Prozesslawine und einer riesi
gen Kostenfolge bemüht, nämlich als es darum ging, das 
Bundesgesetz Ober die Gleichstellung von Frau und Mann 
Im Erwerbsleben zu bekämpfen. Bis heute, fast sechs Jahre 
danach, hat sich diese Vision nicht bewahrheitet. Das 
Gleichstellungsgesetz für Frau und Mann wirkte präventiv, 
und genau dasselbe wird auch das Gleichstellungsgesetz 
für Menschen mit einer Behinderung tun. Denn ein Gebot für 
die Gleichstellung wird eben dafür sorgen, dass die BedQrf. 
nlsse von Menschen mit Behinderungen bei neuen Bauten, 
bei Konzeptionen von öffentlichen Toiletten, Telefonzellen, 
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Billettautomaten immer schon von Anfang an mit einbezo
gen werden. Das Ist Ja der Punkt. Übrigens Ist das Im von 
der Wirtschaft viel gepriesenen Amerika schon längst Rea
lität. 
Der Rückweisungsantrag ist also für die grüne Fraktion völ• 
llg sinnlos, und er ist vor allem auch eine Ohrfeige fOr alle 
jene Menschen mit Behinderungen und für alle Organisatio
nen der Schweiz. die sich nun seit Jahren tor ein gutes Ge
setz eingesetzt haben. Er ist also eine Ohrfeige fOr die 
700 000 Menschen in unserem Land, für einen grossen Tell 
unserer Bevölkerung, der mit einer Behinderung lebt 
Nun gehe ich davon aus, dass wir hoffentlich auf den Ent
wurf zum Behlndertenglelchstellungsgesetz eintreten und 
diese Diskussion miteinander führen werden. Darum möchte 
ich Ihnen In der Eintretensdebatte noch die Meinung der 
Fraktion übermitteln: Die Grundhaltung der lnttlatlve und des 
vorliegenden Gesetzentwurfes ist uns ein wichtiges Anlie
gen, denn es geht um Gerechtigkeit und Menschenwürde. 
Ein Gleichstellungsgesetz Ist das wichtigste politische Mittel 
dazu. Wir werden daher alle Anträge unterstützen, die das 
Behlndertenglelchstellungsgesetz Im Sinne der lnltlantlnnen 
und Initianten der vorliegenden Initiative verbessern, weil 
uns die Grundhaltung der Initiative und vor allem der Men
schen, die dahinterstehen, sehr wichtig Ist. Diese Emanzlpa
tlonsbeWegung der Menschen mit einer Behinderung hat Jn 
den letzten Jahren In der Schweiz zum Glück Immer mehr 
an Kraft und Stärke gewonnen. Sie gleicht daher dem Rin
gen um die Gleichstellung von Frau und Mann, die wir Grü
nen auch Immer an vorderster Front mitgetragen haben. 
Die vorliegenden Glelchstellungstorderungen Im Gesetz 
sind für das Selbstbestlmmungsrecht der Behinderten wich
tig. Ein Kernpurikt Ist der freie Zugang zu öffentlichen Ein• 
rlchtungen; darum wird auch am meisten gekämpft werden. 
Der freie Zugang Ist Voraussetzung für eine glelchberech• 
tlgte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sie Ist wichtig, 
und sie besteht Im freien ZUgang zu Gebäuden, Dlenstlel• 
stungen, Transportmitteln, Schule und Ausbildung, zum Ar
beitsmarkt, zur Kommunikation und Kultur. Denn - das Ist 
auch eine neue Definition von Behinderung, es Ist nicht 
mehr nur die medizinische - eine Behinderung Ist Jede 
Massnahme, Struktur oder Verhaltensweise, die Menschen 
mit Beeinträchtigungen Labensmöglichkelten nimmt, be
schränkt oder erschwert. Das sollten wir bei der Beratung 
dieses Gesetzes nicht vergessen. 
Ich möchte noch etwas zum Begriff «Rollstuhlgänglgkelt» 
sagen: Ich möchte Ihn gerne durch den Begriff «hlndemis
frel» ersetzen und erwähnen, dass ein stufenloser, hlnder
nlsfreler Zugang zu allen Bauten und Anlagen nicht nur 
Menschen mit einer Behinderung dient, sondern für alle gut 
Ist. Denken Sie an gehbehinderte ältere Menschen, denken 
Sie an Väter und Mütter mit Kinderwagen, und denken Sie 
an unsere ältere Bevölkerung, die Je länger, Je mehr zu 
Hause leben möchte, auch wenn sie pflegebedürftig ist. Der 
Begriff «hlndemlsfrel„ dient letztlich uns allen, der ganzen 
Gesellschaft. 
Wir werden bei den einzelnen Anträgen die Verbesserun
gen, die wir unterstützen, noch kommentieren. Ich möchte 
Ihnen einfach sagen, dass «hlndernlsfrel„ für die grüne 
Fraktion kein Privileg Ist, sondern die selbstverständliche 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bedeutet; dies soll 
für alle gelten. 
Somit treten wir auf die Vorlage ein. 

Stahl JQrg (V, ZH): Die SVP-Fraktlon stellt sich klar hinter 
die Rückweisungsanträge Föhn und Loepfe. Die Diskussio
nen In der Fraktion, aber auch mit weiteren Organisationen 
und Kreisen, haben deutlich gezeigt, dass Im Zusammen
hang mit dem Behindertenglelchsteliungsgesetz eine grosse 
Unsicherheit vorherrscht Bezüglich der finanziellen Auswir
kungen, aber auch der rechtlichen Aspekte und der Anwend
barkeit gibt es unbeantwortete Fragen. Diese möchten wir 
aber zuerst beantwortet haben. 
Ich kann Ihnen versichern: Wenn wir nicht In der Lage sind, 
diese Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, gefährden 

wir diese bedeutende Vorlage. Die Kommission hat In der 
letzten - eingeschobenen - Sitzung den indirekten Gegen
vorschlag des Bundesrates derrnassen verändert und über
laden, dass es fQr die SVP-Fraktion im Jetzigen Zeitpunkt 
sehr schwierig Ist, Ober dieses Geschäft zu baraten. Der auf
erlegte Zeitdruck hat nun dazu geführt, dass die Situation für 
niemanden In diesem Saal befriedigend erscheint. Mit einer 
Rückweisung kann die Kommission nochmals ganz sachlich 
Ober die Bücher gehen. Es liegt ein Nachholbedarf vor; es 
braucht Erklärungen, Zahlen und Erläuterungen. Nur so wird 
es möglich sein, dass ein gutes, verständliches, verblndll• 
ches und praktikables Behlndertenglelchstellungsgesetz als 
schweizerischer Kompromiss greifen kann. 
Die geäUsserten Vorworte, wonach es sich um Taktik. Ge
sprächsverweigerung und Verzögerungsabslcht handle, 
muss Ich entschieden zurückweisen. Im Gegenteil erachte 
Ich es als eine Chance, zugunsten der Behinderten eine 
Nachbesserung durchzutohren. 
Die SVP-Fraktlon sieht durchaus den Handlungsbedarf Im 
Bereich der Gleichstellung behinderter Menschen. Wir aner
kennen die Anliegen der Behinderten und wollen zu einem 
tragbaren Kompromiss beitragen. Es Ist unbestritten, dass In 
unserem Land ein grosser Nachholbedarf besteht. Behin
derte Mitmenschen brauchen ein Gesetz. Wir stehen dahin
ter, aber es muss praktikabel sein. 
Was können wir Jetzt tun? Ich sehe zwei Varianten: 
Entweder gehen wir •mit der Brechstange» oder mit der 
nötigen Behutsamkeit vor. Die erste Variante llegt nun auf 
dem Tisch, die SVP-Fraktlon setzt sich aber für ein be
hutsames Vorgehen ein. Es Ist ein hochsenslbler Bereich 
und deshalb angezeigt, dass wir die Kommunikation verstär
ken und den Erklärungsbedarf abdecken. Es gilt jetzt, Erfah
rungen zu sammeln und eine massvolle Umsetzung 
anzustreben. 
Hier müssen Behindertenorganisationen, das Gewerbe, die 
Wirtschaft, der Staat und die Gesellschaft Hand In Hand ge
hen und nicht Konfrontation aufbauen. 
Die SVP-Fraktlon sagt Ja zum bundesrätlichen Entwurf, und 
falls die ROckwelswng nicht beschlossen wird, beantragen 
wir Ihnen, In der Mehrheit dem Ständerat zu folgen. 
Falls der Rat beim Geltungsbereich, Insbesondere bei Artf. 
kel 3, aber auch bel anderen Artikeln, u. a. bei Artikel 7, 
keine Korrekturen vornimmt, muss die SVP-Fraktion dieses 
Gesetz als indirekten Gegenvorschlag zur Volkslnltlatlve ab
lehnen. 
Diese Vorlage Ist überladen; sie Ist In der Praxis nicht um
setzbar, nicht finanzierbar. Wenn Sie nicht wollen, dass es 
fQr die Behinderten zu einem Bumerangeffekt führt, weisen 
Sie das Geschäft an die Kommission zurück. 
Abschllessend möchte Ich festhalten: Die SVP-Fraktion teilt 
die Ziele des Behindertenglelchstellungsgesetzes: bessere 
Integration im Erwerbsleben und in Schulen, sinnvolle bauli• 
che Massnahmen Im öffentlichen Verkehr und In öffentlichen 
Gebäuden und Abbau von Hindernissen und Benachtelll• 
gungen. 
Ich bitte Sie, die Vorlage an die Kommission zurückzuwei
sen. 

Studer Helner (E, AG): Ich nehme das Bild auf, das mein 
Vorredner brauchte: Brechstange oder behutsames Vorge
hen? Ist das die Alternative? Aus unserer Sicht nicht. Wir ha• 
ben eine Vorlage, die vom Ständerat und jetzt von der 
zuständigen natlonalrätfichen Kommission beraten worden 
Ist, und wir haben nun klare Anträge. Wir wissen, was der 
Ständerat will, wir wissen, was die Kommission will, wir ha
ben zahlreiche Minderheitsanträge, und wir können uns vor
bereiten. Was liegt In dieser Situation also näher, als dass 
man auf die Vorlage eintritt und die Detaliberatung durch
führt? 
Wir sind doch Jetzt In einer ganz ordentlichen Gesetzgebung 
drin. Unsere Fraktion stimmt fOr Eintreten, well wir wollen, 
dass wir diesen Gegenstand, den wir alle offenslchtlich als 
einen sehr wichtigen Gegenstand empfinden, unverzüglich 
anpacken. Wir zweifeln auch, dass die gleiche Kommission, 
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bei der die Positionen der Mehrheit und der Minderheit so 
profiliert sind, Im Fall einer RQckwelsung etwas anderes her
ausfindet. Dass wir dann natarllch bei der Detailberatung 
auch als Fraktion differenziert Stellung beziehen, allenfalls 
bei gewissen Anträgen auch präzisieren, warum wir da und 
dort eine andere Position vertreten, Ist doch logisch. 
Deshalb sage Ich nicht mehr als das Folgende: Wir sind In 
einer ordentlichen Gesetzgebung, wir stimmen fOr Eintreten, 
weil wir aufgrund der Vorbereitung das Thema Jetzt wirklich 
anpacken wollen. 

Suter Marc F. (R, BE), IQr die Kommission: Wir haben zwei 
RQckwelsungsanträge, die nicht genau glelch lauten. Dies 
merkt man insbesondere dann, wenn man der BegrQndung 
genau zuhört. Ich möchte zunächst erklären, weshalb in 
zeitlicher Hinsicht ein gewisser Druck entstanden Ist. Die 
Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» Ist bis spä
testens Anfang Dezember 2002 hier Im Rat zu beraten; bis 
spätestens zu diesem Zeitpunkt Ist die Empfehlung an die 
StimmbQrger abzugeben. Um diesen Entscheid treffen zu 
können, sollte das Plenum die Konturen und die Inhalte des 
Indirekten Gegenvorschlages kennen; ansonsten könnte 
kaum ein sachgerechter Entscheid Ober die Verfassungs
initiative getroffen werden. Aus diesen GrQnden, und weil wir 
wissen, dass Differenzen zum Ständerat bestehen - diese 
Differenzen müssen In der Kommission und nachher Im Ple
num seriös behandelt werden können -, haben wir natarllch 
einen gewissen Zeitbedarf. Die Kommission Ist deshalb zum 
Schluss gekommen, dass die Vorlage in der Sommerses
sion beraten werden muss, wenn der indirekte Gegenvor
schlag bis spätestens Anfang Dezember vorliegen soll. 
Die SGK hat es slch nicht leicht gemacht Wir haben Son
dersitzungstage eingeschoben und Open-End-Debatten 
durchgeführt, einmal bis halb zwölf Uhr nachts, um unseren 
Auftrag korrekt und redlich erfQllen zu können. Was nun die 
Aufträge anbelangt, die der Kommission gemäss den ROck· 
welsungsanträgen erteilt werden sollen, muss Ich einfach 
sagen: Sie werden In der Kommission nicht mehr viel Neues 
erwarten können. Wir haben die aufgeworfenen Fragen na
tQrlich sehr wohl diskutiert. 
Ich möchte nur kurz auf den Einwand der fehlenden Verfas.. 
sungsmässlgkelt eingehen, den Herr Loepfe erhoben hat 
Was das Bauwesen anbelangt, muss Ich Ihnen sagen: Es ist 
ein erstaunlicher Einwand, denn er Ist bisher nirgends In die 
Diskussion eingeflossen, selbstverständlich auch nicht in die 
Beratungen des Ständerates, der sich sehr eingehend mit 
der Verfassungsmässigkelt belasst hat. Beim Arbeitsbereich 
wird es ja nicht um die Verfassungsmässlgkeit gehen, son
dern um die Frage, ob man diese Massnahmen will oder 
nicht 
Die Minderheitsanträge liegen auf dem Tisch. Immerhin Ist 
zur Ehrenrettung der Kommission zu sagen, dass wir den 
Einbezug des Erwerbslebens und den Schutz der behlnder• 
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natQrllch genau 
beraten haben. Wir haben uns an das Modell des Bundes
gesetzes Ober die Gleichstellung von Frau und Mann gehal
ten. 
Was den Rechtsschutz, die Rechtsfolgen und den Geltungs
bereich anbelangt, geht es Insbesondere darum, dass ein 
Rechtsschutz besteht. wenn eine Diskriminierung vorliegt -
also nicht Irgendeine Benachteiligung, sondern eine Diskri
minierung. Dies ist sicher verfassungsgemäss. 
Die Verfassungsmässigkeit, das hat uns Herr Luzius Mader 
vom Bundesamt ror Justiz aufgezeigt, kann diskutiert 
werden, wenn es um die Zuständlgkeltsfrage beim Auftrag 
der lntegratiVen Schulung geht. Die Kommissionsmehrheit 
möchte, dass die Kantone die Integration In die Regelschule 
unterstatzen und fördern. Da kann man In guten Treuen der 
Auffassung sein, dass der Förderungsauftrag des Bundes 
an die Kantone ihre Hoheit Im Schulbereich verletzt. Des
halb habe der Bundesgesetzgeber hier nichts zu sagen. 
Die Kommissionsmehrheit ist zu einem anderen Schluss ge
kommen, nämlich dass Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfas
sung eine genügende Grundlage bietet, um ein Sozialziel in 
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diesem Gesetz Im Sinne eines Auftrages zu verankern und 
die Kantone aufzufordern, die Integration in der Schule zu 
fördern. Wie die Kantone das bewerkstelligen, mit welchem 
Aufwand und in welchem Zeitraum, Ist völlig der Gestaltung 
der Kantone Oberlassen. 
Auch was die Kosten anbelangt, werden wir Im Falle der 
ROckwelsung nicht zu neuen Erkenntnissen kommen. Die 
zwei bestehenden Streitpunkte werden Mehrkosten auslö
sen, die aber nicht genau beziffert, sondern nur geschätzt 
werden können. Es geht hier um PlausibilltätsOberlegungen. 
Der eine Bereich ist die Frage, ob - wie im Kanto·n Luzern -
der Geltungsbereich des Gesetzes bei Wohnbauten mit 
sechs Wohneinheiten gilt oder ob er erst ab acht Wohnein
heiten gelten soll. Zu diesem Fragenkomplex können die 
Mehrkosten relativ genau abgeschätzt werden. Wir werden 
hier einen politischen Entscheid treffen mQssen, ob man das 
will oder nicht. Ich glaube auch nicht. dass diese Differenz 
einen wirklichen Kernpunkt der Gesetzesvorlage darstellt. 
Aber immerhin, Sie haben bereits Jetzt die Möglichkeit, dem 
Minderheitsantrag zu folgen und diese Erweiterung abzuleh
nen, weshalb die ROckwelsung unnötig Ist. 
Was den Kostenpunkt oder die Mehrkosten b_elm Einbezug 
bestehender Bauten anbelangt. wo Ja eine Ubergangslrtst 
von 20 Jahren vorgesehen und wo zusätzlich der Verhältnis· 
mässigkeltsgrundsatz sehr präzis und einschränkend um
schrieben worden ist, kann man nur Plauslbilltätsschätzun
gen machen. Die besten Zahlen, die dazu geliefert werden, 
sind jene der Fachstellen fQr behindertengerechtes Bauen. 
Sie gehen davon aus, dass durch die Baukosten, die bei der 
behindertengerechten Anpassung bestehender Bauten an
fallen, eine Verteuerung von durchschnittlich etwa 2,5 Pro
zent eintritt. 
Die Kommissionsmehrheit Ist der Meinung, dass diese 
Mehraufwendungen verkraftbar und auch berechtigt sind. 
Dies Insbesondere, weil fQr diese Anpassung eine sehr 
lange Frist gewährt wird. Die Anpassung muss erst nach 
20 Jahren erfolgt sein, und da wird sich die Bausubstanz 
in der Zwischenzeit natOrllch ohnehin sehr stark erneuert 
haben. 
lctJ möchte auf die Argumente der SVP-Fraktlon und insbe
sondere auf die Begründung des Rückweisungsantrages 
Föhn nicht sehr einlässlich eingehen, aber immerhin sagen, 
dass Ich die angefQhrten Argumente persönlich ein wenig 
als politisches ManOVer empfinde. 
Man soll doch Farbe bekennen; die Zelt ist reif dazu. So hat 
beispielsweise der Sprecher der Minderheit, Herr Trlponez, 
bereits in der Kommission Offen und klar dargelegt, gegen 
welche Bestimmungen er mit welchen BegrOndungen Ist 
Diese Minderheitsanträge liegen auf dem Tisch. Ich finde, 
das Ist faires Politlsleren: man kann hier mit Argumenten 
aufeinander eingehen und die Sache ausdiskutieren. Wenn 
aber vom Sprecher der SVP-Fraktion gesagt wird: «Wir sind 
fQr die Gleichstellung», aber alles abgelehnt wird, was dafQr 
vorgesehen wird, dann muss Ich sagen, dass ich dies etwas 
verlogen finde. In der Wahrnehmung der Behinderten Ist die
ses Vorgehen nicht fair, es Ist nicht richtig, und es Ist Irgend
wie unehrlich. 
Ein Satz des Sprechers der CVP-Fraktlon Ist sehr erstaun
lich. Er hat gesagt, dass das Behlndertenglelchsteliungsge
setz, wie es Jetzt von der SGK-Mehrheit vorgelegt wird, nicht 
Im Sinne der Behinderten sei und dess es Ihnen nicht diene. 
Diese Aussage Ist wirklich nicht nachvollziehbar, insbeson
dere deshalb nicht, weil sie vom Sprecher der CVP-Fraktlon 
gemacht worden Ist. Denn er hat während der ganzen Arbeit 
In der Kommission die Mehrheit mitgetragen und auch sel
ber Anträge eingebracht, denen die Kommission gefolgt Ist. 
zusammenfassend scheint uns die Zeit reif zu sein für einen 
Entscheid. Wir sollten die Vorlage nicht an die Kommission 
zurOckweisen, sondern darauf eintreten und die Detailbera
tung aufnehmen. 

Meyer Therese (C, FR), pour ia commlssion: Je completeral 
uniquement par quelques mots ie rapport tres complet de 
mon coll~gue alemanlque. 
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Premiere remarque, l'entree en matlere n'est pas combat
tue. Nous sommes en presence de deux proposltlons de 
renvol qul ont des couleurs un peu differentes. Pour la pro
posltlon Loepfe de renvol ä Ia commlsslon: le groupe demo
crate-chretlen ressent un reel besoln d'lnformatlon sur trols 
domalnes determlnes pour pouvolr declder en connalssance 
de cause. La proposltlon Loepfe de renvol ä la commisslon 
comporte des demandes slmllalres, mais plus contralgnan
tes et auxquelles II est un peu plus dlfflclle de repondre. 
Je vous rappelle que 1a commisslon a travaille d'une faQOn 
lntense, et que nous avons des delals. Pour pouvolr nous 
determiner dans les delals legaux sur l'lnltlatlve populaire 
«Drolts egaux pour les personnes handicapees», nous de
vons absolument pouvoir traiter ce projet au Parlament en 
septembre prochain; c'est pour cela que nous devons aller 
del'avant 
Comme je vous l'ai dlt, le travali a ete lntense en commls
sion. C'est vral que le champ d'appllcatlon de la lol s'est 
beaucoup etendu. Une partle des lncldences ont pu itre me
surees, mals pas toutes. Malgre les renselgnements que 
nous avons pu avoir, la commlsslon deslralt aller de l'avant 
pour porter ce proJet devant le Parlament avec, blen sar, des 
proposltlons de minortte qul seront dlscutees, et par rapport 
auxquelles les gens pourront se sltuer. Nous avons !'Inten
tion d'amellorer la situatlon des personnes handicapees 
dans ce pays. Ce n'est pas facile de trouver le chemln le 
mellleur. 
Je vous invlte a rejeter les propositlons Föhn et Loepfe de 
renvol ä la commission. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Behinderungen - gleich welcher 
Art - stellen eine grosse Herausforderung dar, dies In erster 
Linie fOr die behinderte Person, aber auch fOr deren unmit
telbare Umgebung, den Partner oder die Partnerin, die 
nächsten Verwandten und schliessllch auch fOr die Gesell
schaft als Ganzes. Unsere Gesellschaft baut auf rundum 
funktionsfähigen Menschen auf. Wir gestalten unsere Um
welt auch oft gedankenlos und ohne genOgende ROckslcht 
auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen. Im
mer wieder stossen Menschen mit Behinderungen somit auf 
unsinnige und lästige Hindernisse, die sie Obarwlnden mOs
sen und die eigentlich gar nicht sein mOssten. Wie behin
derte Menschen diesen Herausforderungen und Hindernis
sen begegnen und sie immer wieder Oberwinden, braucht 
Mut und Ausdauer, und das verdient auch unseren Respekt 
und unsere Hochachtung. 
Nur, mit unserem Respekt und unserer Hochachtung haben 
wir noch keine Hindernisse abgebaut, noch keine Verbesse
rungen Im ganz alltäglichen Leben erzielt. Wir mQssen also 
ganz konkret Verbesserungen fOr die behinderten Personen, 
fOr alle Betroffenen. bawirken. Die verschiedenen Vorstösse, 
die Parlamentarische Initiative Suter, die Votkslnltlatlve 
«Gleiche Rechte fOr Behinderte„ und die hohe Akzeptanz 
fOr die neue Bestimmung In Artikel 8 Absatz 4 der Bundes
verfassung haben gezeigt, dass eigentlich niemand am 
Handlungsbedarf zweifelt. 
Die erwähnten Vorstösse haben den notwendigen Umdenk
prozess eingeleitet, den Ich voll und ganz unterstotze, auch 
Im Namen des Bundesrates. Das vorliegende Gesetz soll zu 
diesem notwendigen Prozess beitragen und breites Ver
ständnis fQr die Anliegen der Behinderten wecken. Vor allem 
aber soll es dar0ber hinaus auch Voraussetzungen ror eine 
wesentliche, spilrbare Verbesserung der Situation der Be
hinderten in unserer Gesellschaft schaffen. 
Welches sind nun die Grundzilge der Konzeption des Ent• 
wurfes des Bundesrates? Das Gesetz und die Regelungs
dichte Im Gesetz sind so gewählt, dass das Gesetz einen 
Impuls auslöst. Es Ist geeignet, etwas Positives zu bewirken, 
und dabei bleibt das Gesetz In einem vernOnftigen, realisier
baren Rahmen. Damit Ist das Gesetz auch glaubWOrdlg. Auf 
unrealistische und unverhältnismässige Vorschriften und 
Verpflichtungen soll im Entwurf des Bundesrates verzichtet 
werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, well sonst die Ge
fahr drohen wOrde, dass die Akzeptanz der Massnahmen, Ja 

sogar des ganzen Gesetzes, darunter leiden könnte. Der 
Bundesrat betrachtet die vorgeschlagenen subjektiven 
Rechte, die wir Im Gesetz vorgesehen haben, als zweck. 
mässlges Instrument. Diese subjektiven Rechte tragen den 
Anliegen der Behinderten zielgenau, aber auch massvoll 
Rechnung. Die Belastung Dritter bleibt mit dem Instrument 
der subjektiven Rechtsanspr0che -- die jedoch ein wesentli
ches Element der Umsetzung des Gesetzes In die Hände 
der Betroffenen legt - In einem massvollen und aus unserer 
Sicht auch sehr verhäitnlsmässlgen Rahmen. Auf einen auf. 
wendigen Verwaltungsapparat kann verzichtet werden. 
Da der Gesetzentwurf differenzierte und massvoile Instru
mente vorsieht, provoziert er keine präventiven Abwehrreak
tionen und weckt auch weniger Ängste als die Volkslnitlatlve. 
Somit sollte er als ausgewogener Vorschlag auch konsens
fähig sein, denn die gesteckten Ziele sind erreichbar und die 
Umsetzungsfristen realistisch. Der Gesetzentwurf des Bun
desrates gibt dem Bund auch eine Vorreiterrolle. Der Bund 
soll als Bauherr, als Arbeitgeber oder als Anbieter von 
Dienstleistungen vorbildlich handeln. 
Die Massnahmen, die gestOtzt auf das Behlr'!_dertenglelch
stellungsgesetz ergriffen werden, kommen Im Ubrlgen - das 
scheint mir auch ganz wesentlich zu sein - nicht nur dauer
haft behinderten Personen zugute, sondern auch all Jenen, 
die alters-, unfall- oder krankheitsbedlngt vorQbergehend ei
nen Tell Ihrer Fähigkeiten verlieren. 
Im Unterschied zum Ständerat Ist nun die Kommission Ihres 
Rates in einigen Punkten wesentlich Ober das vom Bun
desrat vorgeschlagene Konzept hinausgegangen. Der Gel
tungsbereich Ist massiv ausgedehnt worden, und das Ge
setz geht In der Fassung der Kommissionsmehrheit sogar 
zum Tell weiter als die Initiative. Es bezieht Insbesondere die 
Arbeitsverhältnisse ein und fOhrt auch In diesem Bereich ein 
subjektives Recht ein. Der Bundesrat hat hier stets einen an
deren Ansatz bevorzugt, nämllch Anrelzsysteme. Mit dieser 
Fassung wird aus unserer Sicht das Fuder ilberladen. Der 
Bundesrat hat bei seinem Entwurf darauf geachtet, dass die 
Auswirkungen des Gesetzes auch fQr kleine und mittlere 
Unternehmungen tragbar bleiben; es werden Ihnen keine 
zusätzlichen, unverhäitnlsmässigen Mehrkosten zugemutet. 
"li'otz der BemOhungen der Kommission Ihres Rates, die 
Auswirkungen Ihrer Beschlüsse auf die KMU zu mlldem, ist 
die Fassung des Ständerates und des Bundesrates Insge
samt KMU-verträgllcher. 
In einem Punkt, auf den Ich nicht erst In der Detailberatung 
eingehen möchte, möchte Ich auch noch ein Missverständ
nis aufklären. Ich habe festgestellt, dass verschiedentlich die 
Meinung vertreten wird, dass es dort, wo es um die Wohn
häuser geht - also um die Frage, ob ab sechs oder acht 
Wohneinheiten Mehrfamlllenhäuser behindertengerecht ge
staltet werden sollen-, nicht darum geht, dass die einzelnen 
Wohnungen behindertengerecht gebaut oder umgebaut 
werden milssen. Es geht vielmehr darum, dass der ZUgang 
zu diesen Mehrfamilienhäusern behindertengerecht gestal
tet wird. Das scheint mir allenfalls auch Im Zusammenhang 
mit der Elntretensfrage oder den ROckweisungsanträgen 
wichtig zu sein. 
Die Fassung des Bundesrates Ist konsensfähiger. Sn rea
listisches, massvoll ausgestaltetes, breit abgestOtztes Ge
setz dient allen Betroffenen. Sn In der Referendumsabstlm
mung abgelehntes Gesetz dient niemandem, schon gar 
nicht den behinderten Personen. 
Ich möchte noch einen kurzen Exkurs zu den Kosten ma
chen: Es Ist ausserordentllch schwierig, die finanziellen Aus
wirkungen des Gesetzes abzuschätzen. Wir haben uns 
bernOht, In der Botschaft soweit möglich konkrete Zahlen zu 
nennen. In aller Regel sind aber nur grobe Schätzungen 
möglich, die nur zum Tell auf gut gesicherten Annahmen ba
sieren. Auf Wunsch der Kommissionen haben wir zusätzll
che Abklärungen getroffen. Wir stlessen aber trotz Unter
statzung der Interessierten Kreise Immer wieder an Gren
zen, da entweder die statistischen Grundlagen fehlen oder 
weil zu viele unbekannte Variablen Im Spiel sind. 
Zu den ROckwelsungsanträgen: Ich habe Insofern ein gewis
ses Verständnis fQr die Anträge, als In der Tat gerade Im Be-
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reich der Kosten die Auswirkungen nicht ganz klar festge
schrieben werden können. Es stellt sich aber die Frage -
damit schliesse ich an meine eben gemachten Bemerkun
gen an -, ob es Oberhaupt möglich Ist, Innerhalb von kurzer 
Zeit noch vertiefte Analysen zu den Anträgen der Kommissi
onsmehrheit zu machen. Die juristischen Auswirkungen der 
Mehrheitsanträge sind mehr oder weniger Oberblfckbar, wo
bei In gewissen Bereichen - sie wurden bereits genannt -
Ober das hinausgegangen wird, was verfassungsmässig zu
lässig Ist. Ich werde Ihnen in der Detailberatung beantragen, 
diese nicht verfassungskonformen Anträge abzulehnen. 
Bezüglich der flnanzlellen Auswirkungen auf Bund, Kantone 
und Gemeinden, die Herr Loepfe angesprochen hat, habe 
Ich bereits erwähnt, dass es sehr schwierig Ist, präzise Kos
tenschätzungen zu machen. Was die Auswirkungen In per
sonalrechtlicher Hinsicht betrifft, geht man davon aus, dass 
dasselbe Instrumentarium wie beim Gleichstellungsgesetz 
angewendet werden soll. Es ist ja bekannt, dass das Glelch
stellungsgesetz nicht zu einer Beschwerdeflut gefQhrt hat. 
Herr Föhn beantragt mit seinem Rückweisungsantrag auch, 
die Verhältnismässlgkelt sei Im Gesetz präziser zu fassen. 
Damit soll verhindert werden, dass die rechtsanwendenden 
Behörden Ober einen zu grossen Ermessensspielraum ver
tagen. Konkrete und präzise Bestimmungen erhöhen grund
sätzlich die Berechenbarkeit des Rechtes und vermitteln 
Rechtssicherheit. Das ist offensichtlich. Der Bundesrat hat 
Im Vorentwurf genau aus diesen Überlegungen klare Grenz
werte In Bezug auf öffentlich zugängliche Bauten vorge
schlagen. Diese Lösungen sind Im Vernehmlassungsverfah
ren sehr kontrovers aufgenommen werden. In der Kommis
sion Ihres Rates wurden sie erneut diskutiert und schlless
lich verworfen. Sie vermochten nicht zu Oberzeugen, da die
sen Grenzwerten stets auch etwas eher WillkOrllches anhaf
tet und sie Im Einzelfall auch nicht unbedingt sachgerecht 
sein können. Dazu kommt, dass die Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen verhindert, dass der Bund In kan
tonalen Zuständigkeitsbereichen Bestimmungen erlässt; 
Bauvorschriften z. B. kann der Bund nicht erlassen. 
Die Rückweisung der Vorlage zur Abklärung der Kostenfol
gen würde nur Sinn machen, wenn effektiv genauere Zahlen 
In Erfahrung gebracht werden könnten. Aber dies Ist wohl 
nur In kleinen Teilbereichen Oberhaupt möglich. 
Schllessllch möchte ich noch darauf hinweisen - es wurde 
auch von den Kommissionssprechern bereits erwähnt --, 
dass das Behindertenglelchstellungsgesetz als Gegenvor
schlag zur Volkslnltlative «Gleiche Rechte für Behinderte„ 
konzipiert ist Es wäre politisch nicht klug, die Volksinitiative 
ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu bringen. Wenn 
jetzt die Differenzbereinigung dieser Vorlage, also des Ge
setzes, nicht mehr rechtzeitig gelingen sollte, so sollten Sie 
deshalb unbedingt von der Mögllchkelt von Artikel 74 Ab
satz 2 des Bundesgesetzes Ober die politischen Rechte Ge
brauch machen, welcher die Frist fQr die Ansetzung der Ab
stimmung Ober die Initiative zu verlängern erlaubt. Wir hät· 
ten dann die Situation, dass die Initiative spätestens In der 
Wintersession 2002 von den Räten verabschiedet werden 
müsste, aber dann einfach die Abstimmung aufgeschoben 
werden könnte, wenn man sich auf diesen Artikel abstützen 
würde. 
Ich beantrage Ihnen Jedoch aus den erwähnten Überlegun
gen, die Rückweisungsanträge Loepfe und Föhn abzuleh
nen. Die Anliegen, die den Rückweisungsanträgen zugrunde 
!legen, können - mindestens zum Tell - auch In der Debatte 
hier Im Plenum oder Im Differenzbereinigungsverfahren be
rücksichtigt werden. Ich denke dabei insbesondere gerade 
auch an die nicht verfassungskonformen Anträge der Kom
missionsmehrhail Mit einer Rückweisung würde meines Er· 
achtens kaum etwas gewonnen, Jedoch ginge wertvolle Zelt 
verloren. 
Ich möchte abschliessend noch einmal den Gedankengang 
aufnehmen, den der Bundesrat hatte, als er diese Vorlage 
verabschiedete. In vielen Unternehmen, Betrieben und Ver
waltungsstellen von Gemeinden, Kantonen und Bund wird 
heute fOr behinderte Menschen Vorbildliches geleistet. Das 
verdient unsere Anerkennung und unsere konkrete Unter-
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stützung. Das Behlndertenglelchstellungsgesetz soll diese 
positive Entwicklung unterstOtzen und beschleunigen. Es 
steht dabei den Kantonen frei, weiter zu gehen als der Bund. 
Das Behlndertenglelchstellungsgesetz soll auf der anderen 
Seite Säumige dazu führen, ein Minimum zu tun. Wichtig Ist 
uns, dass vonseiten der Politik dort Veränderungen In die 
Wege geleitet werden, wo das Umfeld fOr behinderte Men
schen verbessert werden kann und verbessert werden 
muss. Das Behindertenglelchstellungsgesetz führt uns In 
diese Richtung. 
Ich bitte Sie, heute auf diese Vorlage einzutreten und Im We
sentlichen der Fassung des Bundesrates und das Stände
rates zu folgen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L:entree en matlere est decldee sans opposftlon 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Nous 
votons sur les proposltlons Föhn/Loepfe de renvoi a la com
misslon qul ne font plus qu'une seule proposltlon. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag Fö epfe .... n Stimmen 
Dagegen .... 83 Stimmen :>lel-t• s.10• 

volr p.40& 
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.20 Uhr 
La seance est levee a 12 h 20 
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Art. 1 
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Abs. 1 
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Mehrheit 
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.... Rahmenbedingungen, dle es Menschen mit Behinderun
gen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen 

Minderheit 
(Suter, Baumann Stephanle, Cavalli, Goll, Graf, Gross Jost, 
Guisan, Maury Pasquier, Rosslnl) 
Bund und Kantone anerkennen und achten den Anspruch 
von Menschen mit Bahlnderung auf Massnahmen zur Ge
währleistung Ihrer Eigenständigkeit, ihmr sozialen und be
ruflichen Eingliederung sowie Ihrer TeUnahme am Leben der 
Gemeinschaft, namentlich Ihres ZUgangs zu Bauten, Anla
gen, Einrichtungen und Dienstleistungen, die fOr die Öffent
llchkelt bestimmt sind. Sie setzen dazu die nötigen Rahmen
bedingungen. 

Art. 1 
Proposition de la comm/ssion 
Al. 1 
Adherer a la d~lsion du Conseil des Bats 
Al.2 
MajorfM 
.... facillter aux personnes handlcapees la partlclpatlon .•.. 
Mlnorftlä 
(Suter, Baumann Stephanle, cavalll, Goll, Graf, Gross Jost, 
Gulsan, Maury Pasquler, Rosslnl) 
La Confederatlon et les cantons reconnalssent et respectent 
les drolts des personnes handicapees ä des mesures vlsant 
a garantlr leur autonomle. leur Integration soclale et pro
fessionnelle alnsl que leur partlclpatlon ä la via de la collectl
vlte, notamment en matlere d'acces aux bätlments, aux 
Installations, aux equlpements et aux prestatlons destlnees 
au publlc. Elles deflnlssent les condltlons-cadres neces
salres. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sle, den Antrag der Minderheit 
Suter zu unterstotzen und hier einen etwas weiter gefassten 
Zweckartikel vorzusehen. Dieser weiter gefasste Zweckarti
kel nennt vor allem vier wichtige Elemente: die Eigenstän
digkeit des Behinderten; die Elngllederung - als wichtiger 
Zweck auch des Behlndertenglelchstellungsgesetzes; die 
Tellhabe an der Gemeinschaft; den Zugang - vor allem - zu 
den öffentlichen Bauten und Anlagen. Gleichzeitig Ist die 
Formulierung des Antrages der Minderheit Suter, den un• 
sere Fraktion unterstatzt, folgerichtig als Rechtsanspruch 
des Behinderten umschrieben. wie ja hier durchwegs bei al
len wichtigen Punkten eben RechtsansprOche, klagbare 
Rechte vorgesehen sind. Das Ist ganz wichtig, um diesem 
Gesetz auch In der Alltagspraxls zum Durchbruch zu verhel
fen. Es Ist nicht nur eine blosse Staatsaufgabe, sondern ein 
Anspruch. 
In der vorliegenden Fassung der Kommissionsmehrheit 
helsst es eher lau, der Staat oder der Bund habe die ent
sprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Das genOgt 
uns nicht. Wir wollen Ansprüche und klagbare Rechte, und 
wir wollen diese einzelnen Tellhabeberelche auch ums
chrieben haben. Ich möchte auch daran erinnern. dass wir In 
der Beratung der 4. IV-Revision Im IVG einen 2Weckartlkel -
Artikel 1 a - verabschiedet haben, der ausdrOckllch die Wie
derherstellung des Primates der Wiedereingliederung ver
langt. Die Formulierung, wie sie Herr Suter Im Antrag der 
Minderheit vorschlägt, nähert sich In diesem Bereich 
eben stark jenem auch weiter gefassten 2weckartlkel Im IVG 
an. 
Ich möchte hier noch auf ein MissVerständnls eingehen: Es 
wurde diesem Gesetz Ja auch der Vorwurf gemacht, sein Be
hindertenbegriff sei nicht mit Jenem des IVG Identisch. Das 
kann dieser Begriff auch nicht sein, denn der Behinderten• 
begriff Im IVG Ist erwerbsorlentlert und kommt nur zum ll'a· 
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gen, soweit es um die berufliche Wledereingllederung des 
Behinderten geht - mit ganz wenigen Ausnahmen. Der An
spruch, auch der verfassungsrechtliche Anspruch dieses 
Gesetzes geht wesentlich weiter. Deshalb braucht es hier 
auch die gesellschaftliche Dimension der Wiedereingliede
rung, und das druckt die Formulierung des Antrages der 
Minderheit viel zutreffender aus als die etwas laue Fassung 
der Kommissionsmehrheit. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag Suter zu unter
stützen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R. AG): Im Namen der Mehr• 
heit der FDP-Fraktion bitte Ich Sie, hier der Mehrheit zuzu
stimmen. 
Die Formulierung der Mehrheit Ist ganz klar und hält un
missverständlich fest, dass Behinderte Teil unserer Gesell
schaft sind. Wir müssen hier mit diesem Gesetz die 
Rahmenbedingungen fassen, damit sie nicht wegen Ihrer 
Behinderung benachteiligt werden. Hier geht es also um die 
klare Umsetzung des Verfassungsartikels. Wir sind uns be
wusst. dass sich Benachteiligungen In ganz verschiedenen 
Lebensbereichen äussern und dass wir mit einer Aufzählung 
Immer unvollständig bleiben. Wir müssen aber auch geste
hen, dass mit Gesetzes- und Verfassungsartikeln nie alle 
Benachteiligungen von Menschen mit, aber auch ohne Be
hinderungen aufgehoben werden können. Wir haben aber 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, zu set
zen, und das tun wir hier. 
Deshalb bitte Ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen; deren 
Formulierung ist klar und unmissverständlich. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die Mehrheit der Kommission 
und auch der Bundesrat wollen vermeiden, dass hier das 
Wort «Anspruch» verwendet wird, weil dieses nur dann ein
zusetzen ist, wenn ein wirklich durchsetzbares Recht ge
schaffen wird. Bel der Lösung des Bundesrates haben wir 
dieses sprachliche Problem nicht, wobei die Formulierung 
der Kommissionsmehrheit aus unserer Sicht besser Ist. 
Artikel 1 ist eine programmatische Bestimmung - das ist der 
entscheidende Punkt -, was gegen den Antrag der Minder
heit spricht. Hier wird der Zweck des Gesetzes festgehalten. 
Im Antrag der Minderheit wird die Garantie eines Rechtsan
spruches verankert, was nicht Im Sinne einer programmati
schen Bestimmung ist; solches wird vielmehr im Grund
rechtsteil einer Verfassung festgehalten und kann allenfalls 
dort Ins Gesetz aufgenommen werden, wo das Instrumenta
rium entwickelt wird. Deshalb geht es nicht mit diesem An
trag der Minderheit - im Gegensatz zur Fassung der 
Kommissionsmehrheit. 
Ich bitte Sie deshalb namens der CVP-Fraktlon, dem Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: A l'artlcle 1er 
alinea 1 er, la commission vous recommande d'edopter la 
formulation du Conseil des Etats: «La presente lol a pour but 
d'empAcher, de redulre ou d'ellmlner les lnegalltes qui frap
pant les personnes handlcapees.» 
A l'article 1 er alinea 2, la majorlte de la commission vous 
propose d'adopter sa proposltion, solt une version proche de 
celle du Conseil federal. En effet, le Conseil des Etats a 
ajoute une floriture, «selon leurs posslbllltes», qul rend floue 
la volonte de faclllter aux handlcapes la partlclpatlon a la vie 
de la societe, l'etabllssement de contacts sociaux, l'accom
plissement d'une formation et l'exercice d'une actlvlte pro
fesslonnelle. 
La commlsslon a reJete la proposltion de la minorlte, qul est 
reprise d'une charte europeenne, mals qul est tres contral
gnante parce qu'elle vise a garantir aux personnes handica
pees l'autonomle et l'integration soclale dans tous les cas. 
Cette disposltlon serait tres difficile a mettre en oeuvre. 
La commission vous demande, a l'artlcle 1 er allnea 1 er, 
d'adopter la version du Conseil des Etats. 
La majorite de la commisslon vous invlte, a l'artlcle 1 er all
nea 2, a adopter sa proposltion. 

Abs. 1-AJ. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ••.• 50 Stimmen 

La presldente (Maury Pasquier Llllane, presidente): Je vous 
slgnale que les proposltlons Studer Helner et Schwaab aux 
artlcles 3 et 7d, respectlvernent, ont ete deposees trop tard 
et qu'elles ne seront donc pas examlnees en vertu de l'ar
tlcle 70 de notre reglement. 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Mensch mit Behinderungen .... 
Abs. 2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 4bls 
Mehrheit 
Eine Benachteiligung beim Zugang zu Aus• und Weiterbil
dungen liegt vor, wenn der Zugang für Behinderte nicht oder 
nur unter erschwerenden Bedingungen möglich Ist. Dies Ist 
Insbesondere der Fall, wenn die Dauer und Ausgestaltung 
der BIidungsangebote sowie PrOfungen den spezifischen 
Bedürfnissen Behinderter nicht angepasst sind oder wenn 
die Verwendung behindertenspezlfischer Hilfsmittel sowie 
der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert 
werden. 
Minderheit 
(1Hponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Abs. 4ter 
Mehrheit 
Eine Benachteiligung Im Bereich der Arbeitsverhältnisse 
liegt Insbesondere vor, wenn Arbeitnehmerinnen oder Ar
beitnehmer hinsichtlich der Anstellung, Aufgabenzutellung, 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Aus- und Welterbll
dung, Beförderung und Entlassung wegen Ihrer Behinde
rung anders behandelt werden als Nichtbehlnderte oder 
wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tat
sächlichen Gleichstellung Behinderter und Nichtbehlnderter 
notwendig ist. 
Minderheit 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzi, Fattebert, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Abs.5 
Streichen 

Art. 2 
Proposition de la commuon 
Al. 1 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 
(la modlflcatlon ne conceme que le texte allemand) 
AJ.2-4 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Al. 4bis 
Majorite 
II y a lnegallte dans racces a la formatlon ou a la formatlon 
contlnue lorsque cet acces est Impossible ou rendu dlfflclle 
aux personnes handlcapees. Tel est le cas notamment lors
que la dures et l'amenagement des prestatlons de formatlon 
offertes alnsi que les examens exlges ne sont pas adaptes 
aux besoins speclflques des personnes handlcapees ou que 
l'utlllsatlon de moyens auxlllalres adaptes aux besolns specl
flques des personnes handicapees ou une assistance per
sonnelle qui leur est necessalre ne leur est pas accordee. 
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Minorlte 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Widrig) 
Rejeter la proposltion de la maJorite 

Al. 4ter 
Maforlte 
II y a inegallte en matiere de rapports de travall notamment 
lorsque, en raison de leur handicap, les travallleurs sont tral• 
tes differemment des personnes non handicapees en ce qui 
concerne l'embauche, l'attrlbutlon des täches, rame
nagement des conditlons de travall, la formation et le 
perfectionnement professlonnel, la promotion et le Ileen• 
clement, ou lorsqu'une dlfference de traitement neces
saire au retabllssement d'une egalite de fait entre les 
personnes handlcapees et les personnes non handicapees 
fait defaut. 
Mlnorlte 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzl, Fattebert, Widrig) 
ReJeter la proposltion de la maJorlte 

Al. 5 
Biffer 

Trlponez Plerre (R, BE): Namens der Kommlsslonsmlnder• 
helt ersuche ich Sie, den von der Mehrheit beschlossenen 
Absatz 4bis von Artikel 2 abzulehnen und - wie dies auch 
Bundesrat und ständerat getan haben - generell darauf zu 
verzichten, im Aus· und Weiterbildungsbareich eine explizite 
Definition des Begriffes der Benachteiligung von Menschen 
mit Behinderungen mit konkreten Rechtsfolgen gesetzlich zu 
verankern. 
Allein schon die von der Mehrheit gewählte Formulierung, 
wonach eine Benachteiligung beim Zugang zu Aus- und 
Weiterbildung fOr Behinderte Insbesondere dann vorliege, 
«wenn die Dauer und Ausgestaltung der Bildungsangebote 
sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter 
nicht angepasst sind oder wenn die Verwendung behinder
tenspezlfischer Hilfsmittel sowie der Beizug notwendiger 
persönlicher Assistenz erschwert werden", lässt erahnen, 
welch heikle Abgrenzungsfragen und lnterpretatlonsschwle
rlgkelten sich hier in der Praxis und erst recht Im Konfliktfall 
ergeben könnten. 
Natürlich sollen auch Jugendliche mit Lernbehinderungen 
aller Art eine berufliche Ausbildung absolvieren können, 
auch solche mit mentalen Defiziten, mit psychischen Störun• 
gen, mit Konzentrationsmängeln, mit Verhaltensproblemen 
oder irgendwelchen anderen Behinderungen, und zwar nicht 
nur jene mit leichten Behinderungen, sondern, soweit dies 
möglich ist, auch solche mit mittleren oder schweren Behln-

. derungen. 
Das neue Berufsbildungsgesetz sieht denn auch eine be
rufspraktlsche Bildung mit einem gesamtschwelzerlschen 
Attest vor, welche die bisherige Anlehre ersetzen soll. Auch 
Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen sollen also 
ihren Möglichkeiten angepasste Aus- und Weiterbildungen 
machen können. Unverhältnlsmässlg und fOr die Behinder
ten letztlich wohl kontraproduktiv wäre es hingegen, wenn 
an den Berufsschulen oder anderen Bildungsstätten die 
Schuldauer, das Ausbildungsniveau oder gar die PrOfungs
anforderungen in jedem Falle, je nach Behlnderungsart oder 
Behinderungsgrad, den indlvlduellen Bedürfnissen behln• 
derter Absolventen angepasst werden müssten. Genau das 
verlangt aber der von der Mehrheit beschlossene Absatz 
4bls von Artikel 2. 
Es muss In diesem Zusammenhang auch darauf hingewie
sen werden, dass der von der Mehrheit In Artikel 2 Absatz 
4bls definierte Begriff der Benachteiligung gemäss Artikel 3 
Buchstabe f - wir werden ihn später behandeln - für die ge
samte Aus- und Weiterbildung Im Sinne des Berufsbildungs
gesetzes, des Fachhochschulgesetzes sowie des ETH
Gesetzes Geltung haben soll und dass er gegen0ber dem 
Gemeinwesen ein lndMduelles Klagerecht bei Gericht oder 
bei der Verwaltungsbehörde wegen Benachtelligung eröff
nen wOrde. 
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Artikel 2 Absatz 4bls muss aber auch noch aus einem weite
ren Grund gestrichen werden. Rund 70 Prozent aller Schul
abgänger absolvleren bekanntlich nach Ihrer obligatorischen 
Schulzelt eine Berufslehre; von Ihnen ertollen wiederum 
rund 70 Prozent den praktischen Tell Ihrer Lehre In einem 
kleinen oder mittleren Betrieb. Der Lehrvertrag Ist Im Obllga
tlonenrecht geregelt und bildet eine besondere Form des Ar
beitsvertrages. Dabei obliegt dem Lehrmeister - bei den 
KMU Ist das meistens der Betriebsinhaber selber - eine be
sondere Verantwortung für jeden Lehrling. Es gibt erfreull
cherwelse Tausende von Gewerbebetrieben, die Immer 
wieder bereit sind, ein Lehrverhältnis auch mit Jugendlichen 
mit Behinderungen einzugehen. Ein Grosstell davon ist 
umso motMerter für einen solchen Schritt, je positiver die 
Erfahrungen sind. Es gibt zahllose Beispiele für solche er
folgreiche Lehrverhältnisse, und es gibt erstaunlich wenig 
Misserfolge. 
Sollten nun Jedoch, und hier liegt die Crux, gesetzliche Bar
rieren beschlossen werden, welche diesen Gewerbetreiben
den Vorschriften auferlegen, denen sie möglicherweise nicht 
mehr gerecht werden können -- Ich denke hier auch ganz 
speziell an den folgenden Absatz 4ter, den unsere Minder
heit ebenfalls bekämpft -, so könnte die Angst vor Irgend
welchen lndMduellen Klagerechten wegen Benachteiligung 
diese Bereitschaft In manchen Fällen dämpfen, was sicher 
nicht Im Interesse der Jugendlichen mit Behinderungen 
wäre. 
Im Namen der Minderheit der Kommission und im Einklang 
mit Bundesrat und Ständerat und auch Im Sinne eines un
verkrampften Beziehungsfeldes zwischen behinderten und 
nlchtbehlnderten Menschen bitte Ich Sie, auf diese Abgren
zungsnorm von Artikel 2 Absatz 4bls zu verzichten. 

Bruderer Pascale (S, AG): Wenn wir von GlelchsteHung re
den, dann kann es In vlelen Fällen nicht um Glelchhelt ge
hen. Wir Nichtbehlnderte sind untereinander nicht glelch, die 
Behinderten unter sich auch nicht, und die Nlchtbehinderten 
und die Behinderten sind ohnehin ungleich. In einem Aspekt 
geht es aber sehr wohl um Gleichheit, denn als Bürgerinnen 
und Bürger mit Rechten und Pflichten sind wir alle gleich. 
Von Bürgerinnen und Bürgern erwarten wir In diesem Land 
den Willen zur Mitbestimmung, wir erwerten Interesse und 
Teilnahme am gesellschaftlichen und am beruflichen Leben, 
wir erwarten Eigenverantwortung, und wir erwarten Ver
ständnis für demokratische Abläufe. 
Voraussetzung für dieses Verständnis, für die Entwicklung 
und auch die Artikulation einer eigenen Meinung Ist der Zu
gang zu Aus- und Weiterbildung. Gerade In diesem Bereich 
sehen sich behinderte Menschen aber oft mit Erschwernis
sen konfrontiert. Es kommt vor, dass f0r behinderte Men
schen im Unterricht oder während PrQfungen unentbehrliche 
Hllfsmlttel oder persönliche Assistenz nicht zugelassen wer
den; z. B. verbieten gewisse AusblldungslnstltUtlonen gehör
losen Menschen die HIife von Dolmetscherlnnen und 
Dolmetschern. Ebenso sind die Dauer und die Ausgestal
tung der BIidungsangebote der Situation von behinderten 
Menschen häufig nicht angepasst, z. B. weigern sich ge
wisse Schulen, die Dauer von Prüfungen an die Bedürfnisse 
von sehbehlnderten Menschen anzupassen, die für das Le
sen mehr Zeit brauchen. Studierende mit Slnnesschädlgun
gen oder Körperbehinderungen sind In den Ausbildungs
stätten der höheren Bildung, etwa In Hochschulen oder Uni
versitäten, untervertreten. Dies Ist auch ein Hinweis darauf, 
dass die behinderten Menschen nicht adäquat auf eine ter
tiäre Ausbildung vorbereitet werden oder diese Ihnen erst 
gar nicht empfohlen wird. 
Übrigens werden gerade die Ausbildungsmöglichkeiten Im 
Hochschulbereich nicht vom Berufsbildungsgesetz erfasst, 
das wir gerade neulich revidiert haben. Deshalb entspricht 
Artikel 2 Absatz 4bls einer sinnvollen Ergänzung zum Be
rufsbildungsgesetz sowie zur IV. Es darf nicht sein, dass 
eine Behinderung es verunmöglicht, eigene Fähigkeiten, ei
gene Fertigkelten, das eigene Wissen und die Persönlichkeit 
unter Beweis zu stellen. Dies wirkt sich nicht nur enorm ne-
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gatlv auf die berufliche und somit auch auf die finanzielle Zu
kunft der Betroffenen aus, sondern es wirkt sich auch 
allgemein negativ aus auf eine selbststä , auf eine 
selbstbestimmte Teilnahme an unserem haftllchen, 
an unserem sozialen Leben. 
Im Namen der SP-Fraktion bitte ich Sie, den Bereich der 
Aus- und Weiterbildung in den Geltungsbereich des Geset
zes aufzunehmen, also der Kommissionsmehrheit zu folgen. 
Dieser Artikel ist ein absolut zentrales Element des Behln
dertenglelchstellungsgesetzes. Es geht hier um ein Grund
prinzip, welches - so glaube und hoffe ich - wir alle hier drin 
teilen und vertreten wollen; Es geht um nichts anderes als 
um Chancengleichheit. 

Trlponez Plerre (R, BE}: Ich soll auch unseren Minderheits
antrag auf Streichung von Absetz 4ter gleich begrOnden, ob
wohl es hier natürlich - das muss man klar sehen - um das 
Arbeitsverhältnis geht. Hier verlangt die Kommissionsmehr
heit, dass eine Benachteiligung dann definiert werde, «wenn 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer hinsichtlich dar An
stellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen, Aus- und Welterblldung, Beförderung und Entlas
sung wegen ihrer Behinderung anders behandelt werden als 
Nichtbehinderte, oder wenn eine unterschiedliche Behand
lung fehlt. die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter 
und Nichtbehinderter notwendig ist ... 
Mehr noch als bei der Aus- und Weiterbildung würde der 
Einbezug der privaten Arbeitsverhältnisse Oberhaupt zu Pro
blemen, zu Konflikten und schliessllch gar zu einer wirkli
chen Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen aus 
dem Arbeitsprozess führen können. Wir alle hier im Saal 
möchten doch die Integration möglichst aller erwerbsfähigen 
und erwerbswilligen Menschen In die Arbeitswelt. Jede und 
Jeder soll, soweit sie oder er dazu In der Lage Ist, aktiv am 
Berufsleben teilnehmen können. Gerade das aber würde 
nach Auffassung der Minderheit infrage gestellt, wenn es 
beispielsweise einem Arbeitgeber nicht mehr erlaubt wäre, 
einem Behinderten eine spezielle Aufgabe nach dessen 
Möglichkeiten zuzuweisen, ihm besondere Arbeitsbedingun
gen zu bieten, z. B. ein verkleinertes Arbeitspensum, oder 
beispielsweise halt wegen einem Defizit bei der Arbeitsleis
tung von einer Beförderung abzusehen. Auf solche Art und 
Welse kann der Zweck des Behlndertenglelchstellungsge
setzes, das es den Menschen mit Behinderungen erleich
tern soll. eine Erwerbstätigkeit auszuüben, nicht erreicht 
werden. 
Ich bitte Sie im Namen der Minderheit, sowohl Absetz 4bls 
wie Absetz 4ter zu abzulehnen. 

Gross Jost (S, TG}: Ich bitte Sie namens der SP-Fraktlon, 
der Mehrheit zu folgen. Ich bitte Sie also auch, die privat
rechtlichen Arbeitsverhältnisse in den Schutzbereich des 
Behindertengleichstellungsgesetzes einzubeziehen. 
In der Botschaft steht etwas sehr Vorbildliches, ich möchte 
hier Frau Bundesrätin Metzler daran erinnern: Es steht dort 
nämlich, dass der Arbeitsmarkt der Krlstalllsatlonspunkt der 
gesellschaftlichen Akzeptanz sei. Diese Aussage können wir 
voll unterstreichen. Aber Sle können doch nicht 90 Prozent 
aller Arbeitsverhältnisse hier ausnehmen und deren Gel
tungsbereich trotz der wegweisenden Erklärung, dass die 
Arbeit immer noch der Lebensmittelpunkt vieler Behinderter 
sein solle, auf weniger als 10 Prozent der Arbeitsverhält
nisse reduzieren. 
Wir haben In diesem Gesetz wenig Anknüpfungspunkte für 
eine verbesserte Wiedereingliederung von Behinderten In 
die Arbeitswelt. Es sind viele Modelle wie Bonus-Malus-Mo
delle und Anrelzmodelle diskutiert worden, die wir Jetzt -
Gott sei Dank! - zumindest in einen Pllotartikel integriert ha
ben. Aber insgesamt haben wir wenig oder zu wenig getan, 
um das Primat der beruflichen Wiedereingliederung auch 
bei Behinderten durchzusetzen. Herr Suter hat zu Recht ge
sagt, dass wir fast nirgends eine derart gravierende Arbeits
losigkeit haben wie bei behinderten Personen, die arbeits
fähig und -willig sind. 

Der Einbezug öffentlich-rechtlicher Arbeitsverhältnisse nach 
dem Bundespersonalgesetz Ist wichtig, und damit wird auch 
die Vorblldfunktlon des Bundes erfOllt. Es macht aber keinen 
Sinn, das Gros der Arbeitsverhältnisse einfach auszusparen. 
Ich erinnere Sie daran, dass auch Artikel B der Bundesver
fassung einen Integralen Ansatz hat und das gesamte ge
sellschaftliche Leben und nicht nur die öffentllchen, durch 
den Staat geordneten Arbeitsverhältnisse erfassen will. Das 
ist durchaus auch der Sinn der Geschlechtergleichheit, die 
ebenfalls In Artikel 8 der Bundesverfassung festgehalten und 
in beispielhafter Welse Im Gleichstellungsgesetz konkreti
siert Ist. 
Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass wir hier einen 
massvollen Rechtsschutz vorgesehen haben. Wir haben 
zwar In Artikel 7b des Gesetzes den Anspruch auf Beseiti
gung diskriminierender Massnahmen in Arbeitsverhältnissen 
festgelegt, aber es besteht beispielsweise kein Anspruch auf 
den Antritt einer Arbeitsstelle. Hier kann also der Anspruch 
eines Behinderten nicht real durchgesetzt werden. Auch bei 
der Entlassung beschränkt sich der Rechtsschutz auf eine 
Entschädigungslösung, wenn diese Entlassung tatsächlich 
missbräuchlich Ist. Die Praxis, wonach ein Behinderter nicht 
wegen seiner Behinderung entlassen werden darf, haben 
wir bereits jetzt Im Gesetz und In der entsprechenden Praxis 
festgelegt. Es Ist also nicht so, dass wir hier Ober das Zlel 
hinausschiessen, sondern wir haben hier den Rechtsschutz 
eigentlich nur auf entsprechende Massnahmen während des 
Arbeitsverhältnisses festgelegt. Bel der Aufnahme der Ar
beit, beim Antritt einer Arbeitsstelle gibt es keinen Anspruch, 
und bei der Entlassung eines behinderten Arbeitnehmers 
wegen seiner Behinderung gibt es nur eine Entschädigung. 
Ich denke, das ist verhältnlsmässlg Im besten Sinne des 
Wortes, wie es auch In Artikel 8 des Gesetzes festgelegt Ist. 
Deshalb Ist der Einbezug der privatrechtlichen Arbeitsver
hältnisse ein Kardinalpunkt für die Frage, ob wir es mit der 
Gleichstellung wlrkllch ernst meinen. Sie können keinen Arti
kel vorsehen, der weniger als 1 o Prozent der Arbeitsverhält
nisse in den Schutzbereich einbezieht. Deshalb habe Ich 
namens der Fraktion auch hier eine Abstimmung mit Na
mensaufruf verlangt. 

Heberleln Trlx (R, ZH}: In diesem Artikel hat die SGK nun 
sehr weit gehende Ausweitungen gegenOber dem Entwurf 
des Bundesrates, aber auch gegenOber der Fassung des 
Ständerates vorgenommen, deren Konsequenzen in keiner 
Art und Welse abschätzbar sind. Sie haben es gehört: In Ab
satz 4bis wird der Zugang zu Aus- und Weiterbildung er
fasst, und damit auch die Berufsbildung. Die Konsequenzen, 
die dann In Artikel 3 Litera g mit dem Einbezug der privaten 
Arbeitsverhältnisse und In Artikel 7b folgen, sind entschei-
dend. In Absatz 4ter wird die Benachte g im Bereich der 
privaten Arbeitsverhältnisse - d. h. stellung, Aufga-
benzuteilung bezOglich Arbeitsbedingungen, Aus- und Wei
terbildung, Beförderung und Entlassung - mit einbezogen. 
Das Gesetz sieht einerseits die B oder die Verhü-
tung von Unglelchbehandlungen v ht andererseits 
aber auch subjektive Rechte vor. Dem stimmt die FDP-Frak
tion zu. Weder der Bundesrat noch der Ständerat sehen 
aber eine besondere Massnahme fQr Arbeitsverhältnisse 
des privaten Sektors vor - weder im Bereich Ausbildung 
noch in den Bereichen Anstellung, Beförderung oder Entlas
sung. Die natlonalrätliche Kommission hat sich von diesem 
Grundsatz weit entfernt und schlägt gleichzeitig auch Mass
nahmen zur Umsetzung vor, dazu gehören das individuelle 
Klagerecht sowie Entschädigungsansprüche. 
Das Gesetz, dessen Zielsetzung darin besteht, die Gleich
stellung behinderter Menschen zu verwlrkllchen, soll ein 
Rahmengesetz sein. Daher sollen Behinderte ohne Rück
sicht auf die Art der Behinderung nach ihren Möglichkeiten 
in die Arbeitswelt integriert werden. Dies Ist auch bei Aus
und Weiterbildung der Fall: Entsprechend den Möglichkeiten 
sollen sie gefördert werden. Dazu braucht es Anreize und 
nicht zwingende Vorschriften und Klagerechte, die sich auf 
die Bereitschaft zur Integration von Menschen mit Behlnde-
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rungen in die Arbeitswelt - so befürchten breiteste Kreise -
kontraproduktiv auswirken. 
Hier stellt sich, wie an verschiedenen Stellen dieses Geset
zes, einmal mehr die Frage der Justlzlabllltit und der Ab
grenzungsprobleme - Herr Gross Jost hat sie zwar mlnlma
llslert - zwischen Behinderung und lnvalldltät, zwischen 
Eingliederungsmassnahmen für Behinderte und Elngliede
rungsmassnahmen der Invalidenversicherung. In den Kom
missionsverhandlungen wurde uns versichert, diese Abgren
zungsfrage stelle sich nicht Das ist aber nicht so klar, denn 
letztlich sind es die Gerichte, welche eine unpräzise Gesetz
gebung, wie wir sie hier machen, auslegen mllssen. Begriffe 
wie «Zumutbarkelt», «massvoll» oder «Verhältnlsmässlg
kelt" müssen neu Interpretiert werden. Sie schaffen eine 
Rechtsunsicherheit, die finanziellen Konsequenzen sind 
nicht bezifferbar, ebenso wenig wie beim folgenden Artikel In 
Bezug auf den Einbezug der Altbauten. 
Der Ständerat hat ähnlich lautende Anträge mit 32 zu 6 res
pektive 31 zu 6 Stimmen klar abgelehnt, ebenso klar äus
serte sich der Bundesrat. Solche massive Eingriffe in die 
Vertragsfreiheit sind nicht gerechtfertigt; sie sind auch - das 
möchte Ich betonen - In keiner Art und Weise vergleichbar 
mit der Gleichstellung von Frau und Mann. Denn dort, so 
denke Ich, Ist es meistens relativ klar, ob es sich bei einer 
bestimmten Person um eine Frau handelt. Man muss nicht 
einmal feststellen, bis zu welchem Grad es sich um eine 
Frau handelt. Die Gleichstellung, wie sie hier mit dem Einbe
zug In die private Arbeitswelt gefordert wird, Ist keum Justi
zlabel. 
Ich empfehle Ihnen Im Namen der FDP-Fraktion, dem Bun
desrat und dem Ständerat, d. h. der Minderheit Trlponez, zu
zustimmen. 

Grass Jost (S, TG): Frau Heberleln, Sie haben die Frage 
teilweise schon beantwortet, aber ich möchte eine präzisere 
Antwort von Ihnen hören. Sie haben gesagt, bei der Gleich
stellung von Mann und Frau seien bei der Frage der Lohn
gleichheft die privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse einbezo
gen. Ich frage Sie deshalb noch einmal an: Warum soll das 
hier bei den Behinderten nicht mögllch sein? Sind die Behin
derten in Bezug auf die Gleichstellung nach Artikel 8 der 
Bundesverfassung weniger schutzwllrdig als die Frauen? 

Heberleln Trix (R, ZH): Es geht Ja hier nicht nur um die 
Lohngleichheit, sondern wir erheben viel weiter gehende 
Forderungen. Ich habe bereits erwähnt, dass die Abgren
zung sehr viel schwieriger ist: In welchem Grad muss der 
Einbezug erfolgen? Aber auch: Wo liegen die Kriterien für 
die Gerichtsentscheide? Es ist alles offen, und wir können 
keine klare Situation schaffen. Wir waren beim Gleichstel
lungsgesetz eigentlich auch nie der Meinung, dass z. B. Poli
zisten mit Krankenschwestern verglichen werden sollen, 
sondern es war die Rede von der Glelchstellung von Mann 
und Frau. 
Hier sind die Entscheide der Gerichte noch viel offener. Per
sönlich wllrde ich meinen, dass wir der Bache einen 
schlechten Dienst erweisen, wenn wir nicht, wie es bereits In 
vielen Bereichen der Fall Ist, Anreize für die privaten Arbeit
geber für den Einbezug von Behinderten In die Arbeitswelt 
schaffen, sondern quasi vorschreiben, was gemacht werden 
muss - und dies durch Gerichtsentscheide, die oft völlig un
berechenbar sind. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Zuerst eine Vorbemerkung 
betreffend die wichtigsten drei Artikel. Wenn Sie die Fahne 
anschauen, sehen Sie, dass bei den meisten Anträgen eine 
Mehrheit der CVP-Kommlssionsmltglleder mit der SGK
Mehrhelt gestimmt hat, während eine Minderheit der Version 
Bundesrat/Stinderat zugestimmt hat. Unsere Fraktion hat 
das Geschäft am 11. Juni 2002 In Anwesenheit von Frau 
Bundesrätin Metzler beraten, das Geschäft Ist Ja beim EJPD. 
Die Rückweisung an die Kommission haben Sie abgelehnt. 
Unsere Fraktion hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, 
falls Eintreten beschlossen wird, In der Detailberatung bei 
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den drei Hauptdifferenzpunkten zur Kleinen Kammer grund
sätzlich die Linie Bundesrat/Ständerat zu fahren, aber bei 
anderen Fragen, bei den Pllotversuchen, der Schulförderung 
oder der Aus- und Weiterbildung, der Mehrheit der Kommis
sion zuzustimmen. Wir haben auch nichts gegen ein Büro 
für Gleichstellung oder gegen andere Anträge der Mehrheit 
der Kommission. 
Aber die Mehrheit der CVP-Fraktlon wird bei den wesentlichs
ten drei Punkten der Fassung Bundesrat/Stinderat zustim
men. Diese Punkte betreffen das Arbeitsrecht - Artikel 7b 
und Artikel 2 Absatz 4ter - und die Ausweitung bezüglich 
öffentlich zugänglicher Bauten und der Anzahl der Wohn
einheiten -Artikel 3 Buchstaben a und c. Dies sind Auswei
tungen der Mehrheit der SGK, die in der Vernehmlassung 
nicht mehrheitsfähig waren. Auch die selnerzeltlge CVP-Ver
nehmlassung Ist untergegangen. Eine Minderheit unserer 
Fraktion wird den von der Mehrheit der SGK einge
schlagenen Weg weitergehen. Dies zu Ihrer Orientierung 
eine Zusammenfassung unserer Aussprache, In der es zwar 
nicht um einzelne Details In den verschiedenen Artikeln 
ging, In der aber doch eine kurze Auslegeordnung bezllgllch 
dieser drel strittigen Hauptdifferenzpunkte vorgenommen 
wurde. 
Zu Absatz 4bls, Aus- und Weiterbildungen: Es stellt sich die 
Frage, ob dieser Absatz erforderlich Ist, nachdem der Bun
desrat In Absatz 4 schreibt, dass der Umfang der Benachtel
llgungsberelche alle Dienstleistungen betrifft. Ich denke, 
dazu gehören auch die Aus- und Weiterbildungen. Aber 
trotzdem, die Mehrheit der CVP-Fraktlon befOrwortet diesen 
Antrag der Mehrheit zu Absatz 4bls. Er Ist eine sinnvolle De
finition Im Bereich des Erwerbslebens. Es geht Ja um die Be
reitstellung von Rahmenbedingungen, die es den betroffe
nen Menschen ermöglichen, sich wieder voll In den Dienst 
der Gesellschaft zu stellen und einer geregelten Arbeit nach
zugehen. Das Ist eine sinnvolle Ergänzung zu Massnahmen 
der IV. Wir werden In der Mehrheit diesem Absatz 4bis zu
stimmen. 
Ganz sicher werden wir Jedoch dem folgenden Absatz 4ter 
nicht zustimmen. Hier beginnt der Generalangriff auf die Ar
beltsverhältnlsse, hier wird er eingeläutet. Hier wlll die Mehr
heit der Kommission alle privaten Arbeitsverhältnisse dem 
Behindertengesetz unterstellen. Man muss das natOrllch im 
Zusammenhang mit Artikel 3 Buchstabe g, wo die Rechtsan
sprüche verstärkt werden, und mit Artikel 7b sehen. Schon 
die Formulierung von Absatz 4ter wlrlt Fragen auf: Im ersten 
Tell des Absatzes wird verlangt, dass der Behinderte genau 
gleich zu behandeln Ist wie der Nichtbehlnderte. Gut, einver
standen. Im zweiten Tell wird ausgesagt, dass der Arbeitge
ber eine Benachteiligung begeht, wenn eine unterschied
liehe Behandlung fehlt. Was hat Jetzt der Arbeitgeber zu tun? 
Gleichbehandlung oder Sonderbehandlung? Mit diesem 
Absatz 4ter, zusammen mit dem Individuellen Klagerecht 
und In Koppelung mit dem Verbandsklagerecht gemäss 
Artikel 7c, wird natllrllch schweres Geschütz gegen die 
300 ooo schweizerischen Unternehmen aufgefahren. Aus 
meiner Sicht Ist das letztlich kontraproduktiv für die Anstel
lung von Behinderten. 
Herr Jost Gross, wir mllssen Artikel 2 Absatz 4ter In Zusam
menhang mit Artikel 3 Buchstabe g und Artikel 7b sehen. 
Wenn man es genau anschaut, dann sieht man, dass die 
Mehrheit der Kommission weit llber das Begehren der Volks
Initiative hinausgeht. Die Volksinitiative räumt nur Rechtsan
sprüche Im Zusammenhang mit der Zugängllchkelt von 
Bauten und Anlagen ein, die fOr die Öffentlichkeit bestimmt 
sind; In der Initiative helsst es auch noch „Inanspruchnahme 
von Einrichtungen». Die Mehrheit der Kommission geht wei
ter; deshalb wird Ihr die Mehrheit der CVP-Fraktlon nicht zu. 
stimmen. 
Wir ziehen es vor, Anreize fllr lnvestltlonen bei behinderten
gerechten Bauten zu geben und Finanzhilfen fllr den öffentli• 
chen Verkehr zu gewähren - lesen Sie den Artikel 17 dieses 
Gesetzes. Wir ziehen dies Artikel 2 Absatz 4ter vor. 
Ich beantrage Ihnen deshalb namens der Mehrheit der CVP
Fraktlon, bei Artikel 2 Absatz 4ter dem Bundesrat und dem 
Ständerat, also der Minderheit, zu folgen. 
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Wirz-von Planta Christine (L, BS): Es wurde schon gesagt, 
dass Artikel 2 in direktem Zusammenhang mit den Artikeln 
betreffend Einräumung von Klagerechten steht, sicher mit 
den Artikeln 3 und 7b und zudem mit den Artikeln 12, 12a 
und 13. Wir Liberale sind uns natorllch der eminenten Be
deutung der Weiterbildung von Menschen mit einer Behinde
rung bewusst und wissen auch, dass der Zugang zu Aus
und Weiterbildung, besonders für Frauen mit einer Behinde
rung, erschwert ist. Hier kann und muss der Gleichstellungs
artikel beigezogen werden. Dieser Weg steht allemal offen. 
Zu lange wurden Behinderte zu wenig gefördert. Dabei 
muss aber auch gesagt werden, dass viele der heute ver
wendeten segensreichen technischen HIifsmittei erst im letz
ten Jahrzehnt entwickelt wurden und zudem - das ist sicher 
noch relevanter - ein Umdenken in der Gesellschaft stattfin
den musste. 
Die Liberalen sind inhalUlch mit der Stossrichtung des Be
gehrens sehr einverstanden, möchten aber darauf hinwei
sen, dass Massnahmen im Sinne dieses Postulates zum 
Beispiel in der Invalidenversicherung und im neuen Berufs
bildungsgesetz Aufnahme gefunden haben und finden sol
len. Dort sind sie an der richtigen Stelle. 
Zum Bereich der Arbeitsverhältnisse: Bei Absatz 4ter folge 
ich an und für sich in vielem den Überlegungen meines Vor
redners. Die Volksinitiative "Gleiche Rechte für Behinderte„ 
selbst sieht ja kein subjektives Recht Im Arbeitsbereich vor. 
Die Integration im Arbeitsbereich soll auch nicht mit subjekti
ven, also mit klagbaren Rechten erreicht werden, sondern 
mit speziellen Anreizsystemen. Diese wiederum sind in Artf. 
kel 12 festgehalten. In Artikel 12a wird dem Bundesrat zu
sätzlich die Kompetenz gegeben, Pllotversuche zur Integ
ration Ins Erwerbsleben durchzuführen, wobei wir den Be
griff «Pilotprojekte„ vorziehen würden. 
Die Liberalen werden den Artikel 12a - das kann Ich jetzt 
schon bekannt geben - vollumfängllch unterstützen und in 
diesem Zusammenhang auch den Mehrheitsantrag In Arti
kel 13, der vom Bundesrat eine Berichterstattung Innerhalb 
von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes verlangt. 
Sollte der Weg der Anrelzmechanismen nicht greifen, so 
können aufgrund des Berichtes weiter gehende Massnah
men unterbreitet werden. 
Jetzt habe Ich noch eine Bemerkung im Zusammenhang mit 
einer Aussage von Herrn Gross Jost. Sie haben Artikel 8 der 
Bundesverfassung zitiert, wenn Ich mich nicht Irre. Ist es 
nicht so, dass sich das Diskrlminierungsverbot in Artikel 8 
der Bundesverfassung auf das Arbeitsgesetz und die Ar
beitsgerichte ausdehnt? Wird nun ein weiteres, zusätzliches 
Klagerecht eingeführt, welches In den Privatbereich Dritter 
hineingeht? Dann, würde Ich sagen, sind kontraproduktive 
Auswirkungen mindestens zu befürchten. 
Die Liberalen sind für die Ablehnung der Absätze 4bls und 
4ter von Artikel 2. 

Graf Maya (G, BL): Die grüne Fraktion bittet Sie, der Mehr
heit der Kommission zu folgen und die beiden Minderheits
anträge zu Artikel 2 Absatz 4bis und Artikel 2 Absatz 4ter 
abzulehnen. 
Es ist nichts als konsequent, den Bereich Bildung und Arbeit 
in das vorliegende Behlndertengleichstellungsgesetz aufzu
nehmen. Wie heisst es so schön Im lnvalldengesetz: «Ein
gliederung vor Rente ... Hier können wir Ernst damit machen, 
denn gleiche Chancen setzen gleiche BIidungs- und Arbeits
bedingungen voraus. Wenn wir diesen Grundsatz haben, 
dann müssen die Rahmenbedingungen eben stimmen. Der 
Zugang zu Aus- und Weiterbildung und keine Benachteili
gungen Im Bereich der Arbeitsverhältnisse gehören zu die
sen Bedingungen; denn BIidung und Arbeit bedeuten Teil
nahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Sie ge
hören zu den wichtigsten Integrationsmitteln. 
Ich habe da schon Mühe mit den Liberalen, schöne Worte 
von Verständnis nützen nichts, denn hier und heute müssen 
wir Taten zeigen. Diese Taten gehören In ein Gesetz, wie wir 
es vorgeschlagen haben. 

Ich möchte zu Absatz 4bls Artikel 2, In dem es um die Aus
und Weiterbildung geht, noch Folgendes bekanntgeben: Es 
ist wichtig, dass für Menschen mit Behinderung die Möglich
keit besteht, sich eine Ausbildung anzueignen. Sie stellt eine 
wichtige Voraussetzung für eine selbstständige Teilnahme 
dieser Menschen am gesellschaftlichen und beruflichen Le
ben dar. Doch sehen sich heute noch viele Menschen mit 
Behinderungen auch in diesem Bereich mit zahlreichen Be
nachteiligungen konfrontiert, welche Ihre Chancen, eine 
Ausbildung erfolgreich abzuschllessen, erheblich einschrän
ken. Wie helsst es so schön: Nur mit ständiger Weiterbildung 
kommt man im Beruf weiter. Soll das nicht auch für Men
schen mit einer Behinderung gelten? 
Dementsprechend sieht auch Artikel 1 des vorliegenden Ge
setzes diese Erleichterung vor, und darum müssen wir das 
heute auch in Artikel 2 Absatz 4bis festlegen. Er stellt eine 
sinnvolle Ergänzung zu den Massnahmen der Invalidenver
sicherung sowie zu den spezifischen Bestimmungen des so
eben revidierten Berufsbildungsgesetzes dar. 
Zu Artikel 2 Absatz 4ter: Die Ausübung einer Erwerbstätig
keit Ist eine zentrale Voraussetzung für die Partizipation. Es 
steht fest: Trotz den Im IVG vorgesehenen Massnahmen zur 
Förderung der Integration hat nach der Botschaft des Bun
desrates «eine behinderte Person beim Zugang zum Ar
beitsmarkt oder beim Start zu einer beruflichen Karriere oft 
wesentlich grössere Hindernisse zu überwinden als eine 
nichtbehlnderte Person,, (BBI 2001 1793). Nehmen wir 
diese Worte ernst, setzen wir sie In die Tat um, und veran
kern wir dies jetzt im Behlndertenglelchstellungsgesetz. 
Ich möchte noch etwas zur befürchteten Klageflut sagen: 
Beim Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann waren dieselben Befürchtungen geäussert worden. 
Sie sind nicht eingetreten. Es gab einige Prozesse, die weg
weisend waren, und dann wirkte das Gesetz vor allem prä
ventiv. Das Ist wichtig an diesen beiden Bestimmungen: Sie 
wirken präventiv, und sie schaffen die wirklich wichtigen Vo
raussetzungen für ein selbstbestlmmtes Leben für Men
schen mit einer Behinderung. 
Die grüne Fraktion bittet Sie darum, der Kommissionsmehr
heit zu folgen. Es Ist ein sehr wichtiger und zentraler Ent
scheid. 

Bortoluzzl Tonl (V, ZH): Namens der SVP-Fraktlon bitte Ich 
Sie, der Minderheit zu folgen. 
Meine Ausführungen beschränken sich vor allem auf die ge
genüber dem Beschluss des Ständerates von der Mehrheit 
unserer Kommission vorgenommene Ausdehnung im Be
reich der Arbeitsverhältnisse. Die Kommissionsmehrheit 
läutet, vor allem mit Absatz 4ter, ein meines Erachtens 
schwieriges Kapitel ein. Absatz 4ter Ist zusammen mit Arti
kel 3 Buchstabe g zu beurteilen, der alle Arbeitsverhältnisse 
einbezieht, und Artikel 7b, der die Rechtsansprüche bei Ar
beltsverhältnlssen umschreibt. So gesehen geht es hier um 
einen beachtlichen Eingriff In unternehmerische Bereiche, 
was Ich als Gewerbevertreter grundsätzlich ablehne. So ge
nannte Benachtelllgungen Im Bereich der Arbeitsverhält
nlsse sind oftmals subjektiven Empfindungen ausgesetzt, 
und die Betriebe haben dann Ihre angefochtenen Ent
scheide dem Richter gegenüber zu begründen, eine Auf
gabe, die nicht einfach zu bewältigen ist. 
Viele von Ihnen lassen die kleinen und mittleren Betriebe bei 
passender Gelegenheit hochleb~n. Ich möchte Sie bitten, 
die Betriebe auch jetzt In Ihre Uberlegungen mit einzube
ziehen. Bel allem Verständnis für das Anliegen der Behin
derten - eine Verbesserung In allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu erreichen helsst noch lange nicht, dass die
sem Anliegen alles andere vorbehaltlos untergeordnet wer
den muss. Unternehmungen und Betriebe sind ja keine 
anonymen Gebilde, über die man einfach so und ohne Rück
sicht zu nehmen verfügen kann. Im Rahmen der Invaliden
versicherung Ist übrigens bisher sehr viel getan worden. Da 
haben Arbeitgeber längst den Beweis dafür erbracht, dass 
sie für das Anliegen Behinderter Verständnis haben und sich 
auch dafür einsetzen. Die Begrlffsformullerung, wie sie hier 
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zur Diskussion steht, Ist fOr mich mit den Rechtsanspnlchen 
gerade Im Zusammenhang mit Behinderungen fremd; sie 
bringt eine gewisse ROcksichtsloslgkelt zum Ausdruck. Ich 
wOrde eine solche Gesetzgebung bedauern. 
Die SVP-Fraktlon zieht es vor, mittels Anreizsystemen und 
Pilotprojekten eine verbesserte Integration zu erreichen, wie 
es in Artikel 12a zum Ausdruck kommt. Sie zieht es vor, hier 
Versuche zu starten und vor allem die Invalidenversiche
rung, welche in diesem Bereich schon seit vielen Jahren tä
tig ist, in diese Versuche und Bemühungen einzubeziehen. 
Ich bitte Sie namens der SVP-Fraktlon, die Minderheitsan
träge zu unterstatzen. 

Suter Marc F. (R, BE), fOr die Kommission: Vorweg: Das Ge
setz hat eine etwas schwierige Struktur, was ständige Quer
verweise nötig macht, weshalb auch in den Voten der 
Fraktionssprecher zu Recht auf die Folgeartikel hingewiesen 
worden ist. Aber hier geht es Jetzt um den Einstieg und ge
nerell um folgende Frage: Will man die Bereiche Aus- und 
Weiterbildung einerseits und das Erwerbsleben anderseits In 
dieses Gesetz einbeziehen oder nicht? Als Sprecher der 
CVP-Fraktion hat Herr Widrig zu Recht hervorgehoben, 
dass bereits aufgrund der ständeritllchen Fassung eine Ver
pflichtung besteht, Dienstleistungen behindertengerecht an
zubieten; und zu diesen Dienstleistungen gehört auch - das 
ist die erklärte Absicht des Ständerates - die Aus- und Wei
terbildung. 
Die Mehrheit der SGK wollte hier aber spezifizieren, klären 
und den Bereich der Aus- und Weiterbildung ausdnlckllch in 
das Gesetz einbeziehen. Wichtig erscheint uns, dass sich 
diese AnsprOche - das wird dann in den Folgeartikeln, na
mentlich In Artikel 3 Litera f und auch In Artikel 7a Absatz 2 
festgelegt - nur gegen das Gemeinwesen richten, Insbeson
dere natOrllch Im Bereich des Berufsbildungsgesetzes und 
Im Bereich der Fachhochschulen. 
Die Aus- und Weiterbildung bildet gleichsam den Einstieg In 
das Berufsleben. Sie ist eine wichtige Voraussetzung ror die 
selbstständige Teilnahme eines Menschen am beruflichen, 
aber auch am gesellschaftlichen Leben Oberhaupt. Es Ist 
halt leider so, dass trotz IV, trotz der Anstrengungen vieler 
verantwortungsbewusster Unternehmer, auch vieler Schulen 
In der Aus• und Weiterbildung, noch zu wenig fOr die Integra
tion gemacht wird. Manchmal braucht es wenig; es geht ei
gentlich vor allem darum, dass man an diese Anliegen 
denkt. 
Wenn Sie nun Ober diese Frage abstimmen, dann geben Sie 
wenigstens fOr die Zukunft den Lehrlingen, den SchOlern In 
den Fachhochschulen und den Studenten die Chance, auch 
mit einer Behinderung hier vollwertig mitmachen zu können. 
Ich denke, dass dies eigentlich heute fOr viele Schulen eine 
Selbstverständllchkelt darstellt. Der Mehrheitsantrag geht In 
diesem Punkt nicht wesentlich Ober die Fassung des 
Ständerates und des Bundesrates hinaus, sondern es wird 
verdeutlicht und spezifiziert. Wir sind froh, dass Insbeson
dere die CVP-Fraktion diesen Zusammenhang aufgezeigt 
hat. 
Was das Erwerbsleben anbelangt, sind nach der ständeritlf. 
chen Fassung die privaten Verhältnisse durch das Gesetz 
nicht erfasst, sondern nur die Arbeitsverhältnisse nach dem 
Bundespersonalgesetz. Es Ist nicht sehr verständlich, dass 
ein behindertengerechter Standard ausschllessllch beim 
Bund eingeführt und die privaten Arbeitsverhältnisse ganz 
generell davon ausgeschlossen werden sollen. Wir denken 
nicht, dass es hier um einen Generalangriff auf die Arbeits
verhältnisse geht, Herr Widrig, sondern darum, auch Men
schen mit Behinderungen eine bessere Chance auf dem 
Arbeitsmarkt zu geben. Die Rechtsinstrumente, wie sie ins
besondere In Artikel 7b ausgestaltet sind, wollen den Grund
satz der Verhältnismässlgkelt zum Ausdruck bringen. Es 
geht Insbesondere darum, behinderte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vor Diskriminierung zu schatzen, also vor 
einer stossenden Nichtbeachtung oder Ausgrenzung. Auch 
die Kommissionsmehrheit das muss man uns sicher attes
tieren - hat an die kleinen Unternehmen gedacht. Gemäss 
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Artikel Sa Absatz 4 sind Unternehmen, die weniger als eine 
MIiiion Franken Umsatz im Jahr erzielen, von diesen Bestim
mungen ausgenommen. Wir sind uns auch bewusst, dass 
gerade bei kleinen Betrieben die Einstellung Behinderter 
und Ihre Förderung generell Ober persönliche Beziehungen 
verfolgt, Ober das Vertrauensverhältnis, Ober das Verantwor
tungsbewusstsein, namentlich der Arbeitgeber. 
Wenn es aber um Grossunternehmungen geht, stellen wir 
einfach fest, dass In den letzten fünfzehn Jahren die verant
wortungsbewussten Unternehmer - die sich auch als Patron 
nicht nur fOr Ihre generelle Belegschaft, sondern ganz be
sonders auch fOr Menschen mit Behinderungen verantwort
lich fühlen; die fOr die Behinderten etwas unternehmen und 
nicht jammern - etwas weniger zahlreich geworden sind. 
Das Arbeitsverhältnis hat sich In den Grossbetrleben anony
misiert. Es Ist schwer, den Zugang zu finden. Das können 
Sie sich auch von den Berufsberatern der IV bestätigen las· 
sen. Wir denken, dass hier die Rahmenbedingungen gerade 
tor diese Grossuntemehmen doch so ausgestaltet werden 
sollten, dass die Integration wie beim Bund gefördert und die 
Diskrimination verhindert wird. 
Der Antrag der Kommissionsminderheit lehnt sich an das 
Modell der USA an. Das Ist weiss Gott ein Land der liberalen 
Wettbewerbswirtschaft. Wir denken, dass In beiden Ländern 
bei den Unternehmen in diesem Bereich eine sehr ähnllche 
Situation vorliegt. 
Der Rechtsschutz Ist so ausgestaltet wie bei der Frauen
gleichstellung. Wir finden, dass sich diese Instrumente 
durchaus bewährt haben. Die Befürchtungen, dte damals 
sehr vehement geäussert worden waren, haben sich nicht 
bewahrheitet Heute Ist der Anspruch auf Gleichbehandlung 
von Frau und Mann eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 
Wir denken, dass hier ein entsprechender Anstoss auch fOr 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderung not
wendig Ist. 
Ich bitte Sie also, hier weniger Ihren Befürchtungen nachzu
geben, sondern die Chancen zu sehen: Es handelt sich um 
eine lnvestltlon in die Zukunft; das gilt Insbesondere fOr den 
Bereich der Aus- und Wetterbildung. in diesem Sinne bitte 
Ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: A l'article 2 all
neas 4bls et 4ter, la majorlte de la commlsslon a tenu ä eten
dre l'appllcatlon de Ja lol au domalne de 1a formatlon en 
precisant certains polnts, et aussi ti. celul des rapports de 
travali, selon le Code des obllgatlons. 
II a ete constate que la posslbillte d'acquetlr une formatlon 
constltualt une condltlon importante de la participatlon d'une 
personne handicape& ä la vle professlonnelle et soclale. La 
majorlte de la commlsslon a falt la constatatlon que les per
sonnes handlcapees etalent souvent confrontees ä des pre
Judices qui rendaient ieur acces ti. la formatlon difflclie, et 
m&me quelquefols Impossible. Elles sont par exemple sou
vent contralntes, contre leur volonte et en deplt de leurs aptl
tudes, a opter pour des voles de formatlon s~lale. La 
duree et l'amenagement des offres de formatlon ne sont 
quelquefols pas adaptes A leurs besolns speclflques, ce qul 
dlmlnue ieurs chances d'accompllr une forrnatlon. A tltre 
d'exempie, certalnes lnstltutlons ne permettent pas aux per
sonnes sourdes de recourlr A un lnterprate ou refusent 
d'adapter ia duree das examens aux besoins de personnes 
aveugies qul, en ralson de leur handlcap, llsent plus lente
ment, et alnsl elles ne peuvent passer leurs examens dans 
de bonnes condltions. 
t:autonomie peut s'acquerlr plus sQrement avec une forma
tion solide. Le perfectlonnement est aussi une des cles du 
succes, et beaucoup de famllles qul ont du soucl pour leurs 
enfants et leurs Jeunes seraient soulagees par ce soutlen 
mentionne dans la ioi. II taut que ies Instruments de base 
speciflques necessalres soient ancres dans la lol. Us com
pleteront de manlere Judlcieuse les mesures prevues par la 
loi federale sur l'assurance-lnvalldite de m~me que les dls
positlons speclflques de la lol sur la formatlon professlon• 
nelle revlsee. 
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La majorlte de la commisslon vous demande de soutenlr sa 
proposltlon a l'artlcle 2 alinea 4bis. 
La majorlte de la commlsslon a aussl souhaite lntrodulre des 
notlons pour ameliorer les rapports de travail selon le Code 
des obligations. et l'alinea 4ter propose, II taut le dire, est 
trf!ls ambitieux. Taut le monde pense que l'exercice d'une ac
tlvlte professionnelle constitue pour des personnes handica
pees une condition essentielle de leur particlpation lndepen
dante a la vle sociale. Malheureusement, il est quelquefois 
difflclle d'Atre engage et cet alinea doll avolr un effet preven
tif. ll tend surtout a evlter que les employeurs desavantagent 
les personnes handlcapees lors de l'embauche. Mals II de
mande aussl une non-dlscrlmlnatlon dans l'attrlbutlon des 
täches et l'amenagement des condltions de travail, alnsl que 
dans la promotlon et le licenciement, ce qui a pu provoquer 
certalnes reticences, comme vous ravez entendu. 
La majorite de la commission vous demande cependant de 
soutenir sa proposition a l'article 2 alinea 4ter aussi. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Zuerst zu Artikel 2 Absatz 4bis: 
Es wurde bereits erwähnt, dass In der Fassung des Bundes
rates und des Ständerates - also In Absatz 4 - die Aus- und 
Weiterbildung In unspezffischer Form als Dienstleistungen 
von Gemeinwesen weitgehend erfasst lsl So gesehen Ist 
der vorgeschlagene Absatz 4bls nicht notwendig. 
In diesem Sinne beantrage Ich Ihnen auch, den Mehrheits
antrag abzulehnen und der Minderheit zu folgen. Allerdings 
opponiere Ich nicht grundsätzlich, insbesondere auch nicht, 
wenn Sie beschliessen sollten, beim Geltungsbereich und 
bei den Rechtsansprüchen f0r den Bereich der Aus- und 
Weiterbildung spezifischere Bestimmungen vorzusehen. 
Anders sieht es bei Absatz 4ter aus: Der Bundesrat lehnt zu
sammen mit dem Ständerat und mit der Minderheit Ihrer 
Kommission eine Ausdehnung des Gesetzes auf alle Ar
beitsverhältnisse ab. Wir geben Im Erwerbsleben der Förde
rung von Anreizmechanlsmen, wie z. B. steuerliche Beg0ns
tigungen, Investitionsbeiträge, Lohndifferenzzahlungen, klar 
den Vorzug. Zwingende Vorschriften könnten hier eher kon
traproduktiv wirken und dazu fOhren, dass Arbeitgeber noch 
vermehrt von der Anstellung Behinderter absehen. Herr 
Suter hat darauf hingewiesen, dass es immer weniger ver
antwortungsbewusste Patrons und Unternehmer zu geben 
scheint. Ich glaube nicht, dass wir mit der EinfOhrung einer 
solchen Bestimmung das Verantwortungsbewusstsein zu
gunsten von Menschen mit Behinderungen fördern. 
Dazu kommt, dass Ihre Kommission kohärenterweise einen 
Rechtsanspruch auf Beseitigung von Benachteiligungen bei 
Arbeitsverhältnissen schaffen will. Dieser Rechtsanspruch 
geht in der Tat Ober das hinaus, was die Volksinitiative vor
sieht. Die Initiative räumt nur Rechtsansprüche ein Im Zu
sammenhang mit öffenlllch zugänglichen Bauten, Anlagen 
und Dienstleistungen. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, Artikel 2 Absatz 4ter zu strei
chen. 

Abs. 1-4, 5 -Al. 1-4, 5 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4bis - Al. 4bls 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •... 100 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen 

Abs. 4ter - Al. 4ter 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Ce vote 
vaut aussl pour l'artlcle 3 lettre g. 

Abstimmung - Vote 
<namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 95.418/2430) 
Für den Antrag der Minderheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 

stelle s. 101t 
"J, Yaf r p. 10lf 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Bst. a 
Mehrheit 
a. öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen; 
Minderheit 
(Triponez, Bortoluui, Dunant, Fattebert, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst. b 
Mehrheit 

3. dem Personenbeförderungsgesetz vom 18. Juni 1993, 

Minderheit 
(Trlponez, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therf!lse, Stahl, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst C 

Mehrllelt 
c. Wohngebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten, die 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt oder wesentlich 
erneuert werden; 
Minderheit 
(stahl, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therf!lse, Trlponez, Widrig, Zäch) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst. d 
d ..... oder wesentlich erneuert werden: 
Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst., 
f. Aus- und Welterblldung Im Sinne des Bundesgesetzes 
vom 18. April 1978 Ober die Berufsbildung, des Bundesge
setzes vom 6. Oktober 1995 über die Fachhochschulen so
wie des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 Ober die 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen; 

Bst.g 
Mehrheit 
g. Arbeltsverhältnlsse nach Obllgatlonenrecht sowie alle öf
fentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse beim Bund, bei den 
Kantonen und Gemeinden. 
Minderheit 
(Triponez, Bortoluzzl, Dunant, Stahl, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.3 
Proposition de la commlsslon 
Let a 
Majorlte 
a. constructions et Installations accesslbles au public; 
Mlnorlte 
(Trlponez, Bortoluul, Dunant, Fattebert, Widrig) 
Adherer a la declslon du Consell des Etats 

Let b 
Majorlte 

3. lol federale du 18 Juln 1993 sur le transport de voyageurs, 

Minorite 
(Trlponez, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therf!lse, Stahl, Widrig) 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Let. c 
Ma]orlte 
c. aux habltations collectlves au molns de slx logements 
pour lesquelles l'autorlsatlon de construire ou d'entre
prendre une renovatlon lmportante est accordee aprf!ls l'en
tree en vlgueur de la presente lol; 
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Minorit~ 
(Stahl. Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Hassler, Meyer 
Therese, Triponez, Widrig, Zäch) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Let. d 
d ..... construire ou d'entreprendre une renovatlon lmport
ante est accordee .... 

Let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Let. f 
f. ä la formatlon et ä la formatlon contlnue au sens de Ja loi 
fäderale du 18 avril 1978 sur la formatlon professionnelle, de 
la loi federale du 6 octobre 1995 sur les hautes ecoles spe
clallsees et de la loi federaie du 4 octobre 1991 sur les 
ecoles polytechnlques federales; 

Let.g 
Majorit~ 
g. aux rapports de travall regls par le Code des obllgations et 
aux rapports de travall de drolt public de la Confederatlon, 
des cantons et des communes. 
Minorit~ 
(Trlponez, Bortoluzzi, Dunant, Stahl, Widrig) 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Trlponez Pierre (R, BE): Die Kommissionsminderheit emp
fiehlt Ihnen, auch bei Artikel 3 Buchstabe a dem Bundesrat 
bzw. dem Ständerat zu folgen. Gemäss Version Bundesrat/ 
Ständeral umfasst Artikel 3 Buchstabe a sämtliche öffentlich 
zugänglichen Bauten und Anlagen, all Jene also, zu denen 
grundsätzlich Jedermann Zutritt hat. Er gilt beispielsweise fQr 
Geschäfte, Banken, Gaststätten, Veranstaltungsräume, Kir
chen, Bibliotheken, öffentliche Anlagen, Strassen, Brücken 
und Bauten. Alle derart öffentllch zugänglichen Bauten und 
Anlagen, die nach Inkrafttreten des Behindertengleichstel
lungsgesetzes bewilligt oder erneuert werden, sollen - so 
schreibt es d~s Gesetz vor - behindertengerecht ausgestal
tet werden. Uber die beträchtlichen finanziellen Auswirkun
gen dieser Bestimmung gibt die Botschaft ausführlich Aus
kunft: Insgesamt werden sich die Baukosten um durch
schnittlich 2,5 Prozent erhöhen, was Jährlich Mehrkosten von 
etwa 150 Millionen Franken bedeutet. 
Während unsere Kommissionsminderheit mit dieser bundes
rätllchen bzw. ständerätlichen Lösung 'einverstanden Ist. will 
die Kommissionsmehrheit weiter gehen und nicht nur die 
neuen bzw. zu renovierenden Bauten und Anlagen, sondern 
auch sämtliche frOher gebauten bzw. bereits bestehenden 
Bauten und Anlagen in den Geltungsbereich aufnehmen. All 
diese Bauten und Anlagen sollen, wie das dann In Artikel 
16a verlangt wird, spätestens in 20 Jahren behindertenge
recht ausgestaltet sein, sofern dem nicht ausnahmsweise 
überwiegende Interessen des Natur- und Heimatschutzes 
oder unverhältnismässlge Kosten entgegenstehen. 
Die Kommissionsminderheit ersucht Sie dringend, diese 
Ausweitung des Geltungsbereiches abzulehnen. 
Eine solche Ausweitung wäre mit massiven Mehrkosten ver
bunden, die allerdings von der Bundesverwaltung nicht zu
verlässig geschätzt werden können. Immerhin werden diese 
Kosten, wie In einem kurzen Gutachten des Bundesamtes 
fQr Justiz vom 22. Mal 2002 festgehalten wird, 10r die Altbau
ten, mindestens zum Tell, Qberdurchschnlttllch hoch liegen. 
Noch weniger statistische Grundlagen als für Altbauten be
stehen - das darf man nicht vergessen - im Bereich der öf
fentlich zugänglichen Anlagen, für die Bund, Kantone und 
Gemeinden pro Jahr etwa 1 O Milliarden Franken aufwenden, 
wobei eine Quantifizierung der Zusatzkosten, die der Antrag 
der Mehrheit zur Folge hätte, nach Angaben der Verwaltung 
zurzeit nicht möglich Ist. 
Hingegen hat das Bundesamt fOr Justiz Im erwähnten Gut
achten auf einen anderen Umstand aufmerksam gemacht. 
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Der Beschluss der Mehrheit beinhaltet nämlich das zusätzli
che Risiko, dass ElgentQmer von öffentlich zugänglichen Ge
bäudan Ihre Mietverhältnisse mit Dienstlelstungsuntemeh
men einfach kündigen, um dadurch dar Anpassungspflicht 
auszuweichen, well die Gebäude dann ja nicht mehr öffent• 
llch zugänglich sind. Dies könnte fOr vlele KMU gravierende 
Folgen haben. Die Minderheit möchte auch darauf aufmerk
sam machen. 
Auch wenn die konkreten Zusatzkosten nicht genau ab
schätzbar sind, oder vlellelcht gerade deswegen - sie wer
den sicher in die Hunderte von MIiiionen Franken gehen -. 
bittet Sie die Minderheit, dem ständerat und dem Bundesrat 
zu folgen und den Antrag der Mehrheit abzulehnen. 
Ich begründe glelchzeltlg, wie die Präsidentin das ge
wünscht hat, den Minderheitsantrag zu Artikel 3 Buchstabe 
b Ziffer 3. Hier geht es um die Personenbeförderung. In Arti
kel 3 Buchstabe b Ziffer 3 geht es zwar nicht gerade um eine 
Schicksalsbestimmung. Dennoch zeigt gerade diese Bestim
mung beispielhaft die Tendenz der Kommissionsmehrheit, 
die Gleichstellung behinderter Menschen zum Prinzip zu 
machen und dabei das Nutzen-Kosten-Verhältnis In den Hin
tergrund zu drängen. 
Gemäss Bundesrat und Ständerat sollen grundsätzlich 
sämtliche Einrichtungen des öffentlichen und des öffentlich 
konzessionierten Verkehrs, auch die bestehenden, bis In 
spätestens 20 Jahren behindertengerecht ausgestaltet wer
den. Dies Ist zweifellos ein zentrales Anliegen des Behin
dertenglelchstellungsgesetzes und Ist entsprechend unter
statzenswert. Zur ErfOllung dieses Zieles soll denn auch 
ein spezieller Bundesbeschluss einen Zahlungsrahmen von 
300 Millionen Franken sicherstellen. Trotzdem: Nicht alles 
Wünschbare Ist machbar. Deshalb haben Bundesrat und 
ständerat In Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 3 die Sklllfte, die 
Sesselbahnen und die Gondelbahnen, soweit es sich um 
kleine Transporteinheiten mit weniger als neun Personen 
Kapazität handelt, von der unbedingten Pflicht zur Anpas
sung ausgenommen. Die Kommissionsmehrheit hingegen 
wlll diese Ausnahme nicht akzeptieren, sondern sämtliche 
bestehenden Transportmittel dem Gesetz unterstellen. 
Auch hier sind keine konkreten Kostenschätzungen vorhan
den. Irgendwelche Experten sind von der Kommission zu 
diesem Punkt nicht beigezogen worden. Sicher · aber Ist, 
dass der Antrag der Kommissionsmehrheit beträchtllche In
vestitionen und entsprechende Kosten fOr private und öffent
liche Betreiber von Ski- oder Sesselliftanlagen auslösen 
würde. 
Die Minderheit Ist der Auffassung, dass die von Bundesrat 
und Ständerat vorgesehene Ausnahme 10r diese kleinen 
Transporteinheiten verantwortet werden kann und es viel 
wichtiger Ist, dass wir alle anderen Verkehrsmlttel behinder
tengerecht ausgestalten. 
In diesem Sinne beantragt Ihnen die Minderheit, auch bei 
Artikel 3 Buchstabe b Ziffer 3 dem Ständarat bzw. dem Bun
desrat zu folgen. 

Stahl Jürg r,J, ZH): Der Antrag meiner Minderheit nimmt den 
Entwurf des Bundesrates auf; danach gilt dieses Gesetz fQr 
Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinheiten, die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt oder erneuert wer
den. Die Mehrheit will, dass diese Zahl von acht auf sechs 
Wohneinheiten reduzlert wird. Hier handelt es sich, wie bei 
einigen anderen Anträgen der Kommissionsmehrheit, um el• 
nen der Punkte, bei dem Ich der Überzeugung bin, dass die 
Kommissionsmehrheit dieses Gesetz damit massiv Oberla
den hat. 
Es mag ja so aussehen, dass es sich bei der Frage, ob 
sechs oder acht Wohneinheiten Im Gesetz stehen, um eine 
kleine Differenz handelt. Es geht hier aber um mehr: 
Auf der einen Seite - aus der Sicht der SVP-Fraktlon - Ist 
der Eingriff In den privaten Handlungsspielraum ganz gene
rell betrachtet sehr, sehr kritisch zu beurteilen. Maximalauf
lagen Im Bereich des Bauens, Im Bereich des Erneuerns 
führen erfahrungsgemäss zu reduzierter Bautätigkeit. Das 
darf nicht die Idee dieses Gesetzes sein. 
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Auf der anderen Seite gibt es aber auch konkrete Zahlen, 
welche gegen die Mehrheit sprechen. Wenn Sie die Anzahl 
der Wohneinheiten von acht auf sechs reduzieren, so 
schllessen Sie mit diesem Entscheid neu 38 000 Wohnun
gen in das Gesetz ein, was einem hochgerechneten Investi
tionsvolumen von 2,34 Milliarden Franken entspricht. Dies 
massen Private leisten, staaUich verordnet. 
Ich bitte Sie nachdrucklich, Im Sinne einer freiheitlichen, ei
ner justizlablen Lösung der Minderheit zu folgen und die 
Fassung des Bundesrates bzw. des Ständerates, die acht 
Wohneinheiten vorsieht, zu unterstatzen. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Die grosse Mehrheit 
der FDP-Fraktion unterstützt die Minderheit Ttlponez, das 
heisst, sie unterstatzt die Version Ständerat und Bundesrat. 
Es Ist unbestritten, dass es Benachteiligungen gibt. So sind 
50 Prozent aller öffentlichen Einrichtungen nicht für Roll
stahle zugänglich. Bei den Postämtern, Amtshäusern, Ban
ken und Schulen ist es unbestritten ein Erfordernis, dass sie 
rollstuhlgänglg sind oder nachträglich rollstuhlgängig ge
macht werden. Aber wir sind nicht bereit. diese Forderung 
auf alle privaten Geschäfte, Restaurants und Theater auszu
dehnen. Das Ist fOr bestimmte private Trägerinnen und Trä
ger und für Leute, die In Altstadthäusem wohnen und 
Schwierigkeiten haben, diese umzubauen, einfach unzumut
bar - und zwar nicht einfach nur, was die Kosten betrifft. 
Es Ist nicht einfach für Rollstuhlbehinderte, Wohnungen zu 
finden; da sind wir uns völlig einig. Wenn der Zugang noch 
nachträglich eingebaut werden kann, so sind die techni
schen Einrichtungen nicht gut oder die Armaturen nicht ge
eignet. Ein Nachrusten ist oftmals schwierig und wird auch 
nicht Immer von der IV Obernommen. Wenn wir es mit der 
Assistenzentschädigung wirklich ernst meinen, dann mas
sen wir hier AbhiHe schaffen. FOr uns stellt sich einfach die 
Frage, In welchem Rahmen wir Private dazu zwingen kön
nen, solche Anpassungen vorzunehmen. Wir schaffen auch 
Differenzen zu kantonalen Baugesetzen. So ist im Aargauer 
Baugesetz bereits ab vier Wohneinheiten Rollstuhlgängig• 
kelt zu gewährleisten. Wir sind der Ansicht, dass es nicht 
Justizlabel sei, Private mit einem Behindertengesetz zu sol
chen Umbauten zu zwingen, wenn das Baugesetz der ent
sprechenden Kantone etwas anderes vorsieht. 
FOr die Mehrheit der FDP-Fraktion geht das zu weit. Sie un
terstatzt den Beschluss des Ständerates und den Entwurf 
des Bundesrates. Ich bitte Sie, dies auch zu tun. 

Gutzwlller Felix (R, ZH): Ich spreche für eine sehr kleine 
Minderheit der FDP-Fraktion, deshalb werde Ich auch nur 
sehr kurz sprechen. Aber es Ist mir doch ein Anllegen, Ihnen 
die Meinung dieser Minderheit zu Artikel 3 Buchstabe a 
nahe zu bringen. 
Es geht hier um einen ganz entscheidenden Tell dieses Ge
setzes. Es geht um die Frage: Sollen zumindest die physi
schen Barrieren - neben vielen anderen, die wir in diesem 
Gesetz nicht abbauen werden - adäquat reduziert werden? 
Dazu gehört die Frage, ob nicht die bestehenden Bauten an
gepasst werden mOssten. 
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen das Konzept der Mehrheit der 
Kommission nochmals kurz vor Augen zu halten, denn die
ses Konzept Ist massvoll und vemOnftlg. Es besagt, dass die 
bestehenden Bauten nur dann angepasst werden mOssen, 
wenn die Anpassung auf unter 5 Prozent des entsprechen
den Versicherungswertes zu stehen kommt. Es geht also um 
kleine, aber sehr wesentliche Anpassungen. Es geht um 
zwei, drei Stufen In einem Laden, einem Colffeurgeschäft, 
einer Apotheke, die in Form einer Rampe Oberwunden wer
den können. Zudem geht es nicht nur um diese kleine Marge 
von 5 Prozent, sondern gemäss Artikel 16a - lesen Sie dies 
auf Seite 18 der Fahne nach - muss es nur getan werden, 
wenn die Erneuerung wesentlich ist. Es geht ganz klar um 
Auflagen Im Bereich der VerhAltnlsmässlgkeit - Ausnahmen: 
Naturschutz, Heimatschutz, Verkehrssicherheit, Unverhält
nlsmässigkelt der Kosten. Es gibt also eine ganze Reihe von 
Schranken, die hier errichtet werden, um sicher zu sein, 

dass dieses Anpassen massvoll Ist. Schllessllch Ist es Im 
Zeitraum von 20 Jahren zu tun, wenn eine Erneuerung statt
findet. 
Ich habe es eingangs gesagt: Es geht hier um einen ganz 
wesentlichen Grundsatz: Denken Sie an die Apotheken Im 
Lande. Nach Schätzungen sind 20 bis 30 Prozent der Apo
theken, offensichtlich wichtige Lokale, fOr Menschen mit Be
hinderungen zugänglich. 
Ich möchte Sie im Namen einer sehr kleinen Minderheit der 
FDP-Fraktion bitten, sich gut zu Oberlegen, ob wir nicht in
nerhalb von 20 Jahren zumindest diese physischen Barrie
ren abbauen und zumindest in diesem Punkt ein klares 
Signal setzen wollen. 

Grat Maya (G, BL): Die grOne Fraktion bittet Sie, die Mehr
heitsanträge zu unterstatzen und die Minderheitsanträge ab
zulehnen. 
Wir sprechen hier Ober einen ganz zentralen Punkt. Wenn 
wir von Artikel 3 Buchstabe a sprechen, dann geht es um 
den freien Zugang, den freien Zugang zu öffentlichen Ge
bäuden, der fOr uns alle Immer so selbstverständlich Ist und 
der eben für alle Menschen In diesem Land zur Selbstver
ständllchkelt werden soll. Ein zweites Ist, dass hindernls
freles Beuen eigentlich schon an sich eine Selbstver
ständlichkeit werden sollte. Ich möchte daher nochmals da
rauf hinweisen, dass hlndemisfreier Zugang letztlich uns al
len dient. Ich habe soeben gelesen, dass bald 20 Prozent 
unserer Bevölkerung Ober 60 Jahre alt sein werden. Wir alle 
werden einmal betagt sein, gehbehindert werden. Wir alle 
möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Das bedeu
tet, dass wir jetzt schon hindernisfrele Zugänge schaffen 
mOssen. Wir denken auch an Väter und Matter mit Kinder
wagen; wir denken an die Transporteure, die sich mit Ihren 
Lasten nicht mehr Ober mehrere Stufen schleppen müssen 
usw. Hindernisfreier Zugang dient letztlich uns allen. Es 
muss einen Wechsel geben hin zu einem hlndernlsfrelen 
Bauen in der Zukunft. 
Dann ein Weiteres: Wir beschllessen hier - das hat Herr 
Gutzwiller schon gesagt - nichts Unmögliches; wir be
schllessen hier etwas wirtschaftlich Zumutbares. Wird von 
Anfang an behindertengerecht gebaut, verursacht dies 
kaum Mehrkosten. Die Zahlen, die Ich von Herrn Stahl ge
hört habe, stimmen einfach nicht. Es geht nicht darum, dass 
man Oberall Lifte baut; es geht darum, dass eben von An
fang an das hlndernlsfrele, behindertengerechte Bauen ge
dacht wird. Ist eine Anpassung Im Nachhinein nötig, werden 
die Kosten laut Artikel Sa In keinem Fall 5 Prozent des Versl
cherunQSWE!rtes Obersteigen. Dann haben wir auch noch die 
20-jährlge Übergangsfrist und Artikel 8 mit dem Verhäitnls
mässlgkeltsprlnzlp. Es ist also eine wohl durchdachte, aus
gewogene Sache, die aber sehr wichtig Ist, well sie eben 
schlussendlich den Zugang fOr uns alle erleichtert. 
Ich möchte noch etwas zu Artikel 3 Buchstabe c sagen: Dort 
geht es darum, ob dieses Gesetz fQr Wohnungen mit minde
stens sechs oder fOr Wohnungen mit mehr als acht Wohn
einheiten gelten soll, wie es die Mehrheit bzw. die Minderheit 
beantragen. Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen, die be
antragt, dass das Gesetz für Wohnungen mit mindestens 
sechs Wohneinheiten gilt. Schon heute haben einige Kan
tone eine Grenze von sechs Wohneinheiten In ihrem Gesetz, 
und sie machen damit gute Erfahrungen. Auch Im Kanton 
Basel-Landschaft haben wir diese Zahl seit einigen Jahren 
Im Baugesetz. In vielen Kantonen gibt es eine Fachstelle fQr 
behindertengerechtes Bauen, die die Baugesuche systema
tisch anschaut und Architekten berät. Dies Ist der Weg: dass 
man zusammen auch kreative Lösungen fQr ein hlndernis
freles Bauen sucht. 
Ich bitte Sie daher, In diesem ganz wichtigen Bereich der 
Mehrheit zu folgen. 

Goll Christine (S, ZH): Ich möchte zuerst einmal falsche 
Zahlen richtigstellen, falsche Zahlen, die jetzt Im Vorfeld die
ser Debatte Immer wieder genannt wurden: die von der Wirt
schaft hier für den Baubereich prognostizierten Mehrkosten 
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in der Höhe mehrerer MIiiiarden Franken. Ich möchte präzi
sieren - Ich glaube, da sind wir sind uns alle einig -, dass 
die Mehrkosten bei Neubauten nicht Ins Gewicht fallen; das 
wurde von keiner Seite bestritten. Diese Mehrkosten In MIiii
ardenhöhe werden vor allem In Bezug auf die Beseitigung 
von Hindernissen bei bestehenden Bauten prognostiziert. 
Ein kleines Beispiel aus der letzten Woche: Sie konnten im 
"Blick„ die Aussagen von Herrn Pletscher, dem Präsidenten 
der Schweizerischen Bauwirtschaftskonferenz, nachlesen, 
und Sie konnten ihn dort jammern «hören .. : Er beklagte sich 
Ober eine Karzung eines Investitionsprogrammes des Bun
des in der Höhe von 138 Millionen Franken. Er gab zu Proto
koll, dass ihm diese lnvestltlonskQrzungen grosses Bauch
weh bereiten, und er drohte sogar mit negativen beschäftl
gungspoßttschen Folgen. 
Ich frage Sie: Wenn die Bauwirtschaft also bei einer KOrzung 
von Investitionen In der Höhe von 138 Millionen Franken Ins 
Jammern gerät, wie das Herr Pletscher geten hat, dann 
mQsste sie jetzt doch eigentlich In grosse Begeisterung aus
brechen, in grosse Begeisterung angesichts der Mllliarden
investltlonen, die hier prognostiziert werden. 
Ich möchte auch Ihnen, Herr Tiiponez, sagen, dass sich vor 
allem die KMU freuen mQssten. Das Bauausbaugewerbe, 
das vor allem die KMU betrifft, wQrde von diesen prognosti
zierten Milliarden nämlich am meisten profitieren, weil die 
Aufwendungen fQr das Beseitigen von Hindernissen vorwie
gend kleine bis mittlere Bausummen zwischen 5000 und 
1 oo ooo Franken umfasst. 
Gut, jetzt stellen wir aber fest, dass die Baulobby nicht ver
eint mit den Menschen mit Behinderungen, die in der Wan
delhalle und auf der TrlbOne sitzen, tor dieses Behlnderten
glelchstellungsgesetz kämpft. Das kann doch eigentlich 
nichts anderes bedeuten, als dass diese Zahlen nicht stim
men. Und sie stimmen nicht! Sie stimmen nicht; das sehen 
Sie, wenn Sie das Konzept der SGK, unserer Kommission, 
ganz genau anschauen. 
Herr Gutzwlller hat Sie vorher darauf aufmerksam gemacht. 
Er hat von Artikel 8a Absatz 1 gesprochen, von dieser 5-Pro
zent-Gulllotine, die wir Ins Gesetz eingebaut haben. Gemäss 
diesem Absatz mOssen Anpassungen bei bestehenden Bau
ten und Anlagen nicht vorgenommen werden, wenn die Kos
ten 5 Prozent des Versicherungswerts des bestehenden 
Gebäudes oder 5 Prozent des Neuwerts der bestehenden 
Anlage Obersteigen wQrden. 
Wir haben sogar eine zweite Schranke in dieses Gesetz 
eingebaut, nämlich die Schranke der Übergangsfrist von 
20 Jahren in Artikel 16a Vor diesem Hintergrund, ange
f!lchts dieser 5-Prozent-Gulllotlne und vor allem der langen 
Ubergangsfrlst von 20 Jahren, kann nicht davon ausgegan
gen werden, dass I nvestltlonen In MIiiiardenhöhe nötig wä
ren. Anlagenbesitzer können so nämlich einen Grosstell der 
zu beseitigenden Hindernisse im Rahmen von Renovationen 
oder sogar von werterhaltenden Vorhaben erfüllen, und zwar 
Innerhalb der Obllchen Baubewlrtschaftungszyklen. 
ZUr Zahl, die von der Verwaltung genannt wurde und die 
auch Herr Stahl angesprochen hat, nämlich zur Zahl der 
Mehrkosten bei den Wohnungsbauten: Die Verwaltung 
spricht hier in einem Papier von 2,3 MIiiiarden Franken. Ich 
möchte klarstellen, dass die Zahl von 2,3 MIiiiarden Franken 
auf einem Irrtum basiert! Die Verwaltung geht nämlich von 
der falschen Annahme aus, dass In allen Fällen bei den 
Wohnhäusern ein Lift eingebaut werden masste. Das stimmt 
so nicht! Wir haben fllr das behindertengerechte Bauen eine 
schwelzwelt gültige Norm, die Norm SN 521 500, die Vorga
ben fllr das behindertengerechte Bauen macht. Genau 
diese schwelzwelt gOltlge Norm, die heute auch In der Praxis 
der Kantone angewendet wird, sieht keine Plllcht zum Ein
bau eines Liftes, eines Aufzuges vor. Diese Norm schreibt 
nämlich lediglich vor, dass im Rahmen des Obllchen Woh
nungsstandards die Wohnungen so zu erstellen sind, dass 
sie bei Bedarf angepasst werden können. 
Ich möchte Ihnen In diesem Zusammenhang auch das Bei
spiel des Kantons Luzern schildern: Ein Geltungsbereich 
von sechs Wohneinheiten - also genau das, was Ihnen un
sere Kommission, die SGK, beantragt- ist im Kanton Luzern 
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seit zehn Jahren Praxis; das Gleiche gllt übrigens auch fllr 
den Kanton ZOrich. Diese Gesetzesbestimmung hat weder 
zu den befürchteten Mehrkosten noch zu einem Zu
sammenbruch der Wohnbauproduktion gefllhrt. Sie sehen 
also: Das Ist ohne grosse Mehrkosten durchaus vorstell
bar. 
Gleichstellung Ist nicht gratis zu haben. Die lnvestltlonen 
beim ZUgeng zu Bauten und Anlagen kommen uns volks
wlrtschaftllch ganz sicher billiger zu stehen als die Ausgren
zung eines beträchtlichen Teils unserer Bevölkerung. Ich 
denke dabei nicht nur an die Menschen mit Behinderungen 
im Sinne dieses Gesetzes, sondern Ich denke auch an ältere 
Menschen In unserer Gesellschaft, die beispielsweise In Ih
rer Mobilität eingeschränkt sind. Ich denke auch an die zahl
reichen Väter und Matter, die mit einem Kinderwagen 
unterwegs sind. 

Hassler Hansjörg N, GA): Ich glaube, wir alle möchten die 
Benachteiligungen fllr die behinderten Menschen beseiti
gen, sofern dies In einem vernünftigen Verhältnis zwischen 
dem Nutzen fQr die Behinderten und dem dadurch verur
sachten Aufwand steht. Aber bei dieser Verhliltnlsmässlgkeit 
gehen die Meinungen zum Tell auseinander. Bel Artikel 3 
Buchstabe a möchte die Kommissionsmehrheit, entgegen 
dem Bundesrat und dem Ständerat, auch bestehende öffent
lich zugängliche Bauten mit einer Übergangsfrist dem Ge
setz unterstellen. 
Nach Auffassung der SVP-Fraktion geht dies zu weit. Für die 
Besitzer solcher Bauten kann dies unverhliitnlsmässlge 
Kostenfolgen haben. Denken wir z. B. an den kleinen Dorf
laden, an ein Bergrestaurant In einem Skigebiet oder an 
viele Gastwirtschaftsbetriebe, die Ihre öffentlich zugängli
chen Räume auf verschiedenen Stockwerken haben. Die In
vestitionen In Personen- oder Treppenlifte und In andere 
Anpassungen könnten für diese Betriebe unzumutbare Kos
tenfolgen haben. Für diese behlnderten_gerechten Anpas
sungen Ist In der Gesetzesrevision eine Ubergangsfrist von 
20 Jahren vorgesehen. Diese Übergangsfrist könnte aber 
auch unerwOnschte Folgen nach sich ziehen. Sie könnte 
dazu fQhren, dass Hauseigentümer Mietverträge mit Dlenst
lelstungsunternehmen kOnden, um nicht gezwungen zu 
sein, fristgerecht baullche Anpassungen an Ihren Gebäuden 
vornehmen zu müssen. 
Nach Auffassung der SVP-Fraktlon Ist es richtig und sinnvoll, 
öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, die nach Inkraft
treten des Gesetzes bewilligt und erneuert werden, In den 
Geltungsbereich des Gesetzes zu stellen. Die SVP-Fraktlon 
unterstatzt daher die Fassung des Bundesrates und des 
Ständerates. · 
Es Ist auch richtig, dass die öffentlichen Verkehrsmittel suk
zessive ebenfalls behindertengerecht ausgestaltet werden 
müssen. Aber das, was die Mehrheit hier beantragt, Ist kaum 
praktikabel. Sie möchte, dass auch alle Skilifte, Sessel- und 
Gondelbahnen ohne Ausnahmen unter den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes fallen. Dies Ist In der Praxis kaum durch
fQhrbar; Ich frage mich, wie ein Skllift behindertengerecht 
umgebaut werden kann. Oder wie soll das bei einer kleinen 
Vierer- oder Sechser-Gondelbahn vor sich gehen, bei der fQr 
einen Rollstuhl gar kein Platz vorhanden Ist? Auch wären die 
Kostentolgen für die Bergbahnbetrelbar unabsehbar und fQr 
viele auch untragbar. Viele Bergbahnunternehmen haben 
heute bereits mit grossen finanziellen Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Derart grosse zusätzliche Auflagen wären für viele 
nicht zu verkraften. 
Es gibt viele grOssere Kabinenseilbahnen, die auch nach 
dem Antrag der Minderheit unter das Gesetz fallen und be
hinderten Personen eine ansehnliche und auch erwQnschte 
Auswahl an Ausflugsmögllchkelten bieten. Bel diesen grös
seren Seilbahnen dOrften die behindertengerechten Anpas
sungen mit einem verhältnlsmässigen und verantwortbaren 
Aufwand zu realisieren sein. 
Die Lösung des Bundesrates und des Ständerates, die Ski
lifte sowie Sessel- und Gondelbahnen mit weniger als neun 
Plätzen pro Transporteinheit dem Gesetz nicht unterstellen 
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will, scheint uns angemessen und wird von unserer Fraktion 
unterstützt. 
Die Kommissionsminderheit schlägt bei Buchstabe c wie der 
Bundesrat und der Ständerat vor, Wohnbauten mit mehr als 
acht Wohneinheiten, die neu erstellt oder wesentlich erneu
ert werden, dem Geltungsbereich dieses Gesetzes zu unter
stellen. Die Mehrheit will dies bereits bei Gebäuden mit 
sechs Wohneinheiten realisiert haben. Grundsätzlich Ist 
festzuhalten, dass die behinderten Personen auch das 
Recht haben sollen, eine in allen Belangen passende Woh
nung auswählen zu können. Aber mit dem Antrag der Mehr
heit schaffen wir eine riesige Anzahl Wohnungen mit 
behindertengerechtem Zugang, die nie von _Behinderten ge
nutzt werden. Wir schaffen hier unnötige Uberkapazitäten. 
Der Antrag der Minderheit kommt in diesem Punkt den An
liegen der behinderten Personen bereits sehr weit entgegen. 
Weiter gehende Lösungen sind unverhältnismässlg. 
Die SVP-Fraktfon unterstützt deshalb in Artikel 3 mit den 
Minderheiten Triponez bzw. Stahl die Fassung des Bundes
rates und des Ständerates. 

Widrig Hans Werner (C, SG): ich spreche zu Artikel 3 
Buchstabe a, Kollege Galli spricht zu Buchstabe c. 
Artikel 3 Buchstabe a betrifft die Ausweitung der Zugänglich
keit öffentlicher Bauten. Da fallen Kosten an. Diese sind 
natürlich schwer abzuschätzen, denn bei den grösseren 
Erneuerungen geht man von Werten aus, die zwischen 
1 Prozent und 5 Prozent des Gebäudewertes liegen. Das Ist 
wohl auch der Grund dafür, dass die Kommission bei Artlikel 
16a eine Übergangsfrist von 20 Jahren einführt; das Ist ge
wissermassen ein Eingeständnis dieser Ungewissheit. Trotz
dem: Auch innert 20 Jahren ist der Umbau bei allen Gebäu
den zwingend. Das heisst dreierlei: 
1. Umbauten ausserhalb der grösseren Renovatfonszyklen 
führen zu deutlichen Mehrkosten. 
2. Zu den Kosten: Wir haben bei diesem Artikel nie von 
Milliardenkosten gesprochen. Gastrosulsse sagt. es gehe 
um 28 000 Betriebe. Die Umbaukosten betragen maximal 
500 MIiiionen Franken, geteilt durch diese Anzahl Jahre. 
Herr Manser, ein Architekt, ein Fachmann der Fachstelle für 
behindertengerechtes Bauen, beziffert die Kosten für diesen 
Bereich - ohne Wohnungsbau - auf 250 Millionen Franken. 
Das dürfte zutreffend sein; aber es sind Kosten. 
3. Es besteht die Gefahr der Kündigung von Geschäftsmie
ten, und zwar dort, wo Geschäftsliegenschaften vermietet 
werden und das Risiko besteht, dass die Umbaukosten zu 
hoch sind. Die Verträge könnten aufgekündigt und die Lie
genschaften anders genutzt werden. 
Diese drei Tatsachen sind die Gründe, weshalb unsere Frak
tion In der Mehrheit der Fassung des Bundesrates bzw. des 
Ständerates zustimmen wird. 
Zu Buchstabe g betreffend die Arbeitsverhältnisse muss Ich 
nichts mehr sagen. Mit der Ablehnung von Artikel 2 Ab
satz 4ter fällt ja der Buchstabe g von Artikel 3 ebenfalls weg. 

Galll Remo {C, BE): Einige von uns haben für Eintreten ge
stimmt - dies trifft auch für mich zu - und stehen In vielen 
Belangen auf der Seite der Kommissionsmehrheit. Bel Arti
kel 3 Buchstabe c möchte Ich aber aufgrund der Erfahrun
gen, die Ich in meiner Tätigkeit als Architekt gemacht habe, 
für die Variante des Bundesrates plädieren. 
Gebäude mit neun der mehr Wohnungen liegen meist an zu
gänglichen Lagen und sind meistens grosszügiger geplant -
mit Lichtvorrichtungen usw. Im Gegensatz dazu sind Ein
griffe bei Gebäuden mit sechs Wohnungen meist schwieri
ger und teurer. Bel diesen Gebäuden käme oft die Frage der 
Verhältnlsmässlgkelt Ins Spiel und sie würde zu JuristenM
ter. Betrachtet man die Anzahl der Gebrechlichen, Behinder
ten und auf einen Rollstuhl Angewiesenen, so sieht man, 
dass deren Bedürfnissen mit der Variante des Bundesra
tes - dank dem grossen Potenzial der grösseren Wohnge
bäude - entsprochen werden kann. Wenn Kantone für Neu
bauten eine andere Regelung vorsehen und noch weiter 
gehen wollen, ist das mögllch. Wir haben hier aber ein Rah-

mengesetz, In dem der Bund nicht zu tief ansetzen und nicht 
alles bis Ins letzte Detall regeln darf. Eigentlich müsste der 
Bundesrat Im Rahmen der Verordnung auch die Kompetenz 
haben, besondere Lagen wie schwierige Topographien, 
Hanglagen oder Standorte mit grundsätzlich schlechter Ver
kehrserschliessung auszuklammern. Dieses Problem könnte 
der Ständerat lösen. 
Ein Bllck in die Zukunft zeigt, dass der Anteil der älteren Be
völkerung zunimmt; in zwanzig Jahren wird die Schweiz das 
Land mit dem grössten Antell an Pensionierten sein. Diese 
Zunahme wird auch dazu führen, dass Investoren bei Neu
bauten - und teilweise auch bei Renovationen - den grösser 
werdenden Bevölkerungskreis der älteren Personen ver
mehrt berücksichtigen und Zugänge usw. zukünftig schon 
aus Gründen der Vermietungssicherheit alters- und behin
dertengerechter planen werden. Da vertraue ich auf eine 
Selbstregulierung, weil der Markt für diese Leute spricht. Zu 
viel Angst ist hier nicht angebracht. 
Stimmen Sie dem Bundesrat zu. Überladen wir das Gesetz 
nicht, sonst gefährden wir es. In diesem Sinne bin ich für die 
Variante des Bundesrates. 

Studer Heiner (E, AG): Wir haben als Fraktion geschlossen 
für Eintreten gestimmt, well wir klar zum Ausdruck bringen 
wollten: Es liegen alle mögllchen Anträge vor; wir können 
auswählen. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir diffe
renziert entscheiden werden; es gibt nicht einfach ein Kon
zept Bundesrat/Ständerat und ein Konzept Kommission. 
Man kann viele Dinge unterschiedlich betrachten. Damit Ist 
es auch nahe liegend, dass die Mitglieder unserer Fraktion 
Ihre Stimme bei gewissen Anträgen unterschiedlich abge
ben. Das möchte Ich für diesen Punkt, aber auch für andere 
Punkte zum Ausdruck bringen. 
Hier haben wir es mit drei verschiedenen Punkten zu tun: 
Wenn Sie bei Buchstabe a, bei den öffentlich zugänglichen 
Bauten, dem Bundesrat bzw. dem Ständerat zustimmen, 
stimmen Sie einer bescheidenen Lösung zu, die nicht viel 
bringt. Auf der anderen Seite habe Ich Verständnis dafür, 
dass Sorgen bezüglich der Konsequenzen bestehen, wenn 
der Fassung der Kommissionsmehrheit zugestimmt wird. Ich 
möchte aber alle, die skeptisch sind, motivieren, der Fas
sung der Kommissionsmehrheit, die alle einbezieht, zuzu
stimmen. Wir schaffen nur dann eine Differenz zum Stände
rat, wenn diese Fassung eine Mehrheit bekommt. Dann wird 
in dieser zentralen Frage - es Ist eine sehr zentrale Frage, 
wie andere schon gesagt haben - die Möglichkeit geschaf
fen, noch eine Lösung zwischen diesen beiden Lösungen zu 
finden. Ich sage Ihnen ganz offen: Da besteht eine taktische 
Möglichkeit, die wir uns nicht verbauen sollten. Das bedeu
tet: Wer im ZweHel ist, sollte hier der Kommissionsmehrheit 
und nicht dem Bundesrat bzw. dem Ständerat zustimmen. 
Was den zweiten Punkt, Buchstabe c, betrifft, kann Ich auf
grund der aargauischen Erfahrung eine andere Aussage 
machen als Kollegin Egerszegi - sie will mir offensichtllch 
nachher eine Frage stellen -: Das Ist praktikabel. Ich stelle 
das als Mitglied einer Behörde fest, die auch Baubewllligun
gen zu ertellen hat. Was Im Kanton Aargau in solchen Fra
gen schon mögllch ist, sollte auf Bundesebene auch für 
andere Kantone denkbar sein. 
Beim Personenbeförderungsgesetz, Buchstabe b Ziffer 3, 
komme ich zu einer anderen Folgerung, nämlich zur Folge
rung, dass man hier der Minderheit zustimmen sollte. Es Ist 
verständlich, dass hier eine Limite von neun Plätzen gesetzt 
wird, dass Irgendwo auch die Praktikabilität gegeben sein 
muss. 

Egerszegl-Obrlst Christine (R, AG): Ich möchte Gemeinde
rat Studer von Wettlngen die Frage stellen, wie er kontrol
liert, ob das Behlndertenglelchstellungsgesetz - rückwir
kend - tatsächlich eingehalten wird, wenn damit derart in die 
Bautätigkeit eingegriffen wird. 

Studer Heiner (E, AG): Wenn wir den Antrag der Kommissi
onsmehrheit annehmen, Ist klar: Einerseits gllt die Über-
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gangsbestlmmung, diese kennen wir; auf der anderen Seite 
mOssen die Erneuerungen «wesentlich» sein, und dafOr 
braucht es ein Baugesuch. Ich sage Ihnen klar: Bel allen Ge
bäuden, die unter diese Gesetzesbestimmung fallen, wird es 
ohne Baugesuch nicht gehen. 

Suter Marc F. (R, BE), fOr die Kommission: Artikel 3 regelt 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes. Auf alles, was nicht 
in den Geltungsbereich fällt, finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung. Sie entscheiden hier also darOber, ob 
Bauten und Anlagen, die bei Inkraftsetzung dieses Gesetzes 
bestehen, diesem Gesetz unterstehen sollen oder nicht. 
Noch Immer sind fast die Hälllte der filr die Öffentlichkeit be
stimmten Bauten und Anlagen In unserem Land nicht roll
stuhlgänglg. Häufig geht es nicht um grosse Dinge, sondern 
um kleine Hindernisse, die aber fOr uns Rollstuhlfahrer und 
fOr andere Gehbehinderte unOberwlndbar sind. Auch die 
Seh- und Hörbehinderten finden Oberall bauliche Schranken 
vor, die ihnen den Zugang zum öffentlichen Raum verbarri
kadieren. 
Die Kommission hat sich bemüht, einen Gegenvorschlag zur 
Volkslnltlatlve zu formulieren, der diesen Namen auch ver
dient. Die Volksinitiative verlangt freien Zugang zu öffentli
chen Bauten, Anlagen und Einrichtungen sowie Dienstleis
tungen, sofern und soweit diese für die Öffentlichkeit be
stimmt sind und soweit dieser Zugang mit wirtschaftlich zu
mutbarem Aufwand bewerkstelligt werden kann. 
Dieser Grundsatz ist In den Anträgen der SGK-Mehrhelt 
spezifiziert und präzisierend ausgestaltet worden. Die Vor
redner Gutzwlller, Goll und Graf haben erläutert. dass der 
Gesetzentwurf die Frage nach dem Grundsatz der Verhält
nlsmässlgkeit - also vor allem die Frage, was wlrtscheftllch 
zumutbar Ist - differenziert beantwortet. Wenn Sie Im Zwei
fel sind, bitte Ich Sie, doch Artikel Sa Absatz 1 und Artikel 16, 
der die Übergangsregelung und Insbesondere die Anpas
sungsfrist von 20 Jahren enthält, nachzulesen. In Artikel 16a 
wird noch einmal klipp und klar gesagt Wenn überwiegende 
Interessen des Natur- und Heimatschutzes, des Schutzes 
des Ortsbildes, oder der Sicherheit entgegenstehen oder 
wenn unzumutbare Kosten anfallen, dann besteht die An· 
passungspfllcht nicht. Wir wollen nicht mit dem Lift aufs Ber
ner Münster hinauffahren; das Ist nicht das Problem. Es geht 
darum, den Zugang ganz allgemein zu ermöglichen. 
Nehmen Sie zum Quervergleich ein anderes Bundesgesetz, 
nämlich das Tierschutzgesetz. Im Tierschutzgesetz sind die 
Bauern verpflichtet worden, bestehende Stallungen anzu
passen - ohne Vorbehalte bezOgllch der Zumutbarkeit. Wir 
finden, dass angesichts dieser langen Frist, angesichts der 
eingrenzenden Voraussetzungen Im Behindertenglelchstel
lungsgesetz das gleiche Prinzip zur Anwendung kommen 
sollte wie beim Tierschutzgesetz. Wenn Sie ein Drehkreuz 
beseitigen wollen, oder wenn Sie verhindern wollen, dass 
bei einer Verkehrsanlage die akustischen Signale rar Sehbe
hinderte beseitigt werden. wie unlängst hier auf dem Berner 
Bahnhofplatz geschehen, kommen Sie mit dem Behlnder
tenglelchstellungsgesetz In der Version des Ständerates nir
gends hin. Damit mOssen wir zwanzig Jahre, vielleicht auch 
ewig warten, bis solche Dinge nicht mehr geschehen. 
Es geht nicht ums Geld, es geht darum, dass man daran 

, denkt, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass 
hier ein Gesetz präventiv wirkt. In diesem Sinne Ist es auch 
wichtig, dass Sie einmal an sich selber denken. Denken Sie 
daran, dass Sie, Ihre Familienmitglieder, Ihre Freundinnen 
und Freunde betroffen sein könnten. Ich wünsche das nie
mandem, aber man muss doch efnsehen, dass diese Barrie
ren beseitigt werden können. 
Was Ihnen die Kommissionsmehrheit beantragt, Ist massvoll 
und vernOnftlg. Wenn Sie die bestehenden Bauten und Anla
gen von diesem Gesetz ausklammern, dann werden Sie kei
nen tauglichen Gegenvorschlag zur Volksinltlative haben. 
Das wird bei der Abwägung, ob diese Volksinltlatlve auf
rechterhalten wird oder nicht, sicher eine Rolle spielen. 
Zu den beiden anderen Punkten fasse Ich mich kurz. Der 
eine Punkt, Buchstabe b Ziffer 3 betrifft die Anlagen nach 
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dem Personenbeförderungsgesetz. Ich möchte zuhanden 
der Materialien festhalten, dass diese Bestimmung, wie sie 
vom Bundesrat vorgelegt wird, elgentllch nicht In ein Gesetz 
gehört. Das Ist nicht einmal Verordnungsstufe, was hier ge
regelt wird. Im Personenbeförderungsgesetz Ist ohnehin 
nicht die Rede von Gondelbahnen, auch nicht von Sessel
bahnen; das stimmt auch gesetzgeberisch nicht. Heute ha
ben wir gerade in diesem Bereich einen rasanten techni
schen Fortschritt, es gibt heute vlele solcher Bahnen, die ab
solut rollstuhlzugängllch sind. 
Herr Hassler hat sich gewundert, dass die Skilifte Anstoss 
erregen. Es geht natOrllch nicht darum, die Sklllllte Irgendwie 
behindertengerecht umzugestalten, sondern der Zugang zu 
den Skiliften soll ermöglicht werden. Es gibt Leute, die Ski 
fahren, auch wenn sie eine starke Behinderung haben. Aber 
vor manchen Sklllllten hat es Drehkreuze, es hat manchmal 
auch Abschrankungen, die nicht passierbar sind. Es geht 
also darum, solche Hindernisse beseitigen zu können. 
Noch zur Bestimmung In Bezug auf die Wohngebäude: Auch 
hier besteht eine lrrtOmllche Vorstellung davon, was heute 
bereits Standard Ist und was hier verlangt wird. Frau Goll hat 
zu Recht darauf hingewiesen, dass es bei der Behlnderten
zugänglichkeit - und um diese geht es, es geht also nicht 
um die Ausgestaltung der Wohnungen im Inneren - genügt, 
wenn ein Zugang gegeben Ist, auch wenn er beispielsweise 
nur im Parterre möglich Ist. Es besteht insbesondere keine 
Llftpfllcht. Wir denken, dass hier eine sinnvolle Zukunftsin
vestition getätigt wird, wenn Wohnhäuser mit vielen Wohn
einheiten zugänglich ausgestaltet werden. Das kommt auch 
den betagten Wohnungsmietern oder WohnungselgentO
mem zugute. Aber ich gebe Ihnen Recht Diese Bestim
mung Ist nicht matchentscheidend. zum Glück haben wir in 
diesem Gesetz Artikel 4, der es den Kantonen erlaubt, wei
ter zu gehen als dieses Bundesrahmengesetz. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Der Bundesrat hatte sich ent
schlossen, den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf sechs 
zentrale Bereiche zu beschränken: öffentliche Bauten und 
Anlagen, öffentlicher Verkehr, grOssere Wohngebäude, Ge
bäude mit vielen Arbeitsplätzen, öffentlich zugängliche 
Dienstleistungen und Arbeitsverhältnisse beim Bund. An
dere Bereiche werden durch die Anpassung der Spezialge
setze gezielt einbezogen. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission möchte nun den Geltungsbe
reich In verschiedener Hinsicht ausdehnen. Die erste und 
wotil wichtigste Ausweitung, die sie beantragt, betrifft die be
stehenden öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen, also 
Artikel 3 Buchstabe a. Dadurch entstehen Im Vergleich zum 
Entwurf des Bundesrates bzw. zum Beschluss des Stände
rates sowie zum Antrag der Minderheit Ihrer Kommission zu
sätzliche Kosten fOr Jene öffentlich zugängllchen Bauten und 
Anlagen, die während der in Artlkel 16a vorgesehenen An
passungsfrist nicht ohnehin wesentlich erneuert werden. 
Wie hoch diese Kosten ausfallen worden, kann nicht zuver
lässig geschätzt werden - Ich habe bereits In der Eintretens
debatte darauf hingewiesen -, da die zu treffenden Mass
nahmen von Fall zu Fall stark abweichen warden. Im 
Zusammenhang mit grOsseren Erneuerungen geht man von 
1 bis 5 Prozent des Gebäudewertes aus. Zudem kann die 
Anpassungspflicht auch dazu führen, dass Hauseigentümer 
Mietverträge mit Dienstleistungsunternehme11 künden, um 
nicht gezwungen zu sein, nach Ablauf der Ubergangsfrlst 
von 20 Jahren bauliche Anpassungen an Ihren Gebäuden 
vorzunehmen. 
Ich beantrage Ihnen deshalb bezOgl!ch Buchstabe a, den 
Entwurf des Bundesrates bzw. den Beschluss des Ständera
tes und somit Ihre Kommissionsminderheit zu unterstatzen. 
Eine zweite Ausweitung wird bei Buchstabe b Ziffer 3 Im Zu
sammenhang mit den Sklllften sowie Sessel- und Gondel
bahnen vorgeschlagen. Auch beim Antrag der Kommissions
mehrheit kann und muss dem Verhältnlsmässlgkeitsgrund
satz Rechnung getragen werden. Insbesondere kann Im 
Einzelfall auch geprüft werden, ob eine Ausrichtung des 
Transportmittels auf die Bedürfnisse der Behinderten wlrt-
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schaftlich zumutbar Ist oder nicht. So gesehen Ist die prakti
sche Tragweite dieses Änderungsantrages der Kommis
sionsmehrheit wohl nicht Obermässig gross, und Ich oppo
niere diesem Antrag nicht. 
Unter Buchstabe c Ist bei den Wohngebäuden eine dritte Aus
dehnung des Geltungsbereiches vorgesehen. Die Grenze 
von acht Wohneinheiten, welche Bundesrat und Ständerat 
vorsehen, entspricht etwa dem Mittel der kantonalen Rege
lungen. Ich möchte hier noch wiederhole, dass es den Kan
tonen unbenommen bleibt, im Interesse der Behinderten 
eine Grenze mit weniger Wohneinheiten vorzuschreiben; 
Herr Suter hat bereits darauf hingewiesen. Die Kommls
sionsmehrhelt will, dass bereits Wohngebäude mit mindes
tens sechs Wohneinheiten von diesem Gesetz erfasst 
werden. Damit würde die Schwelle um drei Wohneinheiten 
herabgesetzt, was sich auf eine Vielzahl von Gebäuden aus
wirken würde. Die statistischen Angaben lassen den 
Schluss zu, dass es ungefähr 38 000 Gebäude wären. Des
wegen beantrage ich Ihnen, auf diese Ausdehnung zu ver
zichten. 
Ich bitte Sie also, die Änderungsanträge der Kommissions
mehrheit bei den Buchstaben a und c abzulehnen. 

Bst. a - Let. a 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 95.418/2431 l 
FOr den Antrag der Minderheit •••• 91 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen 

Bst b-Let b 9 ..., s.10& 
Volr p.iOS 

Abstimmung - Vote 
Far den Antrag der Minderheit .••• 97 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 73 Stimmen 
Bst c-Letc 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit •... 98 Stimmen 
Far den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 

Bst. d-f- Let. d·f 
Angenommen -Adopte 

Bst. g-Let. g 
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposltion de la minorite 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
AdMrer a la dC:H:ision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2. Abschnitt Titel 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Sectlon 2 tltre 
Proposition de /a commission 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art. 5, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commfsslon 
Adherer a la ~Ion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

2a. Abschnitt Tltel 
Antrag der Kommission 
Rechtsansprüche und Verfahren 

Sectlon 2a tltre 
Proposition de la commlssion 
Droits subjectlfs et procedure 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Tlte/ 
Rechtsansprilche bei Bauten und Anlagen 
Abs. 1 
Wer Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann 
beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen, 
dass die Elgentomerin oder der ElgentOmer die Benachteili
gung beseitigt oder unterlässt. 
(= Art. 7 Abs. 1 gemäss Beschluss des Ständerates) 
Abs.2, 3 
Streichen 

Art. 7 
Proposition de /a commlssion 
Tltre 
Drolts subjectlfs en matlere de constructlons et d'lnstalla
tlons 
Ai. 1 
Toute personne qul sublt une lnegallte au sens de l'artlcle 2 
allnea 3 peut demander au trlbunal ou a l'autorite adminis
trative d'ordonner que le proprkHaire ellmlne l'lnegallte ou 
qu'II y renonce. 
(= art. 7 al. 1 er selon la declslon du Conseil des Etats) 
Ai.2,3 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

Art. 7a 
Antrag der Kommission 
Tltel 
Rechtsansprüche bei Dienstleistungen 
Abs. 1 
Wer durch die SBB, andere konzessionierte Unternehmen 
oder das Gemeinwesen Im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 be
nachteiligt wird, kann beim Gericht oder bei der Verwal
tungsbehörde verlangen, dass der Anbieter der Dienstleis
tung die Benachtefllgung beseitigt oder unterlässt. 
Abs.2 
Wer durch das Gemeinwesen Im Sinne von Artikel 2 Absatz 
4bis benachteiligt wird, kann beim Gericht oder bei der Ver
waltungsbehörde verlangen, dass es oder sie die Benachtei
ligung beseitigt oder unterlässt. 

Abs. 3 
Mehrheit 
Wer Im Sinne von Artikel 6 durch Private diskriminiert wird, 
kann bei einem Gericht verlangen, dass der Anbieter der 
Dienstleistung die Diskriminierung beseitigt oder unterlässt. 
Minderheit 
(Widrig, Hassler, Stehl, Trlponez) 
Wer Im Sinne von Artikel 6 diskriminiert wird, kann bei einem 
Gericht eine Entschädigung beantragen. 
(= Art. 7 Abs. 3 gemäss Beschluss des Ständerates) 

Art. 7a 
Proposition de la commlsslon 
Tltre 
Droits subjectlfs en matlere de prestatlons 
Ai. 1 
Toute personne qul sublt une lnegalite, au sens de l'artlcle 2 
allnea 4, du falt des CFF, d'une autre entreprlse conces-
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slonnalre ou d'une collectivlte publlque peut demander au 
trlbunal ou il l'autorlte administrative d'ordonner que le pres
tataire e!fmlne l'imigallte ou qu'il y renonce. 
Al.2 
Taute personne qui sublt une lnegallte, au sens de l'article 2 
alinea 4bls, du falt d'une collectivlte publlque peut demander 
au trlbunal ou il l'autorlte administrative d'ordonner que le 
prestatalre elimlne l'lnegallte ou qu'il y renonce. 

Al.3 
Majorite 
Taute personne qui sublt une discrlmlnatlon au sens de l'ar
ticle 6 du fait d'une personne prlvee peut demander au trlbu
nal d'ordonner que 1a dlscrlmlnation soit ellmlnee ou qu'II 
renonce. 
Minorite 
(Widrig, Hassler, Stahl, Trlponez) 
Taute personne qul sublt une dlscrlminatlon au sens de l'ar
Ucle 6 peut demander au trlbunal Je versement d'une indem
nlte. 
(= art. 7 al. 3 selon la declslon du Consell des Etats) 

Widrig Hans Werner (C, SG): Meine Minderheit beantragt 
Ihnen, dass der Wortlaut der Fassung des Bundesrates ge
mäss Artikel 7 Absatz 3 Obernommen wird. Die Formulie
rung bezOgllch der Entschädigung Ist klar, im Gegensatz 
zum Gesetzestext der Kommissionsmehrheit, der bei Verträ
gen zwischen Privatpersonen weniger Obllch ist, aber mehr 
Fragen aufwirft. Der Ständerat hat den bundesrätilchen Text 
aus diesen Gründen, aus diesem Hauptgrund übernommen; 
das sehe ich, wenn Ich die Verhandlungen der Kleinen Kam
mer nachlese. 
Schaffen wir hier nicht eine Differenz. Bitte sUmmen Sie der 
Minderheit zu. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie Im Namen der SP-Fraktion, 
der Mehrheit zu folgen. 
Die Mehrheit will ein wirksames Rechtsmittel. Sie will nicht 
nur eine Entschädigungslösung, sie will einen Rechtsan
spruch auf Beseitigung oder Unterlassung, wenn es zu einer 
Diskriminierung Im Bereich des Dienstleistungsangebotes 
kommt Das kann beispielsweise ein Reiseangebot sein das 
Behinderte ausschliesst; das kann der Zugang zu eln~r öf• 
fentlichen Kulturveranstaltung sein usw. 
Zunächst Ist darauf hinzuweisen, dass Diskriminierung eine 
qualifizierte, besonders herabwürdigende Benachteiligung 
betrifft. Nicht jede Benachteiligung erfüllt diesen Begriff der 
Diskriminierung. Diese Anpassung an die Minderheit wurde 
im laufe der Kommissionsberatung vollzogen. 
Wir sollten hier keinen zahnlosen Rechtsschutz vorsehen. 
Wenn man einfach nur auf eine Entschädigung verwiesen 
wird, erwirbt man sich gewlssermassen fast eine Konzession 
zur Verletzung von Behindertenrechten gegen Geld. Ein sol
cher Rechtsschutz vermag auch nicht die wichtige präven
tive Funktion zu erfüllen, Dienstleistungsanbieter wirklich zu 
verpflichten und zu ermuntern, auch auf die Behinderten 
Rücksicht zu nehmen. Deshalb ist es fOr viele Behinderte 
besser, kein Gesetz zu haben als ein Gesetz, das nur Be
schwichtigung oder Symbolik enthält. Wir sind der Auffas
sung, dass dieses Gesetz wirksame einklagbare Rechte 
enthalten muss, nicht nur eine Entschädlgungslösung. Sonst 
kann das Gesetz weder den Behinderten gerecht werden 
noch die notwendige präventive Funktion erfüllen - und 
diese steht weit Im Vordergrund, denn wir gehen nicht davon 
aus, dass es zu einer Prozessflut kommen wird. 
Deshalb bitte ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen und zu. 
gunsten der Behinderten ein wirksames RechtsmHtel vorzu
sehen. 

La presldente (Maury Pasquler Liliane, presldente): Le 
groupe radical-democratique, le groupe liberal et le groupe 
de l'Unlon democratique du centre communiquent qu'lls sou
tiennent Ja proposition de la mlnorlte. 
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Meyer Therese (C, FR), pour la commisslon; Volcl l'avls de 
la commissfon au sujet de ces dfsposltlons. 
Lorsque les personnes handlcapees sont discrimlnees par 
des partlcullers qul offrent des prestations, leur drolt ne dolt 
pas se llmfter au versement d"une indemnlte. Comme dans 
les autres domaines de la loi sur l'egallte pour les handlca
pes, lls dolvent pouvolr exlger que la dlscrlmlnatlon solt ell
mlnee. En effet, Ja commlsslon a pense que la protection 
qu'accorde cette nouvelle loi aux personnes handicapees 
dans le domalne des prestaUons offertes par des prlves est 
tres restreinte, car elle se Umlte aux cas graves de discrlml
natlon. Le Conseil federal et le Conseil des Etats n'accor
dent aux personnes handlcapees confrontees il ces 
discrlminatlons que Ja possibillte d'exlger une lndemnlte. En 
presence d'une grave discrlminatlon, II est particullerement 
inadmlsslble que Ja personne handlcapee ne puisse pas exl
ger son ellmlnatlon. Dans ce domalne egalement, les per
sonnes handlcapees devralent pouvolr exlger la suppresslon 
du prejudlce subl. 
La proposltlon selon laquelle la posslblllte dolt &tre donnee 
aux Juges de renoncer selon les clrconstances d'espece a 
ordonner que l'lnegallte soit ellmlnee ou qu'II y solt renonce 
et d'octroyer une lndemnlte a la place est sufflsante selon la 
majorlte de la commisslon, qul vous prle de 1a sulvre. 

Suter Marc F. (R, BE), fOr die Kommission; Es geht hier da
rum zu entscheiden, ob bei Vorliegen einer schweren Diskri
mination nicht nur ein Anspruch auf Entschädigung gegeben 
sein soll, sondern auch der Anspruch, diese DlskrlmlnaUon 
beseitigen zu lassen, wenn das Im Einzelfall geboten Ist Der 
Richter hat die Möglichkeit, statt der Beseitigung nur die Ent
schädigung vorzusehen. Wir finden aber, es sei nicht be
rechtigt, den Beseitigungsanspruch auf Gesetzesstufe von 
vornherein auszuschllessen. Es berührt ohnehin etwas el
gentOmllch, wenn eine Diskrimination In Geld umgesetzt 
werden soll. Behinderte, die diskriminiert werden, wollen da
mit kein Geld verdienen! Sie möchten aber, dass die Diskri
mination aufhört. 
Deshalb bitte Ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: In Artikel 7a Absatz 3, der die 
Diskriminierungen durch Private betrifft, beantragt die Kom
missionsmehrheit nicht bloss einen Anspruch auf Entschädi
gung, sondern In erster Linie einen Anspruch auf Besei
tigung oder Unterlassung der Diskriminierung. Die Entschä
digung soll nur subsidiär, ersatzweise angeordnet werden. 
Aus der Sicht des Bundesrates greift diese Lösung zu stark 
In die Vertragsfreiheit ein, denn es geht hier um Rechtsbe
ziehungen zwischen Privatpersonen. Das Privatrecht, das 
diese Beziehungen Im Wesentlichen regelt, geht vom 
Grundgedanken der Entschädigung aus und nicht vom 
Grundgedanken der Pflicht zu positivem Handeln. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie, dem Bundesrat und Stände
rat und somit der Kommissionsminderheit zu folgen. 

Titel, Abs. 1, 2- Tltre, al. 1, 2 
Angenommen - Adopt6 

Abs.3-Al.3 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 88 stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 

Art. 7b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
RechtsansprOche bei Arbeitsverhältnissen 
Abs.1 
Wer Im Sinne von Artikel 2 Absatz 4ter benachteillgt wird, 
kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlan
gen, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber diese Be
nachteiligung beseitigt. 
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Abs.2 
Wird eine behinderte Person durch die Ablehnung einer An
stellung oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses nach 
ObHgationenrecht diskriminiert, so hat diese Person lediglich 
Anspruch auf eine Entschädigung. Diese Ist unter Würdi
gung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grund
lage des voraussichtllchen oder tatsächlichen Lohnes 
errechnet. 
Abs.3 
Wird eine behinderte Person durch die Abweisung Ihrer Be
werbung für die erstmalige BegrOndung eines öffentlich• 
rechtlichen Arbeitsverhältnisses diskriminiert, so Ist Absatz 2 
anwendbar. Die Entschädigung kann direkt mit Beschwerde 
gegen die abweisende Verfügung verlangt werden. 
Abs.4 
Bezüglich Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedin
gungen, Aus- und Welterblldung, Beförderung und Entlas
sung wird eine Benachtelllgung vermutet, wenn diese von 
der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird. 
Abs.5 
Das Gleichstellungsgesetz ist slnngemäss anwendbar für 
die Bemessung der Entschädigung (Art. 5 Abs. 4 und 5), für 
das Verfahren bei diskriminierender Ablehnung der Anstel
lung und diskriminierender Kündigung bei Arbeitsverhältnis
sen nach Obligatlonenrecht (Art. 8-10, 12) sowie für den 
Rechtsschutz und die Verfahrensgrundsätze bei 0ffentllch
rechtllchen Arbeitsverhältnissen (Art. 13). 

Minderheit I 
(Trlponez. Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gutzwiller, 
Hassler, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Minderheit II 
(Guisan, Bortoluzzi, Fattebart, Stahl, 1Hponez, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit zu Abs. 4 

Art. 7b 
Proposition de la commission 
Majorit{J 
Tltre 
Droits subjectlfs en matiere de rapports de travall 
Al. 1 
Toute personne qui sublt une inegallte au sens de l'artlcle 2 
allnea 4ter peut demander au trlbunal ou ll l'autorite admi
nistrative d'ordonner que l'employeur elimlne l'inegallte. 
Al.2 
Lorsque la dlscrlmlnatlon poste sur un refus d'embauche ou 
sur la resiliation de rapports de travail regls par le Code des 
obligations, la personne handicapee ne peut pretendre 
qu'au versement d'une lndemnlte par l'employeur. Celle-cl 
est fixee compte tenu de toutes les circonstances et calculee 
sur la base du salaire auquel la personne discrimlnee auralt 
vraisemblablement eu drolt ou avalt drolt. 
Al. 3 
En cas de discriminatlon lors de 1a creatlon de rapports de 
travall regis par le drolt public, l'allnea 2 est appllcable. En 
recourant dlrectement contre la declsion de refus d'embau
che, la personne handlcapee dont la candidature n'a pas ete 
retenue peut faire valoir son drolt ll une lndemnlte. 
Al.4 
L:exlstence d'une inegallte est presumee pour autant que la 
personne qui s'en prevaut la rende vralsemblable, la pre
sente dlsposltlon s'applique a l'attrlbution des täches, a 
l'amenagement des condltions de travall, a la formatlon et au 
perfectlonnement professionnels, a la promotlon et a la resl
liation des rapports de travafl. 
Al. 5 
Les dlsposltlons de la lol sur l'egallte entre femmes et hom
mes qui reglent le montant de l'lndemnlte (art. 5 al. 4 et 5), la 
procedure au motif de dlscrlmination lors de la creatlon ou 
de la resiliation des rapports de travail regis par le Code des 
obligatlons (art. 8-10, 12) afnsi que les voies de droit et les 
principes de procedure dans les rapports de travall regis par 
le droit publlc (art. 13) s'appllquent par analogle. 

Mlnorite I 
(Triponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Gutzwlller, 
Hassler, Widrig) 
Rejeter la proposltlon de la majorite 

Minorite II 
(Gulsan, Bortoluzzl, Fattebart, Stahl, Triponez, Widrig) 
Rejeter la propositlon de la majorlte ti J'al. 4 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Cet ar
tlcle est bitte dans son entler selon la declslon prise ll l'ar
licle 2. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit I 
Adopte seton la proposition de la mtnorite I 

Art. 7c 
Antrag der Kommission 
Titel 
Beschwerde- und Klagelegltlmalion von Behindertenorgani
sationen 
Text 
Behindertenorganisationen, die seit mindestens zwei Jahren 
bestehen, können die RechtsansprOche nach den Artikeln 7 
bis 7b im eigenen Namen geltend machen, wenn sich eine 
Benachteiligung auf eine grosse zahl Behinderter auswirkt. 

Art. 7c 
Proposition de la commlssion 
Titre 
Quallte pour agir et pour recourlr des organlsatlons 
Texte 
Les organlsatlons d'aide aux personnes handlcapees qui 
sont constituees depuls deux ans au molns ont quallte pour 
aglr et pour recourlr an leur propre nom an vue de faire valolr 
les drolts prevus aux articles 7 ~ 7b, lorsqu'il paratt vralsem
blable que l'lnegalite affecte un nombre lmportant de per
sonnes handlcapees. 

Angenommen -Adopt{J 

Art. 7d 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Unentgeltllchkelt des Verfahrens 
Text 
Die Verfahren nach den Artikeln 7 und 7a sind In der Regel 
unentgeltlich. 

Minderheit 
(Stahl, Gutzwlller, Hassler, Triponez, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Art. 7d 
Proposition de la commisslon 
Majorlt{J 
Tltre 
Gratulte de la procedure 
Texte 
Les procedures prevues aux articles 7 et 7a sont en principe 
gratultes. 

Mlnorlte 
(Stahl, Gutzwiller, Hassler, Trlponez, Widrig) 
ReJeter la proposltlon de la majorite 

Stahl Jürg (V, ZH): In diesem Abschnitt werden die Rechts• 
ansprOche und die Verfahren geregelt. Die Mehrheit der 
Kommission will die Unentgeltllchkeit als Regelbestimmung 
aufführen. 
Der Antrag der von mir vertretenen Minderheit, die Unent
geltllchkelt zu streichen, beruht auf drei Punkten: 
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Der erste Punkt Mit der Elnfllhrung des Beschwerderechtes 
worden wir neu rund 700 000 Menschen ein Klagerecht 
einräumen. Ich bin der Überzeugung, dass die Unentgelt
llchkelt die Anzahl der Verfahren unnötig In die Höhe treiben 
würde. 
Der zweite Punkt ist der finanzielle Aspekt: Wir haben kei
nerlei Erfahrungen mit Bezug auf die Folgen dieser Be
schwerdemögllchkelt. Die Kostenfolgen sind unklar. 
Der dritte und letzte Punkt ist eine grundsätzliche Überle
gung. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. 

Goll Christine (S, ZH): In Artikel 7d geht es um die Unent
geltllchkelt des Verfahrens. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Argumente 
eingehen, die Herr Stahl genannt hat. Herr Stahl hat gesagt, 
wir warden mit dieser Bestimmung 700 000 Menschen in der 
Schweiz die Möglichkeit eines Verfahrens eröffnen, fQr sie 
die Möglichkeit schaffen zu klagen. Ich erinnere Sie daran, 
Herr Stahl, dass ich diese Argumentation schon einmal ge
hört habe, nämlich als es um das Bundesgesetz Ober die 
Gleichstellung von Frau und Mann ging. Auch damals wurde 
der Teufel an die Wand gemalt. Auch damals wurde gesagt, 
dies wllrde eine Klageflut, eine Prozesslawine von klagewll
tlgen Frauen auslösen. Ich erinnere Sie daran: Wenn das Ar
gument von Herrn Stahl stimmen WOrde, hätte das tar das 
Gleichstellungsgesetz bedeutet, dass Ober die Hälfte unse
rer Bevölkerung - Ober die Hälfte unserer Bevölkerung sind 
nämlich Frauen - von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
hätte. Dem war mitnichten so. 8ne Prozess- und Klagela
wine hat das Gleichstellungsgesetz nicht ausgelöst - und 
auch diese Bestimmung im Behlndertenglelchstellungsge
setz wird keine solche Lawine auslösen. 
Ein zweites Argument, das mir wichtig Ist, Ist die Formulie
rung des Artikels 7d. Sie sehen, es heisst dort: «Die Verfah
ren nach den Artikeln 7 und 7a sind in der Regel unentgelt
lich." Die Kommission hat eine Vorslchtsmassnahme ge
troffen, indem sie «in der Regel" eingeschoben hat. Das be
deutet auch, dass ungerechtfertigte Klagen nicht zugelassen 
wllrden. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

La presldente (Maury Pasquler Llllane, presidente): Le 
groupe de !'Union democratlque du centre communlque qu'il 
soutlent la proposltlon de la minorite. 

Suter Marc F. (R, BE), fllr die Kommission: Hier wird vorge
schlagen, dem Beispiel aus anderen Bereichen, dfe mit die
ser Behindertengleichstellung etwas verwandt sind, zu 
folgen. 
Vorab möchte Ich das neue Bundesgesetz Ober den Allge
meinen Teil des Sozialversicherungsrechtes erwähnen, wel
ches für den ganzen Bereich der Sozialversicherung vor
sieht, dass die Verfahren in der Regel unentgeltlich sind -
Ich betone: In der Regel. Denn In trölerlschen Verfahren, die 
angezettelt werden, ohne dass wirklich ein Anlass datar be
steht, hat die Behörde oder auch der Richter weiterhin die 
Möglichkeit, die Kosten aufzuerlegen. Auch wenn In einer 
aussichtslosen Situation ein Verfahren vom Zaun gebrochen 
wird, können die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt 
werden. Die Unentgeltlichkeit des Verfahrens beschränkt 
sich, wie es der Begriff sagt, auf das behördliche Verfahren 
oder das Gerichtsverfahren. Nicht eingeschlossen In diese 
Unentgeltllchkelt sind die Anwaltskosten. Also dort, wo die 
Unentgeltllchkeit gilt, werden zwar keine Verfahrens- oder 
Gerichtskosten auferlegt. Hingegen muss die unterliegende 
Partei, wie es auch sonst Qbllch ist, auch Im Falle der Unent
geltlichkeit die Anwaltskosten der obsiegenden Partei tra
gen. 
Der Kommissionsmehrheit scheint es, dass diese Kosten
bremse genOgend Ist, um hier unnötigen Verfahren den Rie
gel vorzuschieben; es soll hier aber, wie es eben Im 
Arbeitsrecht, Im Mietrecht und Im Sozlalverslcherungsrecht 
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gilt, die grundsätzliche Unentgeltllchkelt des Verfahrens sel
ber zum Tragen kommen. 
Es Ist ja häufig so, dass solche Verfahren nicht zu Ende ge
führt werden und die Parteien im Rahmen des Verfahrens 
Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, die Argu
mente anzuhören, auch die lnterventfon der Behördenver
tretung oder - in einem Gerichtsverfahren - des Richters zu 
werten und zu WOrdlgen und sich ein besseres Bild zu ma
chen. Die meisten Verfahren In diesen anderen Bereichen, 
die ich angesprochen habe - In den Bereichen des Sozial
versicherungsrechts, des Mietrechts, des Arbeitsrechts -, 
können im Rahmen des Verfahrens geschlichtet werden, 
ohne dass es zu einem Urteil kommt. 
Schllessllch fällt noch ein weiteres Argument Ins Gewicht: 
Wenn es In diesem Bereich der Gleichstellung von Men
schen mit Behinderung zu Verfahren oder zu Prozessen 
kommt, Ist kein Einspracheverfahren vorgelagert. Die Dinge 
liegen also etwas anders als beim Sozialversicherungsrecht, 
bei dem die Möglichkeit gegeben Ist, im Rahmen des Ein• 
spracheverfahrens, das ja kostenfrei Ist, zuerst zu sehen, 
wie die Temperatur ungefähr Ist, ob man Aussicht auf Erfolg 
hat usw. In den Verfahren gemäss Behindertenglelchstel
lungsgesetz kommt es hingegen direkt zu einem Streitver
fahren; da Ist es gerechtfertigt. zumindest bei den Verfah
renskosten des Gerichts oder der Behörde In der Regel von 
einer Kostenpflicht abzusehen. 
Ich bitte Sie, dieser etwas grosszOglgeren Lösung Ihre Zu
stimmung zu geben. 

Me1zler Ruth, Bundesrätin: Die Bestimmung In Artikel 7d 
betreffend die Unentgeitllchkelt greift unerlaubterwelse In 
das kantonale Verfahren ein. Der Bund darf nach geltender 
Bundesverfassung nicht die Unentgeltllchkelt kantonaler 
Verfahren vorschreiben. Dieselbe Einschränkung betreffend 
kantonaler Verfahren gilt Qbrlgens auch fllr Artikel 7c - mir 
Ist das vorhin etwas schnell gegangen, und ich werde diese 
Frage In der Differenzenbereinigung noch einmal aufneh
men. Die Beschwerdelegltlmatlon fQr kantonale Verfahren 
sollte da nicht vorgesehen werden. 
Zum zweiten Hinweis bezüglich Artikel 7d: Die Kommissi
onsmehrheit schlägt Ihnen eine generelle Kostenbefreiung 
vor. Sie geht also Ober das hinaus, was In anderen Berei
chen vorgesehen Ist, und dies, ohne besondere Grllnde zu 
nennen. Ich könnte mir aber - wenn hier bei Artikel 7d eine 
Differenz geschaffen wird - eine Lösung dahin gehend vor
stellen, dass diese Unentgeltlichkelt geschaffen wird, die 
kantonalen Verfahren aber davon ausgenommen werden. 
Ebenso - mit der Ausnahme der kantonalen Verfahren -
könnte Ich mir dann die Bestimmung bei Artikel 7c so vor
stellen. Zudem sollte bei der Unentgeltllchkelt des Verfah
rens auch sichergestellt sein, dass die Unentgeltllchkelt bei 
mutwilliger Prozessführung nicht gegeben Ist 
In diesem Sinne könnte eigentlich die Mehrheit unterstlltzt 
werden, eine Differenz geschaffen und dann - Im Sinne mei
ner Ausführungen - die Verfassungskonformität der Anträge 
In der Differenzbereinigung sichergestellt werden. 

Abstimmung- Vote 
FQr den Antrag der Mehrheit •••• 84 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 82 Stimmen 

2b. Abschnitt THel 
Antrag der Kommission 
Verhältnlsmässigkeit 

Sectlon 2b tHre 
Propas/tion de la commlsslon 
Proportlonnalite 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Titel 
Allgemeine Grundsätze 
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Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.2 
Mehrheit 
Das Gericht kann bei Diskriminierung durch private Anbieter 
von Dienstleistungen (Art. 6) ersatzweise eine Entschädi
gung zusprechen, wenn es die besonderen Umstände recht
fertigen. Das Gericht trägt bei der Festsetzung der Entschä
digung der Schwere der Diskriminierung und dem Wert der 
DlensUelstung Rechnung. 
Minderheit 
(Fattebert. Borer, Bortoluzzl, Dunant, Trlponez, Widrig) 
Gemäss Mehrheit, aber: 
.... Rechnung. Die Entschädigung beträgt höchstens 
5000 Franken. 

Abs.3,4 
Streichen 

Art. 8 
Proposiffon de ia commlssfon 
Tdre 
Prlnclpes generaux 
Ai. 1 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Al. 2 
Majorite 
En cas de dlscrimlnatlon du fait d'un prestataire prlve 
(art 6), le trlbunal peut, ä titre subsldiaire, accorder une in
demnite, lorsque les circonstances partlculleres le justlflent. 
II fixe l'lndemnlte en tenant compte de la gravite de la dlscrl
mination et de la valeur de la prestatlon en cause. 
Minorite 
(Fattebert, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Trlponez, Widrig) 
Selon majorlte, mals: 
.... en cause. Clndemnlte attelnt 5000 francs au maxlmum. 
Al.3,4 
Blffer 

Fattebert Jean (V, VD): Brlevement: si la mlnorlte a de
mande de limiter l'lndemnlte ä 5000 francs, c'est par souci 
de ne pas tomber dans des procedures cheres, longues, pe
nibles. II s'aglt de limlter les conflits qui sont une charge. A 
l'image de la quote-part de l'Etat, nous avons a supporter 
aujourd'hui une Jurldlctlon et des habitudes procedurleres 
qui sont un boulet a traTner pour l'Etat, pour l'economle, pour 
les personnes aussi. C'est un potential de confllts que nous 
voulons limlter. C'est des rancoeurs. c'est des enjeux flnan
ciers malsains. Nous devons eviter a tout prlx une sltuatlon a 
l'amerlcalne avec des sommes dlsproportlonnees en Jeu. 
Nous vous recommandons de soutenlr la proposltlon de la 
minorlte. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Es geht hier um 
die Frage, ob im Fall einer Diskrimination der Entschä
digungsanspruch bereits von vornherein Im Gesetz auf 
5000 Franken begrenzt werden soll. Ich betone, dass eine 
Diskrimination eine bewusste Benachteiligung oder, wenn 
sie unbewusst geschieht, eine in ihrer Schwere sehr stos
sende Ausgrenzung Ist. Wenn Sie diese Obergrenze der 
Entschädigung einführen, dann ist das gewissermassen ein 
Freipass, solche Diskriminationen vorzunehmen. Man sagt 
sich dann: Wir nehmen das In Kauf; wenn es zu einem Ver
fahren kommt und eine Diskrimination festgestellt wird, kön
nen wir das Problem mit maximal 5000 Franken Ablöse
summe erledigen. Ich finde es stossend, dess hier eine 
Diskrimination - quasi in Form eines Ablasses - mit maximal 
5000 Franken abgegolten werden kann, zumal kein Beseiti
gungs- oder Unterlassungsanspruch gegeben Ist und die 
Diskrimination so bestehen bleiben kann. Die Sache soll 
dann mit einer Maximalzahlung von 5000 Franken erledigt 
sein. 

Wenn ein Richter einen solchen Kostenrahmen anwenden 
muss, kann er ohnehin nicht auf das Maximum hinaufgehen, 
sondern er muss Innerhalb dieses Kostenrahmens zum Aus
druck bringen, wo die Schwere der Diskrimination Im zu be
urteilenden Fall liegt. Wenn Sie hier eine Obergrenze 
setzen, werden die Entschädigungen In aller Regel tiefer als 
die 5000 Franken liegen, weil der Maximalkostenrahmen der 
Entschädigung nur bei den schwersten Verletzungen ausge
schöpft werden kann. 
Ich finde, dass diese Bestimmung unehrlich und stossend 
Ist, weil die Diskrimination eines Behinderten unter allen Ti
teln, wie man es auch betrachtet, mit 5000 «Fränk.1I» abge
tan werden kann. Wenn Sie das wollen, finde Ich das traurig, 
aber es Ist dann nicht zu ändern. 
Noch ein Letztes: Aus dem Antrag der Minderheit Fattebert, 
insbesondere nat0rlich auch aus seiner BegrQndung, spricht 
ein sehr tiefes Misstrauen gegenüber den Richtern, die un
ser Recht anwenden. Ich glaube, dass sie das nicht verdient 
haben. Ich habe Vertrauen In die Gerichte; sie haben Augen
mass, sie entscheiden nach Anhörung der Parteien und «en 
connaissance de cause». Man sollte den Richtern hier nicht 
gewissermassen einen Maulkorb umbinden, damit sie auch 
bei den stossendsten und schwersten Verletzungen nur eine 
Entschädigung bis 5000 Franken zusprechen können. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commisslon: Juste quel
ques mots pour completer le plaldoyer de M. Suter. La com
mlsslon n'a pas voulu plafonner le montant de l'indemnlte 
qul pourralt Atre octroyee en cas de proces pour discrlmlna
tlon. En effet, si un proces est engage en cas de dlscrlmlna
tion grave, II taut que le Juge puisse determlner la cause de 
celle-cl, estlmer le montant de la reperatlon qu'II est Judl
cleux de verser pour ellmlner un petlt peu cette dlscrlmlna
tlon. 
Vous avez aujourd'hul mAme decide de ne pas donner 1a 
posslblllte d'eliminer la dlscrlmlnatlon. Donc, II ne reste que 
la posslblllte de deposer une plalnte pour obtenlr une lndem
nlte. La personne qul aura ete vraiment dlscrlmln" dans 
une circonstance penible pour elle aura la posslblllte de se 
defendre, et les Juges estlmeront le montant de l'lndemnlte ä 
lui accorder. Nous n'avons pas trouve judlcleux de limlter 
cette lndemnlte par la flxatlon d'un plafond dans cette lol, car 
nous avons Juge que la discrlminatlon la plus grande pour
rait Atre deja de fixer, comme 98, dans la loi un plafond de 
5000 francs, comme le propose la minorite. 
Au nom de la commlsslon, Je vous lnvlte a soutenir la propo
sltion de la majorlte. 

Metzler Auth, Bundesrätin: Ich habe sehr viel Verständnis 
für Herrn Suter, wenn er slnngemäss sagt, dass die Würde 
von Menschen ll]it Behinderungen keinen Preis habe. Ich 
bin mit dieser Uberlegung vollumfängllch einverstanden. 
Dennoch bitte Ich Sie, den Antrag der Mehrheit abzulehnen. 
Es geht darum: Soll für Entschädigungen eine Obergrenze 
festgehalten werden oder nicht? Diese Frage Ist Im Stände
rat bereits eingehend diskutiert worden. Die rechtsanwen
denden Behörden worden gemäss Kommissionsantrag nach 
freiem Ermessen entscheiden. Herr Suter plädiert für Ver
trauen in die Richterinnen und Richter. Die Befürchtungen 
Im ständerat und auch im Bundesrat sind aber, dass man 
bei den entsprechenden Dienstleistern Angste weckt und 
dass der Verzicht auf diese Obergrenze zusätzlich solche 
Angste weckt 
Die vorgesehene Entschädigung hat neben der Entschädi
gungsfunktion auch pönalen Charakter. Die schweizerischen 
Gerichte haben bislang bei der Festlegung von Entschädi
gungen zwar zurockhaltung ge0bt. Dennoch erachte Ich es 
aus psychologischen GrQnden als besser, im Gesetz eine 
Obergrenze zu nennen. Diese Lösung Ist unseres Erachtens 
konsensfähiger. 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommissionsminderheit zu folgen. 

Nabholz Llli (R, ZH):Frau Bundesrätin, wir haben vor eini
gen Minuten bei Artikel 7a Absatz 3 dem Antrag der Mlnder-
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heit Widrig zugestimmt. Er lautet: «Wer im Sinne von Arti
kel 6 diskriminiert wird, kann bei einem Gericht eine Ent
schädigung beantragen.» Nun plädieren Sie f0r den An
trag der Minderheit Fattebert, die eine Obergrenze von 
5000 Franken elntohren will. Dieser Minderheitsantrag steht 
meines Erachtens aber In Widerspruch zum vorhin getroffe
nen Entscheid. Nur der Antrag der Mehrheit könnte mit Arti
kel 7a Absatz 3 koordiniert werden. Ich hätte dazu gerne 
Ihre Meinung gehört. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Sie m0ssen von der Grundkon
zeption des bundesrätllchen Entwurfes ausgehen. Beim 
bundesrätlichen Entwurf ist man von der Entschädigungs
pflicht und nicht von der Pflicht zur Beseitigung von Diskrimi
nierungen ausgegangen. Der vorhergehende Artikel, den 
Sie erwähnen und der keine Obergrenze nennt, Ist Im Ver
hältnis zur Frage zu sehen, ob man will, dass die Diskrimi
nierung beseitigt werden muss, oder ob man nur eine 
Entschädigungspflicht vorsieht. In diesem Zusammenhang 
Ist das zu sehen. Wir haben hier In einem anderen Artikel 
eine Obergrenze vorgesehen und möchten an dieser Ober
grenze festhalten. Ich mache aber Im Zusammenhang mit 
der vorhin erwähnten Abstimmung, in der die Minderheit 
Widrig obsiegte, noch darauf aufmerksam, dass In der Fas
sung der Mehrheit steht, dass ersatzweise eine Entschädi
gung zu sprechen sei. Dieses «ersatzweise» Ist aufgrund 
der vorhergehenden Abstimmung ohnehin hlnfälllg gewor
den. Man kann das aber Im Rahmen des Differenzbereini
gungsverfahrens korrigieren und allenfalls, wenn es syste
matisch besser passt, die Obergrenze von 5000 Franken In 
einem anderen Artikel vorsehen. 
Ich bitte Sie also, hier die Minderheit zu unterstotzen und 
eine Obergrenze festzusetzen. 

Titel, Abs. 1, 3, 4 - Titre, al. 1, 3, 4 
Angenommen -Adopte 
Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag der Minderheit .... 87 Stimmen 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 

Art. 8a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Besondere Fälle 
Abs. 1 
Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Anpas
sung bestehender Bauten und Anlagen nach Artikel 3 Buch
stabe a nicht an, wenn der Aufwand tor die Anpassung 
5 Prozent des Versicherungswertes des bestehenden Ge
bäudes oder des Neuwertes der bestehenden Anlage 0ber
steigt. 

Abs. 1b/s 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Fattebert, Gulsan, Gy
sln Hans Rudolf, Hassler, Stahl, Widrig) 
Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Besei
tigung der Benachteiligungen nicht an tor: 
a. Bauten und Anlagen mit höchstens 50 Plätzen, die In ers
ter Linie polltlschen, kulturellen oder sportllchen Darbietun
gen dienen; 
b. Bauten und Anlagen privater Dienstleistungsunterneh
men, deren für Öffentlichkeit bestimmte Fläche weniger als 
100 Quadratmeter beträgt. 

Abs.2 
Es oder sie trägt bei der Interessenabwägung nach Artikel 8 
Absatz 1 der Ubergangsfrlst tor Anpassungen Im öffentll• 
chen Verkehr (Art. 16) Rechnung; dabei sind auch das Um-
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setzungskonzept des Bundes tor die Ausrichtung der 
Finanzhilfen (Art. 17 Abs. 3) und die darauf gestotzte Be
triebs- und Investitionsplanung der Unternehmen des öffent
llchen Verkehrs zu beachten. 
Abs. 3 
Es oder sie verpflichtet die SBB, das vom Bund konzessio
nierte Unternehmen oder das Gemeinwesen, eine ange
messene Ersatzlösung anzubieten, wenn es nach Artikel 8 
Absatz 1 darauf verzichtet, die Beseitigung einer Benachtel
llgung anzuordnen. 
Abs.4 
Das Gericht ordnet bei Unternehmen mit einem Jahresum
satz von weniger als einer MIiiion Franken die Beseitigung 
von Benachteiligungen bei Arbeitsverhältnissen nur an, 
wenn die nötigen Anpassungel'I von den Sozialversicherun
gen getragen werden. 

Art. 8a 
Proposition de Ja commlssion 
Titre 
Cas particullers 
Al. 1 
Le trlbunal ou l'autorlte administrative n'ordonne pas l'adap
tatlon des constructlons et Installations existentes vlsees a 
l'artlcle 3 lettre a lorsque la depense qul en resulteralt 
depasse 5 pour cent de la valeur d'assurance du bätiment 
ou de la valeur a neuf de l'lnstallatlon. 

Al. 1bis 
Majorite 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlte 
Minorite 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Fattebert, Gulsan, Gy
sln Hans Rudolf, Hassler, Stahl, Widrig) 
Le trlbunal ou l'autorlte administrative n'ordonne pas l'ellml
natlon de l'lnegallte: 
a. pour des constructlons et Installations de 50 places au 
maxlmum qul servent en premler lleu a des manlfestatlons 
polltlques, culturelles ou sportives; 
b. pour des constructlons et installatlons d'entreprlses de 
servlces prlves, dont la surface destinee au publlc est ln
ferleure a 100 metres carres. 

A/.2 
lls tlennent compte du delal d'adaptatlon fixe pour les trans
ports publlcs (art. 16), lorsqu'lls procedent a la pesee des 
lnterAts prevue a l'article a allnea 1 er; ils respectent aussl 
le concept mls en place pour l'octrol des aldes flnancleres 
(art. 17 al. 3) alnsl que les plans d'exploltatlon et d'lnvestls
sement qul en resultent pour les entreprlses de transports 
publlcs. 
Al. 3 
S'lls n'ordonnent pas l'ellmlnatlon de l'lnegallte en appllca
tion de l'article a allnea 1er, lls ordonnent aux CFF, a l'entre
prlse concesslonnalre ou a la collectlvlte publlque mlse en 
cause de prevolr une solution de rechange approprlee. 
Al. 4 
Lorsque l'employeur est une entreprlse prlvee dont le chlffre 
d'affalres est Interieur a un milllon de francs, le tribunal n'or
donne l'ellmlnatlon de l'lnegallte en matlere de rapports de 
travall que sl les amenagements necessalres sont prls en 
charge par les assurances soclales. 

Trlponez Plerre (R, BE): Der von einer starken Kommissi
onsminderheit beantragte Absatz 1 bis von Artikel 8a Ist 
keine Neuerfindung dieser Minderheit, sondern war Im 
Grundsatz bereits Gegenstand des Vorentwurfes, den der 
Bundesrat Anfang Juni 2000 In die Vernehmlassung ge
schickt hatte. Er Ist nat0rllch etwas am falschen Platz, wenn 
er bei Artikel Ba aufgetohrt wird. Die Minderheit hat diesen 
Antrag bei Artikel 3 nach dem bundesrätllchen Konzept, also 
beim Geltungsbereich eingereicht. Er Ist hier eigentlich am 
falschen Ort, aber Inhaltlich trotzdem richtig. 
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Der Bundesrat hat seinen selnerzeltlgen Vorschlag, öffent
lich zugängliche Bauten und Anlagen mit einer bescheide
nen Zahl von Plätzen - nämlich weniger als 50 -. die z. B. 
kulturellen oder sportlichen Darbietungen dienen, sowie 
Bauten und Anlagen von privaten Anbietern von Dienstlei
stungen, deren für die Öffentlichkeit bestimmte Fläche weni
ger als 100 Quadratmeter beträgt, von der gesetzlichen 
Pflicht zur behindertengerechten Ausgestaltung auszuneh
men, nicht In den Entwurf übernommen. Demgegenüber Ist 
die Kommissionsminderheit der Auffassung, dass eine der
artige Ausnahme, speziell tor Klein- und Kleinstbetriebe, tor 
Ateliers usw., die sich kaum teure Umbauten leisten können 
und deren Dienste wohl nur in seltenen Fällen von Behlnder• 
ten in Anspruch genommen werden dürften, angezeigt ist. 
Der Minderheitsantrag ist vom Grundsatz her vergleichbar 
mit der Ausnahmebestimmung, die wir In Artikel 3 Buch
stabe b Ziffer 3 Im Zusammenhang mit der Personenbeför
derung, beispielsweise durch Sessellifte, heute schon 
diskutiert haben. 
Ob die von der Minderheit beantragte Begrenzung auf 
50 Plätze bzw. auf die räumliche Fläche von 100 Quadrat• 
meter - 1 o mal 1 o Meter - der Weisheit letzter Schluss Ist, 
lässt sich sicher diskutieren. Wesentlich für die Kommissi
onsminderheit war und Ist primär das Anliegen, dass Klein
und Kleinstbetriebe bei Renovationen nicht in derart hohe 
Kosten gestürzt werden, dass ihnen dabei die Existenz
grundlage entzogen werden könnte, ohne dass mit diesen 
Renovationen ein echter Beitrag zur Gleichstellung der Be
hinderten erreicht werden könnte. 
In diesem Sinne ersuche Ich Sie im Namen dieser Minder
heit, Artikel Sa Absatz 1 bis Ins Gesetz aufzunehmen, wobei 
Ich hier nicht zaletzt nochmals auf die Überlegung hinweisen 
möchte, dass die definitive Festsetzung der Obergrenzen 
auch noch dem Ständerat Oberlassen werden könnte. 

Günter Paul (S, BE): Herr Triponez, sind Sie sich bewusst, 
dass In unserem lande die meisten kulturellen Veranstaltun
gen von Vereinen durchgeführt werden und vor weniger als 
50 Leuten stattfinden, dass in unserem lande eile meisten 
politischen Veranstaltungen, wie wir alle in den Sektionen 
sehr gut wissen, in kleinen Räumen mit weniger als 50 Plät
zen stattfinden? Herr Trlponez, wie kommt es, dass Sie un
sere Behinderten gerade von diesen kulturellen und 
polltlschen Anlässen ausschliessen wollen? Belm Sport 
hätte ich noch Verständnis, aber mit Bezug auf die beiden 
genannten Arten von Anlässen fehlt mir - das muss ich Ih
nen sagen - Jegliches Verständnis. 

Trlponez Plerre (R, BE): Dieser Vorschlag Ist, wie gesagt, 
nicht etwa von mir erfunden worden, sondern er wurde vom 
Bundesrat in den Vorentwurf aufgenommen. Ich habe vorhin 
gesagt, dass die 50 Plätze und auch die 100 Quadratmeter 
in diesem Zusammenhang vielleicht nicht die letzte 
Überlegung sind. Es kann nicht darum gehen, Behinderte 
von solchen Veranstaltungen auszuschliessen. Hingegen 
könnte es dort, wo, das Verhältnis nicht mehr stimmt - bei 
ganz kleinen Angeboten; Ich denke an eine Squashhalle 
oder x Dinge, die man sich vorstellen kann -, wirklich unver
hältnismässig sein, wenn solche Anpassungen vorzuneh
men sind. Hier möchte die Kommissionsminderheit die 
Möglichkeit fOr eine Ausnahme schaffen. Die Minderheit ver
steht Ihren Antrag sicher nicht so, dass sie mit dieser Mög
lichkeit - ohne eine klare Begrenzung - Behinderte 
ausschliessen möchte. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le 
groupe radical-democratlque communlque qu'il soutlent la 
proposition de la mlnorite. 

Galll Remo (C, BE): Ich spreche zu Artikel Sa Absatz 1 bis 
Buchstabe b. Die Bestimmung gemäss Antrag der Minder
heit macht Sinn In der Zielrichtung; dies gilt nicht unbedingt 
für die Fläche von 100 Quadratmetern. In Diskussionen wird 
da und dort eine Fläche ab 40 bis 50 Quadratmetern als 

zwingend für eine behindertengerechte Anpassung gefor• 
dert. Das Ist die eine Seite. Hier aber, ohne eine Ausnahme 
Im Gesetz, wären jedwelche Dienstleistungsbetriebe betrof
fen. Klelnstbetrlebe wären finanziell oft gar nicht In der Lage, 
die entsprechenden Baumassnahmen in Lagen mit er
schwerter Zugänglichkeit durchzuführen, die bei Kleinräu
mlgkel1 da und dort auch eingreifende Raumanteile bean
spruchen, sodass Kleinstbetriebe doppelt getroffen werden. 
Das sage ich aus meiner Erfahrung als Architekt, der oft be
hindertengerecht gebaut hat. Wir mOssen Kleinstbetriebe 
vor Betriebsaufgaben schützen. 
40 oder 50 Quadratmeter, wie es oft gewünscht wird: Das Ist 
ein grosszOglges Wohnzimmer - damit man es sich vorstel
len kann. Das Ist eine Grössenordnung, die In den wenigs
ten Fällen einen Betrieb betrifft, der unbedingt behinderten
gängig sein müsste. Dienstleistungsbetriebe In der GrOssen
ordnung ab 100 Quadratmetern, gemäss dem Antrag der 
Minderheit Trlponez, haben eine grössere Kundschaft, meh
rere Angestellte und ein vielfältigeres Angebot. Ab einer 
gewissen Grösse kann das Ziel der Behinderten, d. h. de
ren Anforderungen an Zugänglichkeit usw., abgedeckt wer
den. Bei diesen kleineren Mittelbetrieben mit einer Grösse 
ab 100 Quadratmetern sind behindertengerechte Massnah
men sicher zumutbar. Aus meiner Berufserfahrung kann Ich 
sagen, dass der Schwellenwert für solche Dienstleistungs
betriebe - wenn ich überdenke, was wir Immer geplant 
haben - zwischen 70 und 80 Quadratmeter beträgt. 
Wie wir erfahren haben, können wir leider keinen Antrag 
mehr einreichen; Herr Gutzwlller und Ich haben das gestern 
verpasst. Eine solche Zwischenlösung fände aber eine 
Mehrheit. Deshalb bitte Ich Sie jetzt, dem Antrag der Minder
heit Trlponez zuzustimmen. Nach der Beratung des 
Ständerates kommt die Vorlage noch einmal zu uns. Dann 
haben wir die Chance, diese offensichtlich mehrheitsfähige 
Korrektur mit einer Grösse von 70 Quadratmetern zu errel
chen. 
Immerhin kann man sagen: Es wird Immer Kleinbetriebe ge
ben, gegenwärtig auch an guter Lage, welche freiwillig und 
ohne grosse Kosten eine behindertengerechte Zugänglich
keit schaffen können. Aber In Artikel Sa Absatz 1 bis Buch
stabe b geht es um Anordnungen von Gerichten und Verwal
tungsbehörden. Da sollte die Grenze nicht zu niedrig und ar
chitektonisch praktikabel gefasst werden. 
Ich plädiere jetzt, wie gesagt, für 100 Quadratmeter, aber 
später fOr eine kleinere Fläche. 

Goll Christine (S, ZH): Artikel Sa steht, wie bereits gesagt 
wurde, In einem direkten Zusammenhang mit Artikel 3, den 
wir bereits behandelt haben und den Sie, entgegen den An
trägen der Mehrheit Ihrer Kommission, bereits wieder ver• 
wässert haben. 
Der Minderheitsantrag Ti'lponez geht auch wieder von der Ir
rigen Annahme aus, dass mit diesen Massnahmen Im Be
reich der öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen 
Mehrkosten entstehen würden, die tor die Volkswirtschaft 
und für die kleinen Betriebe nicht zumutbar wären. Ich 
möchte In diesem Zusammenhang konkrete Zahlen zum Be
reich der Bauerneuerungen nennen: Wenn wir die gesamten 
Aufwendungen fOr Bauerneuerungen anschauen, dann be
tragen diese jährlich 1 o MIiiiarden Franken. Gehen wir davon 
aus, dass - grosszüglg gerechnet - 60 Prozent dieser Bau
erneuerungen vom Behlndertenglelchstellungsgesetz be
troffen wären, und gehen wir davon aus, dass sich dadurch -
ebenfalls grosszOglg gerechnet - durchschnittliche Mehrkos
ten von 2,5 Prozent ergeben würden, dann ergäbe das Ins
gesamt Mehrkosten von nicht einmal 200 MIiiionen Franken, 
notabene bei einem Bauerneuerungsvolumen von 10 MIiiiar
den Franken. 
Der Minderheitsantrag Trlponez Ist eine wirtschaftlich nicht 
gerechtfertigte Diskriminierung von Menschen mit Behinde
rungen. Wenn Sie diesem Minderheitsantrag zustimmen, 
dann legltlmleren Sie diese Diskriminierung, notebene durch 
ein Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dess derselbe Vor
schlag bereits Im Vorentwurf des Bundesrates enthalten war. 
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Ich erinnere Sie auch daran, dass der Bundesrat diesen Vor
schlag bei der Präsentation seines Entwurfes wieder gestri
chen hat, weil er Ihn - und das schreibt er in seiner Bot
schaft auch - weder gerechtfertigt noch geeignet findet 
Die Mehrheit der SGK hat ein ausgewogenes Konzept ent
wickelt; dieser MlnderheHsantrag Trlponez ist nicht nur Qber
flOssig, sondem auch eine Zumutung fOr zahlrelche Behin
derte in unserem Land. 
Ich bin auch Qberzeugt, dass Kulturanbleter, Sportveranstal
ter und selbst politische Organisationen, wie beispielsweise 
Parteien, auf Menschen mit einer Behinderung als Publikum 
und, Herr Trlponez, auch als Wähler und Wählerinnen ange
wiesen sind. Ich bin auch Qberzeugt, dass die privaten 
Dienstleistungsunternehmen, die von diesem Antrag der 
Minderheit tangiert werden, auf behinderte Menschen als 
Gäste, als Kunden und Kundinnen sowie als Konsumenten 
und Konsumentinnen angewiesen sind. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der SP-Fraktion, dem Antrag 
der Minderheit nicht zuzustimmen. 

Graf Maya (G, BL): Ich beantrage Ihnen namens der grOnen 
Fraktion, diesen MinderheHsantrag abzulehnen. 
Wir haben heute sehr oft davon gesprochen, dess der Zu
gang zu öffentlichen Gebäuden und Anlagen ein wichtiger 
Beitrag fOr den gesellschaftlichen Zugang von Menschen mit 
einer Behinderung Ist Denken Sie jetzt daran, wie klelnräu
mlg die Schweiz Ist, wie viele kleine Gewerbebetriebe und 
wie viele kleinere Anlagen wir haben. Ich frage nun Herrn 
Triponez: Ist der Zugang zu kleineren Räumen fQr Menschen 
mit einer Behinderung weniger wichtig als der Zugang zu 
grösseren Räumen? Wie kommen Sie auch zu diesen will
kOrlich festgelegten Zahlen von 50 Plätzen oder 100 Qua
dratmetern? Es Ist doch eine Diskriminierung, wenn Sie 
Irgendwo eine Limite festlegen und sagen: Von da an soll es 
gelten, und was darunter Ist, Interessiert nicht; da können 
diese Menschen keinen Zugang haben. Das ist mir unbe
greiflich. 
Ich möchte Ihnen dazu eine Aussage vorlesen. «Eine Archi
tektur, die behinderten und betagten Menschen entgegen
kommt, verursacht In der Regel nicht mehr Kosten, wohl 
aber geistige Anstrengungen. Wir sollten uns dieser Auf
gabe engagiert annehmen... Das hat Herr alt Bundesrat 
Ernst Brugger gesagt; er gehörte nicht meiner Fraktion an. 

Suter Marc F. (R, BE), fQr die Kommission: ZUWellen schlägt 
das Pendel nach der anderen Seite aus, und zwar so stark, 
dass es manchmal kaum mehr anzuhalten Ist Ich denke, 
dass der Antrag der Minderheit Trlponez sehr weit gehl Sie 
mOssen sich bewusst sein, dass dieser Minderheitsantrag 
dann Sinn gemacht hätte, wenn bestehende Bauten und An
lagen einer Anpassungspflicht unterstellt worden wären. 
Nun hat es aber der Rat abgelehnt, bestehende Bauten und 
Anlagen dem Geltungsbereich des Gesetzes zu unterstel
len. 
Die Folge des Antrages der Minderheit Trlponez wäre, dass 
bei Neubauten und bei Umbauten - dort, wo der Geltungs
bereich des Gesetzes nach den getroffenen Beschlossen 
unbestritten Ist - diese Bestimmung zum Tragen käme. Ich 
muss hier auch präzisieren, dass Artikel Sa weiterhin gilt. 
Das Ist der Ersatzartikel, dem auch Herr Triponez zuge
stimmt hat, mit dem die 40-Prozent-Klausel gemäss Fas
sung des Ständerates bei den Umbauten ersetzt wird. 
Artikel Sa hat mithin weiterhin Bestand. 
Wenn nun dieser Minderheitsantrag angenommen wird, 
hätte das zur Folge, dass Vereinslokale, Gemeindelokale -
gerade In klelnen Gemeinden -, aber auch Theaterlokale 
und Kinoräumlfchkelten nicht behindertengerecht ausgestal
tet werden mOssen, wenn sie neu eingerichtet werden oder 
wenn ein wesentlicher Umbau passiert. 
Ich kann Ihnen In diesem Zusammenhang als ein Beispiel 
das Ergebnis der Vernehmlassung des Kantons Bern anfOh
ren. Der Kanton Bern hat sich vehement gegen diese Be
stimmung gewandt. Ich zitiere aus der Vernehmlassungs
antwort - die Antworten anderer Kantone gingen Obrlgens 
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absolut in die gleiche Richtung -: «Die vorgenommenen 
Ausnahmen vom Geltungsberelch sind aufzuheben, handelt 
es sich doch um wichtige Angebote und Dienstleistungen, 
die auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden 
können mQssen. Eine Beibehaltung der genannten Ein
schränkung WOrde im Kanton Bern einen erheblichen RQck
schrltt In der Gleichstellung von Menschen mit Behinderun
gen bewirken. So mQssten Gemelndelokale in kleinen Ge
meinden, In denen Gemeindeversammlungen stattfinden, 
kaum mehr behindertengerecht erschlossen werden, eben
so wenig kleine Theater und Klnoräumllchkelten. Tennishal
len und weitere Sporträume wären dem Gesetz nicht unter
stellt. Diese Bestimmung des Entwurfes sollte daher 
ersatzlos gestrlchan werden.» 
Herr Trlponez, Sie sind auch aus dem Kanton Bern. Wollen 
Sie wirklich ein Gesetz unter dem Titel Behlndertenglelch
stellung, das einen ROckschrltt bedeutet? Wollen Sie das? 
Die Kommissionsmehrheit hätte ein gewisses Verständnis 
fOr Ihren Antrag gehabt. wenn die bestehenden Bauten und 
Anlagen dem Geltungsberelch des Gesetzes unterstanden 
hätten. Wenn Sie aber jetzt bei den Neubauten und den An
passungen, die nach Artikel Sa ohnehin der 5-Prozent-Klau
sel unterliegen, noch diese Ausnahme vorsehen, dann sehe 
ich nicht, wo das Gesetz In diesem Dienstleistungsbereich 
wirklich noch zum Tragen kommt und Im Vergleich zur heuti
gen Sttuatlon einen Mehrwert schafft. 
Herr Trlponez - dieser Auffassung waren auch Sie In der 
Kommission -. bei Neubauten bewegen sich die Mehrko&
ten, die fOr die behindertengerechte Zugänglichkeit anfallen, 
Im Bereich von O bis 1 Prozent der Baukosten, bei Umbau
ten zwischen 1 und 5 Prozent Wir haben ohnehin die Ober
grenze von 5 Prozent festgehalten. Und nun wollen Sie all 
diese Dienstleistungsbetriebe auch noch ausnehmen. Ich 
muss sagen, wenn das so weit geht, mOssten Sie 
konsequenterweise den lltel des Gesetzes abändern. Ich 
erspare es mir, einen entsprechenden Wortlaut vorzuschla
gen. 

Trlponez Plerre (R, BE): Ich möchte Ihnen, Herr Suter, eine 
Antwort geben, nachdem Sie mich zweimal lnterpelllert ha
ben: Erstens möchte Ich darauf aufmerksam machen, dass 
bei jeder Erneuerung - auch von bestehenden Beuten -
ohne meine Ausnahmebestimmung diese Anpassungspflicht 
vorhanden wäre. Zweitens ist es nicht richtig, wenn Sie sa
gen, dies könnte ein ROckschrltt sein. Sie wissen so gut wie 
Ich, dass das Gesetz ausdrOcklk:h vorsieht, dass die beste
henden Vorschriften der Kantone durchaus noch strenger 
sein können als jene, die wir hier In dieses Gesetz aufneh
men. Von daher war Ihre Bemerkung vielleicht nicht richtig. 
Drittens habe Ich hier deutlich gesagt, dass ich selbst nicht 
welss - ich gebe das zu -, ob die genaue Fläche bzw. ob die 
Anzahl Plätze der Weisheit letzter Schluss sei. 
Ich welss, dass Herr Galll noch versucht hat. hier eine Zwl
schenlösung zu finden, aber sein Antrag Ist nicht mehr ak
zeptiert worden. Wenn Sie dem Antrag der Minderheit 
zustimmen WOrden, bestonde die Chance dazu. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: A l'article Sa 
allnea 1 bis, la commlssion n'a pas souscrlt ä cette proposl
tlon de mlnorlte qul montrait le soucl, on peut le dlre, d'enga
ger des frais trop lmportents pour l'adaptatlon de certalnes 
Installations reputees plus petltes. 
J'attlre votre attentlon sur le falt que le projet de lol que nous 
examlnons actueilement est blen dttferent de celui qul a ete 
adopte accepte en commlsslon. II taut remarquer que la lol, 
au vu des dlsposltlons que nous avons decldees aujourd'hul, 
conceme maintenant seulement les nouvelles constructlons 
et les constructlons qul sont renovees de fa90n Importente 
et non plus toutes les constructlons exlstantes, comme le 
voulalt la dlsposltlon proposee par la commlsslon. 
J'attlre aussl votre attentlon sur l'artlcle 8 allnea 1 er qul lntro
dult le prlncipe de proportionnallte. Cette dlsposltlon permet 
d'evlter les engagements dlsproportlonnes et obllge ä proce-
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der a une pesee des intel'Ats, qui est effectuee si on estlme 
que la renovation demandee pour permettre l'acces aux per
sonnes handicapees entrafne des frais trop lmportants par 
rapport ä la taille du commerce. 
Donc, ä l'article Sa, la majorlte de la commlssion vous de
mande de suivre sa proposltion. 

Gutzwtller Felix (R, ZH): Ich möchte nur sicher sein: Herr 
Suter hat es vorhin angesprochen, und es ist jetzt eine wich
tige Interpretation dessen, was wir beschlossen haben. 
Nach meiner Lesart - ich bitte, dies nachher zu bestätigen 
oder eben nicht - haben wir heute ein neues Finanzlerungs
konzept und neue Schwellenwerte bei Erneuerungen und 
Renovierungen eingefOhrt Wir haben die 40 Prozent, die 
der Ständerat bei Artikel 2 Absatz 5 vorsah, gestrichen und 
ReU In Artikel Sa Absatz 1 eine 5-Prozent-Klausel eingeführt 
Diese ist gemäss Antrag der Minderheit zu Artikel 3 Buch
stabe a, dem wir zugestimmt haben, fOr neue Gebäude, die 
nach lnk1rafttreten des Gesetzes errichtet werden, gOltig. 
Aber auch bei Erneuerungen von solchen Gebäuden tritt Ar
tikel Sa in Kraft. Das scheint mir sehr klar. Ich möchte, dass 
man das explizit bestätigt, weil hier meines Erachtens Un
klarheiten vorhanden waren. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Je vous remer
cie de poser cette question, ce qul me permet de tirer au 
clalr le cas que vous avez souleve. En effet, l'artlcle Sa «Cas 
partlculiers» n'a pas ete combattu. II est accepte tel qu'U a 
ete propose, parce qu'II concerne quand mäme une partle 
des Installations existentes qul seront renovees, et non plus 
les Installations nouvelles. 
Mais II est necessaire de garder l'artlcle Sa pour etablir un 
nouveau concept, comme l'a dit M. Gutzwiller. En effet, la 
version du Conseil des Etats prevoyalt ä l'artlcle 2 allnea 5 
qu'«est consideree comme renovatlon la refectlon, 1a trans
formation ou le changement d'affectation d'un bätiment ou 
d'une Installation dans la mesure ori la depense totale de
passe 40 pour cent de la valeur assuree du bätiment ou de 
la vaieur ä neuf de l'installatlon, valeurs conslderees avant la 
renovation». La commlsslon a propose de biffer l'artlcle 2 ali
nea 5, et ya n'a pas ete combattu. Nous l'avons remplace 
par l'article Sa qui stlpule que «le trlbunal ou l'autorlte admi
nistrative n'ordonne pas l'adaptation des constructlons et 
Installations existentes» - en ce cas-lä que sl alles sont re
novees - «vlsees ä l'artlcle 3 lettre a, lorsque la depense qul 
en resulterait depasse 5 pour cent de la valeur d'assurance 
du bätiment ou de la valeur a neuf de l'installatlon». 
Donc, c'est aussi de nature ä rassurer les personnes qul 
pensent que les frais d'adaptations pour des petites Installa
tions ou des petits commerces pourralent ätre prohlbltlfs. 
Cecl etant malntenant clair, l'artlcle Sa reste tel que propose; 
II n'a pas ete combattu. 
La commisslon vous demande de rejeter la proposltlon de la 
minorlte. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Zum Antrag der Minderheit bei 
Artikel Sa Absatz 1 bis: Wie Herr Trlponez richtig ausgefOhrt 
hat, war diese Bestimmung bereits im Vorentwurf enthalten. 
Sie wurde aber im Vernehmlassungsverfahren sehr kontro
vers aufgenommen. Die Lösung wurde im Vernehmlas
sungsverfahren als wenig sachgerecht, und die Grenzwerte 
als willkürlich bezeichnet. In der bundesrätllchen Vortage 
wurde In der Folge auf diese Bestimmung verzichtet. Gleich
zeitig wurde aber dem Verhältnlsmässlgkeltsprlnzlp In einer 
eigenen Bestimmung mehr Gewicht verliehen. Aus meiner 
Sicht genügt diese Lösung In den Artikeln s und Sa gemäss 
Fassung der Kommissionsmehrheit. Sie Ist genügend flexi
bel, um den Anliegen kleiner Unternehmen und Dienstleis
tungsbetriebe Rechnung zu tragen. 
Ich bitte Sie daher, den Minderheitsantrag zu Absatz 1 bis 
abzulehnen. 

Titel - Tltre 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1-AI. 1 

La presldente (Maury Pasquler Lillane, presidente): Cet all
nea devlent sans objet, vu le resultat des votes ä l'artlcle 3. 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomlnatlf; Beilage - Annexe 95.418/2440) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 76 Stimmen 

Abs. 2-4 -Al. 2-4 
Angenommen -Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 

slel-\4, s. ~o, 
volr p. \O& 

ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a 1a declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 9a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Massnahmen fOr Sprachbehinderte, Hörgeschädigte .... 
Abs. 1 
.... Anliegen der Sprachbehinderten, der Hörgeschädigten 
und Sehbehlnderten. 
Abs. 1bls 
Soweit sie Ihre Dienstleistungen auf Internet anbieten, mlls
sen diese Sehbehinderten ohne erschwerende Bedlngun
gen zugänglich sein. Der Bundesrat erlässt die nötigen 
technischen Vorschriften. Er kann technische Normen priva
ter Organisationen fOr verbindlich erklären. 
Abs.2 

a. .... Ausbildung Sprachbehlnderter oder Hörgeschädigter 

b. • ... Anliegen Sprachbehlnderter, Hörgeschädigter sowie 
Sehbehlnderter bemühen. 
Abs.3 
Der Bund kann Massnahmen fördern, die Fernsehsendun
gen Hörgeschädigten und Sehbehlnderten zugänglich ma
chen. 

Antrag Gall/ 
(Ersetzen des Begriffs «Hörgeschädigte» durch «Hör
behinderte». Hinzufügen der Begriffe «Blinde und Gehör
lose») 
Abs.1 
.. .. Anliegen der Gehörlosen, der Blinden sowie der Sprach-, 
Hör- und Sehbahinderten. 
Abs.2 

a. die Massnahmen der Kantone unterstotzen, die das Erler
nen und Praktizieren der Gebärden-, Laut- und geschriebe
nen Sprache für Sprachbehinderte, Gehörlose und Hörbe
hinderte sowie das Erlernen spezifischer Kommunikations
techniken und die Anpassung der Schul- und Ausbildungs
unterlagen fOr Blinde und Sehbehlnderte fördern; 

Art. 9a 
Proposition de la commlssion 
Titre 
Mesures en faveur des malvoyants, malentendants et des 
handlcapes de la parole 
Al. 1 
..•. les besoins particullers des malvoyants, des malenten
dants et des handlcapes de la paroie. 
Al. 1bls 
Dans la mesure ou les autorltes offrent leurs prestatlons sur 
Internet, l'acces ä ces prestations ne dolt pas Atre rendu dlf-

auue11n offlcfel c1e rAssembl6e federale 
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ficile aux malvoyants. Le Conseil federal edlcte les prescrlp
tlons technlques necessalres. II peut declarer obligatolres 
des normes technlques etablles par des organisatlons prl
vees. 
Al.2 

a ..... malentendants et des handicapes de la parole et pour 

b. .... les malvoyants. les malentendants et les handlcapes 
de la parole. 
Al.3 
La Confederatlon peut soutenir des mesures prises pour 
rendre accesslbles aux malentendants et aux malvoyants 
les emlsslons televlsees. 

Proposition Ga/II 
(Une proposltlon termlnologlque ne concerne que le texte al
lemand; adjonctlon des termes de «aveugles» et «sourds») 
Al. 1 
.... les besolns partlcullers des sourds et des aveugles alnsi 
que des handicapes de la parole, des malentendants et des 
malvoyants. 
Al.2 

a ..... les cantons qul encouragent l'apprentlssage et la pra
tlque du langage des slgnes, du langage artlcule et du lan
gage ecrlt pour les sourds et malentendants handlcapes de 
1a parole, alnsl que l'apprentissage de technlques de 
communicatlon speclflques et l'adaptatlon des documents 
scolalres et de formatlon pour les aveugles et les mal
voyants; 

Galll Remo (C, BE): Meine Anträge erfolgen aufgrund einer 
kQrzlichen Teilnahme an der Generalversammlung einer Ge
hOrlosenorganlsation. Vorerst geht es darum, erstens den 
Begriff «Hörgeschädigte» Immer durch «Hörbehinderte» zu 
ersetzen, wie es In anderen Gesetzen auch gemacht wur
de - Ich nehme an, dass diese Korrektur hier beschlossen 
werden kann, ohne dass wir speziell auf einzelne Artikel ein
gehen, und zweitens - wie In Absatz 1, die Begriffe «Bllnde» 
und «Gehörlose» wo möglfch zu Integrieren. 
Zur Begründung meines Antrages zu Absatz 1 : Die Räte 
wollen die Behörden ausdrücklich verpflichten, auf die spezi
fischen Anliegen von hör- und sehbehinderten Menschen 
ROcksicht zu nehmen. Diese Bestimmung begründet keine 
neuen Verpflichtungen, sie konkretisiert Im Hinblick auf eine 
bestimmte Gruppe behinderter Menschen vielmehr diejeni
gen Verpflichtungen, welche bereits heute aus dem Dlskrlml
nierungsverbot gemäss Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfas
sung folgen. Diese ausdrückliche Erwähnung Im Behinder
tenglelchstellungsgesetz hebt hervor, dass hör- und sehbe
hlnderte Menschen sehr oft mit Kommunikationsschwierig
keiten konfrontiert sind, die sie in ihrem Alltag stark beein
trächtigen. Dies gilt natOrlfch auch In Ihren Kontakten zu den 
Behörden: Bedrucktes Abstlmmungsmaterlal kann von ei
nem blinden Menschen nicht gelesen werden. Die Leistun
gen von E-Government sind sehbehlnderten Personen nur 
dann zugänglich, wenn gewisse Standerds bei der Web-Ge
staltung eingehalten werden. Ein gehörloser Mensch kann In 
einem Prozess seine Rolle als Zeuge nur dann wahrnehmen, 
wenn ihm die Fragen In Zeichensprache Obersetzt werden. 
Der Antrag der Kommission ist grundsätzlich gerechtfertigt, 
er muss unterstatzt werden. Zudem ist es aber notwendig, 
Ihn durch die Begriffe «Gehörlose» und «Blinde" zu ergän
zen. Die Bedürfnisse dieser Behindertengruppen sind näm
llch unterschiedlich und rufen nach spezifischen Massnah
men. Mit meinem Antrag wird der Artikel präZlser und 
entspricht der heutigen Terminologie der betroffenen Grup
pen. 
Zu Artikel 9a Absatz 2: Mit meinem Antrag versuche Ich, der 
Praxis der Betroffenen gerecht zu werden. Ich begründe 
meinen korrigierten Antrag. Er ermächtigt den Bund, in Er
gänzung zu seinen Leistungen der lnvalldenversfcherung 
Massnahmen der Kantone zugunsten seh- und hOrbehlnder-
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ter Menschen flnanzleH zu unterstützen. Diese MOgllchkelt 
Ist grundsätzlich zu begrüssen. Die von der SGK gewählte 
Formulierung zur Umschreibung der unterstützungswtlrdl
gan Massnahmen vermag Jedoch die spezifischen Bedürf
nisse dieser Gruppe behinderter Menschen nicht präzis zu 
erfassen. Die Formulierung kann nur dadurch erklärt wer
den, dass sie ursprünglich Im Sprachengesetz vorgesehen 
war. Im Behlndertenglelchstellungsgesetz Ist Jedoch eine 
breitere Perspektive notwendig als im Sprachengesetz. 
Für Hörbehinderte und Gehörlose ist es sehr wichtig, dess 
sie Gebärden•, Leut• und geschriebene Sprache lernen kön
nen. Es muss aber sichergestellt sein, dass sie mit diesen 
erlernten Kommunikationstechniken auch tatsächlich an der 
Gesellschaft teilnehmen können. Deshalb mOssen Kantone 
auch dann unterstOtzt werden, wenn sie das Praktizieren der 
Gebärdensprache aktiv unterstotzen, z. B. durch das Ange
bot von Gebärdedolmetschern an öffentlichen Anlässen und 
Verhandlungen. 
Sehbehlnderte und blinde Menschen stossen bezüglich Ihrer 
«Sprachkenntnisse» Insofern auf besondere Probleme, als 
sie fOr den Zugang zum geschriebenen Wort spezielle Kom
munikationshilfen benötigen. Folglich geht es einerseits 
darum, dass sie diese spezifischen Kommunikationsinstru
mente - Blindenschrift, Internet, Scannersysteme, BIid
schirm-Lesegeräte mit Sprachausgabe für elektronische 
Dokumente - anzuwenden lernen. Andererseits geht es 
darum, dass sie diese erlernten Techniken Im Rahmen von 
Schule und Ausbildung auch tatsächlich fruchtbar machen 
können: Einem blinden Kind natzt es nichts, die Blinden
schrift oder ein Bildschirm-Lesegerät mit Sprachausgabe zu 
beherrschen, wenn ihm nicht auch Unterrlchtsmateriallen In 
einer ihm zugänglichen Form zur Verfügung stehen. 
Die nun vorgeschlagene Formulierung trägt den spezifi
schen Bedürfnissen blinder, gehörloser, seh- und hör
behinderter Menschen besser Rechnung, und sie ermöglicht 
eine sachgerechte UnterstOtzung der Kantone durch den 
Bund. 
Es tut mir Leid, dass Ich den Kontakt mit den Hörbehinder
ten erst nach der letzten Kommissionssitzung hatte, sodass 
Ich den Antrag nicht vorher In die Kommission einbringen 
konnte. Aber mir scheint, diese Leute - Sie sehan, es wird 
hier gerade für sie Obersetzt- möchten, dass so etwas auch 
weiterhin möglich Ist, nicht nur heute. 
in diesem Sinne bitte ich Sie, dieser eigentlich mehr formel
len und präziseren Formulierung zuzustimmen, damit nach
her bei der Verordnung, bei der Anwendung die notwendi
gen Unterscheidungen gemacht werden können. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Der Antrag Gall! 
betrifft offenbar schwergewichtig eher den deutschen Text 
und nicht den französischen Wortlaut. 
Es geht hier um die Begrifflichkeit. Vorweg muss Ich unter• 
streichen, dass der Oberbegriff «Sehbehlnderte» bzw. «Hör
behinderte» lautet und nicht «Blinde" bzw. «Gehörlose». Es 
gibt Sehgeschädlgte, die sehbehlndert, aber nicht völlig 
blind sind; das Gleiche gilt auch fOr die Slnnesbehlnderten, 
die eine Schädigung des Gehörs haben. 
Der Begriff «Hörgeschädigte», der In die Vorlage aufgenom
men wurde, Ist der herkömmliche Begriff; aber möglicher
weise hat sich diese Begrifflichkeit geändert, und die 
Hörgeschädigten bezeichnen sich nunmehr als «Hörbehin
derte». Gegen die Übernahme dieses Begriffs Ist eigentlich 
nichts einzuwenden. Hingegen ist es nicht möglich, gemäss 
Antrag Galll den Unterbegriff der «Blinden und Gehörlosen» 
aufzunehmen. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Antrag abzulehnen, aber In den 
Materialien zu vermerkan, dass der Ständerat, der das Ge
setz In der Differenzbereinigung nochmals anschauen muss, 
den Begriff «Hörgeschädigte» durch «Hörbehinderte» er
setzt. Damit wird meines Erachtens dem Anliegen von Herrn 
Galll Rechnung getragen. 

Titel, Abs. 1 bis, 3 - Tltre, al. 1 bis, 3 
Angenommen -Adopte 
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Abs. 1,2-Af. 1,2 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 130 Stimmen 
Für den Antrag Galll ..•. 15 Stimmen 

Art. 10 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3bfs 
Der Bundesrat hört vor dem Erlass der Vorschriften gemäss 
den Absätzen 1 und 2 die Behindertenorganisationen an. 

Antrag Vollmer 
Abs. 3bls 
Der Bundesrat hört vor dem Erlass der Vorschriften gemäss 
den Absätzen 1 und 2 die Behindertenorganisationen und 
die Transportunternehmungen an. 

Art.10 
Proposition de la commisslon 
Al. 1-3, 4 
Adherer a la decision du Consell des Etats 
Al. 3bls 
Le Conseil federal consulte les organlsatlons d'alde aux 
handicapes avant l'edlctlon des prescriptlons prevues par 
les alineas 1 er et 2. 

Proposition Vollmer 
Al. 3bis 
Le Conseil federal consulte les organisations d'alde aux 
handicapes et les entreprlses de transports avant l'edlctlon 

Vollmer Peter (S, BE): Ich dachte nicht, als ich diesen An
trag ausarbeitete, dass Ich selber hier mit Krücken vor Ihnen 
stehen und diesen Antrag vertreten wOrde, sozusagen als 
« Temporärbehlnderter». Das geht sehr schnell, dieser Wan
del vom Normalgehenden zum «Temporärbehlnderten». Ich 
meine, es Ist auch sehr hilfreich, plötzRch selber die Erfah
rung zu machen, vor Barrieren zu stehen, vor Hindernissen 
zu stehen, bei denen man sonst Im täglichen Leben eigent
lich gar nie richtig gewahr wurde, was sie fOr Leute bedeuten 
können, die behindert sind. Solche Erfahrungen sensibilisie
ren auch. 
Ein Kernstock dieses Gesetzes Ist ja der möglichst gute, be
hindertengerechte Zugang zum öffentlichen Verkehr. Ich 
kann Ihnen heute - nicht erst heute - sagen, auch als Ver
treter des öffentlichen Verkehrs: Da gibt es tatsächlich noch 
sehr viel zu tun. Aber - das scheint mir wichtig zu sein, des
halb auch mein Antrag - die Vertreter des öffentlichen Ver
kehrs haben etwas längst erkannt, was In dieser Debatte 
bisher meines Erachtens leider zu sehr untergegangen ist 
dess es nicht einfach nur darum geht, fOr eine bestimmte 
Personengruppe Erleichterungen zu schaffen, sondern dass 
behindertengerechte Zugänge der ganzen Bevölkerung die
nen, sei das denjenigen, die temporär zum Behlndertsein 
verknurrt sind, sei das den Leuten, die vielleicht plötzlich 
eine Gehbehinderung haben oder mit Gepäck oder mit Kin
derwagen unterwegs sind und im Grunde genommen vor 
den gleichen Schwierigkeiten und Hindernissen stehen wie 
die Bevölkerungsgruppe, die sich Ihr Leben lang mit diesen 
Hindernissen herumschlagen muss. Von daher gesehen ist 
es sehr wichtig, dass hier heute bezüglich des öffentlichen 
Verkehrs die Uberzeugung ganz klar zum Durchbruch ge
kommen Ist, dass wir den öffentlichen Verkehr behinderten
gerecht gestalten müssen und damit Im Grunde genommen 
allen Benützern dessen Benützung erleichtern. 
Ich hätte diesen Antrag, den Sie vor sich haben, nicht ge
stellt, wenn nicht die Kommissionsmehrheit den Text des 
Bundesrates ergänzt hätte und jetzt verlangt, dass man vor 
dem Erlass der Vorschriften Ober technische Normen die 
Behindertenverbände anhören muss. Diese technischen 

Normen sind etwas sehr Wichtiges, weil sie letztlich ent
scheidend dafür sind, ob das, was wir In den schönen 
Zweckartikeln festgeschrieben haben, denn eins zu eins und 
In der konkreten, täglichen Benützung auch Wirklichkeit 
wird. Deshalb sind die Transportunternehmungen zusam• 
men mit den Behindertenorganisationen und zusammen mit 
dem Bundesamt für Justiz seit einiger Zelt auf dem Weg, ge
meinsam diese technischen Normen zu erarbeiten, sie ge
meinsam aufeinander abzustimmen und zusammen mit den 
Betroffenen Lösungen zu suchen. Nur so können nämlich 
die richtigen Lösungen gefunden werden. 
Ich erachte es deshalb eigentlich fast als Selbstverständlich
keit, dass wir den Antrag der geschlossenen Kommission -
Grundsatz: vor dem Erlass der Vorschriften Ober technische 
Normen sind die Behindertenorganisationen einzubezie
hen - mit der Bestimmung ergänzen, dass auch die Trans
portunternehmungen mit einbezogen werden müssen; denn 
nur In der gemeinsamen Auseinandersetzung mit diesen 
konkreten Problemen finden sich die guten Lösungen! 
Ich bitte Sie deshalb, dieser vielleicht eher marginalen, In der 
Konsequenz aber sehr wichtigen Bestimmung zuzustimmen 
und damit auch zum Ausdruck zu bringen, dess wir nur ge
meinsam, alle Partner zusammen - nicht gegeneinander! -, 
den Geist des Gesetzes, wie er in den Grundsätzen festge
schrieben Ist, auch umsetzen können. 

Meyer Theras& (C, FR), pour la commlsslon: Evldemment, 
la commlsslon n'a pas dlscute de la propositlon Vollmer 
puisqu'elle a ete presentee dlrectement au Consell. 
Lors de ses debats, II a paru blen sQr evident a la commls
slon que le Consell federal consulteralt les entreprlses de 
transports au cas par cas, quand II auralt besoln d'edlcter de 
nouvelles dlspositlons. Mals II lul a paru necessalre d'ajouter 
un article concernant la consuitatlon des organlsatlons 
d'alde aux handicapes parce qu'II y a des handlcaps dont les 
specfflcites meritent d'ötre prisas en compte pour, Juste
ment, reusslr l'adaptatlon des moyens transport. 
Donc, a notre sens, cet artlcle-la donnera toute securlte pour 
les nouvelles Installations. Mals enfln, a votre bon coeur et a 
votre bon sensl 

Abs. 1-3, 4-AI. 1-3, 4 
Angenommen - AdopttJ 
Abs. 3bls -Al. 3bls 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Vollmer •••• 107 stimmen 
FOr den Antrag der Kommission .••• 27 Stimmen 

Art. 11, 12 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer a ia declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.12a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Pllotversuche zur Integration Im Erwerbsleben 
Text 
Der Bundesrat kann zeitlich befrtstete Pllotversuche durch
fOhren oder unterstützen, um Anrelzsysteme für die Be
schäftigung Behinderter zu erproben. Er kann zu diesem 
Zweck Insbesondere steuerliche BegOnstlgungen, die Re
duktion oder den Erlass von Sozialversicherungsbeiträgen 
oder lnvestltlonsbeiträge für die Schaffung oder Einrichtung 
behindertengerechter Arbeitsplätze vorsehen. 

Art.12a 
Proposition de la commisslon 
T1tre 
Essais pllotes destines a favorlser !'Insertion professlonnelle 
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Texte 
Le Conseil federal peut mettre en oeuvre ou encourager des 
essais pilotes de duree Hmitee en vue de tester des syste
mes incitatifs destlnes a favoriser l'lnsertlon professionnelle 
des personnes handlcapees. A cet effet, II peut notamment 
prevolr des allegements flscaux, des exonerations partielles 
ou totales en matlere de cotlsatlons soclales, ou encore des 
contrlbutlons aux lnvestissements consentls en vue de creer 
ou d'amenager des postes de travail adaptes aux handlca
pes. 

Angenommen -Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 

Abs.3 
Mehrheit 
Der Bundesrat Ist verpflichtet, Ober die Massnahmen zur 
Verwirklichung der In diesem Gesetz anerkannten Rechte 
und Ober die dabei erzielten Fortschritte Berichte vorzule
gen. Diese Berichterstattung erfolgt Innerhalb von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes, danach alle fQnf 
Jahre. 
Minderheit 
(Fattebert, Bortoluzzl, Dormann, Hassler, Rosslnl, Widrig, 
Zäch) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 13 
Proposition de /s commlss/on 
Al. 1, 2 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Al.3 
MsJorlte 
Le Conseil federal dolt presenter des rapports sur les mesu
res prises aux flns de reallser les drolts reconnus par la pre
sente lol alnsl que sur !'Impact desdltes mesures. II presente 
son premler rapport dans un delal de deux ans a compter de 
l'entree en vigueur de la lol et les rapports ulterleurs a Inter
valles de clnq ans. 
Minorite 
(Fattebert, Bortoluzzi, Dormann, Hassler, Rosslnl, Widrig, 
Zäch) 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Fattebert Jean r,/, VD): lcl se pose 1a questlon de savolr 
quel volume de travall nous exlgeons de l'adminlstratlon. 
C'est tout le debat que nous avons sur les collaboratrlces et 
les collaborateurs personnels, sur l'enflure du systeme. Le 
Conseil federal est tenu de nous renselgner, mals nous, du 
cOte parlementaire, nous avons toutes les possibllltes par 
des questlons, par des lnterpellatlons, d'obllger le Conseil 
federal a nous renselgner sur l'appllcatlon d'une loi que nous 
avons decldee. 
II peraTt a la mlnorite de la commlsslon que la formulatlon du 
Conseil des Etats «eile evalue periodlquement l'impact» est 
bien meilleure: imposer trop clairement au Conseil federal 
de presenter systematiquement des rapports alourdlssant 
tout le systeme. 
Je vous prle donc d'adherer a la declslon du Conseil des 
Etats. 

Bruderer Pascale (S, AG): Die Ständeratsvarlante sieht 
eine regelmässige Untersuchung der Auswirkungen dieses 
Gesetzes vor. Man will also nach einer gewissen Zelt und In 
regelmässigen Abständen wissen, Inwiefern die Integration 
durch das Behlndertenglelchstellungsgesetz forciert, ver
bessert werden konnte. Diese Evaluation drängt sich auf, 
gerade auch Im Hinblick auf ein effektives Controlling. Dass 
regelmässlg untersucht werden soll, darOber sind wir alle el-
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ner Meinung, dem stimmen wir zu. Wenn regelmässlg unter
sucht wird, dann soll darOber auch Bericht erstattet werden. 
Dies fordert die Kommissionsmehrheit; dies fordem, dles un
terstatzen auch wir von der SP-Fraktlon. 
Zwar Ist In der vorgelegten Version nicht definiert, welche 
Konsequenzen aus der Evaluation zu ziehen sind. Aber Im
merhin Wird festgehalten, Wie und wann diese zu erfolgen 
hat. Wir halten dies aus GrOnden der Verblndllchkalt dieser 
WlrksamkeltsOberprOfung fOr unerlässlich. Um die Bedeu
tung eines griffigen Kontrolllnstrumentes zu erlangen, sollte 
der regelmässlg zu erstellende Bericht auch fQr die Offent
llchkelt zugängllch sein. Dies WOrde auch den Betroffenen 
und Ihren Organisationen eine kritische OberprOfung und 
eine Stellungnahme ermöglichen. 
FQr mich gibt es einen grossen Unterschied zwischen einer 
regelmässigen Berichterstattung auf diesem Weg und einer 
Interpellation, die Wir regelmässlg einreichen worden. Eine 
Berichterstattung bzw. eine Stellungnahme der Behinderten
organisationen und der Betroffenen wäre wiederum einer 
sinnvollen, auf die BedOrfnlsse der Behinderten abgestimm
ten Anwendun_g des Behlndertenglelchstellungsgesetzes Im 
Sinne einer Überarbeitung, einer ständigen UberprOfung 
natzllch. 
Übrigens wird die Berichterstattung als kostengünstiges, ef
fizientes Kontrollinstrument Immer gebräuchllcher; auch In
ternationale Orgenisatlonen bedienen sich dieses Instru
mentes, um die Entwicklungen Innerhalb verschiedener 
Staaten zu Oberprüfen, zu verfolgen, zu evaluieren. Sie 
macht auch hier grossen Sinn. 
Ich bitte Sie Im Namen der SP-Fraktlon, der Kommissions
mehrheit zu folgen. 

Suter Marc F. (R, BE), fOr die Kommission: Wir haben hier 
eine kleine Differenz zwischen der Mehrheit und der Minder
heit der Kommission. Es geht um die Frage, wie die Erfolgs
und Wlrksamkaltskontrolle ausgestaltet sein soll. 
Die Mehrheit Ist der Auffassung, dass hier eine gewisse Kon
kretisierung notwendig sei, dass Insbesondere auch Offent
llchkelt geschaffen werden solle. Wenn Bericht erstattet 
wird, dann Ist der betreffende Bericht öffentßch zugänglich; 
~r kann diskutiert werden, er kann auch den Betroffenen zur 
Uberpratung Ihres eigenen Bereichs unterbreitet werden. 
Man darf nicht vergessen, dass wir es hier mit einem neuen 
Gesetz zu tun haben; der Bund Jedenfalls betritt gewlsser
massen Neuland. Es empfiehlt sich, die Evaluation zu Ober• 
prüfen und zu schauen, ob der Zweck des Gesetzes erfOllt 
werden kann, welche Dinge nicht funktionieren und welche 
Instrumente sich bewährt haben. Ich denke, dess diese Er• 
folgskontrolle Wirksam Ist und auch dazu führen kann, mögli
che notwendige Verbesserungen an diesem neuen Gesetz 
vorzunehmen. 
Die Mehrheit möchte auch, dass dieses wichtige Anllegen, 
das auch einen gesellschaftlichen Fortschritt anspricht, In 
der Öffentlichkeit diskutiert werden kann. Deshalb Ist die Be
richterstattung von Vorteil, well sich die Erkenntnisse eben In 
einem Bericht fassbar nlederschlagen. 

Abs.1,2-AI. 1,2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 98 Stimmen 
FQr den Antrag der Mehrheit .•.. 66 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debst sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 20.00 Uhr 
La sesnce est levee a 20 h oo 
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2. Bundesgesetz Ciber die Beseitigung von Benachtelll• 
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol f6d4rale sur l'4llmlnatlon des lnegalltN frappant 
les personnes handlcapees 

Art.138 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Büro für die Glelchstellung von Menschen mit Behinderun
gen 
Text 
Der Bundesrat schafft ein Büro für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. Dieses fördert Insbesondere: 
a. die Information Ober die Gesetzesgrundlagen und die 
Richtlinien zur Verhinderung, Beseitigung und Verringerung 
der Benachtelllgungen von Menschen mit Behinderungen; 
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b. die Programme und Kampagnen gemäss den Artikeln 12 
und 13; 
c. die Analyse und Untersuchungen im Bereich der Gleich
stellung und Integration von Behinderten; 
d. die Koordination der Tätigkeiten der auf diesem Gebiet tä
tigen öffentlichen und privaten Einrichtungen. 

Minderheit 
(Stahl, Bortoluzzl, Fattebert, Hassler, Triponez, Widrig) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Art.13a 
Proposition de la commlssion 
Majorlte 
Tltre 
Bureau de l'egalite pour les personnes handlcapees 
Texte 
Le Conseil federal institue un bureau de l'egalite pour les 
personnes handicapees. II est charge de promouvoir notam
ment: 
a. i'information sur les bases legales et les dlrectives visant 
a empAcher, a eiiminer ou a reduire les inegalites frappant 
les personnes handlcapees; 
b. les programmes et ies campagnes au sens des articles 12 
et 13; 
c. ranalyse et la recherche dans le domalne de l'egalite et 
de l'integratlon des personnes handicapees; 
d. la coordlnation de l'activite des differentes institutions pu
bilques et privees actives dans ce domaine. 

Mlnorite 
(Stahl, Bortoluzzi, Fattebert, Hassler, Triponez, Widrig) 
Rejeter la proposltion de la majorite 

Stahl JQrg CV, ZH): Der Bundesrat hat In Artikel 13 eine gute, 
praktikable, effiziente und günstige Lösung vorgeschlagen. 
Diese Lösung sieht vor, dass der Bund unter anderem Infor
mationskampagnen zur optimalen Umsetzung des Gesetzes 
machen kann, dass er Empfehlungen an private Institutio
nen, an Private, an Behörden, Kantone und Gemeinden ma
chen kann und dass er in die Pflicht genommen wird, die 
Auswirkungen der Massnahmen der Integration behinderter 
Mitmenschen zu untersuchen. Ich bin persönlich der Über
zeugung, dass dieser Weg der richtige ist. 
Was will die Mehrheit der SGK? Die Mehrheit fordert auch 
hier wieder mehr. Die Forderung nach einem BOro tar 
Gleichstellung tar Menschen mit Behinderung Ist aus meiner 
Sicht Obertrieben und geht in die falsche Richtung. Sie geht 
In Richtung mehr Staat, mehr BOrokratle, mehr Auflagen, 
mehr Verwaltungsstellen, höhere Kosten. Es wird unwelger
lich zu Kompetenzproblemen mit den kantonalen IV-Stellen 
kommen. Am Schluss bleiben tar behinderte Menschen in 
diesem Land eigentlich nicht mehr und keine besseren Lö
sungen. Da ist meines Erachtens eine moderate, behutsame 
Lösung, wie sie der Bundesrat vorschlägt, im Interesse aller 
höher zu gewichten und zu unterstatzen. 
Ich gehe davon aus, dass es Sie kaum verwundert, dass 
sich die SVP-Fraktlon gegen die Eintahrung eines neuen 
GleichsteliungsbQros einsetzt, sind doch mit den Forderun
gen nach Aufhebung des Eidgenössischen BOros tar die 
Gleichstellung von Frau und Mann und des BOros fQr Welt
raumangelegenheiten zwei Traktanden durch unsere Frak
tion besetzt. Die SVP-Fraktlon stellt sich grundsätzlich 
gegen neue Verwaltungsstellen In diesem Bereich und ap
pelliert an Sie, dass Sie der Minderheit folgen und somit den 
Weg fQr eine praxisorientlerte, vemOnftige Lösung ebnen. 
Ich bitte Sie, der Schaffung eines neuen GleichstellungsbQ
ros nicht zuzustimmen. 

Bruderer Pascale (S, AG): Artikel 13 enthält wichtige Be
stimmungen zur Information der Bevölkerung, was die 
Gleichstellungsfrage anbelangt, zur Information der Betroffe
nen punkto Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten sowie 
auch zur Beratung der Privaten und der Behörden durch den 

Amdlches Bulletin der Bundesversammlung 

Bund. Diese Punkte schreien geradezu nach einer Stelle, 
welche deren Koordination und Kontrolle Obemlmmt. 
Ebenso haben wir uns Ja tar eine regelmässlge Untersu
chung der Wirksamkeit des Gesetzes ausgesprochen. Arti
kel 13 Absatz 3 legt jedoch nicht fest, wer beim Bund 
Oberhaupt zuständig und kompetent sein wird, um die vorge
sehene UberprOfung zu Obernehmen und auszutahren. 
Behinderte Menschen werden, wie wir mehrmals gehört 
haben, in sehr unterschiedlichen Bereichen benachteiligt. 
Angesichts dieser unterschiedlichen Bereiche, welche vom 
Behindertenglelchsteliungsgesetz erfasst sind, werden 
zwangsläufig mehrere Departemente fOr die Durchsetzung 
und fOr die Umsetzung seiner Bestimmungen zuständig 
sein. Damit eine gesamte, eine ganzheitliche Wlrksamkeits
.OberprOfung erfolgen kann, muss unbedingt eine Koordina
tion dieser Informationen und dieser Aufgaben sichergestellt 
werden. 
Die Kommissionsmehrheit, weiche die SP-Fraktlon unter
statzt, fordert deshalb ein GleichstellungsbOro. In Anlehnung 
an das Eidgenössische BOro fOr die Gleichstellung von Frau 
und Mann Ist dieses verantwortlich fOr eine effektive Ausfüh
rung der Aufgaben gemäss Artikel 13 und datar, dass diese 
aufeinander abgestimmt werden. Wie der Bundesrat in der 
Botschaft auf Seite 1790 selbst hervorhebt, verleiht eine sol
che Stelle der Gleichstellung behinderter Menschen ausser
dem eine besondere Legitimität. Die Wirkung, welche eine 
solche Stelle auf die Öffentlichkeit haben kann, darf eben
falls nicht unterschätzt werden. Man weiss nämlich dann, 
wohin man sich wenden muss, um Informationen zur Gleich
stellung behinderter Menschen zu erhalten. Die Betroffenen 
selber kennen einen zentralen Ort, wohin sie sich bei Fra
gen, bei Problemen, aber auch mit Anregungen wenden 
können. Ganz wichtig scheinen mir auch die Aufgaben, die 
ein solches GieichsteilungsbOro gegenOber Privaten und ge
genOber den Behörden Obernehmen kann. Es soll diese be
raten, es soll diese informieren, was die Umsetzung des 
Gesetzes betrifft. 
Abschliessend möchte ich erwähnen, dass das deutsche 
Bundeskabinett in seinem Entwurf zu einem Bundesbehin
dertengleichstellungsgesetz ausdrOckllch einen solchen Be
auftragten, wie sie es nennen, tar die Belange behinderter 
Menschen eingesetzt hat. Dieses Amt existiert heute und 
hat sich bei der Gleichstellung behinderter Menschen durch
aus bewährt. 
Die SP-Fraktion empfiehlt Ihnen, der Kommissionsmehrheit 
zu folgen, sich also tar ein solches GleichstellungsbOro aus
zusprechen. 

Robblanl Meinrado (C, TI): Bien plus que sur le plan legal, 
ie chemln vers le depassement des desavantages et des 
inegalltes frappant les personnes handicapees dolt Atre 
constrult a l'interleur de chacun de nous, au niveau de cha
que communaute et dans le cadre de la societe dans son 
ensemble. C'est un affinement des attltudes, des senslbili
tes, des mentalltes, qui dolt Atre priorltalrement promu. Face 
a une reallte obsessivement centree sur les performances et 
le resuitat, qui marglnalise d'allleurs tout ce qul ne repond 
pas a des crlteres de productivite immediate et de succes, il 
est donc surtout indispensable de renforcer notre capaclte 
de detecter ies facteurs et les sltuations de disparltes gräce 
a une attltude plus ouverte, a une senslbillte accrue et, d'un 
autre cöte, de tisser un reseau capillalre d'actlons positives 
visant a promouvoir une reelle parlte. 
Dans ce contexte, a cOte de l'activlte appreciable et lrrem
plaQable de nombreuses personnes, de groupes, d'associa
tions, d'institutions publlques et privees, il apparan aussi 
decislf d'lnstituer une fonction centrale appelee a sensibill
ser, a inclter, a coordonner, une fonctlon centrale qul puisse 
contrlbuer a donner une envergure nationale a l'engagement 
vers une parlte plus effective. Un choix analogue a d'allleurs 
ete falt dans le domaine de la parlte entre hommes et fem
mes. On ne peut donc que soutenir l'instltutlon d'un bureau 
speciflque charge en particuiier de renforcer l'informatlon, 
l'analyse et ia recherche sur ies themes concemant ce type 
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de parlte, charge aussl de promouvolr des programmes et 
des campagnes concretes en faveur des personnes handl• 
capees et ensuite d'assurer une coordinatlon suffisante au 
niveau national. 
En arneliorant notre capaclte de prendre en charge avec 
plus d'attention et de solldarlte la limlte, qu'elle solt physlque 
ou mentale, des personnes vlvant a c0te de nous, non seu
lement nous rendons Justlce a ceux qul en sont affectes, 
mais nous retrouvons un llen plus etrolt et enrfchlssant avec 
notre nature meme qul est lndissoclable de la llmlte, pennet• 
tant de ce falt aux valeurs qul y sont llees - les valeurs plus 
authentlquement humalnes - de s'exprlmer de maniere plus 
lntense et d'orienter plus en protondeur notre vle sociale. 
C'est pourquoi je vous invlte a adopter la proposltlon de la 
majorlte. 

Galll Remo (C, BE): Wenn wir ein neues, recht ausführli
ches Gesetz schaffen, welches nicht nur Behinderte, son
dern auch öffentliche und private Institutionen betrifft, die 
Kantone zu Massnahmen verpflichtet, Rechtsmittel schafft 
und Bauwillige verpflichtet, so scheint es richtig zu sein, ein 
Büro tor die Gleichstellung von Menschen mit Behlnderun• 
gen einzurichten. Denn Behinderungen betreffen heute Ober 
1 0 Prozent, bei fortschreitender Überalterung bald sogar ei
nen Sechstel der Bevölkerung. Für die Einrichtung dieses 
Gleichstellungsbüros sprechen auch folgende Gründe: 
1. Grundlegende Analysen, Untersuchungen sowie Informa
tionskampagnen sollten gemäss Gesetz vom Bund koordi
niert und einheitlich durchgetahrt werden. 
2. Die Gesetzesvorschriften sind zusammen mit den Kanto
nen und verschiedenen Ämtern anzuwenden. Deren kontrol
lierte Umsetzung kann ein Büro tar die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen besser betreuen als unzäh
lige Ämterkonferenzen von Fall zu Fall. 
3. Hausbesitzer, Investoren und Projektlerungsbüros schäl· 
zen es, wenn sie sich in einer ersten Phase bei einer zentra
len Anlaufstelle orientieren und welterheHen lassen können; 
das Ist die beste, schnellste und billigste Möglichkeit. Das• 
selbe gilt auch für Behindertenorganisationen, die weitere 
Massnahmen treffen müssen. 

Graf Maya (G, BL): Die grOne Fraktion unterstützt die Schaf
fung eines Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen. Wie das Eidgenössische Büro für die 
Glelchstellung von Frau und Mann soll In der Schweiz eine 
Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung zeigen, 
dass es dem Gesetzgeber wichtig Ist und dass es Ihm ernst 
damit Ist, die Aufgabe nicht nur im Gesetz festzuschreiben, 
sondern auch praxisnah eine spezielle Stelle einzurichten, 
die überdies fOr KontlnulUl.t und Koordination zuständig ist 
und diese auch gewährleistet Ausserdem Ist ein solches 
Büro ein wichtiges Signal für die Gleichstellung der behln• 
derten Menschen selbst - für sie selber, vor allem aber auch 
für die Gesellschaft, für die ganze Öffentilchkalt Erst eine 
solche Stelle verleiht den Aufgaben zugunsten der Gleich
stellung auch eine Legitimität. Die Tatsache, dass Menschen 
mit Behinderungen In verschiedensten Lebensbereichen 
benachteiligt sind - Erwerbsleben, Ausbildung, Schule, 
Bauwesen, öffentlichem Verkehr, Freizelt, Kulturangeboten 
usw. -, stellt eben kein Argument gegen die Schaffung einer 
solchen Bundesstelle dar, wie das in der Kommission oft ge
sagt wurde, sondern Ist eben gerade ein Argument dafOr. 
Wir brauchen ein solches Büro für die Koordination und auch 
für die Kontinuität dieser wichtigen Aufgabe. Ausserdem 
können Männer und besonders Frauen sagen, dass das 
Bllro für die Gleichstellung von Frau und Mann eine wich
tige, unentbehrliche Aufgabe In unserem Staate sehr gut er
füllt. 
Die grüne Fraktion beantragt Ihnen, der Mehrheit der Kom
mission zu folgen und Ihrem Antrag zuzustimmen. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Es geht um Artikel 13a. 
Die liberale Fraktion ist gegen die Schaffung eines weiteren 
Gleichstellungsbüros und unterstützt den Strelchungsantreg 

der Minderheit Stahl. Allerdings haben wir bei der Behand
lung des Gesetzes bis zu Artikel 13a feststellen können, 
dass Fragen, die im Baubereich Hegen, wirklich im Vorder
grund stehen. Die Schranken, die Behinderten Im Wege ste
hen, sollen fallen. In diesem Zusammenhang stellen wir Frau 
Bundesrätin Metzler die Frage, ob es beim Bund eine Fach
und Ansprechperson gibt, die kompetent und zuständig Ist 
für Fragen, die das behindertengerechte Bauen, Umbauen 
und Renovieren betreffen. Es Ist weiter eigentlich Sache der 
Kantone, Im Jeweiligen Baudepartement eine Fachperson 
auf diesem Gebiet zu benennen. Weiter Ist es auch absah· 
bar, dass nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Mehrbe
lastung auf die Baurekurskommissionen zukommen wird. 
Unterstützung im Baubereich Ist also angesagt. 
Meines Wissens hat das BSV im Zusammenhang mit den 
Auflagen und neuen Weisungen betreffend Qualitätsmana
gement bei Behindertenorganisationen die Einrichtung von 
Ombudsstellen angeordnet. Dies Ist eine äusserst sinnvolle 
Massnahme. Für einen Antrag Ist es nun natürlich zu spät, 
aber für eine Empfehlung ist es eigentlich nie zu spät. Ich 
weiss, dass Frau Egerszegl während der Kommissionsbera
tung einen Antrag für die Schaffung einer Ombudsstelle ge
stellt hat Es sollte ein unabhängiger Beauftragter eingesetzt 
werden, der für die Gleichstellung von Menschen mit einer 
Behinderung zuständig Ist. Die Koordination und tatsächli
che Ausführung der Aufgaben gemäss Artikel 13a llessen 
sich so gut bewältigen. Auch die Behindertenorganisationen 
fordern eine solche Einrichtung. Die Wirkung ist nicht nur tor 
die Organisationen und für die Sache selbst wlchtiQ, son
dern schafft auch Verständnis und senslblllslert die Offent
llchkelt In Bezug auf die Anliegen und Probleme von 
Menschen mit einer Behinderung. Der oder die Beauftragte 
soll In allen Bereichen, in denen Benachteiligungen festge
stellt werden, den Kontakt zwischen Organisationen und den 
zuständigen spezlal!slerten Stellen sicherstellen und den 
Dialog fördern. Eine Ombudsstelle, die unabhängig, hoch 
oben angesiedelt, mit einem Sekretariat versehen sowie 
einer umfassenden Betrachtungsweise verpflichtet Ist, ver
spricht weit mehr Erfolg als die Einrichtung eines weiteren 
Glelchstellungsb0ros. Ich kann nicht verstehen, dass dieser 
Antrag für die Schaffung einer Ombudsstelle nicht unter
stützt worden Ist, und hoffe doch sehr, dass Christine Eger
szegl einen weiteren Anlauf nehmen wird. 

studer Helner (E, AG): Im Gegensatz zu meiner Vorredne
rin ist die Mehrheit unserer Fraktion für dieses Gleichstel
lungsbüro. Wenn Ich meiner Vorrednerin gut zugehört habe, 
hat sie eigentlich wesentliche Grunde dafür vorgebracht, 
dass man dieses Büro schaffen sollte. Sie möchte einen Be
auftragten, also eine Person, bei der gewisse Fäden zusam
menlaufen und einiges koordiniert wird, zu der man gehen 
kann, wenn man wissen will, wie es weitergehen soll. Bel ei
nem solchen Gleichstellungsbüro geht es Ja nicht darum, 
dass die Kompetenzen, wie wir gehört haben, auf mehrere 
Departemente verteilt sind, denn viele der betroffenen Stel
len werden aufgehoben und In ein Büro Integriert. Es geht 
also darum, dass es eine qualitativ gute Anlaufstelle gibt. 
Sie muss Ja auch nicht die kantonalen Fragen beantworten; 
sie kann aber auf einfache, unbürokratische Welse mithel
fen, dass die Betroffenen - das sind Behinderte und Nicht
behinderte, die Massnahmen treffen wollen - auf Fragen aus 
diesem Bereich, ob sie nun auf Bundesebene, auf kantona
ler Ebene oder wo auch Immer anfallen, Antworten bekom
men. 
Es gibt also viele gute Grunde, dieses Büro zu schaffen - es 
wird an einem Ort die Auskunft gegeben, es werden an ei
nem Ort die Informationen gesammelt -, dass es schade 
wäre, wenn Sie dem Antrag der Mehrheit der Kommission 
nicht zustimmen würden. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: En commlsslon, 
nous avons dlscute longuement de la creatlon d'un bureau 
de l'egallte ou eventuellement d'un poste d'ombudsman qul 
auralt aussl pu apporter une amelloration dans les rapports 
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et au niveau des problemes que vivent les personnes frap
pees de handicaps. 
Flnalement, la majortte de la commlsslon s'est pronon~ en 
faveur de la creatlon de ce bureau de l'egalite pour les per
sonnes handlca~es. En effet, une lnstltutlon de ce genre a 
ete Jugee necessalre pour assurer une executlon reelle et 
coordonnee des täches prevues dans la nouvelle lol. De 
plus, une telle lnstltutlon est egalement necessalre pour at
trlbuer de manlere judlcleuse les prestations prevues ä l'arti
cle 9a qul concerne les personnes malvoyantes, malenten
dantes et handicapees de la parole. 
La creatlon d'une teile Institution contere aux täches en ta
veur de l'egaltte des personnes handlcapees une impor
tance partlculiere. De plus, l'effet preventlf que peut exercer 
une telle Institution sur le publlc ne dolt pas Atre sous-es
tlme. Le talt qua las personnes handlcapees sublssent des 
lnegalltes dans des domalnes tres dlfferents de la via - par 
exemple dans las rapports de travall, la tormatlon, las eco
les, las amenagements des constructlons, las transports pu
bllcs, les lolslrs - parle en taveur de 1a creatlon d'une teile 
instiMlon au nlveau federal. Toutetois, la nature des diffe
rentes questions a tralter exlge blen sOr une collaboratlon 
entre las services speclallses de la Confederatlon et las or
ganlsations de personnes handicapees. 
Le Bureau de l'egallte pour las personnes handicapees est 
vralment necessalre pour empAcher, elimlner ou redulre las 
inegalttes. II taut qua las personnes qul eprouvent des pro
blemes pulssent s'adresser ä une Institution centralisee. Une 
Information adequate dolt Atre mlse en place et la recherche 
dans ce domalne pourra amener des solutlons capables de 
repondre aux besolns des personnes touchees par un han
dcap - cela est prlorltalre -, mais aussl trouver des appll
cations plus Judlcleuses pour tous las partenalres. Des 
campagnes telles qua decldees dans las artlcles precedents 
seront alnsl mtses en oeuvre de tai;on adequate. 
La coordlnation est tres lmportante. La coordlnatlon de l'acti
vlte des lnstltutlons publlques et prlvees dolt Atre etablle par 
une lnstltutlon ad hoc pour qu'elle soit efficace. 
Comme rapporteur, Je vous demande lnstamment de soute
nlr la creatlon de ce Bureau de l'egallte pour les personnes 
handicapees, qui va faire avancer leur cause. On a juste
ment reconnu qu'elles etalent l'obJet d'lnegalttes en deslrant 
creer une nouvelle loi pour essayer d'ellmlner celles-cl. 
Je vous lnvlte a soutenlr la proposltlon de la majortte de la 
commlssion. 

suter Marc F. (R, BE), tor die Kommission: WIii man die Ar
tikel 12 und 13 des Gesetzes wirklich umsetzen, dann 
braucht es ohnehin ein paar wenige Stellen In der Bundes
verwaltung, die sich dem widmen und diese Aufgaben zu er
tollen trachten. Die Kommissionsmehrheit Ist der Auffas
sung, dass es nötig ist, eine Schnittstelle In der Verwaltung 
zu schaffen, bei der die Fäden zusammenlaufen. Es geht um 
die Wahrnehmung der Koordination, der Information, auch 
der Strukturierung dieser Programme, die Ja vorgesehen 
sind. Letztlich geht es auch darum, Innerhalb der Verwaltung 
und gegenOber den Kantonen das Bewusstsein für die 
Gleichstellung zu fördern und hier dator zu sorgen, dass die 
Bestrebungen, wie sie Im Gesetz vorgesehen sind, nachhal
tig wirken können. Die Rede ist von vier bis fünf Stellen. Das 
Ist nicht enorm, aber es Ist wichtig, dass diese Koordlnati• 
onsstelle im Rahmen der grossen Bundesverwaltung jatzt 
wirklich geschaffen wird, damit sichtbar wird, auch Im Be
trieb, Im Alltag, dass die Gleichstellung der Behinderten eine 
notwendige und eine nachhaltig zu ertollende Aufgabe dar• 
stellt. 
Wenn Sie schauen, welche anderen Beispiele es gibt, dann 
sticht des Beispiel des Datenschutzbeauftragten Ins Auge. 
Auch dort hat man für den Datenschutz eine spezielle Stelle 
geschaffen, die als Ansprechpartner nach aussen wie nach 
Innen wirken kann und als solche auch sichtbar Ist. Wir 
möchten, dass die Gleichstellungsidee In der Bundesverwal
tung ein menschliches Gesicht erhält, dass man weiss, wer 
hier die Schnittstelle Ist, wer die Fäden ziehen, wer die Kon
takte vermitteln kann. Es Ist ein wichtiger, vielleicht auch et-
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was symboltscher Entscheid, den Sie hier treffen. Sie unter
mauern mit einer Zustimmung zu diesem Büro tar die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, dass es 
Ihnen ernst Ist mit der Umsetzung des Gesetzes. 
Ich bitte Sie, hier zugunsten der Behinderten ein Zeichen zu 
setzen, das für die Bundesfinanzen nicht sehr stark Ins Ge
wicht fällt, das aber fOr die Stärkung des Glelchstellungsan
llegens sehr bedeutsam ist. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich möchte zuerst die Frage von 
Frau Wirz beantworten, was es denn heute schon In der 
Bundesverwaltung gebe: Es gibt heute beim Bund keine sol• 
ehe umfassende Koordinations- oder Fachstelle. Im Bundes
amt tor Wohnungswesen und Im Bundesamt tar Bauten und 
Logistik gibt es aber Spezialisten. Wenn der Bund baut oder 
auch subventioniert, dann werden diese beigezogen, und 
dann wird auf die behindertengerechte Ausgestaltung ge
achtet. Die Fachstelle oder das GlelchstellungsbOro, um das 
es hier geht, würde dann wohl mit diesen Spezialisten zu
sammenarbeiten. 
Auch der Bundesrat ist der Auffassung, dass es mit dem 
neuen Gesetz das Bedürfnis nach einer stärkeren und konti
nuierlichen Koordination der Massnahmen für die Integration 
der Menschen mit Behinderungen gibt. Dies erfordert und 
rechtfertigt auch zusätzliche flnanzlelle und personelle Mit• 
tel. Der Bundesrat geht In seiner Botschaft von drei bis vier 
zusätzlichen Stellen aus, die für eine In die Bundesverwal
tung Integrierte Fachstelle notwendig sein werden. Dieser 
würde vor allem auch die Koordination der Tätigkeit der ver
schiedenen anderen Verwaltungseinheiten, die sich mit An
liegen der Behinderten befassen. obliegen. 
In diesem Sinne hat der Bundesrat durchaus Verständnis tor 
die Überlegungen, die dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kom
mission zugrunde liegen. Ich opponiere auch nicht gegen 
diesen Antrag, solange sich der Aufwand tar das beantragte 
GlelchsteHungsbOro im Rahmen der personellen Ressour
cen bewegt, wie es der Bundesrat In seiner Botschaft aufge
zeigt hat Es soll eine Schnittstelle Innerhalb der Verwaltung 
sein, wie Herr Suter gesagt hat, eine Schnittstelle, wo die 
Fäden zusammenlaufen. Deshalb, Frau Wirz, soll es nicht 
eine unabhängige Stelle ausserhalb der Verwaltung sein, 
das wäre kontraproduktiv. Wenn man die verschiedenen 
Verwaltungsstellen koordinieren wlll, muss das durch eine 
Stelle geschehen, die In der Verwaltung Integriert Ist. 
In diesem Sinne kann Ich mich dem Antrag der Kommissi
onsmehrheit anschllessen. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomlnatif: BeHage - Annexe 95,418/244§) 
FOr den Antrag der Mehrheit ••.• 93 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 76 Stimmen 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 

:siete S. \O'lf 
\fofr· p. -101-

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 1bis 
Mehrheit 
Die Kantone fördern mit entsprechenden Schulungsformen 
die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher In die 
Regelschule. 
Minderheit 
(Trlponez, Borer, Bortoluzzl) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit 

Abs.3 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Graf, Baumann Stephanle, Bruderar, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquler, Rechstelner-Basel, Rosslni) 
Die Kantone sorgen für Rahmenbedingungen, die eine ei
genverantwortliche und selbstbestlmmte Lebensführung von 
Menschen mit Behinderungen erleichtern. 
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Art. 14 
Proposition de la commlssfon 
Al. 1, 2 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Al. 1bis 
MaJorfte 
Les cantons encouragent l'intagration des enfants et ado
lescents handicapes dans l'ecole reguliere par des formes 
de scolarisation adequates. 
Minorite 
(Triponez, Borer, Bortoluzzl) 
Rejeter la proposition de la majorite 

Al. 3 
Majorlte 
Rejeter la proposltion de la mlnorlte 
Mlnorite 
(Graf, Baumann Stephanie, Bruderer, Goll, Gross Jost, 
Maury Pasquler, Rechsteiner-Basel, Rosslni) 
Les cantons veillent a mettre en place les conditlons-cadres 
susceptibles de permettre aux personnes handlcapees de 
mener une vle autonome et conforme a leur volonte. 

Trlponez Plerre (R, BE): Mit Artikel 14 Absatz 1, der in der 
Kommission unbestritten geblieben ist, wollen Bundesrat 
und Ständerat den Kantonen die Pflicht auferlegen, dafQr zu 
sorgen, «dass behinderte Kinder und Jugendllche eine 
Grundschulung erhalten, die Ihren besonderen BedOrfnissen 
angepasst Ist». Diese Bestimmung Ist unbestritten. 
Die Mehrheit unserer Kommission wollte sich nun aber mit 
dieser flexiblen, auf das einzelne Kind bzw. den einzelnen 
Jugendlichen zugeschnittenen Formulierung nicht begnü
gen. Sie suchte nach einer Lösung, welche - das ist ein 
wichtig_er Aspekt - die kantonale Schulhoheit respektiert und 
es im Ubrigen den Kantonen überlässt, Im EinzeHall die opti
male, die beste Lösung für das Kind oder den Jugendlichen 
zu realisieren. Sie hat deshalb einen Absatz 1bis beigefügt, 
gemäss welchem die Kantone explizit angehalten werden 
sollen, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration 
behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zu 
fördern. 
Die Problematik der schulischen Ausbildung und die heutige 
Praxis der Kantone im Erziehungsbereich werden in der Bot
schaft des Bundesrates auf Seite 1750ff. dargelegt. Ebenso 
Interessant sind die konkreten Austahrungen des Bundesra
tes zur Problematik von Artikel 14 auf Seite 1786 der Bot
schaft. Danach kenn der Bundesrat Im Bereiche der 
Grundschule allein schon aus verfassungsmässigen Gran
den «nur umschreiben. was der grundrechtliche Anspruch 
auf 'ausreichenden' Unterricht (der Behinderten) bedeutet•; 
das hat er In Absatz 1 getan. Weiter gehende Vorschriften 
des Bundes im Sinne der Kommissionsmehrheit - hier liegt 
die eigentliche Crux - dürften durch unsere Bundesverfas
sung eben gar nicht abgedeckt sein. Das Ist der eigentliche 
Grund, weshalb die Kommissionsminderheit Ihnen bean
tragt, Artikel 14 Absatz 1 bis zu streichen, wohl wissend und 
durchaus anerkennend, dass der Einbezug In die Regel
schule dort, wo das möglich Ist. sicher eine sehr gute Lö
sung darstellt. 
Ich bitte Sie also, Absatz 1 bis zu streichen. 

Gross Jost (S, TG): Herr Triponez, Sie verstecken sich hin
ter verfassungspolitlschen Argumenten. Ich möchte Sie des
halb fragen: Warum soll die Sonderschulung im Rahmen 
des lnvalidenversicherungsgesetzes eine Bundesaufgabe 
sein, die Integration behinderter Kinder in die normale 
Schule aber nicht? Was ist das für eine verfassungsrechtli
che Logik? 

Trlponez Plerre (R, BE): Herr Grass Jost, wir alle sollten uns 
nicht hinter der Bundesverfassung verstecken, sondern wir 
sollten uns hinter sie stellen. Das wäre besser, weil die Bun
desverfassung dazu da ist, um von der Gesetzgebung auch 

respektiert zu werden. Ich bin etwas erstaunt, dass Kollege 
Gross Jost, der doch eigentlich Jurist Ist, mir eine derartige 
Frage stellt. Vielleicht sollte uns Frau Bundesrätin Metzler 
diesen Punkt erläutern. Mir geht es hier ganz klar um die 
Frage der Verfassungsmässlgkelt: Irgendwie bin Ich Staats
bürger und Parlamentarier. 

Graf Maya (G, BL): Nirgends In diesem Gleichstellungsge
setz sprechen wir Ober die Förderung eines eigenständigen, 
selbstbestlmmten Labens oder Ober eine diesbezügliche 
WahHreiheit Ich gehe davon aus, dass In der 4. IVG-Re
vlsion verankert wird, dass die eigenverantwortliche und 
selbstbestlmmte Lebensführung erleichtert werden soll. Wlr 
hoffen doch, dass eine erhöhte Assistenzentschädigung ver
ankert werden wird. Menschen mit einer Behinderung sollen 
selbstständig zu Hause leben können. Die Kantone sollen 
also die Möglichkeiten, die vom Bund Im Rahmen der IV
Leistungen gewährt werden, mit geeigneten Rahmenbedin
gungen unterstützen. Damit wird eine selbstbestlmmte Le
bensführung erst möglich. Darum sehe Ich mit dem Antrag 
der Minderheit in diesem Gesetz auch den folgenden neuen 
Artikel 14 Absatz 3 vor: «Die Kantone sorgen für Rahmen
bedingungen, die eine eigenverantwortliche und selbstbe
stlmmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen 
erleichtern.» So Ist der Artikel formuliert. 
Warum siedle Ich das bei den Kantonen an? Jeder Mensch 
mit einer Behinderung hat seinen Wohnsitz In einem Kanton, 
wo die Behlndertenpotltlk In die Praxis umgesetzt wird. 
Heute leiten die Kantone Ihre Gelder vor allem an die Institu
tionen, seien es Helme, Werkstätten oder Sonderschulen. 
Bis heute werden von den Kantonen aber wenig bis gar 
keine Gelder tar die selbstständige Lebensführung auch 
nach dem neuen Credo der Assistenzentschädigungen ver
geben. Mit diesem Artikel möchte Ich die Kantone hier auch 
ein Stück weit In die Verantwortung nehmen. Dies Ist fOr die 
Kantone kein Neuland. 
Das möchte Ich Ihnen beweisen, Indem Ich meinen Kanton, 
den Kanton Basel-Landschaft, anführe: Es bestehen Behin
dertenleitlinien, die zwei Jahre alt sind und die auch diesem 
Ansinnen Ausdruck verleihen. 
Hier wird als übergeordnetes Ziel fOr die Behlndertenpolltlk 
des Kantons Folgendes festgelegt: «Wie In der Arbeitswelt 
das Ziel 'Elngll r Rente' gilt, so gilt fOr den Bereich 
des Wohnens 'al Wohnformen vor Helm'. Behinder-
tenhilfe zielt auf Sicherstellung von unterschledHchen 
Dienstleistungen und Aktivitäten, mit deren HIife Menschen 
mit einer Behinderung der Zugang zu alltäglichen Wohnfor
men ermöglicht wird. Sie trägt dazu bei, dass behinderte 
Menschen möglichst selbstbestlmmt wohnen können.» Das 
zitiere Ich aus «Leitlinien der Behindertenhilfe des Kantons 
Basel-Landschaft». Es wird weiter gesagt, dass sich Behln
dertenhUfe vor allem In den Kantonen auch am Normallsle
rungsprlnzlp orientiert, d. h. sie will Menschen mit einer 
Behinderung eine gleiche Lebensgestaltung ermöglichen, 
wie sie für Menschen ohne Behinderungen üblich Ist. Das 
differenzierte Angebot der BehlndertenhiHe - Ich möchte da
mit klarstellen, dass es keine Kontroverse zwischen Institu
tion und selbstständigem Leben gibt, sondern es gibt eine 
breite Palette - müsste aber In der WahHrelhelt enden. 
Die Behindertenhilfe unterstOtzt also Menschen mit einer 
Behinderung durch das Bereitstellen von ambulanten 
Dienstleistungen wie z. B. Beratung und Begleitung sowie 
spltalexterne Pflegedienstleistungen, natürlich In Absprache 
mit den Gemeinden In den Kantonen selbst. 
Das wäre nun meine Begründung, weshalb Ich Ihnen bean
trage, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, damit wir den 
Kantonen dieses Zeichen und diesen Auftrag geben können, 
die Praxis in den Kantonen anzugehen. 

Bruderer Pascale (S, AG): Der BIidung kommt Im Leben ei
nes Menschen, kommt auch In unserer Gesellschaft eine un
glaublich wichtige Rolle zu, Ja, wir können durchaus von 
einer unentbehrlichen Hauptrolle sprechen. Wlr haben auf
grund der Relevanz dieses Punktes hier Abstimmung mit 
Namensaufruf verlangt. 
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Artikel 14 des Behlndertenglelchsteliungsgesetzes hat zum 
Ziel, auch im Bereich des Grundschulunterrichtes sicherzu
stellen, dass behinderte Kinder nicht benachteiligt werden. 
Bereits vom Ansatz her Ist diese Bestimmung sehr wlchUg. 
Im Grundschulunterrlcht wird das Fundament fOr die berufli
che und die finanzielle Zukunft gelegt. Die SchOlerlnnen und 
Schüler eignen sich In dieser Phase aber nicht nur Wissen 
und Kenntnisse fOr den späteren Einstieg Ins Erwerbsleben 
an, sondern sie sammeln darOber hilaus auch Erfahrungen 
und Erkenntnisse, die fOr die gesellschaftliche, die soziale 
Integration relevant sind. Benachteiligungen auf dieser Stufe 
haben verheerende Folgen. Deshalb muss die Chancen
gleichheit behinderter Kinder und Jugendlicher gerade Im 
Grundschulunterricht sichergestellt werden. 
Eine konkrete Benachtelllgung besteht in der mangelnden 
Integrationsfähigkeit der öffentlichen Schule. Es kommt Im
mer wieder vor - Beispiele waren gestern auch der Presse 
zu entnehmen -, dass behinderte Kinder entgegen Ihrem el• 
genen Wunsch bzw. dem Wunsch Ihrer Eltern an eine Son
derschule verwiesen werden, obwohl mit verhllltnlsmässlg 
wenig Mitteln der Besuch der Regelschule möglich wäre. 
Diese Bemerkungen sind keine Absage an die von der IV fl• 
nanzierten Sonderschulen. Diese machen fOr einen grossen 
Tell der behinderten Menschen durchaus Sinn. Für andere 
aber bedeutet eine Sonderschulung auch verstärkte Aus
grenzung und Absonderung. Wer die Möglichkeit hat, wer 
die Fähigkeit und die nötigen Fertigkelten hat, um am re
gulären Unterricht teilzunehmen, dem dOrfen doch keine 
Steine In den Weg gelegt werden. 
Zur Verfassungsmässlgkelt: Die kantonale Schulhoheit 
schränkt die dlesbezOglichen Bestimmungsmöglichkeiten 
des Bundes ein. Das ist richtig. Wie ausdrQckllch ln Arti
kel 62 der Bundesverfassung vorgesehen wird, haben die 
Kantone fOr den Unterricht an den Grundschulen jedoch ei
nigen Mindestanforderungen zu genügen. Die neutrale For
mulierung des Bundesrates In Artikel 14 trägt dem Bedürfnis 
behinderter Kinder und ihrer Eltern nach einer Integrativen 
Schulung zu wenig Rechnung. Der Bund muss hier von sei
ner, wenn auch sehr engen Kompetenz Gebrauch machen, 
er muss die Minimalanforderungen Im Sinne der Förderung 
der integrativen Schulformen festlegen. Den Kantonen bleibt 
natürlich Oberlassen, In welcher Art und Welse sie diesem 
Auftrag nachkommen, die Kantone bleiben frei Im Umbau 
der bestehenden Institutionen und In der Ausgestaltung Ihrer 
Schulsysteme. Die gesamte Umsetzung fällt unter Kantons
hohelt, das ist klar. In diese wird auch nicht eingegriffen, 
wenn wir uns hier gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit 
auf eine blosse Zielvorgabe beschränken. 
Zur Erinnerung: FOr behinderte Kinder mit Sonderschulbe
dürfnissen bestehen in der Schweiz folgende Schulungs
mögllchkelten: Es gibt die Sonderschulen, die von der IV 
subventioniert werden, es gibt die Klelnklassen, die Tell der 
Volksschule sind, und es gibt die Schulung Innerhalb von 
Regelklassen unter Beizug heilpädagogischer Fachperso
nen. Diese differenzierten Schulungsmöglichkeiten machen 
grossen Sinn, dOrfen aber nicht darOber hinwegtäuschen, 
dass dem verbreiteten Bedürfnis nach Integrativer Schulung 
zu wenig Rechnung getragen wird. Kinder mit speziellem 
Förderbedarf haben heute kein Recht darauf, die öffentliche 
Schule zu besuchen. Grundsätzlich existiert also keine 
Wahlmögllchkelt, Im Dorf, Im Quartier mit glelchaltrlgen Kin
dern In die Schule zu gehen. Integration findet nur vereinzelt 
und sehr zufällig statt. 
Im lntematlonalen Vergleich werden behinderte Kinder In 
der Schweiz überdurchschnittlich häufig separat einge
schult Dazu werden sie aus Ihrer vertrauten Umgebung ge
rissen. Eine solche abgesonderte Erziehung kann sich In 
einer lebenslangen Ausgrenzung von Menschen mit Behin
derungen fortsetzen. DemgegenOber schafft gemeinsames 
Lernen die besten Voraussetzungen fOr ein gemeinsames 
Zusammenleben, fOr gegenseitigen Respekt und fQr einen 
solidarischen Umgang miteinander. 
Ich möchte auch darauf verweisen, dass der Kontakt mit be
hinderten Kindern gerade auch fOr die nlchtbehinderten Kin
der wichtig, Ja lehrreich und sogar bereichernd sein kann. 
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Echtes Verständnis tor die Folgen und Auswirkungen von 
Behinderungen entsteht nämlich nur Im direkten Kontakt. 
Die Erfahrung solcher Kontakte verhilft nachhaltig zu mehr 
Toleranz, mehr Akzeptanz und weniger Vorurteilen. Bessere 
Wahlmöglichkeiten für behinderte Kinder und eine erhöhte 
Durchlässigkeit zwischen Sonder- und Regelschulen drän
gen sich auf. Verhelfen wir dem zur Realisierung, und stim
men wir der Kommissionsmehrheit In diesem Punkt zu! 
Zum Antrag der Minderheit Graf bei Absatz 3: Wir nähern 
uns dem Abschluss dieser Detailberatung. Ich hoffe, Sie ver
zeihen mir, wenn Ich an dieser Stelle eine kleine, aber fOr 
mich wichtige Anmerkung mache. Dieses Gesetz bzw. das, 
was Im Moment davon Qbrlg Ist, soll ein Gleichstellungsge
setz sein. Gleichstellung heisst aber nicht, hier ein bisschen 
und dort ein bisschen Massnahmen zu ergreifen, um den 
behinderten Menschen den Alltag ein wenig leichter, ein we
nig «normaler» zu machen. Gleichstellung hat sehr viel mit 
Respekt und mit Akzeptanz den behinderten Menschen und 
Ihren Bedürfnissen gegenüber zu tun. Davon sind wir mit 
den gestern und heute beschlossenen Massnahmen leider 
weit entfernt. Gleichstellung Ist nun einmal nicht Stück fOr 
Stock zu haben, auch wenn das Im politischen Sinne prakti
scher wäre; Ich weiss das. 
Wir von der SP-Fraktlon unterstützen den Antrag der Min
derheit Graf. Behinderte Menschen sollen und wollen nach 
MOgllchkelt ein eigenständiges und selbstbestlmmtes Leben 
führen. Dies mit geeigneten Rahmenbedingungen fördern 
zu wollen entspricht meines Erachtens einer Selbstverständ
llchkelt. Da dies aber vielerorts nicht getan wird, bitte Ich Sie, 
dem Antrag der Minderheit Graf zuzustimmen. 

Gulsan Yves (R, VD): Je ne m'exprlme pas vralment pour le 
groupe radlcal-democratlque, rnals pour une partle seule
ment de ce demler, celul-ci etant partage quant aux sultes a 
domer a l'allnea 1bls. Ceux qul defendent la mlnorlte se 
sont deja exprlroos par la volx de M. THponez. Je defends 
donc de mon cöte ceux qul soutlennent la majorlte. 
A l'oppose du Conseil federal, qul suggbre slmplement 
d'adapter renselgnement de base aux besolns des handlca
pes, et de M. Trlponez, qul lul entend renoncer ä toute me
sure dans ce domalne, la proposltlon de la maJorlte est en 
falt d'une lmportance absolument capltale. 
La scolarlsatlon sp4<:lallsee et lnstltutlonnallsee est parfols 
lncontournable, en pertlculler en presence de deflclts men
taux ou psychiques lmportants. Mals an l'absence d'ele
ments absolument contralgnants, alle presente des lncon
venlents majeurs. Elle va en effet fondamentalement a l'en
contre des objectlfs d'lntegratlon qul sont pr4<:lsement ceux 
de cette lol et, je suls presque tente de dlre, des objectlfs qul 
etalent ceux de cette lol. 
La scolarlsatlon en Institution speclallsee ou mAme en 
classe speclallsee falt du handicape un cas ä part, et lul ln
culque lnsldleusement une prlse de consclence de sa dlffe
rence et un comporternent qul le conforte dans une sltuatlon 
de dependance pour tous les elements de la via quotl
dlenne. Cela nult au developpernent psychlque pour aboutlr 
a une immaturlte susceptlble de devenlr extrAmement pro
blernattque. Ces personnes se complalsent souvent dans 
une medlcalisatlon lntense qul les protege, en les mettant a 
l'abrl des confrontatlons avec la soclete, mals qul les prlve 
aussl d'autonomie. Certes, les handlcapee ont drolt a des 
amenagements divers au gre des dlfflcultes qu'lls rencon
trent mals, pour le raste, lls doivent au contralre Atre encou
ragee ä las surmonter et a assumer leurs responsabllttee au 
mAme tltre qua tout un chacun pour Atre en mesure d'affron
ter !es problbmes de l'exlstence. 
l!lntegratlon des cas llmites - «borderllne» comme on dtt -
passe par la scolarlsatlon dans l'ecole regullbre dans la me
sure du posslble. Cela contrlbue a leur faire se rendre 
compte qua vlvre comme les autres est aussl posslble, 
moyennant les amenegements n4<:essalres, mAme sl les 
obstacles sont dlfflclles a surmonter et sl cela demande un 
engagement souvent conslderable. l!lmportance de cette 
demarche est par consequent absolument capltale pour Ilm!-
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ter l'impact du handicap dont ils souffrent Elle fait partie de 
tout un apprentlssage partlculler de la vle, en leur permet
tant de realiser qua, malgre leur handicap, lls parviennent 
aussi ä reussir. 
Je vous demande de rejeter la proposltion de minorlte et de 
vous ralller a la majorite. 

Graf Maya (G, BL): Ich spreche Jetzt zum Artikel Ober die In
tegration von behinderten Kindern und Jugendlichen in die 
Regelschule. Die grüne Fraktion wird den Antrag der Mehr
heit unterstützen; sie wird beantragen, den Strelchungsan
trag der Minderheit Triponez abzulehnen. 
Ich habe Mühe mit den Herren Triponez, Borer und Borto
luzzi und möchte sie hier fragen: Wenn ich mich recht erin
nere, beklagen Sie sich oft Ober IV-Kosten und die hohen 
Zusatzleistungen für Rentenbezügerlnnen und Rentenbezü
ger. Wir haben In diesem Land 30 000 Kinder In Sonder
schulen, die kaum eine Chance auf eine berufliche Laufbahn 
haben. Die gleichen Leute von der FDP- und der SVP-Frak
tlon haben bei der Diskussion einer Assistenzentschädigung 
Im Rahmen der 4. IVG-Revlsion aber auch die lnstltutlonall
sierung angeprangert. Ich frage Sie Jetzt: Sie wehren sich 
gegen die Institutionalisierung, Sie wehren sich auch gegen 
eine Integration - was wollen Sie eigentlich? Der Antrag der 
Mehrheit enthält nämlich einen wichtigen Ansatz für die Inte
gration, denn vor allem Im Grundschulunterricht wird das 
Fundament für eine berufliche und finanzielle Zukunft aller 
Menschen gelegt. Die dabei gesammelten Erfahrungen und 
Erkenntnisse sind für die spätere gesellschaftliche Integra
tion von zentraler Bedeutung. Eine wesentliche Benachteili
gung behinderter Kinder besteht darin, dass die öffentliche 
Schule oft zu wenig Integrationsfähig ist Es kommt vor, dass 
behinderte Kinder gegen Ihren eigenen WIiien bzw. den 
Wunsch der Eltern an Sonderschulen gewiesen werden, ob
wohl eigentlich mit verhältnismässlg wenig Mitteln der Be
such der Regelschule ermöglicht werden könnte. 
Es Ist deshalb sehr wichtig, dass die Kantone hier konkret 
aufgefordert werden, Integrative Schulungsformen zu för
dern. Ihnen bleibt die Kompetenz der Aufteilung zwischen 
Bund und Kantonen überlassen, d. h., es bleibt Ihnen über
lassen, in welcher Art und Weise sie diesem Auftrag nach
kommen. Es Ist wichtig, dies hier festzuhalten. Es Ist auch zu 
sagen, dass es für viele Kantone bereits heute eine Selbst
verständlichkalt ist, eine breite Palette von Schulungsformen 
anzubieten. 
Darum sollte auch dieser Antrag der Mehrheit unterstützt 
werden. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Frau Bruderar, ich kann 
Ihren ausgezeichneten Ausführungen folgen, was den Inhalt 
betrifft. Aber eben: Der aufgezeigte Weg Ist der falsche. 
Deshalb lehnen die Liberalen den Minderheitsantrag Graf 
ab. 
Der Antrag der Mehrheit greift empfindlich In die Autonomie 
der Kantone ein, Indem diese mit Absatz 1 bis ausdrücklich 
verpflichtet werden, die Integration behinderter Kinder und 
Jugendlicher in die Regelschule zu fördern. Hingegen er
weist sich der Bundesrat als viel besserer Hüter der Kompe
tenzen der Kantone. Er hat von einem verbindlichen Auftrag 
an die Kantone, der die Verfassung verletzen könnte, abge
sehen. Die Kantone arbeiten bereits in diese Richtung. 
Wenn aus verschiedensten Gründen Sonderschulen einzu
richten sind, wird dies im Rahmen der finanziellen Möglich
keiten auch wirklich getan. Sonderschulen stellen nicht die 
Absonderung eines behinderten Kindes ins Zentrum Ihrer 
Tätigkeit, sondern dle indlvlduelle Förderung der Fähigkei
ten und Mögllchkelten jedes einzelnen Kindes. Sonderschu
len sind wichtig, und das zusammenleben von behinderten 
und nfchtbehlnderten Kindern und Jugendlichen in Bezug 
auf das soziale Verhalten In der Regelschule Ist ebenso 
wichtig. Nochmals: Die Formulierung des Bundesrates In Ar· 
tikel 14 Absätze 1 und 2 nimmt Rücksicht auf die Autonomie 
der Kantone und ist deshalb dem Antrag der Mehrheit zu 
Absatz 1 bis vorzuziehen. 

Ich habe mich erkundigt, wie das im Kanton Basel-Stadt ge
handhabt wird, ob Handlungsbedarf besteht. Körperlich be
hinderte Kinder, Kinder mit Seh- und Hörschäden sind In der 
Regelschule sehr gut Integriert. Das Problem - zugegeben -
stellt sich viel mehr bei geistig behinderten Kindern. Dort er
folgt die Integration nach Möglichkeit je nach Grad der 
Schwere einer Behinderung. Es steht uns weiter allen offen, 
In dieser Beziehung auf kantonaler Ebene aktiv zu werden. 
Nochmals: Nicht der Inhalt Ist bestritten, sondern der auf• 
gezeigte Weg. Deshalb sind wir für die Streichung von Ab
satz 1bis. 

Robblanl Meinrado (C, Tl): Due brevisslme conslderazlonf, 
tanto evidente appare la valldltä del capoverso 1 bis. 
t:ecole constftue lndenfablement un lieu primalre d'fntegra
tlon. C'est lä que se construit non seulement le patrimolne 
de connalssances necessafres a une partfclpatfon actlve ä la 
vie sociale, mals c'est aussl lä que se nouent des relatlons 
forgeant les differentes personnalftes lmpllquees. 
II paratt donc opportun qua cette lol encourage expllcftement 
les experlences de scolarlsatlon des enfants handloapes 
dens l'ecole reguliere. II s'agft justement d'une fncftatlon, et 
pas d'une obllgation quf entrerait en contradlctlon avec la 
competence des cantons au nlveau scolaire. Les cantons 
restent donc llbres de cholslr les modalftes les plus opportu
nes compte tenu de leur systeme scolalre. lls doivent toute
fols 6tre encourages ä s'engager davantage dans cette vofe. 
Les parents, de feur cöte, restent egafement libres de cholslr 
leur option en tenant compte au mleux des besofns de leurs 
enfants. 
II s'agit de ne pas sous-estlmer l'fmportance de l'ecole spe
ciale, mals II taut y acceder seulement sl l'acces ä l'ecole re
guliere ne se Justlfle pas. t:essentlel, c'est que ce chobc sott 
posslble et que, d'un polnt de vue generaf, on solt conscient 
de l'lmportance, la ou c'est posslble, de favorlser les formes 
de scolarisatlon regulleres et de leur accorder la prlorlte. 
C'est une vofe quf ne se montrera pas seulement favorable 
aux enfants handlcapes, mafs aussl aux autres enfants; c'est 
une vofe qul enrlchit l'ecole mime, augmentant sa capaclte 
d'fntegratlon et son epalsseur humaine. 
Je vous invlte donc ä soutenlr la proposltlon de 1a maJorlte. 

La prnldente (Maury Pasqufer Ullane, presldente): Le 
groupe democrate-chretlen communfque qu'II soutient ega
lement la proposftlon de la majorite ä l'allnea 3. 

Stahl J0rg (V, ZH): Bel der Frage der Integration behinder
ter Kinder In die Regelschule Ist die SVP-Fraktlon gespalten. 
Sie wird aber mehrheitlich den Antrag der Minderheit Trlpo
nez unterstützen. 
Was die Minderheit Graf betrifft, so Ist die SVP-Fraktion der 
Überzeugung, dass Ihre Anliegen sehr wichtig sind; eine ei
genverantwortliche und selbstbestlmmte Lebensführung be
hinderter Menschen ist ein wichtiges und zentrales Anliegen. 
Ich erinnere Sie an dieser Stelle auch deran, dass die SVP
Fraktion Im Rahmen der Revision des lnvalidenverslche
rungsgesetzes In diesem Bereich Anträge gesteift hat Wir 
wollen eine Gleichbehandlung von behinderten Menschen, 
die zu Hause leben wollen oder In lnstftutlonen sind. Leider 
ist der Antrag der Minderheit Graf aber hier am falschen Ort 
und kann von der SVP-Fraktfon in dieser Form nicht unter
stützt werden. Auf der einen Seite - es wurde bereits be
tont - wird zu stark In die Hoheit der Kantone eingegriffen, 
auf der anderen Seite Ist der Antrag zu unpräzis. 
Die SVP-Fraktion wird sich hier also mehrheitlich der Kom
missionsmehrheit anschlfessen. Ich persönlich werde mich 
der Stimme enthalten, In der Hoffnung, dass der Ständerat 
durch eine Differenz die Gelegenheit erhält, eine lntelllgen
tere Lösung zu finden. 

Suter Marc F. {R, BE), für die Kommission: Die Schweiz Ist 
ein fantastisches Land. Das Beispiel der Kantone zeigt auf, 
dass an einem Ort Im Land Entwicklungen möglich sind, die 
andernorts noch als undenkbar gelten. Ich möchte hier dem 

Sulletln offlclel de rAssemblw federale 



18.Junl2002 975 Nationalrat 00.094 95.418 

Kanton Tessin ein grosses Lob aussprechen. Im Kanton Tes
sin werden Kinder nach der Maxime «so viel Regelschule 
wie möglich, so wenig Sonderschule wie nötig» eingeschult 
und aut allen Stuten der Schule gefördert. Ich finde das fan
tastisch, grossartlg und nachahmenswert. Im Kanton Tessin 
sind nur 1,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen in einer 
Sonderschule. Im Durchschnitt sind es in der Schweiz 5 Pro
zent, es gibt aber Kantone, die sogar Ober 10 Prozent der 
SchOlerlnnen und Schüler In Sonderschulen unterbringen. 
Wenn die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben keine Flos
kel bleiben soll, müssen die Behinderten vor allem auch in 
der Schule dazugehören. In der Schule fängt an, was im 
Vaterland leuchten wird. Wer in der Sonderschule startet, 
landet später meistens Im Helm und in der geschatzten 
Werkstätte. 
Wir denken, dass die öffentliche Schule heute noch zu wenig 
integrationsfähig Ist und dass hier dem Beispiel des Kantons 
Tessin nachgelebt werden muss. Der Einbezug, die Integra
tion Ist wirtschaftlicher als die stationäre Unterbringung In 
Sonderschulen fernab von zu Hause, vom angestammten 
Umfeld. Es ist also nicht eine Frage der Kosten. Der Kanton 
Tessin Ist sicher nicht einer jener Kantone, die wirtschaftlich 
am stärksten dastehen, aber er hat in diesem Bereich mit 
Abstand das meiste getan und aufgezeigt, dass Integration 
möglich und finanziell verkraftbar Ist und dass fOr die Inte
gration dieser Kinder und Jugendllchen menschllch ein Ma
ximum machbar Ist. Machen wir es also In der ganzen 
Schweiz dem Kanton Tessin nach. 
Nun wird eingewendet - Frau Wirz-von Planta hat es ge
sagt -, dieser Förderungsartikel sei der falsche Weg. Frau 
Wirz. lesen Sie doch bitte den Text! Es wird darin schlicht 
und einfach gesagt, dass die Kantone die Integration fördern 
sollen. Wle sie das tun, in welchem Zeltraum, mit welchen 
Mitteln, mit welchen Instrumenten, das Ist Ihnen Obertassen. 
AUf Französisch wird es noch etwas flexibler ausgedrClckt, 
aber vielleicht wird damit auch etwas klarer, was die Kom
missionsmehrheit will. Man spricht von «encourager», «auf
fordern, ermuntern». Es ge,ht also nicht darum, einen eidge
nössischen Schulvogt einzUführen, der die Schulhoheit der 
Kantone irgendwie einschränken würde. Nein, die Kantone 
bleiben frei in der Ausgestaltung dieser Autforderung des 
Bundesgesetzgebers, frei, wie sie diesen Auftrag ertailen 
wollen. 
Ich finde es den behinderten Kindern und Jugendllchen ge
genüber etwas kleinkariert, wenn man nun mit dem Verfas
sungsformalismus ficht und diesen Ermunterungsartlkel mit 
dieser Begründung ablehnen wlll. Immerhin sieht die Bun
desverfassung in Artikel 8 Absatz 4 vor, dass bestehende 
Benachtelllgungen beseitigt werden sollen. Und es Ist eine 
Benachteiligung, wenn Kinder und Jugendllche dort ausge
sondert werden, wo es nlcht nötig Ist. Wir denken, dass der 
Antrag, den Ihnen die Kommissionsmehrheit unterbreitet, 
mit diesen zwei gleichwertigen Verfassungsbestimmungen -
kantonale Hoheit In Bezug aut die Schule einerseits, Auffor
derung. Benachtelligungen zu beseitigen, andererseits -
durchaus Im Einklang steht 
zusammenfassend: Das Argument der angebllchen Verfas
sungswidrigkeit dieses sanften Artikels Ist fehl am Platz und 
Ist allzu formaljuristisch. 
Noch ein Satz zum Antrag der Minderheit Graf zu Artikel 14 
Absatz 3: Die Kommissionsmehrheit lehnt diese Bestim
mung ab. AUf der einen Seite enthält sie Selbstverständli
ches, aUf der anderen Seite wird aber nicht klar genug 
konturiert, was die Kantone konkret unternehmen sollten. 
Diese Bestimmung enthält auch keine umsetzbaren Rechts
bestimmungen, weshalb wir denken, dass es eher abzuleh
nen Ist, hier eine sehr offen formulierte Bestimmung, die zu 
wenig Konturen aufweist, In das Bundesgesetz aufzuneh
men. 

Meyer Ther~e (C, FR), pour la commission: Nous sommes 
en traln d'elaborer une loi qul tend 111 ellminer les lnegalltes 
touchant les personnes handlcapees, je ne vous apprends 
rlen. Les enfants dolvent aussl &tre prls en compte dans 
cettelol. 
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L:artlcle 14 allnea 1bls pose le prlnclpe, au nlveau de la lol, 
que les cantons prennent en malns ce problllme et offrent 1a 
possibllite d'une Integration dans l'ecole reguliere, autant 
que faire se peut, avec les soutiens pedagoglques et curatlfs 
necessalres. L:offre des ecoles speclales n'est blen sQr pas 
remlse en questlon, car eile est de toute fac;on necessalre. 
Les cantons du Tessin et d'Argovle sont des exemples dans 
ce domalne. Sept cantons ont des concepts, dont le mlen, et 
deux autres sont sur le chemln aussl. L:artlcle 14 comporte 
justement des dlsposltlons speclales visant les cantons. 
Pour les en1ants qul souffrent de handlcaps et pour leurs fa. 
mllles, II est tr~ lmportant de pouvolr passer au molns un 
temps, sl cela est posslble, dans l'ecole reguliere. Cela per
met d'evlter des exclusions quelquefols definitives. Les en• 
fants et les Jeunes se souvlendront de ce temps et garderont 
plus 1acllement la solldarlte avec leurs camarades de classe. 
Je connals l'experlence frlbourgeolse: eile se deroule b'8s 
bien. SI l'lntegratlon peut se poursulvte, les parents et l'en
tourage de l'enfant sont les premlers consclents et pensent 
en prlorlte, avec les educateurs, au blen de leur enfant Mals 
sl l'enfant est exclu d'avance de toutes les posslbllltes de 
suivre au molns un temps, dans sa vle ou dans sa semalne, 
l'ecole reguliere alors que son etat le permettralt, la frustra• 
tlon est grande et II manquera toujours l'attache dlrecte 111 la 
vle soclale du lleu de vle. 
L:artlcle 1er de la lol donne d'allleurs les bases de ce nouvel 
alinea 1 bis, et c'est une condltlon dlrecte propre 111 faclllter la 
partlclpatlon 111 la vle en soclete. 
La majorlte de la commlssion pense que nous devons etebllr 
le prlnclpe de !'Integration scolalre dans cette lol-cadre pour 
encourager un drolt plus uniforme dans le pays et donner 111 
tous les enfants qul dej111 sont defavori. par un handlcap 
les mAmes chances dans tout le pays. Selon la repartltlon 
des täches lmposee par la constitution, les cantons gardent 
toutes leurs competences en matlere d'appllcatlon. Donc, je 
ne pense pas qu'on vlde la constltution en prevoyant un en
couragement de cette nature dans la presente lol qul vlse 
justement 111 ellmlner les lnegalltes qul frappant les person
nes handlcapeas. 
En ce qui concerne la propositlon de la mlnorlte Graf 111 l'all
nea 3, la majorlte de 1a commlsslon ne peut pas vous lnvlter 
111 l'adopter. Le texte est flou, les cantons seralent lnvestls 
d'une misslon generale sans speclficatlons, ce qul seralt Im
possible 111 tenlr. 
La majorlte de la commlsslon vous lnvlte donc 111 adopter ses 
proposltlons. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Es geht bei dieser Bestimmung 
nicht darum, was man will oder nicht wlll. In diesem Sinne 
möchte ich durchaus auf das Votum von Frau Bruderer hin
weisen: Über den Inhalt und die Ziele, die In den Kantonen 
bei der Schulbildung zu verwirklichen sind, Ist man sich In 
diesem Saal - so glaube Ich - einig. 
Die Kommissionsmehrheit will jetzt aber mit Absatz 1 bis eine 
Bestimmung aUfnehmen, die wir In dieser Form als einen 
verfassungsrechtlich unzulässigen Eingriff In den Kompe
tenzbereich der Kantone betrachten. AUf der Einhaltung der 
Verfassungsmässlgkelt zu Insistieren, würde Ich nicht als 
«formaljuristisch» bezeichnen. Es Ist unbestritten, dass die 
Schulhoheit den Kantonen zusteht Mit der neuen Bestim
mung werden die Kantone verpflichtet, eine bestimmte 
Schulungsform zu privilegieren. Der Bundesrat geht davon 
aus, dass die Wahl der Schulungsform, die Unterrichtung In 
der Regelschule oder In der Sonderschule, klar Sache der 
Kantone ist. Absatz 1 bis engt diese Entscheidungsfreiheit 
der Kantone ein, weit er eine Präferenz tar die Regelschule 
zum Ausdruck b Die Bundesverfassung enthält ledlgllch 
die Verpftlchtu htelllgungen zu verhindern oder zu 
beseitigen. Sie sagt aber nicht, auf welchem Weg dieses Ziel 
zu erreichen Ist. 
FOr diese zweite Frage Ist die verfassungsrechtliche Aufga
benteilung zwischen Bund und Kantonen massgebllch. Ich 
möchte auch noch aUf die von Herrn Gross Jost gestellte 
Frage betreffend den Zusammenhang zur lnvalldenverslche-
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rung eingehen. Der Begriff der Sonderschulung Im Bereich 
der Invalidenversicherung Ist offener, d. h., diese Sonder
schulung kann im Rahmen der ordentlichen Schule oder Im 
Rahmen von eigentlichen Sonderschulen erfolgen. Es wird 
also grundsätzllch den Kantonen Oberlassen, welches Mo
dell sie für die Sonderschulung wählen wollen. Der Bund 
könnte jedoch im Rahmen der IV oder der Behinderten
gleichstellung die Wahl eines bestimmten Modells fördern 
oder unterstatzen. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie, der Minderheit zuzustimmen 
und Absatz 1bls zu streichen. Bel Absatz 3 bitte ich Sie, der 
Mehrheit zu folgen. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote • 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage- Annexe 95.418/2446) 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •.•. 80 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 

•t,• s.-101 
volr p.iot 

Für den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •..• 76 Stimmen 

Art. 15, 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer ä la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.16a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Anpassungsfristen für Bauten und Anlagen 
Abs. 1 
Bestehende, öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen Im 
Sinne von Artikel 3 Buchstabe a mOssen erst bei einer we
sentlichen Erneuerung behindertengerecht gestaltet wer
den, jedoch spätestens zwanzig Jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes. 
Abs.2 
Ausnahmsweise entfällt diese Anpassungspflicht, wenn über
wiegende Interessen des Natur- und Heimatschutzes oder 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit entgegenstehen oder 
wenn die Anpassung mit unverhältnlsmässlgen Kosten ver
bunden Ist; diese Interessenabwägung erfolgt nach Mass
gabe von Artikel 8 Absatz 1. 

Art.16a 
Proposition de 1a commlsslon 
Tltre 
Delals d'adaptation pour les constructlons et Installations 
Al. 1 
Les constructlons et Installations accesslbles au publlc selon 
l'artlcle 3 lettre a dolvent Atre adaptees aux besoins des per
sonnes handicapees seulement lors d'une renovatlon lm
portante, au plus tard cependant vlngt ans apres l'entree en 
vlgueur de la presente lol. 
Al.2 
A tltre exceptlonnel, cette obllgation d'adaptation est cadu
que si des lnterlts preponderants de la protectlon de la na
ture et du patrlmolne ou de la securlte du traflc et de 
l'exptoltation s'y opposent ou sl l'adaptation entratne des 
frais dlsproportionnes; la pesee des lnter~ts s'effectue con
formement a l'article 8 alinea 1 er. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: Je voudrals 
Juste faire une petlte mise au polnt quant ä l'artlcle 16a. Ce
lul-cl tombe parce qu'II etalt lle ä l'adoption de la propositlon 
de la majorite de la commlsslon ä l'article 3 concernant la re
fection des anciens bätlments. Je voudrais dlre que le prin
clpe de proportlonnallte est stipule ä l'artlcle 8 allnea 1er. 
Donc, II n'y a aucun soucl a se faire, II est inscrlt dans la lol 
selon 1a verslon du Conseil federal et du Conseil des Etats, 
cecl pour que tout soll clalr. 

La presldente (Maury Pasquler Lillane, presidente): L:artl
cle 16a est blffe. 

Art.16b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Gross Jost, Baumann Stephanle, Bruderer, Goll, Graf, 
Maury Pasquler, Suter, Zäch) 
Dienstielstungen Privater mOssen spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes von Menschen mit Behinde
rungen ohne erschwerende Bedingungen In Anspruch ge
nommen werden können. 

Art.16b 
Proposition de /s comm/sslon 
Majorlte 
Rejeter 1a proposltion de la mlnorlte 
Minorlte 
(Gross Jost, Baumann Stephanle, Bruderer, Goll, Graf, 
Maury Pasquler, Suter, Zäch) 
Les prestatlons fournles par les partlcullers dolvent pouvolr 
Atre utillsees par les personnes handlcap6es dans de bon
nes condltions au plus tard trols ans apres l'entree en vl
gueur de Ja presente loi. 

La presldente (Maury Pasquier Llliane, presldente): La pro
posltlon de la mlnorlte Gross Jost a ete retlree. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la propos/tlon de /a majorlte 

Art.17 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Baschluss des Ständerates 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung -- Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 146 Stimmen 
Dagegen •••• 8 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr Ist erreicht 
La majorlte quallffee est acqulse 

Art.17bls 
Antrag Hegetschweller 
Titel 
Finanzhilfen für Private 
Abs. 1 
Bund und Kantone beteiligen sich an notwendigen bauli
chen Investitionen Privater gemass Artikel 3 Buchstaben a, c 
und d Je zu 25 Prozent Die Kantone können die Gemeinden 
fOr die Fl.nanzlerung zuständig erklären. 
Abs.2 
Finanzhilfen tor die Investitionen Privater sind gleichzeitig 
mit Einreichung des Baugesuches beim zuständigen Kanton 
zu beantragen. 
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Abs.3 
Die Finanzhilfen werden nur zugesprochen, wenn Investitio
nen gestützt aut dieses Gesetz durch eine Verwaltungsbe
hörde oder ein Gericht angeordnet werden. 
Abs.4 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art.17bls 
Proposition Hegetschweller 
Tltre 
Aide flnanciere aux particullers 
Al. 1 
La Confederation et les cantons participent aux lnvestlsse
ments necessalres consentls par des partlculiers selon l'artl
cle 3 lettres a, c et d, a ralson de 25 pour cent pour chaque 
cas. Les cantons peuvent declarer les communes compe
tentes pour le financement. 
Al.2 
Les aldes flnancleres destlnees aux lnvestlssements con
sentls par des particullers dolvent atre demandees en mame 
temps que la demande de permls de construlre aupres du 
canton competent. 
Al.3 
Les aldes financleres ne sont accordees que sl les lnvestls
sements sont ordonnes par une autorlte administrative ou Ju
dlclalre conformement a 1a presente lol. 
Al.4 
Le Conseil federal regle les questions de detail. 

Hegetschweller Rolf (R, ZH): Anträge der SGK, den Gel
tungsbereich des Behlndertenglelchstellungsgesetzes mas
siv auszudehnen, sind zwar gestern weitgehend abgelehnt 
worden, trotzdem wird die Vorlage In verschiedenen Berei
chen zu massiven Mehrkosten fOhren: zum einen bei der 
Ausdehnung des Geltungsbereichs aut Altbauten bei den öf
fentlich zugängllchen Gebäuden, zum anderen bei Wohnlle
genschaften, die nur schon mehr als acht Wohnungen 
haben. Dabei geht es nicht nur um neue GebäUde, die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt werden. Auch beste
hende Gebäude, die gemäss Artikel 3 Buchstabe c bloss 
erneuert werden, fallen in den Geltungsbereich dieses Ge
setzes. Dadurch können Besitzer selbst kleiner Wohnliegen
schaften mit massiven Mehrkosten belastet werden. 
Mein Antrag zu Artikel 17bis geht dahin, dass Finanzhilfen 
zur Umsetzung behindertengerechter Massnahmen nicht 
nur beim öffentlichen Verkehr vorgesehen werden, sondern 
auch bei baulichen Massnahmen Privater, sofern entspre
chende lnvestltlonen gestützt aUf dieses Gesetz durch eine 
Verwaltungsbehörde oder ein Gericht angeordnet werden. 
Selm öffentlichen Verkehr Ist dazu ein Rahmenkredit von 
300 Millionen Franken vorgesehen. Die grossen ZUsatzkos
ten, die aus diesem Gesetz erwachsen, sprengen die finan
ziellen Möglichkeiten vieler, insbesondere kleiner Immobi
lienbesitzer. Sie werden dazu fOhren, dass notwendige Er
neuerungen hinausgeschoben werden, was keinesfalls Im 
Sinne dieses Gesetzes sein kann. Es wird anerkannt, dass 
auch Im Bereich privater Bauten weitere Verbesserungen 
zugunsten behinderter Menschen notwendig sind. Auch be
hinderte Menschen sollen so weit als möglich von einem 
breit gefächerten Wohnungsangebot profitieren können. 
Wenn der Gesetzgeber hingegen die Notwendigkeit eines 
weit gehenden Behlndertenglelchstellungsgesetzes bejaht, 
dann muss er auch ein Interesse daran haben, dass das Ge
setz umgesetzt wird. Ohne Finanzhilfen Ist jedoch damit zu 
rechnen, dass viele private lmmoblllenbesltzer kein Inter
esse an der Vornahme behlndertenspezlflscher baulicher 
Massnahmen haben, umso mehr, als beim öffentlichen Ver
kehr die UnterstOtzung mit staatlichen Mitteln Ja vorgesehen 
ist. Wenn der Immobilienbesitzer aus Angst vor Qbermässi
gen Auflagen, die aus diesem Gesetz resultieren, nicht mehr 
bereit ist, In Erneuerungen von Liegenschaften zu Investie
ren, wird dies mittel- und langfristig zu einer Vernachlässi
gung des Unterhaltes des Uegenschartsbestandes fOhren. 
Weil dies aber nicht Im öffentlichen Interesse liegen kann, 
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muss der Staat dieser drohenden Entwicklung Gegensteuer 
geben. Auch wäre mit negativen Auswirkungen aUf das Bau
gewerbe und auf Zulieferbetriebe zu rechnen. Behinderten
spezifische Massnahmen bei bereits bestehenden Bauten 
und Anlagen sind In der Regel mit deutlich höheren Kosten 
verbunden, als dies bei Neubauten der Fall Ist. Bel beste
henden Bauten Ist ferner mit technischen Schwierigkeiten zu 
rechnen. So Ist z. B. ein nachträglicher Uftelnbau nicht oder 
nicht ohne hohe Kosten möglich. Es ist zu befOrchten, dass 
notwendige Sanierungen unterlassen oder aUfgeschoben 
werden und potenzielle Käufer von Mehrfamilienhäusern 
vom Kaut abgeschreckt werden. Behindertengerechte Sa
nlerungsmassnahmen wären allenfalls bei einer Totalsanie
rung eines Gebäudes angebracht, wenn sie den Aussen
und den Innenbereich betreffen. Die Formulierung Im Ge
setz, das bloss von Erneuerungen spricht, Ist zu allgemein 
und unklar. Der Antrag der SGK war Insofern etwas klarer, 
als er Immerhin von wesentlichen Erneuerungen ausging. 
Das Ist Jetzt gestrichen. 
Wenn der Gesetzgeber auch bei Altbauten so weit gehen 
will, dQrfen die finanziellen Konsequenzen nicht einseitig und 
vollumfänglich dem Vermieter und Elgentamer angelastet 
werden. Die vorgesehene Beteiligung der öffentlichen Hand 
mit 25 Prozent Ist moderat. Sie Hegt im Rahmen der VerhAlt
nlsmässlgkelt und ellmlnlert eine gravierende Schwäche die
ses Gesetzes. Ich betone nochmals, es geht nur um Bel
träge an Investitionen, die gestützt aut dieses Gesetz durch 
eine Verwaltungsbehörde oder ein Gericht angeordnet wer
den. Es werden damit also keine Schleusen geöffnet. Wir 
alle wollen, dass f0r Behinderte Im Sinne dieses Gesetzes 
wirklich auch etwas geschieht. 
Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu meinem Antrag. 

La prNldente (Maury Pasqufer Ullane, presldente): Le 
groupe de l'Unlon democratlque du centre communique qu'II 
soutlent 1a proposltlon Hegetschwelier. Le groupe demo
crate-chretlen rejette cette proposltlon. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 
Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass mit diesem Antrag 
eine Art «Versenkung» des Gesetzes versucht wird. Denn 
es Ist klar, dass die Kantone und Gemeinden ohne Jede Kon• 
sultation - sie konnten ja zu diesem Antrag nicht Stellung 
nehmen - mit Sicherheit hier nicht zustimmen warden. Das 
WOrde nicht absehbare finanzielle Lasten fOr die Kantone 
und Gemeinden bedeuten. Wahrscheinlich war Herr He
getschweller auch bei der Minderheit, die R0ckwelsung we
gen unklaren Finanzierungsfolgen vertreten hat. Wenn hier 
etwas unklar Ist. dann Ist es die Frage, welche Kostenfolgen 
das fQr Bund und Kantone auslösen WOrde. Das wäre fl· 
nanzpolltlsch verantwortungslos. Wir sollten das Gesetz 
nicht mit dieser Hypothek belasten. 
Deshalb bitte Ich Sie, den Antrag abzulehnen. 

Suter Marc F. (R, BE), fOr die Kommission: Namens der Kom
mission bitte ich Sie, den Antrag Hegetschweller abzuleh
nen. Ein paar Bemerkungen zum Votum des Antragstellers: 
1. Wir massen uns vorweg bewusst sein. dass nach dem 
Wortlaut des Gesetzes, wie Sie Ihn beschlossen haben, 
Neubauten und Anpassungsumbauten unter dessen Gel
tungsbereich fallen. Dort gilt stets die Anwendung des Ver
hältnlsmässlgkeltsgrundsatzes, welcher fQr die Umbauten In 
Artikel 8a Absatz 1 spezifiziert worden Ist, Indem Ausgaben, 
die 5 Prozent des Versicherungswertes der Umbauten Ober
steigen, als unverhältnlsmässlg gelten. Hier haben Sie, Herr 
Hegetschweller, Im Falle von Umbauten also ein Kosten
dach. 
2. Dieses Bundesgesetz Ist keine Auswahlsendung, und es 
Ist dem Bauherrn nicht freigestellt, ob er dieses Gesetz be
achten will oder nicht. Wenn er umbaut und die Schwellen 
und Voraussetzungen des Gesetzes erreicht sind, dann Ist 
das Gesetz anzuwenden. Ich denke, dass es hier nicht nur 
um Mehrkosten, sondern um eine lnvestltlon geht, die dem 
Bauherrn auch zugute kommt und nicht einfach nur eine 
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Last darstellt. Wenn die Zugänglichkeit verbessert wird, wird 
auch der Wert der Immobilie erhöht. 
Herr Hegetschweller, wenn Sie beim Bauen Auflagen des 
Umweltschutzes beachten müssen, können Sie auch nicht 
bei den Kantonen die offene Hand hinhatten und Geld ein
kassieren, sondern Sie müssen diese Bestimmungen ein
halten. Das gilt auch beim Lärmschutz usw. Wir denken, 
dass die Kosten, die hier entstehen, durchaus verkraftbar 
sind. Die Schweizerische Fachstelle fOr behindertengerech
tes Bauen In Zürich hat ja ermittelt, welches die Mehrkosten 
sind, die für die Zugänglichkeit anfallen: Bei Neubauten sind 
diese Kosten praktisch nicht existent, weil die Bauherren die 
Zugänglichkeit ja in die Baurealisation einplanen können. 
Man rechnet dort mit Kosten von lediglich o bis 1 Prozent. 
Auch bei den Umbauten rechnet man - abgesehen davon, 
dass wir im Gesetz mit der 5-Prozent-Klausel ein Kosten
dach vorgesehen haben - mit geringfügigen Mehrkosten, 
nämlich Im Bereich von o bis 5 Prozent. Das ergibt eine 
Schätzung von 2,5 Prozent Mehrkosten im Schnitt. Wir den
ken, das sei auch Im Quervergleich mit Lärmschutz, Um
weltschutz, Gewässerschutz usw. verkraftbar und dem 
Bauherrn zumutbar, wenn er einen Umbau vornimmt. In die
sem Sinne rechtfertigt es sich keineswegs, hier die öffentli
che Hand wie beim öffentlichen Verkehr mit Kostenfolgen zu 
belasten. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Herr Hegetschweiler geht von 
einer falschen Analogie aus. Private Grundeigentümer und 
konzessionierte Transportuntemehmungen des öffentlichen 
Verkehrs können hier nicht Ober einen Leisten geschlagen 
werden. Die Transportunternehmungen sind durch das Be
hindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, ihre gesamten 
Dienstleistungen an die Bed!lrfnisse der Behinderten anzu
passen. Es geht also nicht bloss um Gebäude, sondern na
mentlich um Fahrzeuge, Kommunikationssysteme, Automa
ten usw. 
Die Fassung des Bundesrates und des Ständerates sieht zur 
Unterstützung dieser Aufgabe Finanzhilfen f!lr konzessio
nierte Transportunternehmungen vor. Diese Finanzhilfen 
werden aber nur für vorgezogene Investitionen bezahlt, mit 
anderen Worten: nur fOr besondere Anstrengungen, nicht für 
Anpassungen im Rahmen ohnehin zu tätigender lnvestltlo
nen. 
Der Antrag Hegetschweller durchbricht dieses System zu
gunsten der Privaten, Indem dieser Beschleunigungseffekt 
bei Privaten nicht vorausgesetzt wird. Diese fehlende Diffe
renzierung würde auch zu einer Ungleichbehandlung von 
konzessionierten Transportunternehmungen und von Priva
ten führen. Das vorgesehene System setzt zudem auch völ
lig falsche Anreize. Finanzhilfen sollen nur dann bezahlt 
werden, wenn ein Grundeigentümer gerlchUlch zur Anpas
sung gezwungen wird. Wer also eine Erneuerung plant, ge
langt nur in den Genuss von Finanzhilfen, wenn er zunächst 
einen Prozess provoziert. Wer sich dagegen gesetzeskon
form verhält und sein Gebäude von Anfang an behinderten
gerecht baut oder erneuert, geht leer aus. Hier wird 
offenslchUlch die Philosophie verkannt, die diesem Gesetz 
zugrunde liegt. 
Ich bin auch davon überzeugt, dass dieser Antrag die Kon
sensfählgkelt der Vorlage nicht erhöht. Er schafft vielmehr 
Probleme, ohne dass eine wirkliche Notlage der Grundei
gentümer nachgewiesen wäre. Der Staat muss auch nicht 
mit Jeder Verhaltensregel, die er aufstellt, gleich Finanzhilfen 
bereitstellen. Denken Sie z. B. an die Ausrüstung der Autos 
mit Sicherheitsgurten oder Katalysatoren. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Hegetschweller abzuleh
nen. Vergessen Sie nicht: Wir verlangen von den Grundei
gentümern nur das, was weitsichtige und soziale Eigentü-
mer ohnehin schon freiwillig getan haben. · 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hegetschweller •... 48 Stimmen 
Dagegen •••• 114 Stimmen 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des ständerates 
Proposition de fa. commfssfon 
Adherer 1\ la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Anderung bisherigen Rechts 
Modlflcatlon du droH en vlgueur 

Zlff. 01 
Antrag der Kommission 
Tftel 
Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 
Art. 14 Abs. 3 Bst. c 
c. benachtelllgend nach Artikel 2 Absatz 4ter des Behlnder
tenglelchstellungsgesetzes vom •... ist. 
Art. 19 Abs. 4 
Wird die Kündigung nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstaben b 
und c aufgehoben, so erhält die betroffene Person eine Ent
schädigung ••.• 

Ch.01 
Proposition de la. commission 
Tltre 
Lol federale du 24 mars 2000 sur le parsonnel de la Con
federation 
Art 14 S.{. 3 Jet. C 
c. etalt lnegalltaire au sens de l'artlcle 2 alinea 4ter de la loi 
du .... sur regalite pour les handlcapes. 
Art 19 a.i. 4 
SI la reslllatlon est annulee en vertu de l'article 14 allnea 3 
lettres b et c, l'employe ~lt une lndemnlte lorsque l'em
ployeur ne peut le relntegrer dans l'emplol qu'II occupalt 
Jusqu'alors. 

Zlff. 02 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 
Art. 100 Abs. 2 Bst. b 
b. auf Verfügungen Ober die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
auf dem Gebiete des Arbeitsverhältnisses von Bundesper
sonal; 

Ch.02 
Proposition de la. commisslon 
Tltre 
Loi federale du 16 decembre 1943 d'organlsation Judlclalre 
Art. 100 a./. 2 /et. b 
b. Aux declslons relatives 1\ l'egallte des sexes et 1\ l'egallte 
pour les personnes handlcapeas en matlere de rapports de 
travall du personnel federal; 

La pnisldente (Maury Pasquler Llllane, presldente): Les 
chlffres 01 et 02 tombent. 

Zlff. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.1, 2 
Proposition de la. commlssion 
Adherer 1\ la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Art. 3Abs. 4 
•... Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Be
nachtelligungen von Menschen mit Behinderungen, die Si
cherheit .... 
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Art. BAbs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch.3 
Proposition de la commlsslon 
Art. 3al. 4 
.... contre le brult et 1a pollutlon de l'air, pour ellminer las in&
galltes frappant les personnes handicapees, pour assurer la 
securite ••.• 
Art.Ba/. 2 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff.4 
Antrag der Kommission 
Art. 16 Abs. 1 Bst e 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 16 Abs. 1b/s Bst. b 

b. fQr Hörbehinderte ein Dienst für die Vermittlung und Um• 
setzung der Mitteilungen zur Verfügung steht; 

Ch.4 
Proposition de la commlssion 
Art. 16 al. 1 /et. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Art. 16 al. 1bls /et. b 

b ..... un servlce de relals des messages; 

Angenommen -Adopte 

Zlff. 5 
Antrag Rossini 
Titel 
Bundesstatlstlkgesetz 
Art. 3 Abs. 2 Bst. d 

d. der Beurteilung der Erfüllung des Verfassungsauftrages 
zur Gleichstellung von Mann und Frau sowie von Behlnder• 
ten und Nichtbehlnderten. 

Ch.5 
Proposition Rosslni 
Tltre 
Loi sur la statlstlque 
Art. 3 al. 2 /et. d 

d. evaluer l'appllcatlon du prlnclpe constltutlonnel de l'egallte 
des sexes et de l'egallte entre les personnes handicapees et 
les personnes non handlcapees. 

Rosslnl Stephans (S, VS): Je vous propose, dans le cadre 
de la modiflcatlon du drolt en vigueur, d'adapter egaJement 
la lol sur la statistlque federale. Nous avons tralte cet obJet a 
l'article 13 allnea 3 de la presente loi sur l'egallte pour las 
handicapes en lntroduisant les elements d'evaluatlon de la 
legislatlon. L:artlcle 13 alinea 3 a ete adopte. 
La problematique de la statlstlque, sl alle a malheureuse
ment vecu quelques annees avec uns connotatlon negative, 
a prls tout un autre sens au cours de ces dernieres annees, 
notamment sa capacite de produire des Informations extri
mement utiles au niveau de la gestlon, du pllotage, de l'eva
luatlon et de la planlflcatlon des polltlques soclales. Par 
consequent, la lol sur la statlstlque federale est pour nous un 
Instrument pour optimaliser l'appllcatlon des polltlques publl• 
ques. 
La leglslatlon suisse sur fa statlstlque federale, qul date d'oc• 
tobre 1992, est un Instrument pour nous extrtmement pre
cieux, puisqu'il nous permet de passer d'une simple sur
velllance a uns veritable connaissance des polltlques pub-
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llques. Dans le cadre d'autres leglslatlons, nous avons 
adopte des attltudes simllalres en revalorisant Ja problema
tlque statlstlque. Je pense partlcullerement a l'assurance
maladle ou plus recemment a l'assurance-lnvalldlte ou a la 
legislatlon sur la prevoyance professlonnelle. 
Par ma proposltlon, je vous propose de combler une lacune . 
Tout en lntegrant les elements concernant la preparatlon, ta 
reallsatlon et 1a reevaluatlon de l'etage Confederatlon, tout 
en prevoyant egalement l'analyse des differents domalnes 
dans le cas de 1a collaboratfon entre Contederatlon, cantons 
et communes, l'artlcle 3 de la lol sur la statlstlque federale 
prevolt egalement l'appllcatlon du prlnclpe constitutlonnel de 
l'egalite des sexes. II me parait lmportant, dans le cadre du 
debat que nous conduisons aujourd'hul, de depasser, de 
completer cette evaluatlon de f'appffcatlon du prlnclpe cons
tltutlonnel de regallte des sexes par la reallsatlon aussl du 
princlpe constltutlonnel de l'egallte entre les personnes han
dlcapees et las personnes non handlcapees. Tel est l'objet 
de ma proposltlon. Je crols qu'on a lcl affalre a un element 
central pour maitrlser a la fols les effets de nos declslons 
non seulement sous !'angle polltlque, mals aussl sous 
l'angle des beneflcialres de prestatlons. C'est un element de 
reconnaissance Integrale de cette problematlque dans l'ap
proche de la statfstlque soclale. 
Permettez-mol de mentlonner encore de deux ou trols el&
ments qui se referent a cette problematique de la connals
sance et de la statlstlque. Le 15 mars 2000, le Conseil des 
Etats a transmls, sous forme de postulat des deux Conseils, 
1a motfon de 1a Commlsslon de Ja securlte soclale et de la 
sante publlque du Conseil national (97.3393), deposee le 
15 aoOt 1997. Cette motfon avalt pour but d'elaborer une 
statlstfque des personnes handicapees au nlvealJ national 
de tayon a verltablement definlr un concept, a proceder a 
l'examen et a l'exploltatlon des donnees, et, en cons&
quence, a ameliorer l'exploltatlon des Informations exls
tantes. 
Le Consell tederal s'etalt declare tout a falt favorable et par• 
tagealt l'avls da la commlsslon selon lequel II convenalt 
d'amellorer cette statfstfque offlclelle, de fay0n a pouvolr eta
blir des rapports regullers, avec des methodologles unifor• 
mes. 
Dernlerement, lors de 1a sesslon d'avrll, notre Consell a ega
lement transmls un postulat (01.3788) que J'avals depose et 
qul vlsalt a elaborer un rapport soclal de leglslature. Notre 
Chambre a accepte ce postulat qul s'lnscrlt aussl dans une 
optlque d'acqulsltlon de connalssances. 
Par consequent, Je vous lnvlte a ajouter cette egallte de tral• 
tement des personnes handicapees et des personnes non 
handlcapees dans nos concepts statlstlques. 

Goll Christine (S, ZH): Dass die statistischen Grundlagen 
Im sozialen Bereich nicht ausreichend sind, hat unser Rat 
bereits mehrmals festgehalten. Ich erinnere Sie an eine Mo
tion (97.3393), welche unser Rat In der Frühjahrssesslon 
1999 Oberwiesen hat, eine Motion, die ebenfalls aus der 
SGK kam und verlangt. dass der Aufbau einer schweizeri
schen Behindertenstatistik In die Wege geleitet wird. Unser 
Rat hat diese Motion widerstandslos Oberwiesen, leider 
wurde sie vom Ständerat nur als Postulat Oberwiesen und 
damit abgeschwächt. 
Es Ist klar, dass wir diese Behindertenstatistik brauchen. Sie 
soll nämlich vor allem die persönliche und die finanzielle Si
tuation der Behinderten In der Schweiz In Bezug auf die ver
schiedenen Sozialversicherungszweige und auch auf die 
Sozialhilfe der Kantone und Gemeinden aufzeigen. Das war 
auch der Inhalt der damaligen Motion der SGK, und es Ist 
klar, dass es Rahmenbedingungen braucht, wenn wir diese 
Behindertenstatistik verwlrkllchen wollen, und dass es dafür 
die nötigen flnanzlellen und personellen Mittel braucht 
In diesem Sinne schlagen wir Ihnen - eigentlich als logische 
Fortsetzung der Motion, die Sie überwiesen haben - eine 
Ergänzung Im Bundesstatlstlkgesetz vor. In Artikel 3 des 
Bundesstatlstlkgesetzes werden nämllch die Aufgaben auf
gezählt, welche die Bundesstatistik hat. Es helsst dort u. a. 
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auch, dass die Bundesstatistik «der Beurteilung der Erfül
lung des Verfassungsauftrages zur Gleichstellung von Mann 
und Frau„ dient. Unser Kollege Rosslni beantragt Ihnen nun, 
diese Bestimmung logischerweise zu ergänzen, also nicht 
nur den Verfassungsauftrag in Bezug auf die Glelchstellung 
der Geschlechter zu überprüfen, sondern eben auch jenen 
In Bezug auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen. 
Ich bitte Sie also aus GrOnden der logischen Konsequenz 
Ihrer bisherigen Beschlüsse und auch im Namen unserer 
Fraktion, dem Antrag Rossinl zuzustimmen. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die Kommission stimmt dem 
Antrag Rossinl auch zu. Als einziges Gegenargument 
könnte man gelten lassen, er sei eigentlich nicht notwendig. 
Aber die GrQnde von Frau Goll sind berechtigt. Die CVP
Fraktion wird diesem Antrag deshalb zustimmen. 
Deshalb bitte Ich Sie, dem Antrag Rosslni zuzustimmen. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Auch wenn die 
Kommission den Antrag Rosslnl nicht behandelt hat, emp
fehle Ich Ihnen diesen Antrag zur Annahme. 
Wir haben In den Kommissionsberatungen festgestellt, dass 
die Schweiz das einzige Land in Europa Ist, das über keine 
Behindertenstatistik verfügt. Damit fehlt auch ein Führungs
instrument, Insbesondere um die Wirksamkeitskontrolle, die 
im Gesetz auch vorgesehen ist, vornehmen zu können. Wir 
denken, dass dieses Instrument notwendig ist, insbesondere 
um dem Auftrag, wie er jetzt im Bundesgesetz enthalten ist, 
gerecht zu werden. Sowohl der Nationalrat als auch der 
Ständerat haben den Vorstoss der SGK-NR, der genau dies 
verlangt hatte, nämlich die Erstellung einer Behindertensta
tistik, seinerzeit opposltionslos überwiesen. Wir denken, dass 
jetzt logischerweise und in konsequenter Befolgung dieses 
Auftrages des Parlamentes das Bundesstatistlkgesetz ent
sprechend ergänzt werden sollte. Dies hat Insbesondere die 
konkrete Auswirkung, dass dieses Projekt Im Budgetle
rungsprozess, In dem halt auch eine Auswahl unter den 
möglichen Projekten der Bundesstatistik getroffen werden 
muss, Rückenwind und Unterstützung erhält. Es wird damit 
ermöglicht, dass die Behindertenstatistik nun kommt und 
nicht wieder auf die lange Bank geschoben wird. 

Angenommen gemäss Antrag Rossini 
Adopte selon 1a propositlon Rosslni 

Gross Jost (S, TG): Im Namen der SP-Fraktion möchte ich 
Folgendes mitteilen: Die «Basler Zeitung» schreibt heute, 
die gestrigen Beschlüsse mOssten auf die 700 000 Behin
derten wie eine schallende Ohrfelge gewirkt haben. In der 
Tat sind wichtige Ecksteine aus diesem Gesetz herausge
brochen worden, insbesondere privatrechtliche Arbeitsver
hältnisse sind entgegen dem verfassungsrechtlichen Auftrag 
vom Schutzbereich des Gesetzes ausgenommen. Beste
hende Bauten werden auch weiterhin nicht erzwingbar für 
Behinderte zugänglich sein. 
Ich räume ein, dass die Bilanz heute, vor allem mit dem Be
schluss Ober die Einrichtung des Büros für die Gleichstel
lung und dem Artikel über die Schulintegration, besser ist. 
Trotzdem: Dieses Gesetz Ist nicht nichts, geht uns aber nicht 
weit genug, erfüllt den verfassungsrechtlichen Auftrag nicht 
integral. Die SP-Fraktion setzt deshalb auf die Volksinitiative 
der Behinderten, «Gleiche Rechte für Behinderte ... 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
(namentlich - nominatif: BeHaae - Annexe 95.418/2452) 
FOr Annahme des Entwurfes •... 74 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

514'1,e- s .'\ o.9 
Volr p. 10.9 

3. Bundesbeschluss Qber die Finanzierung der Mass
nahmen Im 6ffenUIChen Verkehr zugunsten von Men
schen mit Behinderungen 
3. Arritlli fedlliral relatlf au flnancement des rnesures prf
ses dans le domalne des transports publlcs en faveur 
des personnes handlcapees 

Detailberatung - Examen de detail 

Tltelundlngress,Art.1,2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art 1 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe •..• 156 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist e,reicht 
La maforite qua/lfiee est acquise 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nomlnatH; Beilage - Annexe 95,418/2454} 
FOr Annahme des Entwurfes .... 158 Stimmen 
Dagegen •.•• 2 Stimmen SNM• s. '110 

Abschreibung - Classement 
volr p. 'Mo 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

95.418 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(= Nichteintreten) 

Proposition de la commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
(= Ne pas entrer en matiere) 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: Juste quelques 
mots pour vous expllquer la declslon de la commlssion au 
sujet de l'lnltlatlve parlementaire Suter. La loi est en dellbe
ration, l'lnltlative populalre «Droits egaux pour les personnes 
handicapees» a aboutl. La commlsslon a donc declde de se 
ralller a la declslon du Conseil des Etats de ne pas entrer en 
matiere. II n'est pas necessaire en l'etat de malntenlr cette 
Initiative, car ses buts sont les mOmes que ceux des projets 
precltes. 
Nous vous demandons donc de vous ralller a la declslon du 
Conseil des Etats. 

Angenommen -Adopte 
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Gleiche Rechte fOr Behinderte. 
Volkslnltiative. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachtelllgungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Droits egaux f)Our les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'elimlnatlon 
des inegalites frapJ>ant 
les personnes hanalcapees 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Consell llkleral 11.12.00 (FF 20011805) 
Bericht SGK-NR 20.09.01 
Rapport CS8S-CN 20.09.01 

00.094 

Stilnderat/Consell des Etata 02.10.01 (Erstrat - Premier Conseß) 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist - 061al) 
Na!lonalrat/Consell national 13.06.02 (Zweitrat - Dewdeme ConselQ 
Nallonalrat/Consell national 17.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nadonalrat/Consell national 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Stinderat/Consell des Etats 23.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachteili
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol federale sur l'dllmlnatlon des lnegalltes frappant 
les personnes handlcaptiee 

Art.1 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.1 al. 2 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen - Adopt~ 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
ZUStlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 4bls 
Eine Benachtelllgung bei. der Inanspruchnahme von Aus
und Weiterbildungen liegt Insbesondere vor, wenn die Ver• 
wendung behlndertenspezlflscher Hllfsmlttel oder der Bei
zug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden. 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 
Proposition de fa commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 4bls 
II y a lnegallte dans l'acces a la fonnatlon ou a la formatlon 
contlnue notamment lorsque l'utlllsatlon de moyens auxlllal
res speclflques aux personnes handlcapees ou une assls
tance personnelle qul leur est necessalre ne leur sont pas 
accordees. 
Al. 5 
Adherer a 1a declsion du Conseil national 

Briindll Chrlstoffel r,J, GR), fQr die Kommission: Mit Artikel 2 
Absatz 4bls hat der Nationalrat beschlossen, Aus- und Wei
terbildungen zu Integrieren. Ihre Kommission beantragt 
Ihnen, dem zuzustimmen. In Bezug auf die Formulierung 
schlagen wir Ihnen Änderungen vor. Sie betreffen einerseits 
das Ersetzen der Formulierung «beim Zugang» durch die 
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wohl zutreffendere Formulierung der «Inanspruchnahme». 
Mit dlesem Begriff kann andererseits auch die detaillierte, 
nicht vollständige Aufzählung von Elnzelmassnahmen weg
gelassen werden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 

a. öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen, für die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Bewilligung für den Bau 
oder eine Erneuerung der öffentlich zugänglichen Bereiche 
erteilt wird; 

c. Wohngebäude mit mehr als acht Wohneinheiten, für die 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Bewllllgung fOr den 
Bau oder elne Erneuerung erteilt wird; 
d. Gebäude mit mehr als 50 Arbeitsplätzen, für die nach In
krafttreten dieses Gesetzes eine Bewilligung für den Bau 
oder eine Erneuerung erteilt wird; 

f. Aus- und Welterbildung; (Rest streichen) 
g. Arbeitsverhältnisse nach dem Bundespersonalgesetz vom 
24. März 2000. 

Art. 3 
Proposition de la commission 

' a. aux constructlons et Installations accessibles au public 
pour lesquelles l'autorisatlon de construlre ou d'entre
prendre une renovatlon des partles accesslbles au public est 
accordee apres l'entree en vlgueur de la presente lol; 

c. aux habitatlons collectlves de plus de hult logements pour 
lesquelles l'autorlsation de construire ou d'entreprendre une 
renovatlon est accordee apres l'entree en vigueur de la pre
sente lol; 
d. aux bätiments de plus de 50 places de travall pour les
quels l'autorisation de construlre ou d'entreprendre une re
novatlon est accordee apres l'entree en vigueur de 1a 
presente Joi; 

f. a la tormatlon et a la formatlon contlnue; (Bitter le raste) 
g. aux rapports de travall r6gls par la lol federale du 24 mars 
2000 sur le personnel de la Confederatlon. 

Brindll Chrlstoffel (\/, GR), für die Kommission: Es geht hier 
um den Geltungsbereich bei Neu- und Umbauten sowie bei 
bestehenden Bauten. Dies Ist also ein sehr wichtiger Artikel. 
Er Ist in Zusammenhang mit den Artikeln 7 und 8 zu beurtei
len. 
Was will unsere Kommission? Bei einem Neubau oder bei 
einer Erneuerung sollen die zumutbaren Massnahmen er
griffen werden, um eine Baute behindertengerecht zu ma
chen. In Artikel 3 Buchstabe a wird in Bezug auf die 
Erneuerung präzisiert, dass diese Auflage erfüllt werden 
muss, wenn es sich um die öffentlich zugänglichen Räume 
handelt Wenn also z. B. eine neue Küche Installiert oder 
das Dach saniert wird, kann man nicht verlangen, dass der 
Eingang auch umgebaut wird. Hingegen sollen auch bei klei
neren Umbauten im öffentlich zugänglichen Bereich unzu
mutbare Schranken beseitigt werden. Der Begriff «zumut
bar„ wird In Artikel aa definiert. Danach kann ein Richter die 
Anpassung nur verlangen, wenn der Aufwand für die Anpas
sung 5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes bezie
hungsweise des Neuwertes der Anlage oder 20 Prozent der 
Erneuerungskosten nicht Oberstelgt. Wir haben Artikel 8a 
Absatz 1 um «20 Prozent der Emeuerungskosten» ergänzt. 
Mit dieser Lösung können die Bedenken vonseiten des Ge
werbes, so meine ich, weitgehend beseitigt werden. Auch ei
nem Schreiben vonseiten der Behindertenorganisationen, 
das Sie erhalten haben, Ist zu entnehmen, dass diese Lö
sung befürwortet wird. 

Die Buchstaben c und d von Artikel 3 folgen dem gleichen 
Konzept. Auch hier soll die gleiche Regelung gelten, anstelle 
der unbestimmten Einschränkung «wesentlich„ in Buch• 
stabe d gemäss Nationalrat. Bel Buchstabe f geht es nur um 
eine redaktionelle Anpassung. 
Ich bitte Sie Im Namen der Kommission, diesen Anträgen zu 
folgen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 Tltel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. Stltre 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1 
Wer Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann 
im Falle eines Neubaus oder einer Erneuerung einer Baute 
oder Anlage Im Sinne von Artikel 3 Buchstaben a, c und d Im 
Baubewilligungsverfahren verlangen, dass die Benachteili
gung unterlassen wird. 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates 

Antrag Brändll 
Titel 
RechtsansprOche bei Bauten, Einrichtungen oder Fahrzeu
gen 
Text 
Wer Im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachtelllgt wird, kann: 
a. Im Falle eines Neubaus oder einer Erneuerung einer 
Baute oder Anlage Im Sinne von Artikel 3 Buchstaben a, c 
und d Im Beubewllligungsverfahren verlangen, dass die Be
nachteiligung unterlassen wird; 
b. im Falle einer Einrichtung oder eines Fahrzeugs des öf
fentlichen Verkehrs bei der Verwaltungsbehörde verlangen, 
dass die SBB oder ein anderes konzessioniertes Unterneh
men die Benachtelllgung beseitigen oder unterlassen. 

Art. 7 
Proposition de la commission 
Tltre 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 1 
Toute personne qul sublt une lnegallte au sens de l'artlcle 2 
allnea 3 peut, en cas de constructlon nouvelle ou de renova
tlon d'une constructlon ou d'installatlon au sens de l'artlcle 3 
lettres a, c et d, demander, dans la procedure d'autorlsatlon 
de construire, qu'il soit renonce a l'ln6gallte. 
A/.2, 3 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Proposition Bränd/1 
Tltre 
Droits subjectifs en matlere de constructlons, d'equlpements 
ou de vehlcules 
Texte 
Toute personne qul sublt une lnegatlte au sens de l'artlcle 2 
allnea3peut 
a. en cas de constructlon nouvelle ou de renovatlon d'une 
constructlon ou d'une Installation au sens de l'artlcle 3 
lettres a, c et d, demander, dans la procedure d'autorlsatlon 
de construlre, qu'II soft renonce ä l'lnegallte; 
b. dans le cas d'un equlpement ou d'un vehlcule des trans
ports publlcs, demander que les CFF ou une autre entre
prlse concesslonnalre elimlnent l'lnegallte ou y renoncent 
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Brändll Chrlstoffel (Y, GR), für die Kommission: Im Baube
willigungsverfahren soll verlangt werden können, dass Be
nachteiligungen unterlassen werden. Dies Im Rahmen 
meiner Ausführungen zu den Artikeln 3 und Ba. Die Beseiti
gung kann nicht bei bestehenden privaten Bauten verlangt 
werden, wenn diese nicht umgebaut werden. In diesem ZU
sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass beim Verkehr 
eine Frist für die Anpassung gesetzt wird; allerdings werden 
auch öffentliche Gelder zu deren Umsetzung bereitgestellt. 
Hinzuweisen ist hier auch auf Artikel 13 Absatz 3, wonach 
der Bundesrat Ober die Wirkungen dieser Bestimmungen In• 
nert vier Jahren Bericht erstatten muss, und allenfalls dann 
aufgrund der Erfahrungen ergänzende Bestimmungen bean
tragt werden können. 
In Artikel 7 Ist ein redaktioneller Fehler unterlaufen: So 
wurde In diesem Artikel nur ein Teil der Benachteiligungen 
gemäss Artikel 2 Absatz 3 berOckslchtlgt, weil sich die Dis
kussion in der Kommission auf Bauten und Erneuerungen 
konzentriert hat. Es Ist klar, dass der fehlende Tell ergänzt 
werden muss. Im Einvernehmen mit den Mitgliedern ul1S8rer 
Kommission habe ich die Verwaltung gebeten, eine Formu
lierung zu suchen. Sie finden diese Formulierung in Absatz 1 
Buchstabe b des Antrages Brändll. Ich bitte Sie Im Einver
nehmen mit der Kommission, diesem Antrag zuzustimmen. 
Ich möchte noch etwas zur Differenz zum Nationalrat sagen; 
es geht hier um eine wichtige Differenz. Wir gehen von Fol
gendem aus: Wenn man will, dass die Anliegen der Behin
derten berücksichtigt werden, muss man dies Im Baubewilli
gungsverfahren anmelden. Der Bauwllllge muss, wenn er 
die Baubewllllgung bekommt, also wissen, was er zu tun hat. 
Der Nationalrat geht demgegenOber davon aus, dass man 
diese Beseitigung auch nachher verlangen kann. Ein Behln· 
derter, der also beispielsweise In ein Gebäude umzieht, das 
vor einem Jahr umgebaut wurde, und feststellt, dass Behln• 
derungen bestehen, soll auch dann die Beseitigung verlan
gen können. Wir sind der Meinung, dass dies nicht angängig 
ist und dass man sich im Baubewilligungsverfahren melden 
muss. Es Ist unmöglich, dass man dies erst später tut. Es 
gibt natürlich auch sonstwo In unserer Rechtsordnung ähnll• 
ehe Fälle. Wenn Ich z. B. Irgendwo eine Bauparzelle besitze, 
und es gibt eine Zonenplanänderung, muss Ich diese Fristen 
auch einhalten und mich zur rechten Zelt melden. 
Ich bitte Sie auch hier, dem Antrag der Kommission zuzu. 
stimmen. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Fassung, die von Ihrer Kom
mission beantragt wird, betrifft zwei Einschränkungen bzw. 
Probleme. Beide sind von Herrn Brändll aufgezeigt worden. 
Zum einen entfällt - unseres Erachtens versehentlich - der 
Rechtsanspruch bei den Einrichtungen des öffentlichen Ver
kehrs. Hierzu schlägt Herr Brändll eine Korrektur vor, der zu
gestimmt werden kann, sofern Sie der Fassung Ihrer 
Kommission zustimmen wollen. Zum andem - auch diese 
Problematik wurde von Herrn Brändll aufgezeigt - wird es 
nach der Fassung dar Kommission, anders als nach der 
Fassung von Nationalrat und Bundesrat. nicht möglich sein, 
nach Abschluss des Baubewilligungsverfahrens an den Zivil
richter zu gelangen und so die Beseitigung der Benachteili
gungen zu verlangen. Dies würde nur Im Rahmen des Gel
tungsbereiches des Gesetzes möglich sein, d. h. bei Bauten, 
die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auch tatsächlich er
neuert, aber nicht so angepasst worden sind, wie sie ge
mäss dem geltenden Gesetz hätten angepasst werden 
sollen. In diesem Sinne wird das Anliegen der Behinderten 
durch die Fassung des Bundesrates bzw. des Nationalrates 
also viel besser berücksichtigt. 
Ich beantrage Ihnen, bei dieser Bestimmung dem National• 
rat bzw. dem Bundesrat und nicht dem Antrag Ihrer Kommis
sion zu folgen. 

Le presldent (Cottler Anton, president): La proposltlon de 
la commlsston est retlree au proflt de la proposltlon Brändll. 

Amlllches Bullelln der Bundesversammlung 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Brändli .... 32 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 4 Stimmen 

Art. 7a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Natlonalrates 
Proposition de /a commisslon 
Adherer ti la declslon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 7c 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1 
Behindertenorganisationen gesamtschwelzerlscher Bedeu
tung, die seit mindestens zehn Jahren bestehen, können 
Rechtsansprüche aufgrund von Benachteiligungen, die sich 
auf eine grosse Zahl Behinderter auswirken, geltend ma
chen. 
Abs.2 
Der Bundesrat bezeichnet die zur Beschwerde berechtigten 
Organisationen. 
Abs.3 
Dieses Beschwerderecht besteht 
a. In Zivilverfahren zur Feststellung einer Diskriminierung Im 
Sinne von Artikel 6; 
b. In Verfahren zur Erteilung einer Bewilligung fOr den Bau 
oder die Erneuerung von Bauten und Anlagen um Ansprü
che Im Sinne von Artikel 7 geltend zu machen; 
c. in Verfahren der Bundesbehörden zur Plangenehmlgung 
sowie zur Zulassung oder PrQfung von Fahrzeugen nach: 
1. Artikel 13 Absatz 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 
19. Dezember 1958; 
2. Artikel 18 und 1 sw des Eisenbahngesetzes vom 20. De
zember 1957; 
3. Artikel 11 und 13 des Bundesgesetzes vom 29. März 
1950 über die Trolleybusunternehmungen; 
4. Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 Ober 
die Binnenschifffahrt; 
5. Artikel 37 des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 1948; 
6. Artikel 27 der Seilbahnverordnung vom 10. März 1986; 
d. gegen Verfügungen der Bundesbehörden Ober die Ertel• 
lung von Konzessionen nach: 
1. Artikel 28 und 30 des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezem
ber 1948; 
2. Artikel 14 des Fernmeldegesetzes vom 30. Aprll 1997; 
3. Artikel 1 o des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 Ober 
Radio und Fernsehen. 

Abs. 4 
Mehrheit 
Die Behörde eröffnet VerfOgungen nach Absatz 3 Buch
staben c und d, die Gegenstand einer Beschwerde von 
Behindertenorganisationen sein können, den Organisatio
nen durch schriftliche Mitteilung oder durch Veröffentlichung 
Im Bundesblatt oder Im kantonalen Publlkatlonsorgan. Eine 
Organisation, die kein Rechtsmittel ergreift, kann sich am 
weiteren Verfahren nur noch als Partei betelllgen, wenn die 
VerfOgung so geändert wird, dass Behinderte dadurch 
benachteiligt werden. 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Die Behörde eröffnet VerfOgungen, die Gegenstand .... 

Abs.5 
Wird vor dem Erlass der Vertagung ein Elnspracheverfahren 
durchgefOhrt, Ist das Gesuch nach Absatz 4 mitzuteilen. 
Eine Organisation Ist nur beschwerdebefugt, wenn sie sich 
am Elnspracheverfahren betelllgt hat. 
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Art. 7c 
Proposition de la commlssion 
Tttre 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1 
Les organlsattons d'importance nationale d'alde aux person• 
nes handlcapees ont, sl elles existent depuls dlx ans au 
moins, la quallte pour agir ou recourlr en leur propre nom 
contre une lnegallte qul affecte un nombre lmportant de per• 
sonnes handicapees. 
Al.2 
Le Conseil federal designe les organisations qui dlsposent 
de ce droit. 
Al. 3 
Ce drolt comprend: 
a. la qualite pour agir devant les lnstances de la Jurldiction ci• 
vile afln de faire constater une discriminatlon au sens de l'ar
ticle 6; 
b. la quallte pour recourir contre une autorisation de cons
truire ou une autorisation de renover afin de faire valoir le 
droit prevu a l'article 7; 
c. la qualite pour recourlr contre les declslons d'approbation 
des plans et d'admlssion ou de contrOle des vehicules prises 
par les autorltes federales en vertu: 
1. de l'article 13 alinea 1 er de la lol federale du 19 decembre 
1958 sur la clrculatlon routlere; 
2. des artlcles 18 et 18w de Ja loi federale du 20 decembre 
1957 sur les chemlns de fer; 
3. des artlcles 11 et 13 de la loi federale du 29 mars 1950 
sur les entreprlses de trolleybus; 
4. de l'article 8 de la loi federale du 3 octobre 1975 sur la na
vigation Interieure; 
5. de l'article 37 de la toi federale du 21 decembre 1948 sur 
l'aviation; 
6. de l'artlcle 27 de l'ordonnance du 10 mars 1986 sur les 
Installations de transport a cäbles; 
d. 1a quallte pour recourir contre les declslons des autorttes 
federales accordant une concesslon en vertu: 
1. des artlcles 28 et 30 de la lol federale du 21 decembre 
1948 sur l'avlatlon; 
2. de l'article 14 de la lol federale du 30 avril 1997 sur les 
telecommunications; 
3. de l'artlcle 1 o de la lol federale du 21 Juin 1991 sur la radio 
et la televlsion. 

Al.4 
Majorite 
SI une decision au sens de l'alinea 3 lettres c et d, peut faire 
l'objet d'un recours d'organisation, l'autorite la communique 
aux organisations par notiflcatlon ecrlte ou par publlcatlon 
dans la Feuille tederale ou dans l'organe offlciel du canton. 
l.'.organisation qul n'a pas recouru ne peut lntervenlr comme 
partle dans la suite de 1a procedure que st la declslon est 
modlflee au detrlment des parsonnes handlcapees. 
Minorlt/J 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
Si une declslon peut faire l'objet d'un recours d'organlsatlon 

Al. 5 
SI une procedure d'oppositlon precede la prlse de declslon, 
la demande dolt Atre communlquee contormement a l'alinea 
4. L.:organisatlon n'a quallte pour recourlr que sl elle est Inter• 
venue dans la procedure d'oppositlon a tttre de partie. 

Brilndll Chrlstoffel (V, GR), fOr die Kommission: Der Natio
nalrat hat das Beschwerde- und Klagerecht der Behinder
tenorganisationen In Artikel 7c und In Artikel 11 geregelt. Wir 
schlagen Ihnen vor, dieses Beschwerde- und Klagerecht In 
einem Artikel zu regeln. Deshalb wurde Artikel 11 gemäss 
Nationalrat gestrichen, und die Inhalte von Artikel 11 wurden 
in Artikel 7 Integriert. Materiell gibt es nur eine kleine Ände
rung. Der Nationalrat hat in Artikel 7c Behindertenorganisa
tionen, die seit zwei Jahren bestehen und in Artikel 11 

solchen, die seit zehn Jahren bestehen, die Beschwerdelegl• 
tlmatlon zugesprochen. Wir schlagen Ihnen vor, die Frist ein
heitlich auf zehn Jahre festzulegen. 

Abs. 1-3 - Al. 1-3 
Angenommen - Adopt/J 

Abs.4-Al.4 

Brändll Chrlstoffel (V. GR), filr die Kommission: In Bezug auf 
die Publikatlonspfllcht gibt es eine Mehrheit und eine Min
derheit. Es geht um die Frage, wie weit diese Publlketlons
pflicht gehen soll. Die Minderheit vertritt die Auffassung, 
dass eine Mitteilungspflicht an die Organisationen bzw. die 
Publikation Im Bundesblatt oder Im kantonalen Publfkations
organ erfolgen muss, und zwar In Jedem Fall. Die Mehrheit 
beschränkt diese Pflicht auf Verfügungen gemäss Absatz 3 
Buchstaben c und d. 
Die Mehrheit vertritt die Auffassung, dass eine Publlketion 
aller Verfügungen unangemessen Ist und auch im Wider
spruch zu den Bestrebungen um administrative Vereinfa• 
chungen steht. Die Regierungsräte, die hier sitzen und 
jeweils Bauten ausserhalb der Bauzonen im kantonalen Pu
blikationsorgan publizieren müssen, können davon ein Ued 
singen. 
Grundsätzlich müsste man sich sogar fragen, ob sich die be
schwerdeberechtlgten Organisationen nicht so organisieren 
müssten, dass sie aufgrund der üblichen Publlkatlonsvor
schrlften Ihre Rechte wahrnehmen können. Bel Privaten Ist 
dies bei Ortsplanungsrevisionen und anderem übllch. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen und diesen ad• 
ministrativen Aufwand nicht noch auszudehnen. 

Studer Jean (S, NE): C'est une question lmportante qui est 
debattue lcl a la lumiere du texte de l'lnltlatlve populaire. 
L.:lnltlatlve tend a assurer un droit d'acces a toute construc
tion et toute Installation destlnee au publlc pour autant que 
ce droit d'acces solt economlquement supporteble. Par rap
port a ce but de f'lnitlatlve poputalre, le projet de loi apporte 
quand mime plusleurs restrlctlons. II Hmlte ce drolt aux par
tles accesslbles et. s'aglssant des bätlments, a ceux pour 
lesquels on obtient un permls de construlre, pour leur cons
tructlon ou leur renovatlon, apres l'entree en vlgueur de la 
lol. Le projet de lol llmite encore l'exerclce de ce droit, on l'a 
vu, en fonctlon des coOts que representent les modlflcatlons 
necessalres. 
Mais le projet de lol est encore plus restrlctlf. II ne donne pas 
de droit indlvlduel a une personne handlcapee d'exlger la 
suppressfon de l'lnegallte en dehors de la procedure d'auto
rlsatlon. II s'aglt la d'une dlfference assez lmportante par 
rapport au texte de l'lnltlatlve populalre qul, lul, est de rang 
constltutlonnel et souhaite permettre a tout hendlcape 
d'avolr le drolt de combattre cette tnegallte. Nous avons opte 
pour un autre systeme dans une solUtlon un peu de compro
mls, en dlsant «II n'y a pas de droit lndlvlduel pour le handi
cape, mals II y a un drolt pour l'organlsation de se plalndre.» 
Mals on a impose une autre restrlctlon en dlsant. s'aglssant 
des bätiments, que ce droit de l'organlsatlon de se plalndre 
n'est posslble - on vient de le volr a l'article 7 pour les per
sonnes - que pendant 1a procedure de publicatlon de la de
mande. Autrement dlt, ce drolt llmite a l'organisatlon ne 
pourrait plus Atre lnvoque une fols le permis de construlre 
octroye. 
Votre commisslon estlme que dans les domaines qui sont 
regls par des concessions federales Hees aux transports, 
l'organlsatlon - sur laquelle on falt reposer flnalement le 
contrOle de la lol - doit d'offlce recevolr la declslon pour 
qu'elle pulsse volr sl effectlvement la concesslon qu'on oc
troie pour tel moyen de transport. tel bateau, tel funlculalre, 
tel wagon de chemln de ter, est conforme a la lol. La mlnorlte 
estlme que pulsqu'on falt tout reposer sur f'organlsatlon, II 
est juste que ce drolt d'lntormatlon exlste aussl en mattere 
de constructlons. Cela paratt d'autant plus juste qu'on llmlte 
en plus le nombre d'organlsatlons qul pauvent recourlr con• 
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tre des decisions dans ce domalne. II n'est pas dlfflclle, pour 
l'autorlte qul dellvre l'autorlsatlon de construire, de prendre 
Ja peine d'adresser une demande de permis de construlre 
ou une demande de permls de renovat!on aux organisatlons 
reconnues, de la mime manlere d'allleurs qu'elle le falt sou
vent en s'adressant pour consultatlon a d'autres servtces 
communaux ou cantonaux. 
SI on veut vraiment que l'appllcatlon de la lol, avec toutes les 
llmltatlons que je vlens d'evoquer, pu!sse Atre survelllee, 
qu'on en alt flnalement une applicatlon efflcace qui allle un 
peu dans le sens de l'lnltlatlve populalre, II me semble Juste 
qu'on ne tralte pes dlfferemment un funiculalre ou un centre 
commerclal, s'aglssant de l'Informatlon qui doit Atre donnee 
aux organlsatlons. C'est ce que vlse Ia propositlon de la mi
norite, a savolr reconnaitre l'obllgatlon d'lnformer Ies organl
satlons pour tous les domaines oCI la loi veut que ce solent 
elles qul partlclpent a la survelllance de son appllcatlon. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Erlauben Sie mir hier noch ein• 
mal ein paar grundsätzliche Bemerl<Ungen, die dann auch 
fllr Artikel 7d gelten. Der Nationalrat und Ihre Kommission 
stellen sich auf den Standpunkt, dass der Bundesgesetzge
ber zur Durchsetzung von materiellem Bundesrecht auch 
betreffend Verfahrensrecht Vorschriften erlassen und so 
auch In kantonale Verfahren eingreHen kann, was hiermit 
jetzt getan wird. Wir haben Zweifel - Ich habe diese bereits 
Im Nationalrat geäussert -, ob diese Voraussetzungen Im 
Baubereich erfllllt sind. Das Behindertenglelchstellungsge
setz erlässt ja kein materielles Bundesbaurecht, sondern be
schränkt sich in diesem Bereich auf Definitionen. Deshalb Ist 
es fllr uns nach wie vor fragllch, ob die verfassungsmässlge 
Grundlage fOr diesen Eingriff In kantonale Kompetenzen 
wirklich gegeben ist. 
Ich verzichte deshalb auch auf die konkrete Unterstotzung 
des Antrages der Mehrheit oder der Minderheit, möchte aber 
dennoch eine Überlegung anfügen, die jetzt nicht mit den 
eben erwähnten Bedenken betreffend die Verlassungsmäs
slgkelt In ZUsammenhang steht: Sie haben bei Artikel 7 ge
genüber der Fassung des Bundes- und Nationalrates eine 
Einschränkung vorgenommen. Insofern könnte man unter 
dem Gesichtspunkt, dass Sie bei Artikel 7 schon eine Ein
schränkung vorgenommen haben, hier die Minderheit unter
stlltzen. Soviel zu dieser Bestimmung, abgesehen von den 
verfassungsmässlgen Bedenken, die wir haben und die Sie 
ja nicht teilen, da Sie sich fQr diesen Weg entschieden ha
ben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .••. 31 Stimmen 
Fllr den Antrag der Minderheit .... 6 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 
Angenommen -Adopt~ 

Art. 7d 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Text 
Soweit sich die erstlnstanzllchen Verfahren vor den Bundes
behörden oder den kantonalen Gerichten auf Artikel 7 und 
7a stützen, sind sie unentgeltlich; einer Partei, die sich mut
wllllg oder leichtsinnig verhält, können jedoch Verfahrens
kosten auferlegt werden. 

Minderheit 
(Brunner Christiane, Beerli, Saudan, Studer Jean) 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Text 
Soweit sich die Verfahren .••• 

Amtllches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 7d 
Proposition de /a commlssion 
MaJorite 
Tdre 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Texte 
Dans la mesure ou elles portent sur les drolts prevus aux ar
tlcles 7 et 7a, les procedures de premiere instance devant 
les autorltes fedllrales et les trlbunaux cantonaux sont gra
tuites; des frais de procedure peuvent toutefols &tre mis • 1a 
charge de la partle qui aglt de manlere temeralre ou temol
gne de legerete. 

Minorfte 
(Brunner Christiane, Beerll, Saudan, Studer Jean) 
Tttre 
Adherer ä la declsion du Consell national 
Texte 
..•. prevus aux artlcles 7 et 7a, les procedures devant les au
torites federales .... 

Le presldent (Cottler Anton, presldent): Nous sommes en 
possesslon d'une verslon corrigee du depllant. 

Brindll Chrlstoffel r,J, GR), fllr die Kommission: Es geht hier 
um die Frage, ob die Unentgeltlichkelt nur Im erstlnstanzll
chen Verfahren oder generell gewährt werden soll. Man 
kann hier natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. 
Die Mehrheit beantragt Ihnen, die Unentgeltllchkelt auf das 
erstinstanzliche Verfahren zu beschränken. Es gilt auch hier 
zu berllckslchtfgen, dass wir in einem neuen Bereich leglfe
rieren. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Bundesrat die 
Erfahrungen der ersten Jahre auswerten und dass man 
dannzumal allenfalls Ergänzungen beantragen soll. Ich 
meine, es sei auch aus dieser Sicht eine gewisse Zun1ckhal· 
tung am Platz. Sie werden aufgrund der Erfahrungen, die In 
den nächsten Jahren gemacht werden, später ohne weiteres 
eine Ausweitung beschllessen können. Eine Einschränkung 
wird meines Erachtens kaum möglich sein. 
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen. 

Brunner Christiane (S, GE): II s'aglt donc de la gratulte de 
la procedure. La majorlte de la commisslon a considere qu'II 
fallait la restrelndre aux procedures de premlere lnstance 
seulement 
Or, II nous taut blen volr que dans cette disposltlon, II s'aglt 
seulement des procedures qul sont vlsees par les artlcles 7 
et 7a, c'est-111-dlre du drolt de recours des personnes et non 
pas de celui des organlsatlons. II est lmportant que l'on 
puisse porter des questlons de prlncipe devant une lnstance 
superieure et les faire trancher par eile, notamment pour les 
drolts subjectlfs fondamentaux, en partlculler en mattere de 
dfscrlmlnatlon. 
Je me permets de rappeler que dans d'autres domalnes du 
drolt, par exemple en matlere de drolt du travall, rartrcle 343 
du Code des obligatlons prevolt la gratulte Jusqu'ä une va
leur lltigieuse de 30 000 francs, gratulte qui est applicable 
pour toutes les lnstances, y compris jusqu'au Tribunal fed&
ral en lnstance de recours. Cartlcle 12 de la lol federale sur 
l'egallte entre femmes et hommes, et la 1a comparalson me 
parait quand m&me lmportante, prevolt egalement la gratulte 
de la procedure devant toutes les lnstances, et pes seule
ment devant les lnstances lnferleures ou en premlere lns
tance. 
Le dernler argument que J'almerals apporter est le sulvant. 
On llt deja dans l'artlcle lul-m0me que la temerlte est exclue, 
que les frais de procedure peuvent 0tre mis ä charge de 1a 
partle temeraire. On va mime plus loln puisqu'on parle de 
mettre les frais ä charge de la partle qui agit avec legerete. 
Donc, on exclut dejä dans le texte mime de 1a lol les abus 
eventuels qu'II pourralt y avolr en la mattere. Je crols qu'II n'y 
a pas de ralson de retrograder, allals-Je dlre, dans le prlnclpe 
de la gratulte et de limlter ce drolt aux procedures de pre
miere lnstance. 
Je vous lnvHe donc ä sulvre la mlnorltll. 
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Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 28 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Das Gericht trägt bei der Festsetzung der Entschädigung 
nach Artikel 7a Absatz 3 den Umständen, der Schwere der 
Diskriminierung und dem Wert der Dienstleistung Rech
nung. Die Entschädigung beträgt höchstens 5000 Franken. 
Abs.3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.8 
Proposition de /a commission 
Tltre 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.2 
Le tribunal fixe l'lndemnite prevue ä l'article 7a allnea 3 en 
tenant compte des clrconstances, de la gravite de la dlscri
mlnation et de la valeur de la prestatlon en cause. L.:lndem
nlte atteint 5000 francs au maximum. 
A/.3,4 
Adherer ä la dlk:lsion du Conseil national 

Art. 8a 
Antrag der Kommission 
Titel 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1 
Bei der Interessenabwägung nach Artikel 8 Absatz 1 ordnet 
das Gericht oder die Verwaltungsbehörde die Beseitigung 
der Benachteiligung beim Zugang zu Bauten. Anlagen und 
Wohnungen nach Artikel 3 Buchstaben a, c und d nicht an. 
wenn der Aufwand fOr die Anpassung 5 Prozent des Gebäu
deversicherungswertes beziehungsweise des Neuwertes 
der Anlage oder 20 Prozent der Erneuerungskosten über
steigt. 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Streichen 

Art. Sa 
Proposition de /a commlssion 
Titre 
Adherer a la declslon du Conseil national 
Al. 1 
Lorsqu'lls procedent a la pesee des lnterflts prevue par l'ar
tlcle 8 alinea 1 er, le trlbunal ou rautorite administrative n'or
donne pas l'eliminatlon de l'lnegalite dans l'acces a une 
constructlon, ä une Installation ou ä un logement au sens de 
l'artlcle 3 lettres a. c ou d, sl la depense qui en resulterait 
depasse les 5 pour cent de la valeur d'assurance du bätl
ment ou de la valeur ä neuf de l'lnstallatlon, ou les 20 pour 
cent des frais de renovatlon. 
Al.2, 3 
Adherer ä la decision du Conseil national 
Al.4 
Biffer 

Art.9a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Massnahmen für Sprach-. Hör- oder Sehbehinderte 
Abs. 1 
.... der Sprach-, Hör- oder Sehbehinderten. 
Abs. 1bis 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 
(die Änderung betrifft nur den französischen Text) 

Abs.2 

a ..... Ausbildung, Sprach-, Hör- oder Sehbehlnderter .... 
b ..... Sprach-, Hör- oder Sehbehinderter .... 
Abs.3 
.... Hör- oder Sehbehinderten .... 

Art. 9a 
Proposition de /a commiss/on 
Tltre 
Mesures en faveur des handlcapes de la parole, de l'oule ou 
delavue 
Al. 1 
.... besolns partfcullers des handicapes de ia parole, de 
l'ouie ou de la vue. 
Al. 1b/s 
.... rendu dlfficlle aux handlcapes de la vue. 
Al. 2 

a ..... handlcapes de la parole ou de l'oule et pour encoura
ger les connaissances llngulstiques des handlcapes de la 
vue; 
b ..... les handlcapes de la parole, de l'ouie ou de la vue. 
A/.3 
.. .. aux handlcapes de l'oule ou de la vue les emisslons tele
vtsees. 

Art. 10 Abs. 3bla 
Antrag der Kommission 
.... hört die Interessierten Kreise vor dem Erlass der Vor
schriften nach den Absätzen 1 und 2 an. 

Art. 10 al. 3bis 
Proposition de /a comm/ssion 
Le Conseil federal consuite ies milieux concemes avant 
d'edlcter les prescrlptlons vlsees aux allneas 1 er et 2. 

Brindll Chrlstoffel (V, GR). fClr die Kommission: In den Arti
keln 8, Sa und 9a geht es um redaktionelle Anpassungen. In 
Artikel 1 O Absatz 3bls Ist eine Formulierung In der national• 
rätlichen Fassung sachlich nicht ganz richtig. Die Transport
untemehmungen haben keinen Bezug zu Absatz 2. Mit 
unserer Formulierung stellen wir klar. was der Nationalrat 
wollte. 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commlssion 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 12a 
Antrag der Kommission 
Streichen 

Antrag Brunner Christiane 
.... zu erproben. Er kann zu diesem Zweck Insbesondere 
steuerliche Begünstigungen oder lnvestltlonsbetträge .... 

Art.12a 
Proposition de /a commlssion 
Biffer 

Proposition Brunner Christiane 
.... des personnes handlcapees. A cet effet, II peut notam
ment prevolr des allegements fiscaux, ou encore des contri
butions .... 

Brindll Christoffel (V, GR), fOrdle Kommission: Artikel 12 re
gelt die Unterstützung des Bundes fOr Programme zur lnte-
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gration Behinderter. Ein zusätzlicher Artikel 12a Ist dafür 
nicht nötig. Unsere Kommission lehnt vor allem auch die 
Verbindung zu anderen Gesetzgebungen ab, wie sie der 
Nationalrat beschlossen hat, also die Lanclerung von PIiot
projekten Ober steuerliche Begünstigungen, Erlass von So
zialversicherungsbeiträgen oder Investitionsbeiträgen. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass In Artikel 12 Absatz 3 klar 
formuliert Ist: «Der Bund kann sich an solchen Program
men» - wir verstehen selbstverständlich auch Pllotprogram
rne darunter - «gesamtschweizerlscher oder sprachregiona
ler Organisationen beteiligen, insbesondere mit Finanzhil
fen.» Wir möchten hier eine transparente Lösung, gemäss 
der man solche PIiotprojekte mit Finanzhilfen unterstützt und 
entsprechend abrechnet und solche Förderungen nicht Ober 
den Erlass von Sozialversicherungsbelttägen und Steuern 
vornimmt. 
Deshalb beantragen wir Ihnen, Artikel 12a zu streichen, mit 
dem Hinweis, dass in Artikel 12 die Möglichkeit solcher Pilot
versuche gesichert Ist. 

Brunner Christiane (S, GE): Je prle mes collegues de 1a 
commisslon de m'excuser de pr4senter ma proposltion sans 
avolr exprlme mon oplnlon en commlssion. Pendant 1a 
seance de commlsslon, Je me suls dlt que les dlsposltlons 
de l'artlcle 12a declde par le Conseil national etaient deJä 
prevues a l'artlcle 12 et Je m'etals surtout heurtee, a l'artl
cle 12a, a la posslbillte de proceder a des exonerations en 
matlere de cotlsatlons soclales. Quand une personne handi
capee est lntegree dans une place de travall, II n'y a vral
ment aucune ralson d'exonerer le salaire qu'elle reQOlt a 
ce moment-la des cotisatlons soclales. Je n'al evldemment 
rien contre les autres incltatlons qui sont prevues par l'artl
cle 12a. 
C'est 1a ralson pour laquelle je propose d'adopter l'artl
cle 12a dans la version du Conseil national tout en suppri
mant la posslblllte de prevolr des exoneratlons en matlere de 
cotlsatlons soclales. Car sl on utlllse un tel Instrument, cela 
va presque a contresens de ce qu'on veut. 
II y a'quand mtme une diflerence entra l'artlcle 12 et l'artl
cle 12a que nous n'avons peut-fltre pas assez prlse en con
slderatlon en commlssion. Selon l'article 12, «la Confedera
tlon peut mettre sur pled des programmes destlnes a 
amellorer l'lntegratlon des personnes handlcapees dans la 
soclete», dans le monde du travall aussi - c'est ce qu'on a 
dlt en commisslon. Mais c'est dans le cadre de ce qul est 
prew dans 1a loi elle-mflme. Or, rartlcle 12a va plus loln 
parce qu'II permet de faire des essals pilotes d'une duree 
llmllee en falsant appel a des systemes lncitatlfs qui ne sont 
pas prews dans la lol. C'est la dlstlnctlon que Je vols seule
ment malntenant - Je m'en excuse aupres de M. le rappor
teur -, mals entre l'article 12 et l'artlcle 12a, II y a cette 
nuance qu'un essai pllote peut aller au-dela de l'artlcle 12, 
c'est-a-dlre des programmes prevus dans Je cadre de la fol. 
L:article 12a ne nous mene pas tres loin: II s'aglt d'essals 
pllotes que le Conseil federal peut decider de faire. 
Je vous invlte a garder les dlsposltlons de l'artlcle 12a dans 
1a lol en supprlmant toutefols la mentlon des exoneratlons 
partielles ou totales en matiere de cotisatlons soclales, 
parce que la, Je pense que c'est une erreur du Conseil natio
nal que davolr songe a cette lncitatlon-la. 

Brlndll Chrlstoflel fv, GR), fOr die Kommission: Es geht um 
zwei Fragen: erstens um die Finanzierung der PIiotprojekte 
und zweitens um die Frage, ob die PIiotprojekte, wie sie der 
Nationalrat hier vorsieht, durch Artikel 12 abgedeckt sind. 
Vorerst zur Finanzierungsfrage: Ich bin natOrllch froh, dass 
Frau Brunner hier die Sozialversicherungen ausgeklammert 
hat. Sie hat damit die Flnanzlerungsseita verbessert, aber 
sie Ist noch nicht gut. Unser Anliegen ist es auch, keine Ver
flechtung mit der Steuergesetzgebung zu haben. Wir sollten 
die Finanzierung Ober die Finanzhilfen gemäss Artikel 12 
vornehmen und nicht diese Verflechtung hier einbauen. 
Wir gehen davon aus, dass die Pllotversuche In den «Pro
grammen» gemäss Artikel 12 enthalten sind. Ich meine, der 
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Nationalrat könne In der nächsten Runde diese Frage noch
mals diskutieren und versuchen, dies In Artikel 12 zu Inte
grieren. Aber hier einen separaten Artikel 12a mit dieser 
eigenartigen Finanzierung aufzunehmen, das scheint der 
Kommission nicht richtig zu sein. 
Ich bitte Sie deshalb, der Kommission zuzustimmen und al
lenfalls die begriffliche Frage nochmals durch den National
rat diskutieren zu lassen. 

Brunner Christiane (S, GE): Les expllcatlons donnees par 
le rapporteur confirment que des essais pllotes peuvent 
aussl fltre finances en appßcatlon de l'artlcle 12. 
Sur la base de ces explicatlons et sl le Conseil national es
time qu'II faut encore reformuler eventuellement l'artlcle 12, 
je retlre ma proposition. 

Le pr6sldent (Cottler Anton, presldent): La proposltlon 
Brunner Christiane a ete retlree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
AdopM SBlon Ja praposltion de la commlsslon 

Art.13a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(die Änderung betrifft nur den französischen Text) 

Art.13a 
Proposition de 1a commlsslon 
77tre 
Adherer a la declslon du Consell national 
Texte 
•••• personnes handicapees. Le bureau est charge ••.. 

Briindll Chrlstoflel f,/, GR), fOr die Kommission: Es gibt zu 
diesem Artikel eigentlich nicht sehr viel zu sagen, aber offen
sichtlich gibt es eine Riesendiskussion darQber, ob wir diese 
Fragen In einer Abteilung des Bundes oder In einem BOro fOr 
Gleichstellung behandeln. Dieser Begriff «BOro für Glelch
stellung» hat also In diesem Staat offensichtlich einen sehr 
hohen Wert. 
Wir kennen es von anderen BOros für Gleichstellung, dass 
wahrscheinlich wegen diesem Begriff auch eine relativ 
grosse Aufblähung der Verwaltung stattgefunden hat. Ich 
möchte hier deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir diese 
Frage In der Kommission diskutiert haben und der Meinung 
sind, es gehe hier nur um den Namen. Ich möchte den Bun
desrat einfach bitten, dann auch ein Auge darauf zu halten, 
dass hier dann nicht Irgendwelche Riesenverwaltungen auf
gebaut werden. 

Brlner Peter (R, SH): Das war eigentlich auch meine Frage. 
Meines Wissens gibt es bereits eine Fachstelle für Men
schen mit Behinderungen. Die Frage geht nun dahin: Wird 
diese Fachstelle dem neuen Gesetz In Inhalt und Geist nicht 
mehr gerecht, oder was soll dann der Umbau? Was soll ge
ändert werden? Können wir verhindern, dass eine neue Ad
ministration aufgezogen wird für etwas, was bereits heute 
und In Zukunft wirkungsvoll auch von privaten Behinderten
organisationen wahrgenommen wird? Das möchte Ich als 
Frage hier deponieren. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich bin froh, wenn lch hier noch 
eine PtäZlslerung machen kann. Wir haben auch In unserer 
Botschaft dargelegt, dass wir davon ausgehen, dass hier zu. 
sätzllche Stellen für die Koordination geschaffen werden 
mOssen. Das Ist der Bereich, bei dem wir davon ausgehen, 
dass das nun das GlelchstellungsbOro wäre. Ich habe mich 
auch im Nationalrat klar dazu geäussert. Seitens des Bun
desrates gehen wir klar davon aus, dass das nicht eine 
grosse Aufblähung gäbe, sondern dass das Glelchstellungs
bOro diese Koordlnatlonsstelle bilden WOrde. Was die heuti
gen Fachstellen betrifft, gibt es eine Fachstelle Im Verkehrs
bereich, und es gibt natOrllch auch im AHV/IV-Bereich Spe-
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ziallsten; aber wir gehen davon aus, dass drei bis vier Stei
fen zusätzlich geschaffen werden müssten und dass die 
dann eben in ein solches Gleichstellungsbüro integriert wür
den. 

Angenommen -Adopte 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Ju
gendliche eine Grundschulung erhalten, die Ihren besonde
ren Bedürfnissen angepasst Ist; soweit es möglich Ist und 
dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, 
soll die Grundschulung für behinderte und nicht behinderte 
Kinder und Jugendliche gemeinsam erfolgen. 
Abs. 1bis 
Streichen 

Art.14 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Les cantons veillent a ce que les enfants et les adolescents 
handicapes beneficlent d'un enseignement de base adapte 
a leurs besolns speclfiques; pour autant que cela seit possi
ble et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicape, 
l'enseignement de base est dispense en commun aux 
enfants et adolescents handlcapes et non handlcapes. 
Al. 1bis 
Blffer 

Angenommen -Adopte 

Änderungen bisherigen Rechts 
Modlffcatfon du drolt en vfgueur 

Zlff. 3 Art. 3 Abs. 4; Zlff. 4 Art. 16 Abs. 1bls Bst. b; Zlff. 5 
Art. 3 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 3 art. 3 al. 4; eh. 4 art. 16 af. 1bls let. b; eh. 5 art. 3 
al. 2 let. d 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopt{J 

Le presldent (Collier Anton, president): Le projet 3 a ete li
quide par notre Conseil le 2 octobre 2001. Nous n'avons ce
pendant pas encore traite le projet 1. 

1. Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative «Glei
che Rechte fQr Behinderte» 
1. Arrite federal concemant l'lnltlaUve populalre «Drolts 
egaux pour les personnes handlcapees» 

Eintreten ist obligatorisch 
L'entrffJe en matiere est acquise de pleln droit 

Detailberatung - Examen de dffJtail 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
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Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art. 2 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorit{, 
(Studer Jean, Brunner Christiane) 
.... d'accepter l'lnitfatlve. 

Brändll Chrlstoffel (Y, GR), für die Kommission: In Bezug auf 
die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» gibt es in 
der Kommission zwei Meinungen. Die Mehrheit beantragt Ih
nen, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu empfehlen, die 
Minderheit will dem Volk die Annahme der Initiative empfeh
len. Lassen Sie mich kurz die Gründe der Mehrheit darle
gen. 
Vorerst gilt es, auf die Entwicklung der letzten Jahre zurück
zublicken. Die vorliegende Volksinitiative, aber auch die Ab
stimmung über die Viertelsrente, haben die politische 
Diskussion über eine Besserstellung der Behinderten stark 
gefördert. Die Anliegen der Behinderten wurden In der politi
schen Diskussion positiv aufgenommen, und es wurde auch 
versucht, die bestehenden Defizite rasch zu beseitigen. Im 
Rahmen der neuen Bundesverfassung erhielten die Behin
derten einen gewichtigen Platz. Nach Genehmigung der 
Bundesverfassung haben sowohl der Bundesrat - das Ist 
anzuerkennen - als auch das Parlament unverzüglich die 
Schaffung eines Gesetzes für gleiche Rechte für Behinderte 
in Angriff genommen. Die Beratung dieses Gesetzes - wir 
haben es vorhin beraten - steht kurz vor dem Abschluss. 
Das Paket erfüllt nicht alle Wünsche. Es Ist aber ein wichti
ger und grosser Schritt hin zur Wahrung der Interessen der 
Behinderten getan worden. Ich bin auch überzeugt, dass 
weitere Schritte getan werden, sobald der erste Erfahrungs
bericht des Bundesrates vorliegt- dies Im Einvernehmen mit 
den Behindertenorganisationen, denen auch In der laufen
den Gesetzgebung eine wichtige Rolle eingeräumt worden 
Ist. 
Ich glaube, es können alle Selten bestätigen, dass wir die 
Betroffenen ausserordentllch weit In die Gesetzgebung mit 
einbezogen haben. Ich bin persönlich dafür dankbar. Ich 
hoffe auch, dass diese Kooperation in Zukunft anhalten wird. 
Ob nun aufgrund dieser Sachlage eine Auseinandersetzung 
vor dem Volk richtig Ist oder aber die gute Entwicklung be
lasten könnte, müssen die Initianten bzw. die Behindertenor
ganisationen selbst beurteilen. Nötig und nützlich Ist diese 
Auseinandersetzung nach Auffassung der Mehrheit Ihrer 
Kommission aufgrund des positiven Gesetzgebungsprozes
ses nicht. 
Bel der materiellen Beurteilung muss der neue Verfassungs
artikel der Volkslnltfative gegenübergestellt werden. Die Ini
tiative geht In zwei Punkten weiter als der neue Verfas
sungsartikel. In der neuen Bundesverfassung wird festgehal
ten: «Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von 
Benachtelllgungen der Behinderten 
vor.» Die Initiative besagt: «Das Gesetz sorgt für die Gleich
stellung behinderter Menschen. Es sieht Massnahmen zur 
Beseitigung und zum Ausgleich bestehender Benachteili
gungen vor.» Der Unterschied In diesem Punkt Ist marginal. 
Der Gesetzgeber hat so oder so einen grossen Interpreta
tionsspielraum. 
Die zweite, gewichtigere Differenz entsteht durch den dritten 
Absatz der Initiative. Dieser lautet: «Der Zugang zu Bauten 
und Anlagen oder die lnansi,ruchnahme von Einrichtungen 
und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, Ist 
soweit wirtschaftlich zumutbar gewährleistet.» Hier wird ein 
subjektives Recht auf Zugang zu Anlagen und Leistungen. 

BuUetin offlclel der Assembl• ~6rale 
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die für die ÖffenUlchkelt bestimmt sind, begrOndeL Es kenn 
also Im Einzelfall geklagt werden. 
Dies kann, muss aber nicht zu einer Klageflut tohren. 
Offen ist die Frage, wie ein Gericht den Begriff «soweit wlrt
schaftlich zumutbar» anwenden wird. Offen ist, ob die von 
uns beschlossene Gesetzgebung für die Gerichtsentscheide 
herbeigezogen würde oder ob sich dieses Recht in der Ge
richtspraxis eigenständig entwickeln wird. Würde unsere Ge
setzgebung als Ausführung des GesetzesarUkets für Ent
scheidungen herbeigezogen, warde sich mit der Annahme 
der Initiative wenf9 ändern. 
Diese wenigen Uberlegungen zeigen, dass eine Verfas
sungsänderung, wie sie vorgeschlagen wird, heute wenig 
Sinn macht. Vielmehr dürfte der lnltlatlvtext eher zur Rechts
unsicherheit als zur Klärung beitragen. Dabei bleibt selbst
verstandllch offen, wie die Gerichte entscheiden werden. 
Persönlich kann Ich auch als Präsident einer Organisation 
die zur Initiative steht, der Mehrheit folgen, weil ich spare: 
dess Im laufenden Gesetzgebungsprozess sehr viel Good
will für die Behinderten aufgebaut wurde und dass der posi
tive Wille besteht, diese Gesetzgebung welterzuentwlckeln. 
Das Ist meiner Meinung nach auf der bestehenden Verfas
sungsgrundlage möglich. Ob eine politische Auseinander
setzung In einem Abstimmungskampf - die Abstimmung 
kenn Ja positiv oder negativ ausfallen - die Anliegen der Be
hinderten voranbringt, wage Ich mit der Kommissionsmehr
heit zu bezweifeln. 
Ich bitte Sie deshalb Im Namen der Kommissionsmehrheit, 
die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. 

Studer Jean (S, NE): Je suls d'accord avec M. Brändli, d'lm
portants progres ont ete falts pour concretlser dans cette lol 
sur l'egallte pour les handlcapes le mandat lnscrlt a l'arti
cte 8 de 1a constltutlon. Mals Je soullgne tout d'abord que les 
debats parlementaires ne sont pas tout a fait termlnes. En• 
suite, et surtout, je precise que la commission a quand 
mime apporte des restrictlons assez importantes, je l'al dlt 
tout a !'heure, sur le point essential de la garantle d'acces 
aux bätlments. Cette garantle d'acces, c'est le corps central 
de !'Initiative populalre qul en fall un droit constltutlonnel 
pour qulconque sublt une lnegallte envers n'lmporte quelle 
constructlon, envers n'lmporte quelle Installation, pour 
autant que la suppresslon de tadlte lnegalite ne solt pas eco
nomlquement lnsupportable. 
La commlssion a estime qu'II fallait llmlter les objets et la 
partle des objets concemes, c'est-a-dlre llmlter aux objets 
nouveaux, constrults apres l'entree en vlgueur de ta tot, et 
aux partles accesslbles de ces objets ou des renovatlons 
nouvelles. Et puis, on vient de decider que, s'aglssant de ce 
droit constltutionnel, II seralt aussi limlte dans le temps 
pufsqu'en fait une personne handlcapee n'auraft la possibl• 
llte de se plaindre d'une lnegalite d'acces que pendant fa 
procedure d'autorlsatlon du permls de construlre ou du per
mls de renover. Ut, II y a quand mllme une restrlctlon assez 
lmportante par rapport aux buts de !'Initiative populalre. 
Personnellement, Je suls d'avls que nous devrlons faire en
core quelques efforts sur cette questlon-la - on verra ce que 
decidera le Conseil national -, pour que ce projet de lol, 
dans le domaine central de l'acces aux bätiments, allle bien 
dans le sens de ce que veulent les lnitiants. 
Tant que cet effort n'est pas la, Je vous propose de recom• 
mander au peuple et aux cantons d'accepter !'Initiative. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Im Anschluss an das Votum des 
Berichterstatters möchte Ich noch einmal ein paar Punkte 
der Volkslnitlatlve hervorheben. 
Zentraler Punkt der Volksinitiative Ist die Einräumung von 
Rechten, die - gestützt auf die Verfassungsnorm - direkt vor 
Gericht geltend gemacht werden können. Dieses Instrument 
Ist In dieser Ausgestaltung für den Bundesrat vor allem we
gen der Rechtsanwendung und auch wegen der Kostenfol• 
gen problematisch. 
Die Umsetzung der Initiative Ist unseres Erachtens proble
matisch. Der Verfassungstext enthält keine Umschreibung 
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des Geltungsbereichs und sieht keine Übergangsfristen vor. 
Die Initiative verursacht deshalb eine Rechtsunsicherheit, 
Insbesondere tor Grundeigentümer und Leistungserbringer. 
Bei vielen Punkten ist unklar, wie die Verfassungsbestlm• 
mung von Gerichten ausgelegt würde. Der Berichterstatter 
hat explizit noch auf diesen Punkt hingewiesen. Ich bin des· 
halb überzeugt, dass die Gewährleistung eines subjektiven 
Rechts auf der stufe Verfassung in einem derart komplexen 
Bereich nicht der richtige Weg ist, um die Gleichstellung der 
Behinderten mit den Nlchtbehlnderten zu fördern. 
Die Kosten, die sich aus der Initiative ergeben wQn:len, las
sen sich auch deutlich weniger genau abschätzen als beim 
Gegenentwurf; aber die Initiative würde sicher sehr hohe 
Kosten verursachen. Auch aus diesen GrOnden lehnt der 
Bundesrat die Initiative klar ab. 
Der Bundesrat Ist überzeugt, dass es Massnahmen braucht, 
um die vorhandenen Benachtelllgungen behinderter Men
schen mögllchst zu beseitigen. Der Indirekte Gegenentwurf, 
der nun allmählich seine definitive Gestalt findet, vermeldet 
die erwähnten Mängel der Initiative. Die gesetzliche Lösung 
hat gegenüber der Initiative den Vorteil, dass sie den Gel
tungsbereich In sachlicher und In zeltlicher Hinsicht viel diffe
renzierter und damit auch sachgerechter umschreibt. Die 
Rechtsanwendung kann damit auch gesamtschwelzerlsch 
harmonisiert werden. Für die Betroffenen bietet der Gegen
entwurf wesentlich mehr Rechtssicherheit, und die Folgen 
sind viel berechehbarer als bei der Initiative. 
Dazu kommt, dass das Projekt des Gegenentwurfes In der 
parlamentarlschen Beratung Im Vergleich zum bundesrätll
chen Entwurf doch In verschiedenen Punkten angereichert 
worden Ist und nun sicher erst recht einen substanziellen 
Gegenentwurf darstellt. 
Das Ergebnis, das nun mit diesem Gesetzentwurf vorliegt, 
erfüllt in unseren Augen den Verfassungsauftrag. Der Ge
genentwurf greift auch die wesentlichen Anliegen der Volks
Initiative auf. Aus unserer Sicht bringt die Volksinitiative In 
diesem Sinne nichts Zusätzllches. Der entscheidende Unter
schied zwischen der geltenden Verfassungsbestimmung, 
also Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfassung, und der Volks
Initiative Ist der, dass die Initiative selber subjektive Rechte 
Im Sinne von verfassungsrechtlichen Ansprachen schafft, 
die direkt vor einem Gericht geltend gemacht werden kön
nen. Solche subjektiven Rechte werden auch mit der Geset
zesvorlage geschaffen, aber viel differenzierter und auch 
praktikabler als mit der Volkslnitlatlve. Deshalb bin Ich über
zeugt, dass die Initiative Im Vergleich mit dem Indirekten Ge
genentwurf dem behinderten Menschen praktisch kaum 
etwas Zusätzliches an Substanz bringen wan:le. Die An
nahme der Initiative brächte in diesem Sinne mehr Unsicher
heit, aber aus unserer Sicht nicht mehr Substanz. 
Deshalb beantrage Ich Ihnen, die Volkslnltlatlve zur Ableh
nung zu empfehlen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 36 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 4 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur J'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 
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Gleiche Rechte für Behinderte. 
Volksinltlatlve. 
Bundesgesetz ilber die Beseitigung 
von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Droits egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'ellmlnatron 
des inegalltes frappant 
les personnes handlcapees 

Differenzen - Diwrgences 
Botschall des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Mellllclge du Conseil ll!dtlral 11.12.00 (FF 2001 1605) 

!k!dcbt SGK-NB 20 09 0J 
Rapport CSSS-CN 20 09 01 
Stllnderat/Consell des Etats 02.10.01 (Erstrat - Premier Consell) 
NatlonaJrat/Consell national 05.10.01 (Frist- Delal) 

Natlonalret/Consell national 13.06.02 (Zwelllat - Deuxl~me Conseil) 
Natlonalrat/Consell national 17.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Sfflnderat/Consell des Etats 23.09.02 (Differenzen - Dtvergem:es) 
Nationalrat/Conseil national 25.11.02 (Differenzen - Dtvergenc:es) 
Stllnderet/Consell des Etats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergem:es) 
Natlonalrat/Consell national 04.12.02 (Differenzen - Dtvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conllirence de conclllation 10.12.02 
Sländerat/Consell des Etats 10.12.02 (Differenzen - Dlvergem:es) 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol fllderale sur l"ellmlnatlon des lnegalltes frappant 
les personnes handlcapeea 

Art. 1 Abs. 1 - Art. 1 al. 1 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: J'ai une re
marque d'ordre redactionnel et de traductlon franQSise a l'ar
tlcle 1 er alinea 1 er. Nous rencontrons plusieurs fois dans la 
loi les termes «prevenir», «reduire», <e llminer», «compen
ser». La Commission de redaction a rendu notre commis
sion attentive a l'ordre dans lequel ces termes devaient 6tre 
utllises pour retrouver une unite dans la loi. 
A rarticle 1er alinea 1er, la commission propose "de preve
nir, de reduire ou d'eliminer les inegalites». On retrouvera 
cette proposltlon dans d'autres artlcles pour avoir une unite 
danslaloi. 

Art. 2 Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus· 
und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn: 
a. die Verwendung behindertenspezlfischer Hilfsmittel oder 
der Beizug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert 
werden; 
b. die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebotes so
wie PrOfungen den spezifischen BedOrfnissen Behinderter 
nicht angepasst sind. 

Minderheit 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Bugnon, Dunant, Egerszegi, 
Hassler, Heberlein, Stahl) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 al. 4bls 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
II y a inegalite dans l'acces a la formation ou a la formation 
continue notamment lorsque: 
a. l'utllisation de moyens auxlliaires speciflques aux per
sonnes handicapees ou une assistance personnelle qul leur 
est necessaire ne leur sont pas accordees; 
b. la duree et l'amenagement des prestations de formatlon 
offertes ainsi que les examens exiges ne sont pas adaptes 
aux besoins specHiques des personnes handicapees. 
Minorite 
(Triponez, Borer, Bortoluzzl, Bugnon, Dunant, Egerszegi, 
Hassler, Heberlein, Stahl) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Trlponez Pierre (R, BE): Die Kommissionsminderheit bean
tragt Ihnen, bei Artikel 2 Absatz 4bis dem Ständerat zu fol
gen. UrsprOnglich wollte der Ständerat - wie schon der 
Bundesrat - auf einen spezifischen Gesetzesartikel In Be
zug auf die Aus- und Weiterbildung im Rahmen dieses Ge
setzes ganz verzichten. Er war der Auffassung, dass der 
Bereich der Aus- und Weiterbildung mit Artikel 4 des bun
desrätlichen Entwurfes ausreichend abgedeckt sei. 
Unser Rat hat hier eine andere Haltung vertreten. In zweiter 
Lesung ist nun der Ständerat dem Nationalrat ein weites 
Stück entgegengekommen. Er schlägt jedoch eine viel einfa
chere Formulierung vor, nach welcher bei der Inanspruch
nahme von Aus• und Weiterbildungen Insbesondere - also 
nicht nur, aber Insbesondere - dann eine Benachteillgung 
von behinderten Menschen vorliege, wenn die Verwendung 
behindertenspezfflscher Hilfsmittel oder der Beizug notwen
diger persönlicher Assistenz erschwert werde. 
Hingegen erachtet es der Ständerat - und dieser Meinung 
schllesst sich auch die Kommissionsminderheit an - als pra
xisfremd und unrealistisch, wenn auch die Dauer und die 
Ausgestaltung des Bildungsangebotes in allen Fällen spe
zifisch angepasst werden mOssten, wie das die nationalrät
liche Kommission vorsieht. Eine Schule, welche im Klassen
system organisiert ist, dauert eben eine ganz bestimmte An
zahl Wochen, Monate oder Jahre. Die Dauer der Ausbildung 
ist nicht nur vom Lerninhalt und von der Zielsetzung her, 
sondern selbstverständlich auch aus organisatorischen 
GrOnden vorgegeben. Im Einzelnen kann man die Dauer 
und die Ausgestaltung nicht in jedem Fall flexlbllisleren und 
allen spezifischen BedOrfnissen anpassen. Eine Seklmdar
schule, ein Gymnasium, eine Berufsschule oder ein Fach
kurs haben einen zeitlich festgelegten Unterrichtsplan, den 
man nicht einfach individuell abändern kann. 
NatOrlich kann und soll den BedOrfnlssen Behinderter Rech
nung getragen werden, soweit dies im konkreten Fall mög
lich ist. Das kann aber nicht in jedem einzelnen Fall, wie es 
Buchstabe b der von der Kommissionsmehrheit beantragten 
Version vorsieht, durch eine individuelle Kursdauer gescha
hen. Die Kommissionsminderhait ist deshalb der Auffas
sung, dass die Version des Ständerates, welche - ich weise 
Sie nochmals darauf hin - den Beizug der notwendigen As
sistenz stipuliert und mit dem Begriff «insbesondere» durch
aus weitere Elemente zu einer behindertengerechten Aus
gestaltung der Aus- und Weiterbildung ausdrOcklich unter
stOtzt, klar vorzuziehen ist und der effektiven Zielsetzung 
dieser Bestimmung auch besser entsprechen dOrfte. 
Dies ist der Grund, weshalb ich Ihnen namens der Kommis
sionsminderheit beantrage, der Version des Ständerates zu
zustimmen. 

La presldente (Maury Pasquier Lillane): Le groupa demo
crate-chretien communlque qu'il soutient la proposltion de la 
majorite. Le groupe de l'Union democratlque du centre com
munique qu'il soutient la proposition de la mlnorite. 
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Bruderer Pascale (S, AG): Der Ständerat hat eingesehen, 
wie wichtig die Berücksichtigung des Bereiches der Aus
und Weiterbildung ist. Er ist uns entgegengekommen; es 
wurde bereits gesagt. Es ist far uns ganz wichtig, dass dies 
berackslchtlgt wurde. Dieser Bereich ist far uns sehr zentral. 
Was der Ständerat auch wollte, war eine schlankere, eine 
praktikablere Formulierung. Solche rein formalen Verände
rungen am Wortlaut würden wir ganz bestimmt nicht be
kämpfen, sicher nicht im Differenzbereinigungsverfahren. 
Ich sage «würden» und betone damit noch einmal den Kon
junktiv. Denn der Ständerat hat nicht nur eine klarere Formu
lierung gewOnscht und ausformuliert, sondern auch einen 
Teil des Artikels gestrichen, nämlich die Ausgestaltung des 
BIidungsangebotes und der PrOfungen. 
Wir haben schon in der Sommersession darüber diskutiert, 
was das genau helsst, welche konkreten Fallbeispiele ge
bracht werden könnten. Ich möchte das kurz wiederholen: In 
gewissen Institutionen Ist es heute beispielsweise gehörlo
sen Menschen nicht möglich, nicht erlaubt, eine Dolmet
scherin beizuziehen. Es geht darum, dass wir daran etwas 
ändern. Oder nehmen wir das Beispiel einer sehbehinderten 
Person: Wenn Ihnen klar Ist, dass eine sehbehinderte Per
son länger braucht, um einen Text zu lesen und zu verste
hen, dann verstehen Sie bestimmt auch, warum die Anpas
sung der Dauer von PrOfungen so wichtig ist. 
Die Absicht des Ständerates, nämlich eine schlankere For
mulierung zu finden, unterstützen wir. Wir haben das in der 
Kommission so besprochen. Wir sind dem entgegengekom
men und haben eine neue Formulierung gefunden. Wir sind 
allerdings dagegen, dass der eben genannte Teil, nämlich 
das Bildungsangebot und die PrOfungen, einfach gestrichen 
wird. Das würde qualitativ, materiell an diesem Artikel etwas 
ändern, und dagegen sprechen wir uns aus. Hier ist sich die 
Kommissionsmehrheit einig gewesen. 
Darum empfehle ich Ihnen seitens der SP-Fraktlon, der 
Kommissionsmehrheit zu folgen und den Minderheitsantrag 
klar abzulehnen. 

La presldente (Maury Pasquier Uliane): La groupe ecologiste 
communique qu'II suit la majorite. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Natürlich sind die Libe
ralen damit einverstanden, dass bei der Aus- und Weiterbil
dung behindertenspeziflsche Hilfsmittel eingesetzt werden 
mOssen und dass der Beizug einer persönlichen Assistenz 
vorzusehen ist, wenn sich dies als notwendig erweist. Nicht 
zustimmen können wir der Forderung, dass Dauer und Aus
gestaltung des Bildungsangebotes anzupassen sind. Des
halb unterstützen wir die Fassung des Ständerates respek
tive den Antrag der Minderheit Trfponez. 
Wir sind der Meinung, dass die Ausgestaltung des Bildungs
angebotes zwar nach Möglichkeit anzupassen ist, nicht aber 
unabdingbar gefordert werden kann, sondern als Empfeh
lung sicher durchaus am Platz ist. Eine Verlängerung hinge
gen, also eine längere Dauer der Ausbildung, ist ohne 
grösste Anstrengungen In finanzieller und personeller Hin
sicht einfach nicht praktikabel. Das Ist den Lehrbetrieben zu 
überlassen. Man sollte auch nicht riskieren, dass sich ein 
Lehrbetrieb davor scheut oder sich sogar weigert, junge 
Menschen mit einer Behinderung in den Betrieb aufzuneh
men, einfach aus der Befürchtung heraus, mit Auflagen kon
frontiert zu werden, die sehr schwer einzuhalten sind. 
Also nochmals: Die Ausgestaltung des Bildungsangebotes 
können wir als Empfehlung besonders befürworten. Wir sind 
aber der Meinung, dass es nicht praktikabel ist, eine längere 
Dauer zur Regel zu machen. Die Fassung des Ständerates 
geht weit genug und ist vertretbar. Wir bitten Sie, diese zu 
unterstützen. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Wir behandeln 
hier eine Differenz Im Bereich der Aus- und Weiterbildung. 
Die Version, welche Ihnen von der MehrheH der Kommission 
vorgeschlagen wird, deckt sich Inhaltlich weitgehend mH 
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dem Beschluss des Ständerates. Doch da sie konkrete Pro
bleme präziser auffahrt und anspricht, wird sie far die Recht
sprechung hilfreicher sein. Wenn Sie den Text auf Seite 3 
der Fahne anschauen, sehen Sie, dass Litera a absolut 
identisch ist mit dem Beschluss des Ständerates. Die Diffe
renz besteht einzig Im Bereich von Litera b, das ist unten an 
der Seite. 
Verschiedene Vorrednerinnen haben darauf hingewiesen, 
welches die Bedeutung dieser Präzisierung ist: Man muss 
beim Bildungsangebot Rücksicht nehmen, immer unter dem 
Vorbehalt der Verhäitnismässigkeit, der auch hier zum Tra
gen kommt. Das gilt auch für die PrOfungen. Diese Dinge 
sind wichtig. Ich nehme das Beispiel der Gehörbehinderten: 
Es gibt ganz, ganz wenige Gehörlose, die es schaffen, eine 
Matura abzulegen. Warum? Nicht weil sie weniger Intelligent 
sind, sondern weil der Schulbetrieb und insbesondere die 
Prüfung nicht auf ihre besonderen spezifischen Bedürfnisse 
Rücksicht nehmen. 
Wir wollen, dass In Zukunft diese Ausgrenzungen und zu
sätzlichen Erschwernisse Im Alltag der Schule, der Fach
hochschulen, der Universitäten aufhören. Es sind nicht nur 
die Gehörlosen sehr stark betroffen, es gilt auch für die Blln
den, die heute dank einer hervorragenden Informatik eigent
lich alle Texte bewältigen könnten - aber der entsprechende 
Rahmen muss gegeben sein. Es gibt auch kleine Dinge Im 
Schulbetrieb, an die man in Sachen Rücksichtnahme den
ken muss: beispielsweise das BedQrfnis von Behinderten In 
Ausbildung, länger auf die Toilette gehen zu können, oder 
die Anpassung der Schulräume und Hörsäle - etwa bezüg
lich der Pulte - an die BedQrfnlsse eines Rollstuhlfalhrers. 
Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen: Ich habe von 
Beginn des Studiums bis zum Staatsexamen an der Univer
sität Bern immer wieder vergeblich darauf hingewiesen, der 
Hörsaal sollte so eingerichtet werden, dass ich mit dem Roll
stuhl hinter einem P0ltchen sitzen könne; es war nicht mög
lich. Sieben Jahre lang ist es nicht möglich gewesen, diese 
kleine Änderung, die nichts kostet, herbeizuführen. Wir fln• 
den: Wenn man diese Missstände nicht mehr will, dann darf 
man es auch sagen. 
Ich bitte Sie deshalb, hier diese Präzisierung vorzunehmen 
und in diesem wichtigen Bereich der Aus- und Weiterbildung 
zugunsten der Behinderten zu zeigen, dass Sie fQr Rück
sichtnahme sind und das entsprechend auch im Gesetz ver
ankert haben wollen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlsslon: La commisslon 
a pris acte avec satisfaction du falt que le Conseil des Etats 
lui aussi pensait qu'il fallait ajouter un alinea concemant la 
formation et la formation continue. Le Conseil des Etats l'a 
fait dans une forme un peu differente, moins detalllee que 
celle que propose la majorite de la commlssion. Materielle
ment, II n'y a pas de grandes differences entre les deux ver
slons, si ce n'est qua l'enumeration de 1a version de la 
majorfte de la commlssion met l'accent sur deux points tres 
lmportants qul peuvent creer des lnegalltes frappantes, et 
qua nous constatons si nous sommes en contact avec des 
handicapes. Comme l'a dlt le rapporteur de langue alle
mande, quelquefols des personnes tres Intelligentes mais 
entravees dans leur motricite ne peuvent pas passer leurs 
examens au mime rythme qua leurs camarades qui ne 
souffrent pas de handicap. 
La majorHe de la commission propose d'adopter son ali
nea 4bls detallle, cela afin d'eliminer l'inegalite qui trappe 
des jeunes et des gens en formation, ce qui amellorerait la 
loi dans son ensemble. 

Abstimmung - Vote 
F0r den Antrag dar Mehrheit .... 89 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 

Art. 3 Bst. a, c, d, f, g 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 3 let. a, c, d, f, g 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Abs. 1 - Art. 5 al. 1 

Meyer Therese (C, FA), pour la commission: On peut faire 
la mäme remarque qu'a l'article 1 er alinea 1er. lci a l'article 5 
alinea 1er, on lit «preventlon», ce liminatlon", «compensa
tion des inegalites .. , soit des termes un peu dlfferents de 
ceux employes a l'article 1er, ce qui ne rend pas cette loi 
claire. 
Donc la commission vous propose, sur le modele de l'arti
cle 1er, d'utlliser les mämes termes, a savoir «prevention», 
«reduction„ et ce limlnation", dans le mäme ordre. 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Mehmeit 
Festhalten 
Mindemeit 
(Triponez, Bortoluzzi, Dunant, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 7 
Proposition de 1a comm/ssion 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Triponez, Bortoluzzi, Dunant, Widrig) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Trlponez Plerre (R, BE): Im Namen der Kommissionsmin
derheit empfehle ich Ihnen, bei Artikel 7 dem Ständerat zu 
folgen. Es geht bei dieser Bestimmung um die Rechtsan
sprüche bei öffentlich zugänglichen Bauten, Einrichtungen 
oder Fahrzeugen. Wir haben uns in der SGK sehr ausführ• 
lieh über diese Bestimmung unterhalten und festgestellt, 
dass im Falle von öffentlich zugänglichen Bauten - wobei 
der Anwendungsbereich auf die öffentlich zugänglichen Be
reiche im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a begrenzt ist- eine 
Benachteiligung bei einem Neubau oder einer Erneuerung in 
jedem Fall geltend gemacht werden kann, indem man bei 
der Verwaltungsbehörde im Baubewilligungsverfahren ver
langt, dass die Benachteiligung unterlassen wird. Dies wird 
in der Praxis die Regel sein. 
Nun ist die Kommissionsmehrheit jedoch der Auffassung, 
dass diese Einsprachemögllchkeit bei der Verwaltungsbe
hörde nicht genügt und durch eine Möglichkeit, den Richter 
anzurufen, ergänzt werden muss, denn eine Benachteili
gung ist möglicherweise erst im Nachhinein feststellbar bzw. 
kann im Bewilligungsverfahren übersehen worden sein. Im 
Einzelfall könnte eine solche Ausnahmesituation tatsächlich 
zutreffen. Sie haben in einem Papier der Dachorganisation 
der privaten Behindertenhilfe gesehen, dass man vor allem 
daran denkt, dass das Vorhandensein bestimmter Anpas
sungen, welche notwendig sind, um die Zugänglichkeit eines 
Baus oder einer Anlage tatsächlich sicherzustellen - als Bei
spiel werden Haltegriffe in einem WC genannt-. in den Bau
gesuchsunterlagen oft gar nicht festgestellt werden kann. 
Dies mag tatsächlich in Einzel- oder in Ausnahmefällen zu
treffen. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Kommissionsmln• 
derheit Im Einklang mit dem Ständerat dennoch der Auffas.. 
sung und der Überzeugung, dass die Einsprachemögllchkeit 
in aller Regel beim Neubau oder bei der Renovation ergrH
fen werden kann und auch ergriffen werden muss und eine 
nachträgliche Anrufung eines Gerichtes im Gesetz daher 
nicht mehr vorgesehen werden sollte. 
Die Kommissionsminderheit empfiehlt Ihnen also, bei Arti
kel 7 - das betrifft den ganzen Artikel 7 - dem Ständerat zu 
folgen. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie namens der SP-Fraktion, 
der Mehrheit zu folgen. Die Minderheit Triponez will wie der 
Bundesrat eine enge Bindung der Verfahrensrechte Im bauli
chen Bereich an das Baubewilligungsverfahren. Vlele behln• 
dertengerechte Anpassungen sind aber nicht Gegenstand 
einer Baubewilligung; das musste selbst Herr Triponez ein
räumen. Sie sind oft auch nicht in den publizierten Plllnen 
des Baubewilligungsverfahrens erkennbar oder enthalten. 
Ich nenne hier beispielsweise behindertengerechte WC oder 
einen Treppenlift, die nach dem in den meisten Kantonen 
geltenden Baubewilligungsrecht fraglos nicht Gegenstand 
einer Baubewilligung sein müssen. 
Die Lösung des Ständerates, welche die Minderheit Tripo• 
nez verteidigt, wirft meines Erachtens auch verfassungs• 
mässige Probleme auf. Sie greift nämlich wesentlich stärker 
in den Kompetenzbereich der Kantone im Bereich des mate
riellen Baurechtes ein. Wir können doch nicht den Gegen
stand eines Baubewilligungsverfahrens durch die Aufnahme 
einer Bestimmung in das Behindertengleichstellungsgesetz 
ändern! Dadurch würden alle Vorbehalte, wonach wir unnöti
gerweise in das Baurecht der Kantone eingreifen, noch stär
ker zur Geltung gebracht 
Wir können auch nicht den Geltungs- und Schutzbereich der 
nachträglichen Bauabnahme und •kontrolle ausweiten. Auch 
das wäre ein wesentlich stärkerer Eingriff In das materielle 
Baurecht der Kantone. Deshalb braucht es einen Beseiti
gungs- und Unterlassungsanspruch, der vom Baubewilli• 
gungsverfahren unabhängig ist. 
Zudem - ich denke, das muss im Vordergrund stehen -: Der 
Rechtsschutz der Behinderten muss ein wirksamer sein. Es 
hat keinen Sinn. Verfahrensrechte der Behinderten und ihrer 
Organisationen zu verankern, die in einer Mehrzahl von Fäl• 
len nicht zur Geltung kommen, weil diese Anpassungen ger 
nicht Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens sind. Es 
hat sich erwiesen, dass gerade in den USA der Schutz der 
Verfahrensrechte in diesem Bereich ein beispielloser Motor 
der Behindertengleichstellung war, dass er dafür gesorgt 
hat, dass die USA im Bereich der Beseitigung baulicher Bar
rieren ganz vorne stehen - dank wirksamer Verfahrens
rechte. Gemäss der ständerätlichen Fassung sind sie offen• 
sichtlich nicht wirksam. Wir sollten den Behinderten In 
diesem Bereich nicht etwas vorspiegeln, sondern wir sollten 
Ihnen das Recht auf einen wirksamen Rechtsschutz zuer
kennen. 
Deshalb bitte ich Sie, hier der Mehrheit zu folgen. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Die Liberalen folgen der 
Minderheit respektive der Fassung des Ständerates. Es Ist 
uns sehr bewusst, dass Menschen mit einer Behinderung 
sehr oft aus dem gesellschaftlichen und sozialen Leben aus• 
geklinkt werden, well ihnen der Zugang zu öffentlfchen Orten 
der Begegnung aus verschiedensten Gründen - gerade 
aus Gründen baulicher Art - verwehrt bleibt. Hier mOssen 
Schranken fallen. 
Nicht immer sind Jedoch unzugängliche Bauten das Hinder
nis. Bei Sehbehinderten sind StrassenOberquerungen und 
unzureichende Beschriftungen problematisch; auch sind 
Sehbehlnderte auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, da 
sie nicht mobil sind. Die Auflistung der Benachteiligungen -
je nach Art und Grad der Behinderung - könnte noch wei
tergefOhrt werden. Es liegt mir daran, festzuhalten, dass Hin
dernisse oft einfach aus Nachlässigkeit und Unachtsamkeit, 
aus Mangel an EinfOhlsamkelt entstehen und nicht einfach 
a priori als böse Absicht gewertet werden dürfen. 
Ich habe deshalb schon bei der ersten Behandlung des Ge
setzes Frau Bundesrätin Metzler die Frage gestellt, ob es 
beim Bund eine Ansprach- und Fachperson gibt, die für Fra
gen, die das behindertengerechte Bauen, Umbauen und Re
novieren betreffen, zuständig ist - so, wie es in den meisten 
Kantonen in den jeweiligen Baudepartementen der Fall Ist. 
Ich habe eine gute Antwort erhalten, danke. Das ist nämllch 
bei der Erteilung der Baubewilligung von Bedeutung. Hier 
müssen die Kantone aktiv werden, indem die Komponente 
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«behindertengerechtes Bauen» einfach Bestandteil einer 
Baubewilligung ist. 
In Bezug auf die Rechtsanspruche bei Bauten sind wir der 
Meinung, dass wirklich nur die Neubauten und die Erneue
rung von Bauten und Anlagen während des Baubewilll
gungsverfahrens zu erfassen sind. Während des Baubewilll• 
gungsverfahrens können Fehler oder Mängel leicht festge
stellt und korrigiert werden, und die hier anfallenden Mehr
kosten dürften sich wirklich in einem verantwortbaren 
Rahmen bewegen. 
Wir bitten Sie, der Fassung des Ständerates zuzustimmen. 

Graf Maya (G, BL): Der Ständerat und die Minderheit wollen 
in diesem Artikel die Klagemöglichkeiten des Einzelnen und 
der Einzelnen im Baubereich auf die Dauer des Baubewilli
gungsverfahrens beschränken. Das ist wirklich eine Ein
schränkung. 
Die grOne Fraktion beantragt Ihnen deshalb, der Mehrheit zu 
folgen und am Beschluss des Nationalrates festzuhalten -
dies aus zwei Gn1nden: 
1. Wir haben immer unterstrichen, dass die Gleichstellung 
nicht nur mobilitätsbehinderte Menschen betrifft, sondern 
auch hör• oder sehbehinderte Menschen. Im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens sind auf dem Plan gewisse An· 
passungen genau für diese Menschen überhaupt nicht er
sichtlich. Ist beispielsweise eine Höranlage fOr schwerhörige 
Menschen bei der Renovation vorgesehen? Oder werden 
auch Leitlinien gelegt, die eine Hilfe für sehbehinderte Men
schen sind? Bei diesen Mängeln muss es möglich sein, dass 
man auch im Nachhinein eine Beschwerdemöglichkeit hat, 
denn diese Bnschrinkungen kosten wenig und bringen für 
diese Menschen einen sehr grossen Nutzen. 
2. Eine behinderte Person zog in ein Dorf; das Einkaufszen• 
trum hätte eine kleinere Anpassung vornehmen müssen, da
mit es behindertengerecht gewesen wäre. Diese Person 
konnte aber beim Baubewilligungsverfahren, das kürzlich 
durchgeführt und abgeschlossen wurde, nicht Einspruch er
heben, weil sie ja noch nicht wusste, dass sie in diesen Ort 
ziehen würde. 
Was ist zu tun? Es sind Kleinigkeiten, aber sie sind wichtig 
für den Alltag von Menschen mit einer Behinderung. Mit dar 
Lösung des Ständerates und der Minderheit wären diese 
Möglichkeiten nicht gegeben. 
Darum beantragt Ihnen die grOne Fraktion, hier die Mehrheit 
zu unterstOtzen. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Das ist noch die wichtigste 
Differenz in dieser Gesetzesvorlage, weshalb ich mein Vo
tum auf diesen Artikel konzentriere. Die CVP-Fraktion wird 
der Kommissionsmehrheit folgen, also am natlonalrätlichen 
Beschluss vom Juni dieses Jahres festhalten. Dies auch, 
damit eine Differenz zum Ständerat geschaffen und die Fas
sung der Kleinen Kammer verbessert wird. Die Fassung des 
Ständerates ist aus Sicht der Behinderten wirklich unbefrie
digend, aber auch bei der nationalrätllchen Version bleiben 
Fragen offen. 
Ein Beispiel: Die Einrichtung eines behindertengerechten 
WC in einem Schulhaus - da ist ja das Bewilligungsverfah· 
ren eingebaut- muss beim Bau beachtet werden. Jeder Bau 
hat eine Bauabnahme. Bei dieser Gelegenheit können die 
Unterlassungen nachverlangt werden. Frage: Welche Zeit
spanne ist nach genehmigter Bauabnahme vorgesehen, und 
wie sieht die damit verbundene Kostenentwicklung aus? Ein 
zweites Beispiel: Ein Behinderter zieht in ein Gebäude um, 
das vor zwei, drei Jahren umgebaut wurde, und stellt fest, 
dass Benachteiligungen bestehen. Auf welche Art werden 
dann diese Benachteiligungen beseitigt? Sie sehen, es gibt 
da auch noch Fragen. 
Auf der anderen Seite geht uns die Ständeratsversion zu 
wenig weit, weshalb ich Sie namens der CVP-Fraktion bitte, 
der Mehrheit zuzustimmen und damit den Weg für eine bes
sere Lösung zu öffnen - eine Lösung, die näher bei der Ver
sion des Nationalrates als bei jener des Ständerates liegen 
muss. 
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La presldente (Maury Pasquier Uliane): Le groupe de 
l'Unlon democratique du centre communique qu'il soutlent la 
proposltion de la minorite. 

Suter Marc F. (R, BE), fQr die Kommission: Wie Herr Widrig 
zu Recht hervorgehoben hat, geht es um eine sehr wichtige 
Differenz. Die Frage ist noch offen, wann behinderte Men
schen oder die Organisationen, die sie vertreten, einen 
Rechtsanspruch auf Unterlassung oder auf Beseitigung ei• 
ner Benachteiligung geltend machen können. Unser Rat 
sieht keine zeitliche Befristung vor, der Ständerat tut dies 
hingegen sehr wohl, nämllch auf die Dauer des Baubewilli· 
gungsverfahrens. Das sind in der Regel In den Kantonen 
dreissig Tage. Diese Frist ist an sich schon ein Problem, weil 
sie kurz ist Wie bereits gesagt worden ist, geht zudem aus 
den Baugesuchsunterlagen sehr oft nicht hervor, welches 
die Anpassungen sind, welche die Behinderten batreffen 
können. Die Tatsache, dass die Transparenz nicht gegeben 
ist, wird dazu führen, dass man erst merken wird, dass man 
etwas vergessen oder gar nicht gesehen hat, wenn der Bau 
erstellt oder die Renovation durchgeführt ist Sie haben also 
die Schwierigkeit, im Rahmen des Baubewilligungsverfah
rens gar kein Anfechtungsobjekt erkennen zu können. 
Ein anderer Aspekt kommt hinzu, den Frau Wirz-von Planta 
angesprochen hat, wobei sie aber zu einem völlig gegenteili
gen Schluss gekommen ist: Es gibt sehr viele Hindernisse -
Barrieren, Einschränkungen, verschlossene Türen, fehlende 
Haltegriffe -, bei denen die Ausgestaltung im Einzelnen gar 
nicht baubewilligungspflichtlg ist. Hier muss überhaupt nie 
eine Baubewilligung eingeholt werden, um das baulich reali• 
sieren zu können. Frau Wirz-von Plante, was machen Sie 
als behinderte Person, wenn Sie von einem solchen Hlnder• 
nis betroffen sind? 
Sie haben im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens keine 
Möglichkeit, das zu rQgen. Sie können es rQgen, wenn Sie 
feststellen, dass das Problem da ist Genau diese Schika
nen, die unnötig und unverhältnismässig sind, gibt es zu 
Tausenden, und das ist ja auch genau der Hauptgrund, wes
halb diese Volksinitiative lanciert worden ist. Wenn Sie hier 
nun die ganze Anfechtungsmöglichkeit zeitlich und inhaltlich 
auf ein Baubewilligungsverfahren reduzieren, dann ist der 
Geltungsbereich vom Verfahren derart eingeschränkt, dass 
Sie diesem Gesetz hier in einem sehr wesentlichen Bereich 
die Zähne ziehen. Dann wird das Ganze zu einer schwa• 
chen Lösung, die irgendwo auch täuschend ist, weil sie et• 
was verspricht, das nicht realisierbar ist 
Das Bed0rfnls des Ständerates nach Rechtssicherheit in Eh
ren, aber hier schiesst er weit Ober das Ziel hinaus und sieht 
Einschränkungen vor, die den Kerngehalt der Absicherung 
des freien Zugangs unterlaufen und auf diese Weise neue 
Schwierigkeiten aufbauen, die in der Praxis kaum zu bewäl• 
tigen sein werden. 
Ich bitte Sie also, hler der Kommission zu folgen, die mit 
Ihrem Vorschlag Im Ubrlgen sehr nahe bei der bundesrätll
chen Variante ist, viel näher, als das eben bei der Stände
ratsvariante der Fall ist. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: II s'agit ici d'un 
des points centraux de la loi. Si la version de notre Conseil 
pouvelt Atre maintenue, comme le propose la majorite de la 
commission, ya pourralt motiver des personnes qui sont en• 
core prites ä soutenir !'initiative populaire ä la rejeter. 
Quelques precisions: catte lol s'applique aux constructions 
et Installations accessibles au public dont la realisatlon sera 
effectuee apres son entree en vigueur, donc aux nouveaux 
blltlments et aux nouvelles Installations. Si nous n'acoor
dons pas un droit subjectlf de recours pour une inegallte 
constatee dans un bätiment non renove ou ancien, on peut 
maintenir une inegallte flagrante a l'egard de quelqu'un qui 
auralt besoin d'un acces facillte. 
Je vous rends aussi attentlfs au fait que l'article 8 enterine le 
principe de la proportionnallttl dans tous les cas. Ceci de
vrait donc rassurer ceux qui pensent que ya pourralt prendre 
des proportions trop importantes. 
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La majortte de la commission est donc beaucoup plus pro
ehe du Conseil federal qul a voulu maintenlr, sous reserve 
de la proportionnalite, un droit de recours pour toute Installa
tion ou construction qui n'est pas en renovation ou qui n'est 
pas nouvelle. 
Le Conseil des Etats et la minorite pensent qu'il faut limiter 
le droit de recours au moment ou la procedure d'autorlsation 
de construire est en cours. t.:experience montre que beau
coup de barrieres architecturales ne sont pas remarquees 
dans leur totalite pendant cette procedure, et que c'est 
quand le bätiment est construit qu'on se rend compte que 
quelque chose ne joue pas. Le droit de recours Hmite a cette 
procedure-la est trop restreint. 
La majorite de la commisslon vous invite donc a accepter sa 
proposition. 
Une remarque encore au sujet du titre: la Commlsslon de re
daction propose de toute fa9on de retenlr le titre adopte par 
le Conseil des Etats parce qu'il correspond mieux au con
tenu des articles, quel que soit le choix de notre Conseil. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: In Artikel 7 liegt noch eine der 
wichtigsten materiellen Differenzen zwischen dem National• 
rat und dem Ständerat vor. Der Nationalrat hatte die Formu
lierung des Bundesrates lm Wesentlichen gutgeheissen und 
nur eine kleine redaktionelle Korrektur vorgenommen. Nach 
dieser Fassung können die subjektiven RechtsansprOche 
immer geltend gemacht werden; es wird keine Einschrän• 
kung auf bestimmte Verfahrensabschnitte vorgesehen. 
Anders sieht es der Ständerat Er möchte den Anspruch der 
Behinderten auf Anpassung des Zugangs zu öffentlich zu
gänglichen Gebäuden, zu Wohnbauten und zu Gebäuden 
mit Arbeitsplätzen anders umschreiben. Der Anspruchsbe
rechtigte soll seine Anliegen nur im Rahmen des Baubewilli
gungsverfahrens, also im kantonalen Verwaltungsverfahren, 
einbringen können. Dem Eigentümer soll damit Gewähr ge
boten werden, dass nach der Bauabnahme keine nachträgli• 
chen Anpassungen verlangt werden können. Mit dieser 
Formulierung geht der Ständerat weniger weit als der Bun
desrat und der Nationalrat. 
Die Fassung des Ständerates ist meines Erachtens deshalb 
zu eng. Es scheint mir zweckrnässig und auch zumutbar, 
von den Behinderten zu verlangen, dass sie ihre AnsprOche 
wenn immer möglich bereits im BaubewHligungsverfahren 
einbringen. Weitere Instrumente wie beispielsweise eine zi
vilrechtliche Klage sollen erst in zweiter Linie zum Einsatz 
gelangen; sie sollen aber möglich sein - so wie ein Nachbar 
Immissionsschutz zunächst während des Baubewilligungs
verfahrens verlangen kenn und später, wenn der Bau abge
schlossen ist, bei Bedarf Immer noch zivilrechtlich Schutz 
vor übermässigen Immissionen verlangen kann. Ich würde 
es deshalb begrüssen, wenn Sie hier eine Differenz auf
rechterhalten, sodass der Ständerat nochmals die Möglich
keit hat, nach einer besseren Lösung zu suchen. 
Jch bitte Sie deshalb, der Mehrheit Ihrer Kommission zu fol
gen und den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ...• 57 Stimmen 

Art. 7c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 7d 
Antrag der Kommission 
Die Verfahren nach den Artikeln 7 und 7a sind in der Regel 
unentgeltlich. Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsin
nig verhält. können jedoch Verfahrenskosten aulerlegt wer
den. 

Art. 7d 
Proposition de la commission 
Les procedures prevues aux artlcles 7 et 7a sont en prlncipe 
gratuites. Des frais de procedure peuvent toutefois &tre mis 
a la charge de la partie qui agit de maniere temeraire ou te
moigne de legerete. 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 Abs. 2; 8a Abs. 1, 4; 9a; 10 Abs. 3bls; 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al. 2; Sa al. 1, 4; 9a; 10 al. 3bls; 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Consell des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.12a 
Antrag der Kommission 
.... Er kann zu diesem Zwecke insbesondere lnvestitionsbei· 
träge .... 

Antrag Bangerter 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.12a 
Proposition de la commission 
.... A cet effet, II peut notamment prevoir des contrlbutions 
aux investissements consentis en vue de .... 

Proposition Bangerter 
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats 

Bangerter Käthi (R, BE): Artikel 12a soll dem Bundesrat die 
Möglichkeit geben, zeitlich befristete Pilotversuche zur lnte• 
gration Behinderter ins Erwerbsleben durchzuführen und 
Anreizsysteme fQr Arbeitgebende zu schaffen. Dieses A~lie
gen ist berechtigt, Ich unterstütze das, nur gehört es mchl 
ins Behlndertenglelchstellungsgesetz, sondern ins lnvall· 
dengesetz, wo in der laufenden Revision solche Pilotversu• 
ehe mit Schaffung von Anrelzsystemen in Artikel 68quater 
bereits aufgenommen wurden. Diese gehören auch dort hin. 
Gerade die Dualität der beiden Gesetze, Behindertenglelch
stellungsgesetz und lnvalldenverslcherungsgesetz, ist ein 
Kernproblem des indirekten Gegenvorschlages zur Volksin
itlatlve "Gleiche Rechte für Behinderte». Nicht zuletzt auch 
wegen der unbestimmten neuen Behindertendefinition im 
Gegenvorschlag kann es auch bei Artikel 12a zu Problemen 
kommen. Wen m0ssen wir zusätzlich integrieren, der nicht 
schon über die IV, die Arbeitslosenversicherung oder die So
zialstellen integriert werden kann? Zudem haben wir ja die 
IV und die IV-Stellen bei der 4. IV-Revision gestärkt, um 
eben auch die Integration Ins Berufsleben zu verbessern. 
Neu soll die IV auch die berufliche Weiterbildung besser för
dern können. Bei der IV ist viel Know-how und auch Kompe
tenz vorhanden. 
Nun soll der Bund gemäss Kommission aufgrund des Behin• 
dertengleichstellungsgesetzes nochmals Pllotversuche star
ten können. Wer führt diese denn durch, das Bahlnderten
gleichstellungsbüro oder wer? Werden neue Strukturen 
aufgebaut? Wer ist denn besser geeignet als die IV, die die 
notwendige Kompetenz und Infrastruktur sowie die gesetzll· 
ehe Grundlage dazu hat? Ich befürchte - und das war auch 
bei verschiedenen Mitgliedern des Ständerates der Haupt• 
grund der Ablehnung-, dass aufgrund dieses Artikels 12a 
Doppelspurigkeiten aufgebaut werden. 
Mit der Streichung haben wir auch endlich Klarheit, dass für 
die Integration in die Arbeitswelt die IV mit ihren Stellen und 
Vertragspertnern zuständig ist. Dies vereinfacht auch die 
Kontakte mit der Arbeitgeberschaft und schafft Klarheit. 
Die Integration in die Arbeitswelt - und dazu gehören auch 
Pilotversuche - muss eindeutig Sache der IV bleiben. Struk• 
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turen sind vorhanden, Know-how und die notwendigen Be
ziehungen zur Arbeitswelt auch. In diesem Sinne beantrage 
ich, Artikel 12a zu streichen, wie es der Ständerat beschlos
sen hat, weil diese Aufgabe von der IV bereits wahrgenom
men wird und jetzt auch entsprechend im IV-Gesetz geregelt 
werden soll. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. 
Frau Bangerter hat gesagt, ihr Haupteinwand sei, dass ein 
Pilotartlkel in diesem Gesetz oder generell in einem Sozial
versicherungsgesetz nicht notwendig sei; der Platz dieses 
Pilotartlkels sei im IVG, nicht im Behindertengieichsteilungs
gesetz. Ich muss Ihnen sagen, Frau Bangerter: Das war 
nicht der Haupteinwand des Ständerates. Ich habe die Dis
kussion verfolgt. Wir haben den Einwänden des Ständerates 
mehrheitlich Rechnung getragen. 
Der erste Einwand war: Wlr haben in Artikel 12 des Behin
dertenglelchstellungsgesetzes einen Förderungsartikel. Da 
sind wir in der Kommission klar zur Auffassung gekommen, 
dass Artikel 12 kein Pllotartikel ist. der auch Integrationspro
jekte ausserhalb gesetzlicher Grundlagen erlaubt. Da sind 
wir uns ja offensichtlich einig. 
Der zweite Haupteinwand im Ständerat war: Steuererleich
terungen als Anreizmodelle könnten in die Steuerkompetenz 
der Kantone eingreifen. Diesem Bedenken haben wir Rech
nung getragen, indem wir den Wortlaut von Artikel 12a ge
strafft haben. Wir sehen jetzt fOr Integrationsprojekte insbe
sondere Investitionsbeiträge fOr die Schaffung und Einrich
tung behindertengerechter Arbeitsplätze vor. Damit wollten 
wir auch gewissen verfassungsrechtlichen Bedenken Rech
nung tragen. 
Was Sie sagen, Frau Bangerter, ist im Ständerat nicht einge
hend diskutiert worden und trifft auch nicht zu. Wir haben 
nicht nur im IVG, wir haben beispielsweise auch im Arbeits
losenversicherungsgesetz einen Pilotartlkel. Und wir brau
chen ihn auch im Behindertengleichstellungagesetz, weil 
der Adressatenkreis des Behindertenglelchstellungsgeset
zes nicht einfach deckungsgleich ist mit dem des lnvallden
verslcherungsgesetzes. 
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. In den psychiatrischen 
Institutionen in Barn versucht man, psychisch Behinderte bei 
einem Arbeitsversuch durch einen Coach besser zu beglei
ten, um die Chancen der Wiedereingliederung zu erhöhen. 
Das sind nicht Behinderte im Sinne des IVG; das sind psy
chisch Kranke oder andere Personen, die das lnvalidenver
sicherungsgesetz gar nicht erfasst. 
Mit andern Worten: Wir brauchen in allen Sozialversiche
rungsgesetzen einen Pilotartlkel, damit der Adressatenkreis 
über alle gesetzlichen Grundlagen optimal erfasst wird. Das 
ist keine Doppelspurigkeit. Das ist auch der Wille beispiels
weise der IV-Stellen: Sie haben uns kürzlich darauf hinge
wiesen, dass der IVG-Pilotartikel allein nicht genügt, weil es 
um verschiedene Menschen geht, und dass wir gerade in 
einer psychiatrischen Institution den Pilotartlkel auch fOr 
Menschen ausserhalb des Geltungsbereiches des IVG brau
chen. 
Ich bitte Sie, einfach auch zu berücksichtigen, dass wir als 
Grundsatz wieder «Wiedereingliederung vor Rente» setzen 
müssen. Frau Bangerter, Sie haben ja gesagt, wir bräuchten 
eine Offensive gegen diesen Trend zur Berentung. Wir wis
sen, dass wir in der freien Wirtschaft grosse Probleme ha• 
ben, weil der Druck auf die einzelnen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und auch die Zahl der psychischen Er
krankungen und Behinderungen in ganz Besorgnis erregen
der Weise ansteigt. Wir haben hier eigentlich das einzige 
Element. wo wir diese berufliche Wledereingllederung ganz 
nachdrilcklich fördern können. Wenn Sie das herausstrei
chen, dann haben wir den ganzen Wiederelngllederungs
erelch in der Arbeitswelt praktisch aus diesem Gesetz 
eliminlert. 
Ich bitte Sie deshalb, hier der Kommission zu folgen, weil 
Sie hier einen Ansatz haben, eben auch im Bereich der 
freien Arbeitswelt Anreizmodelle fOr eine bessere Wieder
eingliederung zu schaffen, und weil ein Pllotartlkel allein im 
IVG nicht genügt. Deshalb haben Sie ihn auch im Arbeits-
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losenverslcherungsgesetz, und deshalb brauchen Sie Ihn 
auch im Behindertengleichstellungsgesetz. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Kommission zu folgen. 

Graf Maya (G, BL): Die Arbeitswelt ist einer der ganz wichti
gen Schlüssel zur Integration. Immer wieder, auf allen Po
dien und in allen Diskussionen, wird von den betroffenen 
Menschen gefordert, dass eine bessere Integration in die Ar
beitswelt möglich sein soll. Wlr haben das in diesem Gleich
stellungsgesetz verpasst. Der ständerat und der Nationalrat 
haben es abgelehnt, in diesem Gesetz eben auch bei der 
Erwerbsarbeit - analog dem Schutz beim Gesetz für Gleich
stellung von Mann und Frau - einzufOgen, dass es möglich 
wäre, bei Benachteiligungen im Arbeitsbereich zu klagen. 
Dies ist nicht mehr im Gesetz, und wir Grünen empfinden 
dies als ganz grossen Mangel. Wir bedauern es sehr. 
Was geblieben ist, ist dieser Artikel 12a zu den Pllotversu
chen. Sie sind wichtig. Sie sind ein Tropfen auf einen heis
sen Stein. Der ständerat wollte auch dies noch streichen, 
und der Antrag Bangerter will nun dasselbe. Die grüne Frak
tion bittet Sie, diesem Antrag nicht zu folgen und der Kom
mission zuzustimmen. Wenigstens sollten Pilotversuche 
gemäss Gleichstellungsgesetz wie auch gemäss 4. IV-Revi
sion möglich sein - eben Systeme, Anreizsysteme usw. zu 
prüfen-, denn in dieser Sache müssen wir einen Schritt vor
wärts gehen. 
In diesem Sinne bitten wir Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Frau Bangerter 
hat eigentlich nicht materiell diskutiert; sie hat sich insbeson
dere nicht gegen die Durchführung von Pllotversuchen ge
wendet. Aber ich denke, dass sie sich nicht bewusst ist, 
dass ihr Antrag sehr starke Auswirkungen haben wird, die 
sie gar nicht anstrebt. Das Problem liegt in der Systematik 
und Abgrenzung, die sie angesprochen hat, aber auch in der 
Koordination zwischen Invalidenversicherung und Behinder
tenglelchstellungsgesetz. 
Vorweg, Frau Bangerter: Es wird hier kein neuer Begriff ein
geführt, sondern der Begriff der Behinderten ist in Artikel 8 
Absatz 2 der Bundesverfassung definiert. Wir haben keinen 
neuen Begriff. Aber ein Behinderter Ist nicht unbedingt ein 
Invalider. Gerade im Arbeitsbereich Ist es so, dass nur Rente 
bekommt, wer eben wegen seines Gebrechens keiner Arbeit 
nachgeht oder nachgehen kann. Was wir wollen, Frau Ban
gerter, Ist ja das Gegenteil: Wir möchten, dass Immer weni
ger Menschen in diese Rentensituation gebracht werden, 
dass man schaut - schrittweise, mit Versuchen -, wie man 
die Integration ins Erwerbsleben verbessern kann, um die 
Invalidenversicherung zu entlasten. 
Je mehr Integration ins Erwerbsleben stattfindet, desto bes
ser steht es um die IV. In der IV hatten wir in den letzten 
zehn Jahren einen erschreckenden Anstieg der Berentun
gen festzustellen. Dieser Trend ist nicht nur unwirtschaftlich, 
er Ist auch unmenschlich, weil das Erwerbsleben nun einmal 
für uns alle zentral ist - auch für Menschen, die eine Behin
derung haben. 
Wenn man hier einseitig nur die IV sieht, dann verkennt man 
die Tragweite des Problems. Man verkennt, dass eben ge
nau diejenigen . Behinderten, die nicht unter die IV fallen, 
sondern arbeiten und tätig sind, im Arbeitsmarkt gehalten 
werden sollen, dass sie darauf angewiesen sind, ihre Inte
gration in der Arbeitswelt - zumindest punktuell, mit solchen 
Versuchen - verbessern oder bewahren zu können. 
Ein zweites: Sie fürchten, dass die Koordination nicht gege
ben Ist. Da darf Ich Sie etwas trösten, weil der Bundesrat zur 
Anordnung der Pllotversuche zuständig Ist - auch nach der 
neuen Bestimmung Im IVG, die es ja noch nicht gibt. die jetzt 
aber in der Pipeline der Gesetzgebung ist. Bel beiden Be
stimmungen liegt die Kompetenz also beim Bundesrat. Es 
Ist klar, dass der Bundesrat diese Koordinationsaufgabe 
wahrnehmen soll und auch wird. Da habe Ich keine Pro
bleme. Gerade im BSV Ist es keineswegs so, dass zwischen 
den Amtern oder den Dienststellen irgendwelche Konflikte 
bestünden. 



81 
00.094 Conseil national 1730 25 novembre 2002 

Wichtig ist aber, dass diese Kräfte gebündelt werden, dass 
man sich beim Bund wirklich nachhaltig dafür engagiert, die 
Erwerbssituation zu verbessern. Natürlich, Frau Bangerter, 
sind die Leute in der Invalidenversicherung kompetent. Sie 
haben beispielsweise ja auch über Pro lnfirmis bereits mit 
dem Arbeitgeberverband versucht, im Kleinen solche Pilot
projekte durchzuführen und zu schauen, mit welchen Anrei
zen die Arbeitssituation verbessert werden kann. Aber es 
gibt noch andere Stellen. Der Vollzug in diesem Bereich liegt 
weitgehend bei Pro lnfirmis und nicht etwa beim BSV. Wir 
haben auch die Koordination mit der Arbeitslosenversiche
rung und den Massnahmen, die dort ergriffen werden, si
cherzustellen. In diesen grösseren Rahmen sollen diese 
Pilotprojekte eingebettet sein, damit man schrittweise Erfah
rungen machen kann, die Situation mit der Zeit doch wieder 
zu verbessern und den Trend zu ändern. Mit Ihrem Antrag, 
Frau Bangerter, bewirken Sie das Gegenteil von dem, was 
Sie eigentlich unterstützt haben, nämlich dass diese Pilot
versuche stattfinden können. Die von Ihnen gerügten Pro
bleme sind Scheinprobleme - sie können gelöst werden. 
Ich bitte den Rat, der Kommission zu folgen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: L:article 12a a 
et~ adopte a l'unanimite par la commission dans sa nouvelle 
formulation. En effet, la loi sur l'egalite pour les personnes 
handlcapees ne propose pas de mesures ni de droits direc
tement justiciables dans le domaine de l'emploi. Et l'artlcle 
12a complete l'artlcle 12 par un instrument specifique qui 
permet des insertions professionnelles a meme, aussi, de 
reduire certains coüts. M. Suter vous a bien explique les cas 
dans lesquels les essais pilotes peuvent s'appliquer. En ef. 
fet, certaines personnes pourraient etre engagees et, gräce 
a un poste de travail beneficlant d'un peu de soutien, 6tre 
completement independantes. 
La commission vient cependant a 1a rencontre du Conseil 
des Etats en epurant l'artlcle 12a. Elle a abandonne les no
tions d' «allegements ftscaux• et d' «exonerations». Ne sub
sistent que «des contributions aux investissements», et ceci 
doit soulager justement les employeurs qui font l'effort 
d'arnenager des places pour des personnes frappees de 
handicap. 
Afin justement d'offrir cet Instrument capable d'apporter vrai
ment une amelioration, je vous invite a suivre la commission. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Antrag Bangerter .... 30 Stimmen 

Art. 13a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la. commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Encore une re
marque: a l'artlcle 13a lettre a, il faul retablir I' ordre des mots 
adopte aux articles 1 er alinea 1 er et 5 alinea 1 er: <e preve
nir, a reduire ou a eliminer ... 

Angenommen - Adopte 

Art.14Abs.1, 1bls 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Festhalten 
Abs. 1bis 
Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl 
des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit ent
sprechenden Schulungsformen die Integration .... 

Minderheit 
(Triponez, Bortoluzzi) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.14 al.1, 1bls 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Maintenir 
Al. 1bls 
.... adequates pour autant que cela soit possible et serve le 
bien de l'enfant ou de l'adolescent handicape. 

Minorite 
(Triponez, Bortoluzzi) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Trtponez Pierre (R. BE); Eine reiativ kleine, aber Qberzeugte 
Kommissionsminderheit empfiehlt Ihnen, bei Artikel 14 dem 
Ständerat zu folgen. Wie Sie sich sicher erinnern, wollte sich 
der Bundesrat in diesem Bereich vor allem aus verfassungs
rechtlichen Gründen und Überlegungen - er hat dies auch in 
seiner Botschaft vom 11. Dezember 2000 eingehend be
gründet - auf eine Bestimmung beschränken, welche die 
kantonale Schulhoheit respektiert. Nach dem ursprünglichen 
Vorschlag des Bundesrates haben die Kantone dafür zu sor
gen, adass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grund• 
schulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen ange
passt ist». Unser Rat ist in der ersten Lesung viel weiter 
gegangen und hat gefordert, adass die Kantone mit entspre
chenden Schulungsformen die Integration behinderter Kin
der und Jugendlicher in die Regelschule (zu fördern ha
ben)», was verfassungsrechtlich zumindest bedenklich war. 
Nun hat der Ständerat eine Kompromisslösung gesucht, 
welche nach Meinung der Kommissionsminderheit einfach 
und klar ist und unterstQtzt werden sollte. Wenn Sie die Ver
sion des Ständerates nehmen, können Sie feststellen, dass 
der erste Satz wörtlich dem ursprünglichen Text der bundes
rätlichen Version entspricht. An dieser Version will auch die 
Kommissionsmehrheit festhalten. Also: "Die Kantone sor
gen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine 
Grundschule erhalten, die Ihren besonderen Bedürfnissen 
angepasst ist.» Bis hierher gibt es in allen Versionen, die wir 
jetzt auf dem Tisch haben, keinen Unterschied. Diesem Satz 
lässt der Ständerat in seiner Version folgenden Wortlaut fol
gen, und der Kommissionsminderheit scheint dies ein guter 
Kompromiss zu sein: «Soweit es möglich ist und dem Wohl 
des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, soll die 
Grundschulung für behinderte und nicht behinderte Kinder 
und Jugendliche gemeinsam erfolgen.» Das ist doch der 
Grundgedanke, der auch unserer ersten Diskussion zu
grunde lag. 
Die Kommissionsmehrheit hat nach Auffassung der Kom
missionsminderheit die Sache. wieder verkompliziert. Auch 
die Kommissionsmehrheit übernimmt den ersten Satz der 
bundesrätlichen Version - also Festhalten an Absatz 1 - und 
sagt dann: «Die Kantone fördern, soweit dies möglich 1st und 
dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, 
mit entsprechenden Schulungsformen die Integration in die 
Regelschule.» Vergleichen Sie hier den Text des Ständera• 
tes mit demjenigen der Kommissionsmehrheit! Sie mQssten 
eigentlich zum gleichen Schluss kommen wie die Kommis
sionsminderheit, dass nämlich der Text des Ständerates kla
rer, einfacher und durchaus präzis ist und dem Willen dieses 
Rates voll und ganz entspricht. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane): Le groupe demo
crate-chretlen communique qu'il soutient la proposition de la 
majorite. 

Bruderer Pascale (S, AG): Im Namen der SP•Fraktion 
möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, warum uns erstens 
der Bereich der schulischen Integration so wichtig Ist und 
warum wir zweitens mit der von der Kommissionsmehrheit 
beantragten Relativierung des Artikels zufrieden sind und 
damit leben können. 
1. Zur schulischen Integration: Die Weichen für die gesell
schaftliche und die berufliche Integration sollen so früh wie 
möglich gestellt werden. Wer die Fähigkeit und die Fertigkeit 
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hat, die Regelschule zu besuchen, dem sollen dabei keine 
Steine in den Weg gelegt werden, und er oder sie soll diese 
Möglichkeit haben. 
Zu guter Letzt nochmals: Von der Integration der Menschen 
mit Behinderungen in die Gesellschaft, in die Schule usw. 
profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch wir Men
schen ohne Behinderungen. Ich sehe das ganz deutlich; wir 
haben das bereits in der Sommersession diskutiert. 
2. Zur Relativierung: Wir wollten ursprOnglich an der Fas
sung des Nationalrates festhalten und haben das in der 
Kommission auch so dargelegt. Nun kommen wir aber dem 
Ständerat im Sinne der Differenzbereinigung entgegen und 
unterstatzen den Antrag der Kommissionsmehrheit, d. h. 
den Passus, wonach die Kantone diese Integration fördern 
sollen, asoweit dies möglich ist und dem Wohl des behinder
ten Kindes oder Jugendlichen dient». Damit erklären wir uns 
einverstanden und beantragen Ihnen deshalb, die Mehrheit 
zu unterstützen und den Antrag der zahlenmässig kleinen 
Minderheit klar abzulehnen. 

Graf Maya (G, BL): Die grOne Fraktion beantragt Ihnen hier 
ebenfalls, der Mehrheit zu folgen und den Antrag der Min
derheit abzulehnen. Genauso wie vorher die Arbeitswelt Ist 
die Schule-ein zentraler Bereich der Integration. Darüber ha
ben wir hier schon gesprochen. Darum ist es wichtig, dass 
die entsprechenden Schulungsformen zur Integration von 
behinderten Kindern und Jugendlichen in die Regelschule 
durch die Kantone gefördert werden. Das sollte auch unum
stritten sein. 
Darum bitten wir Sie auch, der Mehrheit zu folgen und die 
Fassung des Ständerates bzw. der Minderheit abzulehnen. 
Wir sind auch mit der Bereinigung von Absatz 1 bis einver
standen. Wir hätten es zwar lieber klar und deutlich gehabt, 
aber wir folgen hier der Mehrheit. 

Suter Marc F. (R, BE), fQr die Kommission: Es bleibt ein Rest 
übrig, mit dem wir im Schulbereich eine Förderung, Unter
stützung von zwei Gedanken vornehmen können. Der eine 
ist eine Selbstverständlichkeit: Auch Kinder mit Behinderung 
haben ein Recht auf eine Grundschulung, die ihren Bedürf
nissen angepasst ist. Das ist unbestritten; es wird hier im 
Grunde nur noch deklamiert. 
Der andere ist neu: Diese Ausbildung sollte in Richtung der 
Integration gehen. Das wird in der Fassung der Mehrheit klar 
angesprochen. Es wird gesagt, soweit dies möglich und mit 
dem Wohl des Kindes vereinbar ist, sollen die Kantone inte
grative Schulmodelle fördern, organisieren und dafOr sor
gen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dess die Inte
gration stattfinden kann. 
Im Kanton Tessin wird das schon seit Jahren so gemacht. 
Die Sonderschulquote der behinderten Kinder ist im Kanton 
Tessin dreimal tiefer als im gesamtschweizerischen Durch
schnitt. Dort ist der Akzent der folgende: Wir wollen zusam
men - «zäme» - in die Schule gehen. Das ist entscheidend 
wichtig; dort fängt alles an. Was die Kommissionsmehrheit 
mit ihrer Fassung will, ist nichts anderes als das, was heute 
bereits seit Jahr und Tag im Kanton Tessin vorgelebt wird. 
Sie will, dass das in der ganzen Schweiz auch so gehand
habt wird. 
Ich bitte Sie, an den Kanton Tessin zu denken, diesem guten 
Beispiel zu folgen und die Mehrheit zu unterstatzen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Cet artlcle va 
dans le sens de soucls et de desirs de beaucoup de parents 
qul ont un enfant intelligent qui pourralt s'integrer a une 
ecole reguliere pour une partie de sa scolarite, mais qui est 
trappe de handlcap. La solution preconisee pourrait offrir 
cette possibillte. 
La commission a pris acte avec satisfaction du fait que le 
Conseil des Etats avalt aussi pris au serleux cette questlon 
de l'integration des enfants. Comme on est en train de faire 
une loi sur l'ellminatlon des inegalltes, il faut aussi penser 
aux enfants et aux jeunes et leur donner une possibillte d'ln
tegration. 
Cependent, au contraire de 1a mlnorite, la majorite de la 
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commission est d'avls que la formulation du Conseil des 
Etats n'est pas claire. En fait, l'article 14 allnea 1er adopte 
par le Conseil des Etats recommande un enselgnement de 
base «dispense en commun aux enfants et adolescents 
handicapes et non handicapes», mais ne precise ni ou ni 
comment cet enseignement doit ötre dispense. La majorite 
pense que la version du Conseil national, qui consiste a en
courager l'lntegration des enfants handicapes dans l'ecole 
reguliere, est plus clalre, parce qu'elle ajoute aussi «par des 
formes de scolarisation adequates» (al. 1 bis). 
Mais la majorlte a falt un pas dans le sens du Conseil des 
Etats parce qu'elle a senti qu'il existait une inquietude: cha
que parent. face a cette formulatlon, pourralt croire qua son 
enfant a drolt a un systeme qui correspond a son handicap. 
La majorite est donc allee dans le sens du Conseil des Etats 
en proposant d'ajouter, a l'article 14 alinea 1bis, «pour 
autant qua cela seit et serve le bien de l'enfant ou 
de l'adolescent han ». Elle pense que cette dernlere 
version pourralt vraiment correspondre a Ja plupart des ob
jectifs seit des parents solt des autorites, qui ont des soucis 
vis-a-vis de leur devoir. 
Au nom de la majorite de la commission, je vous demande 
donc de suivre ses propositlons a l'article 14 alineas 1er et 
1bis. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Mehrheit der Kommission 
schlägt hier eine Kompromissformulierung vor, die den Be
denken des Ständerates und auch den verfassungsrechtli
chen Vorbehalten des Bundesrates zu einem grossen Teil 
Rechnung trägt. Ich möchte hier aber der Klarheit halber 
noch einmal festhalten, dass auch mit dieser Formußerung 
den Kantonen kein bestimmtes Schulmodell vorgeschrieben 
wird. In der Sache selber begrüsse Ich die nun durch die 
Mehrheit aufgenommenen Einschränkungen «soweit dies 
möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Ju
gendlichen dient». Die Frage der integrierten Schulung ist ja 
selbst In Behindertenkreisen stark umstritten. So geht auch 
die Interessengemeinschaft Sozialer Finanzausgleich davon 
aus, dass die integrative Schulung eigentlich keine Stan
dardlösung sein kann. Immerhin sind sich doch die meisten 
darin einig: Wann immer es das Interesse behinderter Kin
der und Jugendlicher gebietet, sollen sie nach Möglichkeit In 
die Regelschule integriert werden. Genau das wird durch die 
Formulierung der Mehrheit Ihrer Kommission ausgedrückt. 
Die kantonalen Behörden sollen in diesen Fällen soweit 
möglich die nötigen Vorkehren treffen und die nötigen finan
ziellen Mittel bereitstellen, damit diese Integration auch tat
sächlich vollzogen werden kann. 
Ich bitte Sie deshalb, hier die Mehrheit zu unterstützen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 29 Stimmen 

1. Bundesbeachluss betreffend die Volkslnltlatlve «Glel
che Rechte fQr Behinderte„ 
1. Arrlte federal concemant !'Initiative populalre «Drolts 
egaux pour les peraonnes handlcapees" 

Gross Jost (S, TG): Wir sind Jetzt bei der Volksinitiative. Es 
geht darum, zu entscheiden, ob neben dem Gesetz auch die 
Volksinitiative unterstützt werden soll. Die Mehrheit der 
Kommission beantragt Ihnen das. Im Namen der BP-Frak
tion möchte ich Ihnen auch beliebt machen, diese Volksin
ltlative zu unterstOtzen. Warum? 
Wenn wir Bilanz ziehen, zeigt sich, dass das Behin
dertengleichstellungsgesetz die Erwartungen der Behinder
ten in vielen Punkten nicht erfüllt. Bei der Beseitigung 
baulicher Barrieren ist der Anspruch auf Zugang praktisch 
auf Neu- und Umbauten im grösseren Stile beschränkt. Der 
diskriminierungsfrele Zugang zu Dienstieistungen ist verfah
rensrechtlich praktisch auf den öffentlichen Verkehr ein
geschränkt. Die Gleichbehandlung der Behinderten ist auf 
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das öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnis - nämlich das 
Bundespersonalgesetz - beschränkt; das privatrechtliche 
Arbeitsverhältnis ist ausgeklammert. Die berufliche Wieder
eingliederung beschränkt sich auf den Pilotartikal. Auch er 
ist im Moment noch umstritten und bildet eine Differenz zum 
Ständerat. Dieses Gesetz, das ich selber zusammen mit vie
len Kolleginnen und Kollagen durch eine Motion ausgelöst 
habe und das ich befürworte, ist ein erster, nicht unwichtiger 
Schritt zur Gleichstellung der Behinderten. 
Weil es nur ein erster Schritt ist, braucht es weiterhin einen 
Motor, eine Dynamik zu mehr Gleichstellung auf Verfas
sungsstufe. Die Verfassungsbestimmung, die wir in Artikel 8 
Absätze 2 und 4 haben, ist gut, aber der lnltiativtext ist bes
ser. Der geltende Verfassungsartikel ist - gestatten Sie mir 
dieses aus dem Sport entlehnte Bild - gewissermassen dar 
Libero im Gleichstellungsteam: Er verteidigt durch das Dis
kriminierungsverbot den grundrechtlichen Status quo. Jetzt 
braucht es aber noch ein offensives Element, einen Stürmer 
mit Tordrang, d. h. eine offensive Förderung der Gleichstel
lung auf allen Ebenen, in allen Lebensbereichen. Es braucht 
die lnpflichtnahme das Staates; er muss die noch immer be
stehende Kluft zwischen faktischer Ungleichheit und dem 
Ziel rechtlicher Gleichstellung verringern. Schllesslich brau
chen wir selbstbewusste Behinderte, selbstbewusste Behin
dertenorganisationen, die durch ein verfassungsunmittel
bares Klagerecht Gleichstellung nötigenfalls auch erzwingen 
können. 
Diesbezüglich sind die USA - ich habe es schon gesagt -
Vorbild; sie haben die Gleichstellung vor allem durch diesen 
Verfahrensrechtsschutz vorangebracht. Deshalb lautet mein 
Fazit: Wir anerkennen den guten Willen des Parlamentes, 
aber dieses Gesetz ist nicht der Schlusspunkt, sondern der 
Anfang der Gleichstellungsdebatte. Das aber tohrt zum 
zwingenden Schluss: Gesetz und Verfassungsinitiative sind 
keine Alternativen, das Gesetz ist deshalb auch kein indirek
ter Gegenvorschlag. Es braucht eben beides - Gesetz und 
Initiative - als rechtliche Grundlage aktiver staatlicher 
Förderung der Gleichstellung und als Rechtsgrundlage ver
fassungsunmittelbarer Zugangsansprüche. Gesetz und In
itiative sind gewissermassen Zwilßnge; Sie können also 
getrost beidem zustimmen. Die Behinderten und ihre Orga
nisationen danken Ihnen dafür. 

Trlponez Pierre (R, BE): Im Namen einer starken Kommis
sionsminderheit empfehle ich Ihnen die Volksinitiative aGlel
che Rechte für Behinderte» zur Ablehnung, dies im Einklang 
mit dem Bundesrat und mit einer klaren Mehrheit auch des 
Ständerates. 
zweifellos, da sind wir uns einig, bildet die Beseitigung von 
Benachteiligungen behinderter Menschen gegenüber nicht
behinderten eines der wichtigsten politischen Anliegen un
serer Gesellschaft. Es ist denn auch festzuhalten, dass der 
geltende Artikel 8 Absatz 4 unserer Bundesverfassung dem 
Gesetzgeber den verbindlichen Auftrag erteilt, die Benach
teiligungen von Behinderten zu beseitigen. Die Umsetzung 
dieses Verfassungsauftrages hat konkret Im Rahmen des 
Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligun
gen von Menschen mit Behinderungen zu erfolgen, über 
welches wir Ja hier und heute ausführlich debattiert haben. 
Wie Sie wissen, ist die Beratung dieses Gesetzes - abgese
hen von glaube Ich Jetzt noch drei Differenzen - eigentlich 
erfolgt 
Das Bundesgesetz, über das wir diskutiert haben, definiert 
die Bereiche - das scheint mir wichtig zu sein -, in denen 
Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen getrof
fen werden sollen, und konkretisiert diese Massnahmen de
tailliert in den einzelnen Gesetzesbestimmungen, die Sie vor 
sich haben und über welche wir hier im Parlament jetzt im 
Differenzbereinigungsverfahren noch entscheiden müssen. 
Demgegenüber verlangt die Volksinitiative auf Verfassungs
ebene ein wesentlich weiter gehendes Recht auf Gewähr
leistung des Zugangs zu Bauten oder die Inanspruchnahme 
von Leistungen für die Öffentlichkeit- ein subjektives Recht, 
das sowohl an die Privatpersonen als auch an die Gemein-

wesen gerichtet ist. Bei den öffentlich zugänglichen Bauten 
und Anlagen verlangt sie nicht nur bei den neuen, sondern 
auch bei den bestehenden Bauten eine Verpflichtung zur 
Anpassung, die wir hier in diesem Rat im Einklang mit Bun
desrat und Ständerat bereits deutlich abgelehnt haben. 
Der subjektive Rechtsanspruch umfasst gemäss Artikel 3 
des lnitiatMextes aber auch sämtliche für die Öffentlichkeit 
bestimmten Dienstleistungen jeglicher Art, letztlich unabhän
gig davon, ob sie von Privatpersonen oder vom Staat er
bracht werden. Als einzige Schranke akzeptiert die Initiative 
in Absatz 3 die wirtschaftliche Zumutbarkeit. 
Der Bundesrat hat In seiner Botschaft vom 11. Dezember 
2000 auf eindrückllche Welse ausführlich dargelegt, dass 
eine Umsetzung dieser Initiative zu schwierigen Interpre
tationsfragen, zu Rechtsunsicherheiten, zu kaum lösbaren 
praktischen Problemen und zu gravierenden Kostenfolgen -
nicht nur für viele Privatpersonen, Firmen und private Orga
nisationen, sondern auch für die Gemeinden, Kantone und 
letztlich für den Bund - führen würde. Der Bundesrat lehnte 
die Initiative deshalb mit aller Klarheit ab. Auch der Stände
rat hat sich gegen diese Volksinitiative ausgesprochen. 
Im Namen der Kommissionsminderheit empfehle ich Ihnen 
die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» zur Ab
lehnung. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Es ist mir auch heute, 
wie schon bei der ersten Debatte über das Behinderten• 
gleichstellungsgesetz, nicht leicht gefallen, darüber zu rich
ten, welche Forderungen Im Gesetz wünschbar und gleich
zeitig wirtschaftlich vertretbar und praktikabel sind. Die 
Basserstellung der Behinderten ist eine Selbstverständlich
keit. In den letzten Jahren wurden viele positive Schritte ge
tan; zudem wurde dem Anliegen der Gleichstellung in der 
Bundesverfassung Rechnung getragen. Aber ebenso wich
tig erscheint mir, dass die Anliegen von Menschen mit einer 
Behinderung von der Gesellschaft wahrgenommen werden. 
Heute Ist eine deutliche Sensibilisierung gegenüber Men
schen mit einer Behinderung feststellbar, wenngleich nicht 
jede Art von Behinderung offensichtlich ist. Ich denke dabei 
besonders an Menschen mit einer Hirnverletzung, die für die 
Mitmenschen einfach nicht ersichtlich ist und deshalb nicht 
selten zu einer falschen Einschätzung führt, die für die Be
troffenen schmerzlich und ungerecht ist. 
Das Ziel der Besserstellung wird überhaupt nicht infrage ge
stellt; es geht jetzt um den Weg zum Ziel. Die Initiative und 
das vorliegende Gesetz stehen sich gegenüber. Bei sachli
cher Betrachtung - und obwohl dieses Geschäft bei aller 
Sachlichkeit durchaus Emotionen beinhaltet und auch zu
lässt - ist das nun vorliegende Gesetz der Initiative vorzuzie
hen. 
Die liberale Fraktion unterstützt die Minderheit Triponez bei 
Artikel 2 des Bundesbeschlusses. Wir sind der Meinung, 
dass die Bundesversammlung Volk und Ständen empfehlen 
sollte, die lnitlative abzulehnen. Wir haben hier und heute ei
nem Gesetz, welches den Anliegen der Menschen mit einer 
Behinderung sehr entgegenkommt, beinahe schon zuge
stimmt, wobei dieses Gesetz - das ist auch wichtig - gleich
zeitig die Machbarkeit in Bezug auf die Umsetzung berück
sichtigt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob z.B. bei Artikel 14 
nicht in die Kompetenz der Kantone eingegriffen wird. Der 
Ständerat müsste das besser wissen als wir; er hat dort ei
nen anderen Beschluss gefasst. 
Das Gesetz hat dank den Beratungen in den Parfaments
kemmern und in den Kommissionen sicher an Gewicht ge
wonnen. Für den umstrittenen Artikel 7, in dem es um die 
Rechtsansprüche bei Bauten und Anlagen geht, hat der 
Ständerat eigentlich eine salomonische Lösung vorgeschla• 
gen, welche keiner Seite Nachteile oder Unzumutbarkeiten 
bringt Wir haben hier auch der Mehrheit zugestimmt. Gene
rell muss bei der Abwägung der Wahl zwischen der Initiative 
und dem vorliegenden Gesetz festgehalten und eingeräumt 
werden, dass Letzteres die Hauptanliegen der Initiative ja 
aufnimmt, aber klar definierte Begriffe in Bezug auf die Un
gleichbehandlung, den materiellen Anwendungsbereich so-
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wie die prozessualen Instrumente enthält und das Prinzip 
der Verhältnismässigkeit fast, aber nicht ganz immer berück
sichtigt. 
Diese Gründe sind Grund genug, die Initiative zur Ableh
nung zu empfehlen. 

Graf Maya (G, BL): Die Grünen sagen Ja zur Initiative 
«Gleiche Rechte für Behinderte». Wir sagen Ja, weil uns die 
Grundhaltung dieser Initiative ein wichtiges Anliegen ist. Es 
geht um Gerechtigkeit und Menschenwürde. Diese Volks
initiative will etwas sehr Einfaches: Sie will ein uneinge
schränktes grundsätzliches Ja der Schweizer Stimmbürge
rinnen und Stimmbürger, wenn sie zur Abstimmung kommt, 
ein Ja von uns allen; sie will ein Ja dazu, dass die behinder
ten Menschen gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger der 
Schweiz sind. Als solche sollen sie auch grundsätzlich und 
selbstverständlich den Anspruch auf gleichberechtigte Teil
habe haben, auf Zugang zu allem, was unsere Gesellschaft 
ausmacht. Es geht darum, dieses Ziel umzusetzen, und dies 
soll auch mit dem Verfassungsartikel geschehen. 
Die vorliegende Initiative verlangt keine Sondenrechte. Sie 
will auch keine Almosen für die behinderten Menschen, son
dern sie wlll das, was für alle anderen selbstverständlich ist: 
den Zugang zum öffentlichen Raum, zur öffentlichen Leis
tung, zu Ausbildung, Weiterbildung, Arbeit, kulturellem Le
ben, Dienstleistungen. 
Aber die lnitiantinnen und Initianten sind auch zu Recht nicht 
länger bereit, sich mit Versprechungen, der gute Wille sei 
da, und mit gnädigen Zugeständnissen abspeisen zu lassen. 
Sie wollen konkrete, einklagbare Rechte, um diese Selbst
verständlichkeit nun auch Realität werden zu lassen. Wir 
denken, dass sich niemand mehr bewusst ist als die lnitian
tinnen und Initianten selbst- es sind nämlich alles selbst be
troffene Menschen, die mit einer Behinderung leben -, wie 
viel auf dem Weg dahin noch zu tun ist und dass es Geld, 
aber auch viel Zeit kostet. Darum, das ist an dieser Initiative 
wichtig, beschränken sich die Forderungen bewusst auf das 
Vernünftige. Bitte schauen Sie die Initiative genau an, es 
heisst: «soweit wirtschaftlich zumutbar». Die Verhandlungen 
in der Kommission haben gezeigt, dass es da immer um ein 
Ausloten geht. Es ist wichtig zu wissen, dass keine behin
derte Person ein Interesse daran hat, dass eine Firma in den 
Ruin getrieben wird. Wir müssen auch wissen, dass kein 
Gericht in der Schweiz ein absurdes Urteil dazu überhaupt 
begründen würde. 
Das Gleichstellungsgesetz, das wir soeben behandelt ha
ben, Ist auf halbem Weg stehen geblieben. Der Mut, endlich 
etwas Mutiges zu tun, ist wieder einmal verraucht. Die Initia
tive, die wir mit einem Ja beantworten, soll darum gleich
zeitig Ansporn und Ziel sein, daran weiterzuarbeiten. Die 
Grünen sagen Ja zur Initiative und empfehlen Ihnen ein Ja; 
dies gleichzeitig als ein deutliches Zeichen an die Menschen 
mit Behinderungen und an die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, als ein verpflichtendes Bekenntnis zu einer 
echten Gleichberechtigung und zur Selbstverständlichkeit 
der Integration dieser Menschen in unsere Gesellschaft. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je crois impor
tant d'insister sur Je fait qu'il n'y a pas d'exclusive ou d'in
compatibllite entre !'initiative en matiere constitutionnelle et 
Ja ioi. On n'est pas devant un choix. Je ne vois pas pourquoi 
on devrait considerer la loi comme un contre-projet indirect. 
Les deux sont absolument complementaires. D'ailleurs, 
cette situation correspond parfaitement a celle qui existe en 
matiere d'egalite entre les femmes et les hommes, dont il y a 
tout lieu de se feliciter. 
J'ai remarque, et les debats l'ont montre, que certaines dis
positions de la loi - telles que la scolarite integree a l'ecole 
ordinaire, Mme Wirz-von Planta l'a rappele tout a !'heure -
posent un probleme constitutionnel dans ia mesure ou la 
scolarite est une competence cantonale. C'est justement 
pourquoi il me parait important de completer Ja base consti
tutionnelle existante. Cela permettrait de donner un cadre 
plus contraignant aux cantons. 
Une autre raison d'accepter !'initiative tient au fait que Ja loi 
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raste en dec;a des esperances legitimes des handicapes. 
Elle comporte des lacunes - I' egalite sur Je plan profession
nel par exemple - et on lui a fait subir des amputations 
quant aux amenagements des bätiments, au droit de re
cours, etc. A cet egard, le mandat constitutionnel servira de 
levier pour faire bouger les choses. La constitution, en effet, 
n'est pas qu'un monument respectable mais lnutile, fige 
dans l'univers des normes abstraites. La constitution deter
mine des droits subjectifs qu'on peut utiliser pour avancer. 
Bien sar, c'est toujours Ja litanie du coat financier qui sert de 
musique de fond a ces travaux legislatifs. Mais quand j'ai en
tendu que sur 700 000 handicapes qui vivent en Suisse, 
150 000 sont en situation de travailler regullerement et que 
seuiement la moitie d'entre eux ont un emploi, j'ai pense que 
dans nos decomptes savants, il faudrait aussi prendre en 
consideration Je coüt social d'une politique discriminatoire. II 
faudrait prendre en compte, par exemple, ce que coate a 
l'assurance-invalidite le versement de rentes a des person
nes qui pourraient travailler si on leur offralt des moyens de 
forrnation et l'amenagement des postes de travail ou sl on 
encourageait simplement l'embauche. De plus, ce serait ab
surde de rejeter !'initiative parce qu'elle pourrait coüter eher, 
etant donne que Je texte sur lequel les citoyens auront a se 
prononcer a prevu precisement une reserve explicite a cet 
egard, disant que ces amenagements se font «dans la me
sure ou ils sont economiquement supportables». Mais que 
veut-on de plus? 
Permettez-moi encore en conclusion de revenir, a tltre de 
comparaison, sur une disposition constitutionnellement voi
sine, particulierement chere a mon coeur, c'est-a-dire l'ega
lite entre femmes et hommes. En principe, les femmes ne 
sont pas des handicapees, mals, comme les handicapes, al
les sont victimes de discriminations et en butte aux dlfficul
tes engendrees par l'absence d'infrastructures adequates. 
Eh bien, gräce a l'article constitutionnel sur l'egalite et a la loi 
qui en decoule, pas moins de 246 projets pilotes concernant 
l'egallte sur le plan professionnel ont pu Atre soutenus finan
cierement. 
De plus, Ja norme sur l'egalite des salaires a permis des ac
tions en justice. Qu'on se rappelle l'histoire de cette jeune 
ouvriere de l'ex-Yougoslavie, qui a obtenu gain de cause 
apres trois ans de procedure pour discrimination salariale. 
La conclusion qu'en tire le Bureau federal de l'egalite entre 
femmes et hommes, c'est que «le courage et l'obstination 
demeurent des ingredients necessaires a l'obtentlon de 
l'egalite». Cela montre d'ailleurs qu'on n'a pas a redouter 
une avalanche de proces, comme semble le craindre Je 
Conseil federal. Mais il n'en raste pas moins - et c'est Ja 
l'essentiel - que si l'egalite des salaires n'avait pas ete ins
crite dans la constitution, cette victoire n'aurait pas ete pos
sible. 
Alors, ce qui reussit aux femmes doit reussir aussi aux han
dicapes. 
C'est pour toutes ces raisons que Je groupe ecologiste vous 
invite a suivre la majorite de la commission. 

Zieh Guido (C, AG): Hier stehe ich und kann nicht anders. 
Ich habe für ein Behindertengleichstellungsgesetz gekämpft, 
das diesen Namen verdient, und dabei viel riskiert. Nun ha
ben professionelle Bedenkenträger ein Gesetz formuliert, 
das in die richtige Richtung zeigt, den Weg aber nicht konse
quent genug verfolgt. Tatsächliche Gleichstellung in Ausbil
dung, Beruf und Gesellschaft ist mit diesem Gesetz leider 
nicht in Sicht; vor allem beseitigt es keine bestehenden bau
lichen Barrieren. Notwendig ist deshalb ein Verfassungsauf
trag, der zu einem neuen, echten und zumutbaren Gleich
stellungsgesetz für Behinderte führt. Ein Fortschritt für Men
schen mit Behinderungen ist jetzt nur noch mit der Volksin
itiative «Gleiche Rechte für Behinderte» zu erreichen. 
Die ersten beiden Sätze der Neufassung von Artikel 8 Ab
satz 4 der Bundesverfassung sind gleichwertig mit dem gel
tenden Text. Der dritte Satz will bloss die baulichen Barrie
ren beseitigen und lautet wörtlich: «Der Zugang zu Bauten 
und Anlagen oder die Inanspruchnahme von Einrichtungen 



00.094 Conseil national 1734 25 novembre 2002 

und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ist 
soweit wirtschaftlich zumutbar gewährleistet.» Darauf haben 
die Menschen mit Behinderungen in diesem Land ein be
gründetes Anrecht. 
Schon 1981 - das ist mehr als zwanzig Jahre her - hat die 
Weltorganisation anlässlich des Uno-Jahres der Behinder
ten festgehalten, was mit Gleichstellung gemeint ist: Es geht 
um die volle Teilhabe und Gleichheit in unserer Zeit und Ge
sellschaft. 
Dieses Grundrecht wollen wir unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit einrichten. Das Behinderten
gleichstellungsgesetz tut dies nur ungenügend; die bauli
chen Hindernisse bleiben bestehen. Deshalb braucht es 
eine neue Verfassungsbestimmung. 
Stimmen Sie der Mehrheit der Kommission zu, und empfeh
len Sie die Initiative zur Annahme. 

Stahl Jürg (V, ZH): Im Namen der SVP-Fraktion beantrage 
ich Ihnen, der Minderheit Trlponez zu folgen und die Initia
tive „Gleiche Rechte für Behinderte" abzulehnen. Nachdem 
diese Gesetzesvorlage in der ersten Runde der Verhandlun
gen mit Forderungen überladen wurde, scheint sich jetzt ein 
gangbarer Kompromiss abzuzeichnen. Die SVP-Fraktlon 
nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass im Wesentlichen 
ein Gesetz vorliegt, welches nach den anfänglichen «hohen 
Wellen„ doch wieder etwas zur Ruhe gekommen ist. 
Die SVP-Fraktion wies schon in der Eintretensdebatte dar
auf hin, dass Behindertenorganisationen, Gewerbe, Wirt
schaft, Staat und Gesellschaft Hand in Hand gehen sollten 
und nicht neue Konfrontationen aufzubauen sind. Denn ein 
Behindertengleichstellungsgesetz darf am Schluss nicht 
zum Bumerang für die Betroffenen werden. Unsere Beden
ken bleiben sowohl beim Gesetz als auch bei der Initiative 
bestehen und betreffen die mangelnde Praktikabilität und 
die ungewissen finanziellen Auswirkungen auf verschiede
nen Stufen. 
Die SVP-Fraktion behält sich deshalb auch vor, je nach Aus
gang der Differenzbereinigung dem Gesetz in der Schlussa
bstimmung die Unterstützung zu verwehren, und beantragt 
Ihnen, bei der Volksinitiative die Minderheit Trlponez zu un
terstützen und folglich die Initiative abzulehnen. 

Studer Heiner (E, AG): Ich spreche im Namen der Mehrheit 
unserer Fraktion, die aus den Vertretern der EVP besteht. 
Die vorherigen Voten zeigten es: Es kommt darauf an, wie 
weit man bei der Gleichstellung Behinderter gehen will. Wer 
nur die ersten praktikablen Schritte tun will, dem oder der 
genügt das Gesetz, wie es in der Differenzbereinigung mehr 
oder weniger steht. Wer aber der Meinung ist, dass im Ge
setz tatsächlich wichtige Schritte gemacht wurden, die aber 
nicht genügen, muss die Initiative zwangsläufig zur An
nahme empfehlen. Wir tun es nicht zwangsläufig, sondern 
weil wir finden, dass diese Initiative mit ihrer Formulierung 
eigentlich ein ganz klassischer Verfassungsartikel sei. Er 
gibt klar vor, worum es bei der Gleichstellung geht. Er ist 
auch nicht nur eine Kann-Bestimmung, der den Behörden 
Möglichkeiten gibt, sondern stellt Erwartungen an sie. Auch 
gibt er dem Gesetzgeber beim Vollzug bezüglich Zumutbar
keit dort, wo es nötig Ist, noch politischen Spielraum. 
So gesehen Ist es schwer einzusehen, was an diesem Ver
fassungsartikel falsch oder ungenügend sein soll. Deshalb 
ist es natürlich klar: Wenn unser Rat ihn zur Annahme emp
fiehlt, was ich hoffe, kommt damit zum Ausdruck, dass die
ser Vertassungsartikel nicht nur formuliert und genehmigt ist, 
sondern dass man dann als nächsten Schritt eine Nachbes· 
serung des Gesetz.es will, dessen Behandlung noch nicht 
abgeschlossen ist. Das ist die Ausgangslage. Von daher 
sind wir froh, wenn hier auch klare Entscheide getroffen wer
den. 

Goll Christine (S, ZH): Der Text dieser Initiative umfasst drei 
Sätze, drei einfache und berechtigte Forderungen. Die dritte 
Forderung der Volksinitiative ist auf alle Fälle nicht erfüllt, 
auch wenn wir heute einen neuen Verfassungsauftrag ken-

nen, gemäss dem keine Diskriminierung zwischen Behinder
ten und Nichtbehinderten stattfinden soll. Die dritte Forde
rung spricht davon, dass der Zugang zu Bauten und 
Anlagen und die Inanspruchnahme von Einrichtungen und 
Leistungen, die für die Offentllchkeit - also für uns alle - be· 
stimmt sind, gewährleistet sein müssen. Dieser dritte Satz 
beinhaltet sogar eine Relativierung, weil dies gewährleistet 
sein muss, soweit das wirtschaftlich zumutbar Ist. 
Frau Wirz-von Planta hat als Begründung für die Ablehnung 
der Volksinitiative erwähnt, dass sie von der Machbarkeit 
ausgehen möchte. Sie hat behauptet, dass die Volksinitia
tive nicht machbar, nicht umsetzbar sei. Ich muss Ihnen hier 
entgegnen, Frau Wirz-von Planta, dass einiges mehr mög
lich gewesen wäre. Wir haben das auch in der ersten Runde 
der Debatte über das Behindertengleichstellungsgesetz auf
gezeigt, das ja der Volksinitiative als indirekter Gegenvor
schlag gegenübergestellt werden soll. 
Ich muss Ihnen auch sagen, dass viel mehr machbar wäre, 
und zwar mit einfachen, mit billigen Massnahmen, die nicht 
nur Menschen mit Behinderungen zugute kämen, sondern 
einem Grossteil unserer Bevölkerung. Denken Sie an die äl
teren Mitmenschen in unserer Gesellschaft oder auch an die 
zahlreichen Familien mit kleinen Kindern, die nicht mit einem 
«Affenzahn» ihre Mobilität umsetzen können. In diesem 
Sinne werden wir nach wie vor diese Volksinitiative unter
stützen, weil sie notwendig ist und weil sie eine wichtige Er
gänzung in unsere Bundesverfassung einbringen würde. 
Wir unterstützen diese Volksinitiative erstens, weil das Be
hindertengleichstellungsgesetz noch nicht unter Dach ist 
Wir haben heute noch um die letzten Differenzen, eigentlich 
um Selbstverständlichkeiten, gefeilscht, und Sie haben vor
hin auch die Androhung der SVP-Fraktion gehört, diesem 
Gesetz die Zustimmung allenfalls nicht zu geben. Wir unter• 
stützen diese Volksinitiative zweitens, weil das Behlnderten
gleichstellungsgesetz als indirekter Gegenvorschlag auf 
diese Initiative keine befriedigende Antwort ist. Und wir un
terstützen diese Volksinitiative nicht zuletzt deshalb, weil wir 
überzeugt sind, dass weitere politische Anstrengungen not
wendig sind. Wir dürfen nicht bei diesem Behlndertengleich• 
stellungsgesetz stehen bleiben, sondern es sind weitere 
politische Anstrengungen notwendig, um die Gleichstellung 
in der Praxis für Menschen mit Behinderungen durchsetzen 
zu können. 

Nabholz Lili (R, ZH): Ich möchte zunächst meine Interes
senbindung offen legen: Ich präsidiere die Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter als 
Dachverbend im Behindertenwesen und bitte Sie, der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen und damit die Volksinitiative 
zur Annahme zu empfehlen. Warum? 
Diese Initiative verlangt nichts übertriebenes, sie verlangt 
nichts Extremes, sie verlangt nichts Unbezahlbares und sie 
verlangt nichts Unverhältnismässiges, sondern sie will, dass 
behinderte Menschen In der Schweiz mehr Chancen haben, 
damit sie wie all jene, die nicht behindert sind, im Rahmen 
ihrer individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten am sozia
len Leben partizipieren können. Dieses Ziel in seiner allge
meinen Ausformulierung ist an und für sich unbestritten, 
doch sobald man in die Details geht, bleibt es oft beim rei
nen Lippenbekenntnis. Verweist man nämlich auf all die Hür
den und Barrieren, die einer besseren Integration behin
derter Menschen am Arbeitsplatz, in öffentlichen Verkehrs
mitteln, in Bauten, Anlagen, in der Schule usw. hinderlich 
sind oder den Zugang dazu sogar verunmöglichen, beginnt 
das Wenn und Aber. Dann kommen die Einwände, warum 
das, was man im Prinzip akzeptiert, dann doch nicht gehen 
soll. Dann kann man hören und lesen, dass die heutige Bun
desverfassung und das in Vorbereitung befindliche Gesetz 
doch für den Schutz Behinderter vor Diskriminierung genüg
ten, dass die Forderung nach mehr Gleichstellung eine 
Zwängerei mit unabsehbaren Kostenfolgen sei, dass der 
letzte Satz der Initiative, der die so genannte Drittwirkung mit 
direktem Klagerecht für Behinderte verankern will, eine Pro
zesslawine auslösen werde usw. 
Kurz: Wir sind mit der typischen Situation konfrontiert. dass 
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diejenigen, die keinen Willen haben, auch keinen Weg zur 
Lösung anstehender Probleme sehen wollen. Gerade wenn 
man solcherlei hört, muss die Überzeugung wachsen, dass 
es einer griffigen verfassungsmiissigen Norm bedarf, damit 
den wohlfeilen Absichtserklärungen auch die nötigen Taten 
folgen und die zusätzliche Erschwerung des Lebens 
behinderter Menschen in zentralen Bereichen ein Ende 
nimmt. 
Dem Gesetzgeber wird mit der Initiative der klare Auftrag er• 
teilt, für die Gleichstellung der Behinderten mit den Nlchtbe
hlnderten zu sorgen. Das als Indirekter Gegenvorschlag er• 
arbeitete Behindertengleichstellungsgesetz tut das nur In 
beschränktem Masse. Am meisten Wlderstend erregt bei 
der Beratung offenbar der direkte Rechtsanspruch auf Zu
gang zu Bauten und Anlagen sowie auf Inanspruchnahme 
von Einrichtungen und Leistungen, die für die Offentllchkeit 
bestimmt sind. Gerade dieser Punkt bildet aber das Kem
stück der Initiative, denn er beschränkt sich nicht auf Dekla
mationen und blosse Appelle, sondern verankert den direk
ten, nötigenfalls einklagbaren Anspruch der Betroffenen, 
dass diese diskriminierenden Schranken nach und nach fal
len. 
Es versteht sich von selbst - und das ist mir wichtig zu beto
nen -, dass das allgemein geltende Prinzip der Verhältnis
mässigkeit auch hier seine Anwendung finden muss. Darum 
erwähnt die Initiative ausdrOcklich die Zumutbarkeit von nö
tigen Massnahmen. Gegen die Verankerung eines unmit
telbaren Rechtsanspruches werden daher zu Unrecht Äng
ste geschürt. Wie die Erfahrungen z. B. in den USA zeigen, 
löste in diesem sonst so prozessfreudjgen Land eine ana
loge Norm keine Prozesslawine aus. Diese Norm sorgt aber 
präventiv dafür, dass bei öffentlich zugänglichen Bauten, An
lagen und Einrichtungen frOhzeitlg an die Benutzung durch 
behinderte Menschen gedacht wird. Warum sollte man das
selbe nicht auch bei uns verlangen können, z. B. für das Sta
dium der Planung von Neu- und Umbauten? Gerade der 
rechtzeitige Einbezug der spezifischen Bedürfnisse behin
derter Menschen in den Planungsprozess hilft nämlich, spä
tere bauliche Anpassungen, d. h. erhebliche Kosten, zu ver
meiden. Aber selbst wenn die notwendigen Massnahmen 
etwas kosten, gilt es festzuhalten, dass grundsätzliche 
Rechte nicht nur dann legitim sein dürfen, wenn sie gratis 
umzusetzen sind. 
Darum bitte ich Sie, die Initiative zu unterstützen. 

Wldmer Hans (S, LU): Wenn man den verschiedentlich ge
machten Ausführungen zuhört, kann man sehr vieles lernen. 
Man kann sehr vieles lernen im Bereich des Juristischen, im 
Bereich des ökonomischen, im Bereich der Verfessungs
lehre usw. Aber es ist sehr wenig ausgeführt worden über 
das Bewusstsein, über die Legitimation, darOber, weshalb 
wir uns Oberhaupt mit den Behinderten im Sinne der Gleich
stellung befassen sollen. Darum erlaube ich mir, hier einige 
Ausserungen zu machen zum Bewusstsein, das wir haben 
müssen, wenn wir dieser Initiative zum Durchbruch verhel
fen wollen. 
Dazu möchte Ich zuerst einmal ganz banal etwas ausführen 
zum Thema Normalität. Normalität ist einfach das, was re
gelkonform ist, was 99 oder 95 Prozent als normal definie
ren. Eine Behinderung ist nun aber genau etwas, das von 
dieser Regelkonformität abweicht, sei es im Gehapparat, sei 
es im Verhalten oder wo immer. 
Nun, gefordert sind für Menschen, die diese Normalität nicht 
haben, zwei Dinge: Toleranz - und das ist ein Grundrecht in 
unseren Rechtsstaaten seit mindestens 200 Jahren - und 
zweitens Fantasie. Fantasie Im Umgang, In der konkreten 
Realisierung dieser Toleranz. Da muss, wie Frau Menetrey
Savary gesagt hat, ubouger quelque chose»; da muss etwas 
gehen. Und dazu muss man motiviert sein. 
Die Behinderten sind nicht nur eine Defiziterscheinung des 
Menschlichen, des Humanum. Die Behinderten zeigen uns 
Menschenmögliches. Das Menschsein ist nicht nur Effizienz, 
es ist auch von der Kategorie der Sinnhaftigkeit bestimmt. 
Das Menschseln Ist nicht nur Ellbogengesellschaft; auch So-
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lidarität mit den Schwächsten ist nötig. Das Menschsein ist 
nicht nur Arbeitsteilung zur Effizienzsteigerung, sondern 
auch Integration und Gewinn von emotionalen Synergien: 
Generierung von Sinn. . 
Ich kann Ihnen sagen, ich weiss das aus persönlicher Be
troffenheit: Ich habe eine Schwester, die ein behindertes 
Kind hat und deswegen auch viele Kontakte zu Behinderten 
hat. Behinderte und der Umgang mit Behinderten können 
auch Sinn generieren. Aus diesem Bewusstsein heraus 
müssten wir eigentlich bereit sein, auch gewisse finanzielle 
Mehrausgaben zu tätigen und das Anrecht auf Gleichbe
handlung Justizlabel zu machen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Initiative zur Annahme zu 
empfehlen. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Die CVP-Fraktlon unterstützt 
das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligun
gen von Menschen mit Behinderungen. Sie hat daran mitge
arbeitet, dass dieses Gesetz in der heute vorliegenden Form 
zustande gekommen ist. Sie wird aber in der Mehrheit die 
Volksinitiative ablehnen. Die Position der Minderheit In der 
CVP wurde vorhin von Herrn Kollege Zäch vertreten. 
Die Volksinitiative unterscheidet sich vom Gesetz, das wir 
ausgearbeitet haben, doch in einem wesentlichen Punkt. Die 
Initiative bezieht alle Bauten und Anlagen ein - auch die be
stehenden. Hier kann im Einzelfall geklagt werden. Ich frage 
Sie: Wollen Sie das? 
Nun sagen die Initianten, die wirtschaftliche Zumutbarkeit 
müsse gegaben sein. Aber die Frage, wie ein Gericht den 
Begriff asoweit wirtschaftlich zumutbar» anwenden wird, 
bleibt offen. Hier wird ein subjektives Recht auf Zugang zu 
Anlagen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind, begrOndet. Das Ist ein juristisches Tummelfeld, das we
niger den Behinderten nützt als vielmehr die Rechtsgelehr• 
ten in den Gerichten beschäftigen wird. 
Der zentrale Punkt der Initiative ist der Auftrag an die Ge
setzgeber auf allen Stufen, bei ihrer Tätigkeit stets auch die 
Situation, die Bedürfnisse und die Integration der Behinder
ten Im Auge zu haben und dafür konkrete Vorschriften zu er
lassen. Diese Volksinitiative hat vieles bewirkt; das ist ihr 
grosses Verdienst. Seit April 1999 steht ein Artikel in der 
Bundesverfassung - Artikel 8 -, der die Gesetzgeber von 
Bund und Kantonen beauftragt, Benachteiligungen von be
hinderten Personen zu beseitigen. Er hat also das gleiche 
Ziel wie die Initianten. Somit stellt sich die Frage, was 
schneller umsetzbar ist. 
Die Mehrheit unserer Fraktion lehnt diese Initiative aus drei 
GrOnden ab: 
1. Der Bundesrat und das Parlament haben rasch gehandelt 
und damit den Verfassungsauftrag ernst genommen. Wenn 
wir z. B. im Behindertengleichstellungsgesetz im Schulbe
reich eher eine sanfte Zielsetzung formuliert haben, ist dies 
nicht aus GleichgOitlgkeit erfolgt, sondern wir haben damit 
die Verfassungsvorgabe umgesetzt. 
2. Das Gesetz ist ein klassischer Gegenvorschlag zur lnitia• 
tlve; er weist Substanz auf. Denken Sie an die Bereiche 
Wohnungen, öffentliche Bauten usw. Deshalb enlbrigt sich 
die Annahme der Volksinitiative, well sie auf absehbare Zeit 
nicht mehr bringt. Die einzige wichtige Differenz bei Artikel 7 
haben wir heute in Richtung des Beschlusses des National
rates entschieden. Bei dieser Schlussbilanz werden auch 
noch einige Zögernde die Initiative zur Ablehnung empfeh
len. 
3. Die Initiative ist in einem Punkt zu weit gegangen, nämlich 
dort, wo sie alle, d. h. auch die bestehenden Anlagen mit 
einbezieht, und dies mit einem Klagerecht im Einzelfall. Das 
ist nicht finanzierbar, und es Ist vor allem kontraproduktiv für 
die Behinderten, weil es zeitliche Verzögerungen mit sich 
bringt. 
Fazit: Die Annahme der Initiative brächte mehr Unsicherheit 
und eine Zeiteinbusse, denn mit dem Gegenvorschlag sind 
doch wesentliche Anliegen der Volksinitiative aufgenommen 
worden, soweit sie mit einem vernünftigen Aufwand partner
schaftlich realisierbar sind. 
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Ich bitte Sie deshalb namens der Mehrheit der CVP-Frak
tion, diese Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. 

Bruderer Pascale (S, AG): Es steht fest, dass wir das Glas 
«Behindertengleichstellung» mit dem Behindertengleichstel
lungsgesetz allerhöchstens halb gefüllt haben oder füllen 
werden. Man könnte sich fragen: Ist dieses Glas nun halb 
voll oder eben halb leer? Meines Erachtens stellt sich diese 
Frage gar nicht; ich erkläre nachher, wieso. 
Nicht unbedingt dem Inhalt, aber immerhin dem Trtel des 
Gesetzes entnehmen wir, dass unser Ziel die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen ist. Behindertengleich• 
stellung ist nicht soziale Fürsorge und nicht die Schaffung 
von Sonderrechten. Wenn wir uns die Gleichstellung zum 
Ziel setzen, müssen wir doch vielmehr folgende zwei Punkte 
verinnerlichen und uns ihrer bewusst werden: 
1. Die Gleichstellung Behinderter Ist ein radikales Ziel, das 
sich nicht bloss ein bisschen umsetzen lässt. Es gibt nicht 
«ein bisschen» Gleichstellung, auch wenn das politisch an
genehmer wäre, wie ich immer wieder merken und bemer
ken muss. Wenn Menschen mit Behinderungen beispiels
weise das Tram benOtzen oder Bus fahren, ist es das eine, 
wenn sie dies ohne Schranken tun können. Aber Oberlegen 
wir uns doch einmal, wieso wir Tram oder Bus fahren! Nicht 
aus Freude oder Spass am öffentlichen Verkehr, sondern wir 
gehen einkaufen, gehen Ins Kino, besuchen Freunde, gehen 
auswärts essen oder gehen arbeiten - so sieht es ausl 
Darum ist eine stock- oder teilweise Gleichstellung gar nicht 
möglich bzw. keine wirkliche Gleichstellung. Darum stellt 
sich die Frage auch nicht, ob das Glas halb voll oder halb 
leer ist, und darum muss ich Frau Wirz-von Planta - sie ist 
zwar gerade nicht hier - auch sagen, dass ich nicht Ober
zeugt bin, dass es so viele verschiedene Wege zu unserem 
Ziel der Behindertengleichstellung gibt. 
2. Ich muss vielleicht etwas wiederholen, was die Gleichheit 
anbelangt, die wir anstreben. Um welche Gleichheit geht es 
Oberhaupt? Behinderte sind untereinander nicht gleich, das 
ist klar; wir Nichtbehinderte sind untereinander auch nicht 
gleich. Es gibt aber einen Punkt, wo wir alle gleich sind, und 
das ist eben zentral und wichtig: Als Bürgerinnen und Bürger 
mit Rechten und Pflichten sind wir alle gleich, als Bürgerin
nen und Bürger, die diese Rechte und Pflichten eben auch 
wahrnehmen wollen, seien es nun Menschen mit Behinde
rungen oder Menschen ohne Behinderungen - so soll es ja 
auch sein -, als Bürgerinnen und Bürger, die nach Autono
mie und Selbstbestimmung streben und die ein Anrecht auf 
dieses Streben und auf diese Selbstbestimmung haben. 
Aus all diesen Gründen fordert die Initiative die Beseitigung 
der sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, die sich Men
schen mit Behinderungen im Alltag stellen. Zu diesen Barrie
ren - ich erlaube mir, das hier anzumerken - gehören auch 
die Vorurteile und Hemmungen in unseren Köpfen - den 
Köpfen der Nlchtbehinderten - im Umgang mit Menschen 
mit Behinderung. 
Darum gehört der Grundsatz der Gleichstellung statuiert, 
und das passiert mit dem Behindertengesetz eben nicht. 
Bauliche Hindernisse gehören abgebaut und eben nicht nur 
in der Planung berücksichtigt, und das passiert mit dem Be• 
hindertengleichstellungsgesetz nicht. Das Erwerbsleben ge
hört verbindlich berücksichtigt, und auch das passiert mit 
dem Behindertengleichstellungsgesetz schlicht und einfach 
nicht. Das Gesetz ist in weiten Teilen von Ängsten, von Vor
urteilen und eben auch von Partikularinteressen geprägt. 
Das sind genau jene Aspekte, die es endlich - endlich - zu 
überwinden giltl Dies alles spricht fQr die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen, und dies alles spricht für ein 
überzeugtes Ja zur Volksinitiative. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Voici quelques 
expllcations au sujet de !'initiative populaire «Droits egaux 
pour les personnes handicapees», qui a ete deposee le 14 
juin 1999 sous la forme d'un projet redige de toutes pieces. 
Cette initiative demande l'introduction dans la Constitution 
federale d'une nouvelle disposltion qui donne le mandat le-

gislatif de pourvoir a l'egalite de droit pour les personnes 
handicapees et de prendre des mesures en vue d'ellminer et 
de corriger les inegalites existantes. Elle entend aussi que 
soient garantis l'acces aux constructions et aux Installations 
ou le recours a des equipements et a des prestations desti
nes au public, dans la mesure ou ils sont economiquement 
supportablas. 
Le mandat legislatif prevu par !'initiative est formule d'une 
maniere ouverte et ne presente donc pas de difference nota
ble avec la teneur de l'actuel article 8 alinea 4 de la constitu
tion. Par contre, il y a une difference quant a la demande 
d'une garantie d'acces aux constructions ou de recours a 
des prestations destinees au public. Cette garantie introduit 
au niveau constitutionnel un droit subjectif qui vise aussl 
bien les personnes privees que les collectivltes publlques; 
eile porte sur toutes les constructions et Installations qui sont 
mlses a la disposltion du public et couvre aussi les presta
tions de toute nature. Par contre, l'initiative populaire recon
nait le respect du principe de proportlonnallte, considere en 
particulier sous son aspect economique. 
La commission a dü se prononcer sur cette initiative alors 
qua las debats sur la lol sur l'egalite pour les handlcapes 
n' etaient pas termlnes. Par 12 voix contre 1 o et avec 2 abs
tentions, elle s'est prononcee en faveur de !'initiative, cela 
pour plusieurs raisons. 
Une partle des membres de 1a commission, par conviction 
profonde, ont estime qua la lol n'allait et n'irait pas assez 
loin; ils ont donc recommande d'accepter !'initiative. Une 
autre partie des membres l'ont combattue, parce qu'ils pen
saient que la loi allait de toute fa9on assez loin et que l'lnltia
tive etalt tres contraignante. Comme ses alineas 1 er et 3 
sont d'application directe, les litiges devraient Atre portes de
vant les tribunaux jusqu'a ce qua la legislation decoulant de 
la norme constitutionnelle entre en vigueur. Quelques mem
bres de la commission avaient un avis mltige et etaient mal a 
l'aise vis-a-vis de 1a decision a prendre puisqu'ils ne sa
vaient pas quelle tournure allalt prendre la loi definitive et te• 
naient a certains articles, tels que ceux relatifs au droit 
subjectif et, par exemple, a !'Integration des enfants dans 
recole reguliere. Le vote est alors lntervenu. 
C'est par 12 voix contre 10 et avec 2 abstentions que la 
commlssion, en l'etat des debats, propose de recommander 
au peuple et aux cantons d'accepter !'initiative populaire. 

Suter Marc F. (R, BE), für die Kommission: Es sind heute in 
dieser Debatte viele fQr mich beeindruckend gute und ver• 
ständnisvolle Worte gefallen. Herr Widmer hat es auf den 
Punkt gebracht: Es geht darum, dass in den Köpfen und in 
den Herzen nicht nur Sympathie ist, sondern auch das Be
wusstsein tor die vorhandenen Probleme, aber auch für die 
Chancen, welche eine Gleichbehandlung von Menschen mit 
Behinderung darstellt. Es geht schlicht darum, dass es auf
hören muss, dass Behinderte durch schikanöse Dinge be
hindert, benachteiligt werden, weil man nicht daran gedacht 
hat, weil man gleichgültig ist, weil man nicht den Willen hat, 
jetzt auch einmal Nägel mit Köpfen zu machen. 
Frau Wirz-von Planta sagte, die Basserstellung sei eine 
Selbstverständlichkeit. Ich weiss nicht, ob das so ist, aber 
wenn es so ist, dann muss man fQr diese Initiative sein. Für 
mich ist es nicht ehriich, wenn man auf der einen Seite sagt, 
es sei eine Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite 
aber nicht bereit ist, das Nötige vorzukehren. 
Herr Triponez fand, das Behindertengleichstellungsgesetz 
erfülle den Auftrag. Nehmen wir nur ein Beispiel, den Be
reich des Arbeits· und Erwerbslebens. Das ist für uns alle 
ein zentraler Schlüssel zur Integration, nicht nur wenn wir 
behindert sind, sondern dieser Bereich ist schlechthin abso
lut entscheidend. Der Arbeitsplatz ist nicht nur Ort der Be• 
gegnung, er ist auch Ort der Mitverantwortung. Gerade in 
diesem Bereich haben behinderte Menschen noch mit gros• 
sen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die hohe Arbeitslosigkeit 
bei erwerbsfähigen Behinderten ist ein ungelöstes Problem, 
und es wurde In diesem Gesetz ausgeklammert. 
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Wer WOrde das sonst akzeptieren? Fast 50 Prozent der er• 
werbsfähigen Behinderten - das ist die Schätzung - haben 
keine Arbeit. Wer würde das sonst akzeptieren? Es ist so: 
Am Arbeitsplatz versperren häufig bauliche Hindernisse den 
Weg, weil die Behinderten In de: Planung ~rgesse~ wur
den. Anderseits gibt es auch unsichtbare Barneren, die aus 
Vorurteilen BerOhrungsAngsten, GleichgQltigkeit bestehen. 
Diese Barrieren zu erkennen und abzubauen ist ein ent
scheidender Schritt. Erst dann kann ein neues Bild von be
hinderten Menschen entstehen, das nicht mehr von Mitleid 
und Defiziten geprägt ist, sondern Raum bietet für ihre ge
samte Persönlichkeit mit all ihren individuellen Eigenschaf
ten und Stärken. 
Ich komme auf das Gesetz zu sprechen. Frau Menetrey hat 
es vOllig zu Recht auf den Punkt g~racht: _Die Verf~ungs
bestimmung und dieses Gesetz be1SSen einander nicht; sie 
sind komplementär. Das Gesetz ist ein Anfang, das attestie
ren wir aber es ist auch eine verpasste Chance. Wir möch
ten ~ in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Kommunikation, 
Ve;kehr mehr gemacht wird, als was dieses Gesetz anbietet. 
Sehr vieles in diesem Gesetz ist selbstverständlich. Nehmen 
Sie den Bereich des Bauens. Die allermeisten Kantone ken
nen heute diesbezQgliche Bestimmungen, aber sie werden 
nicht angewandt; zu 40 Prozent finden sie keine Beachtung. 
Ein Beispiel: Wenn Sie aus d~ B~rner Bahnhof k_?mme~. 
dann achten Sie mal darauf, wre ein Blinder dort uber die 
Strasse gelangen soll. Bis vor einem Jahr war dort eine 
akustische Anlage fOr Blinde eingerichtet Diese wurde eines 
Tages demontiert Mit dem Behlndertengleichstellungsge
setz können Sie rein gar nichts dagegen unternehmen, dass 
heute ein Blinder nur noch unter Lebensgefahr Ober diese 
Strasse kommt. Sie können mit diesem Gesetz auch nichts 
tun für die Beseitigung eines Drahkreuzes, das auf einem 
Seeuferweg steht oder vor dem Eingang zu einem Theater 
oder zu einem Kino oder das aus SicherheltsgrOnden als 
Abschrankung vorgesehen wird. Sie können nichts tun ge
gen Türen, die verschlossen bleiben, weil mai;i bei!3Plels
weise vergessen hat, eine Gegensprechanlage e1nzunchten. 
Ich könnte mit der Aufzählung solcher Beispiele fortfahren -
es sind Tausende. Das ist nicht etwas, das Geld kostet. Man 
muss endlich ein Instrument in die Hand bekommen, damit 
dort, wo es wirtschaftlich zumutbar Ist, wo es machbar, wo 
es vernünftig ist, endlich etwas passiert. 
Zum Bereich der Dienstleistungen: Im Behindertengleich
stellungsgesetz wird kein Beseitigungsanspruch einge
räumt. Sie können eine Diskrimination also nicht aus dem 
Weg räumen. Sie können als Behinderter nur Geld verlan
gen. Das geht uns gegen die WOrde. Wir wollen mit der Be
hinderung nicht Geld verdienen; das ist ein falscher Ansatz. 
Wir wollen, dass diese Ausgrenzung aufhört. Wenn es 
machbar wirtschaftlich zumutbar ist, dann muss hier etwas 
gescheh~n. Was die Dienstleistungen, die Aufträge und Fris
ten im Gesetz angeht. so sind es beispielsweise zehn Jahre 
für Automaten: Zehn Jahre lang wird nichts gehen. Viele Sin
nesbehinderte sagen mir: Wir haben Riesenprobleme bei 
der Bedienung der Automaten, der Billettautomaten, Banco
maten usw. Die Rollstuhlfahrer haben diese Probleme auch. 
Müssen wir jetzt zehn Jahre warten, bis etwas geht? Ist es 
nicht richtig, dass Sie uns den Schlüssel in die Hand geben, 
dass man diese Probleme Jetzt anpacken kann? 
Zu den Kostenfolgen: Die Erfahrungen beim Bau zeigen, 
dass die Mehrkosten in der Regel unter 5 Prozent liegen. 
Das ist wirtschaftlich zumutbar. Genau deshalb steht in die
ser Verfassungsbestimmung dieser Vorbehalt; man hält der 
Initiative auch den Richter entgegen. Wir haben Vertrauen in 
die Gerichte. Wir haben mehr Vertrauen in gerechte, sach
gerechte, gut abgeklärte Entscheide der Richter als von Ver
waltungsstellen, von Leuten, die die Situation oft wenig 
kennen und dann auch nicht die Zelt haben, richtige, diffe
renzierte Entscheide zu treffen. 
Professor Kölz, einer der wirklich herausragenden Staats
und Verwaltungsrechtler, hat die Initiative geprüft und befun
den, sie sei massvoll, praktikabel und fQhre zu einem Sub
stanzgewinn, zu einem Mehrwert. Der Verfass~ngsrat ~es 
Kantons Zürich hat denn neulich auch genau diese strittige 
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Bestimmung Obernommen, wonach der Zugang zu öffentli
chen Bauten und Anlagen sowie die Inanspruchnahme von 
Einrichtungen und Dienstleistungen, die fOr die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, gewährleistet sein sollen. Ein Verfassungs
rat, der eine bürgerliche Mehrheit aufweist, ist- unter Feder
führung freisinniger Kantons- u_nd Verfassu~gs~te - ~ereit 
gewesen, genau dieselbe Bestimmung in die zurchensche 
Kantonsverfassung aufzunehmen! 
Folgen wir doch dem Beispiel des Kantons ZOrichl Was fQr 
Zürich möglich ist, sollte doch auch für die ganze Schweiz 
möglich sein. 
Ich danke Ihnen fOr die Unterstützung. 

Metzler Ruth Bundesrätin: Der Bundesrat hat Ihnen ein Ge
setz zur Glei~hstellung der Behinderten vorgelegt. In diesem 
Gesetz wird vielen Anliegen Rechnung getragen, welche 
heute auch von den Befürwortern der Initiative angespro
chen worden sind. Herr Suter hat soeben gesagt, es müss
ten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Bundesrat ist 
der Auffassung, dass mit dem Behindertengleichstellungs
gesetz eben Nägel mit Köpfen gemacht werden, und er lehnt 
deshalb diese Volksinitiative ab. Warum? 
Zentraler Punkt der Volksinitiative «Gleiche Rechte fOr Be
hinderte» ist die Einräumung von Rechten, die direkt - ge
stützt auf die Bundesverfassung - vor Gericht geltend 
gemacht werden können. Dieses Instrument ist in dieser 
Ausgestaltung für den Bundesrat vor allem wegen der 
Rechtsanwendung und wegen der Kostenfolge problema
tisch. Die Umsetzung dieser Initiative Ist problematisch, weil 
der Verfassungstext keine Umsc~reibung de~ Geltung~be
reiches enthält und auch keine Ubergangsfristen vorsieht. 
Die Initiative verursacht deshalb eine Rechtsunsicherheit -
insbesondere fQr die Grundeigentümer, aber auch fOr Leis
tungserbringer. In vielen Pun~n ist unklar, wie d]e Verfas
sungsbestimmung von den Genchten ausgelegt wurde. 
Ich bin deshalb überzeugt, dass in einem derart komplexen 
Bereich die Gewährleistung eines subjektiven Rechtes auf 
Stufe der Verfassung nicht der richtige Weg ist, um die 
Gleichstellung der Behinderten mit den Nichtbehinderten zu 
fördern. Die Kosten, die sich aus der Initiative ergeben, las
sen sich auch deutlich weniger genau einschätzen als beim 
Gegenentwurf. Die Initiative wird aber sicher hohe Kosten 
verursachen. Auch aus diesen GrOnden lehnt der Bundesrat 
die Initiative klar ab. Der Bundesrat ist Oberzeugt, dass es 
Massnahmen braucht, um die vorhandenen Benachteiligun
gen Behinderter möglichst zu beseitigen; der Indirekte Ge
genentwurf der nun allmählich seine definitive Gestalt 
findet verr~eidet die erwähnten Mängel der Initiative. 
Die gesetzliche Lösung hat gegenüber dli!r Volksiniti_ative 
auch den Vorteil dass sie den Geltungsbereich In sachlicher 
und auch in zeitlicher Hinsicht viel differenzierter und damit 
auch sachgerechter umschreibt. Die Rechtsanwendung ist 
mit diesem Gesetz auch gesamtschweizerisch harmonisiert, 
und den Betroffenen bietet der Gegenentwurf zudem we
sentlich mehr Rechtssicherheit; die Folgen sind viel bere
chenbarer als bei einer Annahme der Initiative. 
Das Ergebnis, das heute vorliegt, erfüllt in den Augen des 
Bundesrates den Gesetzgebungsauftrag der Verfassung. 
Der Gegenentwurf greift die wesentlichen Anliegen der Volk
sinitiative auf. Der Gesetzgebungsauftrag der Initiative geht 
Im Übrigen nicht weiter als der Gesetzgebungsauftrag, den 
wir in Artikel 8 Absatz 4 der Bundesverfassung bereits ha
ben. 
Die Volksinitiative brächte eigentlich nur in einem Punkt ei
nen zusätzlichen Gewinn für die Behinderten: Sie gewährt 
RechtsansprOche bezüglich aller bestehenden Bauten, An
lagen sowie Dienstleistungen Privater. Gerade in diesem 
Punkt ist aber der Bundesrat der Meinung, dass diese Aus
weitung zu weit geht. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, die Initiative zur Ablehnung zu 
empfehlen und Ihrer Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Eintreten ist obligatorisch 
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Detailberatung- Examen de detail 

Titel und Ingress, Art 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... die Initiative anzunehmen. 
Minderheit 

1738 

(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Dunant, Egerszegi, Gutzwiller, 
Heberlein, Stahl, Widrig) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.2 
Proposition de la commission 
Majorite 
.... d'accepter !'initiative. 
Minorite 
(Triponez, Borer, Bortoluzzl, Dunant, Egerszegi, GutzwiHer, 
Heberlein, Stahl, Widrig) 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatH: Beilage - Annexe 00.094/2945) 
Für den Antrag der Minderheit .... 82 Stimmen 
Filr den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 00.004/2948) 
FQr Annahme des Entwurfes •... 93 Stimmen 
Dagegen .... 68 Stimmen 

Schluss der Sitzung um 18.50 Uhr 
La seance est levee a 18 h 50 

.sie.~• s-1 '\ 1 
\/ofr p . 1"11 

si~ s. 4'12-
volr P· -t◄~ 
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Gleiche Rechte für Behinderte. 
Volkslnltlatlve. 

2 d6cembre 2002 

Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Droits egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populaire. 
Lol federale sur l'elimlnation 
des lnegalltes frappant 
les personnes hancllcapees 

Differenzen - Dlvergences 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Consen fedt\ral 11.12.00 (FF 2001 1605) 
Bericht SGK•NR 20.09.01 
Rapport CSSS-CN 20.09.01 
Ständerat/Conseil des Etats 02.10.01 (Erstrat - Premier Conseß) 
Netlonalrat/Conseil national 05.10.01 {Frist- Dlilal) 
Neflonalrat/Consefl national 13.06.02 (Zweitrat - Oeuxleme Conseil) 
Natlonalrat/Consell national 17.06.02 (Fortsetzung - SUl!B) 
Netlonalrat/Consell netlonal 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Stllnderat/ConseU des Etats 23.09.02 {Differenzen - Dlvergences) 
Netlonalrat/ConseU national 25.11.02 {Olflerenzen - Oivergences) 
Stllnderat/Consell des Elats 02.12.02 {Differenzen - Dlvergences) 
Nallonallat/Consell national 04.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conterence de concUlatlon 10.12.02 
Stllnderat/Conseß des Etats 10.12.02 (Olflerenzen- Dlvergences) 
Natlonalrat/ConseD national 11.12.02 {Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseß des Etats 13.12.02 (Schlussabstlmmung - Vole final) 
Netlonalrat/Consell national 13.12.02 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BSI 2002 8152) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2002 7569) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8223) 
Texte de racte leg1slatll 2 (FF 2002 7640) 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol flklerale sur l'ellmlnatlon des lnegalltes frappant 
lea personnea handlcapees 

Art.1 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.1 al. 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer ti la d6clslon du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Die Differenz In Ar· 
tlkel 1 betrifft nur den französischen Text; es handelt sich um 
eine sprachliche Korrektur. Wir stimmen dem Nationalrat zu. 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 Abs. 4bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 al. 4bla 
Proposition de la commisslon 
Adherer ti la declslon du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: In Absatz 4bis geht 
es lediglich um Begriffe. Der Ständerat hat die Aufzählung 
exemplarisch, aber nicht abschllessend formuliert. Er hat sie 
schlank gehalten. Er hat nur den ersten Tell fOr die Um
schreibung einer Benachteiligung In der Aus- und Weiterbil
dung aufgenommen. Der Nationalrat hat nun Litera b Ins 
Gesetz aufgenommen und als Beispiel eine weitere Benach-
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teillgung aufgefOhrt, nämllch die Benachtelligung durch die 
Dauer und Ausgestaltung des BIidungsangebotes sowie 
durch PrOtungen, falls sie den spezifischen BedQrfnlssen 
Behinderter nicht angepasst sind. 
Wir stimmen dieser Ergänzung des Nationalrates zu, verwei
sen aber klar darauf hin, dass das Verhältnlsmässlgkelts• 
prinzip gemäss Artikel 8 auch hier uneingeschränkt anzu
wenden ist. Eine strikte Anwendung von Litera b ohne 
Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips könnte 
dazu führen, dass ganze Bildungsgänge nicht mehr möglich 
sind. Doch Artikel 8 verlangt eben, dass Massnahmen In el• 
nem gesunden Verhältnis zum wirtschaftlichen Aufwand ste
hen müssen. Dem wollen wir auch später in der Anwendung 
Nachachtung verschaffen; es darf keine Schule, kein Kurs 
faktisch durch eine zu strenge, nicht verhältnlsmässlge An
wendung dieser Bestimmungen verunmögllcht werden. 

Angenommen -Adopte 

Art. 5 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 5 al.1 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Der Beschluss 
des Nationalrates bei Artikel 5 Absatz 1 ist eine rein sprach
liche Korrektur redaktioneller Art. Es geht darum, dass Be
nachteiligungen nicht «auszugleichen», sondern zu «verrin
gern» sind. Die gleiche Änderung nehmen wir später bei Ar
tikel 13a vor. 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Wer im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann: 
a. im Falle eines Neubaus oder einer Erneuerung einer 
Baute oder Anlage Im Sinne von Artikel 3 Buchstaben a, c 
und d während des Baubewilligungsverfahrens von der 
zuständigen Behörde verlangen, dass die Benachtelllgung 
unterlassen wird. Nach Abschluss des Baubewilligungsver
fahrens kann ausnahmsweise ein Rechtsanspruch auf Be
seitigung im Zivilverfahren geltend gemacht werden, wenn 
das Fehlen der gesetzlich gebotenen Vorkehren im Baube
willigungsverfahren nicht erkennbar war; 
b. Im Falle einer Einrichtung oder einem Fahrzeug des öf
fentlichen Verkehrs bei der zuständigen Behörde verlangen, 
dass die SBB oder ein anderes konzessioniertes Unterneh
men die Benachtemgung beseitigen oder unterlassen. 

Art. 7 
Proposition de Ja commlsslon 
Toute personne qui subit une lnegallte au sens de l'article 2 
alinea3peut 
a. en cas de constructlon nouvelle ou de renovatlon d'une 
construction ou d'une installatlon au sens de l'artlcle 3 
lettres a, c et d, demander, dans 1a procedure d'autorlsation 
de construlre, ä l'autorlte competente qu'II soit renonce a l'in
egalite. A l'issue de la procedure d'autorlsatlon de con
strulre, la personne peut intentlonnellement faire valolr le 
droit ä l'ellmlnatlon de l'lnegalite devant les lnstances de la 
Juridlction civlle, sl l'absence des mesures legalement requi
ses n'etait pas reconnaissable lors de la procedure d'autori
satlon de construire; 
b. dans le cas d'un equipement ou d'un vehicule des trans
ports publlcs demander a l'autorite competente que les CFF 
ou une autre entreprise concessionnaire eliminent l'inegalite 
ou y renoncent. 

Frlck Bruno (C, SZ). tor die Kommission: Artikel 7 ist das 
eigentliche KernstOck der Differenzbereinigung. Im Hinblick 
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auf die spätere sichere Rechtsanwendung mache ich fol
gende Ausführungen: Der Ständerat hat einen wesentlichen 
Unterschied zum Nationalrat formuliert. Der Nationalrat nor
mierte, dass Jederzeit die Beseitigung einer Benachteiligung 
verlangt werden kann. Wir hatten das eingeschränkt und 
legten fest, dass bei Bauten und Anlagen die Beseitigung ei
ner Benachteiligung nur im Zusammenhang mit dem Neu
bau oder der Erneuerung möglich ist. Beim öffentlichen 
Verkehr hingegen ist diese Geltendmachung jederzeit mög
lich. Der Nationalrat hat in der Differenzbereinigung mit 95 
zu 57 Stimmen an seinem Beschluss festgehalten, offenbar 
im Willen - auch ermutigt durch Frau Bundesrätin Metzler-, 
dass der Ständerat eine Vermittlungslösung finde. Wir ha
ben das getan. 
Grundsätzlich halten wir an unserer Lösung fest, wonach die 
Beseitigung einer Benachteiligung bei Bauten und Anlagen 
nur Im Zusammenhang mit dem Neubau oder der Erneue
rung der Bauten und Anlagen geltend gemacht werden 
kann. Wir knOpfen also weiterhin an das Baubewilligungs
verfahren an. Hingegen haben wir einen Zusatz eingefügt. 
Dieser lautet wie folgt: «Nach Abschluss des Baubewilli
gungsverfahrens kann ausnahmsweise ein Rechtsanspruch 
auf Beseitigung im Zlvllverfahren geltend gemacht werden, 
wenn das Fehlen der gesetzlich gebotenen Vorkehren im 
Baubewilligungsverfahren nicht erkennbar war.» 
Zur Interpretation: In welchen Fällen ist diese Benachtelli• 
gung nicht erkennbar? Drei Fälle sind es: Erster Fall: Wenn 
ein Bauherr ohne Bewilligung gebaut hat. zweiter Fall: Wenn 
er anders als gemäss Bewilligung gebaut hat, also in der 
Ausführung von der Baubewilligung abgewichen ist. Und 
dritter Fall: Wenn aus den Plänen auch bei gründlicher Prll
fung nicht ersichtlich sein konnte, dass eine Benachteiligung 
der Behinderten eintreten wird. Allen dieser drei Fälle Hegt 
ein unkorrektes, schuldhaftes Verhalten des Bauherrn zu
grunde. 
Ausdrücklich nicht mehr gerügt werden kann nachträglich, 
wenn folgende beiden Tatbestände vorliegen, In denen den 
Bauherrn kein Verschulden trffft: Erstens, wenn im so ge
nannten kleinen Baubewllilgungsverfahren oder im Anzeige
verfahren eine Bewllllgung erteilt wird, kann später - auch 
wenn eine Organisation oder eine betroffene Person die Be
nachteiligung nicht früher hat erkennen können - diese Be
nachteiligung nicht mehr geltend gemacht werden. Der 
zweite Anwendungsfall, der die Ausnahme von Litera a aus
schliesst, liegt vor, wenn die Baubewilligungsbehörde fehler
haft entschieden hat, ohne dass der Bauherr diesen 
Fehlentscheid herbeigeführt hat, Ihn also kein Verschulden 
trifft. zusammengefasst Keine Anwendung findet die Aus• 
nahmeregelung erstens, wenn der Bauherr gemäss Bewllll
gung im Anzeigeverfahren korrekt gebaut hat, und zweitens, 
wenn die Baubewllllgungsbehörde ohne Einwirkung des 
Bauherrn fehlerhaft entschieden hat. 
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir mit dieser Ergänzung 
für diese zentrale Frage des Gesetzes eine Einigung herbei
führen. Die Dachorganisation der Behinderten hat Ihnen 
heute durch einen Brief mitteilen lassen, dass sie diesem 
Kompromissvorschlag ausdrllckllch zustimmt. Er Ist tauglich, 
um das Problem angemessen zu lösen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Darf ich dem Herrn Kommissi
onssprecher eine Frage stellen? Seine AusfOhrungen leuch• 
ten mir ein; Ich nehme aber an, dass beim dritten der von 
ihm angefOhrten Fälle auch Einrichtungen lnbegrfffen sind, 
die gar keiner Baubewilligungspflicht unterstehen. Ich erin
nere mich an Planprojektlerungsverfahren - also an Baube
willigungsverfahren - bei Bauten an Strassen oder bei 
Strassen selber. Dort hat man etwa Auseinandersetzungen 
Ober die Frage erlebt, ob die akustischen Signale für Behin
derte - die Sehbehlnderte eben wahrnehmen können - in
begriffen sind oder nicht. Es gibt viele solche kleine 
Barrieren Im Alltag, die keiner Baubewllllgungspfllcht unter
liegen und In einer Baute dennoch vorkommen mOssen, da
mit die Zugängllchkeit gewährt ist. Ich meine, Ihre dritte 
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Kategorie umfasse diese Dinge auch. Das scheint mir von 
der Sache her vernünftig. Dahinter liegt noch ein eminentes, 
politisches Problem. 
Wenn Ich die Volkslnltlatlve richtig beurteile, haben Sie mit 
dem Gesetzentwurf - jedenfalls In der Fassung der Kommis
sion - die Anliegen der Initiative im Wesentlichen aufgenom
men, mit Ausnahme dieses einen schwierigen Punktes. Die 
Initiative könnte nur weiter gehen, wo es um Einrichtungen 
geht, die nicht bewilllgungspflichtig sind und die Im Alltag 
vernünftigerweise darunter fallen müssen. Darum meine ich, 
Ihre Ausdehnung solle so verstanden werden, wie sie Im All
tag vemOnftlgerwelse verstanden wird. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Herr Pflsterer 
spricht ein sehr wichtiges Problem an, das In der Tat auch In 
den Materialien genügend geklärt sein muss. Der Natlonal
rat hat In seiner Fassung geschrieben, dass jedermann, der 
benachteiligt Ist, beim Gericht die Beseitigung der Benach
telllgung verlangen kann, egal ob diese Rüge im Zusam
menhang mit einem Bau steht oder nicht - also jederzeit 
Der Ständerat hat die Geltendmachung einer Benachteili
gung eingeschränkt. Sie kann nur Im Zusammenhang mit 
einer Neubaute oder einer Erneuerung geltend gemacht 
werden. Wir knüpfen also an ein Baubewllligungsverfahren 
an. Wo kein Baubewilligungsverfahren nötig ist, sei es ein 
grosses Verfahren oder das kleine Anzeigeverfahren, kann 
auch keine Benachteiligung geltend gemacht werden. Daher 
Ist die Frage wie folgt zu beantworten: Wenn Oberhaupt 
keine Baubewilligung für Irgendeine bauliche Massnahme 
nötig Ist. kann auch keine Benachteiligung geltend gemacht 
werden und keine Beseitigung oder Unterlassung anbegehrt 
werden. 

Angenommen -Adopte 

Art 7d 
Antrag der Kommission 
Soweit sich die erstinstanzlichen Verfahren vor den Bundes
behörden oder den kantonalen Instanzen auf die Artlkel 7 
und 7a stützen, sind sie unentgeltlich; einer Partei, die sich 
mutwillig oder leichtsinnig verhält, können jedoch Verfah
renskosten auferlegt werden. 

Arl7d 
Proposition de la comm/sslon 
Dans la mesure ou alles portent sur las drolts prevus aux ar
tlcles 7 et 7a, las proc~ures de premiere instance devant 
les autorltes federales ou les lnstances cantonales sont gra
tultes; des frais de pr~ure peuvent toutefois &tre mls ä. la 
charge de la partie qul aglt de manlere temeralre ou temoi
gne de legerete. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: In Artlkel 7d hal
ten wir fest, dass das erstinstanzliche Verfahren weiterhin 
kostenfrei Ist. Präzisiert haben wir Im Wortlaut lediglich, dass 
dies nicht nur Verfahren vor Gerichten, sondern auch vor 
kantonalen Instanzen allgemein - belsplelswelse vor Baube
wllllgungsbehörden - betrifft Die Regel gilt: In erster Instanz 
soll das Verfahren unentgeltlich sein. 
In zweiter Instanz und allenfalls vor Bundesgericht Ist das 
Verfahren nicht mehr grundsätzlich unentgeltlich. Wer Be
schwerde führt, muss im Falle seines Unterliegens auch mit 
Kosten rechnen. 

Angenommen -Adopte 

Arl 12a 
Antrag der Kommission 
•... Er kann zu diesem Zweck lnvestltlonsbeltr#lge fOr die 
Schaffung oder Einrichtung behindertengerechter Arbeits
plätze vorsehen. 

Art 12a 
Proposition de 1a commlsslon 
. ... A cet effet, II peut prevolr des contrlbutlons aux investls
sements consentls en vue de creer ou d'amenager des pos
tes de travall adaptes aux handlcapes. 

Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: In der ersten und 
auch in der zweiten Lesung hat unser Rat Artlkel 12a gestri
chen. Vor allem hatten wir deswegen kein Verständnis für 
diese Bestimmung, weil sie vorsah, dass der Bundesrat 
Sozialversicherungsbeiträge streichen oder steuerliche Be
günstigungen vorsehen kann, um Anreize für behinderten
gerechte Arbeltsplätze zu schaffen. Wir vertraten einhellig 
die Auffassung, dass dies kein tauglicher Anreiz sef. Der Na
tionalrat hat nun Im Wesentlichen auf unsere Vorstellung ein
gelenkt. Er verlangt nur noch, dass der Bund Im Sinne eines 
Anreizes Pilotversuche zur Errichtung behindertengerechter 
Arbeitsplätze unterstützen kann. Wir schliessen uns dem 
Beschluss des Nationalrates an, aber wir möchten das Wort 
cclnsbesondere„ streichen. Damit Ist die UnterstOtzungsmög
llchkelt des Bundes im Rahmen von Pllotversuchen eindeu
tig auf die Schaffung oder Einrichtung behindertengerechter 
Arbeitsplätze beschränkt. Wir wollen verhindern, dass die 
steuerlichen Begünstigungen oder der Erlass von Sozialver
sicherungsbeiträgen durch die Hintertür zurückkehren. 

Angenommen -Adopte 

Art 13a Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 13a let. a 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer ä. la d~sion du Conseil national 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Ich habe unseren 
Antrag Im Zusammenhang mit Artikel 5 begründet Wir stim
men dem Nationalrat zu. 

Angenommen -Adopte 

Art 14 Abs. 1, 1bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 14al.1, 1bls 
Proposition de la commlsslon 
Adherer ä. la declsion du consell national 

Frlck Bruno (C, SZ), fQr die Kommission: Bei Artikel 14 
schliessen wir uns dem Nationalrat an. Die Kommission 
konnte auch nach gründlichem Studium keinen Inhaltlichen 
Unterschied zwischen unserer Fassung, die wir das letzte 
Mal verabschiedet hatten, und der neuen Fassung des Na
tionalrates ausmachen. Wir legen Indessen keinen besonde
ren Wert darauf, dass der Inhalt unser sprachliches Kleid 
trägt Daher genehmigen wir das sprachliche Kleid des Na
tionalrates. 

Angenommen -Adopte 
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Glelche Rechte für Behinderte. 
Volkslnltlatlve. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachtelllgungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux J>OUr les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'ellmlnatlon 
des lnegalltes frapJ>ant 
les personnes hani:llcapees 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Conseil federal 11.12.00 (FF 2001 1605) 

Bericht SGK-NR 20 09 01 
Rapport csss.ciif 20 Q9 01 
Slllnderat/Conseil des Etats 02. 10.01 (Erwat - Premier Collll8II) 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist- Ddlal) 
Na!lonalrat/Consell national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxleme Conseß) 
Natlonalrat/Consell national 17.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.06.02 (Forllie1Zung - Suite) 
StänderaVConsell des Elats 23.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 25.11.02 (Differenzen - Dlvergencas) 
Sländerat/ConseD des Elats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 04. 12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Elnlgungskonlerenz/Conf6rence de conclllation 10.12.02 
SUlnderaVCollllell des Elats 10.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Collll811 national 11.12,02 (Differenzen - Dlvergences) 
SUlnderat/Conseil des Elats 13.12,02 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol Nderale sur l'ellmlnatlon des lnegalttes frappant 
les personnes handlcapdea 

Art. 7 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Zäch, Baumann Stephanie, Bruderar, Dormann Rosmarie, 
Fasel, Goll, Gross Jost, Rechsteiner Paul, Robbiani, Ros
sini) 
Bst. a 
.... kann ein Rechtsanspruch .... 
Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 7 al.1 
Proposition de la commlsslon 
Majorite 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Minorite 
(Zäch, Baumann Stephanie, Bruderer, Dormann Rosmarie, 
Fasel, Goll, Gross Jost, Rechsteiner Paul, Robbiani, Ros
sini) 
Let.a 
.... personne peut faire valoir .... 
Let. b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Zieh Guido (C, AG): Eine durch den Stichentscheid des 
Kommissionspräsidenten aus dem Gleichgewicht gebrachte 
Minderheit möchte Ihnen beantragen, das ominöse Wort 
«ausnahmsweise» zu streichen. Ein Gesetz sollte angewen
det werden und nicht nur ausnahmsweise zur Anwendung 
kommen. So einfach ist das. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen 
und das Wort •ausnahmsweise» aus dem Gesetzestext her
auszunehmen. 

Bruderer Pascale (S, AG): Die Geschichte dieses Artikels 
ist lang und irgendwie symptomatisch fOr das ganze Gesetz. 
Die RechtsansprOche bei Bauten und Anlagen entsprechen 
sozusagen den Zähnen dieses Gesetzes; allzu viele solcher 
Zähne gibt es nicht mehr. Jetzt sind wir drauf und dran, auch 
die letzten lockeren Zähne noch ziehen zu wollen. 
Worum geht es? Erinnern Sie sich an die ursprOngliche Fas• 
sung des Bundesrates? Sie ist auf der Fahne ersichtlich; da
nach hätte man RechtsansprOche unabhängig von bestimm
ten Verfahrensabschnitten geltend machen können. Der 
Ständerat hat sich dagegen gewehrt. Er wollte die subjekti
ven Rechte des Einzelnen auf die Dauer des Baubewilli
gungsverfahrens beschränken. Wir waren uns In diesem Rat 
einig: Eine solche Einengung der inhaltlichen Tragweite die
ses Gesetzes lehnen wir ab. Auch Frau Bundesrätin Metzler 
hat uns dazu aufgefordert, an unserer Version festzuhalten. 
Unsere damalige Version war viel näher beim Entwurf des 
Bundesrates als die ständerAtliche Version. 
Nun hat der Ständerat als Kompromiss beschlossen, die zi
vilrechtliche Klagemöglichkeit tor gesetzlich festgelegte Aus
nahmefälle vorzusehen. Das entspricht nicht den Anliegen 
der Betroffenen, und es entspricht auch nicht unseren Vor
stellungen. Beunruhigt waren wir auch Ober die Auslegung 
des Artikels in der Debatte Im Ständerat durch Herrn Frlck; 
er schloss in seinem Votum nämlich die so genannten klei
nen Baubewilligungsverfahren aus. Deren Charakteristikum 
ist es ja gerade, dass keine Baupublikation erfolgt, sondern 
lediglich die betroffenen Nachbarn informiert werden. Das 
heisst, betroffene Behinderte und auch die Behindertenorga
nisationen werden gar nicht die Gelegenheit haben, sich 
während das Baubewilligungsverfahrens äussern zu kön
nen. Es liegt also auf der Hand, dass das kleine Baubewil
ligungsverfahren nicht aus dem Geltungsbereich ausge
schlossen werden kann. GIOcklicherweise wurde dies In der 
Kommission seitens der Verwaltung Insofern geklärt, als die 
Auffassung von Herrn Frick jetzt als widerlegt betrachtet 
werden kann. Das kleine Baubewilligungsverfahren gehört 
also zu einer der möglichen Situationen, in welchen ein 
Rechtsanspruch auf Beseitigung im Zivilverfahren geltend 
gemacht werden kann. 
Wir sind nach wie vor der Qberzeugten Ansicht, dass unsere 
ursprüngliche Variante effizienter durchzusetzen und um ei
niges praktikabler ist. Wir haben aber im Sinne der Diffe
renzbereinigung darauf verzichtet, ein weiteres Mal Festhal
ten zu beantragen. Nun liegt ein Minderheitsantrag Zäch auf 
dem Tisch, welcher zwar unseres Erachtens auch nicht wirk• 
lieh das Gelbe vom Ei, wohl aber klarer als die ständerAtli• 
ehe Version ist. Wir unterstatzen darum klar die Minderheit 
Zäch, nicht zuletzt, weil wir hoffen, dass es so anlässlich der 
Einigungskonferenz noch einmal Gelegenheit gibt, Ober 
Sinn und Inhalt dieses Artikels - darüber, was wir mit diesem 
Artikel wollen - zu reden. Es ist ein sehr wichtiger Artikel; Ich 
habe es anfangs erwähnt. 
Die SP-Fraktlon ist also auch mit dem Antrag der Minderheit 
nicht vollständig glOcklich, aber sie ist immerhin damit ein• 
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verstanden. Wir bitten Sie, der Minderheit Zieh zuzustim
men. 

Graf Maya (G, BL): Die gn1ne Fraktion unterstQtzt hier die 
Minderheit Zäch zähneknirschend. Es ist ein Kompromiss, 
der uns ganz und gar nicht befriedigt. Artikel 7 ist, wie Sie 
wissen, ein zentraler Punkt im Gleichstellungsgesetz fOr die
jenigen Menschen, für die wir dieses Gesetz machen; das 
sollten wir nicht vergessen. Hier kann nämlich der Rechtsan
spruch auf hindernisfreien Zugang Im öffentlichen Raum gel
tend gemacht werden. 
Der hindernisfreie Zugang ist die wichtigste Voraussetzung 
für die Teilnahme und die Teilhabe von Menschen mit Behin
derungen am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. 
Wenn es keine Selbstverständlichkeit für unsere Gesell
schaft ist und wir es nicht schaffen, unsere öffentlichen Bau
ten und Anlagen hindernisfrei zu bauen und auch bei einer 
Erneuerung einer Baute daran zu denken, dann können wir 
noch lange von Integration reden. Mit diesem Artikel 7 hät• 
ten wir eben die Chance, hier auch zu handeln. In der ur
spn1nglichen Fassung hiess es ja kurz und bündig, dass 
eigentlich die Eigentümerin oder der Eigentümer diese Be
nachteiligung beseitigt oder dies unterlässt: Es war ein kla
rer Rechtsanspruch. 
Was heute, nach dem Differenzbereinigungsverfahren im 
Ständerat, vorliegt, ist ein Flickwerk und ein Kompromiss, 
der diesen zentralen Punkt verwässert. Es ist nur noch wäh
rend des Baubewilligungsverfahrens möglich, eine Aufhe
bung der Benachteiligung zu verlangen; nach Abschluss des 
Baubewilligungsverfahrens könnte im Zlvilverfahren dann 
nur ausnahmsweise ein Rechtsanspruch auf Beseitigung 
geltend gemacht werden. Das sind zu viele HQrden. Das ist 
nicht korrekt und nicht Im Sinne der Menschen, die es be
trifft. Heute können wir leider nur noch dan1ber entscheiden, 
ob es ausnahmsweise einen Rechtsanspruch auf Beseiti
gung im Zivilverfahren gibt oder ob es eben möglich ist, Je
derzeit als zweiten Schritt im Zivilverfahren einen Anspruch 
geltend zu machen. 
Wir GrOnen werden uns diesem Minderheitsantrag darum 
zähneknirschend anschliessen und betonen hiermit auch, 
dass wir auf die Volksinltiative hoffen, die gerade In diesem 
zentralen Bereich wieder einen Rechtsanspruch schaffen 
kann. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Wir haben das in der Fraktion 
nicht behandelt, aber wir sind ja in einem Differenzbereini• 
gungsverfahren und nicht beim Punkt null; wir sind nicht 
beim Startblock. Wir haben noch zwei Differenzen. Ich bitte 
Sie, diese Differenzen im Sinne des Antrages der Mehrheit 
der Kommission zu bereinigen, damit wir dann nicht noch 
die Einigungskonferenz bemOhen mOssen. Das heisst bei 
Artikel 7d - Ich spreche auch dazu -, der sich auf die Unent
geltllchkeit des Verfahrens bezieht: festhalten, fOr den Mehr
heitsantrag der Kommission, also gegen den Ständerat. Ich 
denke, hier wird uns der Ständerat entgegenkommen. Auch 
bei Artikel 7, den wir jetzt gerade besprechen und wo es um 
dieses uausnahmsweise» geht, bitte ich Sie, dem Mehr• 
heitsantrag der Kommission zuzustimmen und damit dem 
Ständerat entgegenzukommen. Damit hätten wir diese bei• 
den Differenzen erledigt. 

Le presldent (Christen Yves, president): Die SVP- und die 
FDP-Fraktion unterstOtzen den Antrag der Mehrheit. 

Grass Jost (S, TG), für dle Kommission: Ich bitte Sie im Na
men der Kommissionsmehrheit - der Entscheid fiel mit 11 zu 
10 Stimmen mit Stichentscheid des Präsidenten -, der 
Mehrheit und dem Ständerat zu folgen. Der Ständerat ist 
uns beim wichtigen Artikel des Rechtsschutzes des Be
hinderten - mit Unterstatzung der Verwaltung, kann man sa
gen - einen wesentlichen Schritt entgegengekommen: Er 
hat sich von der ausschliesslichen Fixierung auf das Baube
willigungsverfahren gelöst. Es besteht nun auch ein zivil• 
rechtlicher Anspruch auf Beseitigung, wenn der nicht behin-
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dertengerechte Mangel im Baubewilligungsverfahren nicht 
erkennbar war. 
Das scheint zunächst eine atypische Kombination von zwei 
verschiedenen Verfahren zu sein. Das Ist aber nur im Wort
laut der Fall. Wir haben durchaus Fälle in der Rechtspraxis, 
wo das auch so praktiziert wird, beispielsweise wenn im An
schluss an ein Baubewilligungsverfahren ein zivilrechtliches 
Immissionsverfahren erfolgt. 
Was sind die typischen Anwendungsfälle, wo der Rechts
schutz des Behinderten ausserhalb des Baubewilligungsver
fahrens zur Anwendung kommen kann? Er kenn zur An
wendung kommen: 
1. wenn zu Unrecht kein Baubewilligungsverfahren durchge
führt wurde; 
2. im so genannten kleinen Baubewilligungsverfahren, wo 
keine oder nur eine eingeschränkte Baupublikation erfolgt -
hier müsste man Ausserungen im Ständerat korrigieren, 
grundsätzlich ist hier das zivilrechtliche Verfahren aus
nahmsweise möglich-; 
3. wenn die Mängel nicht in den Bauplänen erkennbar sind; 
4. wenn der Bauherr abweichend von genehmigten Bauplä
nen gebaut hat. 
Der Artikel Ist wichtig, hat aber insoweit eine eingeschränkte 
Tragweite, als sich die Benachteiligung, die beseitigt werden 
soll, im Geltungsbereich des Gesetzes befinden muss; ich 
verweise auf den Geltungsbereich in Artikel 3 Buchstabe a 
des Gesetzes. 
Zum Antrag der Minderheit Zäch, den die Kommissions
mehrheit zur Ablehnung empfiehlt: Das Wort uausnahms
weise» hat keine juristische Bedeutung. Ob es drin Ist oder 
nicht - der Rechtsschutz wird so oder so im Sinne des 
Grundsatzes gehandhabt Es hat natürlich eine symbolische 
Bedeutung; es kann - das muss man sagen - das Ermes
sen des Richters oder der Behörde Im Sinne einer etwas ex
tensiveren oder einer restriktiveren Praxis beeinflussen. Die 
Kommissionsmehrheit Ist aber zum Schluss gekommen, 
dass wir Im Sinne der Sache die Differenzen zum Ständerat 
mögllchat einschränken und dass wir anerkennen sollten, 
dass uns der Ständerat hier einen grossen Schritt entgegen
gekommen ist. Die Kommissionsmehrheit ist hier - es ist 
das Wort «zähneknirschend» verwendet worden - eher der 
Auffessung, dass es auf dieses Wort „ausnahmsweise" 
nicht zentral ankommt und dass der Rechtsschutz jetzt fQr 
den Nationalrat in einer befriedigenden Weise geregelt ist. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commlssion: Nous en som
mes icl ä l'eliminatlon des divergences - les demleres, II n'y 
en a plus que deux. 
Au sujet de l'article 7, qui est un des points centraux de la loi 
parce que les drolts subjectifs sont tres importants pour l'ac
ceptation de la loi tout entiere: lors de la derniere deJibera
tlon, notre Conseil aveit maintenu la possibllite d'un drolt 
subjectif plus etendu que celui adopte par le Conseil des 
Etats, qul voulait le llmiter ä la procedure d'autorlsation de 
construire. Or la pratique montre que tout ne peut pas Atre 
detecte ä ce moment-la, d'ou la decision de notre Conseil de 
maintenir sa version anterieure. 
Le Conseil des Etats a examine notre decision. II propose de 
venir un peu a notre rencontre parce qu'II reconnalt que, 
dans la procedure d'autorisation, il y a beaucoup de cas: II y 
a l'enquAte restreinte; il y a des constructlons qui peuvent 
n'Atre pas conformes aux plans et donc le droit subjectif se
rait restreint pour ceux qui connattraient des problemes 
d'accesslblllte ä ces bätlments; il y a aussl quelquefols des 
correctlons aux plans qui ne sont pas mlses ä l'enquAte et 
qul posent ensuite des problemes aux personnes handica
pees. 
Le majorlte de la commission vous propose de vous rallier 
au Conseil des Etats. La minorite Zäch voudralt supprimer le 
terme «exceptionnellement» qui se trouve dans ia Version 
du Conseil des Etats. Materlellement, qu'II soit lä ou non, ce 
terme ne va pas influencer les droits des personnes qui 
pourront faire usage de ces droits de recours; c'est plutOt 
psychologiquement que 1a mlnorlte estime qu'on pourrait 
tres bien biffer ce terme. 
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La majorite de la commission vous demande de vous rallier 
a la decision du Conseil des Etats et donc d'ellminer la diver
gence. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Der Nationalrat hat ja bei der 
letzten Beratung dieses Geschäfts die Differenz zum Stän
derat aufrechterhalten, damit hier noch eine andere Lösung 
erarbeitet werden kann. Der Ständerat hat nun einen Kom
promissvorschlag beschlossen, in dem grundsätzlich festge
halten wird, dass solche Rechtsansprüche möglichst nur im 
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens, also im kantonalen 
Verwaltungsverfahren geltend gemacht werden sollen, aber 
ausnahmsweise eben auch nach Abschluss des Baubewilli
gungsverfahrens; so, wie es Ihnen die Kommissionsspre
cher bereits dargelegt haben. 
Es geht nun noch darum, das Wort «ausnahmsweise» zu 
streichen. Es ist richtig, dass es aus juristischer Sicht nicht 
notwendig wäre. Ich empfehle Ihnen aber, dieses Wort zu 
belassen, und zwar aus politischen Überlegungen: um eben 
kundzutun, dass die Rechtsansprüche wirklich vorab im 
Baubewilligungsverfahren geltend zu machen sind. 
Dieser Kompromiss ist für mich eine zweckmässige Lösung, 
und ich bitte Sie deshalb, hier die Mehrheit zu unterstützen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 63 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 48 Stimmen 

Art. 7d 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Festhalten 
Minderheit 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 7d 
Proposition de la commission 
Majorite 
Maintenir 
Minorite 
(Triponez, Borer, Bortoluzzi, Egerszegl, Gutzwiller, Hassler, 
Heberlein, Stahl) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Trlponez Pierre (R, BE): Es geht hier um die allerletzte Dif
ferenz, nachdem wir uns soeben bei Artikel 7 dem Ständerat 
angeschlossen haben. Wir haben bei Artikel 7d noch eine 
Differenz, das ist aber die allerletzte. Die Minderheit emp
fiehlt Ihnen, auch diese auszuräumen, dann braucht es 
keine Einigungskonferenz. 
Es geht um die Unentgeltlichkelt des Verfahrens. Ich möchte 
ganz kurz auf die Geschichte blicken: Der Bundesrat wollte 
seinerseits kein unentgeltliches Verfahren; Sie sehen das 
auch auf der Fahne ganz links. Der Ständerat hat sich da
mals dieser Lösung angeschlossen, dass ein Verfahren 
eben nicht unentgeltlich ist. Dann haben wir hier im National
rat beschlossen, dass die Verfahren nach Artikel 7 und 7a, 
also die Verfahren bezüglich der baurechtlichen Fragen, die 
wir soeben behandelt haben, «in der Regel unentgeltlich» 
seien - das als neues Element. Der Ständerat hat dann be
schlossen, auf das «in der Regel» zu verzichten. Er ist in 
diesem Punkt sogar noch weiter gegangen als wir, hat aber 
dieses Verfahren auf die erste Instanz beschränkt und ge
sagt, soweit es sich um erstinstanzliche Verfahren handle, 
seien sie unentgeltlich - nicht nur in der Regel -, und nur 
wenn sich jemand mutwillig oder leichtsinnig verhalte, könn
ten ihm die Verfahrenskosten auferlegt werden, als Ausnah
mefall. 
Im Nationalrat haben wir in der zweiten Stufe - Sie sehen 
das in der dritten Spalte der Fahne - dann beschlossen, im 
ersten Satz bei unserer Fassung zu bleiben, und haben uns 
aber im zweiten Satz dem Ständerat angeschlossen und ge-

sagt: «Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig ver
hält, können jedoch Verfahrenskosten auferlegt werden.» 
Aufgrund dieser Lage hat der Ständerat dann seinerseits 
seine Version aufrechterhalten, dass das nur für die erstins
tanzlichen Verfahren gilt. Er Ist aber dabei geblieben, dass 
das nicht nur in der Regel so sein soll, sondern immer. 
Die Kommissionsminderheit - es Ist eine starke Minderheit -
ist der Auffassung, dass es sich hier nicht mehr um eine we
sentliche Frage handelt, dass es die allerletzte Differenz ist, 
die wir zum Ständerat haben, dass wir dieses Gesetz hier 
und heute verabschieden könnten, wenn Sie der Minderheit 
bzw. dem Ständerat auch in diesem letzten Punkt folgen. 
Die Kommissionsminderheit empfiehlt Ihnen, der Minderheit 
und dem Ständerat zu folgen. 

Bruderer Pascale (S, AG): Ich kann es hier sehr kurz und 
klar machen: Die SP-Fraktion kann eine Lösung nicht unter
statzen, welche die Unentgeltlichkeit nur auf die erste Ins
tanz beschränken will. 
Nochmals die wichtigsten Argumente in Kürze: 
1. Beschränken wir die Unentgeltlichkelt auf die erstinstanz
lichen Verfahren, so bewirken wir damit eine Abschreckung, 
welche betroffene Personen davon abhalten könnte, über
haupt aktiv zu werden. Denn selbst bei einem Erfolg In 
erster Instanz kann nicht ausgeschlossen werden, dass in 
einer zweiten Instanz hohe Kosten anfallen werden, wenn 
nämlich die Gegenpartei das Verfahren weiterzieht. Wir 
müssen uns bewusst sein: Alleine die Angst vor den Kosten 
weiterer Verfahren kann hier eine betroffene Person davon 
abhalten, berechtigte Anliegen geltend zu machen. Eine sol
che ab-schreckende Wirkung wollen wir mit unserer Gesetz
gebung sicher nicht provozieren. 
2. Wir haben uns Im laufe der Beratungen hier Im National
rat überdeutlich fQr das Prinzip der Unentgeltlichkelt ausge
sprochen. Wir unterstützen die Haltung der Verwaltung und 
auch des Bundesrates, wonach dieses Konzept nicht aus
einander genommen werden soll, sondern konsequent ver
folgt werden soll. Selbstverständlich - da sind wir einge
schwenkt - soll die Unentgeltlichkeit nicht bei mutwillig 
ausgelösten Verfahren oder bei leichtsinnigen Verfahren gel
ten. 
3. Wir sind dem Ständerat in der letzten Differenzbereini
gungsrunde bei diesem Artikel im Sinne eines Kompromis
ses entgegengekommen. Hier möchten wir nun die Differenz 
aufrechterhalten; das hat ja auch die grosse Mehrheit der 
Kommission im Sinn. Wir unterstatzen die Mehrheit klar. 
Damit können wir uns also der Mehrheit anschllessen, und 
wir bitten Sie, den Antrag der Minderheit Triponez überzeugt 
abzulehnen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Die liberale Frak
tion unterstützt die Minderheit. Die grüne Fraktion unterstützt 
die Mehrheit. 

Gross Jost (S, TG), für die Kommission: Die Kommission 
empfiehlt Ihnen hier mit klarer Mehrheit, bei der ursprüngli
chen nationalrätlichen Fassung und der ursprünglichen, et
was modifizierten bundesrätlichen Fassung zu bleiben. Herr 
Triponez, die Kommission ist dem Ständerat in drei von vier 
Punkten entgegengekommen. Man kann der Kommission 
oder der Kommissionsmehrheit also nicht vorwerfen, sie 
habe sich hier unflexibel gezeigt. 
Die Unentgeltlichkelt des Verfahrens in diesem Bereich ist 
für die Behinderten ein ganz zentrales Anliegen. Wir haben 
den Grundsatz, den der Bundesrat hier eigentlich im Sinne 
einer Regel ohne Schranken vorgesehen hat, nachträglich 
noch eingeschränkt, indem wir mutwillige und leichtsinnige 
Prozessführungen von dieser Unentgeltlichkeit ausge
schlossen haben. Damit haben wir eine genügende Schran
kenwirkung; wir haben eine Sanktionsmögllchkeit, sodass 
nicht einfach frivol auf Kosten des Staates prozessiert wer
den kann. Die Unentgeltlichkeit ist eben nicht nur in erster 
Instanz wichtig: Wenn man dies nur auf die erste Instanz be
schränkt, setzen wir einen ganz ungünstigen Anreiz - unter 
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Umständen in die Richtung, dass Verfahren verlängert und 
nicht verkürzt würden. 
Die Unentgeltlichkeit nur in erster Instanz kann natürlich 
schon die Entscheidbildung auf dieser stufe beeinflussen. 
Die Behörde kann sich überlegen: Wenn der Behinderte 
dann also aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr weiter• 
machen kann, fassen wir einen negativen Entscheid; ein 
Rechtsmittel wird dann förmlich provoziert. Der zweite Fall 
ist aber noch gravierender: wenn der Behinderte in erster 
Instanz obsiegt, der unterlegene Rechtsgegner dann ein 
Rechtsmittel ergreift und die betroffene Seite, die in erster 
Instanz an sich obsiegt hat, das Verfahren aus wirtschaftli
chen Gründen nicht mehr weiterführen kann. Das wäre 
hochgradig stossend und sozial ungerecht, und das wollen 
wir und - so denke ich - das will mit Sicherheit die Mehrheit 
nicht. 
Ich erinnere Sie daran, dass es in der ständerätlichen Kom
mission höchst umstritten war: Nur mit stichentscheld des 
Präsidenten wurde schon auf Kommissionsstufe beschlos
sen, nicht auf die Version des Nationalrates einzuschwen
ken. Im Ständerat hat man dann nicht weiter darüber 
diskutiert. Der Bundesrat plädiert aber, das wird dann Frau 
Metzler hier noch vortragen, klar für Festhalten an der modi
fizierten nationalrätlichen Fassung. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie auch, in diesem einzigen, aber 
für die Behinderten wichtigen Punkt bei der nationalrätlichen 
und bei der ursprünglichen bundesrätllchen Fassung zu blei
ben. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: Juste quelques 
mots pour completer les dires du rapporteur de langue alle• 
mande. La majorite de la commlssion vous propose avec 
force de maintenir son idee de la derniere dellberation. En 
effet, II a ete admis, vous l'avez vu, mOme par le Conseil des 
Etats, que des procedures qul portent sur des drolts prevus 
par les articles 7 et 7a peuvent beneficier de la gratuite. 
L:idee de la majorite de la commission est de dlre que si les 
procedures sont justifiees, qu'il n'y a pas de temerite ou de 
legerete, II est normal que la procedure solt gratulte jusqu'au 
boul 
Donc, je vous demande de soutenir la proposltion de la ma
jorlte. 

Le presldent (Christen Yves. president): Die SVP- und die 
FDP-Fraktion unterstatzen die Minderheit. 

Metzler Ruth, Bundesrätin: Der Bundesrat hat ursprünglich 
das Prinzip der Unentgeltlichkeit nicht unterstützt, und zwar 
aus verfassungsrechtlichen Gründen. Aus Sicht des Bun
desrates würde dies nämlich einen Eingriff in die kantonalen 
Kompetenzen darstellen. Sowohl der Nationalrat als auch . 
der Ständerat waren aber der Auffassung, hier sei das Prin
zip der Unentgeltlichkelt einzuführen. Dieses Gesetz über- 1 

lässt zahlreiche Fragen der richterlichen Beurteilung. Wenn 
man zu diesem Prinzip Ja sagt, scheint es mir auch zweck
mässig, dass man die Unentgeltllchkelt nicht nur auf das 
erstinstanzliche Verfahren beschränkt, sondern dass man 
sie auch für das zweitinstanzliche Verfahren vorsieht. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, hier die Mehrheit zu unterstüt
zen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 78 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •.•• 62 Stimmen 

Art.12a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Le presldent (Christen Yves, president): Une Conference de 
conciliation sera donc convoquee. 
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Gleiche Rechte für Behinderte. 
Volksinitiative. 
Bundesgesetz Ober die Beseitigung 
von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative po_pulaire. 
Lol federale sur 1'ellmlnat1on 
des lnegalites frappant 
les personnes handlcapees 

Differenzen - Dlvergences 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du ConseD fetk!ral 11.12.00 (FF 2001 1605) 
Bericht SGK-NR 20.09.01 
Rapport CSSS-CN 20.09.01 
Ständerat/Conseil des Elats 02.10.01 (Erstrat - Premier Conselij 
Nat!onalrat/Consell naflonal 05.10.01 (Frist - Delal) 

Naflonalrat/ConseU national 13.06.02 (ZWeltrat - Deux!eme Conseil) 
Naflonalrat/Consell naflonal 17.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Naflonalrat/Conaell naflonal 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/ConseD des Etats 23.09.02 (Differenzen - DIYergences) 
Nationalrat/ConseD national 25.11.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Consen des Etatu 02.12.02 (Differenzen -Oivergences) 
Nationalrat/Conseff national 04.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Elnlgungskllnterenz/Conferance de conallatlon 10.12.02 
Ständerat/ConaeU des Ela!B 10.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nat!onalrat/Conaell nat!onal 11.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Ständerat/ConseU des Etalli 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schluasabstlmmung- Vota final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 8152) 
Texte de l'acte leglslatlf 1 (FF 2002 7569) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8223) 
Texte de recte leglalatlf 2 (FF 2002 7640) 

2. Bundesgesetz Ober die BeseHlgung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol federale sur 1'6llmlnatlon des lnegalH6s frappant 
les personnes handlcap6es 

Art. 7d 
Antrag der Einigungskonferenz 
Abs. 1 
Die Vertahren nach Artikel 7 und 7a sind unentgeltlich. 
Abs.2 
Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, kön
nen Verfahrenskosten auferlegt werden. 
Abs.3 
FQr das Verfahren vor dem Bundesgericht richten sich die 
Gerichtskosten nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1943 Ober die Organisation der Bundesrechtspflege. Die 
GerlchtsgebQhr betragt 200 bis 1000 Franken und wird nicht 
nach dem Streitwert bemessen. 

Art. 7d 
Proposition de la Conference de conclliatlon 
Al. 1 
Les procOdures prevues aux artlcles 7 et 7a sont gratultes. 
Al.2 
Des frais de procedure peuvent IHre mls a la charge de la 
partle qui agit de manl~re temeralre ou temolgne de I6-
g~rete. 
Al. 3 
Pour la procedure devant le Tribunal federal, les frais 
Judlclalres sont regls par la loi federale d'organlsatlon Judlcl
alre du 13 decembre 1943. Cemolument Judiciaire est fixe 
entre 200 et 1000 francs, lndependamment de la valeur litl
gleuse. 
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Frlck Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Einigungskon
ferenz schlägt Ihnen mit 18 zu O Stimmen bei 3 Enthaltun
gen eine neue Fassung von Artikel 7d vor. 
Der Ständerat hat bisher an seiner Auffassung festgehalten, 
dass nur das erstlnstanzllche Verfahren unentgeltlich sei. 
Der Nationalrat wollte das Verfahren grundsätzlich bis In die 
letzte Instanz vor Bundesgericht unentgeltlich halten. Der 
Vermittlungsvorschlag besagt, dass das Verfahren unent
geltlich Ist. mit Ausnahme des bundesgerlchtlichen Verfah
rens. Das ist ein Vorgriff auf die Totalrevision der Bundes
rechtspflege, gemäss der auch in anderen Bereichen, für die 
bisher Unentgeltllchkelt galt. das Verfahren vor Bundesge
richt nicht mehr kostenfrei sein soll. Die Gerichtskosten be
tragen 200 bis 1 ooo Franken; die Parteientschädigung wird 
selbstverständlich entsprechend den Gerichtskosten verlegt 
werden. Diese Kostenpflicht vor Bundesgericht betrifft alle, 
sowohl die Bauherren als auch indlviduelle Kläger und Orga
nisationen. 
Aufgrund der Debatte Im Nationalrat bin Ich aber veranlasst. 
auch zu Artikel 7, der nicht mehr zur Diskussion steht, eine 
Klarstellung zu machen. Wir hatten festgehalten, dass Ro
gen grundsätzlich im Baubewilligungsverfahren zu erheben 
sind und dass die ROge der fehlenden Behindertengerech
tigkeit nach Abschluss des Baubewllllgungsverfahrens nur 
noch ausnahmsweise, unter engen Voraussetzungen, erho
ben werden kann. In der Debatte des Nationalrates wurde 
versucht, das «ausnahmsweise» nicht Im Wortlaut, aber In 
der Bedeutung herabzumlndern. Es wurde quasi insinuiert, 
dass die fehlende Behindertengerechtigkeit In sehr vielen 
Fällen nachträglich noch geragt werden könnte. 
Zuhanden der Materialien möchte Ich das nochmals ganz 
klar betonen: Die drei Voraussetzungen, die Ich nun nenne, 
conditlones slne quae non für unsere Kommission und In der 
Folge auch für unseren Rat sind, um die neue Regelung In 
Artikel 7 einzuführen. Die Ausnahmen bestehen nur In fol
genden Fällen: 
1. wenn ohne Bewllllgung gebaut wurde; 
2. wenn nicht gemäss der erteilten Bewllllgung gebaut 
wurde; 
3. wenn die Pläne nicht korrekt waren. 
In allen drei Fällen liegt ein fehlerhaftes Verhalten des Bau
herrn vor, in der Regel auch ein Verschulden. Wo kein fehler
haftes Verhalten vorliegt, kann auch nachträglich nicht mehr 
geragt werden, eine Baute oder Anlage sei nicht behinder
tengerecht. Namentlich gilt das für das kleine Bewilligungs
verfahren, das so genannte Anzeigeverfahren. Wenn In 
diesem Verfahren nachträglich eine ROge erhoben wird, Ist 
sie nur zulässig, wenn einer der drei Fälle gegeben und ein 
fehlerhaftes Verhalten deS Bauherrn zu rügen Ist. 

Angenommen -Adopte 

Ständerat 
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Glelche Rechte für Behinderte. 
Volkslnltlatlve. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachtelllgungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'ellmlnatron 
des lnegallbis frappant 
les personnes handlcapees 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Conseil 1.i,ra1 11.12.00 (FF 2001 1605) 

t:/~'alli~o1 
Ständerat/Conseil des Etalll 02.10.01 (Erstrat - Premier Conseß} 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist- Delal} 

Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zwellrat - Deuxleme Conseil} 
Nationalrat/Conseil national 17.06.02 (Fortsettung- Suite) 
Nallonallllt/Consell national 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Stinderat/ConseU des Etats 23.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 25.11.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Stinderal/Consell des Etats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalral/Conseil national 04.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Einigungskonferenz/Conrerence de conciliation 10.12.02 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Differenzen -Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 11.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Standeral/ConseU des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalral/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung -Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2002 8152) 
Texte de racte leglslalif 1 (FF 2002 7569) 

Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8223) 
Texte de racte leglslalif 2 (FF 2002 7640) 

2. Bundesgese1Z Ober die Beseitigung von Benachteili
gungen von Menschen mH Behinderungen 
2. Lol federale sur l'ellmlnatJon des lnegalHes frappant 
les personnes handicapen 

Art. 7d 
Antrag der Einigungskonferenz 
Abs. 1 
Die Verfahren nach Artikel 7 und 7a sind unentgeltlich. 
Abs. 2 
Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, kön
nen Verfahrenskosten auferlegt werden. 
Abs.3 
Für das Verfahren vor dem Bundesgericht richten sich die 
Gerichtskosten nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1943 Ober die Organisation der Bundesrechtspflege. Die 
Gerichtsgebühr beträgt 200 bis 1 000 Franken und wird nicht 
nach dem Streitwert bemessen. 

Art. 7d 
Proposition de la Conference de conciliation 
Al. 1 
Les procedures prevues aux articles 7 et 7a sont gratultes. 

Al. 2 
Des frais de procedure peuvent Atre mis a 1a charge de Ja 
partie qui agit de manfere temeraire ou temoigne de 
legarete. 
Al. 3 
Pour la procedure devant le Tribunal flkleral, les frais judi
claires sont regis per la loi federale d'organisation judiciaire 
du 13 decembre 1943. L:emolument judiclaire est fixe entre 
200 et 1000 francs, independemment de la valeur litigleuse. 

Gross Jost (S, TG), für die Kommission: In der Einigungs
konferenz zum Behindertengleichstellungsgesetz bestand 
nur noch eine einzige, aber gewichtige Differenz, nämlich in 
Bezug auf die Frage der Unentgeltlichkeit des Verfahrens. 
Sie erinnern sich, dass unser Rat der Unentgeltllchkeit des 
Verfahrens auf allen Stufen mit klarer Mehrheit zugestimmt 
hat, während sich der Ständerat auf den Standpunkt stellte, 
die Unentgeltlichkeit sei nur auf der Basis der ersten Instanz 
zu gewährleisten. Die Einigungskonferenz unterbreitet Ihnen 
nun einen vermittelnden Antrag, der den Grundsatz der Un
entgeltlichkeit grundsätzlich fQr alle Stufen festhält; dies na
türlich mit dem Schrankenvorbehalt, dass bei mutwilliger 
und leichtsinniger Prozessführung diese Unentgeltlichkelt 
entzogen werden kann. 
Der Ständerat hat dann aber mit Hilfe der Verwaltung für die 
letzte Instanz, für das bundesgerichtliche Verfahren, ein Vor
gehen beschlossen, das einen Vorschlag des Bundesrates 
in der Botschaft zur Revision der Bundesrechtspflege im 
zukünftigen Bundesgerichtsgesetz umfasst, nämlich den 
Grundsatz, dass das Verfahren auf Bundesgerichtsebene 
grundsätzlich nicht nach dem Streitwert bemessen werden 
soll und dass ein bescheidener Geb0hrenrahmen zwischen 
200 und 1000 Franken festgelegt werden kann. 
Die Delegation des Nationalrates in dieser Einigungskonfe
renz war Ober diesen Vorschlag nicht sehr glücklich, weil wir 
eigentlich erwartet hätten, dass sich hier der Ständerat uns 
anschliesst. Man muss aber sehen, dass die Änderung im 
Rahmen des Bundesgerichtsgesetzes diesen Rat noch be
schäftigen wird; wir werden uns mit dem Gebührenrahmen 
von 200 bis 1000 Franken Im Rahmen der Revision des 
Bundesgerichtsgesetzes noch auseinander setzen können. 
Wir werden dann entscheiden können, ob wir an diesen an 
sich bescheidenen, aber doch für die Betroffenen unter Um
ständen einschneidenden Gebühren festhalten wollen oder 
nicht. Insofern haben beide Räte noch das letzte Wort. 
Einstweilen wird diese Regelung für das Bundesgericht Im 
Gesetz festgeschrieben, dies in der Meinung, dass sich 
beide Räte über diesen Grundsatz bei der Revision der Bun
desrechtspflege nochmals unterhalten werden. 
Um jetzt das Gesetz nicht zu gefährden und zu einer Eini
gung zu kommen, ist es sicher richtig, dem jetzt zuzustim
men, in der Meinung, dass das letzte Wort darOber noch 
nicht gesprochen ist. 
Die einstimmige Einigungskonferenz beantragt Ihnen, hier 
im Nationalrat dem Antrag der Einigungskonferenz zu fol
gen. 

Meyer Therese (C, FR), pour la commission: II s'agit ici d'eli
miner la derniere divergence entre le Conseil des Etats et le 
Conseil national. 
Vous vous en souvenez, notre Conseil avalt maintenu sa de
cision: les procedures devaient Atre gratuites a tous les ni
veaux et pour toutes les instances en cas de plaintes 
deposees en application de l'article 7d. Bien sür, si une per
tie avalt agf avec temerlte ou legarete, les procedures 
auraient pu lul itre facturees. 
Le Conseil des Etats, lui, voulait donner la gratuite seule
ment pour les procedures de premiere instance. II a main
tenu sa decision de faire payer pour les procedures 
supplementalres. 
La Conference de conciliation vous propose ici un compro
mis, c'est-a-dire que les procedures sont gratuites (art. 7d 
al. 1 er), mais pour le Tribunal federal les frais judicialres sont 
regfs par la loi federale d'organisation Judiciaire et l'emolu-
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ment est fixe entre 200 et 1000 francs (art. 7d al. 3). Finale
ment, la Conference de conclliation s'est ralliee ä une 
grosse majorite, par 18 voix sans opposition et avec 3 abs
tentions, a cette solution. 
Sans Atre vralment enchantes pour que le projet de loi ne 
solt pas enterre, nous vous proposons d'accepter cette pro
position. 

Angenommen - Adopte 

Nationalrat 
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Ständerat 

Gleiche Rechte für Behinderte. 
Volkslnltlatlve. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'elimlnation 
des lnegalltes frapJ>ant 
les personnes handlcapees 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du ConseU.16deraJ 11.12.00 (FF 20011605) 
Bericht SGK-NA 20.09.01 
Rapport CSSS-CN 20.09.01 
Slinderat/Consell des Elats 02.10.01 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist - Delal) 
Nallonalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Oewdeme Conseil) 
Nallonalrat/Conseil national 17.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nallonalrat/Consell national 18.06.02 (Fortsetzung- Suite) 
Sttlnderat/'Consell des Etats 23.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonalrat/Consell national 25.11.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Slinderat/Consell des Etats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nallonelrat/Consell national 04.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Einigungskonferenz/Conference de conclllallon 10.12.02 
Stll.nderat/ConseU des Etats 10. 12.02 (Differenzen - Dive,gences) 
Natlonalrat/ConseD national 11.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Slilnderat/Consell des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabsllmmung-Vote final) 

Text des Erlasses 1(BBI20028152) 
Texte de racte leglslatlf 1(FF20027569) 
Text des ErluN& 2 (BBI 2002 8223) 
llude de racte leglslatlf 2 (FF 2002 7640) 

1. Bundesbeschluss betreffend die VolkslnltlaUve ccGlel• 
ehe Rechte für Behinderte» 
1. ArriN f6deral concemant !'Initiative populalre ccOrolts 
ligaux pour les personnes handlcap6es» 

Abstimmung - \-bte 
FOr Annahme des Entwurfes .... 37 stimmen 
Dagegen •.•• 6 Stimmen 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol f6dirale sur l'ellmlnatlon des lnligalltis frappant 
les personnes handlcapies 

Abstimmung - \-bte 
FOr Annahme des Entwurfes .... 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Glelche Rechte für Behinderte. 
Volksinitiative. 
Bundesgesetz über die Beseitigung 
von Benachtelllgungen 
von Menschen mit Behinderungen 
Drolts egaux pour les personnes 
handlcapees. Initiative populalre. 
Lol federale sur l'ellmlnatron 
des lnegalltes frappant 
les personnes handlcapees 

Schlussabstimmung - Vote final 
BolSChaft des Bundesrates 11.12.00 (BBI 2001 1715) 
Message du Conseil flic»ml 11.12.00 (FF 2001 1605) 

Bericht SGK-NR 20.09.01 
BiPJlOrl CSSS-CN 20,()9 01 
Stllnderat/ConseD des Etats 02.10.01 (Erstrat- Premier ConselQ 
Natlonalrat/Consell national 05.10.01 (Frist - Delal) 
Natlonalral/Consell national 13.08.02 (Zweitrat - Deuxltlme Conseil) 
Nallonalrat/ConseU national 17.06.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 18.08.02 (Fortsetzung- Suite) 
Sländerat/Consell des Etats 23.09.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil natlonel 25.11.02 (Differenzen - Olvergences) 
Stllnderat/Conseß des Etats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergencas) 
Nallonalral/Consell national 04.12.02 (Differenzen - Olvergences) 
Elnlgungskonferenz/Conterenca de conclllat!on 10.12.02 
Stllnderat/ConseD des Etats 10.12.02 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 11.12.02 (OHferenzen - Dlvergences} 
Stllnderat/ConseD des Etats 13. 12.02 (Schlu6118bstimmung - Vota final) 

Natlonalral/Consell national 13.12.02 (Schlussabstlmmung-Vote final) 
Text des Erlasse& 1 (BBI 2002 8152) 
Texte de recte leglslatH 1 (FF 2002 7569) 
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8223) 
Texte de recte 16gislaffl 2 (FF 2002 7640) 

101.. 
2173 

1. Bundesbeschluss betreffend die VolkslnltlatlVe «Glei
che Rechte fOr Behinderte» 
1. Arrtte flk16ral concernant !'Initiative populalre «Drolts 
6gaux pour les personnes handlcapees» 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatH: Bejlage - Annexe oo 094/3257) 
Für Annahme des Entwurles .... 107 Stimmen 
Dagegen .•.. 70 Stimmen 

2. Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelll
gungen von Menschen mit Behinderungen 
2. Lol flk16rale sur l'lillmlnatlon des ln6gallt6s frapper,t 
les personnes handlcap6es 

Abstimmung - Vote 
{namentlich - nominatlf: BeHage - Annexe 00.094/3258) 
Für Annahme des Entwurfes •... 175 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

'\OJ 
00.0094 

Ref.2427 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachteirigungen von Menschen mit Behinderungen (BehindertengleichsteDungsgesetz) 
Loi fed6rale sur renmination des inegal~s frappant les personnes handica~ (Loi sur r6gal~ pour les handicap6s, Lhand) 
Gegenstand / Objet du vote: 

Proposition de renvoi Löpfe/Föhn 
Abstimmung vom/ Vote du: 13.06.200212:16:44 
Abate = R Tl FehrHans + V ZH KllltUS 
AeonllWartmann = S ZH : Fehr Hans-JOra = S SH Lachat 
Aeschbacher = E ZH t Fehr Jacqueline = S ZH i Lalive d"Epinav 
Anlille = R VS 1 Fehr Lisbelh . V ZH Laubacher 
Baader C'~= + V BL Fehr Mario = S ZH Launer 
Bader Elvira + C SO Fetz = S BS Leu 
Barull! = s so FischeI-.'iP.P.Me!l + RAG Leuten"""er Haio 
Banmmm- * R BE Föhn + V SZ Leuteneaoer Susanne 

1 Baumann Alexander + V TG Freund + V AR Leuthard 
• Baumann Ruedi = G BE 1 Frev Claude = R NE Loenl'e 

Baumann Steohanle = S BE Gadient . V GR Lustenberaer 
Beck + L VD : Galti = C BE Maillard 
Berberat = S NE ; Garbani = S NE Maiire 
Bemasconi = R GE Genner = G ZH Mari61an 
Bezzola • R GR Giezendanner . V AG MartiWemer 
Biaaer + V SG .Glasson = R FR Martv Kälin 
RirrM""" • • Tl • Glur + V AG MasDOfi 
Binder • V ZH Goß == S ZH Malhvs 
Blocher ·-··· • V ZH Gral = G BL Maurer 
Borer + V SO Grobet = S GE Maurv Pasauier 
Bortoluzzi o V ZH Gross Andreas = S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH GrossJost = S TG Ml!ffl!lrevSavarv 
Bruderer = S AG Gulsan = R VD Messrner 
Brunner T oni + V SG GOlller = S BE Meyer Therese 

"""~ ·-·---___,__+_,__V_,_VD.., 
, Bühlmann = G LU 

' Gutzwlller = R ZH 
Gll'lin Hans Rudolf + R BL 

Mllmeli 
Munnv 

· BOhrer ! • R SH GlKin Remo - S BS MOOer Erich 
Cavalli • S Tl 1 Haerlna Binder = S ZH MOOer-Hemmi 
ChaDmds • s FR HaDer . V BE Nabholz 
Chevrier = C VS Hllmmerle = s GR Neirvnck 
Christen = R VD Hassler = V GR Oehrß 
Cina + C VS Heberlein . R ZH Pedrina 
CUChe = G NE 
de Oardel = S GE 
Decurtins + C GR 
Oonze = E BE 

• Oormann Roseinarie = C LU 
1 Donnond Mal1We = S VD 

• Heaetschweiler + R ZH 
Helm ·1 1 Hess Berhard = -
HessPeler • C 
Hess Waller 

: SAG Hofmann Urs 

Pelli 
Pfister Theonnll 
Polla -
Rechsteiner Paul 

Hollenstein = G SG Redlsleiner-Basel 
Hubmann :: 181/HI Rennwald 

' lmleld + C ow Rlldln 
1 lmhof + C BL' Robblani 
1 Janlak = S BL Rossinl 
1 Joder . V BE Ruey 

Jossen = s vs Salvl 
Estennann + C LU 1 Jutzel = SFR Sandoz Marcel 
Fasel = G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fässler = S SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
Fattebert + V VO Kofmel . R SO Scheurer RAmV 
Favre = R VO Kunz + V LU Schibll 

+ ja/oui/sl 
nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 

; . R SZ 
1 + V LU 
+ C FR 
+ C LU 
0 R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= S VD 
+ C GE 
+ C VS 

= S GL 
== S ZH . • Tl 
+ V AG . V ZH . S GE 
+ C SG 

= GVD 
+ R TG 
= C FR 
+ V ZH 
- G GE 

i+ R ZH 
= S ZH 

1 • R ZH 
! = C VD 
+ V BE 
= S Tl 
= R Tl 
+ V SG . L GE . C TG 
+ R BS 
= S SG . S BS 
= S JU 

,+ C ZH 
= C Tl 
= s vs . L VOi . s VD 
= R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o en1h. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R s E V 

• ia/oul/sl n ia/oui/sl 21 0 4 18 0 0 34 
• nein/ non / no 83 nein I non/ no 7 10 0 14 45 5 1 
• enth. / abst / ast. 3 enth. / abst. / ast. 1 0 0 1 0 0 1 
1 entschuldlat / excuse / scusato 37 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 2 9 7 0 9 

Bedeutung Ja/ Signlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlficatlon de non: 

SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = s VD 
SeDer Ha!ISlll!lar + V BE 
5ieorist + V AG 
Sbnoneschi.cortesi 0 C Tl 
Sommaruaa = S BE 
Slleck + V AG 
Soiefmann . 

• GE 
Snuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Sleinaaaer = R UR 
Steiner + R so 
Slrahm = S BE 
SlUder Heiner = E AG 
Slumn = SAG 
SUter = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = s ZH 
Theller + R LU 
TilJmanns = s vo 
Trioonez + R BE 
Tschannlll • s BE 
T sclmmlerl + R LU 
Vallemler + R AR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene . R VD 
Vermot . S BE 
Voßmer = S BE 
Waber Chrislian = E BE 
WalkerFl!llx + C SG 
Walter Hansiör!1 . V TG 
Wandlluh + V BE 

1 Wasseifallen + R BE 
1 Weim!ll + R SG 

Wl!lll!Mlh + V BE 
Wldmer = S LU 
W'lllrio + C SG 
W'lllderkehr = E ZH 
W'll'Z•YOII Planta + L BS 
Wtttenwller = R SG 
Wv!._<i Ursula = S BE 
lach + C AG 
Zanetti = s so 

! ZaDII . C ZH 
TllWll<lk . • VD 
Zumllller + V ZH 

. 
0 
1 
0 
4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ ObJet: 

-10lt 
00.0094 

Ref.2430 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Belinderungen (Behindertengleichsteßungsgesetz) 
Loi f~erale sur fefimination des ioogarites frappant les personnes handicapoos (Loi sur r ~afite pour les handicapes, Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 2 al. 4ter (+ Art. 3 let. g) 

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.200217:36:02 
Abate + R Tl 1 FebrHans = V ZH 1 Kumis . R BL 

+ S ZH , Febr Hans-Jilm + S SH Lachat 0 C JU 
Aesdtbacher = E ZH Fehr JHr,m1Allm! + S ZH Lallve d'[niMV = R SZ 
Anlllle = R VS Fehr Lisbeth = V ZH Laubadler = V LU 
BaaderCasnar = V BL FehrMario + s ZH lanner + C FR 
Bader Elvira 
Banaa 
Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stenhanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
BezzoJa 
B!tltll!r 
Bimlasca 
Binder 
Bioeiter 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner T onl 
Runnon 
Bllhhnann ----

j Bührel . 
Cavalli 
ChaDDUis 
Chevrler 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Daniel 
Decmtfns 
Oonze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Mariv!.e 
Dunant 
Dunraz 

Eberhard 
•E~~i. __ 

Eoolv 
Ehrler -
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fallebelt 
Favre 

+ ja/oul/sl 
nein/ non / no 

--

= C so Fetz + s BS Leu 
+ s so • Flscher-Seermen = RAG L Haio 
= fl BE Föhn = V sz Leuten .... ner Susanne 
= V TG Freund = V AR Leuthard 
+ G BE FrevClaude . R NE Loeofe 
+ S BE. Gadient = V GR Lustenberaer 
= L VD! ,GalD + C BE ! Maillatd 
+ S NE 1 GarbanJ + s NE i Maiire 
+ R GE 1 Genner + G ZH ! Mari®m . R GR Giezendanner = V AG ! Mar1i Werner 
= V SG Glasson = R FR • M8ltY Kälin . - Tl Glur = V AG Masooli 

= V ZH Goll + s ZH Mathvs 

·1 = V 

: R ZH 

Graf + G BL 
• Grobet + s GE 
1 Gross Andreas + s ZH 
GrossJost + s TG 

MaW'f!I' 
MaurY Pasauier 

• Meier-Sr.halz 
! Ml!netrey Savarv 

+ s AG Guisan + R VD Messmer 
= V SG! GOnler + s BE Meyer Therese . V VD Gutzwlller = R ZH Mlimeli 

·+ G LU ' Gll'dn Hans Rudolf . R BL MllllnV 

l= R SH . Gvsin Remo + s BS 1 M!lller Erich 
i+ S Tl 
+ s FR 

;= C VS 
= R VD 
= C VS 

~ + s ZH 
= V BE 

i Hllmmerle !ffl 1 Hasslel" 
Heberlein = R 

Mllller •Hemmi 
Nabholz 

i NeiM1dt 
Oehr6 
Pedrina 

+ G NE Heaetschweiler = R ZH Pelli . S GE i Helm = C SO Pfister Theoohil 
= C GR Hess Berhard • • BE i Polla 
+ E BE HessPeter = C ZG RanMnhaAA 
+ C LU i HessWal!er . C SG Randeaaer 
+ S VD Hofmann Urs + s AG i Rechstelner Paul 
= V BS Hoßensteln + G SG ! Rechsteiner-Basel 
+ R GE Hubmann + s ZH 'Rennwald 

_9. 8-.:-~~ _B._ AG 
i= L GE 

lmfeld . C 01A 

lmhof . C BL 
1 Janlak + s BL 

Rikin 
. Rabblani 

Rossini 
= C AG , Joder . . Ru»v 

i= R NW i JDssen + ti vs Salvi 
I= C LUI ;Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 

:±1 Keller Robert = V ZH 
Kofmel = R so 
Kunz = V LU 

Scherer Marcel 
Scheurer Rl!mV 

1 Scltibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= 
0 

+ . 
= 
= 
+ 
= . 
+ 
+ . 
= 
= . 
= 
+ 
; 

0 
• 
+ 
= 
+ 
+ 
0 

= 
.+ 
' . 
I= . . 
= 
+ 
+ 
+ 
= 

!+ 
+ . 
+ 
= 
= 
= 
= . 

o enth. / abst. / ast # Der Prieldent stimmt nicht/ Le presldent ne prend pae part aux vo1es 

Ergebnisse / R6sultats: 
: Gesamt/ ComDlete / Tutto , Fraktion/ Groupe / Gruooo C G L R s 
ja/oui/el 75 • fa/ oui/ s\ 7 10 0 6 49 
nein / non / no 92 1 nein / non / no 18 0 4 29 0 
enth. / abst / ast. 5 1 enth. / abst. / ast 4 0 0 1 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 28 1 entechuldiat / excuse / scusato 6 0 2 6 3 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Proposition de la ma]ortte 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: Propoettlon de 1a mlnorM Trlponez (blffer) 

C LU 
R ZG 
s BI. 
C AG 
C Al 
C LU 
S VD 
C GE 
C VS 
S GL 
S ZH 
- Tl 
V AG 
V ZH 
S GE 
C SG 
G VD 
R TG 
C FR 
V ZH 
G GE 
R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
S Tl 
R TI 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
2 0 
2 39 
0 0 
1 6 

Schiller = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter • V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + S VD 
Seifer Han5MfM = V BE 
Siemisl • V AG 
Slmoneschi-Cortesi 0 C Tl 
Sommarucia + S BE 
SN>clt = V AG 
Spielmann i + - GE 
Snuhler = V TG 
Slahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
'-'Ai-r = R UR 
Stelner = R SO 
Strahm + S BE 
Sluder Helner + E AG 
S111mp + SAG 
SUter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + s 
Theiler = R 
TDlmanns + s 
T,mrn1117 = R 
Tschänn111 • s 
Tschul!lll!lt = R 
Vaßender . 
Vaudroz Jean-ClaUde = 
Vaudroz Rend = 
Vemtot + 
Vollmer + 8 BE 
Waber Christian = E .BE 
Walker Felix = C SG 
Wal!er Hanslörll = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfaßen = R BE 
Welael = R SG 
Wevenelh = V BE 
Widmer + s LU 
Widrln = C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz.von Planta = L BS 
WiltenwDer = R SG 
WYssUrsula + S BE 
Zach + C AG 
Zanlllli + s so 
7Hnfl + C ZH 
Zisvadls . • VD 
7nnrliner = V ZH 

-
1 
0 
0 
4 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft I Objet: 

"°' 00.0094 

Ref.2431 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachtelllgungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz} 
Loi f~erale sur rermination des iooga!Ms frappant les personnes handicap~s (loi sur ragalite pour les handica~s. Lhand} 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 3 let a 

Abstimmung vom I Vote du: 17.06.2002 18:31 :20 
Abate . R Tl Fehr Hans = V ZH Kunus . R BL 
AeDDliWartmann + S ZH Fehr Hans-Jllra + s SH lachat = C JU 
Aeschbacher + E ZH , Fehr Jacoueline + s ZH ; Lalive d'EDinav = R SZ 

.Antille '. = R VS . Fehr Lisbeth = V ZH Laubacher = V LU 
Baader casoar ·= V BL 

• Bader Elvira = C SO 
1 Ranna + s so 

· Fehr Mario + s ZH 
Fetz + s 8S 

1 Flscher-"""""en = RAG ~-erHain 

1 Banm!ltel' = R BE Föhn = V SZ 1 Susanne =r + s 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann S!!mhanie 
Beck 

,Berberat 
1 BemascDlli 
1 BezzDla 

Binoer 
Blonasca 
Binder 
Blocher 

1 ßorer 
' Bmtoluzzi 
1 Bosshard 

Bruderer 
Brunner T oni 
BIK!non 
Bilhlmann 
Bilhrer 
Cavalli 

1 Chanllllis 
Chevrier 
Christen 
Cina 

'Cuche 
deDlllllel 
Decurlins 

• Donze 
i Donnann Rosemarie 

Dormond MallVSe 

Durumt 
111tnra7 

Eberhard 

Eoatv 
Ehrler 
Enaelberaer 
ES1er111811n 
Fasel 
Fässler 
Falleber! 
Favre 

+ Ja/oui/si 
= nein / non / no 

= V TG Freund = V AR leulhard 
+ G BE FrevClaude = R NE Lllllllfe 
+ S BE Gadient : V GR Ln~tmlwner 
= L VD Galfi + C BE Maillard 
+ S NE • Garbanl + s NE Maflre 
+ R GE 1 Genner + G ZH Marietan . R GR Giezendanner = V AG MartiWemer 
= V SG Glasson . R FR • Martv Klllin . - Tl Glur = V AG ! wic:nnU 

= V ZH IGoß + s ZH 1 Malh'IS . V ZH I Graf + G BL 'Maurer 
= V SO Grobet + s GE , Maurv .,_,üier 
= V ZH Gross Andreas + S ZH 1 Meier-Schatz 
= R ZH 'GrossJost + S TG MellAlmV Savarv 
+ SAG Guisan + R VD 1 Messmer 
= V SG Gllnler + S BE Ml!Vl!r Tm!rase . V VD • Gutzwiller + R ZH Mllmeli 
+ G LU Gvsln Hans Rudolf = R BL Mnonv 
= R SH G"""'Remo + s 8S MQller Erich 
+ S Tl Haerint1 Binder + s ZH i MOller-Hemmi . SFR Haller . V BE i Nabholz 
= C VS Hllmmerle + s GR 1 NelMlck 
= R VD 1 Hassler = V GR ! Oehrl 
= C vs : Heberlein = R ZH Pedrina 
+ G NE iler - R ZH Pelli . s GE 1 Helm = C SO Pfister TheoDIIII 
= C GR ' Hess Berhard . • BE ; Polla 

+ E BE HessPeter = C ZG Raooenbass 
+ C LU HessWaller • C SG Randanaer 

+ s VD 1 Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
= V 8S • Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
+ R GE Hubmann + s ZH Rennwald 
= C sz lmfeld • C J\A Riklln 
= R AG lmhof == C BL Robbiani 
= L GE Janiak + s BL Rossini 
= C AG Joder • V BE Ruev 
= R INW Jossen + s vs ! Salvi 
= C LU Jutzel + SFR • Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
+ s SG Keller Roben = V ZH . Scherer Marcel 

= V VD . Kofmel = R so · Scheurer Rtimv 

= R VD 'Kunz = V LU 1 Schibli 

• errtschuldlgt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. C AG 
= C Al 
= C LU 
+ S VD 
= C GE . C VS 
+ S GL 
+ S ZH . . Tl 
= V AG 

' . V A! 
' ·-• s GE 
I= C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR . V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ S Tl . R Tl 
= V SG . L GE . C TG 
= R 8S 
+ S SG 
+ s 8S 
+ s JU 

•+ C ZH 
• + C Tl 
+ s vs 
= L VD 
+ s VD 
+ R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 

1 • V ZH 

o enth. l abst. I ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votea 

Ergebnisse/ R6sultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
ja/oul/ si 81 ja/ oul / sl 10 10 0 7 49 3 0 
nein / non / no 91 

1 
nein / non / no 20 0 4 30 0 1 36 

enth. / abal / ast. 1 enth. / abst. / ast. 0 0 1 0 0 0 0 
entschuldigt / excuse / scusato 27 entschuldlgt / excuse / scusato 5 0 1 5 3 1 9 

Bedeutung Ja / Slgnlfication de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: Proposition de la mlnorite Trlponez (= CE) 

Schlller = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seler HansDllll!r . V BE .~ . V AG 

• Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Sommaruua + s BE - = V AG 

• Solelmann + • GE 
• Slllfhll!I' = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinen""' - R UR 
Steiner == R SO 
SUahm + s BE 
SIUder Heiner + E AG 

i 
+ s AG 
+ R BE 
+ G BE 
+ s ZH 
= R LU 

Tlllmanns + s IVP 
Trillonez = R BE 
Tschllllläl + s BE 
TschllDIIP.lt = R LU 
Vaßender = RAR 

, Vaudroz Jean.Claude = C GEI 
• Vaudroz Ren6 = R VD 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Ftfflx = C SG 
WallerHansiörcl = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
WAinP.11 = R SG 
Wevene111 = V BE 
Wldmer + s LU 
Widrln = C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-wn Planta 0 L 8S 
WmenwDer = R SG 
WVSSUrsula + s BE 
Zllch + C AG 
Zanelli + s so 
ZaDII + C ZH 
Zisvadis + • VD 
Zullllim!r = V ZH 

-
2 
0 
0 
3 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

Ref.2440 

Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von BenachteUigungen von Menschen mit Behinderungen (Behlndertenglelchstellungsgesetz) 
Loi federale sur l'eUmination des inagalltes frappant les personnes handicapees (Lol sur ragarite pour les handicape!i, Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 8a al. 1 bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.2002 19:33:18 
Abate . R Tl FehrHans = V ZH Kwrus 
Almnß Wartmann + s ZH Fehr Hans-JOro + 8 SH lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr .lacaueline + 8 ZH lalive d'Enimw 
Anlllle "' R VS Fehr l.isbelh . V ZH Laubacher 
Baader C'.AAMr = V Bl FehrMario + 8 ZH lam,..,. 

BaderElvlra + C so Fetz + s BS Leu 
· Banaa + s so 1 Fischer-Seemen = RAG Leuteneooer Haro 

Hllnlll>RAI' = R BE ! Föhn = V SZ LeutenAMer SUsanne 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR Lelllhard 
BaumannRuedi :I Baumann Stephanie 
Beck 

FrevClaude = R NE 
Gadient o V GR 
Gal6 = C BE 

LMnfl.! 
L 
Malllard 

Berberat + s NE Garbani + s NE 1 Maiire 
Bernasconl + R GE Genner + G ZH •Marlelan 
Bezzola . R GR Giezendenner . V AG Mal1i Werner 
RinnAr = V SG Glasson . R FR MartvKä!in 
Bionasca . . Tl Glur = V AG MasD06 
Binder = V ZH Goß + s ZH Mathvs 
Blocher . V ZH Graf + G BL Maurer 
Borer = V so Grobet . S GE Maurv Pasmder 
Borloluzzl = V ZH Gross Andreas + S ZH Meler-Schalz 
Bosshard = R ZH GrossJost + S TG Mtlm!lrev Sevarv 
Bruderer + s AG Guisan = R VD Messmer 
Brunner T onl = V SG Glinler + s BE 1 Mever Therese 
Blllmon . V VD Gutzwiller + R ZH Mllmell 
llllhlmann + G LU GV!:in Hans Rudolf = R Bl Moonv 
Bührer = R SH Gv«in Rerno + s BS MOßer Erich 
Cavalli + s TI Ham11111 Binder + 8 ZH MOßer-Hemmi 
CbaDDUis . SFR Haller . V BE Nabholz 
Chevrier + C VS Hammerle + s GR Neirvnck 
Christen + R VD: Hassfer = V GR Oehr6 
Cina + C VS Heberleln = R ZH Pedrlna 
CUche + G NE HeaetschweDer = R ZH Peffl 
de Danlel . S GE Helm + C so Pfister TheoDhll 
Deall1ins + C GRI Hess Berhard . • BE Poßa 
Donm + E BE HessPeler . C ZG r 

Donnann Rosemarie + C LU . Hass Walter . C SG r 

Dormond MarN!IR + s VD ! Hofmann Urs + s AG RechstelnerPaul 
Dunant = V BS ! Hollenstein + G SG Rechsteiner -Basel 
Oumaz + R GE Hubmann + S ZH Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld = C □III Rlklln 
En""'7""i = RAG lmhof + C Bl Robbianl 
Eoolv = L GE Janiak + s BL Rossini 
Ehrler + C AG Joder = V BE Ruev 
En11elllerller = R NW Jossen + s vs Salvi 
Estennann + C LU JulZet + s FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR 1 Kaufmann = V ZH Schenk 
Fassler + s SG ! Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fattebert = V VD Kofmel = R so ScheurerRt!mY 
Fawe = R VD Kunz = V LU Schlbli 

+ Ja /out/ sl 
nein / non / no 

• entschuldigt/ excuse / soosato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

• R Bl 
+ C JU 
= R sz 
= V LU 
• C FR 
= C LU . R ZG 
+ s Bl 
+ C AG 
= C Al 
• C LU 
+ s VD 
+ C GE 
• C vs 
+ S GL 
+ S ZH . • Tl 
= V AG 
• V ZH 
• s GE 
+ C SG 
+ G VD 
== R TG 
+ C FR 
• V ZH 
+ G GE 
== R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl . R Tl 
= V SG 
= L GE 
• C TG 
= R BS 
+ s SG 
+ S BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
= L VD . S VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
• V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend paa part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Grouoe / Gruono C G L R s E V 
la/oul/sl 88 ja/oul/sl 24 10 0 6 45 3 0 
nein/ non / no 76 nein / non / no 5 0 6 30 0 1 34 
enth. / abat. I ast. 1 enth. / abst. / asl 0 0 0 0 0 0 1 
entschuldigt/ excuse / scusato 35 entschuldigt/ excuse / acusato 6 0 0 6 7 1 10 

Bedeutung Ja/ Slgnfflcatlon de oul: Proposition de la majortte 
Bedeutung Nein / Signlficatlon de non: Proposition de 1a minortte Trlponez 

Schlüer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab • S VD 
SeDer Hans- • V BE 
Sieorist . V AG 
Simoneschl-Cortesl + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Soeck = V AG 
~bnann . • GE 
Snllhll!r = V TG 
Slahl = V ZH 
Slammluzi „ V AG 
Steineimer = R UR 

Sleiner = R so 
Slrahm + S BE 
Sluder Hemer + E AG 
SlumD + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Tbanei + s ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns . S VD 
T,mnnez = R BE 
TschanDll + 8 BE 
T v.htmnart = R LU 
Vallender = R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rend = R VD 
Vermot + s BE 
Vollmer + s BE 
Weber Christian = E BE 
Walker Flfflx + C SG 
Walter MAndilrn = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weim!II = R SG 
Wav-ih = V BE 
Widmer + s LU 
Wlt!l'III = C SG 
Wl8derkehr . E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlttenwiler = R SG 
-sUrsula + s BE 
Zllch + C AG 
Zanettl + s so 
7anll + C ZH 
Zisvadls . • VD 
Zunnioer = V ZH 

. 
0 
0 
0 
5 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

1o:J 
00.0094 

Ref.2445 

Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) 
Loi fed~rale sur l'~limination des in~galit~s frappant les personnes handica~es (Loi sur r~alit~ pour les handica~s. Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 13a 

Abstimmung vom / Vote du: 18.06.2002 09:58:35 
Abate 
AenDfi Wartmann 
Aeschbacher 
AntiBe 
Baader casoar 
Bader Elvira 
Banga 
Banqerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Beck 

r Berberat-
Bernasconi 
Bezzola 
ßinm,r 
Bionasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Borloluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner Toni 
Bugnon 
Bühlmann 
Bührer 
Caval6 

. Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 
Donzl! 
Dormann Rosernarie 
Dormond Marlvse 
Dunant 
Ouoraz 
Eberhard 

! ~~~.!l!IL .... •·- -
Eaalv 
Ehrler 
EnoelbP.mer 
ESlermann 
Fasel 
Fässler 
Fallebert 
Favre 

+ Ja/ oul/sl 
nein / non / no 

+ R Tl ! Fehr Hans = V ZH Kurrus 
+ S ZH 1 Fehr Hans-Jüra + s SH Lachat 
= E ZH Fehr JacaueDne + s ZH Lalive d'Epinay 
= R VS Fehr Lisbeth = V ZH Laubacher 
= V BL Fehr Mario + s ZH lalllll!r 
+ C SO Fetz + s BS Leu 
+ s so FISCher-Seenaen = RAG Leuteneaaer Haio 
= R BE Föhn = V SZ LeutenMner Susanne 
= V TG. Freund = V AR Leuthard 
+ G BE FrevClaude = R NE Loeofe 
+ S BE Gedient = V GR Lustenberger 
= L VD ; Galß + C BE Maillard 
+ S NE , Garbani + S NE Maitre 
+ R GE . Genner + G ZH Maril!lan 
* R GR Giezendanner = V AG Martl Werner 
- V SG Glassan + R FR Martv Kälin 
= - Tl Glur = V AG MasooD 
= V ZH Goß + S ZH Mathvs 
* V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO Grobei * S GE Maurv Pasauier 
= V ZH Grass Andreas + S ZH Meier-Schatz 
= R ZH GrossJoSI + S TG Ml!nl!trev Savarv 
+ SAG Guisan + R VD Messmer 
= V SG Gonter + S BE Mever Thl!rese 
* V VD Gutzwiller * R ZH MöraeO 
+ G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muanv 
= R SH Gvsin Rerno + S BS Müller Erich 
+ S Tl 1 Haerina Binder + S ZH 'MOller-Hemrni 
+ S FR Haller = V BE . Nabholz 
+ C VS • Hämmerle + S GR Neilvnck 
* R VD Hassler = V GR Oehrfi 
+ C VS Heberlein * R ZH Pedrina 
+ G NE Heaetschweiler = R ZH PelO 
* s GE Heim = C SO Pfister Theoohil 
+ C GR Hess Berhard = • BE Polla 
+ E BE Hess Peter = C ZG Raaaenbass 
+ C LU HessWalter * C SG Randeaaer 
+ s VD Hofmann Urs + s AG RechSleiner Paul 
= V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
+ R GE Hubmann + s ZH Rennwald 
* C sz lmfeld = C ow RikDn 
+ R AG lrnhof . C BL Robbiani 
= L GE · Janiak + s BL Rossini 
+ C AG , Joder . V BE · Ruev 
- R NW · Jossen + s vs Salvi 
* C LU Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
+ s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
= V VD Kofrnel + R so Scheurer RMIV 
+ R VD Kunz = V LU SchibD 

* entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL . C JU 
= R SZ 
= V LU 
+ C FR 
= C LU . R ZG 
+ s BL 
+ C AG 
= C Al 
* C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C vs 
+ s GL 
+ s ZH 
= - Tl 
= V AG 
* V ZH 
* S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR 
* V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ s ZH 

·+ R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl 
* R Tl 
= V SG 
= L GE 
= C TG 
+ R BS 
* s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 

1+ s vs 
1 - L VD 

* s Vll 
* R VD 
= V BE 
= V ZG 
- L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
! Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Grupoo C G L R s E V 
ja/oui/si 93 · ja/ oui / si 20 10 0 11 47 3 0 
nein / non / no 76 nein / non / no 6 0 6 21 0 2 38 
enth. / absl / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldlat / excuse / scusato 31 entschuldlat / excuse / scusato 9 0 0 10 5 0 7 

Bedeutung Ja/ Slgnlfication de oul: Proposition de Ja majorlte 
Bedeutung Nein / Slgnlfication de non: Proposition de la mlnorlte Stahl 

Sch!Oer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seffer Hansneter = V BE 
Siemisl * V AG 
Simoneschl-Cartesi + C Tl 
Sornrnaruga + S BE 
Sneck = V AG 
Spielmann + - GE 
Snuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
StAmAlllll!I' = R UR 
Sleiner = R SO 
Strahm + s BE 
Studer Heiner + E AG 
SlUmD + SAG 
SUter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + s VD 
Trinonez = R BE 
Tschännllt + s BE 
Tmnmnert * R LU 
VaDender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Renl! * R VD 
Vermol + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian = E BE 
WalkerFl!llx . C SG 
Walter Hansiöro = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weiaelt = R SG 
WeVP.11P.th * V BE 
Widrner + s LU 
Widrin * C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlllenwiler * R SG 
Wvo;~ Ursula + s BE 
Zl1ch * C AG 
Zanetti + s so 
Zaoß + C ZH 
7iwmf15 + - VD 
Zuoniaer = V ZH 

. 
2 
3 
0 
0 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

1GI 
00.0094 

Ref.2446 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Pr~s-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von BenachteUigungen von Menschen mit Behinderungen (BehindertengleichsteOungsgesetz) 
Loi Mdmale sur r~limination des loogalltes frappant les personnes handicapoos (Loi sur r~arit~ pour les handica~s. Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 14 al. 1bis 

Abstimmung vom/ Vote du: 18.06.2002 10:43:25 
Abate . R Tl Fehr Hans . V ZH Kum.ls := R BL 
AePllU Wartmann + S ZH Fehr Hans-Jllrg + S SH ! Lachat . C JU 
AeschbadJer + E ZH Fehr JBClllll!line + S ZH Lalive d'Enlnav = R SZ 
Anlille = R VS • Fehr Lisbeth + V ZH • Laubadler = V LU 
BaaderCa'IDllr . V BL . Fehr Mario + S ZH ! Lallllf!T + C FR 
Bader Elvlra = C SO • Fetz + S BS Leu = C LU 
Bmll!a + s so ! flscher.SeemJen = RAG lentl!lll!llller Halo . R ZG 
Banlll!lll!r + R BE Fölm = V SZ Leutenenner SUsanne + S BL 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann Slenhanie 
Beet 
Berberat 
Bemasconl 
Bezzola 
Billner 
Rimla=i 

Binder 
. Blocher 
1 Borer 

Bortnluzzl 
Bnsshard 
Bruderer 
Brunner Tonl 
Bunnon 
BOhlmann 
Bührer 
Cavalli 

• Chaonuis 
• Chewler 
! Christen 
• Clna 
• CUche 
de Darclel 
Decurtlns 
D~ 
Dormann Rosemarie 
Dormond Mlll1vse 
Dunant 

l lhmraz 
Eberhard 

1 Eaerszeai 
i F11t1lv 

i Ehrter 
Emmlbemer 
Estermann 
Fasel 
Fllssler 
Fllllebel'I 
Favre 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non / no 

= V TG i Freund = V AR Leuthard 
+ G BE i Frev Claude = R NE Loeofl! 
+ S BE Gadient + V GR Lustenbemer 
= L VD Galli + C BE Malllard 
+ S NE 1 Garbani + S NE Maiire 
+l;R GE Genner + G ZH Mairetan . R qB 
= V SG 

1 Giezendanner = V Mi 
, G!asson + -R FR 

Marti Werner ~-.• 

I Ma/tv Käfin 
- . Tl Glur = V AG Masoofi 
= V ZH 1 Goß + S ZH Mall!VS . V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO "---w• -·-· Grollet + S GE Maurv Palllluier 
= V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
= R ZH GrossJost + S TG M •-•~ ~---:-. 
+ s AG Guisan + R VD Messrner 
= V SG Günter + S BE ! MeVer Tlmrl!se . V VD Gutzwlller + R ZH Möroeli 
+ G LU Gv,un Hans Rudnlf = R BL • MtlllllV 
= R SH Gll<:inRemo + S BS ! MOl!er Erich . s Tl Haerina Binder + S ZH MüDer-Hemmi 
+ s FR 1 Haffer + V BE ' Nabholz 
= C vs Hammerle + S GR Neilvnck 
+ R VD i Hassler + V GR Oehrli 
+ C vs • Heberlein . R ZH Pedrina 
+ G NE Hl!nelsl:hweiler = R ZH PelD 
+ s GE Heim + C so Pllsler Theoohil 
= C GR Hess Berhard = • BE • Polla 
+ E BE HessPeter . C ZG Raooenbass 
0 C LU . Hess Walter . C SG -
+ s VD Hofmann Urs + SAG Rechsteiner Paul 
= V BS • Hollenstein + G SG Rechstelner-Basel . R GE 1 Hubmann + S ZH Rennwald 
= C sz lmfeld = C (N RikDn 
+ R AG i lmhol' = C BL • Robb!anl 
- L GE Janlak + s BL . Rossini 
= C AG Joder = V BE Ruev 
= R NVI, Jossen + s vs i SaM 
= C LU Jutzet + s FR SandozMarcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH SChenk 
+ s SG . Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
= V VD . Kofmel = R SO SCheurer Rmnv 

= R VD 'Kunz = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
= C Al 
= C LU 
+ S VD 
= C GE 
= C VS 
+ S Gl 

! + S ZH 
= . Tl 

:= V AG 

= V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR . V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ s ZH 
+ R ZH 
= C VD 
= V BE 
+ s Tl 
+ R Tl 
= V SG 
+ L GE 
= C TG 
= R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
= L VD 
+ s VD . R VD 

·= V BE 
: == V ZG 
i = L NE! 
·= V ZH 

o enth. / abst. / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ ComDlete / Tutto 1 Fraktion/ GrouDe I Grunoo C G L R S E V 
la/oul/sl 97 la/oul/sl 13 10 1 10 49 5 7 
nein / non / no 80 nein / non / no 17 0 5 24 0 0 31 
enth. / abst / ast. 2 en1h. / abst. / ast. 2 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 21 entschuldigt/ excuse / scusato 3 0 0 8 3 0 7 

Bedeutung Ja/ Slgnfflcatlon de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Slgnfflcatlon de non: Proposition de la mlnortte Trlponez (blffer) 

Schiller = V ZH 
SchmidOdilo + C vs 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hansoeter + V BE 
stearist • V AG 
Simoneschi-Colt + C Tl - + s BE 
~ • V AG 
SOl!!lmann + • GE 
Slluhler = V TG 
Stahl + V ZH 
Slammluzi = V AG 
Steinelllll!I' . R UR 
Sleiner = R so 
Slrahm + s BE 
Sluder Helner + E AG 
Slump + s AG 
SUter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + S ZH 
Theller = R LU 
Tillmanns + s VD 
Trn,nm,, = R BE 
Tsdrannlll + s BE 

1 Tsclumoert - R LU 
. Vallender = R AR 
i Vaudroz Jean..claude = C GE 
! Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + s BE 

. Vollmer + s BE 
Waber Christian + E BE 
Walker fälix = C SG 
Walter Mandllrn = V TG 
Wandffuh = V BE 

- R BE 
Weioell = R SG 
W0'1811f!th = V BE 
Wklmer + s w 
Widrin o C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz.von P!anta = L BS 
Wlnenwiler = R SG 
WVSSUrsu!a + s BE 
zach + C AG 
Zanelli + s so 
Zapft + C ZH 
Zlsvadls + • VD 
Zunniner = V ZH 

. 
2 
3 
0 
0 

Nationalrat. Elektronlsches Abstimmungssystem 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft/ Objet: 

10.9 
00.0094 

Ref.2452 

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteßigungen von Menschen mit Behinderungen (Behindenengleichsteßungsgesetz) 
Loi f~m-ale sur l'elimination des inagalitas rrappant les personnes handicapees (Loi sur l'agalita pour les handicapes, Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur rensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 18.06.2002 11 :15:48 
Abale 
Aeooll WartmaM 
Aeschbacher 
Anlille 
ßaaderl:a'<IIM 
Bader Elvira 
Ban1111 

i t:n~Alexander 
. Baumann Ruedi 

Baumann Sle\lll8nie 
Beck 
Berberat 
Bemasconl 
Bezzola ·-·--
Biaaer 
Billnasca 
Binder 

: Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 

• Bosshard 
1 Bruderer 

Brunner Toni 
Boonoo 
BOhlmann 
BOhrer 
Cavalli 
Chaonuis 
Chevrier 
Christen 
Clna 
CUche 
de Dardel 
Decurtins 

i Donze 
i Oormann Rosemarie 

Dormond Marivse --
Dunant 
lllmn:17 

Eberhard 
E11AmP.11f 
EnnlV 
Ehrler 
Enoelberoer 
Estermann 
Fasel 
Fllssler 
Fanebe!t 
Favre 

+ ja/oui/si 
= neln/non/no 

+ R Tl ! Fehr Hans o V ZH Kurrus . S ZH ! Fehr Hans-Joro 0 S SH Lachat 
+ E ZH ! fehr Jacoue6ne 0 S ZH Lalive d'Eoinav 
+ R VS ! Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
0 V Bl • Fehr Mario 0 S ZH Lm""" 
+ C SO Fetz + S BS Leu 
0 s so f'ISCher-SMnnen 0 RAG LAU11111P.OOerHaio 

~ 
o G BE 

1 Föhn o V sz 
Freund • V AR 

• Frev Claude + R NE 

, L"'""""""er Susanne 
1 Leulhard 

1 Mllfe 
0 S BE ! Gadient + V GR 1 Lustenber!l8f 
+ L VD Galli • C BE ! Maillard 
0 S NE Garbani 0 S NE 1 Maiire 
0 R GE Genner o G ZH Marit!tan 
o R GR • Giezendanner • V AG Marli Werner . V SG Glasson + R FR Martv Källn 
0 . Tl Glur + V AG. Mal:006 
o V ZH Gon 0 S ZH Mathvs . V ZH Graf o G BL Mawer 
o V so Grobet 0 S GE Maurv Pasnuier 
o V ZH Gross Andreas 0 S ZH Meier-Schall 
+ R ZH : GrossJost 0 S TG Menetrev Savarv 
0 SAG 1 Guisan o R VD 'Messmer 
0 V SG Günter + s BE i MAVArlherese . V VD Gutzwiller + R ZH Mömell 
o G LU GVllln Hans Rudolf 0 R BL Mt111t111 
o R SH GvsinRemo 0 S BS MOller Erlch 
0 S Tl Hamlnt, Binder 0 S ZH MOller-Hemml 
0 S FR HaUer + V BE Nabholz 
+ C VS Hämmerle 0 S GR Neirvndc 
+ R VD ! Hassler + V GR Oehr6 
+ C vs Heberlein . R ZH Pedrina 
= G NE Heoetschweiler o R ZH Pelli 
0 S GE Heim + C SO Pfister lbeoMII 

+ C GR Hess Berhard 0 - BE PoUa 
+ E BE · HessPeter • C ZG Ramumbass 

+ C LU i Hess Waller + C SG RandAMel' 

0 S VD l Hol"mann Urs 0 S AG Rechsteiner Paul 
o V BS Hollenstein 0 G SG Rechsteiner-Basel 
0 R GE Hubmann 0 S ZH Rennwald 
+ C sz lmfeld 0 C 0W RlkDn 
+ R AG bnhof + C BL Robbianl 
+ L GE Janiak 0 s BL Rossini . C AG • Joder + V BE Ruev 
0 R MV\ Jossen + s vs Salvi 
+ C LU Jutzet 0 s FR Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann 0 V ZH Schenk 
0 s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
0 V VD Kofmel . R so Scheurer RMIV 
+ R VD Kunz 0 V LU Schib6 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vot6 / non ha votato 

o R BL 
• C JU 
o R sz 
o V LU 

1+ C FR 
: + C LU . R ZG 
I= S BL 
!+ C AG 
i+ C Al 

• C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL 
0 S ZH 

·o • TI 
+ V AG . V ZH . S GE 
+ C SG 
0 G VD . R TG 
+ C FR 
• V ZH 
o G GE . R ZH 
0 S ZH 
o R ZH 
+ C VD 
0 V BE 
0 S Tl . R Tl 
o V SG 
* L GE 
+ C TG . R BS 
+ S SG 
0 S BS 
0 S JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
0 s vs . L VD 
+ s VD . R VD 
+ V BE 
0 V ZG 

: + L NE 
io V ZH 

o enth. / abst / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion/ Grouoe / Gnumo C G L R s E V 
Ja/ oui / sl 74 la/oui/sl 28 1 4 13 12 4 12 
nein / non / no 2 nein / non / no 0 1 0 0 1 0 0 
enth. / abst / ast. 92 enth. / abst. / ast. 1 B 0 18 37 0 23 
entschuldigt/ excuse / scusato 32 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 2 11 2 1 10 

Bedeutung Ja/ Signlficatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

Sch!Qer o V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller o V BE 
Schneider • R BE 
Schwaab 0 S VD 
Seiler Hansneter + V BE 
Slamist • V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruaa 0 S BE 
Sm!d! • V AG 
sniAlml!nn 0 • GEi 
Sllllhll!r • V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzl o V AG - . • R UR 
Steiner o R so 
Strahm + S BE 
Slllller Heiner + E AG 
SWntp + s AG 
Suter 0 R BE 
Teuscher 0 G BE 
Thanei 0 S ZH 
Theiler 0 R LU 
Tißmanns + S VD 
Tl'IPOlleZ 0 R BE 
T~ + S BE 
1-.- 0 R LU 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude • C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot 0 S BE 
Voßmer + s BE 
Waber Christian + E BE 
WalkerFellx + C SG 
Waller HansiÖJ'll + V TG 
Wandtluh 0 V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welllllll 0 R SG 
Wevmmlh 0 V BE 
Widmer 0 S LU 
Wldrill + C SG 
Wiederkehr • E ZH 
Wuz-vonPlanla + L BS 
Willenwiler + R SG 
wvss Ursula 0 S BE 
Zäch + C AG 
Zanelll 0 s so 
ZaPII + C ZH 
7klmtlk 0 • VD 
zunn1ner o V ZH 

-
0 
0 
5 
0 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

'IJ\O 
00.0094 

Ref.2454 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Massnahmen im öffentlichen Verkehr zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen 
Arrat~ f~d~ral relatif au financement des mesures prises dans le domaine des lransports publics en faveur des personnes handicap~s 

Gegenstand/ Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom / Vote du: 18.06.2002 11 :17:55 
Abate + R Tl Fehr Hans + V ZH · Kurrus 
AeDDliWartmann . S ZH Fehr Hans-Jora + s SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jar.m,..Jine + s ZH Lalive d'Epinav 
AnliDe + R vs Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
Baader CAAnar + V BL FehrMario + s ZH LanMr 
Bader Elvira + C so Fetz + s BS Leu 
Banaa + s so Fischer-Seenaen • R AG LeutenMner Haio 
Rannerter . R BE Föhn + V sz LeutenMner Susanne 
Baumann Alexander + V TG Freund + V AR Leuthard 
Baumann Ruedi + G BE FrevClaude + R NE LoeDfe 
Baumann Slephanie + s BE Gadient + V GR Lustenberaer 
Beck + L VD GalD • C BE Maillard 
Berberat + S NE Garbani + s NE Maiire 
Bemasconl + R GE Genner + G ZH Maril!tan 
Bezzola . R GR Giezendanner • V AG Marti Werner 
Rinner + V SG Glasson + R FR winvKäJin 
Binnasca = • Tl Glur + V AG Masno6 
Binder + V ZH Goß + s ZH Mathvs 
Bloch!!f' . V ZH .. - v sö Borer 0 

Graf + G BL 
Grobei + s GE 

Maurer 
Maurv Pasauier 

Bonoluzzi + V ZH Gross Andreas + S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH GrossJost + S TG Ml!nl!trev Savarv 
Bruderer + s AG Guisan + R VD Messrner 
BnmnerToni + V SG Günter + s BE Meyer Tht!rl!se 
Blmnon • V VD GutzwiDer + R ZH Möme!i 
BOhlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf + R BL Muonv 
BOhrer + R SH GvsinRemo + s BS i Müller Erich 
cavam . S Tl Haerina Binder + s ZH MOiler-Hemmi 
Chauouis + s FR Haller + V BE Nabholz 
Chevrier + C vs Hämmerle + s GR Neirvnck 
Christen + R VD Hassler + V GR Oehrli 
Cina + C VS Heberlein • R ZH Pedrina 
Cuche + G NE Hlll!Akr.t,,,,,,ßer + R ZH Pel6 
de Dardel + S GE Heim + C so Pfister Theophil 
Decwtins + C GR Hess Berhard + - BE Polla 
Donze + E BE HessPeter • C ZG Raaaenbass 
Dormann Rosemarie + C LU HessWalter + C SG RandMaer 
Dormond MarlvAA + s VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
Dunant 0 V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE Hubmann + s ZH Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld • C 0111 Riklin 
Eaersze11i 0 R AG lmhof + C BL Robbianl 
Eaalv + L GE Janiak + s BL Rossini 
Ehrler . C AG Joder + V BE Ruev 
Elllll!lberaer + R NW Jossen + s vs Salvi 
Estermann + C LU Jutzet + s FR SandozMarcel 
Fasel + G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
Fassler + s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
Fattebert + V VD Kofmel . R so Scheurer Rli.mv 
Favre + R VD KWlZ + V LU Schlbfi 

+ ja/oul/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R sz 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU . R ZG 
+ s BL 
+ C AG 
+ C Al . C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C vs 
+ S GL 
+ S ZH 
= • Tl 
+ V AG 
+ V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD . R TG 
+ C FR 
• V ZH 
+ G GE . R ZH . S ZH 
+ R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
+ s TI . R TI 
+ V SG . L GE 
+ C TG . R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vc· ., . L Vtl 
+ s VD . R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V 21-1 

o enth. / abst / asl # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ R6sultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruooo C G L R s E V 
Ja/oul/sl 158 ja/oul/si 28 10 4 28 45 5 35 
nein / non / no 2 nein / non / no 0 0 0 0 0 0 0 
enth. / absl / ast. 4 enth. / abst. / ast. 0 0 0 1 0 0 3 
entschuldigt/ excuse / scusato 36 entschuldigt/ excuse / scusato 7 0 2 13 7 0 7 

Bedeutung Ja / Slgnfflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnfflcalion de non: 

SchlOer + V ZH 
Schmid OdDo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider • R BE 
Schwaab + S VD 
SeßerHanspeter + V BE 
Sil!ll1ist • V AG 
Simoneschi-Cortesl + C Tl 
Sornmaruaa • s BE 
Snecl< • V AG 
Spielmann + • GE 
Spuhler • V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineaoer . R UR 
Steiner + R so 
Strahrn . S BE 
Studer Heiner + E AG 
Slump + s AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanel + s ZH 
TheDer + R LU 
TiUmanns + s VD 
Trillllnez + R BE 
TschäDDäl * s BE 
Tschuanert + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude • C GE 
VaudrozRenl! + R VD 
Vermot + s BE 
Voßmer + s BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Fl!lix + C SG 
Walter Harndllm + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Welaell + R SG 
W"""nelh + V BE 
Widmer + s LU 
Wldrin + C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Woz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler + R SG 
Wvss Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanettl + s so 
Zapft + C ZH 
7i!wadis + - VD 
ZUDDiaer 0 V ZH 

-
3 
2 
0 
0 
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Ref.2945 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft 1 Objet: 
Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative 'Gleiche Rechte fOr Behinderte' 
Arrete federal concemant l'initiative populaire 'Droits ~aux pour les personnes handicapees' 

Gegenstand 1 Objet du vote: 

Art2 
Abstimmung vom /Vote du: 25.11.200218:49:13 
Abate + R Tl i FehrHans . V ZH Klllrus = R BL 
Aennll Wartmann . S ZH 1 Fehr Hans-Jora + S SH Lachat 0 C JU 
Aeschbacher + E ZH Fehr JaCOUeline + S ZH 1 La!ive d'EDinav . R SZ 
Anlllle = R VS , Fehr l.isbelh = V ZH Laubacher = V LU 
Baader Casnar = V BL • FehrMarlo + S ZH l.lllltll!r - C FR 
Bader Elvira = C SO i Fett + S BS i Leu = C LU 
Bancra + s so FISCher-Seermen = RAG , Leu!enllllfler Haio ,_ 

R ZG 
Bang811er = R BE i Föhn . V SZ ' Leweneaaer Susanne + S BL 

• Baumann Alexander 
. V TG 1 FreWld . V AR Leuthard 0 C AG 

Baumann Ruedi + G BE 1 Frev Claude = R NE ,_ = C Al 
Baumann Sll!Dhanle + S BE IGadient = V GR 1 = C LU 
Beck = L VD i Galli + C BE Mafflard + S VD 
Berberat + S NE Garbani + S NE Maiire = C GE 
Bemasconl + R GE Germer + G ZH Marletan i • C VS 

1 Bezzola = R GR 
"äiaaer · = v'sG 

Giezendanner . V AG 
I Glasson = R FR 

MattiWemer + S GL 
ManvKäfin + S ZH 

1 Bianasca . - Tl i Glur = V AG Masooll . - Tl 
i Binder = V ZH Goll + S ZH Mathvs . V AG 
i Stocher . V ZH , Graf + G BL Maurer . V ZH 
1 Borer 

M--~--
V SO = Grobet . S GE MaUJV Paslluier . S GE 

! Bortotuzzi = V ZH ! Gross Andreas + S ZH ! Meier-Schatz . C SG 
Bosshard = R ZH • GrossJost + S TG : Mi!mltrev Savarv .+ G VD 
Bruderer + SAG Guisan + R VD Messmer '= R TG 
BnmnerToni . V SG Gonter + S BE MeVer Thl!rllse 0 C FR 
Boonon = V VD IGulzwiller = R ZH 1 Möraal! = V ZH 
Bllhfmam + G LU Gvsin Hans Rudolf . R BL Muanv + G GE 
B!lhrer = 
Cavalli + 
CllaDDuis + 
Chewier 0 

Christen . 
Cina = 

. Cuche . 
1 de Daniel + 

Decullins = 
Donze + 
Dormann Rosemarie + 
Dormond Marl-. + 
Dunant = 
llUDraZ + 

• Eberhard = 
1 EaeJSzeci = 
1 EaalV = 
1 Ehrler = 
Enaelberaer = 
Estermann = 
Fasel + 
Fasster + 
FaHebert = 
Favre = 

+ ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

R SH Gvs!nRemo + S BS MO!lerErich 
S Tl HllP.fll1ß Binder + S ZH MO!ler-Hemml 
SFR Haller = V BE Nabho!z 
C VS Hammerle + s GR Neirmck 
R VD Hassler 0 V GR Oehrll 
C vs 1 Hebellein = R ZH PedJina 
G NE 1 Heaetschweller = R ZH Pel6 
S GE 1 Heim = C so Plisler TheoDllll 
C GR Hess Berhard . • BE Po!la 
E BE HessPeter = C ZG RanmmM!:!: 

C LU HessWaller 0 C SG Randeac!er 
s VD Hofmann Urs + s AG Rachsleiner Paul 
V BS Hollenstein + G SG Rachsleiner-Basel 
R GE i Hubmann + s ZH Rennwald 
C sz lm!eld = C ow Riklin 
R AG lmhof = C BL Robbiani 
L GE Janiak + s BL Rossini 
C AG ! Joder 0 V BE RUeV 
R IM/II Jossen + s vs Salvi 
C LU Jutzet + s FR 1 Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
V VD ! Kofme! . R so Scheurer RMN 
R VD Kunz = V LU Schib!l 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

:= 
I+ 
+ 
+ 
= 

I+ 
+ 
= 
= 
= . 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

!= 
1 + 
,+ 
·= 
= 
= 

·= 

o enth. I abst / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
I Gesamt/Complete/Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s 
1 Ja/oul/si 75 ja/ oul/ sl 7 9 0 8 47 
1 nein / non / no 82 nein /non/ no 18 0 6 26 0 
! enth. / abst / ast. 7 enth. / abst. / ast. 5 0 0 0 0 

entschuldigt/ excuse / scusato 36 entschuldiat / excuse / scusato 5 1 0 8 5 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcation de oul: Proposition de 1a maJortte 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: Proposition de la mlnortte Triponez 

R ZH 
S ZH 
R ZH 
C VD 
V BE 
S Tl 
R Tl 
V SG 
L GE 
C TG 
R BS 
s SG 
s BS 
s JU 
C ZH 
C Tl 
s vs 
L VD 
s VD 
R VD 
V BE 
V ZG 
L NE 
V ZH 

E V 
3 0 
1 31 
0 2 
1 12 

CONSEIL NA 1"IONAL 
Proces-verbal de vote 

Schliler = V ZH 
SchmidOdllo + C VS 
Schmied Waller . V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler HansDeter = V BEI 
Siecrist . V AG 
Simoneschi-Cortesi . C Tl 
Sommaru11a + s BE 
Sm!dc = V AG 
Spiebnann + • GE 
SDuh!er . V TG 
Stahl = V ZH 

• Stammluzi = V AG 
1 Slainem:Jer = R UR 
i Steiner = R SO 
Slrahrn + S BE 
Studer Heiner + E AG 

1 SlwnD + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theller = R LU 
Tl!lmanns + S VD 
Trioollez = R BE 
Tschann11t . S BE 
Tsclumnmt = R LUI 

1 VaDender . RAR 
' Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Rem! = R VD 
Vl!flllOt . S BE 
VoDmer + S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix = C SG 
WallerHansiöm = V TG 
wandtluh = V BE 
Wassertallen = R BE 
Wei11ell = R SG 
Weveneth = V BE 
Widmer + sw 
Widrla = C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wll'Z-von Planla = L 8S 
Wmenwller . R SG 
Wir.;.,; Ursula + S BE 
Zl!dt + C AG 
Zanel1i + s so 
LIIIIII 

. C ZH 
Zlsvadls . • VD 
Zutminer = V ZH 

. 
1 
0 
0 
4 
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Ref.2946 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatlf 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative 'Gleiche Rechte fOr Behinderte' 
Arrt!te federal concemant !'initiative populaire 'Droits egaux pour tes personnes handicapees' 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote sur l'ensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 25.11.2002 18:50:00 
Abate = R Tl • FehrHans 

. V ZH . Kurrus I+ R BL 
Aanllll Wal1mallll . S ZHi i Fehr Hans-Jom = S SH Lachat 0 C JU 
Aeschbacher :I Antile 
Baader•-""""' 
Bader Elvira + C SOi 

i Fehr J8Clllll!l!lle = s ZH 
' Fehr Lisbeth + V ZH 

FehrMarlo = s ZH 
Fetz = S BS 

Lalive d'Eninav . R SZ 
t.aubacher + V LU 
Lmmer + c.; FR 

1 Leu + C LU 
Ranna = s so Fischer--en + RAG i Leuteneooer Haio + R ZG 
Bllmlerter + R BE Föhn . V SZ L SUsanne = S BL 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 

i Baumann SleDhanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Bk:IQer 
Blllnasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
BortolU2Zi 
Bossbard 
Bl1lderer 
BrunnerToni 

~-
i Bühlmam! 

Bührer 
Cavalli 
ChaDDUis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Daniel 
Decurtins 
Donze 
Oormann Rosemarie 
DormondMllliVSe 
Dunant 
DllDraZ 

Ebelhard 
E~i 
EnnlV 

1 Ehrler 
Enoelhemer 
Estermann 
Fasel 

i Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ ja I oui/ sl 
= nein / non / no 

. V TG Freund + V AR leuthard 
= G BE 1 Frev Claude + R NE ! Loellfe 

' - S BE : Gadient + V GR , Lustenberaer 
+ L VD GalB 0 C BE ; Maillard 
= S NE Garbani = S NE • Maiire 
= R GE Germer = G ZH 'Marietan 
+ R GR . Giezendanner . V AG , Marti Werner 
+ V sd ,·Glasson-··· ·'·"•-

R FR + Martv Kälin . . TI Glur + V AG M11«M& 
+ V ZH Goll = S ZH MathYs 
• V ZH Graf = G BL Maurer 
+ V SO Grobei = S GE MalJrY PasQllier 
+ V ZH Gross Andreas = S ZH Meier-Schatz 
+ R ZH GrossJost = S TG MeneUeVsavarv 
= SAG Gllisan = R VD Messrner . V SG 'Gonter = S BE M-Therl!se 
+ V VD Gutzwlller + R ZH Milmell 

= G LU1 Gvsin Hans Rudolf . R BL , Mut1t1v 

+ R SH , GV'linRerno = S BS MODerErich 
= S TI 1 Haerina Binder = S ZH MODer-Hemml 
= S FR Haller + V BE Nabholz 
+ C vs Hämmerle = S GR Nainmck . R VDI Hassler + V GR Oehrli 
+ C VSI Heberleln + R ZH Pedrlna . G NE! HeQetschweiler + R ZH PelB 
= S GEI Heim + C SO Pfister Theonhil 
+ C GR Hess Berhard . • BE 1 Polla 
= E BE ' HessPeter + C ZG • Ramienbass 
= C LU i Hess Walter + C SG N 

= s VD Hofmann Urs = SAG Rechsteiner Paul 
+ V BS : Hollenstein = G SG Rechsteiner ..ßasel 
+ R GE I Hubmann = s ZH • Rennwald 

I+ C sz lmfeld + C 0111 Rikin 
+ RAG . lmhof + C BL Robbiani 
+ L GE, 1 Janiak = s BL Rossinl 
+ C AG Joder + V BEI Ruev 
+ R NW 'Jossen = s VSi 1 SaM 
+ C LU Jutzet = s FR • 5andoz Marcel 
= G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
= s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD Kofmel . R so Scheurer RAmV 
+ R VD Kunz + V LU Schlbll 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend/ absent / asaente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
+ C Al 

:+ C LU 
1 = S VD 
+ C GE .. C VS 
= S GL 
= S ZH . . Tl . V AG . V ZH . S GE . C SG 
= G VD 
+ R TG 

I+ C FR 
'+ V ZH 
= 

= S ZH 
= R ZH 
0 C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG . R BS 
= S SG 
= S BS 

·= S JU 
.+ C ZH 
,0 C Tl 
' - s vs 
' + L VD 
= s VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / GrunM C G L R s E V 
ja/oul/sl 93 ia / oui/ sl 23 0 6 29 0 1 34 
nein / non / no 68 nein / non / no 2 9 0 5 48 3 0 
enth. / abst / ast. 5 enth. / abst. / ast. 5 0 0 0 0 0 0 
entschukllat / excuae / scusato 34 entschuldlat / excuae / scusato 5 1 0 8 4 1 11 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcation de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlflcation de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

• Schloer + V ZH 
Schmid Odilo 0 C VS 
Schmied Walter • V BE 
Schneider • R BE 
Sdtwaab = 6 IVDI 
Seiler HansDeler + V BE 
SIMl1"1 . V AG 
SimonesdJi.Colle . C Tl 
Sommaru1111 = S BE 
s- + V AG 
Snielmann = • GE 
"inllhler . V TG 
Stahl + V ZH 
Stammluzi + V AG 
Steineooer + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Sluder Heiner = E AG 
SlumD = SAG 
Sutet = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanel = S ZH 
Theiler + R LU 

1 Tillmanns = S VD 
Trinnnez + R BE 

--~ 
. S BE 
+ R LU . RAR . C GE 

Vaudroz Rene + R VD 
Vermot . S BE 
Voßmer = S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter H11n<1111rt1 + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
WeiQeh + R SG 
WeVAl'IAlh + V BE 
Widmer = S LU 
Wfdria + C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wirz-von Planla + L BS 
Wittenwlter . R SG 

. W1SSUrsula = S BE 
Zieh = C AG 
Zanelli = s so 
ZaDII . C ZH 
7kvadk: . • VD 
Zu1111iQer + V ZH 

. 
0 
1 
0 
4 

Nationalrat. Bektronlsches Abstimmungssystem 

25.11.2002 18:50:26/ 0007 
Consell national, Systeme de vote electronique 
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00.0094 

Ref.3257 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesbeschluss betreffend die Volksinitiative 'Gleiche Rechte fOr Behinderte' 
Arr~t~ f~d~ral concemant !'initiative populaire 'Droits ~aux pour les personnes handicapaes' 

Gegenstand / Objet du vote: 

Votefinal 

Abstimmung vom / Vote du: 13.12.2002 1O:10:37 
Abate + R TI : Fehr Hans + V ZH 1 Kurrus + A BL 
Aennfi Wartmann = S ZH Fehr Hans-Jara = S SH Lachat + C JU 
Aeschbacher = E ZH Fehr Jacauefine = S ZH Lafive d'EDinav . R SZ 
Antille + R VS · Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher + V LU 
Baader casnar + V BL FehrMario = S ZH Launer + C FR 
Bader Elvira + C SO Fetz = S BS Leu + C LU 
Banaa = s so Fischer-Seenaen + RAG Leuteneaaer Haio + R ZG 
Banaerter + A BE Föhn + V SZ Leuteneacer Susanne = S BL 
Baumann Alexander + V TG Freund + V AR Leuthard + C AG 
Baumann Ruedi = G BE Frev Claude + R NE Loeofe + C Al 
Baumann Steohanie = S BE .Gadienl + V GR Lustenberaer + C LU 
Beck + L VD , Galli = C BE Maillard = s VD 
Berberat . S NE Garbani = S NE Maitre + C GE 
Bernasconi = A GE Genner = G ZH Marretan + C vs 
Bezzola + A GR ' Giezendanner + V AG ' Marti Werner s GL 
eiaaiii-- + \i SG 1 Glasson -- -- + Ä FR 

~-
1 Mami i<äüii ------- - s TH 

Bkrnasca 
Binder 
Bioeber 
Barer- ... -

Bartoluzzi 
Basshard 
Bruderer 
Brunner Toni 
Buanon 
BOhlmann 
BOhrer 
Cavalli 
ChaDDUis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosernarie 
Dorrnond Marlvse 

Dunanl 
Duoraz 
Eberhard 
Eoel'5Zl!lli 
EaalV 
Ehrler 
Enaelberaer 
Estermann 
Fasel 
Fllssler 
Fattebert 
Favre 

+ ja/oul/ sl 
= nein/ non/ no 

. - TI 1 Glur . V AG Masnofi 
+ V ZH : Goß = S ZH 1 Mathvs 
+ f ~ - -
+ 

Graf = G BL 
Grobei . S GE 

. Maurer 
Maurv Pascuier 

+ V ZH Gross Andreas . S ZH Meier-Schatz 
+ A ZH GrassJost = S TG Mt!m!trev Savarv 
= SAG Guisan = R VD Messmer 
+ V SG Gllnter . S BE Mever Tht!r~e 
+ V VD . Gutzwiller + A ZH Mörae6 
= G LU 1 GV§in Hans Rudolf + R BL Munnv . R SH Gvsin Remo = S BS Müller Erich 
= S TI Haerina Binder = S ZH M0ller-Hemmi 
= S FR .Haßer + V BE Nabholz 
+ C VS Hämmerle = S GR Neirvnck 
# R VD Hassler 0 V GR Oehrfi 
+ C vs Heberlein + R ZH Pedrina 
= G NE HeoetschweHer + R ZH Pelfi 
= s GE Heim + C SO Pfister TheanhH 
+ C GR Hess Berhard + - BE Poßa 
= E BE HessPeter + C ZG Raaaenbass 
= C LU Hess Walter + C SG Rand...,ner 
= s VD Hofmann Urs = SAG Rechsteiner Paul 
+ V BS · Hoßenstein = G SG Rechsteiner-Basel 
= A GE Hubmann = S ZH Rennwald 
+ C sz lmfeld + C O\i\ Rik6n 
+ R AG lmhof + C BL Robbiani . L GE Janiak . S BL Rossini 
+ C AG . Joder 0 V BE Ruev 
+ A INW 'Jossen = s vs I Salvi 
+ C LU Jutzel = s FR Sandoz Marcel 
= G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
= s SG 1 Keßer Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD ! Kofmel . R SO Scheurer Rt!mv 
+ R VD 'Kunz + V LU ' Schibli 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

. - Tl 
+ V AG 
+ V ZH 
= S GE 
+ C SG 
= G VD 
+ A TG 
+ C FR 
+ V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
= S ZH 
= R ZH 
+ C VD . V BE 
= S Tl . A Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ A BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
= C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= S VD 

,+ R VD 
:+ V BE 

+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
1 Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L A s E V 
1 Ja/oui /sl 107 ja/ oui / sl 30 0 4 30 0 1 41 
i nein/ non/ no 70 nein / non / no 4 10 0 4 47 4 0 
1 enth. / abst. / ast. 2 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 2 
1 entschuldigt/ excuse / scusato 20 entschuldigt / excuse / scusato 1 0 2 7 5 0 2 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oui: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schl0er + V ZH 
SchrnidOdilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Hansoeter + V BE 
Siearlst + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Somrnaruaa = S BE 
Sneck + V AG 
Soielmann . - GE 
Snuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stammluzi + V AG 
Steir!89!1!11: ~··-- _±_ !!!!!! 
Steiner + R so 
Strahrn = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Slumn = SAG -· 
Suler . R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
TheHer + R LU 
TiDmanns = S VD 
Trinnnez + R BE 
Tschännät = S BE 
TschunMrt + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean.Claude . C GE 
Vaudroz Rent! + R VD 
Vermot = S BE 
Voßmer = S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Ft!fix + C SG 
Walter H,indöra + V TG 
Wandlluh + V BE 
Wasserfaßen . R BE 
Weiaelt + R SG 
Weveneth + V BE 
Wrdmer = S LU 
Wirtrtn + C SG 
Wiederkehr = E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler + R SG 
Wvss Ursula = S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti = s so 
Zapß + C ZH 
Zisvadis = • VD 
Zuooiaer + V ZH 

-
1 
1 
0 
3 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll 

Geschäft / Objet: 

1"'\'1 
00.0094 

Ref.3258 

Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 

Proces-verbal de vote 

Bundesgesetz Ober die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) 
Lai federale sur l'elimination des inegalltes frappant les personnes handicapees (Lai sur l'egalite pour les handicapes, Lhand) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 13.12.200210:11:35 
Abate 
Aennu Wartmarm 
Aeschbacher 
Antiße 
Baader Casaar 
Bader Elvira 
Banaa 
Banoerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stellhanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Biaaer 
Bianasca 
Binder 
Blacher 
Barer 
Bartoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner T oni 
Buanon 
BOhlmaM 
BOhrer 
cavam 
Chanm11<: 
Chavrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 
Donz4 
Dormann Rosemarie 
DormondMllrlVAA 

Dunant 
Duoraz 
Eberhard 
Eaerszeat 
Eonlv 
Ehrler 
Enaelber11er 
Estermarm 
Fasel 
Fässler 
Fallehen 
Favre 

+ ja /oul/ sl 
= nein / non / no 

+ R Tl FehrHans + V ZH Kurrus 
+ S ZH Fehr Hans-Jürq + s SH Lachat 
+ E ZH Fehr Jar:nuelina + s ZH Lalive d'Eninav 
+ R VS Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
+ V BL Fehr Maria + s ZH LalllH!I' 
+ C so Fetz + s BS Leu 
+ s so ' Fischer-Seenaen + RAG LeutenAnner Haio 
+ R BE 'Föhn + V sz , Leuteneoaer Susanne 
+ V TG Freund + V AR Leuthard 
+ G BE Frev Claude + R NE LMnfe 
+ S BE ' Gadient + V GR · Lustenberqer 
= L VD Galll + C BE Maillard . S NE Garbani + s NE Maiire 
+ R GE Genner + G ZH Marl4lan 
+ R GR Giezendanner + V AG Marti Werner 
+ V SG Glasson + R FR MartvKalln . - Tl Glur . V AG Masoo6 
+ V ZH Goll + S ZH Mathvs 
+ V ZH · Graf + G BL Maurer 
0 V sei ··-- ······-

:c;ioliet . S GE Maurv Pasauier 
+ V ZH · Grass Andreas . S ZH Meier-Schatz 
+ R ZH ; GrossJost + S TG M4n4trev Savarv 
+ SAG ' Guisan + R VD Messmer 
+ V SG 1 GQnter . S BE Mever TIH!rase 
+ V VD Gutzwiller + R ZH Möroe6 
+ G LU Gvsin Hans Rudolf + R BL MU!lllV . R SH Gvsin Rerno + s BS Müller Erich 
+ s Tl Haerina Binder + s ZH MOOer-Hemrni 
+ s FR Haller + V BE Nabholz 
+ C VS Hammerle + S GR Nelrvnck 
# R VD ' Hassler + V GR OehrD . C VS Heberlein + R ZH Pedrina 
+ G NE i H"""tschweiler + R ZH Pelli 
+ S GE 1 Heim + C so Pfister TheoDhil 
+ C GR Hess Berhard + - BE Polla 
+ E BE i HessPeter + C ZG Raanenbass 
+ C LU HessWalter + C SG Randeaner 
+ s VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
+ V BS i Hollenstein + G SG r Rechsteiner-Basel 
+ R GE 1 HubmaM + s ZH · ReMWald 
+ C sz lrnfeld + C 0~ Riklin 
+ R AG lmhof + C BL Robblani . L GE Janiak . s BL Rossini 
+ C AG Joder + V BE Ruev 
+ R INW Jossen + s VS SaM 
+ C LU Jutzel + s FR SandozMarcel 
+ G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
+ s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
+ V VD Knfmel . R so Scheurer R4rnv 
+ R VD KWlZ + V LU Schibfi 

• entschuldigt/ excus~ / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vot~ / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU . R SZ 
+ V LU 
+ C FR 
+ C LU 
+ R ZG 

:+ S BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL 
+ S ZH . - Tl 
+ V AG 
+ V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ C FR 
+ V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH 
+ C VD . V BE 
+ S Tl . R Tl 
+ V SG . L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
+ L VD 
+ s VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion / Grouoe / Gruooo C G L R s E V 
ia/ oul / sl 175 ja/ oul /sl 33 10 3 34 47 5 41 
nein / non / no 1 nein / non / no 0 0 1 0 0 0 0 
enth. / abst / ast. 2 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 2 
entschuldigt/ excus~ / scusato 21 entschuldigt/ excuse / scusato 2 0 2 7 5 0 2 

Bedeutung Ja / Slgnlficatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

Schlüer + V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Waller + V BE 
Schneider . R BE 
Schwaab + s VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siearist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Somrnaruaa + s BE 
SMr.k + V AG 
SpielmaM . - GE 
SDuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineaner + R UR 
Sleiner + R SO 
SIJ'ehrn + s BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + s AG ----
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theiler + R LU 
TillmaMS + s VD 
Trinonez + R BE 
TschäDDät + S BE 
Tschum1ert + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Ren4 + R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Ft!lix + C SG 
Walter Hansiöra + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen . R BE 
WAim,11 + R SG 
Weveneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widrin + C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wl!Z-von Planta + L BS 
Wmenwiler + R SG 
WVss Ursula + s BE 
zach + C AG 
Zanetti + s so 
ZaPII + C ZH 
7kvadis + - VD 
ZuDDiner 0 V ZH 

-
2 
0 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

13.12.2002 1 0: 11 :56/ 0019 
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Bundesbeschluss 
betreff end die Volksinitiative 
«Gleiche Rechte für Behinderte» 

vom I 3. Dezember 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1 

und Ziffer III des Bundesbeschlusses vom 18. Dezember 19982 Ober eine neue 
Bundesverfassung, 
nach Prüfung der am 14. Juni 19993 eingereichten Volksinitiative «Gleiche Rechte 
für Behinderte», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrares vom 11. Dezember 20004, 

beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 14. Juni 1999 «Gleiche Rechte für Behinderte» ist gültig 
und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

2 Sie lautet5, angepasst an die Bundesverfassung vom 18. April 1999: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 2 

Art. 8Abs. 4 
4 Das Gesetz sorgt fUr die Gleichstellung behinderter Menschen. Es sieht 
Massnahmen zur Beseitigung und zum Ausgleich bestehender Benach
teiligungen vor. Der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die Inan
spruchnahme von Einrichtungen und Leistungen. die fUr die Öffentlich
keit bestimmt sind, ist soweit wirtschaftlich zumutbar gewährleistet. 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen. die Initiative abzulehnen. 

Ständerat. 13. Dezember 2002 

Der Präsident: Gian-Reto Plattner 
Der Sekretär: Christoph Lanz 

1 SR 101 
2 AS 19992556 
3 BBl199'7312 
4 BBI 2001 1715 

Nationalrat, 13. Dezember 2002 

Der Präsident: Yves Christen 
Der Protokollführer: Christophe Thomann 

5 Die Volksinitiative Ist noch während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 
29. Mai 1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf jenen Verfassungstext Bezug 
und nicht auf die Verfassung vom 18. April 1999. Der Originalwortlaut der Volks
initiative verlangte eine Ergänzung der Bundesverfassung durch einen neuen 
Artikel 4bis. 

8152 Z000.2443 



Arrete federal 
concemant l 'initiative populaire 
«Droits egaux pour les personnes handicapees» 

du 13 decembre 2002 

L 'Assemblee Jederale de la Conjederation suisse, 
vu l'art. 139, al. 5, de Ja Constitution1, 

vu Ie eh. III de l'arrete federal du 18 decembre 1998 reJatif a une mise ajour de la 
Constitution federaJe2, 
vu I'initiative populaire tederale «Droits egaux pour Ies personnes handicapees», 
deposee Ie 14 juin 19993, 
vu le message du Conseil federal du 11 decembre 20004, 

arrete: 

ArLl 
1 L'initiative populaire du 14 juin 1999 «Droits egaux pour !es personnes handica
~» est declaree valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons. 
2 L'initiatives, adaptee a Ja Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante: 

La Constitution est modifiee comme suit: 

An. 8, al. 4 
4 La loi pourvoit a l'egalite de droit pour Ies personnes handicapees. Elle prevoit des 
mesures en vue de l'elimination et de la correction des inegalites existantes. L'acres 
aux constructions et aux installations ou Ie recours a des equipements et a des pres
tations destines au public sont garantis dans la mesure ou ils sont economiquement 
supportables. 

ArL2 

L' Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative. 

Conseil des Etats. 13 decembre 2002 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 

RS 101 
RO 19992556 
FF 19996591 
FFlOOl 1605 

Conseil national, 13 decembre 2002 

Le president: Yves Christen 
Le secretaire: Christophe Thomann 

1 
2 
3 
4 s L'initiative a tlte dtlpostle sous le n!gime de 1a coostitution du 29 mai 1874 et ne se refä

rait donc pas A 1a Constitution du 18 avril 1999. Dans 1a version dtlposee, eile demandait 
l' adjonction d' un an. 4bis. 

2000-2443 7569 



Progetto della Commlsslone dl redazlone per ß_voto finale 

Decreto federale 
relativo all'iniziativa popolare 
«Pariti di diritti per i disabm» 

del 13 dicembre 2002 

L 'Assembleafedera/e del/a Co,,tederazione Svizzera, 

visti l'articolo 139 capoverso S della Costituzione fedemle1 e la cifta m del decreto 
fedemle del 18 dicembre 19982 su una nuova-Costituzionefederale; 
esaJl)ioam l'iniziativa popolare «Pama di diritti per i disabili», depositata il 14 giu-
gno 19993; , 
visto il messaggio delConsiglio fedemle dell'l l dicembre 200()4, 

decreta.· 

Art.1 

. 1 L'iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Pariti di diritti per i disabili» e dicbia
rata valida ed e sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 

2 Adeguata fonnalmente alla Costituzione federal~ del 18 aprile 1999, l'iniziativa ba 
il tenore seguenteS: -

La Costituzione fedemle e modificata come segue: 

Art. Bcpv.4 
4 La legge provvede per 1a parita dei diritti dei disabili. Prevede provvedi
menti per el:iminare e compensare svantaggi esistenti nei loro confronti. 
L'accesso a edifü:i e impianti e l'utili:w,zione di installazioni e prestazioni 
destinate al pubblico sono garantiti per quant<i mgionevolmente esigimle dal 
profilo economico. 

Art.2 

L' Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l 'iniziativa. 

2603 

1 
2 
3 
4 
s 

RS 101 
RU19992SS6 
FF1ffl6256 
FF28011477 
L'iniziativa 1an, e 111a1a deposilata vigeme Ja Costituzione fedeml.e del 29 maggio 
1874; si~perumto ataletesto enonallaCostituzione fedemledel 18 aprile 1999. 
D testo originale dell'iniziativa popo1are cbiedeva di completare 1a Costituzione fedemle 
con im D110YO articolo. 4bls. 

(00.094-l} 



Ablauf der Referendumsfrist: 3. April 2003 

Bundesgesetz 
über die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen 
(Bebindertengleicbstellungsgesetz, BehiG) 

vom 13. Dezember 2002 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestlltzt auf die Anikel 8 Absatz 4, 87, 92 Absatz l und 112 Absatz 6 
der Bundesverfassung1, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 11. Dezember 200()2, 

beschliesst: 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art.1 Zweck 

1 Das Gesetz hat zum Zweck. Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder 
zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind. 

2 Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kon
takte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuUben. 

Art.2 Begriffe 

1 In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) 
eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder 
psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, al!Ulgliche Verrichtun
gen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und 
fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuUben. 

2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsä.chlich anders 
als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter 
gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur 
tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist. · 

1 SR 101 
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3 Eine Be11achteilig1111g beim Zugang :u ei11er Baute, einer A11/age, ei11er Wohnung 
oder eiuer Ei11riclm111g oder ei11em Fahr:e11g dt's öffe11t/iche11 Verkehrs liegt vor, 
wenn der Zugang rur Behinderte nus bnul,ichen Grtlnden nicht oder nur unter er
schwerenden Bedingungen m{iglich ist. 

~ Eine Be11achteilig1111g bei der lllampr11cl111ahme ei11er [)ie11stleist1111g liegt vor, 
wenn di_ese für Behinderte nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen mög
lich ist. 
5 Eine Be11acl1teiligu11g bei de,· llla11sprucl111ahme l'OII Aus- und Weiterbildu11g liegt 
insbesondere vor, wenn: 

a. die Verwendung behi11dertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug not
wendiger persönlicher Assistenz erschwert werden; 

b. 1.lie Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prtlfungen den 
spezifischen Bedürfüissen Behinderter nicht angepasst sind. · 

ArL3 Geltungsbereich 

Das Gesetz gilt lllr: 

a. öffentlich zugllngliche Bauten und Anlagen, fllr welche nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Bewilligung fllr den Bau oder fllr die Erneuerung der 
öfferitlich zugHnglichen Bereiche erteilt wird; 

b. öffentlich zug!lngliche Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs (Bauten, 
Anlagen, Kommunikationssysteme, Bille.ttbezugj und Fahrzeuge, die einem 
der folgenden Gesetze unterstehen: 
1. dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 19573, 
2. dem Bundesgesetz vom 20. Mllrz l 998~ über die Schweizerischen Bun

desbahnen, 

3. dem Personenbeförderungsgesetz vom 18. Juni 19935, ausgenommen 
die Skilifte sowie Sesselbahnen und Gondelbahnen mit weniger als 
neun Plötzen pro Transporteinheit, 

4. dem Bundesgesetz vom 29. Mllrz 19506 über die Trolleybusuntemeh
mungen, 

5. dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 19757 über die Binnenschifffahrt, 
oder 

6. dem Luftfahrtgesetz vom 21.-Dezember 19488; 

c. WohngebHude mit mehr nls ncht Wohneinheiten, fllr welche nach Inkraft
treten dieses Gesetzes eine Bewilligung fllr den Bm.i oder für die Erneuerung 
erteilt wird; · 

3 SR 742.101 
~ SR 742 .. H 
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d. Gebäude mit mehr als 50 Arbeitspllltzen, fllr welche nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes eine Bewilligung fllr den Bau oder fllr die Erneuerung erteilt 
w~ . 

e. grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen Privater, der 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), weiterer konzessionierter Unterneh
men und des Gemeinwesens; 

f. Aus- und Weiterbildung; 

g. Arbeitsverhältnisse nach dem Bundespersonalgesetz vom 24. MHrz 20009• 

Art.4 VerhHltnis zum kantonalen Recht 

Dieses Gesetz steht weitergehenden Be~timmungen der Kantone zu Gunsten der 
Menschen mil Behinderungen nicht entgegen. 

Art. S Mnssnahmen von Bund und Kantonen 

1 Bund und Kantone ergreifen Massnnhmen, um Benachteiligungen zu verhindern, 
zu verringern oder zu beseitigen: sie tragen dabei den besonderen Bedürfnissen 
behinderter Frauen Rechnung. 

2 Angemessene Mnssnnhmen zum Ausgleich von Benachteiligungen der Behinder
ten stellen keine Ungleichbehanµlung nach Artikel 8 Absatz 1 der Bundesverfassung 
dar. 

Art. 6 Dienstleistungen Privater 

Privnte, die Dienstleistungen öffentlich anbieten, dürfen Behinderte nicht auf Gmnd 
ihrer Behinderung diskriminieren. 

2. Abschnitt: Rechtsansprüche und Verfahren 

Art. 7 Rechtsansprüche bei Bnuten, Einrichtungen oder Fnhrzeugen 

1 Wer im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann im Falle eines Neu
baus oder einer Erneuerung einer Bnule oder Anlage im Sinne von Artikel 3 Buch
staben n, c und d: 

a. während des Baubewilligungsverfahrens von der zustllndigen Behörde ver
langen, dass die Benachteiligung unterlassen wird; 

b. nach Abschluss des Baubewilligungsverfnhrens nusnahmsweise im Zivil
verführen einen Rechtsanspruch auf Beseitigung geltend machen, wenn das 
Fehlen der .sesetzlich gebotenen Vorkehren im Baubewilligungsverführen 
nicht erkemibnr wnr. 

9 SR 172.220.1 
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2 Wer im Si1111e von Artikel 2 Absatz 3 benachteiligt wird, kann im Falle einer Ein
richtung oder eines,Fahrzeuges des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Artikel 3 
Buchstabe b bei der zustlindigen Behörde verlangen, dass die SBB oder ein anderes 

. konzessioniertes Unternehmen die Benachteiligung beseitigt oder unterlllsst. 

Art. 8 Rechtsansprllche bei Dienstleistungen 
1 Wer durch die SBB, andere konzessionierte Unternehmen oder das Gemeinwesen 
im Sinne von Artikel 2 Absali 4 benachteiligf wird, kann beim Gericht oder bei der 
Verwaltungsbehörde verlangen, dass der Anbieter der Dienstleistung die Benachtei
ligung beseitigt oder unterlllssl. 
2 Wer.durch das Gemeinwesen im Sinne von Artikel 2 Absatz 5 benachteiligt wird, 
konn beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen, dass das Gemeinwe
sen die Benachteiligung beseitigt oder unterlässt. 
3 Wer im ·sinne von Artikel 6 diskriminiert wird, kann bei einem Gericht eine Ent
schlldigung beantragen. 

Art. 9 Beschwerde- und Klagelegitimation von Behindertenorganisationen 

1 Behindertenorganisationen gesamtschweizerischer Bedeutung, die seit mindestens 
zehn Jahren bestehen. können Rechtsansprllche auf Grund von Benachteiligungen, 
die sich auf eine grosse Zahl Behinderter auswirken, geltend machen. 

2 Der Bundesrat bezeichnet die zur Beschwerde berechtigten Organisationen. 
3 Diesen Organisationen steht ein Beschwerderecht zu: 

a. bei Zivilverfahren zur Feststellung einer Diskriminierung im Sinne von Ar
tikel 6: 

b. bei Verfahren zur Erteilung einer Bewilligung filr den Bau oder.die Erneue
rung von Bauten und Anlagen, um Ansprllche im Sinne von Artikel 7 gel
tend zu machen: 

c. bei Verfahren der Bundesbehörden zur Plangenehrnigung sowie zur Zulas-
sung oder Prllfung von Fahrzeugen nach: · 
1. Artikel 13 Absatz I des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 

1958l0, 
2. Artikel 18 und 18w des Eisenbuhngesetzes vom 20. Dezember 195711 , 

3. Artikel, 11 und 13 des Bundesgesetzes vom 29. März 195012 Uber die 
Trolleybusunternehmungen, 

4. Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1975 13 Uber die Binnen
schiffiuhrt, 

III SR 741.01 
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5. Artikel 37 des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 1948u, 
6. Artikel 27 der Seilbahnverordnung vom IO. März 198615; 

d. gegen Verfügungen der Bundesbehörden Uber die Erteilung von Konzessio
nen nach: 
L Artikel 28 und 30 des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 1948, 
2. Artikel 14 des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199716• 

3. Artikel 10 des Bundesgesetzes vom 2 L Juni l 991 17 Uber Radio und 
Fernsehen. 

4 Die Behörde eröffnet Verfügungen nach Absatz 3 Buchstaben c und d, die Gegen
stand einer Beschwerde von Behi11dertenorganisationen sein können, den Organisa
tionen durch schriftliche Mitteilung oder durch Veröffentlichung im Bundesblatt 
oder im kantonalen Publikationsorgan. Eine Organisation, die kein Rechtsmittel er
greift, kann sich am weiteren Verfahren nur noch als Partei beteiligen, wenn die 
Verfügung so gelindert wird, dass Behinderte dadurch benachteiligt werden. 

5 Wird vor dem Erlass der Verfügung ein Einspracheverfähren durchgeillhrt, ist das 
Gesuch nach Absatz 4 mitzuteilen. Eine Organisation ist nur beschwerdebefugt, 
wenn sie sich am Einsprncheverfahren beteiligt hat. · 

Art.10 Unentgeltlichkeit des Verfahrens 

1 Die Verfäbren nach den Artikeln 7 und 8 sind unentgeltlich. 

2 Einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhillt, k6nnen Verfahrenskosten 
auferlegt werden. 

3 FUr das Verfahren vor dem Bundesgericht richten sich die Gerichtskosten nach 
dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 18 llber die Organisation der Bundes
rechtspflege. Die Gerichtsgebllhr betrltgt 200-1000 Franken und wird nicht nach 
dem Streitwert bemessen. 

3. Abschnitt: Verhältnismässlgkeit 

Art.11 Allgemeine Grundsätze 
1 Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde ordnet die Beseitigung der Benachteili
gung nicht ari. wenn der für Behinderte zu erwrutende Nutzen in einem Missverhält
nis steht, insbesondere: 

a. zum wirtschaftlichen Aufwand; 

b. zu Interessen des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimatschutzes: 

c. zu Anliegen der Verkehrs- und Betriebssicherheit. 

14 SR 748.0 
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2 Das Gericht trägt bei der Festsetzung der Entschädigung nach Artikel 8 Absatz 3 
den UmsUlnden, der Schwere der Diskriminierung und dem Wert der Dienstleistung 
Rechnung. Die Entschlldigung betrllgt höchstens 5000 Franken. 

Art.12 · Besondere Fitlle 
1 Bei der Interessenabwägung nach Artikel 11 Absatz I ordnet das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde die Beseitigung der Benachteiligung beim Zugang zti Bauten, 
Anlagen und Wohnungen nach Artikel 3 Buchstaben a, c und d nicht an, wenn der 
Aufwand für die Anpassung 5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes beziehungs
weise des Neuwertes der Anlage oder 20 Prozent der Erneuerungskosten übersteigt. 
2 Das Gericht oder die Verwallungsbetiönle trägt bei der Interessenabwägung nach 
Artikel 11 Absatz l den Übergangsfristen filr Anpassungen im 0ffentlichen Verkehr 
(Art. 22) Rechnung; dabei sind auch das Umsetzungskonzept des Bundes fllr die 
Ausrichtung der Finanzhilfen (Art. 23 Abs. 3) und die darauf gestUtzte Betriebs- und 
Investitionsplanung (jer Unternehmen des öffentlichen Verkehrs zu beachten. 

3 Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde verpflichtet die SBB, das vom Bund 
konzessionierte Unternehmen oder das Gemeinwesen, eiue angemessene Ersatz
lösung anzubieten. wenn es nach Artikel 11 Absatz I darauf verzichtet, die Besei
tigung einer Benachteiligun_g anzuordnen. 

4. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für den Bund 

Art.13 Massnahmen im Personalbereich 
1 Der Bund setzt als Arbeitgeber alles dnran, Behinderten gleiche Chancen wie nicht 
Behinderten anzubieten. Bei allen Arbeitsverh!Utnissen · und auf · allen Ebenen, 
namentlich jedoch bei den Anstellungen, trifft der Bund die zur Umsetzung des 
Gesetzes erforderlichen Massnahmen. 

2 Absatz I gilt fllr Arbeitgeber nach Artikel 3 des Bundespersonalgesetzes vom 
24. Mllrz 200019• 

Art.14 Mnssnahrnen fllr Sprach-, Hör- oder Sehtiehinderte 
1 Im Verkehr mit der Bevölkenmg nehmen die Behörden Rücksicht auf die besonde
ren Anliegen der Spmch-, Hör- oder Sehbehinderten. 

2 Soweit sie ihre Dienstleistungen auf Internet anbieten, mUssen diese Sehbehinder
ten ohne erschwerende Bedingungen zugänglich sein. Der B,undesrat erlässt die nö
tigen technischen Vorschriften. Er kann technische Nonnen privater Organisationen 
fllr verbindlich erklllren. 

3 In Ergänzung zu den Leistungen der Invalidenversicherung kann der Bund: 

a. die Massnahmen der Kantone zur Förderung der schulischen und der beruf
lichen Ausbildung Sprach- oder Hörbehinderter in der Gebärden- und Lnut-

111 SR 172.220.1 
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sprache sowie zur Förderung der Sprnchkenntnis.<;e Sehbehinderter unter
stützen: 

b. nicht gewinnorientierte Organisationen tmd Institutionen von gesruntschwei
zerischer Bedeutung unterstützen, die sich um sprach- und verstöndigungs
politische Anliegen Sprach-, Hör- oder Sehbehinderter bemllhen. 

4 Der Bund kann Massnuhmen fördern. die Fernsehsendungen Hlir- und Sehbehin
derten zugllnglich machen. 

Art.15 Vorschriften llber technische Normen 
1 Um ein behindertengerechtes öffentliches Verkehrssystem sicherzustellen, erl!lsst 
der Bundesrat fllr die SBB sowie ft.lr weitere Unternehmen, die einer bundesrechtli
cben Konzession bedllrfen, Vorschriften über die Gestaltu~g: 

a. der Bahnhöfe u~d Haltestelien sowie der Flugpliltze; 

b. der Kommunikationssysteme und der Billettausgube: 

c. der Fahrzeuge; 
2 Der Bundesrat erlässt fllr Bauten und Anlagen, die der Bund erstellt oder mitfinim
ziert, Vorschriften über Vorkehren zu Gunsten Behinderter. 
3 Die Vorschriften naeh den AbsHtzen I und 2 wenlen periodisch dem Stand der 
Technik angepasst. Der Bundesrat kann technische Nonnen oder ant.lere Festlegun
gen privater Organisationen fllr verbindlich erklären. 
4 Der Bundesrat h0rt die interessierten Kreise vor dem Erlass der Vonichriften nach 
den Abslltzen 1 und 2 an. 
s Fllr bestehende und für neU:e Bnuten, Anlagen, Kommunikntions- und Billeuaus
gabesysteme sowie Fahrzeuge köimen unterschiedliche Vorschriften erlassen wer
den. 

Art. 16 Programme zur Integration Behinderter 

1 Der Bund kann Programme durchführen, die der besseren Integrntion Behinderter 
in die Gesellschaft dienen. 

2 Die Programme können insbesondere folgende Bereiche betreffen: 

a. Bildung; 

b. berufliche Tätigkeit: 

c. Wohnen; 

d. Persof!entransport: 

e. Kultur; 

f. Sport. 
3 Der Bund kann sich an solchen Programmen gesnmtschweizerischer oder sprach
regionaler Organisationen beteiligen, insbesondere mit Finunzbilfen. 
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Art.17 Pilotversuche zur Integration im Erwerbsleben 

Der Bundesrat kann 7,eitlich befristete Pilotversuche .durchführen oder unterstützen, 
um Anreizsysteme lllr die Beschäftigung Behinderter zu erproben. Er kann zu die
sem Zwecke lnvestitionsbeilrltge filr die Schaffung oder Einrichtung behindertenge
rechter Arbeitspllttze vorsehen. 

Art. 18 lnformnlion, Beratung und Überprtlfung der Wirksamkeit 

t Der Bund kann Infonnationsknmpngnen durchführen, um das Verständnis der Be
völkerung filr die Probleme der Gleichstellung und fllr die Integration Behinderter 
zu erhöhen und um den betroffenen Kreisen die v_erschiedenen Handlungsmöglich
keiten aufzuzeigen. 

2 Er kann Private und Behörden beraten und ihnen Empfehlungen abgeben. 

l Er untersucht regelmllssig, wie sich seine Mnssnahmen auf die Integration auswir
ken. Er kann auch die Auswirkungen von Massnahmen untersuchen, die andere 
Gemeinwese.n oder Privatpersonen ergreifen. 

Art.19 Büro fllr die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

Der Bundesrat schafft ein BUro filr die Gleichstellung von Menschen mit Behinde
rungen. Dieses fördert insbesondere: 

n. die 1nfonnnlion Uber die Gesetzt-sgrundlngen und die Richtlinien zur Ver
"hindenmg, Verringerung odt-r Beseitigung der Benachteiligungen von Men
schen mit Behinderungen; 

b. die Programme und Kampagnen nach den Artikeln 16 und 18; 

c. die Analyse und Untersuchungen im Bereich der Gleichstellung und Integ
ration von Behinderten: 

d. die Koordination der THligkeiten der auf diesem Gebiet tätigen öffentlichen 
und privaten Einrichtungen. 

5. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für die Kantone 

Art. 20 

1 Die Kantone sorgen dafllr, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grund
schulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist. 

2 Die Kantone fürdem, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kin
des oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration 
behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule. 

-1 Insbesondere sorgen sie dnfllr, dass wahrnehmungs- oder nrtikulntions~hinde~e 
Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahe stehenden Personen eme auf dte 
Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können. 
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6. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 21 Änderung bisherigen Rechts 

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

Art. 22 Anpassungsfristen für den öffentlichen Verkehr 

1 Bestehende Bauten und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr 
müssen splttestens nach 20 Jahren nach dem lnkrnfltreten dieses Gesetzes behinder
tengerecht sein: 

2 Kommunikationssysteme und Billellausgabe müssen spltlestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes behindertengerecht nngebqten werden! 

J Während der Anpassungsfristen nach Absatz l und 2 haben die Unternehmen des 
öffentlichen Verkehrs einen' Anspruch darauf, dass ihre auf dns Umsetzungskonzept 
des Bundes filr die Ausrichtung der Finanzhilfen (Art. 23 Abs. 3) gestützte Betriebs
und Investitionsplanung beachtet wird. 

Art. 2.J Finanzhilfen 

1 Der Bund und die Kantone richten im Rahmen ihrer Zusllindigkeit filr die Finnn
zierung des öffentlichen Verkehrs Fmnnzhilten aus filr die Mnssnahmen nach Artikel 
22. 

2 Der Bund legt einen Zahlungsrahmen filr eine Zeitspanne von 20 Jahren fest. 

3 Der Bundesrat legt insbesondere die Prioritäten, die Bedingungen und die anwend
baren Sätze fllr die Finanzhilfen fest. 

Art. 24 Referendum und In~tltreten 

t Dieses Geset~ untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 13. Dezember 2002 

Der Prllsident: Yves Christen 

Ständern!, 13. Dezember'2002 

Der Prllsident: Gian-Reto Plnttner 
Der Sekretär: Christoph Lunz Der Protokollführer: Christophe 1110111mm 

Datum der. Veröffentlichung: 24. Dezember 200220 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. April 2003 

20 BBI 2002 11223 
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Änderung bisherigen Recht~ 

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt gelindert: 

t. Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 199221 

Art. 3 Abs. 2 Bst. d 
2 Sie dient: ... 

A11/ia11g 
(Art. 21) 

d. der Beurteilung der Erfllllung de.~ Verfassungsauftrages zur Gleichstellung 
von Mann und Frau sowie von Behinderten und Nichtbehinderten. 

2. Bundesgesetz vom 14. Dezember 199022 über die direkte Bundessteuer 

Art. 33 Abs. 1 Bst. lt 1111d //ns 
1 Von den Einkilnften werden abgezogen: 

h. die Krnnkheits- und Unfallkosten des Steuerpllichtigen und der von ihm 
unterhaltenen Personen, soweit der Steuerp11ichtige die Kosten selber trllgt 
und diese 5 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 26-33) verminderten 
steuerbaren Einküntle übersteigen; 

hh1•. die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen 'oder der von ihm 
unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleich
stellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223, soweit der Steuerpflichtige die 
Kosten selber trHgt. 

J. Bundesgesetz vom 14. Dezember 199()24 über die Harmonisierung 
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 

Art. 9 Abs. 2 Bst. lt und 1,1,;s 

2 Allgemeine Abzüge sind: 

h. die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von ihm 
unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selber trllgt 
und diese einen vom kantonalen Recht bestimmten Selbstbehnlt übersteigen; 

21 SR431.0I 
22 SR 642.11 
23 SR ... : AS ... (BBI 2002 !422.l) 
24 SR 642.14 
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hb1•. die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm 
unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleich
stellungsgsetzes vom 13. Dezember 20022s. soweit der Steucrpllichtige die 
Kosten selber trllgt: 

4. Strnssenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 195816 

Art. 3 Abs. 4, erster Sat: 
4 Andere Beschrltnkungen oder Anordnungen können erlnssen werden, soweit der 
Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Ulrm und Lullver
schmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde
rungen, die Sicherheit, die Erleichtenmg oder die Regelung des Verkehrs, der 
Schutz der Strosse oder andere in den örtlichen Verhültnissen liegende Grllnde dies 
erfordern .... 

Art. 8 Abs. 2. :weiter Sat: 
2 ... Er beachtet zudem die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. 

5. Fernmeldegesetz vom 30. Aprll 199727 

Art. 16 Abs. 1 Bst. e 1111d Jhl.t 

1 Die. Ko~zessionijrin der Grundversorgung erbringt in ihrem Kon1.essionsgebiet uuf 
dem Jeweils aktuellen Stand. der Technik u.nd nachfrugeorientiert folgende Dienste: · 

e. Aufgehobe11 

lbi~ D!e Dienste der Grundversorgung müssen so angeboten werden, dass Menschen 
mit Behinderungen sie in qualitativer, quantitativer und wirtschal'tlicher Hinsicht 
unter vergleichbaren Bedingungen wie Menschen ohne Behinderungen beanspru
chen können. Zu diesem Zweck hat .die Konzessionllrin der Grundversorgung insbe
sondere datllr zu sorgen. dass: 

2S 
26 
27 

n. die 6ffentlichen Sprechstellen den Bedürfüissen der sensori~ch ntler bewe
gungsbehinderten Menschen entsprechen: 

b. _ filr Hörbehinderte ein Dienst filr die Vermil!lung und Umsetzung der Mit-
teilungen zur Verfügung steht; • 

. c. filr Sehbehinderte ein Auskunftsdienst und ein Vermittlungsdienst zur Ver
tllgung steht. 

SR, .. ; AS ... (BBI 2002 !4223) 
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Delai referendaire: 3 avril 2003 

Loi federale 
sur l'elimination des inegalites frappant les personnes 
bandicapees 
(Loi sur l'egalite pour les handicape,, LHand) 

du l 3 docembre 2002 

l'Assembleefederale de la Confederaiion suisse, 

vu !es art. 8, al. 4, 87, 92, al. 1, et 112, al. 6, de la Constitution1, 
vu le message du Conseil f6deral du 11 docembre 200()2, 
arrete: 

Section 1 Dispositions generales 

But 
1 La presente loi a pour but de prevenir, de reduire ou d' eliminer les inegalites qui 
frappent les personnes handicapees. 
2 Elle cree des conditions propres l faciliter aux personnes handicapees Ja participa
tion l la vie de la societe, en les aidant notamment l etre autonomes dans 
l'etablissement de contacts sociaux. dans l'accomplissement d'une formation et dans 
l' exercice d'une activite professionnelle. 

Art. 2 Definitions 
1 Est consideree comrne personne handicapee au sens de la presente Joi toute per
sonne dont la deficience corporelle, mentale ou psychique presumee durable 
l'empeche d'accomplir les actes de Ja vie quotidienne, d'entretenir des contacts 
sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d'exercer 
une activire professionnelle, ou Ja gene dans l'accomplissement de ces activites. 

2 II y a inegalite lorsque les personnes handicapees font l'objet, par rapport aux 
personnes non handicapees, d'une diffmnce de traitement en droit ou en fait qui les 
desavantage sans justification objective ou lorsqu'une difference de traitement ne
cessaire au retablissement d'une egalite de fait entre les personnes handicapees et les 
personnes non handicapees fäit defaut. 

RS101 
2 FF20011605 
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3 II y a inegallte dans l'acres ä 1me construction, ä une installation, ä un logement ou 
lt un 6quipement ou vehicule des transports publics lorsque cet acres est impossible 
ou difficile aux personnes handicapees pour des raisons d'architecture ou de con
ception du vehicule. 
4 D y a inegalite dans l'acces l une prestation lorsque cet acces est impossible ou 
difficile aux personnes handicapees. 

• 5 II y a inegalite dans l'acces a la formation ou i\ Ia formation continue notamment 
lorsque: 

a. l'utilisation de moyens auxiliaires specifiques aux personnes handicapees ou 
une assistance personnelle qui Ieur est necessaire ne leur sor;it pas accordees; 

b. Ia duree et l'amenagement des prestations de formation offertes ainsi que !es 
examens exiges ne sont pas adaptes aux besoins specifiques des personnes 
handicapees. 

Art. 3 Champ d'application 

La presente loi s'applique: 

a. aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles 
l'autorlsation de construire ou de renover des parties accessibles au public 
est accordee apres I'entree en vigueur tle la presente Ioi; 

b. aux 6quipements (constrUctions, Installations, systemes de communication et 
systemes d'emission de billets) et aux vehicules accessibles au public qui · 
sont exploites par !es tmnsports publics et soumis i\ l'une des lois suivantes: 
1. loi federale du 20 decembre 1957 sur !es chemins de fer3, 

. 2. loi federale du 20 mars.1998 sur les chemins de fer fedemux4, 

3. loi federale du 18 juin 1993 sui- le tmnsport de voyageurss, exception 
faite des teleskis, des tiSlesieges et des telecabines comprenant moins de 
neuf places par unite de transport, 

4. loi federale du 29 mars 1950 sur les entreprises de liolleybus6, 

5. loi federale du _3 octobre 1975 sur !a navigation interieure7, 

.6. Ioi federale du 21 decembre 1948 sur l'aviation8; 

c. aux habitations coliectives de plus de huit logements pour lesquelles l'auto
risation de construire ou de renover est accordee apres l'entrk en vigueur de 
la presente loi; 

d. aux b!ltlments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de 
construire ou de renover est accordee apres l'entree en vigueur de la presente 
!~; . 

3 RS 742.101 
4 RS 742.31 
5 RS744.10 
6 RS744.21 
1 RS 747.201 
8 RS 748.0 
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e. aux prestations accessibles au public qui sont foumies par des particuliers, 
par !es Chemins de fer fedemux (CFF), par d'autres entreprises concession
naires ou par des collectivites publiques; 

f. ä la formation et ä la fonnation continue; 

g. aux mpports de tmvail regis par la loi federale du 24 mars 2000 sur le per
sonnel de la Confedemtion9. 

Art. 4- . Rapport avec le droit cantonal 
La presente loi n'emp&:he pas les cantons d'edicter des dispositions plus favorables 
aux personnes handicapees. 

Art.5 Mesures de la Confederation et des cantons 

l La Confederation et !es cantons prennent les mesures que requierent la prevention, 
la reduction ou l'elimination des inegalites; ils tiennent compte des besoins specifi
ques des femmes handicapees. 
2 Ne sont pas contraires A l'art. 8, al_. l, Cst. !es rilesures appropriees visant ä com
penser !es inegalites qui fmppent les personnes handicapees. 

Art. 6 Prestations de particuliers 

Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une 
personne handicapee de fa~n discriminatoire du fait de son handicap. 

Sectlon2 

Art. 7 

Drolts subjectlfs et procedure 

Droits subjectifs en matiere de constructions, 
d'6quipements ou de vehicules 

I Toute personne qui subit une inegalite au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de 
construction ou de renovation d'une constructlon ou d'une installation au sens de 
l' art. 3, !et. a, c ou d: 

a. demander i\ l'autorlte competente, dans la procedure d'autorisation de cons
truire, qu'on s'abstienne de l'inegalite; 

b. A i'issue de la procedure d'autorisation de construire, demander exception
nellement aux instances de lajuridiction civile I'ifümination de l'inegalite, si 
l'absence des mesures legalement requises ne pouvait l!tre constatee lors de 
la procedure d'autorisation de construire. 

2 Toute personne qui subit une inegalite au sens de I'art. 2, al. 3, peut, dans le cas 
d'un 6quipement ou d'un vehicule des transports publics au sens de I'art. 3, !et. b, 
demander A l'autorite competente que les CFF ou une autre entreprise concession
naire elimine l'inegalite ou s'en abstienne. 

9 RS 172.220.1 
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Art.8 Droits subjectifs en matiere de prestations 
1 Toute personne qui subit une inegalite au sens de l'art. 2, al. 4, du fait des CFF, 
d'une autre entreprise concessionnaire ou d'une collectivite publique peut demander 
au tribunal ou a l'autorit6 administrative d'ordonner que le prestataire 6limine 
l'inegallte ou qu'il s'en abstienne. 
2 Toute personne qui subit une inegalite au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une col
lectivite publique peut demander au tribunal ou a l'autorite administrative 
d'ordonner que le prestataire tfilmine l'inegalite ou qu'il s'en abstienne. 
3 Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au 
tribunal le versement d'une indemnite. 

Art.9 Qualite pour agir et pour recourir des organisations 
1 Les organisations d'importaoce nationale d'aide aux personnes handicapees ont, si 
elles existent depuis dix · ans au moins, qualite pour agir ou pour recourir en leur 
propre nom c_ontre une inegalite qui affecte un nombre important de personnes 
handicapees. 
2 Le Conseil federn! d6!igne !es organisations qui disposent de ce droit. 

3 Ce droit comprend: 

a. la qualite pour agir devant !es instances de la juridiction civile afin de faire 
constater une discrimination au sens de l'art. 6; 

b. la ·qualite pour recourir contre une autorisation de construire ou une autori
sation de renover afin de faire valoir le droit prevu a l' art. 7; 

c. la qualite pour recourir contre les decisions d'approbation des plans et 
d'admission ou de contr6le des v6hicules prises par !es autorit6! federales en 
vertu: 
1. de l'art. 13, al. 1, de la loi federale du 19 decembre 1958 sur la circula

tion routi~re I O; 

2. des art. 18 et 18w de la loi federale du 20 decembre 1957 sur les che
mins de fer 11 ; 

3. des art. 11 et 13 de la loi federale du 29 _mars 1950 sur les entreprises 
de trolleybus12; 

4. de l'art. 8 de la loi federale du 3 octobre 1975 sur la navigation intd
rieure13i 

5. de l'art. 37 de la loi federaledu 21 decembre 1948 sur l'aviation14; 
6. de 1 'art. 27 de I' ordonnance du 10 rnars 1986 sur les installations de 

transport a· cllbles. 5; 

lO RS 741.01 
11 RS 742.101 
12 RS 744.21 
13 RS 747.201 
14 RS748.0 
!5 RS743.12 
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d. la qualite pour recourir contre !es decisions des autorites federales accordant 
une concession en vertu: 
l. des art. 28 et 30 de la loi federale du 21 decembre 1948 sur l'aviation, 
2. de l'art. 14 de la loi federale du 30 avril 1997 sur les telecomrnunica

tionsl6, 
3. de l'art. 10 de la loi federale du 21 juin 1991 sur la radio et Ja tele-

vision17. 
4 Si une decision au sens de l'al. 3, !et. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des 
organisations d'aide aux personnes handicapees, l'autorite la leur communique par 
notification ecrite ou par publication dans la Feuille federale ou dans l'organe offi
ciel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie 
dans la suite de la procedure que si Ja decision est modifiee au detriment des per
sonnes handicapees. 
5 Si une procedure d'opposition precMe la decision, la demande doit etre comrnuni
quee confonnernent lt l'al. 4. L'organisation n'a qualite pour recourir que si eile est 
intervenue dans Ja procedure d'opposition a titre de partie. 

Art.10 Gratuite de la procedure 

1 Les procedures prevues aux art. 7 et 8 sont gratuites. 
2 Des frais de procedure peuvent etre rnis lt la charge de la partie qui agit de mani~re 
t6mtfraire ou temoigne de leg~rete. 

3 Pour la procedure devant le Tribunal federal, Jes frais judiciaires sont regis par la 
loi federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943 18. L'emolument judi
ciaire est fixe entre 200 et 1000 francs, independamment de la valeur litigieuse. 

Section3 

Art.11 

Proportionnalite 

Principes 

t Le tribunal ou l'autorite administrative n'ordonnent pas l'tfümination de l'inegalite 
lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procure aux personnes handi
capees et notamment: 

a. la depense qui en resulterait; 

b. l'atteinte qui serait portee a l'environnement, a la nature ou au patrimoine; 

c. l'atteinte qui serait portee a la securite du trafic ou de l'expJoitation. 

2 Le tribunal fixe l'indemnite prevue a l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circons
tances, de la gravite de la discrimination et de la valeur de 1a prestation en cause. 
L' indemnite est de 5000 francs au maximum. · 

16 RS 784.10 
17 RS784.40 
IS RS 173.110 
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Art. 12 Cas particuliers 
1 Lorsqu'ils procMent a la pesee des inter@ts prevue a l'art. 11, al. 1, le tribunal ou 
l'autorite administrative n'ordonnent pas l'tfümination de l'inegalite dans l'acc~ a 
une construction, ä une installation ou a un logement au sens de l'art. 3, !et. a, c ou 
d, si la d6pense qui en resulterait depasse 5 % de la valeur d'assurance du bD.timent 
ou de la valeur a neufde l'installation, ou 20 % des frais de renovation. 
2 Lorsqu'ils procMent a la pesee des interets prevue a- l'art. 11, al. l, le tribunal ou 
l'autorite administrative tiennent compte des delais d'adaptation fixes pour les 
transports publlcs (art. 22); ils respectent !es modalites de l'octroi des aides financi~
res (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en resul
tent pour les entreprises de transport publics. 

3 S'ils n'ordonnent pas l'elimination de l'inegalit6 en application de l'art. 11, al. 1, 
le tribunal ou l'autorite administrative ordonnent aux CFF, a l'entreprise conces• 
sionnaire ou a la collectivite publique mise en cause de prevoir une solution de 
rechange appropriee. 

Section4 J>ispositlons speclales relatives a la Confederation 

Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel 

1 En sa qualite d'employeur, la Confederation utilise tous !es moyens dont eile dis
pose pour assurer des chances egales aux personnes handicapees. Elle prend les 
mesures propres a mettre en reuvre la presente loi dans !es rapports de travail a tous 
les echelons, en particulier Iors de l'engagement de son personnel. 
2 L'al. l s'applique aux employeurs au sens de l'art. 3 de la loi federale du 24 mars 
2000 sur le personnel de la Confederationl9. 

Art. 14 Mesures en faveur des personnes handicapees de la parole, 
de l'ouie ou de la vue · 

1 Dans le.~ rapports avec la population, !es autorites preMent en consideration les 
besoins particuliers des handicapes de la parole, de l'oure ou de la vue. 
2 Dans la mesure oil !es autorites offrent leurs presta1ions sur Internet, l'acces a ces 
prestations ne doit pas 8tre rendu difficile aux handicapes de la vue. Le Conseil 
federal edicte !es prescriptions techniques necessaires. II peut declarer obligatoires 
des nonnes techniques etablies par des organisations privees. 

3 .En complement des prestations de l'assurance invaliclite, la Confederation peut: 

a. soutenir !es mesures prises par les cantons pour encourager l'utilisation du 
langage des signes et du langage articule dans la fonnation scolaire et pro
fessionnelle des handicapes de la parole ou de l'ou'ie et pour encourager !es 
connaissances linguistiques des hanclicapes de la vue; 

19 RS 172.220.l 
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b. soutenir les organisations et les institutions a but non lucratif d'importance 
nationale qui s'occupent de problemes de langage et de comprehension ren
contres per les banclicapes de la parole, de l'ouie ou de la vue. 

4 La Confederation peut soutenir les mesures prises pour rendre !es emissions televi
sees accessibles aux handicapes de l'ouie ou de la vue. 

Art. 15 Prescriptions sur les nonnes techniques 

1 Afin d'assurer aux personnes handicapees des transports publics adaptes a leurs 
besoins, le Conseil federal edicte, a l'intention des CFF et des autres entreprises au 
bemmce d'une concession federale, des prescriptions sur l'amenagement: 

a. des gares, des haltes et des arr8ts ainsi que des aeroports; 

b. des systemes de communication et des systemes d'emission de billets; 

c. des vehicules. 

2 Le Conseil federal edicte des prescriptions sur les mesures a prendre en faveur des 
personnes handicapees dans les constructions et installations que la Confederation 
feit edifier ou subventionne. 

3 Les prescriptions visees aux al. 1 et 2 sont adaptees regulierement a l'etat de la 
technique. Le Conseil federal peut declarer obligatoires des normes techniques ou 
d' autres regles etablies par des organisations pri vees. 

4 Le Conseil federal consulte !es milieux concemes avant d'edicter !es prescriptions 
visees aux al. 1 et 2. 

s Des prescriptions differentes peuvent etre edictees selon que des constructions, des 
installations, des systemes de communication et d'emission des billets ou des vehi
cules sont existants ou nouveaux. 

Art.16 Programmes en faveur de l'integration des personnes handicapees 

1 La Confederation peut rnettre. sur pied des programmes destines a ameliorer l 'inte
gration, des personnes bandicapees dans la societe. 

2 Ces programmes portent notamment sur: 

a. la fonnation; 

b. l'activite professionnelle; 

c. Je Iogement; 

d. le transport de personnes; 

e. la culture; 

f. le sport. 

.3 La Confederation peut participer aux programmes mis sur pied par une organisa
tion d'aide aux personnes handicapees reuvrant au niveau national ou au niveau 
d'une region linguistique, notamment en lui accordant des aides financieres. 
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Art.17 Projets pilotes destines A favoriser l'integratlon professionnelle 
Le Conseil föderal peut mettre en reuvre ou encourager des projets pilotes de durc!e 
limitee en vue de tester des syst~mes incitatifs destines a favoriller l'integration 
professionnelle des personnes handicapees. A cet effet. i1 peut prevoir des contribu
tions aux investissements consentis en vue de creer ou d'amenager des postes de 
travail adaptes aux personnes handicapees. 

Art. 18 Information, conseil et evaluation 
1 La Confederation peut mettre sur pied des campagnes d'information afin de sensi
biliser la population aux inegalites frappant les personnes handicapees et aux pro
bfämes d'integration qu'elles rencontrent.et afin de presenter aux milieux concernes 
!es differents moyens d'y remedier. 
2 Elle peut conseiller !es particuliers et les autorites et leur adresser des recomman
dations. 
3 Elle evalue periodiquement l'impact des mesures qu'elle prend en faveur de 
l'integration des personnes handicapees. Elle peut aussi evaluer l'impact des mesu
res prises en ce domaine par d'autres collectivites publiques ou par des particuliers. 

Art.19 Bureau de l' egalite pour les personnes handicapees 

Le Conseil federal institue un Bureau de 1'6galite pour les personnes handicap6es. 
Celui-ci est charge de promou\'oir notamment: 

a. l'information sur les bases legales et les directives visant a prevenir, a re
duire ou il eliminer les inegalites frappant les personnes handicap6es; 

b. les programmes et les campagnes au sens des art. 16 et 18; 

c. l'analyse et la recherche dans le domaine de l'egalite et de l'integration des 
personnes handicapees; 

d. la coordination de l'activite des differentes institutions publiques et privees 
actives dans ce domaine. 

Section5 Dispositions speciales relatives aux cantons· 

Art.20 

l Les cantons veillent a ce que !es enfants et les adolescents handicapes beneficient 
d'un enseignement de base adapte il leurs besoins specifiques. 

2 ßs encouragent l'integration des enfants et adolescents handicapes dans l'ecole 
reguliere par des formes de scolarisation adl!quates pour autant que cela soit possible 
et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicape. 

J ßs veillent notamment il ce que les erifants et les adolescents qui ont des difficultes 
de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre 
une technique de communication adaptee A ces difficultes. 

7647 

LDi sur I' l!galite pour les handicapes 

Section 6 

Art.21 

Dispositions finales 

Modification du droit en vigueur 

Le droit en vigueur est modifie conformement a l' annex.e. 

Art.22 D6lais d'adaptation pour les transports publics 

t Les constructions, !es installations et les vehicules des transports publics qui sont 
deja en service doivent etre adaptes aux }?esoins des personnes handicapees au plus 
tard 20 ans apres l'entree en vigueur de la presente loi. 

2 Les sys~mes de communicatlon et !es systemes d'emission de billets doivent etre 
adaptes aux besoins des personnes handicap6es au plus tard dix ans apres l'entree en 
vigueur de la presente loi. 

J Pendant les delais d'adaptation fixes aux al. 1 et 2, les entreprises de transports 
publics ont droit Ace que leurs plans d'exploitation et d'investissement fondes sur 
les modalit6s de l'octroi des aides financieres (art. 23, al. 3) soient respectes. 

Art. 23 Aides financieres 

t La Confed6ration et !es cantons accordent. dans les limites de leurs competences 
respectives en matiere de financement des transports publics, des aides financieres 
pour !es mesures prlses en vertu de l'art. 22. 
2 La Confäderation fixe un plafond de d6penses pour une periode de 20 ans. 

J Le Conseil federal fixe notamment les priorites, !es conditions et les taux applica
bles aux aides f6derales. 
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Art.24 Referendl,IID et entree en vigueur 

1 La presente Ioi est sujette au referendum. 
2 Le Conseil federal fixe la date de I' entree en vigueur. 

Conseil des Etats, 13 decembre 2002 

Le president: Gian-Reto Plattner 
Le secretaire: Christoph Lanz 

Date de publication: 24 decembre 200220 

Delai referendaire: 3 avril 2003 

20 FF 2002 7640 

Conseil national, 13 decembre 2002 

Le president: Yves Christen 
Le secretaire: Christophe Thornann 
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Modiflcation du droit en vigueur 

Les lois suivantes sont modifi~ comme suit: 

1. Loi du 9 octobre 1992 sur Ia statistlque federale21 

Art. 3, al. 2, let. d' 

2 Ces infomiations servent a: 

Annexe 
(art. 21) 

d. evaluer la mise en reuvre du mandat constitutionnel de l'egalite des sexes et 
de l'egalitd entre les personnes handica~ et !es personnes non handica-
~. 

2. Lol federale du 14 decembre _1990 sur Plmp6t federal direct22 

Art. 33, al. 1, /et. h et hbls 

1 Sont deduits du revenu: 

h. les frais provoques par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une d 
personne a l'entretien de laquelle i1 subvient, lorsque Je contribuable sup- ti 
porte lui-m8me ces frais et que ceux-ci excedent 5 % des revenus imposables 
diminues des deductions prevues !lUX art. 26 a 33; 

hhi•. les frais lies au handicap du contribuable ou d'une personne a l'entretien de 
laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cetie personne est handicape 
au sens de la loi du 13 decembre 2002 sur l'egalite pour !es handicapes23 et 
que Je contribuable supporte lui-mßme les frais; 

3. Loi federale du 14 decembre 1990 sur l'harmonisation des imp6ts 
dlrects des cantons et des communes24 

Art. 9, al. 2, let. h et hbis 

2 Les deductions generales sont: 

h. les frais provoques par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une 
personne a l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable sup-

21 RS431.01 
22 RS642.11 
23 RS ... ; RO ... (FF 2002 7640) 
24 RS642.14 
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porte lui-meme ces frais et que ceux-ci excedent une franchise d~tenninee 
par le droit cantonal; 

hhis. !es frais li~s au handicap du contribuable ou d'une personne a l'entretien de 
laquelle il subvient, lorsque Je contribuable ou cette personne est handica~ 
au sens de Ja loi du 13 d~mbre 2002 sur l'~galit~ pour les handica~s25 et 
que Je contribuable supporte lui-meme !es frais. 

4. Loi federale du 19 decembre 1958 sur la circulation routiere26 

An. 3, al. 4, Jre phrase 

4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent etre ~ctees lorsqu'elles sont 
n~ssaires pour prot~ger !es habitants ou d'autres personnes touchees de manim 
comparable contre Je bruit et Ja pollution de l'air, pour ~liminer !es in~gali~s 
frappant !es personnes handicapees, pour assurer Ja s~curi~. faciliter ou regler Ja 
circulation, pour preserver Ja structure de Ja route, ou pour satisfaire a d'autres 
exigences imposees par !es conditions locales .... 

An. 8, al. 2, 2• phrase 
2 ••• II tient compte, de surcroit, des besoins des personnes handicapees. 

S. Loi federale du 30 avril 1997 sur les telecommunications27 

An. 16, al. /, Let. e, et al. /bis 

1 Dans sa zone de concession, le concessionnaire du service universel assure !es 
services suivants, qui doivent repondre aux exigences techniques !es plus r~centes et 
a Ja demande du public: 

e. abrogee 

Ibis Les services relevant du service universel doivent etre assures dans tout Je pays 
de maniere a pouvoir etre utilis~s par !es personnes handica~s a des conditions 
qualitativement, quantitativement et ~conomiquement comparables a celles offertes 
aux personnes non handicapees. A cet effet, Je concessionnaire du service universel 
doit veiller notamment a: 

a. am~nager !es cabines ~l~phoniques en fonction des besoins des handica~s 
sensoriels et des personnes a mobilit~ r~uite; 

b. mettre un service de relais des messages a Ja disposition des malentendants; 

c. mettre a Ja disposition des malvoyants un service de renseignements et un 
service de commutation. 

25 RS ... ; RO ... (FF 2002 7640) 
26 RS 741.01 
27 RS 784.10 
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Termine di referendum: 3 aprile 2003 

Legge federale 
sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili 
(Legge sui disabili, LDis) 

del 13 dicembre 2002 

L'Assembleafederaie delta Confederazione Svizzera, 

visti gli articoli 8 eapoverso 4, 87, 92 capoverso I e 112 eapoverso 6 della Costitu
zione federalel; 
visto il messaggio del Consiglio federale dell' 11 dicembre 200()2, 
decreta: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art.1 Scopo 
1 Scopo della presente !egge e impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei eon
fronti dei disabili. 
2 La legge crea le condizioni quadro affineht! i disabili, a seconda delle loro possibi
litA., possano parteeipare piu facilmente alla vita della societa e, in particolare, affin
eht! possano in modo autonomo coltivare eontatti sociali, seguire una formazione e 
un perfezionamento ed esercitare un'attivita lucrativa. 

Art. 2 Definizioni 
1 Ai sensi delta presente !egge per disabile s'intende una persona affetta da una defi
cienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente ehe le rende diffieile o 
le impedisce di eompiere Je aniviti della vita quotidiana, d'intrattenere eontatti so
ciali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esereitare 
un • attiviti lucrativa. 
2 Vi e svanto.ggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati di
versamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un 
pregiudizio oppure quando non e prevista una diversiti di trattamento necessaria a 
ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili. 
3 Vi e svantaggio nell'accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a 
un'infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono eoncepiti 
in modo tale ehe l'accesso da parte dei disabili risulti impossibile o diffieile. 

1 RS 101 
2 FF20011477 
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4 Vi b swmtaggio nel fru.il'r! di una prestazione ·quando l'accesso a quest'ultlma b 
impossibile o difficlle per i disabili. 
5 Vi ~ swmtaggio nell'accesso a IUla/orma:done o a un pe,fezlonamento in parti
colare quando: 

a. l'utllizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili noncM 
l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate; 

b. la durata e I' assetto delle fonnazioni offerte e degli esami non sono adeguati 
alle esigenze specifiche dei disahili. 

Art. 3 Carnpo d'applicazione 

La presente !egge si applica: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l' autoriz
z.azione di costruzione o di effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili 
al pubblico ~ accordata dopo l' entrata in vlgore della presente !egge; 

alle infi'astrutture ( rostruzioni, implanti, sistemi dl comunicazione, sistemi 
d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico ehe sono gestltl 
dai trasporti pubblici e ehe sottostanno a una dem, seguenti leggi: 
1. !egge federale de! 20 dicembre 195]3 sulle.ferrovie, 
2. !egge federale del 20 marzo 19984 sulle Ferrovie federali svizzere, 
3. !egge federale del 18 giugno 1993.s sul trasporto viaggillklri ad eccezio

ne delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di nove posti per ele. 
mento di trasporto, · 

4. legge federale del 29 marzo 195()6 sulle imprese filoviarie, 
5. !egge federale del3 ottobrel9757 sulla navigazione interna, o 
6. !egge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea; 

agli immobili d'abitazione con piu di otto unitl abitative, peri quali l'auto
rizzazione di costruzione o di rinnovo ~ accordata dopo l 'entrata In· vigore 
della presente !egge; · 

agli edificl con piü di 50 posti di lavoro, per i quall l'autorizzazione dfco
struzione o di rinnov11 ~ accordata dopo l'entrata in vigore delta presente 
!egge; 

alle prestazioni accessibili in genere al pubblico fomite da privat!, dalle Fer
rovie federali svizzere (FFS), da altre imprese concessionarie e dag)i enti 
pubblici; 

alla fonnazione e al perfezionamento; 

3 RS 742.101 . 
4 RS742.Jl 
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g. ai rapporti di lavoro secondo la !egge de! 24 lllMW 200()9 sul personale fede-
rale. 

· Art. 4 Rapporto con il diritto cantonale 

La presente !egge non preclude ai Cantoni l'adozione di disposlzioni piu favorevoli 
ai disabili. 

Art. S Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni 
1 La Confederazione e i Cantonl ~ottano provvedimenti per impedire, ridurre o 
eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disahi
lL 
1 I. provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei con
frontl dei disahili non infrangono I' articolo 8 capoverso 1 della Costituzione fede
rale. 

Art. 6 Prestazioni di privat! 

1 privati ehe fomiscono prestazioni al pubblico non devorro discriminare un disabile 
per la sua disabilitl 

Sezlone 2: Diritti soggettl:ri e procedure 

Art. 7 Diritti soggettivi in materia di costruzioni, di infrastrutture 
odi veicoli 

1 In caso di nuova costruzione o di rinnovo di una costruzione o di un impianto se
condo l'articolo 3 lettere a, c e d, chi b svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capover• 
so 3 puc!I: 

a. nella procedura di autorizzazione di costruzione, chiedere all'autorita com
petente ehe si rinuncl allo svantaggio; 

b. al termine della procedura di autoriuazione di costruzione, far valere ecce
zionalmente nella giurisdizione civile un diritto all'ellminazione, se l'assen
za dei provvedimenti stabiliti per !egge non era ravvisabile nella procedura 
di autorizzazione di costruziooe. 

2 In caso di infrastruttura o di veicolo dei trasporti pubbliei secondo Particolo 3 let
tera b, chi b svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso· 3 pu<'J chiedere all'au
torita amministratlva di ordinare ehe le FFS o un'altra impresa concessionaria elimi
nino lo svantaggio o vi rinuncino. 

!l RS 172.220.1 
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Art. 8 Dlritti soggettivi in materia di prestazioni 
1 Chi ~ svantaggiato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 a causa delle FFS, di 
un'altra lmpresa concessionaria o di un ente pubblico puo ehiedere a1 giudice o 
all' autoritA amministrativa di ordinare .ehe il fornitore della prestazione elimini lo 
svantaggio o vi rinunci. · 
2 Chi ~ svantaggiato ai sensi dell 'articolo 2 capoverso 5 a causa di un ente pubblico 
puo chiedere a1 giudice o all'autoritl amminlstrativa di ordinare ehe l'ente pubblico 
elimini lo svantaggio o vi rinunci. 
3 Chi ~ discriminato ai sensi dell'articolo 6 pul) ehiedere a1 gludice il versamento dl 
un'lndennita. 

Art. 9 Diritto di ricorso e di azione deile organizzazioni di aiuto ai disabili 
1 Le organiuazioni d'impommza nazionale di aiuto ai disahili che.esistono da al
meno dieci anni possono far valere dirittl per svantaggi ehe hanno ripercussioni su 
un gran numero di disabili. 
2 ll Consiglio federale designa le organizzazioni autorizzate a ricorrere. 
3 Il diritto di ricorso eomprende: 

a. la facoitA dl agire davanti alle !stanze della giurlsdizione civile per far ac
.certare una discriminazione ai sensi dell • articolo 6; 

b. la facolta di ricorrere contro un'autorizzazione di costruzione o di rinnovo di 
costruzioni e di impienti per far valere i diritti di cui all'articolo 7; 

c. la facoltA di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pu
re di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorita federali 
in virtil: 
1. dell'articolo 13 capoverso 1 della legge del 19 dlcembre 195810 sulla 

eircolazione stradale; 
2. degli articoli 18 e 18w della !egge federale del 20 dicembre 195711 sulle 

ferrovie; 
3. degli articoll 11 e 13 della !egge federale de! 29 marzo 195012 sulle im

prese filoviarie; 
. 4. dell'articolo 8 della legge federale del 3 ottobre 197513 sulla navigazio

ne Interna; 
5. dell'articolo 37 delta !egge federale del 21 dicembre 194814 sulla navi-

gazione aerea; · • · 

6. dell'articolo 27 dell'ordinanza del 10 mano 19861~ sugli impianti di 
trasporto a fune; 

10 RS741,01 
11 RS 742.101 
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d. la facolta di ricorrere contro · le decisioni delle autorita federali sul rilascio di 
concessioni in virtil: 
1. degli articoli 28 e 30 della !egge federale de! 21 dicembre 1948 sulla 

navigazione aerea; 
2. dell'articolo 14 delta !egge federale del 30 aprile 199116 sulle teleco

municazioni; 
3. dell'articolo 10 delta !egge federale de! 21 giugno 199117 sulla radio-

televisione. 
4 L'autorita comunica le decisioni al sensi del capoverso 3 lettere e e d ehe possono 
essere oggetto di ricorso da parte di organizzazioni mediante notifica scritta o put,.. 
blicazione sul Foglio federale o sull'organo uffieiale de! Cantone. L'organizzazione 
ehe non ha fatto rieorso pub intervenire come parte nel seguito delta procedura solo 
se la decisione e modificata a svantaggio dei disablli. 

s Se una procedura di opposizione precede I' emanazione di una. decisione, la do
manda deve essere comunicata confonnemente al capoverso 4. L'organizzazione 
puo far ricorso solo se ~ intervenuta come parte nella procedura di opposlzione. 

Art.10 Gratuita della procedura 

t Le procedure ai sensi degli articoli 7 e 8 sono gratuite. 

2 Le spese di procedura possono essere poste addebitate alla parte ehe si comporta in 
modo temerario o con ieggerezza. 

3 Le spese di procedura dinanzi al. Tribunale federale sono disciplinate dalla · !egge 
federale del 16 dicembre 194318 sull'organizzazione giudiziaria. La tassa di giustizia 
e compresa tra 200 e 1000 franchi e non e fissata in funzione de! valore litigioso. 

Sezlone 3: Proporzionalltl 

Art.11 Prineipi genenili 
1 n giudice o l'autoril). amministrativa non ordina l'eliminazione di uno svantaggio 
se il benefielo ehe il disabile ne trarrebbe e sproporzionato in particolare rispetto: 

a. ai costi ehe ne risultano; 

b. agli interessi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e 
del paesaggio; 

c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell' esercizio. 

211 giudice fissa l'indennita secondo l'articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle 
circost:anze, della gravlta della discriminazione e del valore della prestazione In quec
stione. L'indennita ammonta aJ massimo a 5000 franehi. 

16 RS 784.10 
17 RS784.40 
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Art.12. Casi particolari 
1 Nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 11 capoverso 1, il giudlce o 
l'autorita amminlstrativa non ordina l'eliminazione dello svantaggio nell'accesso a 
costruzioni, impianti o abltazioni ai sensi dell'articolo 3 lettera a, e e d, se ronere 
per l'adeguament~ supera il.S per cento de! valore assicurativo della costruzione o 
de! valore a nuovo dell'impianto oppure il 20 per eento delle spese di rinnovo. 
2 Nella ponderaiione degli interessi secondo l'artico_lo 11 capoverso 1, il gludice o 

. l'autorita amministrativa considera il termine transitorio per l'adeguamento dei tra
sporti pubblioi (an. 22); tiene pure conto delle modalita d'esecuzione definite dalla 
Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3) e dei conse
guenti piani d'esercizio e d'investimento elaborati dalle imprese di trasporti pubbli
ci. 
3 Il giudice o l'autorita amministrativa obbliga le FFS, l'impresa concessionaria o 
l'ente pubblico ehiamati in causa a prevedere un'adeguata soluzione altemativa se 
non ordina l'eliminazione dello svantaggio conformemente all'articolo 11 capover
so 1. 

Sezlone 4: Dfsposlzioni speciall concementi Ja Confederazione 

Art.13 Provvedimenti nel settore del personale 
1 In quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni meuo a sua di
sposizione per garantire ai disabili pari opportunita. Adotta i provvedimenti necessa
ri all' attuazione della legge in tutti i rapporti di lavoro e a tutti i livelli, in particolare 
in occasione dell' assunzione di personale. · 
2 Il capoverso 1 si applica ai datori-di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge del 
24 marzo 200019 sul personale federale. · 

Art. 14 Provvedimenti a favore delle persone affette da disturbi del linguag-
gio, audiolese o ipovedenti 

1 Nei rapporti con la popolazione, le autorita considerano le esigenze particolari 
delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o- lpovedentL 
2 Nella misura in cui le autprita offrano le loro ptestazioni su Internet, tali prestazio
ni devono essere accessibili senza difficolta alle persone ipovedenti. n Consiglio 
federale emana le necessarie prescrizioni tecniehe. Puo dichiarare obbligatorie le 
norme tecniche fissate dalle organizzazioni private. 

3 A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invaliditii, la Confedera-
zione puo: 

a. sostenere misure dei Cantoni destinate a promuovere l'uso del linguaggio 
dei segnJ e del linguaggio parlato nella formazione scolastica e professionale 

19 RS 172.210.l 
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delle persone affette da disturbi del linguaggio e audiolese e le conoscenze 
linguistiehe delle persone ipovedentl; 

b. sostenere organizzazioni e istituziorii. a scopo non lucrativo e d'importanza 
nazionale ehe si lidoperano per le esigenze politiche di linguaggio e di com
prensione delle persone affette da disturbi del linguagglo, audiolese e ipove
denti 

4 La Confederazione puo sostenere inisure volte a rendere le trasmissioni televisive 
accesslbili alle persone audiolese e ipovedenti. , 

Art. 15 Prescrizioni sulle norme tecniche 

1 Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esi
genze, il Consiglio federale emana per le FFS e per altre imprese ehe necessitano di 
una concessione federale, prescrizioni relative alla concezione: 

a. delle stazioni ferroviarie, delle ferrnate e degli aeroporti; · 

b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei blgliettl; 

c. dei veicoli. 
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da adottare in favore 
dei disabili nelle costruzioni e negli impianti costruiti o sussidiati dalla Confedera
zione. 
3 Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguate periodicamente all'evolu
zione della tecnica. ß Consiglio_ federale puo dichiarare vincolanti norme tecniehe o 
altre regole stabilite da organizzazioni private. 
4 II Consiglio federale consulta le cerchie interessate prima di emanare le prescrizio
ni di cui ai capoversi 1 e 2. 

s Possono essere emanate prescrizioni differenti a seoonda ehe si tratti di costruzio
ni, impianti, sistemi di comunicazione. sistemi di emissione dei biglietti o veicoli 
nuovi o gil eslstenti. 

Art. 16 Programm! d'in~lone dei dlsabili 
1 La Confederazione puo attuare programmi volti a migliorare l'integrazkme dei di-
sabili nella societa. · · · 

2 Tali programmi concemono segnatamente i seguenti settori: 

a. la formazione; 

b. l'attivitA professionale; 

e. l'alloggio; 

d. II trasporto di passeggeri; 

e. la cultura; 

f. lo sport. 
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3 La Confederazlone puö partecipare ai programmi di organiu.azloni attive a livello 
nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari. 

Art.17 Progetti pilota d'integrazione professionale 

Il Consiglio federale puö svolgere o sostenere progetti pilota di durata limitata volti 
a sperimentare l'applieazione di incentivi per favorire l'integrazlone professionale 
dei dlsabili. A tale scopo puö segnatamente prevedere il versa.mento di contributi 
agli investimenti per ereare o adeguare posti di lavoro per i disabili. 

Art. 18 Infonnazione, consulenz.a e valutazione dell'effieienza 
1 La Confederazione puö svolgere campagne d'informaz_ione volte a sensibllizzare 
maggiormente Ja lazione sui problemi di parita di trattamento dei disabili e 
sulla loro integra:dor1e e intese a presentare alle cerchie interessate Je diverse PQSSi• 
bilitl di intervento. 
2 Puö fomire consulenza a privati e ad autorita e destinare Ioro raccomandazionl. 
3 Valuta periodicamente l'impatto dei suoi provvedimenti sull'integrazione dei disa
bili Pub inoltre valutare le ripereussioni dei provvedimenti presi da altri enti pub
blici o da privati. 

Art.19 Ufficio per le pari opportunita dei disabill 

II Consiglio federale istituisce un Ufficio per Je pari opportunita dei disabili. L'Uffi
cio promuove segnatamente: 

a. l'infonnazione sulle basi legali e sulle direttive volte a impedire, ridurre o 
eliminare gli svantaggi n~i confronti dei disabili; · · 

b. i programmi e Je campagne di cui agli articoli 16 e 18; 
e. l'analisi e la ricerca nell'ambito delle pari opportunitl e dell'integrazione dei 

disabill; 

d. i1 coordirunnento delle attivitl delle istituzioni pubblJche e private attive in 
questo ambito. 

Sezlone 5: Disposlzionl speciali concementi i Cantoni 

Art.20 

11 Cantoni provvedono affinch6 i fanclulli e gli.adolescenti disabili possano benefi
ciare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche. 

2 1 Cantoni promuovono l 'integrazlone dei fanclulli e degll adolescenti disabili nelle 
scuole regolari mediante fonne di scolarizzazione adeguate, nel, limite del possibile e 
per il bene dei fanciulli e degli adolescetiti disabili. 
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3 Rendono ~ente possibile a1 fanciulli e agli adolescenti ehe hanno diffieoltA 
di percezione o di articolazione, e alle peqione loro particolannente vieine, l'appren
dimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilith. 

Sezione 6: Disposizionl flnali 

Art.21 Modifica de! diritto vigente 

II diritto vigente ~ modificato conf~nnemente all'allegato. 

Art. 22 Termini per l'adeguamento dei trasporti pubblici 

1 Le costruzioni e impianti esistenti come pure i veieoli dei trasporti pubbliei devono 
essere confonni alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall'entrata in vigore della 
presente !egge. 
2 1 sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere 
conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore della pre· 
sente legge. · 

3 Durante i tennini di adeguamento ai sensi dei eapoversi l e 2, le imprese di tra
sporti pubbliei possono esigere ehe vengano considerati i loro piani d'esercizio e 
d'investimentO' basati sulle modalitA d'esecuzione definite dalla Confederazione per 
i1 versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3). 

Art.23 Aiuti finanziari 

l Nell'ambito deHe loro rispettive competenze di finanziamento dei trasporti p~bbli
cl, la Confederazione e i Cantoni concedono aiuti finanziari per i provvedimenti 5e"' 

condo l'articolo 22. 
2 La Confederazione tissa un limite di spesa per un periodo di 20 anni. 
3 II Consigli_o federale defmisce segnatamente le prioritA. le eondizionl e i tassi ap
plicabili agli aiutl federali. 

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore 

1 La presente !egge sottosta. al referendum facoltativo. 

2 Il Consiglio federale ne detennina 1 'entrata in vigore. 
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Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 . 
II presidente: Gian-Reto Plattner 
11 segretario: Christoph Lanz 

Data di pubblicazione: 24 dicembre 200220 

Tennine di referendum: 3 aprile 2003 

20 FF2002.7333 
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Consiglio nazionale, 13 di!!Cmhre 2002 
II presidente: Yves Christen 
II segretario: Chrlstophe Thomann 
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Moditlca del dirltto vigente 

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 

1. Legge fedemle del 9 ottobre 199211 sulla stat.lstlca federale 

Art. 3 cpv. 2 lett. d 

2 Essa serve per: 

Allegato 
(art. 21) 

d. valutate l'adempimento de! mandato costituzionale della paritll dei sessl e 
della paritA di trattamento dei disablli. 

2. Legge federale del 14 dlcembre 199022 sull'lmposta federale dlretta 

Art. 33 cpv. 1 lett. h e hbls 

. l Sono dedotti dai proventi: 

h. Ie spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui so
stentamento egll provvede, quando tali spese sono sopportate dai contri
buente medesimo e superano il 5 per cento dei proventl lmponibili, dopo le 
deduzioni di cui agli articoli 26-33; · 

hbls, le spese per disabilitA del contribuente o delle persone dlsabili ai sensi della i 
!egge del 13 dicemhre 200223 sul disablli sui disablli al cui sostentamento v • 
egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; 

3. Legge federale del 14 dlcembre 199024 sull'annonmazione delle bnposte 
dlrette del Cantonl e del Conmul 

Art. 9 cpv. 2 lett. h e hbls 

2 Sono· deduzioni generali: 

b. le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone a1 cui so
stentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate · dal contri
buente medesimo e superano una franchigia determlnata dal diritto canto
nale; 

21 RS431.01 
22. RS 642.11 
23 RS ... ; RU .•• (FF 2002 7333) 
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hhis Je spese per disabilita del eontribuente o delle persone disabili ai sensi della 
)egge del 13 dicembre 200225 sui disabili sui disabili al eui sostentamento 
egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; 

4. Legge federale del 19 dicembre 195826 sulla circolazione stradale 

An. 3 cpv. 4 primo periodo 
4 Altre limitazioni o preserizioni possono essere emanate in quanto Io esigano Ja 
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonieo od 
atmosferieo, l'eliminazione di svantaggi per i disabili, Ja sieurezza, l'alleviamento o 
Ja diseiplina del traffieo, Ja protezione della strada od altre eondizioni Iocali. ... 

An. 8 cpv. 2 secondo periodo 

2 ••• Tiene inoltre eonto delle esigenze dei disabili. 

5. Legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni 

An. 16 cpv. J len. e nonche cpv. /bis 

1 Nella sua zona di eoncessione, il coneessionario del servizio universale assieura Je 
seguenti prestazioni ehe devono rispondere alle esigenze tecniehe piu recenti e alla 
domanda del mereato: 

e. abrogata 

Ibis Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da 
poter essere fruite dai disabili a condizioni ehe dal profilo qualitativo, quantitativo 
ed eeonomico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A taI fine il conces
sionario del servizio universale provvede segnatamente a: 

a. conformare i telefoni pubbliei alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli 
eon mobilita ridotta; 

b. mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trasmissione e di eom
mutazione dei messaggi; 

e. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di tra
smissione. 

25 RS ... ;RU ... (FF 2002 7333) 
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